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Einleitung 
 
Ende des Jahres 2000, zehn Jahre nach der Konstituierung des Sächsischen Landtages, 

entstand der Gedanke, eine Arbeit über die Geschichte dieses Parlamentes zu schreiben. 

Diese Idee wurde gemeinsam mit Prof. Dr. Günther Grünthal entwickelt. 

Beim Erarbeiten der näheren Konzeption stellte sich schnell heraus, dass die 

Parlamentarismusforschung innerhalb der Geschichtswissenschaft und der 

Politikwissenschaft nicht nur eine große Bedeutung einnimmt, sondern auch wie vielfältig 

das zu erforschende Spektrum ist. 

Untersuchungsgegenstand 
 
Nach dem revolutionärem Umbruch im Herbst 1989 und der am 3. Oktober 1990 

vollzogenen Wiederherstellung der deutschen Einheit war auch die Neubildung des 

sächsischen Freistaates als Bundesland Sachsen möglich geworden. Die Wahl zum neuen 

Sächsischen Landtag fand am 14. Oktober 1990 statt, nur 13 Tage später – am 27. Oktober 

1990 – konstituierte sich in Dresden der Sächsische Landtag. Zur Landtagswahl traten 12 

Parteien und Listenverbindungen an. Das Parteienspektrum bestand aus reformierten 

Altparteien der DDR und zahlreichen Neugründungen - vor allem aus dem Umfeld der 

Bürgerbewegung. 

Die erste Wahlperiode des neuen Parlamentes wurde auf vier Jahre festgesetzt. Mit seinen 

160 Abgeordneten stellte der Sächsische Landtag mit Abstand das größte Parlament in den 

neuen Bundesländern. Im Landtag hatte die CDU mit 53, 8 Prozent der Wählerstimmen 

und 92 Sitzen die absolute Mehrheit gewonnen. Ihr gegenüber stand mit der SPD, der 

Linken Liste/PDS, der FDP und den Bündnis 90/Die Grünen eine vielfältige Opposition. 

Der erste Sächsische Landtag musste umfangreiche Aufgaben bewältigen. Da noch keine 

sächsische Verfassung existierte, kam ihm die Funktion einer Verfassungsgebenden 

Versammlung zu. Zusätzlich mussten zahlreiche grundlegende Gesetze zur vollständigen 

Installierung des Landes Sachsen erarbeitet und verabschiedet werden. 

Die 160 Abgeordneten des Sächsischen Landtages der ersten Wahlperiode bildeten einen 

wichtigen Teil der neuen politischen Klasse im wiedervereinigten Deutschland. Die 

politische Klasse der DDR war nach dem Umsturz von 1989 und der Umstrukturierung des 
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Parteiensystems sowie der Angleichung an das politische System der Bundesrepublik von 

der politischen Bühne verschwunden. An ihrer Stelle zogen überwiegend politische 

Quereinsteiger oder Politikneulinge in die neuen Volksvertretungen ein. Diese 

Parlamentarier unterschieden sich hinsichtlich ihres sozialen und politischen Hintergrundes 

von ihren Kollegen in den alten Bundesländern.  

Die Wahl zum Zweiten Sächsischen Landtag fand am 11. September 1999 statt. Mit der 

neuen Landesverfassung vom 27. Mai 1992 galten für diese Wahl andere 

Rahmenbedingungen. Das Parlament sollte künftig nicht mehr aus 160, sondern im 

Regelfall lediglich aus 120 Abgeordneten bestehen, dennoch blieb der Sächsische Landtag 

der größte in den neuen Bundesländern. Die Legislaturperiode wurde auf fünf Jahre 

verlängert. Die CDU ging erneut mit einer absoluten Mehrheit aus der Wahl hervor. Sie 

nahm 77 Sitze im Landtag ein. Die Opposition verkleinerte sich auf die beiden Parteien 

SPD und PDS, die mit 22 bzw. 21 Sitzen im Parlament nahezu gleich stark waren. Mehr 

als die Hälfte der Landtagsmitglieder der ersten Wahlperiode (64 Prozent) setzten ihr 

Mandat fort, 44 Abgeordnete kamen neu in den Sächsischen Landtag. 

Zu Beginn der zweiten Wahlperiode standen die Abgeordneten des Sächsischen Landtages 

vor anderen Aufgaben als im Herbst 1990: Die Konstituierung des Landes Sachsen war 

abgeschlossen – 1992 war die Sächsische Verfassung verabschiedet worden– auch die 

grundlegende Gesetzgebung für den Freistaat war weitestgehend vollendet. Die 

Arbeitsfähigkeit des Landtages selbst war mit der endgültigen Geschäftsordnung und dem 

Umzug in das neue Landtagsgebäude 1992 hergestellt. Fünf Jahre nach der deutschen 

Einheit hatte sich damit die Tätigkeit der sächsischen Parlamentarier an die Arbeit ihrer 

westdeutschen Kollegen weitestgehend angeglichen. 

Fragestellung 
 
Die Arbeit untersucht die Tätigkeit des Sächsischen Landtages in den ersten beiden 

Legislaturperioden von 1990 bis 1999, die Darstellung beginnt jedoch bereits im 

vorparlamentarischen Raum, da sie auch die Entwicklung der staatlichen und politischen 

Strukturen im Vorfeld der Landtagskonstituierung mit einbezieht. Aus historischer 

Perspektive handelt es sich dabei um einen verhältnismäßig kurzen, für die sächsische 

Geschichte jedoch bedeutsamen und ereignisreichen Zeitraum. 

Der Untersuchungsschwerpunkt wurde hauptsächlich aus zwei Gründen auf die ersten 

beiden Wahlperioden festgelegt: Er umfasst die für die sächsische Geschichte so 
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bedeutende erste Wahlperiode mit der Konstituierung des Parlamentes, der Erarbeitung 

und Verabschiedung der Sächsischen Verfassung und bietet mit der Betrachtung der 

zweiten Wahlperiode eine Vergleichsmöglichkeit hinsichtlich der Zusammensetzung und 

Tätigkeit des Sächsischen Landtages – auch in Bezug auf eine mögliche Angleichung an 

die Arbeit westdeutscher Landesparlamente.  

Hauptaugenmerk liegt auf der Frage, womit sich die Abgeordneten des Sächsischen 

Landtages während dieser Zeit hauptsächlich beschäftigten, mit welchen Aufgaben und 

Problemen sie konfrontiert wurden. Hierbei ist zu beachten, dass die Parlamentarier vor 

allem zu Beginn der Tätigkeit des Landtages vor umfangreichen Aufgaben standen, da 

grundlegende Gesetzes- und Verfassungsgebungstätigkeit zu leisten war. Wie gingen die 

Abgeordneten bzw. die Fraktionen des Sächsischen Landtages damit um, was sahen sie 

nach der Konstituierung des Parlamentes als ihre vordringlichsten Aufgaben an und wie 

agierten die Fraktionen bei der Lösung dieser Aufgaben? 

Die Frage nach der Tätigkeit der sächsischen Landtagsabgeordneten bedingt die Frage 

nach deren politischer Professionalisierung. Immerhin musste sich nach dem 

Zusammenbruch des politischen Systems der DDR innerhalb kürzester Zeit eine neue 

politische Klasse herauskristallisieren, aus der Mitglieder des Landtages rekrutiert werden 

konnten. Den späteren Mandatsträgern blieb zur Vorbereitung auf ihre Amtausübung – 

wenn überhaupt – in der Regel nur die kurze Phase vom Herbst 1989 bis zum Herbst 1990. 

Es stellt sich daher die Frage, welchen beruflichen, sozialen und politischen Hintergrund 

die „Parlamentarier der ersten Stunde“ in ihr Mandat einbrachten. Inwieweit ordneten sie 

sich in die politische Klasse des wiedervereinten Deutschlands ein, worin bestanden 

Gemeinsamkeiten und Unterschiede zu ihren Kollegen in den alten Bundesländern? Von 

besonderem Interesse ist die Frage nach dem Grad der politischen Professionalisierung zu 

Beginn der Tätigkeit des Landtages im Vergleich zum Ausmaß in der zweiten 

Wahlperiode, um – vor dem Hintergrund einer Angleichung an westdeutsche Parlamente - 

festzustellen zu können, wie die politische Professionalisierung der Landtagsmitglieder 

erfolgte. 

Aus der Erkenntnis heraus, dass sich die untersuchten Landtagsabgeordneten in Bezug auf 

ihren politischen Lebensweg und dem Zugang zur Politik von den Parlamentariern der 

alten Bundesländer unterschieden, ergibt sich auch die Frage nach dem Selbstbild der 

sächsischen Politikern. Neben einem Einblick in das Selbstverständnis der Abgeordneten 

soll daher auch der Frage nachgegangen werden, ob sich aus dem unterschiedlichen 
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sozialen Hintergrund und Karrierewegen auch Differenzen im Selbstbild zu den 

westdeutschen Abgeordneten ergaben. 

Ziel dieser Arbeit ist es, durch die Beantwortung der oben aufgeführten Fragen eine 

Geschichte des Sächsischen Landtages der ersten beiden Wahlperioden zu schreiben, die 

sowohl landesgeschichtliche, parteigeschichtliche und parlamentsgeschichtliche als auch 

soziologische Aspekte berücksichtigt, um ein möglichst umfassendes Bild dieses 

„Parlamentes der ersten Stunde“ zu erhalten. 

Forschungsstand 
 
1981 veröffentlichte der Politikwissenschaftler Eckhard Jesse den Literaturführer 

„Parlamentarische Demokratie“ (Jesse: 1981), der dazu dienen sollte, die Publikationsflut 

zum deutschen Parlamentarismus überschauen und einordnen zu können. Anhand von 

hundert besprochenen Werken zu den wichtigsten Bereichen des politischen Systems der 

Bundesrepublik Deutschland wurde über den Literaturbericht hinaus versucht, einen 

Überblick über den neuesten Forschungsstand zu vermitteln. 

Die parlamentarische Forschung umfasst sowohl historische und verfassungsgeschichtliche 

Untersuchungen als auch Systemanalysen- und Vergleiche. Innerhalb dieser Werke 

nehmen allerdings Arbeiten zu den Landesparlamenten einen erstaunlich kleinen Raum 

ein. Auch Jesse wies auf die Vernachlässigung der Landtage als Forschungsobjekt hin, er 

sah die Ursache für diesen Umstand in der abnehmenden Bedeutung der Landesparlamente 

gegenüber dem Bundestag (Jesse 1981: 147). In der Tat beschäftigten sich seit dem Ende 

der siebziger Jahre der Großteil der Veröffentlichungen zum Landesparlamentarismus mit 

dem Bedeutungsverlust der Landtage, dessen Ursache in der Verfassungsentwicklung seit 

Anfang der siebziger Jahre gesehen wurde, die dazu führte, dass der Bundesgesetzgeber 

kontinuierlich Länderkompetenzen an sich zog.1 Im Vordergrund der Tätigkeit der 

Landtage stehe seitdem nicht mehr die Gesetzgebungsfunktion, sondern die Kontrolle der 

Regierung. Zum Bedeutungsverlust der Landtage trug nach Meinung einiger Forscher 

zudem bei, dass im Gegensatz zum Bundestag nur selten politisch brisante Debatten 

geführt würden, man sich mehr mit Einzelfragen und Detailproblemen beschäftige und die 

Diskussionsthemen oft nur für Experten von Interesse sind. Lediglich Debatten zur 

                                                 
1 So gab es zahlreiche Grundgesetzänderungen, die in überwiegender Zahl die Erweiterung der 
Bundeskompetenzen zum Ziel hatten. Dies führte beispielsweise dazu, dass im Landtag Baden-Württemberg 
die Debatten zur Gesetzgebung nur noch ein Sechstel der Plenarsitzungen einnahmen (Schneider 1989: 8). 
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Schulpolitik, Umweltpolitik und Inneren Sicherheit fänden das Interesse der breiten 

Öffentlichkeit.2 

Mit der Konstituierung der Landtage der fünf neuen Bundesländer im Oktober 1990 bot 

sich der Geschichtswissenschaft eine Vielzahl an Themen - auf dem Gebiet der 

Verfassungsgeschichte wie der Sozialgeschichte, der Parlaments- und der 

Regionalgeschichte gleichermaßen. Selbst die Schriftenreihe „Wegweiser Parlament“, die 

bis dato vor allem zur parlamentarischen Aufgabenstellung und Arbeitsweise des 

Deutschen Bundestages publizierte, erweiterte ihre Reihe um einen Band „Die 

Landesparlamente“, in dem das Jahr 1990 als „Chance für eine zweite Stunde Null“ für die 

Landesparlamente seit dem Ende des zweiten Weltkrieges (Greß/Huth 1998: 27) 

bezeichnet werden. 

 

Die bislang umfassendsten Untersuchungsergebnisse zu den neuen Landesparlamenten 

lieferten Studien aus der soziologischen Forschung. Diese ging nach dem Austausch der 

politischen Führungsschicht der DDR von der Existenz zweier politischer Klassen im 

wiedervereinigten Deutschland aus, da nach dem politischen Umbruch die ostdeutschen 

Politiker unter anderen Umständen und Voraussetzungen in ihre neuen Positionen 

gelangten und u.a. Unterschiede hinsichtlich ihrer politischen Präferenzen und 

Demokratieauffassungen und bezüglich ihrer sozialen Merkmale und der politischen 

Laufbahnen aufwiesen. 

Die „Potsdamer Elitestudie“ von Bürklin Anfang der neunziger Jahre bezog auch die 

ostdeutsche Politikelite mit in die Untersuchungen ein. Sie zeigte die unterschiedlichen 

Politik- bzw. Demokratieauffassungen von ost- und westdeutschen Politikern auf.3 

Demnach bestand zwar ein breiter Konsens bezüglich der demokratischen Verfasstheit des 

Gemeinwesens, bei der Ausgestaltung der demokratischen Grundform wurden jedoch 

unterschiedliche Akzente bevorzugt. Eine Erklärung für diese Meinungsunterschiede boten 

den Autoren nach die unterschiedlichen sozialen und politischen Profile. Die Ergebnisse 

                                                 
2 Vgl. dazu: Graf von Westphalen 1996: 502ff. 
3 Während drei Viertel der westdeutschen Politiker schon vor der Wende politisch tätig waren, wechselte der 
gleiche Prozentsatz der ostdeutschen Mandatsträger erst mit der Wende 1989/90 in diesen Bereich. Sie 
entstammten vorwiegend dem Wissenschafts- und Bildungsbereich oder der Wirtschaft mit überwiegend 
technisch-naturwissenschaftlichem Hintergrund. Ostdeutsche Politiker sprachen sich eindeutig (ca. 80%) für 
eine mehr plebiszitäre Staatsform aus, während sich in den alten Bundesländern nur die Hälfte der Befragten 
für eine erhöhte Bürgerbeteiligung aussprach. Dementsprechend lehnten 76% der befragten ostdeutschen 
Politiker ein repräsentatives Modell ab, welches die Partizipation der Bürger auf die Teilnahme an den 
Wahlen reduzierte, wohingegen die Ablehnung im Westen mit 59% geringer ausfiel (Handbuch Politisches 
System der BRD 1997: 615). 
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dieser Studie wurden aus demokratie-soziologischer Sicht von Christian Welzel bestätigt. 

Dieser beschäftigte sich mit der Umwandlung der ostdeutschen Elite, ausgehend von der 

sozialistischen Gesellschaft, bis hin zur Politikelite des wiedervereinigten Deutschlands. Er 

ging bei seinen Untersuchungen von der Existenz einer bereits zu DDR-Zeiten 

bestehenden, aber blockierten demokratischen „Gegenelite“ aus.4  

Die bislang umfassendsten Forschungsergebnisse zur politischen Klasse der neuen 

Bundesländer lieferte Stefan Lock, der neben der sozialen Zusammensetzung der neuen 

Landtage auch die politische Professionalisierung der ostdeutschen Landtagsabgeordneten 

untersuchte. Seine Ergebnisse bestätigten Anfang der neunziger Jahre die Existenz von 

zwei unterschiedlichen politischen Klassen im wiedervereinigten Deutschland.5 

 

Zur Gesamtdarstellung der sächsischen Geschichte existieren zahlreiche Werke, von denen 

die neuesten auch die Entwicklung nach 1989 einbeziehen, so die Arbeiten von Karlheinz 

Blaschke und Reiner Groß.6 Speziell mit der gesellschaftlichen und politischen 

Entwicklung während und nach dem politischen Umbruch in Sachsen beschäftigen sich 

auch einige Publikationen. Hervorzuheben sind hier die zeitgeschichtlichen, detaillreichen 

Studien von Michael Richter.7 

                                                 
4 Als Hauptträgergruppe dieser Elite sieht er die „Intelligenz“ der DDR an, die zudem durch eine 
„Statusinkonsistenz“ gekennzeichnet war. D.h. aufgrund ihrer kognitiven und sozialen Fähigkeiten konnten 
ihre Angehörigen zwar hohe Statuserwartungen stellen, wegen ihrer Stellung im herrschenden politischen 
System (keine Kaderangehörigkeit, fehlende Parteizugehörigkeit) blieb ihnen diese Position jedoch verwehrt. 
Damit rückte die Institutionalisierung professioneller und politischer Handlungsfreiheit zunehmend in das 
Interesse der Intelligenz, die sich dann dementsprechend im Herbst 1989 stärker engagierte und an 
demokratischen Zielen orientiert war als der ostdeutsche Bevölkerungsdurchschnitt (Welzel 1997: 181-188). 
5 Er belegte Unterschiede in Bezug auf Herkunft, Zusammensetzung und infolgedessen auch hinsichtlich der 
politischen Karrieren der ostdeutschen Mandatsträger zu ihren westdeutschen Kollegen. Mit dem politischen 
Umbruch in der DDR und den daraus folgenden Umwälzungen in den Jahren 1989/90 erfolgte ein Wechsel 
und Wandel der politischen Klasse auf dem Gebiet der neuen Bundesländer. Aufgrund der politischen 
Situation gelangte diese unter anderen Voraussetzungen als die politische Klasse der Bundesrepublik an ihre 
Position – sie weist also sowohl hinsichtlich einiger demografischer und sozialer Merkmale als auch 
hinsichtlich ihrer Rekrutierung und den Verlauf der politischen Karriere Besonderheiten auf. 
Nahezu alle der 1990 gewählten Volksvertreter der neuen Bundesländer können nach Lock als 
Quereinsteiger ohne längeren politischen Karriereverlauf bezeichnet werden. Durch die politische 
Entprofessionalisierung, die mit Systemwechsel von 1989/90 einherging, entstammte der überwiegende Teil 
von ihnen politikfernen Berufen. Zudem führte das starke Personalvakuum bei der Rekrutierung von 
Kandidaten dazu, dass auch Bewerber kurz nach Abschluss ihrer Berufsausbildung oder aus ihrem 
Ausbildungsverhältnis heraus in ein Parlament gewählt wurden (Lock 1998: 194). 
6 Vgl. Blaschke, Karlheinz (Hrsg.) (1994). 700 Jahre politische Mitbestimmung in Sachsen; vgl. Gerlach, 
Siegfried (1993). Sachsen. Eine politische Landeskunde; vgl. Groß, Reiner (2001). Geschichte Sachsens; vgl. 
Kötzschke, Rudolf & Kretzschmar, Hellmut (2002). Sächsische Geschichte.  
7 Vgl. Richter, Michael (2004). Die Bildung des Freistaates Sachsen. Friedliche Revolution. Föderalisierung. 
Deutsche Einheit; vgl. Meuschel, Sigrid/ Richter, Michael/Zwahr, Hartmut (1999). Friedliche Revolution in 
Sachsen. Das Ende der DDR und die Wiederbegründung des Freistaates. Auch zum Niedergang der DDR 
und zum politischen Umbruch existieren zahlreiche Arbeiten, vgl. dazu Glaeßner, Gert-Joachim (1991). Der 
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Zum Sächsischen Landtag selbst erschienen vor allem Arbeiten, die sich mit Teilaspekten 

seiner Geschichte befassen. Die umfassendsten Darstellungen dazu lieferte wahrscheinlich 

Josef Matzerath, der Arbeiten über den Sächsischen Landtag des 19. und 20. Jahrhunderts 

verfasste.8 Andere Werke zum historischen Sächsischen Landtag befassen sich mit dem 

Parlamentarismus im Königreich Sachsen oder der Reaktionszeit 1849/50.9 Zum 

zeitgenössischen Landtag veröffentlichte vor allem der Sächsische Landtag selbst. Anlässe 

hierfür waren zum Beispiel die konstituierende Sitzung, das zehnjährige Jubiläum des 

Parlamentes oder die Einweihung des neuen Landtagsgebäudes.10 

Eine Vielzahl von Arbeiten existieren zu den sächsischen Wahlen und zum Parteiensystem 

in Sachsen. Eine Debatte gab es vor allem über Ausmaß und Wesen der 

vereinigungsbedingten Veränderungen im gesamtdeutschen Parteiensystem. Die 

Interpretationen darüber, ob Kontinuität oder Wandel dominiert, sind sehr 

unterschiedlich.11 Rainer Linnemann untersuchte die Binnenverhältnisse der ostdeutschen 

Landesverbände von CDU, SPD, PDS, FDP und Bündnis 90/Die Grünen.12 

Die Parteiensysteme einzelner neuer Bundesländer, so auch das sächsische, wurde in 

geringerem Umfang untersucht. In der durch den Sächsischen Landtag selbst 

herausgegebenen Festschrift zum zehnjährigem Bestehen ist auch ein Aufsatz Patzelts über 

die Sozialstruktur der sächsischen Parteien und Landtagsabgeordneten enthalten.13 Zur 

                                                                                                                                                    
schwierige Weg zur Demokratie. Vom Ende der DDR zur deutschen Einheit Lindner, Bernd (1998). Die 
demokratische Revolution in der DDR 1989/90.  
 
8 Vgl. Matzerath, Josef (1998). Aspekte Sächsischer Landtagsgeschichte; vgl. Matzerath, Josef (2000). 
Aspekte Sächsischer Landtagsgeschichte. Umbrüche und Kontinuitäten 1815 bis 1968; vgl. Matzerath, Josef 
(2001). Aspekte Sächsischer Landtagsgeschichte. Präsidenten und Abgeordnete von 1833 bis 1952; vgl. 
Matzerath, Josef (2003). Aspekte Sächsischer Landtagsgeschichte. Varianten der Moderne 1868 bis 1952.  
9 Vgl. Goldt, Christoph (1996). Parlamentarismus im Königreich Sachsen. Zur Geschichte des Sächsischen 
Landtages 1871-1918; vgl. Neemann, Andreas (2000). Landtag und Politik in der Reaktionszeit Sachsens 
1849/50.  
10 Vgl. Helbig, Axel (1990). Der Sächsische Landtag. Geschichte und Gegenwart herausgegeben aus Anlaß 
der konstituierenden Sitzung des Sächsischen Landtages am 27.10.1990 im Haus der Kirche 
(Dreikönigskirche) zu Dresden; vgl. Nösner, Uwe (2000). Zehn Jahre Sächsischer Landtag. Bilanz und 
Ausblick. Festschrift anlässlich zehn Jahre Sächsischen Landtages; vgl. Sächsischer Landtag. 
Rekonstruktion, Umbau und Erweiterung. (1997). 
11 Vgl. etwa Kaase, Max (Hrsg.) (1996). Politisches System. Berichte zum sozialen und politischen Wandel 
in Ostdeutschland; vgl. Niedermayer/Stöss (Hrsg.) (1994). Parteien und Wähler im Umbruch. Parteiensystem 
und Wählerverhalten in der ehemaligen DDR und in den neuen Bundesländern. 
12 Vgl. Linnemann, Rainer (1994). Die Parteien in den neuen Bundesländern. Konstituierung, 
Mitgliederentwicklung, Organisationsstrukturen. 
13 Ein Artikel über das sächsische Parteiensystem findet sich auch in den Beiträgen zum sozialen und 
politischen Wandel in Ostdeutschland. Vgl. Patzelt, Werner, J.. Die Abgeordneten. Aufgaben, 
Selbstverständnis, Amtsführung, in: Präsident des Sächsischen Landtages (Hrsg.) (2000). Zehn Jahre 
Sächsischer Landtag. Bilanz und Ausblick; vgl. Algasinger, Karin. Das Parteiensystem Sachsens, in: 
Niedermayer, Oskar (Hrsg.). Intermediäre Strukturen in Ostdeutschland. Beiträge zu den Berichten zum 
sozialen und politischen Wandel in Ostdeutschland Band 3.2. 
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Geschichte der sächsischen SPD veröffentlichte die SPD-Fraktion im Sächsischen Landtag 

selbst. Allerdings wird der Periode nach 1990 nur wenig Raum gewidmet.14 Dem 

sächsischen Parteiensystem und Wahlen widmet sich die Arbeit von Ulrich H. Brümmer, 

der die Parteien vom Zeitraum der Formierung demokratischer Kräfte im Herbst 1989 bis 

zum Jahr 2005 untersucht.15 Zu den anderen für den Sächsischen Landtag relevanten 

Parteien existieren vor allem Arbeiten, die sich nicht auf einen einzelnen Landesverband 

konzentrieren. So gibt es eine Analyse der Ost-CDU von Ute Schmidt, die der Partei auch 

bis zum Jahr 1994 noch einen deutlichen Blockparteien-Charakter konstatiert. Zudem 

beschäftigen sich einige Arbeiten mit denen aus der Bürgerbewegung hervorgegangenen 

Parteien, wie dem Bündnis 90, den Grünen oder dem Demokratischen Aufbruch.16 Die 

Rechtsnachfolgerin der Staatspartei der DDR, die PDS, wird in der Parteienforschung sehr 

kontrovers beurteilt. Einerseits sieht man die Partei nicht in den demokratischen 

Grundkonsens eingebunden, andererseits wird die Einschätzung der PDS als extremistische 

Partei abgelehnt.17 

Aufbau und Abgrenzung 
 
Wie den Ausführungen zum Forschungsstand zu entnehmen war, gibt es aus dem Gebiet 

der neueren Geschichtsforschung auch Veröffentlichungen zur Konstituierung und 

Geschichte der neuen Landesparlamente, allerdings griff keines dieser 

Forschungsvorhaben bisher die Ergebnisse oder Fragestellungen aus den soziologischen 

Studien auf. Neuere Arbeiten beschäftigen sich zwar mit Teilaspekten der sächsischen 

Parlamentsgeschichte und auch mit dem neu konstituierten Sächsischen Landtag, es 

existiert jedoch keine Arbeit, die eine umfassende Geschichte dieses Parlaments in seinen 

ersten beiden Wahlperioden schreibt. 

Bei der Konzeption für diese Untersuchung stand daher fest, dass die Arbeit nicht nur 

landesgeschichtliche, parteigeschichtliche und parlamentsgeschichtliche Gesichtspunkte 

beinhalten wird, sondern dass hierbei auch die Betrachtung des Sächsischen Landtages aus 

                                                 
14 Vgl. Schmeitzner, Mike & Rudloff, Michael (1998). Geschichte der Sozialdemokratie im Sächsischen 
Landtag. Darstellung und Dokumentation 1877-1997). 
15 Vgl. Brümmer, Ulrich, H. (2006). Parteiensystem und Wahlen in Sachsen. 
16 Vgl. Schmidt, Ute (1997). Von der Blockpartei zur Volkspartei? Die Ost-CDU im Umbruch 1989-1994; 
vgl. Haufe, Gerda/Bruckmeier, Karl (Hrsg.). (1993). Die Bürgerbewegung der DDR und in den ostdeutschen 
Ländern; vgl. Hoffmann, Jürgen (1998). Die doppelte Vereinigung. Vorgeschichte, Verlauf und 
Auswirkungen des Zusammenschlusses von Grünen und Bündnis 90; vgl. Kammradt, Steffen (1997). Der 
Demokratische Aufbruch. Profil einer jungen Partei am Ende der DDR. 
17 Vgl. Morau, Patrick (1998). Die PDS. Profil einer antidemokratischen Partei; vgl. Neugebauer/Stöss 
(1996). Die PDS. Geschichte. Organisation. Wähler. Konkurrenten. 
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dem soziologischen Blickwinkel hilfreich sein wird. Hintergrund dieser Überzeugung ist, 

dass man Geschichte nicht losgelöst von den Personen betrachten kann, die sie „machen“. 

Zu dieser Ansicht trug sicherlich auch der Abschluss meines Studiums als Historiker(in) 

mit den Nebenfächern Psychologie und Soziologie bei - eine Fächerkombination, die für 

das Verständnis für Geschichte sehr hilfreich war und ist.18 

 

Die Arbeit selbst gliedert sich in acht Kapitel, von denen die ersten drei einen einführenden 

Charakter zum Untersuchungsschwerpunkt haben. Die Darstellungen zur Geschichte des 

Sächsischen Landtages beginnen bereits im vorparlamentarischen Raum, da sich in der 

Zeit zwischen dem Herbst 1989 und der Landtagswahl am 27. Oktober 1990 mit der 

Transformation des Parteiensystems und den Vorgängen zur Bildung des Freistaates 

Sachsen die Entwicklungen vollzogen, welche die Konstituierung des Parlamentes erst 

ermöglichten. Den Ausführungen zur Entwicklung der staatlichen und politischen 

Strukturen im Vorfeld der Landtagswahl vorangestellt, ist ein kurzer Abriss zur Historie 

des Sächsischen Landtages (Kapitel 1). 

Kapitel 2 behandelt die sächsischen Landtagswahlen von 1990 und 1994. Vor der 

Darstellung der Wahlergebnisse und der Zusammensetzung des Parlaments, werden die 

Parteipositionen und das Kandidatenspektrum im Vorfeld der jeweiligen Landtagswahl 

reflektiert. Die ersten beiden Kapitel dienen also dazu, den Leser über die Ereignisse und 

Fakten zu informieren, die für die Tätigkeit des Sächsischen Landtages der ersten beiden 

Wahlperioden von grundlegender Bedeutung waren. Sie können keine umfassende 

Darstellung zu den Ereignissen während des Wandels 1989/90 oder zum sächsischen 

Parteiensystem beinhalten. Dies würde den Rahmen einer Untersuchung, deren 

Schwerpunkt auf den Jahren 1990 bis 1999 liegt, sprengen. Auch das dritte Kapitel zur 

Funktionsweise des Sächsischen Landtages kann nur auf die wichtigsten parlamentarischen 

Funktionsweisen und Instrumentarien eingehen.  

Den Schwerpunkt der Arbeit bilden die Kapitel 4 bis 8. Die Abschnitte 4 und 5 behandeln 

die Tätigkeit des Sächsischen Landtages in der ersten (1990 bis 1994) und der zweiten 

Wahlperiode (1994 bis 1999). Die Darstellung und Auswertung der Tätigkeit des 

Parlamentes folgt der Fragestellung, womit sich die Abgeordneten des Sächsischen 

Landtages während der ersten beiden Wahlperioden beschäftigten, zumal nach der 

                                                 
18 Ein hochinteressantes Buch zu dieser Thematik schrieb Burke, Peter (1989). Soziologie und Geschichte. 
Hamburg: Junius Verlag. 
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Gründung des Landes Sachsen und der eben erfolgten Konstituierung des Parlamentes 

Unterschiede zur Arbeit der Landesparlamente der alten Bundesländer zu erwarten waren. 

Bei der Untersuchung der Tätigkeit der sächsischen Landtagsabgeordneten mussten 

allerdings Einschränkungen in der Quellenauswahl vorgenommen werden, da eine 

umfassende Auswertung des Aktenbestandes des Sächsischen Landtages aufgrund seines 

enormen Umfangs im Rahmen dieser Arbeit nicht möglich war. Allein für die ersten vier 

Jahre sind im Archiv des Sächsischen Landtages 4976 Drucksachen abgelegt, für die 

zweite Legislaturperiode wuchs die Anzahl der Dokumente sogar auf 12092. 

Um eine Eingrenzung vornehmen zu können, erfolgte die Auswahl der zu untersuchenden 

Drucksachen nach bestimmten Sachbereichen. Zunächst wurden alle Quellen zum 

Stichwort „Landtag“ selbst ausgewertet, außerdem die Vorgänge, die das Verhältnis von 

Exekutive und Legislative betrafen („Staatsregierung“) sowie die Dokumente zu einer der 

klassischen Aufgaben der Abgeordneten, dem parlamentarischem Kontrollrecht 

(„Parlamentarische Kontrolle“). 

Die Auswertung der Quellen ergab schließlich die Analyse der Arbeit des Landtages in den 

vier Schwerpunkten: (1) „Herstellung der Arbeitsfähigkeit“, welcher u.a. die Erarbeitung 

und Verabschiedung der Sächsischen Verfassung und der Geschäftsordnung des Landtages 

enthält, (2) „Aufarbeitung der Vergangenheit“ mit dem sächsischen Sonderweg eines 

Parlamentarischen Untersuchungsausschusses zur Vergangenheitsaufarbeitung, (3) 

„Parlamentarische Kontrolle“ und (4) „Fragerecht der Abgeordneten und 

Informationspflicht der Staatsregierung“. 

Der Vergleich und die Auswertung dieser Arbeitsschwerpunkte von der ersten zur zweiten 

Wahlperiode beantwortet die Fragen, ob sich die Gewichtung dieser Themen änderte und 

sich die Tätigkeit des Sächsischen Landtages an die westdeutscher Parlamente anglich.  

 

Das sechste Kapitel beschäftigt sich mit den Fraktionen des Sächsischen Landtages. In 

ihnen formiert sich die politische Haltung der Landtagsmitglieder zu den im Plenum und in 

den Ausschüssen anstehenden Entscheidungen und Debatten; aus ihnen geht ein großer 

Teil der politischen Initiativen hervor.  

Zunächst erfolgt ein Blick auf die Tätigkeit der Fraktionen (und damit auch auf die Arbeit 

des gesamten Parlaments). Die Anzahl und Art der parlamentarischen Initiativen zeigt den 

Arbeitsaufwand des Sächsischen Landtages auf, eine Gewichtung nach Sachbereichen 

verdeutlicht zudem die Arbeitsschwerpunkte während der ersten beiden Wahlperioden. Die 

Darstellung der Organisation der einzelnen Landtagsfraktionen soll die Arbeitsteiligkeit 
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innerhalb der Fraktionen untersuchen – auch im Hinblick auf eine Professionalisierung des 

Organisationsgrades von erster zu zweiter Wahlperiode. 

Anschließend werden die Faktoren untersucht, welche die Tätigkeit der Abgeordneten (und 

damit des Landtages) beeinflussten. Die Untersuchung der Arbeit der Abgeordneten hatte 

über beide Wahlperioden eine starke Beeinflussung der Arbeit durch „Fraktionsinteressen“ 

ergeben. Die Interessen der einzelnen Fraktionen bestimmten sowohl das Verhältnis 

untereinander als auch zur Sächsischen Staatsregierung, daher werden die Beziehungen der 

einzelnen Parteien und die sie bestimmenden Einflußgrößen aufgezeigt. Als ein Faktor, der 

selbst zehn Jahre nach der politischen Wende immer noch Einfluss auf die Geschichte des 

Sächsischen Landtages nahm, wird dabei auch die Rolle der Vergangenheit untersucht. 

 

Ebenfalls Einfluss auf die Tätigkeit der Abgeordneten übten die politische 

Professionalisierung (Kapitel 7) und das Selbstbild der Abgeordneten aus (Kapitel 8). 

Immerhin traten zu Beginn der ersten Wahlperiode 160 Abgeordnete ihr Mandat an, die 

zum größten Teil politische Neulinge waren bzw. keinen politischen Karriereverlauf 

aufwiesen, der sie auf ihre zukünftigen Aufgaben genügend hätte vorbereiten können. 

Nach einer Einordnung des Sächsischen Landtages innerhalb der politischen Klasse 

Deutschlands erfolgt daher im siebten Kapitel die Untersuchung der politischen 

Professionalisierung der Mitglieder des Parlamentes – wobei die politische Elite einer 

genaueren Betrachtung unterzogen wurde. Der Grad der politischen Professionalisierung 

aller Mitglieder des Sächsischen Landtages wird mittels zweier Merkmale politischer 

Professionalisierung untersucht, die genauere Analyse konzentriert sich auf die Elite des 

Parlamentes. Dies ist zum einen darin begründet, dass vor allem die Elitenforschung die 

Theorien zur politischen Professionalisierung liefert (zur politischen Elite werden hier im 

allgemeinen die Mitglieder des Präsidiums, die Fraktionsvorsitzenden und 

Parlamentarischen Geschäftsführer der Fraktionen gezählt). Zum anderen würde eine 

detaillierte Untersuchung der Professionalisierungsmerkmale aller Abgeordneten des 

Landtages den Rahmen dieser Arbeit sprengen. Die politische Professionalisierung der 

Landtagselite wird anhand dem Verlauf ihrer politischer Karrieren vor der 

Mandatsübernahme und während ihrer Mandatsausübung untersucht.  

Anhand der politischen Führungsschicht des Landtages wird im achten Kapitel auch das 

Selbstbild der Abgeordneten unter der Fragestellung untersucht, ob sich die Unterschiede 

bezüglich der sozialen Merkmale und der politischen Karrieren zu den Kollegen in den 

Landtagen der alten Bundesländern auch auf das Selbstbild der sächsischen Politiker 
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auswirkten. Die Ergebnisse zum Selbstbild der sächsischen Parlamentarier sollen und 

können nicht repräsentativ für den gesamten Sächsischen Landtag sein, da die 

Untersuchung nur anhand eines Teil der Elite des Landtag stattfand. Dennoch gibt die 

Beurteilung der befragten Abgeordneten zu ihrer Tätigkeit im Sächsischen Landtag, zur 

eigenen politischen Karriere und zu ihrem Rollenverständnis nicht nur einen Einblick in ihr 

Selbstbild als sächsische Landespolitiker, sondern auch in die parlamentarische Arbeit und 

Praxis der Landtagsabgeordneten. 

Mit der Untersuchung der Professionalisierung und des Selbstbildes der sächsischen 

Abgeordneten bedient sich die vorliegende Arbeit zwar auch den Methoden der Soziologie, 

dennoch ist sie als ein Beitrag zur Landes- und Parlamentsgeschichte Sachsens zu 

verstehen. 

Sowohl zur Untersuchung der politischen Professionalisierung als auch zum Selbstbild 

wurden Interviews mit den Mitgliedern der Landtagselite herangezogen. Daneben erfolgte 

eine empirische Auswertung der personenbezogenen Daten aus den Volkshandbüchern des 

Sächsischen Landtages. Die Analyse der Tätigkeit des Sächsischen Landtages erfolgte 

vorrangig anhand der Dokumente, Drucksachen und Protokolle des Sächsischen 

Landtages.  
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1 Entwicklung der staatlichen und 

politischen Strukturen im Vorfeld der 

Konstituierung des Sächsischen 

Landtages 1990 
 
Der Weg zur Wiederbegründung des Landes Sachsen bis hin zur Wahl des Sächsischen 

Landtages im Oktober 1990 war langwierig und schwierig. Er beinhaltete einen 

komplizierten Prozess des Überganges von den staatlichen und gesellschaftlichen 

Verhältnissen der DDR zur Verfassungsform einer parlamentarischen Demokratie in 

föderalen Verwaltungsstrukturen. 

In diesem vielschichtigen Prozess spielten die politischen Parteien und der Landtag als 

demokratisch gewählte parlamentarische Körperschaft eine wichtige Rolle. Ihre Aufgaben 

bestanden besonders in der Verfassungsgebung, der Gesetzgebung und dem 

Verwaltungsaufbau. Da seit dem Jahr 1933 auf all diesen Gebieten die demokratischen 

Traditionen abgebrochen waren, war hierbei auch die praktische Unterstützung der 

westlichen Bundesländer – in Sachsen vor allem durch Bayern und Baden-Württemberg – 

bei der Bewältigung des demokratischen Wiederaufbaus enorm wichtig. 

 

Im folgenden Kapitel wird die Entwicklung der staatlichen und politischen Strukturen im 

Vorfeld der Konstituierung des Sächsischen Landtages 1990 beschrieben. Bevor der Weg 

zur Wiederbegründung des Landes Sachsen und seines Parlamentes dargestellt wird, 

erfolgen einleitend einige Ausführungen zur Geschichte des Sächsischen Landtages. 

Die Wiederbegründung des Freistaates wird ausgehend von der Situation im Dezember 

1989 nachgezeichnet. Besonderes Augenmerk gilt dabei der Zweigleisigkeit der 

Bemühungen: einmal durch die Kräfte in Bezirkstag und Rat des Bezirkes Dresden und 

zum anderen durch den Runden Tisch des Bezirkes Dresden und seinen 

Koordinierungsausschuss. Parallel zu dieser Entwicklung entstand das sächsische 

Parteienspektrum, welches sich zur ersten Landtagswahl stellte. Die Entwicklung der für 

den Sächsischen Landtag relevanten Parteien seit dem Herbst 1989 wird verfolgt, bevor ein 

Blick auf die Ergebnisse der Volkskammerwahl vom 18. März 1990 und die 
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Kommunalwahlen vom 6. Mai 1990 das Kapitel zur Entwicklung im Vorfeld der 

Landtagskonstituierung abschließt 

1.1 Auf dem Weg zum Verfassungsstaat 
 
Vor 1831 war Sachsen kein Verfassungsstaat im modernen Sinne. Weder das Fürstentum 

noch das Königreich besaßen eine geschriebene Verfassung.  

Die erste Sächsische Verfassung war eine Reaktion auf die europäischen Unruhen von 

1830, die auch das Königreich Sachsen erfassten. Doch im Gegensatz zur Julirevolution in 

Frankreich brachte die Revolution in Sachsen einen undramatischen Übergang in eine neue 

Zeit. Der sächsische König und sein Mitregent und Neffe Friedrich August ließen sich auf 

die neuen Entwicklungen im Lande ein und legten mit der Verfassung von 1831 den 

Grundstein für eine, im Vergleich zu anderen deutschen Staaten, beispiellos erfolgreiche 

Entwicklung.  

Diese Entwicklung nahm ihren Anfang, als fortschrittliche kleinbürgerliche Demokraten 

bürgerliche Staatsverhältnisse in Sachsen erzwingen wollten und sich zu Beginn des Jahres 

1831 zu einem Bürgerverein formierten. Im Mittelpunkt ihrer politischen Debatten stand 

die Ausarbeitung einer schriftlich fixierten Verfassung für das Königreich Sachsen. Ein 

von Bernhard Moßdorf ausgearbeiteter Verfassungsentwurf bot der sächsischen Regierung 

allerdings die Gelegenheit, den Bürgerverein am 15. April 1831 zu verbieten (Groß 2001: 

203). 

Die erste Sächsische Verfassung wurde schließlich auf Geheiß des König Anton erarbeitet 

und gemeinsam mit dem Mitregenten Friedrich August am 4. September 1831 gewährt 

(Drehwald/Jestaedt 1998: 16). 

Der Verfassung dienten die württembergische und badische Verfassung als Vorbild, 

ebenso die Verfassungen von Hannover, Hessen, Kurhessen und den ernestinischen 

Staaten von Coburg, Gotha und Weimar-Eisenach. Der im Geheimen Rat erarbeitete 

gemeinsame Entwurf wurde am 1. März 1831 dem Landtag zugeleitet. Bis zum August des 

Jahres entstanden vier redaktionelle Fassungen. Nachdem die Stände noch einige 

Änderungen durchgesetzt hatten, wurde die Verfassungsurkunde feierlich durch König 

Anton an ständische Deputierte übergeben, die sie danach in einem feierlichen Zug in das 

Landhaus brachten (Groß 2001: 203f). 

Für Sachsen begann somit das Zeitalter der konstitutionellen Monarchie und es trat in den 

Kreis jener deutscher Staaten ein, die mit einer schriftlichen Verfassung einen wichtigen 
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Schritt auf dem Weg zum bürgerlichen Verfassungsstaat getan hatten. Die Verfassung 

selbst enthielt in acht großen Abschnitten u.a. Bestimmungen über das Königreich als 

einen unteilbaren Staat des Deutschen Bundes und dessen Regierung im Allgemeinen, das 

Staatsgut und das Vermögen des königlichen Hauses, die Rechte und Pflichten der 

Untertanen, die Regierung des Landes und den Staatsdienst. Erstmals wurden, wenn auch 

eingeschränkt, die bürgerlichen Freiheiten verfassungsmäßig garantiert. Die Gesetzgebung 

war zwischen König und Ständeversammlung so geteilt, dass der Erlass der Gesetze allein 

dem Souverän zustand, wogegen das Parlament lediglich Antrag auf Erlass von Gesetzen 

stellen durfte. Die Exekutive lag beim Landesherrn und der von ihm berufenen Regierung. 

Die Gerichtsbarkeit wurde von ihnen unabhängig und als Neuerung entstand die 

Verwaltungsgerichtsbarkeit (Groß 2001: 204).19 

 

Mit der Verfassung von 1831 entstand in Sachsen ein repräsentatives 

Zweikammernparlament. Die Abgeordneten der Kammern vertraten auf dem Landtag nicht 

mehr Herrschaftsbezirke – wie eine Standesherrschaft, ein Rittergut oder eine Stadt – 

sondern sie repräsentierten eine Gruppierung von Besitzern. Dennoch behielt der Adel in 

der Ersten Kammer bis 1918 den maßgeblichen Einfluss. In der Zweiten Kammer saßen 

die Angehörigen von vier, nach Besitz und Wohnort definierten, gesellschaftlichen 

Gruppen.20 War die politische Konstellation dieser Kammer ebenso wie die der Ersten 

anfänglich noch nicht durch Weltanschauungsparteien geprägt, verfestigte sich hier zum 

Beginn der vierziger Jahre des 19. Jahrhunderts ein weltanschaulich liberales und ein 

konservatives Lager (Matzerath 1998: 6). 

 

In der Revolution von 1848/49 trat zunächst der vormärzliche Landtag zusammen. Obwohl 

es ihm gelang, die Regierung zum Rücktritt zu zwingen, erlangte er jedoch nie das Recht 

oder den Einfluss, um ein neues Kabinett zu installieren – so dass sich der erste Landtag 

1849 wieder auflöste. Auch der nach dem Wahlgesetz der Revolution gewählte Landtag 

wurde im Juni 1850 von der Regierung wieder auseinandergeschickt.  

Daraufhin etablierte sich in Sachsen wieder das Parlament des Vormärz. Die Parteibildung 

in der Zweiten Kammer ließ sich dadurch jedoch nicht aufhalten. Nach der Wahlreform 

                                                 
19 Der Verfassungstext dieser Sächsischen Verfassung sowie der folgenden Verfassungen von 1920, 1947 
und 1992 findet sich u.a. in Drehwald/Jestaedt: Sachsen als Verfassungsstaat: 1998. 
20 20 Abgeordnete der Rittergutsbesitzer, 5 Vertreter des Handels und des Fabrikwesens und je 25 
Abgeordnete der Städte und des Bauernstandes (Matzerath 1998: 6). 
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von 1868 setzte sich dieses Haus aus Weltanschauungsparteien zusammen. Die 

Abgeordneten dieses „Unterhauses“ durften von allen erwachsenen Männern gewählt 

werden, die jährlich einen Taler Steuern zahlten. Als im Zuge der Hochindustrialisierung 

immer mehr Abgeordnete diese Hürde übersprangen und vor allem die SPD-Fraktion 

daraufhin immer mehr anwuchs, entschloss sich die konservativ-liberale Mehrheit der 

Zweiten Kammer zur Einführung des Dreiklassenwahlrechts.21 Durch die damit 

verbundene neue Wertigkeit der Wählerstimmen kam es dazu, dass fast 80 Prozent des 

Wahlvolkes lediglich das Recht hatten, ein Drittel der Wahlmänner zu bestimmen. Infolge 

dieses Wahlverfahrens verlor die SPD sämtliche Landtagsmandate. Auch in den Jahren 

1903 bis 1907 konnten sie nur einen einzigen Abgeordneten in die Zweite Kammer des 

Sächsischen Landtages entsenden, obwohl sie über 45 Prozent der abgegebenen Stimmen 

erreichten. Da diese Diskrepanz auf Dauer nicht bestehen bleiben konnte, wurde der 

Wahlmodus 1909 mit der Einführung des Pluralwahlrechts gemildert (Matzerath 1998: 

93). 

 

Nachdem das Königreich Sachsen 1866 Bestandteil des Norddeutschen Bundes wurde und 

1871 Teil des Deutschen Kaiserreiches, übernahm der Reichstag einen Teil des bisherigen 

Rechtes des Landesparlamentes. Ein wesentliches Merkmal der Parlamente des 

Kaiserreiches blieb auch in Sachsen bis zum Ende des ersten Weltkrieges bestehen: Die 

Regierung war dem König und nicht dem Landtag verantwortlich.  

Erst mit der Weimarer Republik gelang die Einführung des Parlamentarismus und des 

allgemeinen Wahlrechts. Seit 1918 wurden auch die Frauen stimmberechtigt und als 

Abgeordnete wählbar. 

Nicht nur aus diesem Grund war das Jahr 1918 für das Königreich Sachsen ein Jahr des 

Bruchs mit der Vergangenheit. Im November endete die 829 Jahre alte Dynastie der 

Wettiner, durch die Sachsen zu seinen Grenzen und seiner Identität gefunden hatte. Der 

Rückzug Friedrich August des Dritten vor den revolutionären Unruhen am 9. November 

aus Dresden und seine Abdankung am 13. des Monats wurden allerdings mehr durch die 

gesamtdeutschen Tendenzen bestimmt und gehörten damit zu den Ergebnissen der 

                                                 
21 Die Mandate dieser Kammer wurden nun nicht mehr direkt durch Wahl vergeben, sondern Urwähler 
wählten Wahlmänner und diese wiederum die Abgeordneten. Wieviel die Stimme eines Urwählers wert war, 
ermaß sich nach der Höhe der jährlichen Steuerleistung. Die Stimmberechtigten wurden somit in drei 
Klassen eingeteilt. 
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sächsischen Verfassungsgeschichte, die von den Sachsen mehr erlitten als erstritten 

worden sind (Drehwald/Jestaedt 1998: 45). 

Bereits Ende Oktober 1918 hatte das Königreich Sachsen als erster deutscher Mittelstaat 

eine parlamentarische Regierung erhalten. Mit dieser Verfassungsänderung wurde die 

Parlamentarisierung der sächsischen konstitutionellen Monarchie eingeleitet. Die neue 

Regierung stand unter Führung des Nationalliberalen Rudolf Heinze und ihr gehörten 

erstmals auch zwei Mitglieder der Sozialdemokratie an (Schmeitzner/Rudloff 1997: 193). 

Der Ausrufung der Republik folgte in Sachsen eine unsichere Zeit der noch zu klärenden 

Verhältnisse. So gab es aus der revolutionären Bewegung heraus Bestrebungen, nach dem 

Ende der Monarchie auch das Ende Sachsens herbeizuführen.22 

 

Die aus den Februarwahlen hervorgegangene Volkskammer hatte bereits das „Vorläufige 

Grundgesetz für den Freistaat Sachsen“ beschlossen. Diese Übergangsverfassung umfasste 

21 Paragrafen und beinhaltete eine Reihe von bemerkenswerten Regelungen, insbesondere 

zum Verhältnis von Parlament und Regierung, welche die späteren Regelungen der 

Verfassung von 1920 im Ansatz vorwegnahmen. So wurde der Regierung das Recht 

gegeben, über von der Volkskammer beschlossene Gesetze binnen einem Monat eine 

Volksabstimmung anzuordnen. Entschied das Volk im Sinne des Gesamtministeriums, 

konnte dieses die Volkskammer auflösen, wurde der Beschluss der Volkskammer bestätigt, 

musste die Regierung zurücktreten. 

Unter Ministerpräsident Wilhelm Buck wurde die zweite Sächsische Verfassung erarbeitet.  

Die Regierung legte am 19. April 1920 ihren ersten Verfassungsentwurf vor. Der Entwurf 

wurde in 19 Sitzungen behandelt und am 26. Oktober 1920 von der Volkskammer 

einstimmig angenommen (Groß 2001: 257). 

Die zweite Sächsische Verfassung vom 1. November 1920 war mit 56 Artikeln die 

kürzeste Verfassung, die bis heute in Sachsen verabschiedet wurde. In ihren sechs 

Abschnitten regelte sie neben einigen Verfassungsgrundsätzen ausschließlich die 

Staatsorganisation. Im Gegensatz zur Verfassung von 1831 enthielt sie keine 

Bestimmungen über Rechte und Pflichten der Sachsen. 

Artikel 1 der Verfassung bestimmte Sachsen zum Freistaat im Deutschen Reich. 

Wichtigstes Staatsorgan des Freistaates war der Landtag. Er bestand aus 96 Abgeordneten, 

                                                 
22 So forderten die Arbeiter- und Soldatenräte von Leipzig, Chemnitz und Dresden die Liquidierung des 
sächsischen Staates und die Herstellung der einheitlichen sozialistischen deutschen Republik. Außerdem gab 
es Vorschläge Sachsen in mehrere eigenständige Republiken aufzuteilen (Drehwald/Jestaedt 1998:46f). 
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die nach den Grundsätzen der Verhältniswahl auf vier Jahre gewählt wurden. Aufgabe des 

Landtages war es, die Gesetze zu beschließen, den Ministerpräsidenten zu wählen und die 

Politik und Verwaltung des Staates zu überwachen. 

 

Insgesamt fanden zwischen 1919 und 1932 sechs Landtagswahlen in Sachsen statt. Bis auf 

die erste Wahl 1919 hatte die SPD nie die absolute Mehrheit. Die innere Zerstrittenheit des 

sozialdemokratischen Lagers begründete auch den, an den Wahlergebnissen gemessenen, 

beträchtlichen Einfluss der bürgerlichen Parteien. Zusammen mit der KPD hätte die SPD 

im Landtag eine komfortable linke Mehrheit gehabt. Die gemeinsame SPD-KPD-

Regierung unter Ministerpräsident Zeigner wurde jedoch durch die demokratische 

Reichsgewalt abgesetzt (Drehwald/Jestaedt 1998: 51).23 

Bis 1929 konnte keine der Landtagsparteien die absolute Mehrheit erreichen. Die Bildung 

von Koalitions- oder Minderheitenregierungen unter den sozialdemokratischen 

Ministerpräsidenten Wilhelm Buck, Erich Zeigner und Max Heldt waren die Folge. 

Danach stellten die Deutsche Volkspartei (Wilhelm Bünger) und die Deutschnationale 

Volkspartei (Walther Schieck) bis zur Machtergreifung der NSDAP je einen 

Regierungschef. Die letzte freie Landtagswahl fand im Juni 1930 statt. 

 

Im Nationalsozialismus vollzog sich die Demontage des Sächsischen Landtages vom 

Verbot der SPD am 23. Juni 1933 über die Gleichschaltung der übrigen Parteien bis zur 

Auflösung des Parlamentes binnen weniger Wochen. 

Ministerpräsident Schieck und seine Regierung wurden am 10. März 1933 aufgrund der 

„Verordnung zum Schutz von Volk und Staat“ ihres Amtes enthoben. Auf Grundlage des 

Ermächtigungsgesetzes vom 23. März 1933 erließ die Reichsregierung ein „Vorläufiges 

Gesetz zur Gleichschaltung der Länder mit dem Reich“. Danach waren die 

Landesregierungen ermächtigt, Landesgesetze ohne parlamentarische Zustimmung zu 

erlassen. Zugleich wurden die Landtage aufgelöst und deren Neubildung nach den 

Ergebnissen der Reichtagswahl vom 5. März 1990 angeordnet. In den neuen Sächsischen 

Landtag zogen nun u.a. 38 Abgeordnete der NSDAP, 22 der SPD und sechs der Deutsch- 

Nationalen Front ein. Unter diesen neuen machtpolitischen Verhältnissen beschloss der 

Landtag am 27. Mai 1933 das Ermächtigungsgesetz für den Freistaat Sachsen. Am 14. 

                                                 
23 Die Reichsexekution gegen Sachsen erfolgte am 21. Oktober 1921. 
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Oktober 1914 löste sich der Sächsische Landtag entsprechend den Regelungen des 

Gleichschaltungsgesetzes auf (Groß 2001: 267ff.). 

 

Nach der Gründung der DDR am 7. Oktober 1949 existierte die Länderstruktur zunächst 

weiter, in der Verfassung waren sie in Artikel 1 Absatz 1 und in den Artikeln 109 bis 116 

rechtlich festgeschrieben. Dennoch brachte die Staatsgründung für Sachsen eine 

Verminderung eigenständiger Komponenten: zahlreiche Politiker und ministerielle 

Mitarbeiter gingen nach Berlin. 

Die Landtagswahl vom 15. Oktober 1950 wurde nach der Einheitsliste der „Nationalen 

Front des demokratischen Deutschland“ vorgenommen. Er erarbeitete und verabschiedete 

kaum noch eigenständig Gesetze, sondern gab statt dessen zunehmend nur Stellungnahmen 

ab und übertrug DDR-Gesetze auf Sachsen. 

In der Folgezeit wurden die föderativen Elemente in der DDR immer weiter 

zurückgedrängt. Die Länder, vor allem das stark industrialisierte Sachsen mit seinem 

Wirtschaftspotenzial, hemmten die Verwirklichung eines zentralistisch regierten 

sozialistischen Einheitsstaates. Also übernahmen die DDR-Ministerien schrittweise 

Kompetenzen der Landesregierungen. Im Jahr 1952 vollzog die SED-Führung schließlich 

die Auflösung der Länderstruktur der DDR. Am 23. Juli verabschiedete die Volkskammer 

der DDR das „Gesetz über die weitere Demokratisierung des Aufbaus und der 

Arbeitsweise der staatlichen Organe“. Es verfügte die Auflösung der Länder und der 

Kreise in der DDR. Das Land Sachsen wurde durch dieses Gesetz in die drei Bezirke 

Chemnitz, Dresden und Leipzig aufgeteilt. Die letzte Sitzung des Sächsischen Landtages 

fand am 25. Juli 1952 statt. Nach seiner Auflösung wurden die Landtagsabgeordneten auf 

die drei neu gebildeten Bezirkstage aufgeteilt. Damit existierte das Land Sachsen als 

politisches und verwaltungsmäßiges Ganzes nicht mehr. 

 

Der am 27. Oktober 1990 wiederkonstituierte Sächsische Landtag orientierte sich an der 

Geschäftsordnung des letzten sächsischen Parlamentes, an den Erfahrungen des Runden 

Tisches und an den Vorbildern der Geschäftsordnungen des Deutschen Bundestages und 

des Landtages in Baden-Württemberg. Als Landesparlament in der Bundesrepublik verfügt 

er über eine vergleichbare Position wie in der Weimarer Republik (Matzerath 1998: 7). 
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1.2 Wiederbegründung des Freistaates Sachsen 
 
Im Dezember 1989 bestanden zwei Möglichkeiten der gesellschaftlichen Entwicklung für 

die DDR: Entweder die Schaffung parlamentarischer Verhältnisse mit dem Ziel des 

eigenen Fortbestehens oder die Wiederherstellung der staatlichen Einheit Deutschlands. 

Die Entscheidung für die Wiedervereinigung fiel bereits im Dezember 1989 – wenn auch 

für den Zeitpunkt und die Durchführung unterschiedliche Wege diskutiert wurden. 

An dem Prozess zur Schaffung föderaler Strukturen und der Länderbildung auf dem Gebiet 

der DDR arbeiteten vornehmlich zwei Kräfte: Zum einen die Arbeitsgruppen der 

Bezirkstage und Räte der Bezirke der DDR, zum anderen die neuen demokratischen Kräfte 

in den Arbeitsgruppen und Kommissionen der Runden Tische der DDR. 

Für die Entwicklung hin zur Gründung des Landes Sachsen war die Arbeit des Runden 

Tisches des Bezirkes Dresden und der von ihm eingesetzten Arbeitsgruppen, denen Berater 

aus Bayern und Baden-Württemberg beigegeben waren und die offiziell als „Gemischte 

Kommissionen“ wirkten, maßgeblich. Diese Komponente setzte sich bereits vor den 

Volkskammerwahlen vom 17. März 1990 durch. 

1.2.1 Ausgangssituation 

Forderungen zur Demokratisierung und Föderalisierung der demokratischen Strukturen der 

DDR wurden seit November 1989 auf vielen Demonstrationen erhoben. Diese Appelle 

wurden als erstes auf dem Gebiet Sachsens vorgetragen. So wurde in Leipzig am 13. 

November auf einer Demonstration ein Plakat mit dem Spruch „Schwarz-rot-gold. Sachsen 

Freistaat; Freies Europa!“ getragen und ebenfalls an diesem Tag erhielt Arnold Vaatz in 

Dresden vom Neuen Forum den Auftrag auf einer Demonstration die Forderung nach der 

Bildung des Landes Sachsen vorzunehmen (Richter in: Fischer/Heydemann 1995: 160). 

Dass Sachsen somit zum Vorreiter bei der Einführung föderativer Strukturen wurde, war 

kein Zufall. Zum einen stützte sich hier die regionale Identität auf eine lange Geschichte in 

einem relativ geschlossenem Territorium, zum anderen resultierte die Unzufriedenheit mit 

der Bezirksstruktur aus der wesentlich schlechteren Lebensqualität gegenüber den von der 

SED vorrangig geförderten Gebieten, da durch die Bevorzugung des Berliner Raums 

deutliche Nachteile für die südlichen Regionen der DDR entstanden waren. Zudem lagen 

in Sachsen mit den Städten Leipzig und Dresden die beiden wichtigsten Zentren der 

Friedlichen Revolution. Während Leipzig seine Bedeutung vor allem aus seiner großen 

geistespolitischen Ausstrahlung gewann, wirkte Dresden durch seinen Runden Tisch und 
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dessen Koordinierungsausschuss zur Landesbildung über die Grenzen des Bezirkes 

Dresden hinaus auf ganz Sachsen im Sinne der Wiedererrichtung eines freiheitlich-

demokratischen und sozialen Rechtsstaates im sächsischen Geschichtsraum 

(Drehwald/Jestaedt 1998: 67). 

Vor allem dem Einfluss des Runden Tisches des Bezirkes Dresden, am 15. Dezember 1989 

offiziell gegründet, war es zu verdanken, dass der Versuch der Regierung Modrow 

misslang, mit der Schaffung der Länder über eine Zusammenlegung der Bezirke der DDR 

und der Überleitung der Bezirksbürokraten in die neuen Länderverwaltungen sich einen 

möglichst großen Einfluss auf die weitere Entwicklung zu sichern. (Ebd.). 

 

Unter dem Druck der revolutionären Entwicklung veränderten sich jedoch auch die 

Bezirkstage der DDR. So forderten im Dresdner Bezirkstag vor allem die Vertreter der 

Blockparteien seit Ende November 1989 erste Schritte in Richtung der Demokratisierung 

ihrer „Volksvertretung“. Dazu gehörte die formale Gleichstellung der Parteien, die Bildung 

von Fraktionen und die Einschränkung der Vorherrschaft der SED. Am 14. Dezember 

beauftragte der Bezirkstag den Rat des Bezirkes Dresden, ein eigenes Konzept für 

demokratische Erneuerungen im Bezirk Dresden auszuarbeiten (Richter in: 

Fischer/Heydemann 1995: 162). 

Neben dem Bezirkstag arbeitete jedoch auch der Runde Tisch des Bezirkes Dresden an 

einem Konzept zur Schaffung neuer demokratischer und vor allem föderaler Strukturen. 

Der Runde Tisch war nach Sondierungsgesprächen Ende November 1989 zwischen dem 1. 

Sekretär der SED-Bezirksleitung Dresden, Professor Hahn, Vertretern der Alt-Parteien und 

denen der neuen politischen Bewegungen sowie der Kirchen entstanden. Die Vertreter der 

neuen demokratischen Kräfte, allen voran Erich Iltgen als Vertreter der katholischen und 

der Oberkirchenrat Volker Kreß als Repräsentant der evangelischen Kirche sowie Arnold 

Vaatz als Sprecher des Neuen Forums, begrüßten, dass damit alle demokratischen Kräfte 

an der Runde beteiligt wurden. 

Der Rundes Tisch des Bezirkes Dresden leitete auch aufgrund dessen seine Legitimation 

aus dem Willen des Volkes ab. Er selbst bestand zunächst aus sieben Vertretern 

basisdemokratischer Regierungen und neuer Parteien, fünf Vertretern der alten Parteien, 

einem Vertreter der Domowina, einem Angehörigen des Rates des Bezirkes Dresden, zwei 

Wirtschaftsvertretern sowie den Kirchenvertretern Erich Iltgen und Pfarrer Lerchner, in 

deren Hände die Moderation der Zusammenkünfte gelegt wurde (Ebd.: 160). 
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Damit existierten ab Dezember 1989 mit dem Bezirkstag und dem Runden Tisch des 

Bezirkes zwei teils konkurrierende, teils kooperierende parlamentarische Institutionen mit 

höchst unterschiedlicher Legitimation. Beide stellten keine gewählten 

Vertretungskörperschaften dar. Während der Runde Tisch seine demokratische 

Legitimation jedoch aus der revolutionären Situation herleiten konnte, blieb dies dem 

Bezirkstag bis zu seiner Auflösung verwehrt. Trotz dessen stand der Ministerrat der DDR 

seiner Arbeit skeptisch gegenüber und versuchte seinen Einfluss auf die Arbeit der 

bezirklichen „Volksvertretungen“ und Räte möglichst zu begrenzen (Richter, in: 

Fischer/Heydemann 1995: 162). 

1.2.2 Erste Phase der Landesbildung 

Die Entwicklung bis zur Gründung des Freistaates Sachsen war von einer Mehrgleisigkeit 

der Initiativen zur Vorbereitung der Wiederherstellung des Landes geprägt. Dieses 

Merkmal blieb auch nach der Volkskammerwahl im März erhalten und bestimmte die erste 

Phase der Landesbildung. Allerdings war die Entwicklung bereits ab Januar 1990 durch 

einen fortschreitenden Machtverlust der staatlichen Institutionen gegenüber einen 

Bedeutungsgewinn der neuen politischen Kräfte gekennzeichnet. 

Die staatliche Führung unter Modrow verkannte zunächst den wachsenden Einfluss der 

Bürgerbewegungen und der Runden Tische auf allen Ebenen und bemühte sich, die neuen 

politischen Kräfte von allen staatlichen Entscheidungen fernzuhalten. Auch unter dem 

wachsenden Druck der Revolutionsbewegung, einhergehend mit einem 

Legitimationsverlust der Räte der Bezirke, lehnte man eine nachträgliche demokratische 

Legitimierung der Bezirkstage durch Nachrücken neuer demokratischer Kräfte als 

„gesetzwidrig“ ab. Den neuen politischen Kräften bot man lediglich die Mitarbeit als 

Fraktionen ohne Stimmrecht an (Richter, in: Fischer/Heydemann 1995: 162). 

Diese Maßnahmen Modrows, welche die staatlichen Institutionen durch eine nicht-

gleichberechtigte Mitarbeit der neuen politischen Kräfte stabilisieren sollten, 

funktionierten jedoch nicht. Statt dessen führte die revolutionäre Entwicklung seit dem 

Januar 1990 zu einem weiteren Autoritätsverlust und zum Zerfall der Handlungsfähigkeit 

der Räte und Volksvertretungen auf allen Ebenen. Einerseits wurde die Arbeit der Räte 

durch Gesetze aus der Honecker-Ära gelähmt, vor allem aber waren sie, wie die 
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Kommunalparlamente auch, von massenhaften Amtsniederlegungen und Rücktritten 

betroffen.24 

 

Auch der Dresdner Bezirkstag war von dieser Entwicklung betroffen. Zahlreiche 

Abgeordnete traten aus der SED/PDS aus und legten ihr Mandat nieder. Auf allen 

Sitzungen des Bezirkstages kam es zu Kaderveränderungen und zur Zunahme vakanter 

Mandate. Im Gegensatz dazu nahm die Bedeutung der Runden Tische in dieser Phase der 

Entwicklung weiter zu. Ende Januar arbeiteten Runde Tische bereits auf der Ebene des 

Bezirkes Dresden sowie in allen Kreisen und größeren Städten. Erst der wachsende 

Einfluss der Runden Tische zwang den Ministerrat Ende Januar 1990 zu erneuten 

Kurskorrekturen. Er beschloss die Zusammenarbeit mit den neuen Kräften zu verstärken 

und bot ihnen an, in einer „Regierung der nationalen Verantwortung“ mitzuarbeiten. 

Parallel dazu erging der Vorschlag am Zentralen Runden Tisch in Berlin auch die örtlichen 

Volksvertretungen zu ermächtigen, mit den neuen Kräften zu kooperieren, um handlungs- 

und beschlussfähig zu bleiben. Am 29. Januar erging schließlich auch ein entsprechender 

Beschluss der Volkskammer. Somit konnten nun Vertreter aus allen Parteien und 

Gruppierungen der Runden Tische als Abgeordneten mit allen Rechten und Pflichten für 

freigewordene Mandate kooptiert werden. 

Hintergrund für diese Entscheidung bildete abermals die aktuelle politische Lage in der 

DDR, die von verschärften Spannungen und einer sich verschlechternden wirtschaftlichen 

Situation gekennzeichnet war. Um die Arbeitsfähigkeit der Bezirkstage aufrechtzuerhalten 

und ihnen eine neue Legitimation zu verschaffen, musste man Sicherheitspartnerschaften 

eingehen und die neuen Kräfte in die Arbeit der örtlichen Staatsorgane einbeziehen. 

 

Das Präsidium des Bezirkstages Dresden bot den basisdemokratischen Gruppen und 

oppositionellen Parteien daraufhin die Möglichkeit einer gleichberechtigten Mitwirkung in 

den ständigen Kommissionen des Bezirkstages an. Am 8. Februar beschloss der Bezirkstag 

schließlich offiziell , die neuen Parteien und Gruppierungen mit vollem Stimmrecht in die 

Arbeit einzubeziehen (Richter in: Fischer/Heydemann 1995: 166). 

                                                 
24 Unter dem Druck öffentlicher Proteste löste sich zum Beispiel der Rat des Kreises Zittau weitgehend auf 
und war kaum noch funktionsfähig. Auch die Stadtverordnetenversammlung Meißen und ihr Rat standen 
Ende Januar kurz vor der Auflösung. Ebenso waren die Bezirkstage in Erfurt und Karl-Marx-Stadt nur noch 
bedingt handlungsfähig (Richter 1995: 162 und 165). 
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Die basisdemokratischen Gruppierungen und neuen Parteien im Dresdner Bezirkstag 

lehnten dieses Angebot jedoch ab. Zu deutlich war erkennbar, dass das Angebot zur 

stimmberechtigten Mitarbeit lediglich der Stützung der zerfallenden Machtstrukturen und 

der Einbeziehung der neuen Kräfte in die Verantwortung für die verfehlte Politik der 

SED/PDS dienen sollte. Allerdings beschloss man, das Rede- und Antragsrecht im 

Bezirkstag wahrzunehmen und auch in seinen ständigen Kommissionen mitzuarbeiten, um 

so die Arbeit des Bezirkstages kontrollieren und mitgestalten zu können. 

Auch der Runde Tisch des Bezirkes Dresden nahm das Angebot des Bezirkstages zur 

Mitarbeit der neuen Kräfte an, forderte aber auch eine engere Zusammenarbeit beider 

Gremien.25 Bei der Kooperation beider Institutionen spielte es eine Rolle, dass alle im 

Bezirkstag vertretenen Parteien, einschließlich der PDS, sowie auch der Rat des Bezirkes 

selbst am Runden Tisch des Bezirkes beteiligt waren und dieser somit keinesfalls nur die 

neuen und demokratischen Kräfte des Bezirkes repräsentierte. Rat und Runder Tisch des 

Bezirkes waren durch die wechselseitige Mitwirkung eng miteinander verwoben. 

Der Runde Tisch wurde somit zum entscheidenden Promotor des Transitionsprozesses, vor 

allem da es ihm gelang, alle relevanten politischen und sozialen Kräfte zu versammeln 

Seine politische Akzeptanz erhielt er auch daher, dass er nach der Volkskammerwahl vom 

18. März 1990 die Wahlergebnisse bei seiner Besetzung berücksichtigte. Mit dieser 

tendenziellen Angleichung reagierte man, im Gegensatz zu Leipzig und Karl-Marx-Stadt, 

auf die neuen Mehrheitsverhältnisse und kam zugleich den kleineren Gruppierungen 

entgegen. Dieser Entscheidung voraus ging allerdings ein Disput zwischen den 

Teilnehmern des Runden Tisches des Bezirkes Dresden voran. 

Die Parteien, die als Gewinner aus der Volkskammerwahl hervorgegangen waren, 

forderten die Übertragung der Wahlergebnisse auf die Zusammensetzung des Gremiums. 

Die anderen Parteien und Gruppen sprachen sich dagegen dafür aus, den Tisch in seiner 

ursprünglichen Funktion als kontrollierendes, teils beschließendes, teils empfehlendes 

Organ beizubehalten – wofür gewichtige Veränderungen in der Zusammensetzung nicht 

notwendig waren. Dieser Ansicht widersprach Arnold Vaatz als Vertreter des 

Reformflügels der sächsischen CDU. Neben der Berücksichtigung des Wahlergebnisses 

der Volkskammerwahl forderte er gleichzeitig eine Erweiterung seines Funktionsbereiches. 

Der Runde Tisch kam den Forderungen der Gruppe der CDU-Reformer schließlich nach 

                                                 
25 So forderte der Runde Tisch des Bezirkes Dresden am 15. Februar 1990 alle Parteien und Gruppierungen 
auf, Vertreter für die Ständigen Kommissionen des Bezirkstages und eine parlamentarische Gruppe zur 
Bildung des Landes Sachsen zu benennen (Richter 1995: 168). 
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und tagte am 29. März erstmals in neuer Zusammensetzung.26 Die CDU-Reformkräfte 

forderten zudem eine Auflösung des Bezirkstages. Dieser sei nicht mehr demokratisch 

legitimiert und weiche in seiner Zusammensetzung zu stark vom Ergebnis der 

Volkskammerwahl ab. Die Vorbereitung der Länderbildung bedürfe aber eindeutiger 

legislativer Befugnisse einer Institution, die den Willen der Bevölkerung repräsentiere 

(Richter in: Fischer/Heydemann 1995: 170). 

Hintergrund der Auseinandersetzungen über Auflösung oder Weiterarbeit des Bezirkstages 

war die Vorbereitung der Länderbildung, die schon seit Ende Januar 1990 durch den 

Ministerrat der DDR entschieden war. Die sich dadurch abzeichnende Auflösung der 

Bezirksstruktur ließ die Frage aktuell werden, ob die Bezirkstage weiterarbeiten oder sich 

wie die Volkskammer einer Wahl stellen sollten. Am 23. Februar 1990 fiel dann 

schließlich die Entscheidung bis zur Länderbildung keine Neuwahlen stattfinden zu lassen. 

Die Bezirkstage sollten sich nach dem 6. Mai 1990 auflösen und die Räte der Bezirke 

sollten zu Regierungsorganen der neu zu schaffenden Länder umgestaltet werden. 

 

Nach dieser prinzipiellen Entscheidung des Ministerrates zur Länderstruktur 

zurückzukehren, hatten die Arbeitsgruppen des Rates des Bezirkes und der neuen 

politischen Kräfte mehrgleisig mit der Erarbeitung von Konzeptionen und Vorarbeiten zur 

Bildung des Landes Sachsen begonnen. 

Mit dem Prozess der Landesbildung bildeten sich zwischen den neuen und den alten 

Kräften neue Reibungsflächen heraus. Die etablierten Parteien und Machtorgane 

versuchten die Landesbildung nach ihren Vorstellungen zu gestalten und somit auch die 

personellen Strukturen der DDR-Zeit zu konservieren. Damit geriet der Arbeit zur 

Vorbereitung der Gründung Sachsens zu einer neuerlichen Machtprobe zwischen alten und 

neuen Kräften. 

Einem ersten, am 1. Februar 1990 vorgestellten Vorschlag zur Wiedergeburt des Landes 

Sachsen und Grundzüge einer Landesverfassung des Rates des Bezirkes Dresden standen 

von den Seiten der neuen Kräfte der „Gohrische Verfassungsentwurf“ sowie Arbeiten 

anderer Gruppierungen u.a. von der „Gruppe der 20“27 entgegen. Der Runde Tisch forderte 

                                                 
26 Auf Vorschlag des Demokratischen Aufbruchs wurden zwar die Wahlergebnisse berücksichtigt, daneben 
wurden aber auch kleineren Parteien und Gruppierungen Plätze eingeräumt (Richter 1995: 170). 
27 Die „Gruppe der 20“ bildete sich am 8.10.1989 in Dresden spontan während einer Demonstration, die 
Gruppe vertrat große Teile der Bevölkerung und organisierte wöchentliche Montagsdemonstrationen. Siehe 
dazu auch Richter/Sobeslavsky (1999). Die Gruppe der 20. Gesellschaftlicher Aufbruch und politische 
Opposition in Dresden 1989/90. 
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daraufhin den Rat des Bezirkes Dresden auf, über alle Verhandlungen mit 

bundesdeutschen Vertretern über die Bildung des Landes rechtzeitig informiert zu werden. 

Damit machten sie ihren Anspruch auf Mitwirkung der Bildung des Landes Sachsen 

deutlich. 

 

Da die meisten Parteien inzwischen im Bezirkstag und am Runden Tisch des Bezirkes 

mitarbeiteten und von beiden Gremien Aktivitäten zur Landesbildung ausgingen, kam es 

zu einem Kompetenzgerangel auf Bezirksebene. 

Um die Initiativen zur Landesbildung sinnvoll zu koordinieren, nahm der Runde Tisch 

Kontakt zu den Runden Tischen der Bezirke Leipzig und Karl-Marx-Stadt auf. Außerdem 

beschloss man die Bildung einer Initiativgruppe für die Koordinierung der Aktivitäten der 

Runden Tische und der Räte der Bezirke. 

Auch die Räte der drei sächsischen Bezirke beschlossen eine ständige Abstimmung und 

Koordinierung ihrer Bemühungen zur Landesbildung und den gemeinsamen Ausbau der 

Zusammenarbeit mit Baden-Württemberg und Bayern. Jedes Gremium versuchte somit, 

die Initiative zur Landesbildung an sich zu ziehen. 

Die basisdemokratischen Kräfte in Sachsen forderten entsprechend dem Willen der 

Mehrheit der Bevölkerung, dass Sachsen weder von einer staatlichen Regierung noch von 

nicht legitimierten Einrichtungen - wie den Räten der Bezirke - gegründet werden können. 

Statt dessen sollten die Runden Tische die legislativen Aufgaben der Bezirkstage 

übernehmen, die Räte sollten unter Kontrolle der Runden Tische und eines 

Regierungsbeauftragten weiterarbeiten. Außerdem sollte ein Runder Tisch für das Land 

Sachsen geschaffen werden und in einem Koordinierungsbüro „Land Sachsen“ sollten alle 

Aktivitäten zur Landesbildung zusammengefasst und koordiniert werden (Richter 1995: 

174). 

1.2.3 Koordinierungsausschuss zur Bildung des Landes Sachsen 

Dieser Koordinierungsausschuss wurde Ende April 1990 auf Initiative des Moderators des 

Runden Tisches des Bezirkes Dresden, Erich Iltgen, auf Grundlage der Rottenburger 

Erklärung gegründet. Der Ausschuss sollte die rechtsstaatlichen Grundlagen des Landes 

Sachsen schaffen und die Arbeitsfähigkeit des Landes bei seiner Gründung sichern. Der 

Runde Tisch wurde damit zur Keimzelle des wiederzuerrichtenden Freistaates Sachsen. 

Die neuen politischen Kräfte reagierten mit dieser Initiative auf den Versuch der Räte der 

drei sächsischen Bezirke, das Land Sachsen mit einer eigenen Verfassung wie auch mit der 
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Schaffung eines „neuen“ administrativen Apparates aus dem „alten“ Personal der drei 

Bezirksverwaltungen vorzustrukturieren. Ein eigens dafür gegründetes „Kuratorium Land 

Sachsen“ hatte am 18. April 1990 einen Verfassungsentwurf auf der Albrechtsburg in 

Meißen der Öffentlichkeit vorgestellt (Drehwald/Jestaedt 1998: 68). Eine feierliche 

Übergabe dieses Entwurfes einer sächsischen Landesverfassung, die unter weitest 

gehendem Ausschluss der neuen Kräfte erarbeitet worden war, und damit der Versuch das 

Land Sachsen „extra legem“ zu installieren, wurde vor allem durch den Runden Tisch des 

Bezirkes Dresden verhindert. 

Um das Kompetenzgerangel bei den Bemühungen zur Landesbildung zu beenden, 

beschloss die am 19. April vom Runden Tisch eingesetzte Arbeitsgruppe „Land Sachsen“ 

die Bildung eines ehrenamtlichen Gremiums, das aus jeweils 25 Vertretern der Räte, 

Parteien, Bürgerbewegungen und Abgeordneten der drei sächsischen Bezirke 

zusammengesetzt sein sollte. Dieses beschlussfähige Plenum sollte zur öffentlichen 

Diskussion der erarbeiteten Vorschläge dienen und die Herausbildung einheitlicher 

Strukturen in den Bezirken sichern. Für die Koordinierung der Zusammenarbeit diente 

jeweils ein Koordinierungsbüro bei den Räten der Bezirke. In die Arbeit sollten die 

Partnerländer Bayern und Baden-Württemberg einbezogen werden. Außerdem 

konstituierte sich im April 1990 eine Fachgruppe „Verfassungsentwurf“ der gemischten 

Kommission Baden-Württemberg/Sachsen, deren Teilnehmer von den Runden Tischen der 

drei sächsischen Bezirke legitimiert waren. Deren Arbeitsgrundlage bildete ein Entwurf 

der „Gruppe der 20“, der sich auf die sächsischen Verfassungen von 1920 und 1947 sowie 

auf andere bundesdeutsche Landesverfassungen und das Grundgesetz bezog. Daraus wurde 

in gemeinsamer Arbeit und mit Hilfe juristischer Berater ein einheitlicher Text erarbeitet 

(Richter in: Fischer/Heydemann 1995: 173). 

 

Am 3. Mai 1990 wurde in Gegenwart des Vorsitzenden des Rates des Bezirkes Dresden 

die Bildung eines „Vorparlamentarischen Ausschusses Land Sachsen“ und eines 

Koordinierungsausschusses als dessen Arbeitsorgan beschlossen. Der 

Koordinierungsausschuss bestand aus Vertretern der drei Bezirke und hatte seinen Sitz in 

Dresden. Zu seinem Vorsitzenden wurde einstimmig Arnold Vaatz gewählt .Die 

Ausschussmitglieder wurden ohne disziplinarische Unterordnung beim Rat des Bezirkes 

angestellt. Der Koordinierungsausschuss setzte sich aus zehn Arbeitsstäben zusammen, 
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unter anderem für Verfassung (Steffen Heitmann), für den Landtag (Erich Iltgen) sowie für 

Bildung und Schule (Matthias Rößler). 

Der Landeskoordinierungsausschuss, der am 25. Mai erstmals tagte, prägte in der Folge die 

Geschicke des Landes bis zu den ersten Landtagswahlen wie keine andere Institution und 

übernahm die Leitfunktion bei der Landesbildung. Mit dem Vorparlamentarischen 

Ausschuss gab der Runde Tisch des Bezirkes Dresden die Verantwortung für die 

Landesbildung an ein überbezirkliches Gremium weiter. 

 

Von staatlicher Seite her bestimmte nach den Volkskammerwahlen nun die Regierung de 

Maiziere die Länderbildung. De Maiziere erklärte, dass die Regierung die Fünf-Länder-

Variante bevorzuge und regte die Bildung von Regionalausschüssen zur Länderbildung an. 

Er richtete ein Ministerium für Regionale und Kommunale Angelegenheiten ein. Dessen 

Minister, Manfred Preiß, betonte, dass seitens der DDR-Regierung die Bildung von fünf 

Ländern und damit die Orientierung an den alten Ländern der DDR fest vorgesehen ist und 

daher die Bereitschaft gering sei, sich auf eine breite Diskussion über die Neubildung von 

Ländern einzulassen (Richter in: Fischer/Heydemann 1995: 179). 

Mit dieser Entscheidung für die Fünf-Länder-Variante entsprach die neue Regierung den 

Vorstellungen der Mehrheit der Parteien, Verbände und Interessengemeinschaften im 

Land. Dennoch gab es auch zahlreiche andere Vorschläge zur Neustrukturierung der 

Länder. Sie entstammten zum Teil der bundesdeutschen Debatte über die 

Länderneubildung aus den siebziger Jahren, wonach es nach der Wiedervereinigung statt 

möglichen 16 nur noch sieben Bundesländer geben sollte. Der sächsische Landeshistoriker 

Karlheinz Blaschke wollte die historische Gelegenheit zur Länderneugliederung nutzen 

und auf dem Gebiet der ehemaligen DDR die drei Länder Sachsen-Thüringen, 

Brandenburg und Mecklenburg gründen. Ebenso gab es Pläne, die Zahl der Länder noch zu 

erhöhen. So gab es Initiativen zur Bildung der Länder „Vorpommern“, „Niederschlesien“ 

mit der Hauptstadt Görlitz und von den Sorben kam der Vorschlag zur Gründung des 

Landes „Lausitz“.  

 

Neben der Länderneubildung musste sich die neue Regierung de Maiziere angesichts des 

Zerfalls der staatlichen Autorität und der Entwicklung in den Bezirken auch mit der 

Zukunft der bezirklichen Gremien befassen. Am 23. April 1990 erklärte der 

Regierungschef, dass zahlreiche Bezirke nicht mehr handlungsfähig seien und die 
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Regierung eine Beendigung der Arbeit der Bezirkstage für Ende Mai 1990 vorsehe. Ab 

dann sollten die Räte über keine Legitimation mehr verfügen und als 

Auftragsverwaltungen der Regierung tätig sein. Am 2. Mai bestätigte der Ministerrat seine 

Entscheidung, die Verwaltungsorgane der Bezirke bis zur Länderbildung nur noch im 

Sinne einer Auftragsverwaltung zu erhalten und bis zum 10. Juli 1990 

Regierungsbevollmächtigte in den Bezirken einzusetzen. Am 17. Mai 1990 beschloss die 

Volkskammer offiziell, die Legislaturperiode der Bezirkstage am 31. Mai zu beenden und 

beauftragte den Ministerpräsidenten mit der Einsetzung der Regierungsbevollmächtigten. 

Die Räte der Bezirke wurden in Bezirksverwaltungen unter Leitung der 

Regierungsbevollmächtigten umgewandelt (Richter in: Fischer/Heydemann 1995: 180). 

 

Am 29. Mai 1990 erklärte der Dresdner Bezirkstag seine Arbeit für beendet. Beschlüsse 

noch bestehender Runder Tische wurden für das exekutive Handeln der 

Bezirksverwaltungen als nicht mehr verbindlich bezeichnet. Laut Ministerratsbeschluss 

wurde den Runden Tischen der Bezirke jegliche Kompetenz gegenüber den 

Verwaltungsorganen abgesprochen. Der Runde Tisch des Bezirkes Dresden befürchtete 

daher zu Recht, dass seine erst gewonnene Mitsprache bei der Länderbildung nun wieder 

eingeschränkt werde würde. Er benannte noch am selben Tag den Vorparlamentarischen 

Ausschuss in „Regionalausschuss Land Sachsen“ um.  

Allerdings bezweifelte man angesichts des zentralistischen Kurses der Regierung, dass 

dessen Initiativen wie gewünscht in den Prozess der Landesbildung eingebracht werden 

könnten, da durch deren Beschlüsse die Kompetenz für die Länderbildung eindeutig und 

allein in den Händen des Regierungsbeauftragten lag. Durch die am 5. Juni 1990 

erlassenen Richtlinien über die Stellung, Aufgaben und Befugnisse der 

Regierungsbevollmächtigten standen diesen umfassende Kompetenzen zu, nach denen sie 

praktisch sowohl legislative als auch exekutive Funktionen ausführten: Sie koordinierten 

und beaufsichtigten die Durchführung der Gesetze der Volkskammer, Beschlüsse der 

Regierung und des Ministerpräsidenten im Territorium des Bezirkes, sie konnten 

eigenverantwortliche Entscheidungen treffen und waren nur dem Ministerpräsidenten 

gegenüber rechenschaftspflichtig. Ihre wichtigsten Aufgaben bestanden - neben der 

Aufrechterhaltung des gesellschaftlichen Lebens und der öffentlichen Ordnung in den 

Bezirken - in der Durchsetzung der Verwaltungsreform, der kommunalen Selbstverwaltung 

und der Länderbildung (Ebd.: 182). 
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In Sachsen wurden am 6. Juni 1990 Siegfried Ballschuh (CDU) für Dresden, Alfred 

Butollo (CDU) für Chemnitz und Rudolf Krause (CDU) für Leipzig als 

Regierungsbevollmächtigte ernannt. Damit griff die CDU-Führung unter de Maiziere 

ausschließlich auf bewährte Blockmänner der Nationalen Front zurück. Die CDU-

Reformer, die sich im Prozess der Landesbildung bereits profiliert hatten, wurden nicht 

berücksichtigt. 

In Dresden konnte somit Siegfried Ballschuh entscheiden, ob er den 

Koordinierungsausschuss akzeptieren oder auflösen wollte. Die starke Stellung des Runden 

Tisches des Bezirkes und die hohe politische Akzeptanz des Ausschusses ließen ihm 

jedoch praktisch gar keine andere Wahl, als ihn zu anzuerkennen und an sein Amt zu 

binden. Daher berief er am 14. Juni 1990 Arnold Vaatz zu seinem Stellvertreter und erteilte 

ihm die Aufgabe, den Prozess der Bildung des Landes Sachsen zu führen. Damit 

unterstanden Vaatz nun die wichtigen Ressorts Verwaltung, Organisation, internationale 

Fragen und Landesgesetzgebung und er erhielt umfangreiche Vollmachten und 

Kompetenzen. 

Diese Entscheidung des Regierungsbevollmächtigten und seine Erklärung, sich bei seinen 

Entscheidungen auf die Beschlüsse der Runden Tische der drei sächsischen Bezirke zu 

stützen, bedeutete einen großen Erfolg für die neuen politischen Kräfte. 

Der Runde Tisch des Bezirkes Dresden löste sich – entgegen dem Beschluss des 

Ministerrates - nicht am 28. Juni 1990 auf, sondern erst nach der Bildung eines 

Regionalausschusses, der als überbezirkliches Gremium die Arbeit der Runden Tische des 

Bezirkes auf breiterer Basis, aber nach ähnlichem Prinzip fortsetzen sollte. Zudem wollte 

man sicherstellen, dass vor der Auflösung sichergestellt war, dass die neuen politischen 

Kräfte die entscheidenden Positionen in den Landesministerien und Ämtern innehaben 

würden und die Arbeitsfähigkeit des Koordinierungsausschusses gesichert war. Der 

Vorschlag zur Bildung dieses „Sächsischen Forums“ kam von Erich Illtgen, am 26. Juli 

1990 trat es zu seiner ersten Beratung zusammen. Das Forum wurde von seinen Initiatoren 

als Partner der Regierungsbeauftragten und des Koordinierungsausschusses verstanden. 

Seine zentrale Aufgabe bestand in der Übernahme der Öffentlichkeitsarbeit des 

Koordinierungsausschusses. 

Mit dem Sächsischen Forum wurde somit auf dem sächsischen Territorium ein 

demokratischer Willensbildungsprozess abgeschlossen, der weitgehend unabhängig von 

den Räten der Bezirke die Vorbereitung der Landesbildung von der Basis her vollzog. 
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Dabei handelte es sich um einen Vorgang in der Endphase der DDR, der sich so in den 

anderen Ländern nicht wiederholte. 

 

Am 22. Juli 1990 verabschiedete die Volkskammer das „Verfassungsgesetz zur Bildung 

von Ländern in der Deutschen Demokratischen Republik“, das Ländereinführungsgesetz, 

welches zum 14. Oktober 1990 die Bildung der Länder vorsah. Die Geschwindigkeit des 

Einigungsprozesses verhinderte jedoch die Konstitution eines Bundesstaates DDR vor dem 

Beitritt zur Bundesrepublik Deutschland. Anders als im Ländereinführungsgesetz 

vorgesehen, wurden die fünf neuen Bundesländer mit der Wiedervereinigung am 3. 

Oktober 1990 ins Leben gerufen. 

Die ersten freien Landtagswahlen sollten nun am 14. Oktober 1990 erfolgen. Bis zu diesem 

Zeitpunkt hatte der Ministerrat bereits Anfang September Landessprecher eingesetzt, die 

im Rat als Interessenvertreter der künftigen Länder mit beratender Stimme mitarbeiteten. 

Sie sollten außerdem die Tätigkeit der Regierungsbevollmächtigten und der 

Bezirksverwaltungsbehörden im jeweiligen Gebiet im Sinne von Landesbevollmächtigten 

organisieren und als Verbindungsstellen zwischen der Regierung und den 

Gebietskörperschaften agieren. Ihre wichtigste Aufgabe bestand in der Organisation der 

Vorbereitung der Bildung funktionsfähiger Landesregierungen einschließlich der gesamten 

Verwaltungsorganisation der künftigen Länder, deren personelle Besetzung und räumliche 

Ansiedlung sowie der Erarbeitung von Verfassungs- und anderen Gesetzentwürfen. 

Landessprecher von Sachsen wurde Rudolf Krause (CDU). 

 

Die Umbildung der Position der Regierungsbeauftragten zur Institution des 

Landessprechers beeinflusste auch die Arbeit des Koordinierungsausschusses. Arnold 

Vaatz gelang es jedoch, den Einfluss des Ausschusses zu erhalten. Er erreichte, dass auch 

der Landessprecher den Koordinierungsausschuss in die Arbeit seines Amtes einband und 

ihn durch die Übertragung von Verwaltungs- und Weisungsbefugnissen gegenüber den 

Bezirksverwaltungsbehörden sogar erheblich aufwertete. Er verfügte nun über eine 

wechselnde Anzahl von Koordinierungsstäben, die jeweils mit einzelnen Problemen wie 

der Vorgestaltung einzelner Ministerien, der Sichtung des Landesvermögens oder der 

Lösung von Raumfragen beschäftigt war. Zudem beinhalteten seine Aufgaben die Gesetz- 

und Strukturentwurfstätigkeit, das heißt die Koordinierung der Entwürfe über Gestalt, 

Aufgabenbereich und Aufbau der zu bildenden Ministerien. Nach der Einigung über diese 
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Strukturen erfolgte durch den Koordinierungsausschuss die Institutionalisierung der 

Ministerien und die Ausschreibung der geplanten Stellen. Damit schuf der Ausschuss die 

Grundlage für den Aufbau der Regierungsministerien des Freistaates Sachsen.28 

 

Auf Beschluss der Regierungschefs des Bundes und der Länder wurde auf staatlicher 

Ebene Anfang September 1990 beim Bundesinnenministerium eine Clearingstelle 

eingerichtet. Von dort aus sollte der Verwaltungsaufbau in den neuen Ländern geleitet 

werden. Sie stand in Kontakt mit den Landessprechern der zu schaffenden neuen 

Bundesländer. Vertreter des Bundes, der Bundesländer und der zukünftigen fünf Länder 

auf dem Gebiet der DDR erhielten die Aufgabe, bis zum 31. Dezember 1990 eine 

vereinheitlichte Verwaltungsstruktur für das vereinte Deutschland zu schaffen. 

Mit dieser Clearingstelle in Bonn übernahm die Bundesregierung die Initiative bei der 

Bildung der notwendigen Institutionen, um die deutsche Einheit politisch und 

verwaltungstechnisch zu realisieren. Im Gegensatz zu den anderen Ländern konnte sie 

dabei in Sachsen auf umfangreiche Vorarbeiten zurückgreifen und kooperierte eng mit 

dem Koordinierungsausschuss. 

Die Beauftragten der Clearingstelle wurden in die Arbeit des Ausschusses mit 

eingebunden, saßen mit in der Runde der Leiter der Arbeitsstäbe oder übernahmen selbst 

Arbeitsstäbe. Diese enge Kooperation bedeutete einen Erfolg für die neuen politischen 

Kräfte, da somit der Abbau der alten Behörden zügig in Angriff genommen werden 

konnte. 

 

Gemäß dem Einigungsvertrag unterstanden die Landessprecher als Landesbevollmächtigte 

ab dem 3. Oktober 1990 bis zur Wahl der Ministerpräsidenten der Länder den Weisungen 

der Bundesregierung und nahmen als Länderbeauftragte mit beratender Stimme an den 

Sitzungen des Bundesrates teil. 

Am 14. Oktober 1990 fanden die Wahlen zu den Landtagen statt. Im Sächsischen Landtag 

erhielt die CDU 92 der 160 Sitze (53,8 Prozent der Stimmen). Kurt Biedenkopf setzte sich 

als Bewerber für das Amt des Ministerpräsidenten nicht nur gegen die Mitbewerberin der 

SPD, Anke Fuchs, durch. Seiner Nominierung gingen heftige Auseinandersetzungen 

innerhalb der sächsischen CDU voran, in der sich die Reformer und die Altkader 

                                                 
28 Vgl. dazu Der Sächsische Landtag (Hrsg.) (1991). Von der Wende zum Parlament. Sachsen auf dem Weg 
zur Demokratie. 
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gegenüber standen. Die Nominierung Biedenkopfs bedeutete somit auch einen Sieg der 

Reformkräfte der sächsischen CDU über die alten Kräfte innerhalb der eigenen Partei. 

Nach den Bestimmungen des Einigungsvertrages musste nun innerhalb von zwei Wochen 

der Sächsische Landtag zusammentreten, um die Landesregierung zu wählen und die 

Sächsische Verfassung zu beschließen. Der Landtag konstituierte sich daraufhin am 27. 

Oktober 1990. Der Koordinator des Runden Tisches des Bezirkes Dresden, Erich Illtgen, 

wurde in dieser Sitzung zum Landtagspräsidenten gewählt. Bemerkenswert ist die 

Personalkontinuität von Mitgliedern des Runden Tisches bis in den Sächsischen Landtag 

bzw. die Sächsische Staatsregierung. Arnold Vaatz war im Oktober und November 1990 

Stellvertreter des Ministerpräsidenten und wurde dann Staatsminister in der Staatskanzlei 

des Freistaates. Auch für Steffen Heitmann (Staatsminister für Justiz) und Matthias Rößler 

(späterer Staatsminister für Kultus) bedeutete ihre Arbeit in den Fachstäben des 

Koordinierungsausschusses die Voraussetzung für ihre spätere Amtsübernahme. Anders 

als in anderen Regionen der ehemaligen DDR besetzten somit im Freistaat Sachsen die aus 

der Bürgerbewegung hervorgegangenen neuen politischen Kräfte auch in der Folgezeit 

wichtige Positionen. 

1.2.4 Regierung und Verwaltung des Landes Sachsen 

Ausgehend von der Erkenntnis, dass ohne funktionierende Verwaltung kein intakter Staat 

geschaffen werden kann, mussten für den künftigen Freistaat Sachsen 

Verwaltungsstrukturen festgelegt werden, die sich zwar an denen der alten Bundesländer 

orientieren sollten, aber dennoch den besonderen sächsischen Erfordernissen und 

Bedürfnissen Rechnung tragen sollten. Der Runde Tisch des Bezirkes Dresden hatte unter 

Beteiligung der Vertreter der Parteien und der oppositionellen Gruppierungen den Prozess 

der Umgestaltung eingeleitet und berief Arbeitsstäbe zur Vorbereitung der neuen 

Verwaltungsstrukturen ein 

Einen wesentlichen Anteil an der Vorbereitung der Verwaltungsstrukturen des neuen 

Freistaates leisteten die Arbeitsgruppen des Koordinierungsausschusses des Runden 

Tisches des Bezirkes Dresden. Ausschlaggebend dafür war seine hohe politische 

Akzeptanz, durch die es gelang, seine Arbeit an das Amt des Regierungsbeauftragten zu 

binden. Diese damit verbundene Legitimation der Arbeit des Koordinierungsausschusses 

bei der Landesbildung war auch auf das Ansehen seines Vorsitzenden Arnold Vaatz 

zurückzuführen. Er verfolgte eine systematische Vorbereitung der Bildung des künftigen 

Freistaates. Ausgehend von der Vorstellung, dass das Land Sachsen bestimmten 
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Grundprinzipien bei seiner Gestaltung befolgen müsste, um sich in den Bestand der 

übrigen Bundesländer einzupassen, entwickelte er ein Konzept für die Regierung und 

Verwaltung des Landes. Dazu richtete er im Koordinierungsausschuss eine wechselnde 

Anzahl von Arbeitsstäben ein, die sich jeweils einem bestimmten Problem widmeten. 

Zunächst arbeitete der Ausschuss nur mit drei Stäben: einen für die 

Gesetzentwurfstätigkeit, einen für die zu gestaltenden Ministerien und einen Stab für die 

Fragen des Landesvermögens und der Raumvorsorge. Der zweite Stab spaltete sich nach 

der Klärung der Anzahl der zu bildenden Ministerien in Einzelstäbe auf, von denen sich 

jeder der Bildung eines Ministeriums widmete. 

Durch die Gesetzentwurftätigkeit des Koordinierungsausschusses erhielt die künftige 

Regierung des Landes einen Vorlauf in der Gesetzgebung. Auch die 

Strukturentwurftätigkeit mit der Einigung über Gestalt, Aufgabenbereiche und den Aufbau 

der einzelnen Ministerien wirkte sich positiv auf die Regierungsarbeit aus. Die späteren 

Mitglieder des Ministeriums lernten sich bereits kennen und entwickelten tragfähige 

Beziehungen, die in der Folgezeit politisch unentbehrlich wurden. Dieser Umstand ist auch 

durch die Personalkontinuität zwischen den Leitern der Arbeitsstäbe der Regierung und 

den Ministern der Landesregierung erkennbar: so wurde der damalige Arbeitsstabsleiter für 

Gesetzentwurfstätigkeit Justizminister, der jetzige Landtagspräsident leitete den 

Arbeitsstab Landtag und Arnold Vaatz, der Leiter des Koordinierungsausschusses, wurde 

Chef der Staatskanzlei und sein Büroleiter Staatssekretär für Wirtschaft (Von der Wende 

zum Parlament 1991: 47ff.). 

Neben den Vertretern der Parteien und wichtigsten oppositionellen Gruppierungen 

arbeiteten auch Ratgeber aus den alte Bundesländern aktiv an der Vorbereitung der 

Landesbildung mit. Im Hinblick auf die zu erwartenden Schwierigkeiten entsandten die 

Länder Baden-Württemberg und Bayern erfahrene Verwaltungsfachleute als Berater der 

Koordinierungsgremien nach Sachsen. 

Vor allem die Zusammenarbeit mit Baden –Württemberg war für das spätere Land Sachsen 

maßgebend. Laut Arnold Vaatz war die Zusammenarbeit mit den Beratern anfänglich 

jedoch schwierig, da es kaum feste Ansprechpartner gab. So sahen sich die badischen 

Vertreter ständig wechselnden Adressaten ausgesetzt. War zunächst der Dresdner 

Oberbürgermeister Berghofer ihr Ansprechpartner, folgte ihm der Rat des Bezirkes 

Professor Sieber, der gemeinsame Arbeitsgruppen Baden-Württemberg-Sachsen initiierte 

und oppositionelle Gruppen dazu einlud. Nach seinem Rücktritt wurde schließlich 
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Ballschuh Regierungsbevollmächtigter und somit neuer Ansprechpartner. Das Problem in 

der Zusammenarbeit mit Baden-Württemberg lag also darin, dass der 

Koordinierungsausschuss, als diejenige Institution, welche bereits früh gezielt die 

Landesbildung vorbereitete, niemals der Adressat für die westlichen Berater war, sondern 

die jeweils gültige Administration, so dass sich eine kontinuierliche Zusammenarbeit nur 

schwer ergab. 

Dagegen funktionierte die Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedern der Arbeitsgruppe 

Recht des Koordinierungsausschusses und den Beratern aus Baden-Württemberg ( 

Professor von Mangold, Dr. Eckhardt, Freiherr von Rotberg) reibungslos (Von der Wende 

zum Parlament 1991: 52). 

Wichtig für den Koordinierungsausschuss war auch die Zusammenarbeit mit der 

Clearingstelle in Bonn, die sein methodisches Prinzip würdigte und weiterführte. Die 

Mitarbeiter aus der Clearinggruppe wurden in die Koordinierungsstäbe eingeordnet oder 

übernahmen teilweise selbst Arbeitsstäbe. 

Die personelle Hilfe durch westliche Fachleute bezog sich jedoch nicht nur auf den 

organisatorischen sondern auch auf den personellen Aufbau der sächsischen Verwaltung. 

Obwohl die Anzahl der Beschäftigten weit über dem Soll lag, mangelte es den Mitarbeitern 

in den neuen Verwaltungsstrukturen vielfach an der nötigen Qualifikation. Dieses 

Qualitätsdefizit sollte durch Versetzungen oder Abordnungen von Bediensteten aus den 

Verwaltungen des Bundes und der alten Bundesländer ausgeglichen werden. Die 

Landesregierung Baden-Württemberg beschloss, ihre Hilfe für das Partnerland Sachsen bis 

1994 fortzusetzen. In dieser Zeit waren etwa 800 Landesbeamte in Sachsen tätig. Sie 

agierten vorrangig in den Schlüsselpositionen der Ministerien, in den Regierungspräsidien, 

in der Gerichtsbarkeit und in der Polizei (Gerlach 1994: 255). 

 

Bei der Landtagswahl 1990 erreichte die CDU die absolute Mehrheit. Die daraufhin 

gebildete Regierung unter Ministerpräsident Kurt Biedenkopf (CDU) setzte mit der 

Einrichtung einer sächsischen Staatskanzlei und neun Staatsministerien in Dresden die 

Eckpfeiler der neuen Verwaltungsstruktur. Gebildet wurden die Ministerien Inneres; Justiz; 

Finanzen; Kultus; Wissenschaft und Kunst; Wirtschaft und Arbeit; Soziales, Gesundheit 

und Familie; Landwirtschaft, Ernährung und Forsten; Umwelt und Landesentwicklung. 

Bei der Regierungsorganisation wurden die Basiselemente gemäß dem Artikel 65 des 

Grundgesetzes angewendet. Dementsprechend bestimmt der Ministerpräsident die 
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Richtlinien der Politik und trägt dafür die Verantwortung. Die Staatsregierung steht an der 

Spitze der vollziehenden Gewalt und innerhalb der Richtlinien der Politik leitet jeder 

Staatsminister eigenverantwortlich seinen Geschäftsbereich. 

 

Nach der Regierungsorganisation erfolgte die Verwaltungsorganisation. In Sachsen 

entschied man sich für einen dreistufigen Verwaltungsaufbau mit Zentralstufe, Mittelstufe 

und Unterstufe. 

Die Zentralstufen bilden die obersten und oberen Landesbehörden. Oberste Behörden sind 

der Präsident des Landtages, der Ministerpräsident, die Staatsregierung, die Staatskanzlei 

und die Ressortministerien. Ihnen unmittelbar nachgeordnet sind die oberen Behörden wie 

das Statistische Landesamt, das Landesamt für Denkmalspflege oder Umwelt. 

Die Behörden der Mittelstufe sind ebenfalls einer obersten und oberen Behörde 

unmittelbar nachgeordnet, sind aber im Gegensatz zu ihnen nur für einen Teil des Gebietes 

des Freistaates zuständig. Zu ihnen gehören die Regierungspräsidien, die 

Landespolizeidirektionen oder die Oberschulämter. 

Die Behörden der Unterstufe sind einer oberen oder einer mittleren Behörde nachgeordnet. 

Ihnen ist lediglich ein fachlich begrenzter Aufgabenbereich für einen Teil des Gebietes 

Sachsens zugewiesen, wie beispielsweise die Polizeidirektionen, die staatlichen 

Schulämter und die Forstämter. 

Zur Kontrolle der staatlichen Verwaltung dient die Fach- und Dienstaufsicht einer 

Verwaltungsstufe über den jeweils nachgeordneten Bereich (Gerlach 1994: 252ff). 

1.3 Parteien im Vorfeld der Landtagswahl 
 
Im Oktober 1990 stellte sich ein breites Parteienspektrum zur Landtagswahl. Dieses 

Spektrum spiegelte die Entwicklung der Parteienlandschaft der DDR seit dem Herbst 1989 

wider. Die Ausbildung des Parteiensystems vollzog sich als Abfolge der Phasen 

Bipolarisierung, Differenzierung und Angleichung an die westdeutsche Parteienlandschaft 

und endete für einen Großteil der ostdeutschen Parteien mit der Vereinigung mit der 

westdeutschen „Schwesterpartei“. 

1.3.1 Transformation des Parteiensystems  

Seit dem Spätsommer 1989 vollzogen sich in der Parteienlandschaft der DDR 

Veränderungen, deren Auswirkungen sich noch im Parteienspektrum vor den 
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Landtagswahlen widerspiegelten. Auf diese Entwicklung nahmen vorrangig zwei Faktoren 

Einfluss: Die trotz der Krise erhalten gebliebene Organisationsmacht der alten Parteien und 

das Interesse der westlichen Parteien im Osten Fuß zu fassen (Glaeßner 1991: 104). 

Im Parteiensystem der DDR hatte die Sozialistische Einheitspartei der DDR (SED) die 

führende Rolle inne. Die Parteien des „Demokratische Blocks“, dem die Christlich-

Demokratische Union (CDU), die Demokratische Bauernpartei Deutschlands (DBD), die 

Liberal-Demokratische Partei Deutschlands (LDPD) und die Nationaldemokratische Partei 

Deutschlands (NDPD) angehörten, unterstützten diesen Führungsanspruch in ihren 

Programmen und Statuten.  

Im Verlauf des Novembers 1989 formulierten CDU und LDPD Ansätze einer 

eigenständigen Politik. Zur programmatischen Neuorientierung bei allen Parteien kam es 

jedoch erst, nachdem die SED am 1. Dezember 1989 ihren verfassungsmäßig verankerten 

Führungsanspruch verlor.29 Alle Blockparteien traten aus der „Nationalen Front“ aus, 

wechselten (bis auf die LDPD) ihre Führungen und strichen das Bekenntnis zum 

Sozialismus aus ihren Statuten. 

Die Bürgerbewegung der DDR formierte sich schon in den achtziger Jahren, eine 

nachhaltige Opposition gruppierte sich jedoch erst im Sommer 1989.30 Der Wahlbetrug der 

SED, die Reaktion von Partei und Regierung auf die Ereignisse in China sowie die 

Grenzöffnungen in Ungarn, der CSSR und Polen wirkten kanalisierend auf diese 

Bewegungen. Es bildeten sich verschiedene oppositionelle Gruppen: die Bürgerbewegung 

Neues Forum (NF), Demokratie Jetzt (DJ), Demokratischer Aufbruch (DA), die Vereinigte 

Linke (VL) und die Sozialdemokratische Initiative (später SDP, dann SPD). Traten diese 

Gruppierungen zunächst noch stark zersplittert auf und bewegten sich auf verschiedenen 

politischen Ebenen, differenzierten sie sich bis zum Jahresende 1989 aus. 

Neben den Oppositionsparteien der ersten Stunde und den ehemaligen Blockparteien kam 

es bald zu weiteren Neugründungen - im konservativen und im liberalen Lager und bei den 

Grünen: Rechts neben der CDU konstituierte sich die Deutsche Soziale Union (DSU), bei 

den Liberalen kam es zur Gründung einer FDP-Ost. 

Zwischen Dezember 1989 und den Volkskammerwahlen im März 1990 erfolgte die 

Angleichung der politischen Parteien und Gruppierungen an die westdeutsche 

                                                 
.29 Vgl. dazu: Kuhrt (Hrsg) (1996). Die SED-Herrschaft und ihr Zusammenbruch 1996. 
30 So fanden in Leipzig seit 1983 in der Nikolai-Kirche „Friedensgebete“ statt und im April 1986 übten 
Mitglieder der autonomen Friedensbewegung in einer Eingabe offene Kritik an Erich Honecker und forderten 
die SED zur Diskussion mit den Bürgern auf. Siehe dazu auch: Kuhrt (Hrsg) (1996): Opposition in der DDR 
von den siebziger Jahren bis zum Zusammenbruch der SED-Herrschaft. 
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Parteienlandschaft. Bei allen kam es sowohl zu einer institutionellen (Organisationsform, 

Statute, Verfahren) als auch einer inhaltlich-programmatischen Angleichung. Vor allem 

die ehemaligen Blockparteien versuchten sich durch den Wandel zur Partei westlichen 

Typs von ihrer eigenen belasteten Vergangenheit zu distanzieren. 

Bedeutenden Einfluss auf diese Neuformierung des Parteiensystems übte die 

Wahlkampfhilfe der westdeutschen Parteien aus. Mit der Öffnung der innerdeutschen 

Grenzen am 9. November 1989 ergaben sich die Möglichkeiten der materiellen, 

finanziellen und organisatorischen Unterstützung aus der Bundesrepublik.31 Stießen die 

Bitten der neuen Kräfte bis Mitte Januar 1990 in Westdeutschland noch auf Indifferenz 

und Zurückhaltung, hatten sich alle bundesdeutschen Parteien spätestens Anfang Februar 

umgestellt und unternahmen erhebliche Anstrengungen zur Unterstützung ihrer jeweiligen 

Partner. Eine Ursache hierfür war auch die Vorziehung des Wahltermins für die 

Volkskammerwahl auf den 18. März 1990, in den nun beginnenden Wahlkampf schalteten 

sich auch die westdeutschen Parteien erkennbar ein.32 

Im Vorfeld der Volkskammerwahl kam es zur Bildung zahlreicher Allianzen und 

Wahlbündnisse, 14 der insgesamt 29 zur Wahl zugelassenen Gruppierungen und Parteien 

hatten sich zu sechs mehr oder weniger festen Wahlbündnissen zusammengeschlossen: die 

Allianz für Deutschland: CDU-Ost, DSU, DA, der Bund Freier Demokraten: LPD, FDP-

Ost, DFP – eine Abspaltung vom NF, dem Bündnis 90: NF, DJ, Initiative für Frieden und 

Menschenrechte (IFM), die Grünen/Unabhängiger Frauenbund (UFV) und die Alternative 

Jugendliste: Freie Demokratische Jugend (FDJ), Marxistischer Jugendverband (MJ), 

Vereinigung Junge Linke (VJL), Grüne Jugend (GJ). 

 

Das Konkurrentenspektrum vor den Wahlen ließ sich in vier grundsätzlich verschiedene 

Gruppen einteilen: Zum einen stellte sich die PDS als Nachfolgepartei der SED zur Wahl, 

die sich zwar einen neuen Namen gegeben hatte, sich jedoch noch nicht vollständig von 

ihrer Vergangenheit gelöst hatte. Zum anderen kandidierten die alten Blockparteien, die, 

wie die PDS, mit guten Organisationsstrukturen ausgerüstet waren, sich jedoch schnell von 

                                                 
31 Zwar versuchte die SED noch ein neues Wahlgesetz in den Entwurf zur neuen Volkskammer einzubringen, 
dessen §44 Absatz 2 ein Verbot der Annahme „materieller und finanzieller Unterstützung für den Wahlkampf 
durch Organisationen, Einrichtungen und Personen anderer Staaten“ enthielt, zu verankern. Dieser Paragraf 
wurde jedoch von der Arbeitsgruppe des Runden Tisches der DDR mit 10:4 Stimmen aus dem Entwurf 
gestrichen. 
32 So lag schon beim Leipziger Parteitag der SPD-Ost vom 22.-25.2.1990 das gesamte Management in den 
Händen der West-SPD. Noch massiver war der Einfluss der spät gestarteten West-CDU auf Inhalt und 
Organisation des Wahlkampfes der „Allianz für Deutschland“. Die Unterstützungsmaßnahmen wurden dabei 
direkt vom Konrad Adenauer-Haus in Bonn geleitet. 
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der SED distanziert hatten. Daneben stellten sich Parteien und Vereinigungen aus der 

Oppositionsbewegung des Vorherbstes 1989 sowie die eigenständigen Neugründungen 

SPD, DSU und FDP-Ost zur Volkskammerwahl (Olzog/Liese 1999: 66f).33 

Mit den Ergebnissen der Volkskammerwahlen zeichnete sich die weitere Entwicklung des 

Parteiensystems ab. Im Osten ergab sich nun das gleiche politische Bild wie im Westen: 

eine Mehrheit für die Union, eine solide Basis für die Liberalen, eine deklassierte 

Opposition auf der Linken und die Grünen und die Gruppierungen der Bürgerbewegung als 

Kleinkraft. Diese Konstellation ergab sich nicht von ungefähr, da der Wahlkampf für die 

Volkskammer weitgehend von bundesdeutschen Parteien geprägt worden war (Ebd.). 

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass sich das Parteiensystem der DDR nach 

der Volkskammerwahl konsolidierte und sich die Strukturen herausbildeten, die bis zu den 

Landtagswahlen 1990 gültig blieben. 

1.3.2 Parteienspektrum vor der Landtagswahl 1990 

Das Parteienspektrum im Jahr 1990 lässt sich in zwei Gruppen einteilen: Zum einen 

stellten sich die reformierten Altparteien, die aus dem „demokratischem Block der Parteien 

und Massenbewegungen“ und der „Einheitspartei“ der sozialistischen DDR 

hervorgegangen waren, zur Wahl. Daneben warben die neu gegründeten Parteien und 

Bürgerbewegungsgruppen um die Gunst der Wähler. Zusätzlich stellten sich noch eine 

Vielzahl kleinerer Parteien und Gruppierungen zur Wahl. Abbildung 1 (S. 48) zeigt das 

Parteienspektrum in Sachsen vor der Landtagswahl 1990, die Entwicklung der für die 

Landtagswahl bedeutendsten Parteien wird im Folgenden kurz nachgezeichnet. 

1.3.2.1 Bürgerbewegung und neu gegründete Parteien von 1989/90 

Als Bürgerbewegung im engeren Sinne werden in der Fachliteratur die Gruppierungen des 

Neuen Forum, von Demokratie Jetzt, Initiative für Frieden und Menschenrechte, 

Unabhängiger Frauenbund, Vereinigte Linke und auch die Grüne Partei der DDR 

verstanden (Müller-Enbergs: 1992: 7f). Der Begriff „Bürgerbewegung“ selbst war von der 

Oppositionsgruppe Demokratie Jetzt zur Beschreibung ihres Selbstverständnisses 

eingeführt worden. Zum Sammelbegriff, der auch Parteibildungen mit einschloss, wurde er 

erst später. 

 

                                                 
33 Vgl. dazu auch: M. Jung: Parteiensystem und Wahl in der DDR, in: Aus Politik und Zeitgeschichte, Band 
17 vom 28.6.1990, S.33ff. 
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Das im September 1989 gegründete Neue Forum (NF) war die bekannteste Gruppierung 

der Bürgerbewegung der Zeit und erhielt auch den stärksten personellen Zulauf. Es bot vor 

allem ein offenes Diskussionsforum für die Probleme der DDR-Gesellschaft - die 

Gruppierung selbst war sich lange über die Ausgestaltung ihres politischen Programms im 

Unklaren. Bereits im Dezember 1989 brach ein Konflikt darüber aus, ob man eine Partei 

bilden oder Bürgerbewegung bleiben sollte.  

Angesichts der anstehenden Volkskammerwahl befürworteten viele Mitglieder eine 

Parteigründung. Vor allem im Großraum Dresden um Arnold Vaatz sprach sich eine 

deutliche Mehrheit für diesen Schritt aus. Allerdings erlitten die Befürworter einer 

Parteigründung auf der Landesdelegiertenkonferenz in Leipzig Anfang Januar 1990 eine 

herbe Niederlage: Eine Zweidrittelmehrheit entschied dort, dass das NF eine 

basisdemokratisch organisierte Bürgerbewegung bleiben sollte (Brümmer 2006: 62). 

Als Lösung wurde am 27. Januar 1990 in Karl-Marx-Stadt in Form einer Abspaltung vom 

NF die „Deutsche Forumspartei“ (DFP) gegründet. Diese Partei verstand sich als eine 

Volkspartei der Mitte. Zu diesem Zeitpunkt existierte bereits ein Landesverband Sachsen 

der DFP (Brümmer 2006: 60). Die Gruppierung trat dann im Februar 1990 dem liberalen 

Wahlbündnis „Bündnis für Deutschland“ (BFD) bei und beteiligte sich am 27. Mai 1990 

an der Fusion zur FDP. Das NF selbst gab zwar im Januar 1990 bekannt, sich an den 

bevorstehenden Wahlen zu beteiligen, blieb aber seinem Selbstverständnis nach eine 

Gruppierung der Bürgerbewegung und keine Partei (Schulz 1992: 52ff). 

 

Die Bürgerbewegung Demokratie Jetzt (DJ) formierte sich schon im September 1989. Sie 

hatte zwar weitaus weniger Mitglieder als das NF34, war jedoch von Beginn an stärker 

programmatisch orientiert. Nach anfänglichen reformsozialistischen Positionen bekannte 

sie sich bald zur Wiedervereinigung und Marktwirtschaft. Die Gruppierung vertrat eine 

„christlich – sozialistische“ Orientierung und verstand sich als kritische Gegenposition zur 

Blockpartei CDU – viele der Aktivisten hatten eine längere Karriere in der informellen 

Oppositionsbewegung unter dem Schutz der evangelischen Kirche hinter sich (Tessmer 

1991: 142). Für die Wahl zur Volkskammer schloss man ein Wahlbündnis mit dem 

Unabhängigen Frauenbund und auch im Vorfeld der Landtagswahl ging die Bewegung 

größtenteils Wahlbündnisse ein. 

 

                                                 
34 Nach eigenen Angaben Ende 1989 etwa 5000 Mitglieder (Ammer 1992: 477). 
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Der Unabhängige Frauenverband (UFV) wurde im November 1989 als Gegenentwurf zur 

sozialistischen Massenorganisation des „Demokratischen Frauenbundes Deutschland“ 

(DFD) gegründet. Seine Wurzeln werden sowohl im Bereich der evangelischen Kirche als 

auch in einem Kreis regimekritischer Wissenschaftlerinnen gesehen.35 Man gab sich im 

Februar 1990 ein Statut und ein Programm. Der Verband schloss für die 

Volkskammerwahl ein Wahlbündnis mit der „Grünen Partei der DDR“ und beteiligte sich 

bei den Landtagswahlen an verschiedenen Wahlbündnissen, besaß aber nach 1990 

keinerlei politische Bedeutung mehr. 

 

Die Grüne Partei der DDR (GP) hatte ihre Wurzeln eher in stadtökologisch, umwelt- und 

naturschutzorientierten Gruppen und war von Anfang an programmatisch rein ökologisch 

ausgerichtet. Im Januar 1990 kam es aufgrund von Diskussionen über Organisation und 

Programm zur Abspaltung der „Grünen Liga“, deren Mitglieder die Gründung einer Partei 

oder generell eine parteipolitische Orientierung ablehnten. Für die Landtagswahlen 1990 

ging die GP mehrere Wahlbündnisse ein. Nach der Bundestagswahl schlossen sie sich 

schließlich mit den westdeutschen „GRÜNEN“ zusammen (Haufe/Bruckmeier 1993: 54). 

 

Das Bündnis 90 (B90) stellte bei den Wahlen zur Volkskammer und auch noch bei den 

Landtagswahlen das bekannteste Wahlbündnis der Bürgerbewegung dar. Es konstituierte 

sich im Februar 1990, nachdem ein breit angelegtes Bündnis aller Oppositionsgruppen der 

DDR gescheitert war, durch den Zusammenschluss von Mitgliedern des NF, von DJ und 

IFM (Glaeßner 1991: 54). 

In Vorbereitung auf die Landtagswahlen gründeten sich im September 1990 zunächst 

Landesverbände des Wahlbündnisses in Berlin, Brandenburg und Thüringen, später auch 

in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern. Da das Bündnis selbst 

glaubte, die Interessen von Bürgern in und außerhalb des Parlamentes vertreten zu können, 

ohne sich als Partei konstituieren zu müssen, entsprachen Selbstverständnis und 

Organisationsform der Landesverbände bis 1992 einem politischem Bündnis. Erst im Mai 

1993 fusionierte man zusammen mit den westdeutschen GRÜNEN zur Bundespartei 

„Bündnis 90/Die Grünen“ (B90/Gr.). Schon im Vorfeld der Volkskammerwahlen hatten 

sich die Grünen in West und Ost auf eine gemeinsame Wahlplattform geeinigt und 

beschlossen, dass die Bürgerrechtsgruppen und die GP zur Bundestagswahl unter dem 

                                                 
35 Vgl. dazu: Hampele (1992: 222) und Wuttke/Mussiolek (1991: 62). 
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Namen „Bündnis 90/Die Grünen“ antreten sollten. Der Zusammenschluss beider Parteien 

sollte gleich nach der Bundestagswahl am 3. Dezember 1990 erfolgen. Kurioserweise 

bremste die gesamtdeutsche Wahl, was laut Parteibeschluss zusammengehörte: Die 

bundesdeutschen Grünen scheiterten an der Fünf-Prozent Hürde, die Grünen-Ost und das 

Bündnis 90 zogen nur aufgrund einer besonderen Wahlklausel in den Bundestag ein. 

Damit wurde die Idee eines grünen Bürgerrechtsforums, wie es bereits im Sommer 1990 

im Gespräch war, wieder aktuell.  

In Sachsen wurde dieses Modell von Anfang an praktiziert: Die sächsischen Grünen hatten 

sich der im Dezember 1990 erfolgten Vereinigung von Ost- und West-Grünen widersetzt, 

um mit den sächsischen Bürgerrechtsbewegungen gemeinsame Sache zu machen. Im 

September 1991 gründeten „Bündnis 90/ Die Grünen“ einen eigenen Landesverband in 

Sachsen (Olzog/Liese 1999: 67). 

 

Die Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) war nach 1990, gemessen am 

Stimmenanteil, die zweitstärkste Partei hinter der CDU. Sie gründete sich im Frühherbst 

1989 als „Sozialdemokratische Partei der DDR“ (SDP) mit starker programmatischer und 

personeller Anbindung zum Spektrum der Bürgerbewegungen. Ihrem eigenen Anspruch 

nach verstand sie sich als Nachfolgerin der 1946 unter Zwang aufgelösten bzw. in die SED 

aufgegangenen Sozialdemokratie. Mitte Januar 1990 erfolgte die Namensänderung in SPD, 

die Partei bekannte sich zur deutschen Einheit und beschloss eine enge Kooperation mit 

der West-SPD einzugehen. Bereits im Februar 1990 wurde Willy Brandt zum 

Ehrenvorsitzenden der Partei gewählt.  

Der neuen Parteiführung, die auf dem Parteitag im Juni 1990 gewählt wurde, gelang es 

nicht, der Partei – welche sich weitaus deutlicher als ihre westliche Schwesterpartei als 

breite demokratische Volkspartei verstand, Eigenständigkeit zu verleihen. Der 

Vereinigungsparteitag beider am 27. September 1990 stellte somit eher einen Anschluss an 

die West-SPD dar. 

Die SPD Sachsen konstituierte sich erst am 26. Mai 1990, obwohl schon Anfang Januar 

1990 ein detaillierter Plan zur Gründung eines Landesverbandes beschlossen worden war. 

Der Vorstand wurde paritätisch aus Vertretern der Bezirke Dresden, Karl-Marx-Stadt und 

Leipzig gebildet. In einer Kampabstimmung setzte sich Michael Lersow aus dem 

Regionalverband Sachsen-Süd gegen Karl-Heinz Kunckel (Regionalverband Sachsen-Ost) 

durch (Schmeitzner/Rudloff 2000 219ff.). 
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Die Deutsche Soziale Union (DSU) wurde im Januar 1990 als Zusammenschluss mehrerer 

christlicher und konservativer Gruppen aus dem Süden der DDR gegründet. Sie konnte 

sich jedoch außerhalb von Sachsen und Thüringen kaum etablieren. Ihr Gründer, der 

Leipziger Pfarrer H.W. Ebeling, wollte die Partei als Pendant zur bayerischen CSU 

profilieren, von der sie auch erhebliche materielle Unterstützung erhielt. Diese entschied 

sich auf ihrem Nürnberger Parteitag am 13. Juli 1990 endgültig für eine Kooperation mit 

der DSU, lehnte aber sowohl eine Vereinigung mit der „Schwesterpartei“ als auch eine 

Ausdehnung der DSU auf das Bundesgebiet ab (Ozog/Liese 1999: 62).36 

Nach den Volkskammerwahlen scherte die DSU bereits im April aus der „Allianz für 

Deutschland“ aus, die Parteiführung um Ebeling und dem späteren Innenminister Diestel 

wurde dabei faktisch gestürzt. Die Partei gewann zunehmend rechtspopulistische Züge, die 

West-CDU brach nach den Volkskammerwahlen den Kontakt weitestgehend ab und 

konzentrierte sich auf die Unterstützung der Ost-CDU. Die anschließenden Ergebnisse der 

Kommunalwahlen verdeutlichten, dass eine eigenständige, konservative Partei rechts 

neben der CDU keine Chance hatte. Bereits im Vorfeld der Landtagswahlen war es zu 

einem bedeutendem Mitgliederverlust an die CDU gekommen, und bei den Wahlen selbst 

blieb die DSU, obwohl sie mit eigenen Listen in mehreren Bundesländern antrat, ohne 

Erfolg. 

1.3.2.2 Reformierte Parteien des alten Systems 

 
Nach dem Sturz Erich Honeckers am 18. Oktober 1989 und dem Rücktritt seines 

unmittelbaren Nachfolgers Egon Krenz von allen Parteifunktionen Anfang Dezember 

übernahm eine, zumeist aus jüngeren Mitgliedern bestehende Reformgruppe, die Führung 

innerhalb der SED. Diese bereitete den Parteitag vor, der den Wandel der SED zur PDS 

einleiten sollte. Die Beschlüsse des Sonderparteitages Anfang Dezember zeigten jedoch 

eine gewisse Halbherzigkeit bei den eingeleiteten Veränderungen auf. Zwar wurden, bis 

auf drei Mitglieder des alten Zentralkomitees, alle neu geschaffenen Führungspositionen 

mit einer neuen, parteiinternen Elite besetzt, Organisation und Namensgebung der „neuen“ 

Partei lehnten sich jedoch noch stark an die „Einheitspartei der DDR“ an. Der neue Name 

„SED-PDS“ allein verdeutlichte die noch vorhandene Anbindung an die „alte“ Partei und 

auch in der Gliederung vollzog man nur halbherzig den Bruch mit der Tradition 

                                                 
36 So distanzierte sich die CSU von einer neuen West-DSU, die am 10.6.1990 in Bonn gegründet wurde, 
ebenfalls lehnte man einen Versuch des Thüringer Landesgeschäftsführers Jens Goebel ab, die DSU auf ganz 
Deutschland als neue konservative Sammelbewegung zu etablieren. 
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leninistischer Parteien. Das neue Statut legte zwar fest, dass sich die Partei in Zukunft 

territorial in Gemeinde-, Orts- und Stadtteilverbände gliedern sollte, allerdings wurde den 

Grundorganisationen auch das Recht gegeben, sich entsprechend ihren jeweiligen 

Bedürfnissen auch auf Betriebsebene zu organisieren (Glaeßner 1991: 109). 

Parteiinterne Krisen in Form von Massenaustritten – auch prominenter Mitglieder – und 

die Auflösung ganzer Kreisverbände führten zur Formierung verschiedener Plattformen 

innerhalb der Partei („Dritter Weg“, „Demokratischer Sozialismus“) und als Konsequenz 

schließlich doch noch zur Trennung vom alten Namen.  

Nachdem die SED nach dem Territorialprinzip strukturiert gewesen war , sollten nun 

Landesverbände gegründet werden. Auf dem ersten sächsischen Landesparteitag am 

28./29. Juli 1990, der Landesdelegiertenkonferenz, wurde der Diplomjurist und frühere 

Abteilungsleiter der SED-Bezirksleitung Karl-Marx-Stadt, Klaus Bartl, zum Vorsitzenden 

gewählt. 

Die PDS stellte sich als „neue“ Partei und als Sammelbecken für die DDR-Identität, 

Sorgen und Nöte der DDR-Bürger vor. In den Wahlkampf zur Volkskammerwahl ging 

man bereits als Oppositionspartei. Im August 1990 konstituierte sich die PDS in Berlin 

offiziell als Partei (Ammer 1992: 451), bei allen Wahlen dieses Jahres schnitt sie besser ab, 

als es der desolate Zustand der Parteiorganisation und ihre Vergangenheit erwarten ließen 

(Lock 1998: 42). 

 

Die CDU der DDR distanzierte sich bis zum Sturz Erich Honeckers nie öffentlich vom 

SED-Regime, führte aber Mitte Dezember 1989 als erste Blockpartei einen 

Sonderparteitag durch, auf dem sie sich mit einem politischen Schuldgeständnis von den 

Fehlern der Vergangenheit distanzierte und zu einer „Marktwirtschaft mit sozialen 

Bindungen“ und zur „Einheit der deutschen Nation“ aufrief (Glaeßner 1991: 16). 

Zwischen Januar und März 1990 wurde die Partei unter Führung des Vorsitzenden Lothar 

de Maiziere nach dem Vorbild der westlichen Schwesterpartei umgestaltet. Diese hatte 

lange gezögert, mit der CDU der DDR zusammenzuarbeiten. Noch Anfang Januar 1990 

hatte die CDU-West angekündigt, sich nicht auf einen politischen Partner festzulegen, 

sondern lediglich oppositionelle Parteien und Gruppierungen in der DDR zu unterstützen. 

Allerdings drängte man die CDU-Ost zu einer Allianz aller christdemokratischen und 

konservativen Kräfte der DDR.  
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Die Ost-CDU war Anfang des Jahres 1990 noch stark von den Personen und Strukturen der 

alten Blockpartei geprägt. Am 20. Februar 1990 trat Arnold Vaatz gemeinsam mit fünf 

weiteren Bürgerrechtlern in die CDU ein und setzte damit ein deutliches Zeichen für die 

Erneuerer unter den Christdemokraten. Die angestrebte Reform des Landesverbandes 

gelang allerdings nicht im ersten Anlauf. Auf dem Gründungsparteitag am 3. März 1990 

kandidierte Vaatz gegen das langjährige Parteimitglied Klaus Reichenbach, der mit 80 

Prozent der Stimmen zum Vorsitzenden gewählt wurde. Auch seine Stellvertreter und der 

Landessekretär Johannes Schramm gehörten zu den Mitgliedern der Block-CDU 

(Brümmer 2006: 63f.). 

Am 5. Februar 1990 verbündete sich diese dann mit dem DA und der DSU zur „Allianz für 

Deutschland“, die auch aus den Volkskammerwahlen als eindeutiger Sieger hervorging. 

Mit diesem Wahlsieg und der anschließenden Vereinigung mit Resten der Deutschen 

Bauernpartei und dem DA im September 1990 wurde die CDU-Ost durch die 

bundesdeutschen Christdemokraten dann schließlich doch als Stärkung der eigenen Partei 

akzeptiert.  

In den nun schnell angestrebten Zusammenschluss beider „Schwestern“ am 1. Oktober 

1990 brachte die Blockpartei immerhin eine gut ausgebaute Parteiorganisation, die 

beträchtliche Mitgliederzahl von etwa 200.000 sowie ein beachtliches Vermögen ein. 

Obwohl sie damit ein Viertel der Gesamtpartei ausmachte, nahm sie auf diese keinen 

nennenswerten Einfluss mehr: Das „Manifest zur Vereinigung“ bestätigte lediglich die 

bekannten Positionen der CDU der westlichen Bundesländer (Glaeßner 1991: 16).  

Ähnlich wie bei der FDP schwelten auch bei der CDU nach 1990 die Konflikte zwischen 

ehemaligen Blockparteimitgliedern und Parteimitgliedern aus der ehemaligen 

Bürgerbewegung, außerdem kam es zu Auseinandersetzungen zwischen ost- und 

westdeutschen Landesverbänden. 

 

Die Freie Demokratische Partei (FDP) entstand aus einem Konglomerat ehemaliger 

Blockparteien und Neugründungen des Jahres 1990. Im Februar 1990 gründete sich die 

Namensgeberin FDP-Ost und schloss sich kurz darauf mit der LDPD und der DFP zum 

Wahlbündnis „Bund der Freien Demokraten“ zusammen. Nach dem schwachen 

Abschneiden bei den Volkskammerwahlen erwogen die Parteiführungen des Bündnisses 

zur „Freien Demokratischen Partei - Die Liberalen“ zu verschmelzen, allerdings scheiterte 

dieser Plan am Widerstand der DFP, die Vorbehalte gegen die ehemalige Blockpartei 
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LDPD (seit Anfang Januar 1990 LDP) hatte. Diese Vorbehalte waren insofern 

unverständlich, da sich deren Parteivorsitzender Manfred Gerlach als einziger 

Spitzenpolitiker öffentlich zu Glasnost und Perestroika bekannt hatte.  

Die LDP wiederum fusionierte Ende März mit der NDPD zum „Bund Freier Demokraten – 

Die Liberalen (BFD) und ging mit der DDR-FDP eine Fraktionsgemeinschaft in der 

Volkskammer ein (Glaeßner 1991: 118). 

Die FDP der Bundesrepublik war zwar prinzipiell bereit, demokratische Parteien in der 

DDR zu unterstützen, hatte aber zu den früheren Blockparteien LDPD und NDPD ein 

gespaltenes Verhältnis. Deshalb tat sie sich anfangs schwer einen politischen Partner zu 

finden, zumal die neugegründete Ost-FDP und die Deutsche Forumspartei (DFP) noch 

völlig ohne politische Erfahrungen waren. Daher strebte die bundesdeutsche FDP eine 

Vereinigung beider mit der LPD, zu der sich ein immer intensiverer Kontakt entwickelte 

hatte, an.  

Der Zusammenschluss mit der West-FDP im August 1990 zur Partei gleichen Namens war 

nicht unproblematisch, da der BFD mit seinen 135.000 Mitgliedern die westlichen Partei, 

die selbst nur 67.000 Mitglieder zählte, dominiert hätte. Ein komplizierter 

Delegiertenschlüssel für den Parteitag sorgte daher dafür, dass die östlichen 

Landesverbände kein Übergewicht erhielten.  

Der sächsische Landesverband gründete sich eine Woche später als Zusammenschluss des 

Bundes Freier Demokraten und der Ost-FDP. Bei den Landtagswahlen 1990 schaffte die 

FDP in allen fünf neuen Bundesländern den Sprung in das Parlament. 

Abbildung 1: Parteienspektrum im Wahljahr 1990 
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Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Entwicklung des Parteiensystems in 

Sachsen ähnlich verlief wie in den anderen vier zu konstituierenden Bundesländern. 

Allerdings kam den Bürgerbewegungen in den sächsischen Städten Dresden und Leipzig 

eine entscheidende Rolle beim Zusammenbruch der DDR zu. Zu den Spezifika des 

sächsischen Parteiensystems gehören außerdem, dass der Runde Tisch des Bezirkes 
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Dresden sich nicht nach den Kommunalwahlen auflöste, sondern zum Gremium 

föderalistischer Bestrebungen wurde. Die Bildung des Landes Sachsen wurde weitgehend 

von den Erneuerern betrieben und nicht von den durch die Regierung de Maiziere 

eingesetzten Regierungsbevollmächtigten für die Bezirke. 

Die DSU verfügte in den ersten Wahlen noch über eine starke Basis, das liberale Lager 

zersplitterte zusehends. Auch dem grünen und basisdemokratischen Zentrum gelang es 

nicht, sich als einheitliche politische Kraft zu etablieren. In der CDU verstärkten sich die 

bürgerrechtlichen Elemente durch Übertritte aus anderen Parteien. Diese Erneuerung der 

Block-CDU durch unbelastete Kräfte ist eines der wichtigsten Merkmale des sächsischen 

Parteiensystems des Jahres 1990. 

Alle Parteien strukturierten sich erst recht spät in Form von Landesverbänden. Bei den 

Altparteien lag dies daran, dass die Organisationsform durch die Bezirke bestimmt war. 

Die auf organisatorischer Ebene schwachen Neugründungen waren so mit den 

Wahlkämpfen beschäftigt, dass der Aufbau funktionierender Landesstrukturen zunächst in 

den Hintergrund trat. Zudem warteten viele Parteien erst die Klarheit über die zukünftigen 

föderalen Strukturen ab, ehe sie Landesverbände gründeten. Den Vorreiter bei der 

Gründung eines Landesverbandes machte die CDU. Die Gründung ihres Landesverbandes 

Sachsen am 3. Mai 1990 war zugleich ein Bekenntnis dafür, Sachsen als Bundesland 

wieder zu errichten (Brümmer 2006: 75f.). 

1.4 Volkskammer- und Kommunalwahlen 1990 
 
Vor den Landtagswahlen im Oktober 1990 fanden auf dem Gebiet der späteren neuen 

Bundesländer bereits die Wahl zur letzten Volkskammer der DDR und die 

Kommunalwahlen statt, die den Parteien als Stimmungsbarometer für die Wählergunst 

dienen konnten. Gleichzeitig setzten diese Wahlen die Parteien jedoch unter enormen 

Druck, da die Zeiträume für den Wahlkampf und die Kandidatennominierungen äußerst 

knapp bemessen waren. 

 

Die Volkskammerwahl vom 18. März 1990 wurde ein prägender Faktor für die 

Angleichung an das westdeutsche Parteiensystem. Die institutionellen 

Rahmenbedingungen beschleunigten die Zersplitterung der Oppositionsgruppen. So 

ermöglichte das Wahlgesetz zur Volkskammer nicht nur Parteien, sondern auch 

Listenverbindungen und anderen politischen Verbindungen die Kandidatur. Zudem galt ein 
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reines Verhältniswahlrecht ohne Sperrklausel, so dass auch kleinere Gruppierungen mit 

Mandaten rechnen konnten (Brümmer 2006: 65). 

Zur Wahl traten 23 Listen an, davon fünf als Wahlbündnis. Obwohl die Allianz für 

Deutschland mit Unterstützung der westdeutschen Unionsparteien einen gemeinsamen 

Wahlkampf führte, kandidierten CDU, DSU und Demokratischer Aufbruch als 

Einzelparteien. Der liberale Bund Freier Demokraten kandidierte als Zusammenschluss aus 

LDP, Ost-FDP und Deutsche Forum Partei. Ursprünglich wollte ein breites 

Oppositionsbündnis unter dem Namen „Wahlbündnis 90“ zur Volkskammerwahl antreten, 

doch durch den Streit über die Frage der deutschen Einheit und die künftige 

Wirtschaftsordnung kam es nicht zustande. Als rechtsextrem geltende Parteien blieben von 

der Kandidatur ausgeschlossen, die Partei der Republikaner war aufgrund eines 

Volkskammerbeschlusses vom 5. Februar 1990 verboten worden. 

Gemeinsames Wahlkampfziel aller Parteien war der Sieg über die SED-PDS. Die 

Neugründungen erklärten zudem auch die anderen reformierten Parteien des alten Systems 

wie CDU und LDP zu ihren Gegnern. So machte die SPD in einem Flugblatt diese drei 

Parteien für „Unfreiheit, Willkür, Diktatur und Korruption in unserem Lande 

verantwortlich“ (Brümmer 2006: 66). Die DSU bezeichnete man als nahezu rechtsextreme 

Partei, vor allem in Sachsen (und auch Thüringen) führten DSU und SPD einen harten 

Wahlkampf gegeneinander. Die DSU wiederum rückte die Sozialdemokraten in die Nähe 

der SED-PDS. 

 

Meinungsumfragen bescheinigten der SPD für die Volkskammerwahl die Favoritenrolle. 

Eine Leipziger Soziologengruppe prognostizierte für die fünf stärksten Parteien folgende 

Werte: SPD 34 Prozent, CDU 22 Prozent, SED/PDS 17 Prozent, LDP 13 Prozent und DSU 

7 Prozent (Ebd.: 67). 

Die Wahl, die nach reinem Verhältniswahlrecht durchgeführt wurde, endete jedoch mit 

einem deutlichen Sieg jener Gruppierungen, die sich an der Union in der Bundesrepublik 

ausrichtete (siehe Tabelle 1: Seite 51). Allein die CDU erreichte über 40 Prozent der 

Stimmen, die Allianz für Deutschland errang fast 50 Prozent. Die SPD, organisatorisch 

noch nicht weit entwickelt, erreichte lediglich etwas als die Hälfte des Anteils der CDU. 

Alle oppositionellen Gruppierungen schnitten schlecht ab. 

 



 Entwicklung der staatlichen und politischen Strukturen im Vorfeld der Konstituierung des 
Sächsischen Landtages 1990  51 
 
Rechnet man die Ergebnisse der Bezirke auf die ehemaligen Länder um, so kommt man für 

Sachsen auf folgende Werte: Die CDU lag mit 43,6 Prozent über dem Durchschnitt, die 

DSU erhielt mit 13,2 Prozent mehr als doppelt so viel Stimmen wie im DDR-

Gesamtergebnis. Die SPD erzielte mit 15,1 Prozent ihr schlechtestes Ergebnis, die PDS 

erreichte im sächsischen Wahlgebiet ihr zweitschlechtestes Resultat nach Thüringen und 

lag damit unter dem Durchschnitt. Die Anteile für den Bund Freier Demokraten, Bündnis 

90 sowie Grüne/Frauen wichen nur geringfügig vom DDR-weitem Ergebnis ab (Brümmer 

2006: 67). Die PDS kam immerhin auf 16, 3 Prozent der Stimmen. 

Tabelle 1: Ergebnisse der Volkskammerwahl vom 18.3.1990 

 

   Parteien Anteil

   Aktionsbündnis Vereinigte Linke (AVL) 0,2%

   Partei des Demokratischen Sozialismus (PDS) 16,3%

   Demokratischer Frauenbund Deutschlands (DFD) 0,4%

   Grüne Partei / Unabhängiger Frauenbund (GP / UFV) 1,9%

   Bündnis 90 (B90) 2,9%

   Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) 21,8%

   Bund Freier Demokraten (BFD) 5,3%

   Nationaldemokratische Partei Deutschlands (NDPD) 0,4%

   Demokratische Bauernpartei Deutschlands (DBD) 2,2%

   Demokratischer Aufbruch (DA) 0,9%

   Christlich Demokratische Union (CDU) 41,0%

   Deutsche Soziale Union (DSU) 6,4%

   Sonstige 0,5%

  Total 100,0%  
 

Mit der Volkskammerwahl wurde erstmals die Stärke der einzelnen Parteien deutlich. 

CDU, SPD und SED/PDS dominierten diese letzte Volkskammer der DDR. Dieser Fakt 

verdeutlicht, dass sich in Ostdeutschland inzwischen ein zu den alten Ländern 

asymmetrisches Parteiensystem, nämlich ein Drei-Parteiensystem heraus gebildet hatte. 

Die Volkskammerwahl selbst wurde stark durch die Parteien der Bundesrepublik geprägt. 

Wer ohne Partner im Westen auskommen musste, hatte es angesichts der mehrheitlichen 

Westorientierung der Bevölkerung schwer. Eine Ausnahme bildete lediglich die PDS, die 

sich als regionale Milieupartei etablieren konnte (Waschkuhn 1999: 67f.). 

Die eindeutigen Wahlsieger waren also die wertkonservativen Aufbruchkräfte von DA und 

DSU, vor allem aber die ehemalige Blockpartei CDU. Die Bürgerrechtsgruppierungen, 

welche durch ihre Initiativen diese erste freie Volkskammerwahl erst ermöglicht hatten, 
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waren dagegen der große Verlierer der Wahl. Das Bündnis 90 erreichte nur 2,9 Prozent der 

Stimmen und das NF war nur ein halbes Jahr, nachdem es um seine politische Zulassung 

gekämpft hatte, als Faktor für die weitere Entwicklung marginal geworden. Selbst der 

Bund der Freien Demokraten erreichte wesentlich mehr Stimmen. 

 

Dieses Wahlergebnis, dass die Initiatoren der politischen Wende auch zu deren Verlierern 

machte, mag auf den ersten Blick erstaunen, vollendete aber nur eine Entwicklung, die 

bereits mit dem Fall der Mauer und der teils ablehnenden, teils zögerlichen Reaktion der 

Bürgerrechtsgruppierungen darauf begonnen hatte. In der Tat waren bereits im Dezember 

1989 lediglich 10 Prozent der Demonstranten Mitglied der Bürgerbewegung gewesen, d.h. 

die basisdemokratischen Gruppen hatten zu diesem Zeitpunkt den Zenit ihrer Wirksamkeit 

bereits überschritten (Lindner 1998: 144). Mit dem Sturz Erich Honeckers und dem Fall 

der Mauer schien für viele das Wichtigste erreicht und der mehrheitliche Wunsch der 

Bürgerbewegung, eine „neue“, verbesserte Republik zu schaffen, stand gegen den der 

breiten Masse der Bevölkerung nach der Wiedervereinigung. Zudem zogen sich seit Januar 

1990 viele Mitglieder und Aktivisten der Bürgerbewegung, die sich im Oktober und 

November 1989 noch engagiert hatten, wieder aus der Politik zurück. Die Ursachen hierfür 

waren u.a. wohl auch die oft jähen Wendungen des gesellschaftlichen und politischen 

Prozesses und die wachsende Undurchschaubarkeit der politischen Programme. 

Die Mehrheit der Bevölkerung der DDR wandte sich also bereits vor der 

Volkskammerwahl von den oppositionellen basisdemokratischen Gruppierungen ab. Zu 

dieser Entwicklung trugen auch zunehmende Probleme im sozialen Bereich bei. Die 

Bürger der DDR sahen sich neuen Entscheidungen über ihre Wohnsituation, Ausbildung 

und berufliche Zukunft gegenübergestellt, mit denen sie vorher nicht konfrontiert worden 

waren. 

In dieser Phase setzten zwei Entwicklungen ein: Zum einen gab man das politische 

Handeln an die Berufspolitiker zurück, zum anderen drängten gerade jetzt namhafte und 

aus den Medien bekannte Politiker aus dem Westen Deutschlands in die ostdeutsche 

Politik. Diese Politiker sahen ein Großteil der DDR-Bevölkerung als personelle 

Alternativen und der Einfluss der Persönlichkeiten, die man aus den Medien kannte, war 

deutlich zu erkennen. Der unerwartet hohe Wahlsieg der CDU entsprang wohl primär dem 

Bedürfnis, die Politik jenen zu überlassen, denen man auch zutraute, die politischen 

Geschicke des Landes zu leiten. 
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Nachdem sich die SPD - zwar zögerlich – zur Wiedervereinigung bekannt hatte, gelang es 

ihr immer deutlicher sich gegenüber den basisdemokratischen Gruppierungen als 

Gegenkraft zur SED-PDS zu profilieren. Ende Januar 1990 glaubten 50 Prozent der 

befragten DDR-Bevölkerung, dass die SPD die Wahlen gewinnen würde und auch der 

Zulauf neuer Mitglieder hielt ungebrochen an. In der Partei selbst setzte man außerdem auf 

den historischen Bonus, den die Sozialdemokratie im „roten Sachsen“ und in Thüringen zu 

haben glaubte. Aus diesem Selbstvertrauen heraus kündigten die Sozialdemokraten bereits 

Mitte Januar 1990 das erst am 3. Januar mit fünf Bürgerrechtsbewegungen (NF, DA, DJ, 

IFM, VL) eingegangene „Wahlbündnis 90“ (Lindner 1998: 135f). Wie sich an den 

Ergebnissen der Volkskammerwahl zeigte, hatte dieses Handeln nicht nur für die 

Sozialdemokratie sondern auch für die Bürgerrechtsgruppierungen Folgen: Alle blieben 

hinter ihren Erwartungen deutlich zurück.  

Die SPD konnte in der einstigen „roten Hochburg Sachsen“ kaum mehr Stimmen erzielen 

als die DSU. Im Bezirk lag die SPD mit 21,5 Prozent im Volkskammerwahl-Durchschnitt, 

im Bezirk Chemnitz erreichte sie mit 15,6 Prozent den sächsischen Durchschnitt und im 

Bezirk Dresden mit nur 9,7 Prozent das schlechteste SPD-Ergebnis aller Bezirke. Die 

Ursachen für dieses Debakel wurden im aggressiven Wahlkampf der DSU, in der eigenen 

zentralen Wahlkampfführung sowie in der geringen Bindung der Arbeiter an die 

Sozialdemokratie vermutet. 

Auch der Bund der Freien Demokraten schnitt wesentlich schlechter ab als erwartet, war 

man doch vor der Wahl von einem zweistelligen Ergebnis ausgegangen. Der Vorsitzende 

der LDP, Rainer Ortleb, sah die Gründe dafür in den fehlenden Erneuerungsbemühungen 

innerhalb der Liberalen und den damit einhergehenden Ansehensverfall. Außerdem wurde 

die LDP im Wahlkampf von ihren eigenen Verbündeten Ost-FDP und DFP als Blockpartei 

diskrediert (Brümmer 2006: 68). 

 

Die Kommunalwahlen vom 6. Mai 1990 bestätigten im wesentlichen die Ergebnisse der 

Volkskammerwahl. 

Die Tabelle 2 (Seite 55) zeigt, dass die CDU ihren Wahlerfolg von der Volkskammerwahl 

wiederholen konnte. Die Sozialdemokraten und die Linke Liste/PDS verloren dagegen 

Stimmanteile. Das Bündnis 90/Die Grünen und die FDP, beide aus einem Konglomerat 
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von DDR-Bürgerrechtsgruppierungen bzw. Liberalen hervorgegangen, konnten gegenüber 

dem Frühjahr Gewinne verzeichnen. 

Tabelle 2: Ergebnisse der Kommunalwahlen vom 6.5.1990 in Sachsen 

 

Gemeinde Kreisebene

1990 1990

 CDU 40% 45%

 SPD 13% 15%

 PDS 11% 12%

 Grüne 4% 5%

 FDP 8% 8%

 DSU 6% 7%

 WV - -

 Sonstige 19% 10%
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2 Landtagswahlen 1990 und 1994 
 
Am 27. Oktober 1990 konstituierte sich der erste Sächsische Landtag seit der Abschaffung 

der ostdeutschen Landesparlamente im Zuge der Zentralisierung der DDR. Die 

Gründungsphase der Landtage in den neuen Bundesländern markierte einen Neuanfang in 

der Parlamentsgeschichte. Anders als in der Zeit nach 1945 gab es keine 

besatzungsrechtlichen Vorgaben oder Genehmigungsvorbehalte hinsichtlich der 

Aktivitäten der neuen Volksvertretungen. 

In einer kurzen Interimsphase vom Herbst 1989 bis zum Herbst 1990 vollzog sich die 

Transformation der Parteienlandschaft der DDR, deren Ergebnis sich schließlich im 

Parteienspektrum vor den Landtagswahlen zeigte. Parallel zur Wandlung des 

Parteiensystems änderten sich die staatlichen und politischen Strukturen auf dem Gebiet 

des späteren Freistaates Sachsen. Das im Juli 1990 von der Volkskammer verabschiedete 

Ländereinführungsgesetz (LWG) schuf nicht nur die Voraussetzungen für die Neubildung 

der Länder und Konstituierung der Landtage, sondern schrieb auch die Wahlformalitäten 

und die Abgeordnetenanzahl fest. Außerdem wies es den Landesparlamenten mit der 

Funktion als verfassungs- und gesetzgebende Versammlung bedeutende Aufgaben zu. 

Das folgende Kapitel zeigt neben den Ergebnissen der Wahlen zum ersten und zum 

zweiten Sächsischen Landtag die wichtigsten Parteipositionen und das Kandidatenangebot 

im Vorfeld der Wahlen auf. 

2.1 Landtagswahl vom 14. Oktober 1990 
 
Die Wahl zum ersten Sächsischen Landtag war, wie bei den anderen neuen 

Landesparlamenten auch, gemäß einem Volkskammerbeschluß auf den 14. Oktober 1990 

festgelegt. An diesem Datum sollte nach dem Ländereinführungsgesetz ursprünglich auch 

die föderale Struktur auf dem Gebiet der ehemaligen DDR in Kraft treten, doch der 

Einigungsvertrag sah die Entstehung der Länder bereits für den 3. Oktober 1990 vor. 

Die Rahmenbedingungen für die erste Wahl zum Sächsischen Landtag wurden durch das 

Länderwahlgesetz (LWG) vom 22. Juli 1990 festgelegt. Demnach galt für die 

Landtagswahlen das gleiche System wie für die Bundestagswahlen: ein personalisiertes 

Verhältniswahlrecht mit zwei Stimmen, von denen die erste für den 
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Wahlkreisabgeordneten und die zweite für die Landesliste galt. Überhangmandate waren 

möglich. Der Zuschnitt der 80 Wahlkreise war noch vom Präsidium der Volkskammer 

festgelegt worden. Sie umfassten in der Regel 60.000 Einwohner und waren in 

Stimmkreise von nicht mehr als 2500 Bürgern untergliedert. Die Verteilung der 

Landtagssitze erfolgte nach dem Auszählverfahren nach Hare-Niemeyer. Die Wahlperiode 

des ersten Landtages wurde, in Abweichung von der fünfjährigen Legislaturperiode des 

Bundestages, auf vier Jahre festgesetzt. Diese Regelung sollte einen von der 

Bundesrepublik unabhängigen und auf die Eigenständigkeit des Landes gerichteten 

Wahlkampf für den zweiten Sächsischen Landtag ermöglichen. Dieser konstituierte sich 

am 6. Oktober 1994, seine Wahlperiode wurde auf fünf Jahre festgelegt. 

Der erste Sächsische Landtag sollte aus 160 Abgeordneten bestehen und somit das größte 

Landesparlament in den neuen Bundesländern werden. 

2.1.1 Parteipositionen und Kandidatenspektrum im Vorfeld der Landtagswahl 

In der Umbruchsphase nach 1989 mussten sämtliche aus dem politischen System der DDR 

transformierten oder neu gegründeten Parteien sich selbst eine neue organisatorische oder 

programmatische Basis schaffen sowie gleichzeitig unter enormen Zeitdruck für vier 

Wahlen (die Volkskammerwahl vom März, die Kommunalwahlen vom Mai, die 

Landtagswahlen vom Oktober und die Bundestagswahl vom Dezember 1990) Kandidaten 

mobilisieren. Die damit verbundenen Turbulenzen schlugen sich auch auf den Prozess der 

Kandidatennominierung für die Landtagswahlen nieder. 

Insgesamt nominierten die Parteien über 3000 Personen für die Landtagswahlen, die 

meisten Anwärter stellte die ehemalige Blockpartei CDU (601), den zweitgrößten Anteil 

hatten die Grünen und die Bürgerbewegung (zusammen 532) zu verzeichnen. Die PDS 

ernannte mit 467 mehr Kandidaten als die SPD mit 419 und die FDP mit 366. Insgesamt 

stellten sich achtmal mehr Bewerber zur Wahl als Mandate zu vergeben waren (Lock 

1998: 50). 

 

Zur Landtagswahl in Sachsen traten 12 Parteien und Listenverbindungen an. Trotz aller 

Unterschiede in den Parteipositionen und Zielen waren sich alle kandidierenden Parteien 

einig in der Ablehnung der PDS: Keine Partei machte eine Koalitionsaussage zugunsten 

der SED-Nachfolgeorganisation oder warb offensiv um dieselben Wähler. 

Die CDU sprach sich in ihrem Wahlprogramm für eine soziale Marktwirtschaft und eine 

nach dem Subsidiaritätsprinzip strukturierte Gesellschaftsordnung, die neue 
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Landesverfassung, den Aufbau einer leistungsfähigen Verwaltung und einen Staatsaufbau 

nach dem Ordnungsprinzip des Föderalismus aus (Brümmer 2006: 83). 

Zudem betonte man das sächsische Selbstbewußtsein, indem u.a. für das neue Bundesland 

der Status eines Freistaates versprochen wurde. 

Der Wahlkampf der Christdemokraten war zunächst durch die Machtprobe zwischen alten 

und neuen Kräften gekennzeichnet. Beide Flügel konnten sich nicht auf einen 

Spitzenkandidaten einigen. Während die alten Kräfte den Landesvorsitzenden und 

ehemaligen Funktionär der Block-CDU Klaus Reichenbach favorisierten, setzten die 

Reformer zunächst auf den Bonner Staatssekretär Walter Priesnitz. Angesichts einer 

drohenden Spaltung schlug die Bonner Parteiführung den ehemaligen Generalsekretär der 

West-CDU Kurt Biedenkopf als Kompromisskandidaten vor. Der renommierte 

Westpolitiker konnte den Riss, der durch die CDU ging, zunächst überdecken und half der 

Partei das Image als „Blockpartei alten Typs“ zu überwinden. Auch die Kandidaten Arnold 

Vaatz, Matthias Rößler, Erich Iltgen, Hans Geißler und Horst Rasch, deren politische 

Herkunft in der Bürgerbewegung und dem kirchlichen Umfeld lag, verbesserten das 

Ansehen der reformierten Altpartei. Durch die Beitritte des DA und der Demokratischen 

Bauernpartei Deutschlands (DBD) schuf sich die sächsische CDU eine noch breitere 

organisatorische Basis für den Wahlkamp (Ebd.: 84). 

 

Wie die anderen Parteien auch, setzte die SPD auf eine starke Abgrenzung zur PDS. Als 

Nachfolgeorganisation der SED machte man sie für die Zerschlagung der 

Arbeiterbewegung verantwortlich. Auch gegen die CDU äußerte man aufgrund ihrer 

Vergangenheit als Blockpartei Vorbehalte. So verwies man auf eine vermutete 

Zusammenarbeit von PDS und CDU, was die Aufarbeitung von MfS-Akten angeht. 

Inhaltlich konzentrierten sich die Sozialdemokraten auf die Themen Wirtschaft und Arbeit. 

Investoren sollten mit Steuererleichterungen, Sanierungsbeihilfen, Subventionen und 

Überbrückungsgeldern nach Sachsen geholt werden. Außerdem wollte man den 

Wiederaufbau in den Industrieregionen umweltverträglich gestalten und den 

Braunkohleabbau deutlich reduzieren. Zudem sollte eine Qualifizierungsoffensive für 

Arbeitnehmer gestartet werden.  

Die drei Wahlkampfauftritte des SPD-Kanzlerkandidaten Oskar Lafontaine waren für 

einen Wahlerfolg der sächsischen SPD allerdings eher hinderlich. So kritisierte dieser noch 

vier Wochen vor der Landtagswahl die Währungsunion. Der Wahlkampf der SPD wurde 

zudem durch einen immensen Mitgliederschwund an der Basis erschwert. Die Anzahl der 
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Parteimitglieder sank von 7400 Mitgliedern im Juli 1990 bis zum Jahresende auf 5295 

(Brümmer 2006: 86). Trotz dieser Verluste blieb die Partei bei ihrem Entschluss, 

ehemaligen Mitgliedern der SED die Aufnahme zu verweigern. Auf einen 

Spitzenkandidaten einigten sich die Sozialdemokraten erst nach parteiinternen Querelen. 

Innerhalb des Landesvorstandes herrschte Uneinigkeit darüber, ob man eine reine 

„Ostliste“ aufstellen sollte oder ob ein prominenter Politiker aus dem Westen die 

Wahlchancen erhöhen würde. Nachdem man sich mit knapper Mehrheit für einen 

Westkandidaten entschieden hatte, lehnten die angesprochenen Politiker Klaus von 

Dohnanyi und Anke Fuchs ab, so dass zunächst der Parteivorsitzende Michael Lersow an 

der Spitze der Landesliste aufgestellt wurde. Als sich die SPD-Bundesgeschäftsführerin 

Anke Fuchs am 6. August 1990 dann doch zur Spitzenkandidatur entschied, änderte man 

diese Position gerade einmal sechs Wochen vor der Wahl auf einem außerordentlichen 

Parteitag am 1. September 1990 in Görlitz nochmals (Ebd.). 

 

Die PDS betonte vor der Landtagswahl trotz ihrer im Zentralismus verwurzelten 

Vergangenheit überraschend deutlich föderalistische Werte. Die Herausbildung eines 

Landesverbandes Sachsen wurde als Schritt auf dem Weg zu einer neuen Partei gedeutet. 

Die eigene DDR-Vergangenheit sah man sogar als Kompetenzvorsprung gegenüber den 

anderen Parteien beim Aufbau des Landes Sachsen.37 

Mit einem umfangreichen Paket an sozialen Forderungen zielte die Partei auf das 

Wählerklientel, dass durch die Wirtschafts-, Währungs- und Sozialunion verunsichert war 

oder bereits Nachteile erlitten hatte und der deutschen Einheit skeptisch gegenüberstand. 

So forderte und versprach man weitreichende staatliche Maßnahmen für die Bereiche 

Arbeitsmarkt, soziale Sicherheit, Kultur, Bildung und Wissenschaft, Industrie, Mittelstand 

und Landwirtschaft. 

Von der SED-Politik distanzierte man sich im Wahlprogramm nicht deutlich. So sprach 

man dort lediglich von „durch die SED verschuldeten Mißständen“ und äußerte sich nicht 

zu den systematischen Menschenrechtsverletzungen und der Missachtung des Volkswillens 

durch die SED (Brümmer 2006: 87f.). 

Auf der Landeswählervertreterkonferenz wurde in geheimer Abstimmung der ehemalige 

Oberbürgermeister von Karl-Marx-Stadt, Eberhard Langer, zum Spitzenkandidat gewählt. 

                                                 
37 Siehe Interview mit Eberhard Langer,in: Sächsische Zeitung vom 1. Oktober 1990. 



Landtagswahlen 1990 und 1994  59 
 

Zur Landtagswahl trat die Partei mit einer offenen Liste an, auf der sich neben der 

dominierenden PDS auch Angehörige der Organisationen „Die Nelken“, „FDJ“, 

„Marxistische Jugendvereinigung Junge Linke“ und die „Vereinigte Linke“ standen. In 

ihrer Koalitionsaussage hielt sich die Partei alle Möglichkeiten offen, antizipierte im 

Wahlprogramm allerdings schon ihre Oppositionsrolle (Brümmer 2006: 89). 

 

Als Listenverbindung Neues Forum/Bündnis/Die Grünen kandidierten mehrere aus der 

Bürgerbewegung hervorgegangene Gruppierungen für die Landtagswahl. Die Kandidaten 

der gemeinsamen Liste kamen von den Organisationen Neues Forum, Demokratie Jetzt, 

Initiative für Frieden und Menschenrechte, Die Grünen und Unabhängiger Frauenverband. 

Das Wahlprogramm der bündnisgrünen Listenverbindung lässt sich auf den Nenner 

„Arbeitsplätze schaffen, indem man die Umwelt bewahrt“ zusammenfassen. Man forderte 

eine massive Investition des Staates in den Schienennah- und Fernverkehr, um eine 

Alternative zum Auto zu schaffen und außerdem Arbeitslose in großem Umfang 

beschäftigen zu können. 

Der Spitzenkandidat der Listenverbindung, Martin Böttger, kündigte zudem an, 

„langfristig die kapitalistische Marktwirtschaft zu überwinden“.38 

 

Die FDP setzte in ihrem Wahlkampf vor allem auf die Wirtschaft. Sie warb mit einem 

Programm, dass nicht allein neoliberale Züge trug. So betonte man, dass nur der 

Wettbewerb in einer sozialen und ökologisch verpflichteten Marktwirtschaft Arbeitsplätze 

schafft und sichert. Außerdem forderten sie eine schnelle Klärung der 

Eigentumsverhältnisse, Rücknahme aller in der DDR vollzogenen Enteignungen und ein 

alle neuen Länder umfassendes Niedrigsteuergebiet als Investitionsanreiz (Brümmer 2006: 

91). 

Zwar traf die FDP keine Koalitionsaussage, programmatisch tendierten die Liberalen 

jedoch deutlich zur CDU. Der Wahlkampf der Partei wurde von den beiden 

bundesliberalen Spitzenpolitikern Otto Graf Lambsdorff (Bundesvorsitzender der FDP) 

und Wolfgang Mischnick, dem Chef der Bundestagsfraktion unterstützt und war auf den 

Spitzenkandidaten Axel Viehweger, Bauminister in der Regierung de Maiziere, 

zugeschnitten. Umso mehr wurden die sächsischen Liberalen in der Endphase des 

Wahlkampfes von den MfS-Vorwürfen gegen Viehweger getroffen. Dieser trat nur zwei 

                                                 
38 Interview mit Martin Böttger, in: Sächsische Zeitung vom 24. September 1990. 
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Wochen vor der Landtagswahl von seinem Amt in der letzten DDR-Regierung zurück. 

Dennoch blieb er Spitzenkandidat, wohl auch weil es aufgrund der Kürze der Zeit an einer 

personellen Alternative mangelte (Brümmer 2006: 90). 

 

Die DSU zielte auf das gleiche Wählerpotenzial wie die CDU und warb mit ihrer 

unbelasteten Vergangenheit. Im Wahlkampf sprach sie sich für eine Aufwertung des 

Industrie- und Gewerbestandortes Sachsen, Arbeitsbeschaffung durch ein 

investitionsfreundliches Klima, Förderung der strukturschwachen Regionen, Schutz der 

kleinen Betriebe durch staatliche Aufträge, konsequente Abrechnung mit der DDR-

Vergangenheit und Wiedergutmachung für die Opfer sowie eine schnelle Umsetzung der 

deutschen Einheit aus. 

Unterstützt wurde der Wahlkampf der Partei durch die bayerische CSU, auch wenn sie 

deren Expansionsbestrebungen Richtung Westen ablehnten. 

Die DSU-Führung ging von einem deutlichen Erfolg bei den Landtagswahlen aus und bot 

sich der CDU als Koalitionspartner an, obwohl die sich zum Zeitpunkt des sächsischen 

Wahlkampfes in einer tiefen Krise befand. Die beiden Führungspersonen und Minister in 

der DDR-Regierung, Hans-Wilhelm Ebeling und Peter Michael Diestel, waren nach dem 

Leipziger Parteitag vom 28. Juni 1990 wegen vermeintlicher rechtsradikaler Tendenzen 

der DSU ausgetreten. Die Soziale Union wies allerdings jeden Verdacht, rechtsgerichteten 

Kräften nahe zu stehen, entschieden zurück und bezeichnete sich selbst als konservative 

Partei der Mitte. Zur Landtagswahl trat sie mit ihrem damaligen stellvertretenden 

Bundesvorsitzenden Hans-Jürgen Schwarz als Spitzenkandidat an. 

 

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass sich die Wahlprogramme der relevanten 

Parteien nicht vernehmlich voneinander unterschieden. Einigkeit bei allen herrschte in der 

Ablehnung der PDS. Hier waren sich vor allem CDU und SPD deutlich einig. Beide 

Parteien waren sich auch auf dem Gebiet der Wirtschaftspolitik über die Bedeutung 

staatlicher Transferleistungen für den Aufbau eins. Alle Parteien übten Kritik an der Arbeit 

der Treuhandanstalten und betonten den Willen, die alten SED-dominierten Strukturen zu 

zerschlagen. Auch in Sozial-, Bildungs- und Umweltfragen fehlten große Unterschiede. 

2.1.2 Wahlergebnis 
Die Landtagswahl vom 27. Oktober 1990 war für die sächsischen Parteien bereits die dritte 

Wahl innerhalb eines halben Jahres. Die Ergebnisse der Volkskammerwahlen und der 
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Kommunalwahlen im Vorfeld stellten jedoch nur ein schwaches Stimmungsbarometer für 

die Landtagswahlen dar. So schnell, wie sich die staatlichen Strukturen und politischen 

Bedingungen im späteren Land Sachsen änderten, so rasch schien sich auch die 

Wählergunst zu neigen – für die nicht zum unwesentlichen Teil der, vorrangig mit 

westlichen Mitteln geführte, Wahlkampf verantwortlich war. 

Dies galt nicht nur für die Ergebnisse der Volkskammerwahl, sondern auch für die 

Resultate der Landtagswahlen.  

Tabelle 3: Ergebnisse der Wahl zum Sächsischen Landtag vom 27.10.1990 

 

 Parteien Erststimmen Zweitstimmen

 CDU 50,8% 53,8%

 SPD 17,6% 19,1%

 LL / PDS 11,0% 10,2%

 Bündnis 90 / Grüne 7,0% 5,6%

 FDP 6,7% 5,3%

 DA 0,3% 0,6%

 Christliche Liga - 0,5%

 Deutsche Biertrinker Union (DBU) 0,2% 0,5%

 DSU 5,8% 3,6%

 NDP - 0,7%

 Reine Arbeiterpartei (RAP) 0,0% 0,1%

 Sächsische Humanistische Bewegung (SHB) - 0,1%

 Übrige 0,6% -

Total 100% 100%  
 
Klarer Gewinner der ersten Landtagswahl im Freistaat Sachsen war die CDU, die ihr gutes 

Ergebnis der Volkskammerwahl deutlich verbessern konnte (siehe Tabelle 3). Sie errang 

den höchsten Wahlsieg innerhalb der neuen Bundesländer und erzielte als einzige Partei 

eine absolute Mehrheit. Die SPD erreichte dagegen das schwächste Ergebnis innerhalb der 

fünf neuen Landtage – sie konnte nicht einen Wahlkreis direkt erobern. Die PDS befand 

sich nach den Ergebnissen der Volkskammerwahl und der Kommunalwahlen weiter im 

Abwärtstrend und erreichte mit 10,2 Prozent nur noch knapp ein zweistelliges Ergebnis. 

Die FDP konnte nur knapp die Fünf-Prozent-Hürde überwinden. Die aus der 

Bürgerbewegungen entstandenen politisch unbelasteten Neugründungen erzielten alle ein 

schlechtes Ergebnis, lediglich die Listenverbindung der Bürgerrechtler (Neues Forum, 

Bündnis 90 und Die Grünen) überwand die Sperrklausel und zog in den Sächsischen 

Landtag ein. Die DSU (3,6 Prozent) und der Demokratischer Aufbruch (0,6 Prozent) 
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scheiterten ebenso wie die NPD (0,7 Prozent), die Christliche Liga (0,5 Prozent) und die 

Deutsche Biertrinker Union (ebenfalls 0,5 Prozent). 

 

Als Ergebnis dieser Wahl zogen mit CDU, SPD und FDP drei Parteien und mit der Linken 

Liste/PDS sowie dem Bündnis 90/Die Grünen zwei Listenverbindungen in den 

Sächsischen Landtag ein. Ein Vergleich mit den Wahlergebnissen der anderen neuen 

Bundesländer zeigt Gemeinsamkeiten im Resultat: Die CDU siegte in vier der fünf neuen 

Bundesländer, die SPD stellte nur in Brandenburg die stärkste Fraktion. Sie konnte zwar 

gegenüber der Volkskammerwahl einen Anstieg von etwa 4 Prozent verzeichnen, blieb 

aber mit Ausnahme von Brandenburg überall unter 30 Prozent. Die FDP erreichte mit 

Ausnahme von Sachsen-Anhalt (13,5%) nur zwischen 5 und 6 Prozent, die PDS zwischen 

10 und 16 Prozent. Die Grünen waren nur dort stark, wo sie in Gemeinschaft mit dem 

Bündnis 90 bzw. dem NF auftraten, die DSU erreichte dagegen in keinem neuen 

Bundesland den Einzug in einen Landtag. Mit den Ergebnissen der Landtagswahlen 

herrschte also nahezu Deckungsgleichheit der politischen Systeme in Ost und West. 

 

Hervorzuheben ist, dass der Erfolg der Christdemokraten nirgends so groß wie in Sachsen 

war – nur hier erreichte sie die absolute Mehrheit. Bemerkenswert ist ihr Stimmengewinn 

im Vergleich zur Volkskammerwahl (10,4 Prozent), während sie in den anderen neuen 

Ländern, bis auf Mecklenburg-Vorpommern, Stimmverluste hinnehmen musste. Für den 

deutlichen Wahlerfolg der CDU in Sachsen gibt es mehrere Gründe. So begünstigte die 

politische Stimmung in Sachsen den Wahlsieg der Christdemokraten. Obwohl sich 81 

Prozent der Wähler um ihren Arbeitsplatz sorgten, überwog eine positive Sicht auf die 

Zukunft: die überwiegende Mehrheit glaubte, dass sich die allgemeine wirtschaftliche Lage 

verbessern würde. Die Kompetenzen dafür vermuteten die Wähler zu 67 Prozent bei einer 

von der CDU-geführten Regierung. Angesichts der Absolution des Bundeskanzlers, der die 

Ost-CDU zwei Wochen vor den Landtagswahlen auf dem Vereinigungsparteitag 

bedenkenlos integrierte, schien ihre frühere Funktion als Blockpartei von untergeordneter 

Bedeutung. 

Wichtig für den Wahlsieg der Christdemokraten war die Ernennung von Kurt Biedenkopf 

zum Spitzenkandidaten. Auch wenn der Wahlkampf nicht stark personalisiert war, spielte 

dieser Faktor besonders in der Konkurrenz zur SPD eine wichtige Rolle. Da es vor der 

Wahl zum ersten Sächsischen Landtag noch keine prominenten Politiker aus 

Ostdeutschland gab, warben auch alle Parteien mit ihren jeweiligen prominenten 
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Westpolitikern: Helmut Kohl zog als Kanzler der deutschen Einheit die Stimmen für die 

CDU an, Manfred Stolpe war in seinem Bundesland Brandenburg ebenso Wählermagnet 

und Identifikationsfigur wie Hans Dietrich Genscher seiner Heimatstadt Halle und damit 

auch Sachsen-Anhalt einen nie wieder erreichten Stimmenanteil für die FDP verschaffte 

(Olzog/Liese 1999: 68f). 

Die sächsische CDU konnte mit Kurt Biedenkopf einen renommierten Westpolitiker als 

Spitzenkandidaten aufstellen, der seit April 1990 eine Gastprofessur an der Leipziger 

Universität innehatte und damit in Sachsen für die Wähler sowohl glaubwürdiger als auch 

populärer als die Spitzenkandidatin der Sozialdemokraten war.39  

Er genoss in der sächsischen Bevölkerung weitaus größeres Ansehen als seine 

Gegenkandidatin der SPD, Anke Fuchs. Er hatte im April 1990 eine Gastprofessur an der 

Universität Leipzig übernommen, war aber auch schon vor dem Mauerfall mehrmals in der 

DDR gewesen und hatte im Dezember 1989 an der Gründungsversammlung des 

Demokratischen Aufbruchs teilgenommen.  

Anke Fuchs trat dagegen erst kurz vor der Landtagswahl erstmals in Sachsen in 

Erscheinung. Sie sagte am 6. August 1990 der Übernahme der Spitzenkandidatur zu, zuvor 

hatte der Landesvorstand erfolglos mit Klaus von Dohnanyi und Hermann Heinemann 

verhandelt. Dieses Vorgehen entsprach dem Wunsch der Mehrheit des Landesvorstandes, 

lieber einen prominenten Westpolitiker aufzustellen. Der Landesparteirat dagegen hatte 

ursprünglich eine reine „Ostliste“, bestehend aus dem Landesvorsitzenden Michael Lersow 

und seinen Stellvertreter Johannes Kehl – also Kandidaten aus Sachsen - aufstellen wollen 

(Schmeitzner/Rudloff 1997: 158). Dieses Wechseln bei der Listenaufstellung von einer 

reinen „Ostliste“ bis zur späteren Spitzenkandidatur von Anke Fuchs ist symptomatisch für 

die Schwierigkeit der sächsischen SPD ein eigenständiges Profil zu entwickeln.  

Bei der Interpretation der Wahlergebnisse der SPD ist allerdings auch zu beachten, dass sie 

in Sachsen mit Abstand die mitgliederschwächste Partei stellte. Außerdem besaß die 

Neugründung - anders als die ehemaligen Blockparteien - keinen funktionierenden 

Parteiapparat und geriet rasch nur noch zum Objekt westdeutscher Parteientaktik. Diese 

stellte aber u.a. auch die negativen Folgewirkungen der deutschen Einheit und damit ein 

äußerst unpopuläres Thema in den Mittelpunkt des Wahlkampfes. Besonders negativ für 

                                                 
39 Auch die „Forschungsgruppe Wahlen“ führte die absolute Mehrheit der CDU auf die Dominanz des 
Spitzenkandidaten bei relativ schwach entwickelten Parteibindungen der Wähler zurück. Wegen der 
fehlenden stabilen Parteibindungen und des unzureichenden Organisationsgrades der Parteien vor Ort hätten 
in den neuen Bundesländern politische Führungspersonen ungewöhnlich große Einfluss- und Erfolgschancen 
(Waschkuhn 1999: 68). 
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das Image der sächsischen SPD hatten sich daher auch die Wahlkampfauftritte von Oskar 

Lafontaine ausgewirkt, der durch seine Äußerungen zur Währungsreform und zur 

deutschen Einheit zum sozialdemokratischen Antipathie-Träger wurde. 

Warum aber konnte die SPD in ihrer alten Hochburg Sachsen nicht an frühere Erfolge 

anknüpfen?  

Zum einen gelang es ihr nicht, den „Traditionsbogen“ zum ureigenen Wähler- und 

Mitgliederpotenzial, den Arbeitern, zu schlagen. Eigentlich zählte Sachsen zum Kerngebiet 

der Arbeiterbewegung mit einer frühzeitigen parlamentarischen Repräsentanz.40 Doch 

durch die nationalsozialistische Herrschaft wurden die sozialdemokratischen 

Traditionslinien zum ersten Mal und durch die kommunistische Diktatur zum zweiten Mal 

gebrochen. Statt der Arbeiterschaft, einst das Fundament der Partei, dominierte in der neu 

gegründeten SPD der DDR die Intelligenz und die Selbstständigen. Zudem gelang es der 

neuen Partei nur unzureichend, neue Mitglieder zu gewinnen. Obwohl man im Unterschied 

zu den früheren Blockparteien nicht auf eine breite Mitgliederbasis zurückgreifen konnte, 

beging man zunächst den Fehler, nur parteilose DDR-Bürger aufzunehmen – ehemaligen 

SED-Genossen wurde der Zutritt verweigert (Walter/Dürr/Schmidtke 1993: 33). 

Auch der Wahlkampf der FDP war stark von der westdeutschen Schwesterpartei 

beeinflusst worden. Die Entscheidungen des Bundesvorstandes an Axel Viehweger als 

Spitzenkandidat festzuhalten, dürfte ebenso ein Grund für das schlechte Wahlergebnis für 

die Liberalen gewesen sein, wie die mangelnde Identität der Partei, die sich aus vier 

unterschiedlichen, zum Teil inhaltlich auch gegensätzlichen Parteien (den alten 

Blockparteien LDPD und NDPD, der Deutschen Forum Partei und der FDP-Ost) gebildet 

hatte. Stärker noch als der SPD mangelte es den sächsischen Liberalen zudem an der 

organisatorischen Basis: die Kreisgeschäftsstellen wurden noch vor der Wahl aufgelöst und 

es gelang der Partei nicht, in jedem Wahlkreis einen Direktkandidaten aufzustellen 

(Brümmer 2006: 101). 

                                                 
40 Die ersten sozialdemokratischen Abgeordneten im Reichstag 1871 stammten aus Sachsen. In die Zweite 
Kammer des Sächsischen Landtages zog 1877 der erste Sozialdemokrat ein und 1895 errang die SPD (trotz 
des den Wählerwillen verzerrenden Zensuswahlrechtes) 14 von insgesamt 82 Mandaten. In den Wahlen von 
1903, 1905 und 1907 errang die Partei jeweils etwa 45 Prozent, war durch das 1897 eingeführte 
Dreiklassenwahlrecht aber erst 1905 wieder mit einem Abgeordneten im Landtag vertreten. Seit der 
Einführung des Pluralwahlrechtes 1909 bis 1912 saß in Sachsen die stärkste sozialdemokratische Fraktion in 
einem Landtag. 1903 errangen sächsische Sozialdemokraten bei den Reichstagswahlen 22 von 23 
Direktmandaten. Aus dieser Zeit stammt auch der Begriff „Rotes Königreich Sachsen“. Auch die 
Wahlergebnisse der Weimarer Republik zeugten von einer sozialdemokratischen Dominanz (Brümmer 2006: 
99f.) 
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Die Listenverbindung Neues Forum/Bündnis/Grüne schaffte nur knapp den Einzug in den 

Sächsischen Landtag. Die Wähler verhalfen den Vätern der friedlichen Revolution damit 

nur zu einer kleinen Oppositionsrolle in Sachsen, die Einheit von Bürgerbewegung und 

Volk hatte die Phase des Umbruchs nicht überdauert. Das lag zum einen daran, dass die 

politisch alternativen Gruppen der DDR nie in der Bevölkerung verwurzelt gewesen 

waren. Zum anderen standen die politischen Vorstellungen und Ziele der Bürgerrechtler 

nach dem Umsturz im Widerspruch zu der Meinung der Mehrheit der Wähler: Ein Großteil 

der Bürgerbewegung verfolgte das Ziel der Zweistaatlichkeit Deutschlands – so stimmte 

die Volkskammerfraktion der Bündnis 90/Die Grünen überwiegend gegen den 

Einigungsvertrag. Außerdem war die Bürgerrechtsbewegung von ihrem Anspruch her 

basisdemokratisch und stand einer Personalisierung eher skeptisch gegenüber. Viele ihrer 

Protagonisten waren schon lange vor der Landtagswahl anderen Parteien beigetreten. In 

Sachsen schlossen sich die Bürgerrechtler nicht einmal zu einer Partei zusammen. Diese 

Umstände führten alle dazu, dass der Großteil der Wähler den Initiatoren der Wende nicht 

die Kompetenz über die Zukunft des neu geschaffenen Freistaates in die Hände legen 

wollten. 

Das Scheitern von DSU und DA bei den Landtagswahlen war nicht überraschend. Die 

Soziale Union hatte seit den Volkskammerwahlen ständig an Wählerzuspruch verloren. 

Man konnte gegen Kurt Biedenkopf keinen geeigneten Spitzenkandidaten aufstellen und 

unterschied sich programmatisch kaum von der CDU. Der Demokratische Aufbruch hatte 

zum Zeitpunkt der Landtagswahl bereits aufgehört, faktisch zu bestehen. Seine führenden 

Köpfe waren den Christdemokraten beigetreten – der wichtige Kern des DA trat somit auf 

der CDU-Landesliste an (Brümmer 2006: 102). 

Die CDU erreichte im Sächsischen Landtag die absolute Mehrheit: von 160 Mandaten 

errang sie 92 und verfügte somit über 58 Prozent der Sitze (siehe Abbildung 2: Seite 67). 

Alle Oppositionsparteien hatten mit einem besseren Wahlergebnis gerechnet. Die besten 

Chancen im Vorfeld zumindest neben den Christdemokraten deutlich die stärkste Macht 

innezuhaben, hatte sich die SPD erhofft. Aufgrund ihres schlechten Resultates wurde sie 

aber nicht einmal als Koalitionspartner gebraucht, so dass sie von einer Teilhabe an der 

Macht ausgeschlossen blieb. Immerhin konnte sie deutlich die stärkste Oppositionsfraktion 

stellen. Im Gegensatz zu den Sozialdemokraten hatten sich die Linke Liste/PDS und die 

Bündnisgrünen von vornherein auf die Oppositionsrolle eingerichtet. Anders als die FDP 

hatten sie auch nicht auf eine Beteiligung an der Regierung nach dem Bonner Modell 

gehofft. Die absolute Mehrheit der CDU machte ein christlich-liberales Bündnis jedoch 
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nicht erforderlich. So stand im Sächsischen Landtag der ersten Wahlperiode der 

Regierungsfraktion CDU eine heterogene Opposition gegenüber. Keine der 

Oppositionsfraktionen verfügte über Politiker, die in der parlamentarischen Demokratie 

Erfahrung besaßen. Die Fraktionen von Linke Liste/PDS und Bündnis 90/Die Grünen 

bestanden nur aus Ostdeutschen. Innerhalb der SPD und der FDP gab es nur vereinzelt 

Abgeordnete aus den alten Bundesländern mit geringer politischer Erfahrung. 

Die SPD verfügte als stärkste Oppositionsfraktion über 32 Sitze, nahezu doppelt soviel wie 

die Linke Liste/PDS mit 17 Sitzen. Die Listenverbindung der Bündnisgrünen hatte 10 

Mandate, die FDP neun Mandate inne. 

Abbildung 2: Sitzverteilung 1. Wahlperiode 

 

 Partei Sitzverteilung

 CDU 92

 SPD 32

 Linke Liste / PDS 17

 Bündnis 90 / Grüne 10

 FDP 9

 CDU
57,5%

 Bündnis 90 / Grüne
6,3%

 FDP
5,6%

 Linke Liste / PDS
10,6%

 SPD
20,0%

 

2.2 Landtagswahl vom 11. September 1994 
 
Die Wahlen zur zweiten Wahlperiode fanden unter anderen politischen und 

parteipolitischen Bedingungen als im Herbst 1990 statt. Die Transformation des 

Parteiensystems war abgeschlossen, alle im Landtag vertretenen Parteien hatten in den 

letzten vier Jahren ihre Strukturen gefestigt und ein eigenständiges Profil entwickelt. 
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Zudem standen sie bei den Auswahlverfahren für die Kandidatenaufstellung und dem 

Wahlkampf nicht unter dem Zeitdruck wie in der kurzen Interimsphase von 1989 bis 1990. 

Wie schon bei den ersten Landtagswahlen spiegelte sich die Entwicklung der 

Parteienlandschaft im Konkurrentenspektrum vor der Wahl wider. Aus dem Bereich der 

DDR-Neugründungen stellten sich das Neue Forum, die Bündnis 90/Grünen, die SPD und 

die DSU erneut zur Wahl, ebenso wie die reformierten Altparteien CDU, FDP und PDS. 

Zusätzlich kandidierten eine Vielzahl von kleineren Parteien, die zum Teil noch aus der 

Zeit zwischen 1989 und 1990 stammten oder Gruppierungen mit rein regionalem Focus 

wie die „Allianz für Sachsen“, „Dresden pur“ und die „Soziale Politik Sachsen“.  

Die Vertreter der 1990 als Listenverbindung angetretenen Neues Forum/Bündnis/Grüne 

hatten sich in einem langwierigen Prozess neue Organisationsstrukturen gegeben. Im 

Landtag agierten sie bereits als Fraktion Bündnis 90/Grüne. Im Oktober 1991 war – ohne 

die Beteiligung des Neuen Forums – die gemeinsame Landesorganisation Bündnis 90/Die 

Grünen entstanden, die sich im Juni 1992 dem Bündnis 90 anschloss. Auf dem Leipziger 

Parteitag im Mai 1993 konstituierte sich dann die gesamtdeutsche Partei Bündnis 90/Die 

Grünen (Brümmer 2006: 135). 

Mit der neuen Landesverfassung vom 27. Mai 1992 galten für die zweite Landtagswahl 

andere Rahmenbedingungen als 1990, wo das Parlament noch auf der Grundlage eines 

DDR-Gesetzes gewählt und entsprechend zusammengesetzt wurde. Der Landtag sollte 

künftig nicht mehr aus 160, sondern im Regelfall lediglich aus 120 Abgeordneten 

bestehen. Damit war das sächsische Parlament immer noch das größte in den neuen 

Bundesländern. Die Legislaturperiode betrug fünf Jahre. 

Der Mitgliederstand der in den ostdeutschen Parlamenten vertretenen Parteien (siehe 

Tabelle 4: Seite 70) hatte sich zwischen 1990 und 1994 dramatisch verändert. Alle 

reformierten Altparteien verzeichneten Massenaustritte ehemaliger Blockparteimitglieder. 

Die PDS, die Ende 1990 immerhin noch 10 Prozent der 2,3 Millionen SED-Mitglieder 

übernehmen konnte, verlor bis 1994 weitere 5 Prozent. In Sachsen sank ihr 

Mitgliederstamm von 71.510 auf 32.853. Den drastischsten Verlust hatte jedoch die FDP 

zu verzeichnen, sie verlor 74 Prozent ihrer Mitglieder. Auch die CDU verzeichnete einen 

deutlichen Mitgliederrückgang, sie blieb aber die mitgliederstärkste Partei hinter der PDS. 

Im Gegensatz zu den anderen ostdeutschen Bundesländern, in denen die SPD ihren 

Mitgliederstamm um 10 bis 20 Prozent erweiterte, konnte die Partei in Sachsen lediglich 

einen Zugewinn von einem Prozent erreichen (Lock 1998: 46). 
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Tabelle 4: Mitgliederstand der Landtagsparteien in Sachsen 1990 und 1994 

 Mitgliederzahlen 

 1990 1994 

B 90/ Grüne -  1017 

CDU 133.695 77.800 

FDP 25.163 6.635 

PDS 71.510 32.853 

SPD 24.399 27.725 

 
Mitgliederzahlen aus Lock (1998): 46 
 

Eine erste Prognose für die Ergebnisse der Landtagswahlen im Herbst 1994 lieferten die 

Kommunalwahlen im Vorfeld (siehe Tabelle 5). Die PDS gewann im Vergleich zum 

Vorjahr fünf Prozent und etablierte sich somit, fast vier Jahre nach der Wiedervereinigung, 

fest in Sachsen. Die SPD verzeichnete zwar ebenfalls Stimmgewinne, es zeigte sich jedoch 

bereits deutlich, dass sie für die CDU keine ernsthafte Konkurrenz um die 

Landtagsmehrheit darstellten konnte, obwohl die Christdemokraten bei den 

Kommunalwahlen Stimmanteile verloren. 

Tabelle 5: Ergebnisse der Kommunalwahlen vom 6.5.1990 und vom 12.6.1994 in Sachsen 

 

Ortschaft

1994 1990 1994 1990 1994

 CDU 35,6 39,8 34,8 44,6 38,6

 SPD 4,1 12,9 17,6 14,7 21,0

 PDS 3,6 10,5 14,5 11,6 16,7

 Grüne 0,1 3,5 5,0 4,5 7,7

 FDP 4,9 8,3 6,4 7,5 6,3

 DSU 0,6 5,7 2,7 7,2 3,6

 WV 48,6 - 18,3 - 5,3

 Sonstige 2,5 19,3 0,7 9,9 0,8

Gemeinde Kreisebene

 
 

2.2.1 Parteipositionen und Kandidatenspektrum im Vorfeld der 

Landtagswahl 

Die Zahl der von den Parteien für die Landtagswahlen nominierten Kandidaten reduzierte 

sich 1994 gegenüber 1990 um ein Drittel, wobei sowohl die Anzahl der Listenbewerber 

wie auch die der Direktkandidaten abnahm. 

Innerhalb der Parteien und Fraktionen kam es im Vorfeld der Landtagswahlen zu einem 

innerparteilichen Nominierungswettbewerb. In der Regel versuchten die Führungsgremien 
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der Parteien im Vorfeld aussichtsreiche Wahlkreise und Listenplätze zu bestimmen und ihr 

Kandidatenangebot entsprechend zu platzieren, wobei die Kandidatur des politischen 

Spitzenpersonals meistens durch Doppelplatzierungen abgesichert wurde. 

Die Abgeordneten der ersten Legislaturperiode, die eine Mandatsfortsetzung anstrebten, 

waren darum bemüht, für die kommende Wahl erneut aussichtsreich gesetzt zu werden. 

Die Einführung neuer Quotenregelungen in den Parteien sowie Flügelkämpfe innerhalb der 

reformierten Parteien des alten Systems zwischen dem alten Mitgliederstamm und den 

parteiinternen Neulingen führten zu Konflikten.  

 

Besonders heftig verliefen diese Auseinandersetzungen in der sächsischen CDU. Hier 

wurden bereits im Vorfeld der Kandidatenaufstellung Vorwürfe laut, dass die 

Parteiführung das Nominierungsverfahren zur Abwahl der ehemaligen 

Blockparteifunktionäre nutzen wollte. So sollten 45 Abgeordnete der ersten Wahlperiode 

aus diesem Aspekt heraus nicht mehr aufgestellt werden (Süddeutsche Zeitung vom 

10.9.1994). Diese Anschuldigungen und die Tatsache, dass der Sächsische Landtag um 40 

Sitze verkleinert wurde, lieferte den Hintergrund für Machtkämpfe bei der Aufstellung der 

Landesliste. Sieger dieser Auseinandersetzung wurden schließlich Regierungs- und 

Fraktionsmitglieder, die sich erst innerhalb der ersten Legislaturperiode profiliert hatten. 

Die Christdemokraten zogen mit dem Slogan „Für Sachsen“ in den Wahlkampf und 

warben mit dem Verweis auf die bisherigen politischen und wirtschaftlichen Erneuerungen 

für eine klare Mehrheit und klare Verhältnisse im Freistaat. Man setzte auf die 

Marktwirtschaft, um Arbeitsplätze zu schaffen, versprach aber zugleich staatlich 

subventionierte Wohnungsbauprogramme. Kurt Biedenkopf blieb der unangefochtene 

Spitzenkandidat der Partei.  

Der Wahlkampf 1994 fand – auch auf Wunsch von Kurt Biedenkopf – ohne einen Auftritt 

des Bundeskanzlers Helmut Kohl statt. Die Entscheidung dafür war durch die 

unterschiedlichen Strategien von Bund und Land begründet. Während sich die Bonner 

Parteizentrale deutlich für eine Abgrenzung von der DDR-Vergangenheit aussprach („Auf 

in die Zukunft – aber nicht auf roten Socken!“), umwarb die sächsische Union auch frühere 

Träger des Systems. Zudem hätte der Slogan der Bundeszentrale viele Wähler 

abgeschreckt und die Parteimitglieder ausgegrenzt, die bereits der DDR-CDU angehört 

hatten (Brümmer 2006: 138f.). 
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Die SPD konnte aufgrund schlechter Umfragewerte für die CDU noch zu Beginn des 

Wahljahres mit der Möglichkeit einer schwarz-roten Koalition rechnen. Im Wahlkampf 

kam es dann jedoch zum Zerwürfnis der bis dahin harmonisierenden Spitzenkandidaten. 

Die SPD machte die Bundesregierung und explizit die sächsische CDU für 

Massenarbeitslosigkeit und Wohnungsnot verantwortlich. So warf man der CDU die 

„propagandistische Lüge von den blühenden Landschaften“ vor und machte die 

Regierungspartei für die „Zerstörung“ und „Demontage“ der einheimischen Wirtschaft 

verantwortlich. Auch der Ministerpräsident sei an der gezielten und knallhart 

durchgehaltenen Ungerechtigkeitspolitik beteiligt gewesen (Erklärung des 

Fraktionsvorsitzenden und Spitzenkandidaten der SPD, Kunckel, zur auslaufenden 

Legislaturperiode: SL. 1/100, 24.6.1994: 7045). Durch die Plakatierung „Gegen die alten 

und neuen Ungerechtigkeiten von PDS und CDU – Deshalb SPD“ fühlte Biedenkopf sich 

sogar persönlich getroffen und mit Honecker verglichen.  

In der Frage der Annäherung und einer mögliche Zusammenarbeit mit der PDS machte der 

Spitzenkandidat der sächsischen SPD Karl-Heinz Kunckel eine klare Aussage: Eine 

Zusammenarbeit mit der PDS in den Parlamenten werde es, auch punktuell, mit ihm nicht 

geben.41 Mit dieser Strategie der Abgrenzung stand Kunckel gegen die Meinung anderer 

führender Sozialdemokraten. In Magdeburg existierte eine durch die PDS tolerierte rot-

grüne Minderheitsregierung. Dieses „Magdeburger Modell“ veränderte die Beziehungen 

zwischen den Parteien im sächsischen Landtagswahlkampf. Angesichts der schlechten 

Umfragewerte warf Biedenkopf den Grünen und der SPD vor, ein solches Modell in 

Erwägung zu ziehen. Auch einige SPD-Mitglieder warben für eine vereinte linke, 

politische Kraft. Die „Dresdner Erklärung“ der ostdeutschen Landes- und 

Fraktionsvorsitzenden der SPD vom 11. August 1994 bekräftigte in der heißen Phase des 

sächsischen Wahlkampfes jedoch die Strategie der Abgrenzung. Der Bundesvorsitzende 

der Partei und Kanzlerkandidat Rudolf Scharping machte deutlich, dass eine 

Zusammenarbeit mit der PDS nicht in Frage komme. Allerdings wurde um diese Erklärung 

hinter verschlossenen Türen in Dresden hart gerungen. So musste der SPD-Vorsitzende in 

einigen Punkten nachgeben und versprechen, die PDS nicht mehr als undemokratisch zu 

bezeichnen.42 Zudem gestatteten die Sozialdemokraten nun ehemaligen SED-Mitgliedern 

die Mitarbeit in der Partei (Brümmer 2006: 141).  

                                                 
41 Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 25. April 1994. 
42 Der Spiegel vom 15. August 1994. 
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Auch bei den sächsischen Sozialdemokraten wurde um die Listenplatzierungen gekämpft. 

Die neue Frauenquote (jeder dritte Listenplatz sollte von einer Frau belegt werden) und die 

Festlegung eines Regionalproporzes führten dazu, dass selbst die Spitzenplätze von - auch 

innerhalb der Partei - kaum bekannten Kandidaten besetzt wurden (Frankfurter Allgemeine 

Zeitung vom 22.4.1994). 

Die PDS führte ihren Wahlkampf mit einem Volksbegehren, in dem sie forderte, dass 

„soziale Grundrechte, wie etwa das Recht auf Arbeit, auf Bildung ohne Diskriminierung, 

auf angemessenen Wohnraum und soziale Grundsicherungen“ in die Verfassung 

aufgenommen werden. Ziel dieser Aktion war es, Sympathisanten zu mobilisieren und sich 

neue Wählerschichten zu erschließen. In ihrem Wahlprogramm „Leben in 

Menschenwürde“ machte die Partei die CDU-Regierung für den Anstieg der 

Arbeitslosenzahlen, der Mietpreise und der Verschuldung zuständig. Die Demokratie leide 

unter der Alleinherrschaft einer Partei und es sei Zeit diesen Zustand zu ändern (Brümmer 

2006: 142). Auch innerhalb der PDS führte die Einführung einer fünfzigprozentigen 

Frauenquote zum innerparteilichen Widerstand und beinahe zum Rücktritt des 

Fraktionsvorsitzenden Porsch. Ihm wurde insbesondere von Abgeordneten aus der ersten 

Wahlperiode vorgeworfen, mit jungen und parteilosen Kandidaten auf der Vorschlagsliste 

des Landesvorstandes den „Bestand der Partei“ zu gefährden (Süddeutsche Zeitung vom 

5.2.1994).  

Das Bündnis 90/Die Grünen konzentrierte sich in ihren Wahlaussagen auf die Umwelt-

Themen. Man forderte eine ökologische Verkehrswende, vermeidungsorientierte 

Abfallwirtschaft und einen nachhaltigen Schutz der Natur durch ein Biotop-

Verbundsystem. Zukunftssichere Arbeitsplätze sollten durch den Aufbau einer 

ökologischen Wirtschaft entstehen. 

Auf der Suche nach einem Koalitionspartner, der diese Vorstellungen mit umsetzen sollte, 

erteilte man der PDS aufgrund ihrer Vergangenheit eine klare Absage. Auch die FDP 

schloss man als Partner aus. Eine rot-grüne Koalition kam allerdings angesichts der 

schwachen SPD nicht in Frage. Deshalb warb die Führungsspitze des sächsischen Bündnis 

90/Die Grünen offensiv für eine Koalition mit den Christdemokraten. Vor allem die 

Spitzenkandidatin Kornelia Müller warb für diesen neuen Kurs. Unterstützt wurde sie 

dabei von den Landessprechern Gunda Röstel und Heiko Weigel und dem 

Parlamentarischen Geschäftsführer der Bundestagsgruppe. So lange die Umfragewerte der 

CDU eine erneute absolute Mehrheit in Frage stellten, gab es innerhalb der 

Christdemokraten durchaus Bereitschaft zu einer möglichen Zusammenarbeit, zumal beide 
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Parteien in der entschiedenen Aufarbeitung von DDR-Unrecht und der Abgrenzung zur 

PDS übereinstimmten. 

Die FDP setzte die inhaltlichen Schwerpunkte des Wahlkampfes auf das Thema „Innere 

Sicherheit“ und forderte die Einstellung zusätzlicher Polizisten und ein flächendeckendes 

System von Kontaktbereichsbeamten. Zur Bekämpfung organisierter Kriminalität sollte 

auch das Abhören von Wohnungen erlaubt werden. Beim Abbau von Arbeitslosigkeit 

setzten die Liberalen auf weniger staatlichen Einfluss, mehr Privatwirtschaft und einen 

flexibleren Arbeitsmarkt (Brümmer 2006: 144). 

Für den Zweiten Sächsischen Landtag strebte man eine Koalition mit der CDU an. Dazu 

führte die sächsische FDP eine Zweitstimmenkampagne. Auf Flugblättern erläuterte die 

Partei das Prinzip des personalisierten Wahlrechts und warb für die Zweitstimme – auch 

von CDU-Wählern. Spitzenkandidat der sächsischen Liberalen war Ludwig Martin Rade. 

2.2.2 Wahlergebnis 

Nach den Landtagswahlen 1994 kam es in Sachsen im Gegensatz zu den Parlamenten der 

anderen neuen Bundesländer zu keinen Mehrheitsverschiebungen. In Brandenburg konnte 

die SPD mit knappem Stimmvorsprung eine Alleinregierung unter Ministerpräsident 

Stolpe aufstellen. Die CDU musste in Mecklenburg-Vorpommern, nach dem Ausscheiden 

der FDP, die SPD als neuen Koalitionspartner gewinnen – eine ähnliche Situation ergab 

sich in Thüringen. In Sachsen-Anhalt wurde die CDU-FDP-Koalition durch eine, von der 

PDS tolerierten, Minderheitsregierung von SPD und den Bündnis 90/Grünen abgelöst.  

Bedingt durch stärkere Stimmverluste in Sachsen-Anhalt und insbesondere in 

Brandenburg, sowie leichten Verlusten in Mecklenburg-Vorpommern und Thüringen, sank 

der Anteil der CDU in den ostdeutschen Landtagen von 47 Prozent in der ersten 

Wahlperiode auf 44 Prozent ab (Lock 1998: 32). Diese Gesamtentwicklung konnte auch 

durch den Stimmenzuwachs in Sachsen nicht aufgefangen werden. 

 

Die sächsische CDU erreichte mit 58,1 Prozent erneut die absolute Mehrheit und damit das 

beste Ergebnis, das die Partei je in einer Landtagswahl erzielt hatten. Den zweiten 

Wahlsieg errang die PDS (16,5 Prozent), welche die höchsten Stimmengewinne 

verzeichnen konnte und nun als Oppositionspartei ebenso stark war, wie die SPD (16,6 

Prozent). Die Sozialdemokraten dagegen erlitten die größten Verluste, Bündnis 90/Die 

Grünen (4,1 Prozent) und die FDP(1,7 Prozent) scheiterten an der Sperrklausel (siehe 

Abbildung 3: Seite 76). 
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Die Wahlbeteiligung sank – mit 58,4 Prozent lag sie 14,3 Punkte unter der des Jahres 1990. 

Diese niedrige Beteiligung kann auch in einer hohen Systemzufriedenheit begründet sein. 

Nahezu vier Fünftel der Sachsen waren der Ansicht, die amtierende CDU-Regierung löse 

die Probleme des Landes ganz gut. Da die Sachsen im „Superwahljahr“ 2004 bereits über 

die Landräte und Bürgermeister sowie die Zusammensetzung der Kommunalparlamente 

und des Europäischen Parlamentes entschieden hatten, kann Wahlmüdigkeit auch als 

plausibler Grund für die geringe Wahlbeteiligung gelten. 

Der deutliche Wahlsieg der CDU war vor allem auf den Zuspruch der sächsischen Wähler 

zu ihrem Spitzenkandidaten und amtierenden Ministerpräsidenten Kurt Biedenkopf 

zurückzuführen. Dieser erreichte kurz vor der Wahl eine Zustimmung von 84 Prozent, 69 

Prozent der Befragten wünschten ihn sich auch weiterhin als Regierungschef. Der Großteil 

der Bevölkerung traute am ehesten der CDU zu, die meisten der als wichtig angesehenen 

politischen Probleme zu lösen (Brümmer 2006: 146). Dass die CDU vom „Landesvater-

Bonus“ profitierte, zeigt auch die Auswertung der Erst- und Zweitstimmenabgabe: Die von 

Kurt Biedenkopf angeführte Landesliste schnitt um 7,7 Prozentpunkte besser ab als 

insgesamt die Direktkandidaten. SPD, Bündnis 90/Die Grünen und FDP hatten wesentlich 

mehr Erst- als Zweitstimmen erhalten, was auf ein Splitting ihrer Wähler zugunsten des 

Ministerpräsidenten schließen lässt (Ebd.). 

Die Wahlniederlage der Sozialdemokraten hatte die gleichen Ursachen wie der Sieg der 

CDU: Spitzenkandidat und Kompetenzzuschreibung. Die sächsische SPD hatte es nicht 

verstanden, sich gegenüber dem stark wirtschaftsliberalen Wahlprogramm der CDU als 

Interessenvertretung der Arbeitnehmer sowie der subjektiven und offensiven 

Wiedervereinigungsverlierer zu positionieren. Die Wähler waren mit der Oppositionsarbeit 

der Partei unzufrieden und trauten ihr auch nur in geringem Maße zu, die wichtigen 

politischen Probleme zu lösen. Zudem wurde der Spitzenkandidat der CDU von den SPD-

Anhängern besser bewertet als der eigene Kandidat Karl-Heinz Kunckel – ein Drittel der 

Befragten kannte Kunckel nicht einmal (Brümmer 2006: 147). Die erneute Wahlniederlage 

der sächsischen SPD erscheint besonders bemerkenswert, wenn man beachtet, dass die 

Partei in allen anderen Landtagen der neuen Bundesländer Stimmgewinne zu verzeichnen 

hatte. Am deutlichsten fiel dieser in Brandenburg aus, wo die Sozialdemokraten ganze 18 

Prozent über dem Ergebnis der ersten Wahlperiode lagen. Auch in Sachsen-Anhalt (1. 

WP:24%, 2. WP: 36 %) und Thüringen (1. WP: 24%, 2. WP: 36%) konnte die Partei starke 

Gewinne verzeichnen (Lock 1998: 32). In Sachsen erzielte man dagegen das mit Abstand 
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schlechteste Wahlresultat – ein Zeichen dafür, dass es der Partei nicht gelungen war, ihre 

Schwächen von 1990 zu überwinden. 

Der PDS gelang es beinah, die SPD als stärkste Oppositionspartei zu verdrängen. Sie 

konnte in allen fünf neuen Bundesländern Stimmen dazugewinnen. Ihre Gewinne waren 

gleichbedeutend mit den Verlusten der Sozialdemokraten. Die Postkommunisten 

profitierten von der niedrigen Wahlbeteiligung. Im Gegensatz zu den anderen Parteien war 

es ihr gelungen, ihre Anhängerschaft fast vollständig an die Wahlurne zu schicken. Nur 

drei Prozent der PDS-Anhänger wollten sich bei der Wahl der Stimme enthalten. Im 

Vergleich dazu waren es bei den Bündnisgrünen 16 bis 17 Prozent, bei der SPD wollte nur 

jeder fünfte Anhänger zur Wahl gehen und knapp die Hälfte von ihnen war sich eine 

Woche vorher noch nicht sicher (Brümmer 2006: 147). 

Dieses Resultat für die PDS entstammte der starken Parteibindung des Wählerklientels. 

Die Wähler der Partei rekrutierten sich vorrangig aus ehemaligen SED-Mitgliedern sowie 

den objektiven und subjektiven Verlierern der Wiedervereinigung. Den großen 

bürgerlichen Parteien schrieben sie nur in geringem Umfang eine 

Problemlösungskompetenz zu. Mehr als jeder zweite PDS-Anhänger glaubte, CDU und 

SPD seien nicht in der Lage, das wichtigste Problem in Sachsen, die Arbeitslosigkeit, zu 

bekämpfen. 

Die Grünen hatten noch vor der Landtagswahl in den Umfragen deutlich über der Fünf-

Prozent-Hürde gelegen. Allerdings verlor das Bündnis wahrscheinlich einen großen Teil 

seiner potenziellen Wähler durch seine schwarz-grüne Oppositionspolitik, die zu jener Zeit 

ein Novum in Ostdeutschland war. Außerdem war das Unterstützer-Spektrum zersplittert, 

da das Neue Forum im Gegensatz zu 1990 mit einer eigenen Liste antrat. Die Personalbasis 

war mit etwa 1000 Mitgliedern in Sachsen so gering, dass die Partei in einem Viertel der 

Wahlkreise keine Kandidaten aufstellen konnte (Brümmer 2006: 148). Auch in den 

anderen Ländern hatten die Grünen ihre Wähler verloren. Lediglich in Sachsen-Anhalt 

schafften sie, bei gleicher Fraktionsstärke, die Wiederwahl ins Parlament. Offenbar hatte 

sich in Ostdeutschland in der Wahrnehmung der Wähler die bundesdeutsche 

Parteiprogrammatik durchgesetzt, mit deren Traditionslinien (Anti-Atomkraft und 

Friedensbewegung, sektiererische kommunistische Gruppen oder Hausbesetzer-Szene) die 

früheren Bündnis 90-Anhänger wenig gemein hatten. 

Die FDP scheiterte in Sachsen wie in den anderen ostdeutschen Bundesländern auch an der 

Sperrklausel. Der Partei war es in der ersten Wahlperiode nicht gelungen, ein ausreichend 

eigenständiges und scharfes Profil zu entwickeln. Zudem galten die Liberalen im Osten als 



Landtagswahlen 1990 und 1994  75 
 

„Partei der Besserverdiener“. Der urliberale Appell der Bundespartei „weniger Staat“ war 

für die ostdeutschen Wähler missverständlich und rief nach Aussage des sächsischen 

Spitzenkandidaten Ludwig Martin Rade Ängste hervor. Für sächsische Wähler bedeute das 

Thema „Freiheit“ nicht so viel wie ein für Arbeitnehmer und Mittelständler gleichermaßen 

fähiger Arbeitsmarkt (Brümmer 2006: 149). 

 

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass der hohe Wahlsieg der CDU mit der 

Systemzufriedenheit der Bevölkerung zu erklären ist. Der Großteil der Wähler war mit der 

bisherigen Politik der CDU-Regierung und des Landesvaters Kurt Biedenkopf zufrieden 

bzw. traute es keiner anderen Partei zu, die Probleme des Landes besser zu lösen. Eine 

realistische Oppositions-Alternative zur Regierung Biedenkopf war nicht vorhanden, da 

der SPD-Spitzenkandidat Karl-Heinz Kunckel erklärt hatte, sich nicht mit den Stimmen der 

PDS zum Ministerpräsidenten wählen zu lassen. Eine rot-grüne Mehrheit schied angesichts 

der Umfrageergebnisse aus. In der Bevölkerung war auch bei denen, die nicht mit der CDU 

sympathisierten, kein ausgeprägter Wille zum Wechsel vorhanden. Die Leistung der 

Oppositionsparteien wurde insgesamt nicht einmal von einem Viertel der Befragten 

gewürdigt. 

Abbildung 3: Ergebnisse der Wahl zum 2. Sächsischen Landtag vom 11.9.1994 

 

Erststimmen

 CDU 58,1%

 SPD 16,6%

 PDS 16,5%

 B90/Gr. 4,1%

 FDP 1,7%

 DSU 0,6%

 REP 1,3%

 Forum 0,7%

 SP 0,4%

Total 100%  
 
In Abbildung 4 (Seite 78) ist die Sitzverteilung für die zweite Wahlperiode des 
Sächsischen Landtages, die sich nach den Resultaten der Landtagswahl und der 
Verkleinerung des Parlamentes um 40 Sitze ergab, dargestellt. 
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Abbildung 4: Sitzverteilung 2. Wahlperiode 

 

 Partei Sitzverteilung

 CDU 77

 SPD 22

 Linke Liste / PDS 21

 SPD
18%

 CDU
64%

 Linke Liste / PDS
18%
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3 Funktionsweise des Sächsischen 

Landtages 
 
Das folgende Kapitel gibt eine Einführung in die Funktionsweise des Sächsischen 

Landtages. Die Ausführungen zum Aufbau, der Organisation und den Parlamentarischen 

Instrumentarien sollen einen Einblick in die Arbeitspraxis des Parlamentes geben, bevor 

sich die nächsten Abschnitte direkt mit der Tätigkeit des Sächsischen Landtages 

beschäftigen. 

3.1 Aufbau 
 
Der Sächsische Landtag ist ein Einkammerparlament43, in dem ausschließlich der durch 

Volkswahl zusammengesetzte Landtag die verfassungsmäßigen Rechte der 

Volksvertretung wahrnimmt. Die Abgeordneten als Stellvertreter der Bürger üben die 

Aufgaben des Parlamentes aus. Sie sind in dieser Funktion nicht an Weisungen oder 

Aufträge gebunden, d.h. sie müssen sich zum Beispiel nicht bestimmten Beschlüssen ihrer 

jeweiligen Partei beugen. Allerdings bestimmen trotz dieser gesetzlichen Regelung der 

„Fraktionszwang“ oder die „Fraktionsdisziplin“ das Abstimmungsverhalten der 

Parlamentarier.  

Um die Funktionsfähigkeit des Parlamentes zu erhalten und eine Störung der Arbeit zu 

verhindern, besitzen alle Mitglieder des Landtages das verfassungsmäßige Recht der 

Immunität und der Indemnität (beide Rechte sind historische Parlamentsrechte), d.h. sie 

können nur mit Zustimmung des Plenums zur rechtlichen Verantwortung gezogen oder 

freiheitsbeschränkenden Maßnahmen unterzogen werden. Außerdem sind sie vor 

gerichtlicher oder dienstlicher Verfolgung aufgrund ihres Abstimmungsverhaltens oder 

einer Äußerung im Parlament geschützt.  

 

Der Landtagspräsident beansprucht im Gegensatz zum Ministerpräsidenten keine gewisse 

„Richtlinienkompetenz“ für seine Amtsführung, er ist bei wichtigen Entscheidungen an die 

Mitwirkung des Landtagspräsidiums gebunden. Seine Hauptaufgaben unterteilen sich 

                                                 
43 Lediglich der Freistaat Bayern nutzt ein anderes Organisationsprinzip, indem er eine zweite Kammer als 
Repräsentant gesellschaftlicher Kräfte institutionalisierte. Siehe dazu u.a. bei Greß/Huth (1998: 60ff) 
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traditionell in vier Bereiche: Zum einen repräsentiert er den Landtag in allen 

Angelegenheiten nach außen – dies reicht von der Teilhabe an gesellschaftlichen 

Veranstaltungen bis zur verfassungsgerichtlichen Vertretung des Parlamentes. Zum 

anderen beruft und leitet er die Sitzungen des Plenums. Zur Aufrechterhaltung des 

ungestörten Parlamentsbetriebes besitzt er die Ordnungsgewalt, zu deren Durchsetzung er 

sich auch der Polizei bedienen kann. Gleichzeitig ist er als Vorsteher der 

Parlamentsverwaltung für die Ernennung, Beförderung oder Entlassung des Personals 

sowie die Bewirtschaftung der Haushaltsmittel und des Etats des Landtages zuständig. 

Das Landtagspräsidium des Sächsischen Landtages setzt sich neben dem Präsidenten aus 

dem 1.Vizepräsidenten und dem 2. Vizepräsidenten sowie zwölf weiteren Mitgliedern und 

den Schriftführern zusammen. Auf die Einrichtung eines Ältestenrates, wie in den meisten 

anderen Landesparlamenten, verzichtete der Sächsische Landtag.44 Laut Geschäftsordnung 

legt das Präsidium u.a. den Arbeitsplan des Parlamentes fest und erstellt die Vorschläge für 

den Haushaltsplan. In parlamentarischen Angelegenheiten soll es grundsätzlich in Form 

der Verständigung entscheiden. Die Sitzungen des Präsidiums beruft der Landtagspräsident 

ein – er ist dazu verpflichtet, sobald mindestens drei seiner Mitglieder dies verlangen (§5 

der Geschäftsordnung; im Folgenden GO). 

Das Plenum des Landtages stellt die Vollversammlung aller Abgeordneten dar. Im Plenum 

selbst schließen sich die einzelnen Abgeordneten zu Fraktionen zusammen. Diese sind in 

der heutigen Zeit als der parlamentarische Arm politischer Parteien zu verstehen, da sie in 

der herrschenden parteistaatlichen Demokratie entscheidenden Einfluss auf das politische 

Angebot in Gestalt der Programmatik und der Personen nehmen (Greß/Huth 1998: 78).  

Laut Geschäftsordnung des Sächsischen Landtages können mindestens acht Abgeordnete 

einer Partei eine Fraktion bilden, wobei ein Abgeordneter nur einer Fraktion angehören 

kann. Eine Fraktion spiegelt praktisch die gleichen Strukturen im Kleinen wider, wie das 

Parlament im Ganzen: Fraktionsvorsitzende und Fraktionsvorstände sind vergleichbar mit 

Landtagspräsident und Präsidium.  

Fraktionen erfüllen in der Demokratie keine einheitlichen politischen Aufgaben. Ihre 

Arbeit ist auch abhängig davon, auf welcher Seite der Macht sie stehen. Entweder tragen 

sie als Mehrheitsfraktion eine Regierung oder sie stehen dieser in Opposition gegenüber. 

Zwar ergeben sich laut Verfassung daraus keine funktionalen Verschiedenheiten, im 

                                                 
44 So unterteilt sich dagegen das Präsidium des Landtages von Mecklenburg-Vorpommern in ein 
Sitzungspräsidium mit 7 Mitgliedern (Präsident, Vizepräsident und Schriftführer) sowie einem Ältestenrat, 
der ebenfalls aus 7 Abgeordneten besteht. 
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Parlament jedoch wirkt sich die Stärke der Fraktionen bei der Bestimmung der 

Rednerreihenfolge- und Zeit oder der Besetzung der Ausschüsse aus.  

Im Sächsischen Landtag wird laut Geschäftsordnung für die Feststellung der 

Stärkeverhältnisse der Fraktionen bei der Besetzung des Präsidiums, der Ausschüsse und 

der Wahl ihrer Vorsitze sowie für die Besetzung sonstiger Gremien des Parlamentes das 

Höchstzahlverfahren nach d`Hondt zugrunde gelegt (§9, Absatz 2). Wurde in der 

vorläufigen Geschäftsordnung des Sächsischen Landtages allen Fraktionen noch 

grundsätzlich die gleiche Grundredezeit eingeräumt (§91, Absatz 1), verteilte die 

Geschäftsordnung für die zweite Wahlperiode die Redezeit für die Fraktionen der CDU, 

der SPD und der PDS grundsätzlich im Verhältnis 2:1:1 (§85, Absatz 1). 

Die Arbeitskreise der Fraktionen dienen der Entscheidungsvorbereitung für die Haltung 

der Fraktion bei Entscheidungen im Plenum des Landtages.  

3.2 Organisation 
 
Das Rückgrat für die gesamte Tätigkeit des Sächsischen Landtages ist seine 

Geschäftsordnung. Sie ist das Regelwerk, nach dem sich das parlamentarische Handeln, 

die Behandlung parlamentarischer Initiativen, der Ablauf von Sitzungen und die 

Durchführung der Wahlen und Abstimmungen richten.  

Der Sächsische Landtag arbeitete zunächst nach der Vorläufigen Geschäftsordnung vom 

27. Oktober 1990, die durch den Geschäftsordnungsausschuss überarbeitet wurde, um dann 

schließlich im Mai 1992 durch die endgültige Fassung ersetzt zu werden. 

Neben den Plenarversammlungen, die der Einbringung und Erledigung der 

parlamentarischen Initiativen dienen, sind es insbesondere die Ausschüsse, welche die 

anfallende Parlamentsarbeit erledigen. Allerdings bestehen zwischen der Arbeit des 

Plenums und der eines Ausschusses grundsätzliche Unterschiede - hauptsächlich im 

Hinblick auf die jeweiligen Arbeitsinhalte: Die Ausschüsse dienen dem Plenum vor allem 

zur Entscheidungsfindung. Ihre Sitzungen finden in der Regel nicht öffentlich statt.45 Für 

bestimmte Aufgaben setzt der Sächsische Landtag Untersuchungsausschüsse ein, die im 

Gegensatz zu den regulären Ausschüssen umfangreichere Kompetenzen besitzen (§20 

GO). 

                                                 
45 Traditionelle Ausnahmen hiervon stellen der Bayerische Landtag und das Berliner Abgeordnetenhaus dar. 
In beiden Landesparlamenten sieht man in dieser Praxis einen Weg zur Erhöhung der Transparenz bei der 
parlamentarischen Willensbildung (Greß/Huth 1989: 71). 
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Der Ablauf der Landtagssitzungen ist durch die Tagesordnung geregelt. Diese soll nach 

der Bedeutung, der Aktualität und unter Berücksichtigung des Sachzusammenhanges 

geordnet werden. In der Regel gliedert sich eine Sitzung in die Aktuelle Debatte, 

Fraktionsanträge, Gesetzesentwürfe, Große Anfragen, sonstige Anfragen und Vorlagen 

und die Beantwortung Kleiner Anfragen. 

 

In der Regel bilden Abgeordnete einer Partei im Landtag eine Fraktion. In den Fraktionen 

formiert sich die politische Haltung der Landtagsmitglieder zu den im Plenum und in den 

Ausschüssen anstehenden Entscheidungen und Debatten; aus den Fraktionen geht ein 

großer Teil der politischen Initiativen hervor. Auch in organisatorischer Hinsicht sind die 

Fraktionen des Landtages wichtige Einheiten, ohne die das Parlament kaum arbeitsfähig 

wäre. 

Die Sächsische Verfassung vom 27. Mai 1992 weist die Regelungen für den Aufbau und 

die Arbeitsweise der Landtagsfraktionen der Geschäftsordnung des Sächsischen Landtages 

zu. Laut Artikel 46 (2) sind darin die Regelungen für den Zusammenschluss der 

Abgeordneten zu Fraktionen zu treffen. Die Rechte fraktionsloser Abgeordneter dürfen 

dabei nicht beschränkt werden. In der Vorläufigen Geschäftsordnung des Parlamentes, die 

für die ersten zwei Jahre der Tätigkeit des Landtages und damit auch seiner Fraktionen 

galt, fanden sich noch keine Vorschriften für die Fraktionen, erst die endgültige 

Geschäftsordnung von 1992 legte in Paragraf 8 (1) und (2) fest: „Fraktionen sind 

Vereinigungen von mindestens fünf vom Hundert der Mitglieder des Landtages, die der 

gleichen Partei angehören oder aufgrund von Wahlvorschlägen der gleichen Partei in den 

Landtag gewählt wurden. Ein Mitglied des Landtages kann nur einer Fraktion 

angehören.“  

Die Fraktionen können ihre Angelegenheiten durch Geschäftsordnungen oder Satzungen 

regeln, die den Grundsätzen der Geschäftsordnung des Landtages und der Verfassung nicht 

widersprechen dürfen. Diese Fraktionsgeschäftsordnung legt das Wahlverfahren und die 

Aufgaben für die Funktionsträger innerhalb einer Fraktion fest, verteilt die 

Zuständigkeitsbereiche und koordiniert so die Zusammenarbeit zwischen den einzelnen 

Funktionsträgern und Arbeitsgruppen. 

Obwohl Aufbau und Organisation der einzelnen Landtagsfraktionen durch diese 

Freistellung leicht variieren können, ist allen gemein, dass ihr innerer Aufbau den 

demokratischen Regeln entsprechend vorgenommen werden muss – die Fraktion gliedert 

sich in einen Vorstand und eine Mitgliedervollversammlung. 
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Der Fraktionsvorstand besteht in der Regel aus einem Fraktionsvorsitzenden, einem oder 

mehreren Stellvertretern, dem Parlamentarischen und dem Fraktionsgeschäftsführer sowie 

einem Schatzmeister und wird in geheimer Wahl nach Vorschlägen aus der Mitte der 

Fraktion gewählt. Die Fraktionsführung tagt zumeist einmal in einer Sitzungswoche, berät 

die Plenartagesordnungspunkte, die parlamentarischen Initiativen der Fraktion sowie 

Fragen der Zusammenarbeit mit der Partei oder Verbänden. 

Während der Fraktionsvorsitzende für die gesamte Politik seiner Fraktion nach innen und 

außen verantwortlich ist, als Hauptsprecher im Plenum agiert und sich regelmäßig mit den 

anderen Fraktionsführern im Rahmen der interfraktionellen Zusammenarbeit trifft, erledigt 

der Parlamentarische Geschäftsführer alle parlamentarischen, juristischen und 

organisatorischen Aufgaben. Er regelt den Ablauf der Parlamentsarbeit durch 

geschäftsmäßige Absprachen mit den anderen Fraktionen, organisiert die Redebeiträge im 

Plenum und sorgt für genügend Präsenz der Fraktionsmitglieder bei Abstimmungen. 

 

Die Mitglieder einer Landtagsfraktion bereiten fraktionsinterne Entscheidungen in 

verschiedenen Arbeitskreisen und Arbeitsgruppen vor, die sich an den Fachausschüssen 

des Parlamentes orientieren. Sie dienen der Vorbereitung der Ausschusssitzungen, ihre 

Mitglieder besprechen die wesentlichen fachpolitischen Entscheidungen – die zudem mit 

den politischen Vorstellungen des Fraktionsvorstandes und der Fraktionsvollversammlung 

abgestimmt werden. Auf Wunsch einer bestimmten Anzahl können die Mitglieder einer 

Fraktion die Fraktionsvollversammlung einberufen. Unter Leitung des Vorsitzenden oder 

seines Stellvertreters wird dort über wesentliche politische Vorgänge beraten, bevor die 

Fraktionsversammlung über die Besetzung von Ausschüssen, Gremien, Delegationen und 

Ämtern oder über die Einbringung von Gesetzentwürfen, sonstigen Anträgen und 

Anfragen entscheidet. 

Der Prozess der Entscheidungsfindung und Willensbildung innerhalb einer Fraktion ist nur 

schwer nachvollziehbar, da fraktionsinterne Angelegenheiten und Absprachen in der Regel 

nicht öffentlich gemacht werden. Zudem existieren Protokolle über die 

Vollversammlungen (wenn überhaupt) nur als Abstimmungsprotokolle.46 

                                                 
46 Auf Anfrage bei den Fraktionen des Sächsischen Landtages konnten mehrere Fraktionen über den Verbleib 
von Sitzungsprotokollen aus der ersten Wahlperiode keine Auskunft mehr geben. Außerdem verwiesen die 
Parlamentarischen Geschäftsführer ausnahmslos auf den geringen Aussagewert dieser 
Abstimmungsprotokolle für die Willensbildung innerhalb der Fraktion. Also wurde an dieser Stelle auf den 
Nachvollzug eines Entscheidungsprozesses innerhalb einer Landtagsfraktion verzichtet wie dies etwa C.C. 
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Fest steht, dass der Fraktionsvorstand maßgeblichen Einfluss auf die Willensbildung in der 

Fraktion hat. Dessen Vertreter sind nicht nur mit umfassenden Verfügungsbefugnissen wie 

der Festlegung der Tagesordnungspunkte und Redebeiträge ausgestattet, sie zeichnen sich 

außerdem noch durch das Innehaben mehrerer Funktionen innerhalb des Parlamentes und 

der Fraktion aus – gehören also zur unangefochtenen parlamentarischen Führungselite. Die 

Fraktionsmehrheit schließt sich normalerweise ihren Vorschlägen an, allenfalls kommen 

bei bestimmten Problemstellungen die jeweiligen Experten einer Fraktion aufgrund ihrer 

Sachkompetenz zu einer gewissen Einflussmöglichkeit. 

Normalerweise werden in den Fraktionssitzungen mehrheitlich getroffene Entscheidungen 

bei Abstimmungen und Debatten im Plenum geschlossen getragen. Abgeordnete, die von 

der mehrheitlichen Meinung der Fraktion abweichen, haben ohne Rückhalt in einer 

eigenen Fraktionsgruppierung oder der eigenen Basis kaum Einfluss auf die 

Meinungsbildung. Gegen „Abweichler“ stehen der Fraktionsführung Sanktionen bzw. 

Begünstigungen wie bei der Ausschussbesetzung oder Umbesetzung, Entsendung zu 

Auslandsreisen oder Zuteilung bzw. Entzug des Rederechts zur Verfügung. Trotzdem 

können sich die Betroffenen bei Abstimmungen im Plenum der Stimme enthalten oder ihre 

Ablehnung sogar in einer Erklärung zu Protokoll geben. Diese offene Darstellung einer 

fraktionsabweichenden Meinung tritt allerdings selten und bei wichtigen Abstimmungen 

oder in Wahlkampfzeiten kaum auf.  

So kann man im Innenverhältnis einer Fraktion zwar nicht von einem „Fraktionszwang“ 

aber von einer, mit gewissen Mechanismen der Belohnung und des Belohnungsentzuges 

aufrechterhaltenen „Fraktionsdisziplin“ sprechen. Das Loyalitätsgefühl des einzelnen 

Abgeordneten führt zumeist zu ausgeübter Selbstdisziplin und Fraktionsgeschlossenheit 

(Schweitzer 1979: 81). 

Neben diesen parlamentsinternen Einflussfaktoren wirken sich auch äußere Faktoren auf 

den Prozess der Willensbildung einer Landtagsfraktion aus. Dazu gehören die eigene Partei 

(und deren Programm), die Staatsregierung, Interessenverbände, Medien und nicht zuletzt 

die Öffentlichkeit. Am stärksten hierbei ist der Einfluss des Parteivorstandes 

einzuschätzen. Parteien und Fraktionen sind zwar rechtlich getrennt, zeichnen sich jedoch 

durch politische Verflechtungen aus – so sind die Führungsriegen von Fraktion und Partei 

                                                                                                                                                    
Schweitzer, langjähriges Mitglied des Deutschen Bundestages am Beispiel des Hochschulrahmengesetzes im 
Deutschen Bundestag tat (Schweitzer 1979: 140-182).  
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oft identisch.47 Häufig beeinflussen Beschlüsse des Parteivorstandes zu politischen 

Tagesfragen und deren Veröffentlichung in der Presse die Entscheidung der eigenen 

Fraktion. Bei der Einwirkung der Staatsregierung auf den Willensbildungsprozess 

innerhalb einer Fraktion ergeben sich Unterschiede zwischen Mehrheitsfraktion und den 

Minderheiten im Parlament – den Oppositionsfraktionen. 

3.3 Parlamentarische Instrumentarien 
 
Das vom Sächsischen Landtag angewandte rechtliche und politische Instrumentarium zur 

Wahrnehmung seiner Rechte und Pflichten ähnelt in vielerlei Hinsicht dem des 

Bundestages. Die rechtlichen Grundlagen und Vorschriften über Anwendung und 

Gebrauch finden sich in der Landesverfassung und der Geschäftsordnung des Landtages. 

Das Herzstück der parlamentarischen Instrumentarien stellt das parlamentarische 

Interpellationsrecht, also das Fragerecht der Abgeordneten dar. Dieses Informationsrecht 

zur „Ausforschung“ des Regierungshandelns beinhaltet auch Rechte, die dem einzelnem 

Landtagsmitglied unmittelbar zustehen. Kleine Anfragen kann jeder Abgeordnete in 

schriftlicher Form an die Landesregierung richten. Sie sind beim Präsidenten einzureichen, 

der auch die Weiterleitung und Übermittlung der Antwort übernimmt. Normalerweise 

schließt sich an die Antwort der Landesregierung keine Debatte an.  

Die Kleinen Anfragen stellen zahlenmäßig den überwiegenden Teil der parlamentarischen 

Tätigkeit eines Abgeordneten dar. Auch mündliche Anfragen können im Rahmen einer 

Fragestunde gestellt werden. Die Geschäftsordnung des Sächsischen Landtages sieht 

hierzu, je nach Bedarf, mindestens eine Stunde im Monat vor.48 Große Anfragen, die einen 

umfassenderen Themenkomplex zum Gegenstand einer parlamentarischen Initiative 

machen, müssen schriftlich und von mindestens 20 Abgeordneten oder einer Fraktion 

eingereicht werden. Über die Zulässigkeit entscheidet im Zweifelsfall das Präsidium. 

Anschließend teilt der Landtagspräsident der Landesregierung die Anfrage zur 

schriftlichen Beantwortung mit. Deren Antwort wird entweder in einer Plenarsitzung oder 

in den Ausschüssen besprochen. Zu diesen Beratungen können die Fraktionen oder 

mindestens 20 Abgeordnete auch Anträge stellen (§58 GO). Außer den Berichtsanträgen 

                                                 
47 Dies trifft neben der SPD-Fraktion im Sächsischen Landtag, auch teilweise auf die CDU, PDS und die 
FDP zu. 
48 Die Regelungen zu den Fragestunden sind in den einzelnen Landesparlamenten unterschiedlich. So ist in 
Mecklenburg-Vorpommern eine Fragestunde pro Plenartagung vorgesehen, in der Regel findet pro 
Plenarwoche eine Fragestunde statt (Greß/Huth 1998: 81). 
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zu bestimmten Sachverhalten gibt es noch Änderungsanträge zu bestimmten 

Beratungsgegenständen und Gesetzesanträge, die einen Gesetzentwurf enthalten.  

Zur Wahrnehmung seiner Kontrollaufgabe kann sich der Sächsische Landtag außerdem 

weiterer öffentlicher Einrichtungen bedienen: Der Landesrechnungshof überwacht im 

Rahmen des Haushaltsvollzuges die ordnungsgemäße und sparsame Verwendung der 

Haushaltsmittel des Landes, der Datenschutzbeauftragte des Landtages soll die Bürger vor 

unberechtigter Weitergabe oder Sammlung von personenbezogenen Daten durch staatliche 

Stellen schützen. Eine Sonderstellung nimmt hierbei der Landesbeauftragte für den 

Umgang mit den Akten des ehemaligen Staatssicherheitsdienstes der DDR ein. Er wird, 

ebenso wie der Datenschutzbeauftragte, vom Landtag gewählt und ihm obliegt der 

Datenschutz und die Aufarbeitung der Akten des ehemaligen Staatssicherheitsdienstes. 
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4 Tätigkeit des Parlamentes in der 

ersten Wahlperiode 
 
In diesem Kapitel erfolgt die Darstellung und Auswertung der Tätigkeit des Parlamentes 

unter der Fragestellung, womit sich die Abgeordneten des Sächsischen Landtages während 

der ersten Wahlperiode beschäftigten. Nach der Gründung des Landes Sachsen und der 

eben erfolgten Konstituierung des Parlamentes waren Unterschiede zur Arbeit der 

Landesparlamente der alten Bundesländer zu erwarten.  

Die Arbeit des Landtages wurde dabei anhand von vier Schwerpunkten (1) „Herstellung 

der Arbeitsfähigkeit“, welcher u.a. die Erarbeitung und Verabschiedung der Sächsischen 

Verfassung und der Geschäftsordnung des Landtages beinhaltet, (2) „Aufarbeitung der 

Vergangenheit“ mit dem sächsischen Sonderweg eines Parlamentarischen 

Untersuchungsausschusses zur Vergangenheitsaufarbeitung, (3) „Parlamentarische 

Kontrolle“ und (4) „Fragerecht der Abgeordneten und Informationspflicht der 

Staatsregierung“) untersucht.  

4.1 Herstellung der Arbeitsfähigkeit 
 
Die Herstellung der Arbeitsfähigkeit stellte die vordringliche Aufgaben des neu 

gegründeten Parlamentes dar. Noch in der konstituierenden Sitzung wurde eine vorläufige 

Geschäftsordnung verabschiedet, um dem Landtag Arbeits- und Beschlussfähigkeit zu 

verleihen. Bis zur Verabschiedung der Sächsischen Verfassung trat ein Vorschaltgesetz zur 

Herstellung der Arbeitsfähigkeit des Landtages und der Staatsregierung in Kraft. Da im 

Oktober 1990 noch keine optimale Lösung für die Unterbringung der Fraktionen und das 

Plenum des Landtages bestand, wurde die Tätigkeit der Abgeordneten zudem durch die 

unzureichenden Arbeitsbedingungen behindert. 

4.1.1 Unterbringung des Sächsischen Landtages  

Die Arbeitsfähigkeit des Landtages wurde zu Beginn der ersten Wahlperiode durch die 

schlechten Arbeitsbedingungen für die Abgeordneten beeinflusst. Das Parlament agierte in 

den ersten Wochen nach seiner Konstituierung unter sehr beengten Bedingungen. Die 
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Fraktionen arbeiteten größtenteils im späteren Landtagsgebäude in der Holländischen 

Straße, es standen jedoch keine gesicherten Räume zur Verfügung.  

Der Landtag nutzte somit im Oktober 1990 lediglich 7,7 Prozent des Gebäudes 

Holländische Straße. (Die größten Mieter blieben das Arbeitsamt mit 32%, Sachsenradio 

und der Landesvorstand der PDS mit je 19% sowie Semperreisen mit 12%.) Verschärft 

wurde die Problematik der Unterbringung noch dadurch, dass die Eigentums-, Miet- und 

Finanzierungsverhältnisse der vom Landtag benutzten Gebäude und Grundstücke nicht 

vollständig offen gelegt waren. Verwalter des Objektes Holländische Straße war die 

Sächsische Grundstücks- und Treuhandgesellschaft Dresden, die im März des Jahres von 

der PDS als Kapitalgesellschaft gegründet worden war und im Auftrag des 

organisationseigenen Betriebes Fundament Berlin handelte.49 

Für die Plenarsitzungen hatte die Sächsische Landeskirche dem Landtag das Haus der 

Dreikönigskirche zur Verfügung gestellt. Die Sitzungen konnten aber nur stattfinden, wenn 

für diesen Raum keine anderen Dispositionen getroffen waren. 

Die Versammlungen des Plenums konnten somit nicht nur nach politischer Notwendigkeit 

angesetzt werden, sie waren auch von der Freilenkung der Räumlichkeiten abhängig. Im 

Vorfeld der konstituierenden Sitzung wurde zwar eine Arbeitsgruppe des 

Koordinierungsausschusses mit der Herstellung der Arbeitsfähigkeit beauftragt, sie konnte 

jedoch keine großen Erfolge erzielen.50  

Zur Untersuchung der Ursachen für die unzureichenden Arbeitsbedingungen und zur 

Klärung der Rechtmäßigkeit der Eigentums- und Mietverhältnisse beauftragte das 

Präsidium des Sächsischen Landtages noch in der konstituierenden Sitzung den 

Petitionsausschuss. Der Zwischenbericht dieses Gremiums und die Einsetzung eines 

Untersuchungsausschusses erfolgten wenig später in der sechsten Plenarsitzung. 

 

                                                 
49 Das Objekt selbst erwarb die SED 1955 durch Tausch gegen 57 Gebäude, die dem Volkseigentum 
übergeben wurden. Der Mietvertrag Holländische Straße wurde am 4.10.1990 unterzeichnet. Gegenstand 
dieses Vertrages war u.a. auch die Übernahme der Sicherheit durch die Sächsische Grundstücks- und 
Treuhandgesellschaft. Diese Sicherheitsstrukturen waren jedoch nicht offen gelegt (SL: 1/6, 13.12.1990: 
213ff). 
50 Diese Arbeitsgruppe konstituierte sich am 5.9.1990. Aufgrund einer Vorlage vom 20.9.1990 des damaligen 
Landesstrukturbeauftragten für Landesvermögen H. Henke wurde das Objekt Holländische Straße für die 
Arbeit der Landesverwaltung, der Fraktionen und des Präsidiums gesichert. Voraussetzung für genügende 
Räumlichkeiten war jedoch, dass das Arbeitsamt als größter Mieter dieses Gebäudes ein Ausweichobjekt 
erhalten musste. Durch Einschalten einer Clearingstelle und Vorsprachen bei der Treuhandgesellschaft in 
Berlin wurde erreicht, dass die Treuhand eine Etage in der Semperstraße für das Arbeitsamt zur Verfügung 
stellte und der Landtag damit am 22.10.1990 27 Räume vom Arbeitsamt übernehmen konnte. Weitere 
Beratungen der Landtagsverwaltung mit dem Abteilungsleiter Regierungsbauten, H. Henke, am 30.10.1990, 
am 2. und am 13.11.1990 brachten keine neuen Ergebnisse (SL: 1/6, 13.12.1990: 231ff). 
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In seinem Bericht kritisierte der Petitionsausschuss zunächst die ungenügende 

Vorbereitung der Arbeitsfähigkeit des Landtages durch den Koordinierungsausschuss. 

Außerdem zweifelte er die Rechtmäßigkeit des Austausches an, durch den die SED in 

Besitz des Gebäudes gekommen war: Die Häuser, welche die Partei im Tausch für das 

Objekt Holländische Straße in das Volkseigentum übereignet hatte, seien u.a. durch die 

Übernahme von SPD- und KPD-Eigentum sowie durch Befehle der Sowjetischen 

Militäradministration (SMAD) in Besitz der Partei gelangt.51  

Obwohl der Petitionsausschuss feststellte, dass „eine vollständige Klärung der 

Eigentumsverhältnisse nur auf juristischem Wege erfolgen kann“ (SL: 1/6, 13.12.1990: 

232), empfahl er dem Landtag zur Offenlegung einen Untersuchungsausschuss 

einzusetzen. Außerdem regte der Petitionsausschuss an, dass der Bedeutung des Landtages 

entsprechend, das Landtagsgebäude an einem repräsentativen Standort etabliert werden 

sollte. Dazu müssten Baumaßnahmen im Neuen Landtag Holländische Straße durchgeführt 

werden. Damit das Gebäude Holländische Straße kurzfristig dem Land übergeben werden 

kann, schlug man außerdem vor, auch überregionale Hilfe in Anspruch zu nehmen – so 

sollte das Präsidium die Bundesregierung um Unterstützung ersuchen und auch die 

Kommission Parteienvermögen Berlin anrufen, inwieweit die PDS und mit ihr verbundene 

Betriebe Anspruch auf Besitz der SED haben (Ebd.). 

Diesem Vorschlag kamen die Fraktionen noch in derselben Sitzung durch einen 

gemeinsamen Antrag zuvor. Er beinhaltete einen Appell an den Bundestag, den Bundesrat 

und die Landesparlamente und bestand im Wesentlichen aus zwei Punkten: Zum einen 

wiesen die Fraktionen des Sächsischen Landtages darauf hin, dass die Rückgabe der, auf 

überwiegend rechtswidriger Aneignung durch die SED beruhenden und jetzt noch der PDS 

gehörenden, Vermögenswerte an das Land Sachsen durch die Treuhandanstalt behindert 

wird. Zum anderen sollte die Bundesregierung die Treuhandanstalt zu einer beschleunigten 

Bereitstellung der vom Landtag benötigten Räumlichkeiten veranlassen (SL: DS 1/53). 

 

In der Frage der Verbesserung der Arbeitsbedingungen des Landtages bestand anfänglich 

ein breiter Konsens aller Fraktionen. Dieser Gemeinwille äußerte sich u.a. darin, dass der 

eben genannte Entschließungsantrag der Fraktionen (DS 1/53) einstimmig angenommen 

wurde. Einigkeit bestand ebenfalls in der Anmahnung der zurückhaltenden Rolle der 

                                                 
51 Das Gebäude Holländische Straße war bis 1945 Reichseigentum als Oberfinanzdirektion und bis 1952 
Landeseigentum, ab 1952 Volkseigentum. 1955 übernahm die SED dieses und drei weitere Gebäude in 
Sachsen in ihr Eigentum. Dafür übergab sie 57 Gebäude ins Volkseigentum (Ebd.). 
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Staatsregierung. So bemängelten alle Fraktionen, dass die Beteiligung des Sächsischen 

Ministerpräsidenten am Verwaltungsrat der Treuhand bisher nur einer kosmetischen 

Veränderung an diesem zentralistischen Getriebe gleichgekommen sei. Man hoffe dagegen 

auf mehr Unterstützung bei der Durchsetzung föderativer Interessen (SL: 1/6, 13.12.1990: 

242). 

War die Debatte zur Arbeitsfähigkeit des Landtages von der SPD ursprünglich beantragt 

worden, um über die Verantwortung des Koordinierungsausschusses für die schlechten 

materiellen Arbeitsbedingungen und die Einengung der Möglichkeiten der Legislative 

dadurch, zu diskutieren, verschob sich die Schuldfrage im Verlauf der Erörterung schnell. 

Sie wurde nun vornehmlich an die PDS gestellt. Die Argumentation wurde hierbei 

dahingehend geführt, dass die Partei frühzeitig Kapitalgesellschaften, u.a. die Fundament 

GmbH und die Sächsische Grundstücks- und Treuhandgesellschaft gegründet habe, um ihr 

riesiges unrechtmäßig erlangtes Vermögen zu erhalten und zu vermarkten (Richter, FDP: 

1/6, 13.12.1990: 234). Sie wolle dadurch ihr Vermögen waschen. Wenn man zulasse, dass 

irgendein prozentualer Anteil an Eigentum für die PDS festgeschrieben wird, trage man 

selbst zu diesem Reinwaschungsvorgang bei (Dr. Reinfried, CDU: Ebd.: 238). Diese 

indirekten Schuldzuweisungen an die Nachfolgepartei der SED, die sich schon in der 

Debatte vor der Einsetzung des Untersuchungsausschusses abzeichneten, fanden sich auch 

in dessen Untersuchungsauftrag wieder.  

Einsetzung des Untersuchungsausschusses „zur Arbeitsfähigkeit des Sächsischen 

Landtages“ 

 
Der Untersuchungsausschuss zur Arbeitsfähigkeit des Sächsischen Landtages wurde am 

14. Dezember 1990 eingesetzt. Seine Aufgaben wurden in einer „Aktuellen Debatte“ zum 

Thema „Arbeitsfähigkeit des Sächsischen Landtages“ schon am vorherigen Tag erörtert. 

Gegenstand der Untersuchung sollte demnach sein, zu klären: (1) inwieweit das Land 

Sachsen Eigentumsansprüche geltend machen kann, (2) dem Landtag darzulegen, welche 

rechtlichen Möglichkeiten zur Enteignung der PDS-Gebäude vorhanden sind und (3) in 

welchem Umfang der jetzige Zustand der Arbeitsmöglichkeiten des Landtages auf die 

Rolle der Sächsischen Grundstücks- und Treuhand GmbH zurückzuführen ist. Außerdem 

sollte untersucht werden, ob personelle Verbindungen zwischen der Treuhandanstalt und 

den Kapitalgesellschaften der PDS bestehen (SL: DS 1/54). 
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Mit der Einsetzung des Untersuchungsausschusses ging der Konsens der Fraktionen 

endgültig verloren. Bereits den Antrag hatten nur noch die Fraktionen von CDU, SPD, 

Bündnis 90/Grüne und FDP eingebracht.  

Die LL/PDS stimmte gegen die Einsetzung des Untersuchungsausschusses, da sie 

rechtliche Bedenken gegen seinen Untersuchungsauftrag erhob. Vor allem der Auftrag an 

den Ausschuss, dem Landtag Vorschläge zur Enteignung der PDS zu unterbreiten, 

widerspreche den gängigen Rechtsvorschriften. Der Intention an sich, zu untersuchen, auf 

welchem Wege die Arbeitsfähigkeit des Landtages verbessert werden kann, stimme die 

Fraktion zu. Aber den nun in das Auge gefassten Weg, halte man für fragwürdig und mit 

erheblichen rechtlichen Mängeln behaftet (Bartl, LL/PDS: 1/7, 14.12.1990: 277). 

Abschlussbericht 

 
Der Abschlussbericht des Untersuchungsausschusses „zur Arbeitsfähigkeit des 

Sächsischen Landtages“ wurde am 13. März 1992 im Plenum des Landtages vorgestellt. 

Für die Mitglieder des Untersuchungsausschusses stand demnach fest, dass der Freistaat 

Sachsen Restitutionsansprüche an seine früheren Besitztümer hat.52 Die 

Eigentumsansprüche von der Fundament GmbH bzw. der PDS auf das derzeitige 

Landtagsgebäude bezeichnete man unter dem Horizont der rechtlichen Wertung des 

Tauschvertrages, durch den sich die SED 1955 in Besitz des Gebäudes gebracht hatte, als 

gänzlich fragwürdig. 

Für den Großteil der von ihr zum Tausch hingegebenen Grundstücke konnte zudem der 

Nachweis erbracht werden, dass sie sich zum Zeitpunkt des Tauschvertrages gar nicht in 

Besitz der SED befanden. Hinweise auf personelle Verbindungen zwischen der Treuhand 

und den aus der PDS hervorgegangenen Immobilienfirmen hätten sich dagegen nicht 

ergeben. Die ursprünglich eingeschränkte Wahrnehmung der treuhänderischen 

Verantwortung bezüglich des Parteienvermögens sah man als Folge des Prozesses der sich 

erst allmählich ergebenden aufgabenmäßigen und personellen Strukturierung bei der 

Treuhandanstalt. (SL: DS 1/1465 Bericht des Untersuchungsausschusses zur 

Arbeitsfähigkeit des Sächsischen Landtages).  

 

Der Rechtsexperte der LL/PDS lobte zwar die „wohltuende Sachlichkeit“ des Berichtes, 

blieb aber bei den - schon vor der Einsetzung geäußerten - Bedenken. So sei der Auftrag 

                                                 
52 Er begründete dies nach §20b Parteiengesetz in Verbindung mit Art.9Abs.2 und Anlage II Kapitel II 
Sachgebiet A Abschnitt III des Einigungsvertrages in Verbindung mit Art.134 Abs.3 GG. 
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des Untersuchungsausschusses anders angelegt gewesen, als es die unverfängliche 

Ausschussbezeichnung „Arbeitsfähigkeit des Sächsischen Landtages“ vermuten ließ. 

Eigentlich sei es darum gegangen, Vorschläge für die Enteignung der PDS zu unterbreiten 

und der Partei somit zu schaden (Prof. Dr. Porsch, LL/PDS: 1/41, 13.3.1990: 2696).  

Die Fraktionen von CDU und FDP agierten, wie schon im Vorfeld der Abschlussdebatte, 

deutlich gegen die PDS, wobei sich der Ton zwischen den Fraktionen verschärfte. Man 

ging in den Äußerungen sogar soweit, die Auflösung der Partei zu fordern: “Wenn die 

Ruinpartei SED – und ich sage das ohne Polemik – einmal etwas für dieses Land hätte tun 

wollen, dann wäre sie starken Kräften innerhalb der Partei am 20. Januar 1990 gefolgt 

und hätte ihre Selbstauflösung beschlossen“ (Beyer, CDU: Ebd.: 2697). 

 

Dieses Zitat verdeutlicht, dass die Problematik der Arbeitsfähigkeit und Unterbringung des 

Sächsischen Landtages von den Fraktionen zur politischen Auseinandersetzung innerhalb 

des Parlamentes genutzt wurde. Hierbei zeichnete sich deutlich ein Machtkampf zwischen 

den reformierten Parteien des alten Systems ab. Die beiden ehemaligen Blockparteien 

CDU und FDP53 bemühten sich um eine deutliche Abgrenzung von ihrer DDR-

Vergangenheit. Diesem Anliegen dienten die Schuldzuweisung an die SED-

Nachfolgepartei PDS.  

Auch der folgende Redebeitrag aus der FDP-Fraktion verdeutlichte diese Intention. So 

betonte der Abgeordnete Richter, FDP, dass mit der Arbeit des Untersuchungsausschusses 

„die Glaubwürdigkeit der PDS zumindest, ich möchte es höflich ausdrücken, angekratzt 

wurde.“ Man habe eindeutig nachweisen können, dass Verstrickungen von ehemaligen 

führenden SED-Mitgliedern und jetzigen PDS-Mitgliedern nach wie vor vorliegen (Ebd.). 

Auch die CDU nahm den Koordinierungsausschuss in Schutz. Die Schuld habe nicht bei 

ihm, sondern an dem „undurchdringlichen Filz“ gelegen, den die 40 Jahre der SED-

Herrschaft hinterlassen habe. Die FDP ging sogar soweit zu behaupten, dass die PDS an 

der Raumnot Schuld sei und zum Teil gewollt habe, dass der Landtag nicht arbeitsfähig 

sei, da sie nichts Entscheidendes getan habe, um die Situation schnellstens zu beseitigen 

(Richter, FDP: 1/6, 13.12.1990: 234).  

In den Debatten wurde nur selten eine Differenzierung zwischen der „neuen“ Partei der 

PDS und der SED und ihrer Vergangenheit vorgenommen.  

                                                 
53 Die FDP-Ost stellte zwar innerhalb der Parteienlandschaft ebenfalls eine Neugründung dar, wird aber im 
folgenden aufgrund ihres überwiegenden Anteils an Altmitgliedern der Blockpartei LDPD unter den 
reformierten Parteien des alten Systems geführt. 
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Wesentlich differenzierter traten in dieser Angelegenheit dagegen die Fraktionen von 

Bündnis 90/Grüne und SPD auf. So kritisierte man zwar das Verhalten der Funktionäre der 

PDS vor dem Untersuchungsausschuss, da sie arrogant und ohne Unrechtsbewusstsein 

aufgetreten seien, betonte jedoch, dass solche Leute nicht stellvertretend für die Mitglieder 

dieser Partei angesehen werden könnten (SL: 1/41, 13.3.1990: 2695). 

 

Die Ergebnisse der Arbeit des Untersuchungsausschusses waren für die Herstellung der 

Arbeitsfähigkeit des Sächsischen Landtages bzw. zur Verbesserung der 

Arbeitsbedingungen irrelevant. So besaß der er keine rechtliche Befugnis, die erhobenen 

Restitutionsforderungen durchzusetzen. Der Abschlussbericht des Ausschusses brachte 

lediglich nochmals die Mehrheit der Meinung des Parlamentes zum Ausdruck, dass das 

Land Sachsen und seine Einrichtungen gegenüber der SED-Nachfolgepartei PDS 

Rückforderungsansprüche geltend machen sollten. 

Auch die ursprünglichen Vorwürfe an die Treuhand und der geäußerte Verdacht einer 

personellen Verbindung zu den Gesellschaften der PDS mussten zurückgenommen 

werden. Zudem erklärte der Untersuchungsausschussvorsitzende, dass sich die damalige 

Standortentscheidung des Koordinierungsausschusses für den Landtagssitz als richtig und 

auf Dauer als tragfähig erwiesen habe. Also wurden auch die teilweise an den Arbeitsstab 

des Koordinierungsausschusses erhobenen Vorwürfe wieder aufgehoben. 

Selbst Mitglieder des Untersuchungsausschusses räumten ein, dass die Ermittlungen des 

Ausschusses eigentlich unzweckmäßig gewesen seien und die Ausschussarbeit im 

Verhältnis zum Nutzen eher belastend war: “Ich glaube, daß alle, die in diesem Ausschuß 

mitgearbeitet haben, froh sein werden, wenn wir heute von dieser Aufgabe entbunden 

werden. Wir haben unser Bestes gegeben und getan, zum Wohle dieses Parlamentes. Ich 

hoffe, daß wir jetzt unsere Fähigkeiten und Kapazitäten für die dringend anstehenden 

Probleme zur Lösung der Fragen in unserem Land noch aktiver einbringen können“("Jurk, 

SPD: 1/41, 13.3.1992: 2695). 

Tatsächlich stellten sich die Arbeitsbedingungen des Parlamentes im März 1992 deutlich 

verbessert dar. Der Umbau des Gebäudekomplexes in der Holländischen Straße war schon 

weit vorangeschritten und die Bauvollendung inklusive der Einweihung des neuen 

Plenarsaales war absehbar. Die Fraktionen selbst waren zudem mit der Arbeit in den 

anderen Ausschüssen, vor allem in Vorbereitung der Verabschiedung der endgültigen 

Geschäftsordnung und der Sächsischen Verfassung intensiv beschäftigt, so dass eine 
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Untersuchung der Ursachen für die anfänglichen schlechten Arbeitsbedingungen nicht 

mehr im Zentrum des Interesses stand. 

4.1.2 Geschäftsordnung des Sächsischen Landtages 

Neben der Herstellung der „äußeren“ Arbeitsfähigkeit, d.h. von annehmbaren 

Arbeitsbedingungen für die Abgeordneten, bedurfte der Landtag, um überhaupt 

arbeitsfähig zu sein, einer Geschäftsordnung. Deshalb bestand die erste Handlung des 

neuen Parlamentes in der Verabschiedung einer vorläufigen Geschäftsordnung. 

Vorläufige Geschäftsordnung 

 
Der Landtag benötigte eine vorläufige Geschäftsordnung, um am Tag seiner 

Konstituierung überhaupt arbeitsfähig zu sein. Eine Beschlussfassung für die vorläufige 

Geschäftsordnung wurde daher als erster Tagesordnungspunkt nach der Eröffnung in der 

konstituierenden Sitzung verabschiedet. Im Vorfeld wurde zudem mehrheitlich der 

Entschluss getroffen, dieses vorläufige Regelwerk mit Aussetzung der Gültigkeit einiger 

Paragrafen zu verabschieden. Nur für den Tag der konstituierenden Sitzung sollten 

demnach die  Paragrafen 39-50 im Abschnitt VI außer Kraft gesetzt werden.54 

 

Zu diesem Verfahrensweg der Verabschiedung gab es unterschiedliche Auffassungen der 

Fraktionen: Die Bündnis 90/Grünen beantragten, eine Geschäftsordnung nur für den Tag 

der konstituierenden Sitzung zu verabschieden, um arbeitsfähig zu sein. Im Anschluss 

sollte bis zur nächsten Plenarsitzung eine vorläufige Regelung erarbeitet werden (SL: DS 

1/10). Dieser Vorschlag wurde jedoch von der überwiegenden Mehrheit des Plenums 

abgelehnt. Daraufhin beantragte die Fraktion LL/PDS sowohl die vorläufige als auch die 

endgültige Geschäftsordnung nicht mit einfacher Mehrheit, sondern mit Zweidrittel-

Mehrheit der Abgeordneten zu beschließen. Außerdem sollte der vorläufigen 

Geschäftsordnung das Auszählungsverfahren nach Hare-Niemeyer zu Grunde gelegt 

werden, da dies im Vergleich zum d`Hondtschen Verfahren die demokratischere Methode 

sei.  

                                                 
54 Dies war notwendig, um den Gesetzentwurf zur Herstellung der Arbeitsfähigkeit des Sächsischen 
Landtages und der Staatsregierung ohne die eigentlich erforderliche Ausschussberatung und 2.Lesung 
verabschieden zu können. 
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Die Änderungsanträge der Oppositionsfraktionen wurden allerdings abgeblockt.55  

 

Das vorläufige Regelwerk wurde durch die überwiegende Mehrheit der Abgeordneten, 

trotz einiger Bedenken der Opposition, angenommen(SL: 1/1, 27.10.1990: 8). Deren 

Einwände gegen einige Paragrafen verstärkten sich im Verlauf der Legislaturperiode, 

allerdings gelang es nicht mehr, Änderungen an der Geschäftsordnung ohne den Willen der 

CDU-Mehrheitsfraktion durchzusetzen. 

 

Mit der Verabschiedung der vorläufigen Geschäftsordnung waren die Unstimmigkeiten 

über ihre Regelungen jedoch noch nicht abgeschlossen. Die LL/PDS gab sich mit der 

Überweisung ihres Änderungsantrages in den Geschäftsordnungsausschuss nicht zufrieden 

und erhob schließlich eine Verfassungsklage. Sie verlangte vom Bundesverfassungsgericht 

in Karlsruhe eine Entscheidung darüber, dass die Landtagsgremien nach dem 

Zählverfahren von Hare-Niemeyer besetzt werden sollten. Das Berechnungsverfahren nach 

d`Hondt sei wegen der Benachteiligung der kleineren Fraktionen verfassungswidrig. 

Das Verfassungsgericht selbst forderte den Sächsischen Landtag nach Eingang der Klage 

auf, sich bis zum 31. Januar 1991 zum Sachverhalt zu äußern. Der Landtagspräsident sollte 

bis zu diesem Zeitpunkt eine Stellungnahme gegenüber dem Gericht abgeben. Das 

Präsidium des Landtages entschied daraufhin, dass sich vor den Äußerungen des 

Präsidenten vor Gericht der fachlich zuständige Ausschuss mit der Angelegenheit befassen 

sollte. 

Dementsprechend gab der Verfassungs- und Rechtsausschuss in der zehnten Sitzung des 

Landtages am 25. Januar 1991 eine Beschlussempfehlung ab, in der befand, dass die Klage 

der LL/PDS unzulässig sei. Es gebe keinen Verfassungssatz des Inhalts, dass dann, wenn 

wie in Sachsen, der Landtag von den Bürgern nach dem Hare-Niemeyer Verfahren gewählt 

worden ist, auch die Ausschussfunktionen und Besetzung der Gremien nach diesem 

System auf die Fraktionen verteilt werden müssten. Vielmehr sei allein darauf zu achten, 

dass Ausschüsse und andere Funktionen den Stärkeverhältnissen im Parlament 

entsprechen. Um diesem Gebot zu genügen, könne das Parlament aber jedes der beiden 

üblichen Zählverfahren heranziehen: „Dasjenige nach d`Hondt, wie wir es in der 

                                                 
55 So wurde der Antrag der LL/PDS auf Einwand des Abg. Goliasch, CDU mit der Begründung abgelehnt, 
dass er kein Geschäftsordnungsantrag sei. Auf Vorschlag des Abg. Prof. Dr. Biedenkopf, CDU beschloss das 
Plenum außerdem, alle weiteren Änderungsanträge zur Geschäftsordnung nicht mehr im Plenum zu 
behandeln, sondern an den Geschäftsordnungsausschuss zu überweisen (SL: 1/1, 27.10.1990: 6-7). 
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Vorläufigen Geschäftsordnung festgeschrieben haben, ist daher ebenso verfassungsgemäß, 

auch wenn es für die kleinen Fraktionen hier und da nicht ganz so günstig ist wie das von 

der PDS bevorzugte Verfahren nach Hare-Niemeyer“ (Berichterstatter des Verfassungs- 

und Rechtsausschusses, Lehner, CDU: 1/10, 25.1.1991: 443). 

[Anm.: Auch das Verfassungsgericht entschied später in seinem Urteil, dass mehrere 

Auszählungsverfahren möglich sind.] 

 

Drei Monate vor der Annahme der endgültigen Geschäftsordnung entschied der Landtag 

nach einer Beschlussempfehlung des Geschäftsordnungsausschusses, diese mit einer 

Zweidrittel-Mehrheit zu beschließen. Nach diesem Entschluss wurde ein entsprechender 

Paragraf 119 a in die vorläufige Geschäftsordnung aufgenommen (SL: 1/43, 10.4.1992: 

2888).  

Die CDU-Mehrheit im Landtag beugte sich damit im Vorfeld der Verabschiedung der 

Geschäftsordnung zumindest einem Wunsch der Opposition. Ein entsprechender Antrag 

der Fraktion der LL/PDS in der konstituierenden Sitzung war noch von der Mehrheit 

abgelehnt worden war (SL: 1/1, 27.10.1990: 6). Als Begründung für diesen 

Meinungswandel gab die CDU-Fraktion an, dass es zum guten Stil des Parlamentarismus 

gehöre, eine Geschäftsordnung in einem möglichst großen Konsens zu verabschieden. Der 

Verhandlungsstand im Geschäftsordnungsausschuss habe zudem gezeigt, dass eine 

Annahme durch die überwiegende Mehrheit des Landtages möglich sei (Sprecher der 

CDU-Fraktion, Prof. Dr. Dierich: SL, 1/43, 10.4.1992: 2888).  

Inwieweit diese Bereitschaft der CDU mit dem Beschluss der SPD-Mitglieder im 

Geschäftsordnungsausschuss, trotz der Bedenken für die neue Geschäftsordnung zu 

stimmen, im Zusammenhang steht, ist natürlich nicht nachweisbar. Es ist allerdings 

anzunehmen, dass eine entsprechende Änderung ohne diesen Konsens mit der 

zweitstärksten Fraktion des Sächsischen Landtages nicht vorgenommen worden wäre. 

Verabschiedung der endgültigen Fassung 

 
Die Kontroversen über die Geschäftsordnung blieben bis zur Verabschiedung der 

endgültigen Fassung am 10. Juli 1992 bestehen. Gegenüber der Vorläufigen enthielt sie 

einige Änderungen, die von den Fraktionen allerdings unterschiedlich bewertet wurden. 

Beherrschender Kritikpunkt blieb der Schutz der Minderheitenrechte im Parlament. 
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Die CDU bezeichnete die neue Geschäftsordnung als Erfolg. Die Änderungen würden 

nicht nur einer Fraktion, sondern allen zu Gute kommen – insbesondere durch folgende 

Punkte: (1) Die Gesetzgebung erhalte eine wesentlich höhere Wertigkeit, verglichen zum 

Beispiel mit der Aktuellen Stunde. Diese höhere Wertigkeit komme u.a. durch die 

Festlegung von generell drei Lesungen zum Ausdruck. (2) Minderheiten, auch in größeren 

Fraktionen, würden mehr Rechte eingeräumt, da in der Antragsberechtigung Fraktionen 

mit mindestens fünf Prozent der Mitglieder des Landtages gleichberechtigt sind. (3) Durch 

die Redezeitverteilung für die einzelnen Tagesordnungspunkte wurde, wie es auch 

verfassungsmäßig verankert ist, nun eine Grundredezeit für die Fraktionen und ein 

Rederecht für jeden einzelnen Abgeordneten in der Form der Zusatzredezeit verankert. 

Gerade der letzte Punkt sei vorher nicht fixiert gewesen. (4) Durch eine durchgängige 

Überarbeitung der Fristen sei nun eine zügige und straffe Behandlung der Vorlagen 

möglich. Die Qualität der Arbeit würde unter diesem Zeitdruck nicht leiden (Prof. Dr. 

Dierich, CDU: 1/50, 10.7.1992: 3420). 

Gegen den letzten Punkt erhob jedoch die Fraktion Bündnis 90/Grüne Bedenken: Durch 

die Verkürzung der Fristen für den Landtag im Gesetzgebungsverfahren einerseits und der 

Verlängerung der Fristen für die Regierung bei der Beantwortung von Kleinen und Großen 

Anfragen andererseits, entstehe eine Benachteiligung der Abgeordneten. Schlimm wäre 

auch, dass der Landtag mit einfacher Mehrheit das Akteneinsichtsrecht der Abgeordneten 

einschränken kann. Hierdurch würde für die Staatsregierung eine Möglichkeit geschaffen, 

sich unbequeme Fragesteller vom Hals zu schaffen. Dazu gehöre auch, dass die 

Landtagsmehrheit kritische Parlamentarier von Ausschüssen, denen sie nicht angehören, 

fernhalten kann. Wie alle anderen Oppositionsparteien auch, kritisierte man zudem die 

Festlegung der Ausschussstärke auf genau 16 Mitglieder und das Zählverfahren nach 

d`Hondt (SL: 1/50, 10.7.1992: 318ff). 

 

Entsprechend dieser Kritik forderte man die Einführung des Auszählverfahrens nach Hare-

Niemeyer bei der Besetzung der Ausschüsse und des Präsidiums. In diesem Anliegen 

wurden die Grünen von der LL/PDS unterstützt (SL: DS 1/2131 und DS 1/2132). 

Auch ein weiterer Änderungsantrag der Bündnis 90/Grünen beschäftigte sich mit der 

Regelung der Ausschussbesetzung: Man verlangte, dass die Festlegung der 

Ausschussstärke auf die Zahl 16 aus der Geschäftsordnung gestrichen werden sollte. Durch 

die Festlegung auf diese Zahl und die Berechnung des Stärkeverhältnisses nach d`Hondt 
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würde die Landtagsmehrheit begünstigt und bliebe es auch in weiteren Ausschüssen, die 

im Verlauf der Legislaturperiode noch gegründet werden (SL: DS 1/2133).  

Sowohl diese Änderungsanträge, wie auch weitere zum Gesetzgebungsverfahren, der 

Verkürzung der Aktuellen Stunde und zur Einsetzung eines Ausländerbeauftragten wurden 

von der Mehrheit des Plenums abgelehnt. 

Auffallend war die schwankende Haltung der SPD bezüglich der Minderheitenrechte im 

Parlament. Noch in der konstituierenden Sitzung hatte man per Entschließungsantrag56 den 

Schutz der Minderheitenrechte eingefordert. In den entscheidenden Abstimmungen zur 

Geschäftsordnung verwehrte man den anderen Oppositionsfraktionen allerdings die 

Unterstützung. 

Auch im Verlauf der Wahlperiode hielt sich die SPD-Fraktion mit konkreten Forderungen 

zum Minderheitenschutz zurück. Obwohl die Fraktion gegen einige Punkte in der 

endgültigen Geschäftsordnung Bedenken äußerte, brachte sie keine Änderungsanträge zur 

Beschlussempfehlung ein. Man, erklärte, die vorliegenden Änderungsanträge der anderen 

Fraktionen nicht mittragen zu können – auch wenn sie teilweise den Intentionen der SPD 

entsprächen. Die SPD-Mitglieder im Geschäftsordnungsausschuss hätten sich dazu, trotz 

aller Vorbehalte und offensichtlicher Mängel in der neuen Geschäftsordnung, entschlossen, 

da jeder neue Änderungsantrag das Gesamtkonzept wieder zum Wanken bringen würde: 

“Wir bitten die entsprechenden Fraktionen um Entschuldigung, daß wir das so machen. 

Ich hoffe, Sie sehen das ein, und es besteht ja immer noch die Möglichkeit einer 

Novellierung zu einem späteren Zeitpunkt, wenn sich herausgestellt hat, daß wirklich so 

enorme Mängel vorhanden waren und daß dieses von bestimmten Stellen ausgenutzt wird. 

Danke“ (Stetter, SPD: 1/50, 10.7.1992: 3418). 

Die Aussprachen zum Abstimmungsverhalten verdeutlichten allerdings, dass nicht alle 

Mitglieder der SPD-Fraktion mit dem Kompromiss zur Geschäftsordnung einverstanden 

waren. Die Abgeordneten Joachim Richter und Dr. Kunzmann stimmten gegen die 

Geschäftsordnung, Frau Dr. Volkmer enthielt sich zumindest der Stimme. Alle 

begründeten diese Entscheidung mit der Beschränkung der Rechte der Abgeordneten in der 

Geschäftsordnung. Dieser Argumentation schloss sich auch der Abgeordnete der CDU, 

Schimpff, an. Kaum überraschend war dagegen die geschlossene Ablehnung der 

                                                 
56 Der Entschließungsantrag enthielt folgenden Wortlaut: „Der Landtag möge beschließen: Der Schutz der 
Minderheitenrechte für die parlamentarische Opposition im Sächsischen Landtag wird in keinem Punkt hinter 
den Regelungen zum Schutz der Minderheitenrechte für die parlamentarische Opposition in jedem der 
bisherigen Bundesländer der Bundesrepublik Deutschland zurückbleiben.“ Dieser Entschließungsantrag 
wurde ohne Gegenstimme vom Landtag angenommen ( SL: DS 1/5) 
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Geschäftsordnung durch die LL/PDS. Sie erhob außerdem gegenüber den anderen 

Fraktionen den Vorwurf, von den fraktionsinternen Beratungen während der Ausarbeitung 

ausgeschlossen worden zu sein (SL: 1/50, 10.7.1992: 3419). 

 

Die neue Geschäftsordnung wurde mit einer deutlichen Zweidrittel-Mehrheit 

angenommen: von 134 Abgeordneten stimmten 108 für die Geschäftsordnung, 22 dagegen 

und vier Abgeordnete enthielten sich der Stimme.  

4.1.3 Sächsische Verfassung 

Die Arbeiten an der Sächsischen Verfassung begannen bereits im vorparlamentarischen 

Raum. Im Vorfeld der Konstituierung des Sächsischen Landtages arbeiteten mehrere 

unterschiedliche Gruppierungen an Verfassungsentwürfen. Der Verfassungs- und 

Rechtsausschuss des Sächsischen Landtages griff schließlich den sog. „Gohrischen 

Verfassungsentwurf“ als Arbeitsgrundlage auf. Von der konstituierenden Sitzung des 

Sächsischen Landtages und der Einsetzung dieses Ausschusses bis zur Annahme der 

Sächsischen Verfassung im Mai 1992 füllte das „Vorschaltgesetz zur Herstellung der 

Arbeitsfähigkeit des Landtages und der Staatsregierung“ den verfassungsleeren Raum aus. 

Vorschaltgesetz zur Verfassung 

 
Das Vorschaltgesetz zur Verfassung wurde, in der konstituierenden Sitzung des Landtages 

verabschiedet, um u.a. die Wahl des Ministerpräsidenten noch in dieser Plenarsitzung 

durchführen zu können. Aus diesem Grund wurde es (wie die vorläufige 

Geschäftsordnung) durch eine Ausnahmeregelung in nur einer Lesung abschließend 

behandelt.  

 

Bereits in den Vorgesprächen zum Vorschaltgesetz konnte zwischen den einzelnen 

Fraktionen keine Einigung darüber erzielt werden, ob es sich bei dem vorliegenden 

Gesetzentwurf um ein Gesetz mit Verfassungscharakter handelt oder nicht. Daher war 

umstritten, ob dessen Annahme mit einfacher oder mit qualifizierter, d.h. Zweidrittel-

Mehrheit erfolgen sollte. Die Fraktion der Bündnis 90/Grünen forderten per Antrag, dass 

die Meinung des Plenums des Landtages zu dieser Problematik ermittelt werden müsste. 

Dieser Antrag wurde jedoch von der Mehrheit der Abgeordneten abgelehnt (SL: DS 1/12). 

Den Gesetzentwurf zum Vorschaltgesetz selbst brachten die Fraktionen von CDU und FDP 

gemeinsam in den Landtag ein (SL: 1/1, 27.10.1990: 21).  
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Die SPD-Fraktion brachte zu diesem Konzept einen Änderungsantrag ein, um das 

vorliegende Gesetz um einen Paragrafen 10 zu erweitern: Demnach sollten bis zum 

Inkrafttreten der Sächsischen Verfassung Gesetze mit verfassungsmäßigem Charakter – 

deren Gegenstände also auch Inhalt der Verfassung sein werden - mit Zweidrittel-Mehrheit 

der Abgeordneten verabschiedet werden. Darüber, was ein Verfassungsgesetz ist, sollte der 

Landtag entscheiden (SL: DS 1/6). Dieser Antrag wurde mit überwältigender Mehrheit des 

Plenums angenommen.  

Weitergehende Änderungsanträge der Fraktionen von LL/PDS und Bündnis 90/Grüne 

wurden dagegen abgelehnt. Beide Fraktionen wollten die Annahme des Vorschaltgesetzes 

selbst mittels Zweidrittel-Mehrheit durchsetzen (SL: DS 1/7 und 1/8). Sie äußerten 

außerdem starke Vorbehalte gegenüber dem Verhandlungsgang zu diesem Gesetz mittels 

Außerkraftsetzen von Paragrafen der Geschäftsordnung für diese Sitzung. Durch dieses 

Verfahren entstünden starke verfassungsrechtliche Bedenken. Die Fraktion der Bündnis 

90/Grünen erwog deswegen sogar, eine verfassungsrechtliche Prüfung dieses Vorganges 

anzuregen. Um allen Abgeordneten ihre rechtliche Verantwortung bewusst zu machen, 

beantragte sie nach Paragraf 107 der vorläufigen Geschäftsordnung eine namentliche 

Abstimmung. Die notwendige Unterstützung dazu bekam sie von der LL/PDS (SL: 1/1, 

27.10.1990: 23). Bei der darauf folgenden Abstimmung über das Vorschaltgesetz stimmten 

von 153 Abgeordneten 124 für das Gesetz, 27 dagegen (Ebd.: 26). Eine Zweidrittel-

Mehrheit für dieses Vorschaltgesetz zur Verfassung wurde also auch ohne vorherige 

gesetzliche Festlegung erreicht. 

 

Wie schon bei der Verabschiedung der vorläufigen Geschäftsordnung beendete auch die 

mehrheitliche Verabschiedung des Vorschaltgesetzes nicht die Kontroversen zwischen den 

Fraktionen. Entsprechend ihren Ankündigungen in der konstituierenden Sitzung erhoben 

die Bündnis 90/Grünen tatsächlich Organklage gegen das Vorschaltgesetz beim 

Bundesverfassungsgericht (2BvH 3/90 und 2BvH 4/90). Zum einen betonte sie darin, dass 

das Vorschaltgesetz verfassungswidrig sei und daher vom Bundesverfassungsgericht außer 

Kraft gesetzt werden müsse. Zum anderen forderte man, dass der Landtag bis zur 

Entscheidung über diese Klage keine gewöhnlichen Gesetze beschließen dürfe. Das 

Bundesverfassungsgericht sollte bis zu seiner Entscheidung, den Erlass solcher Gesetze 

durch eine einstweilige Verfügung verbieten.  

Der Verfassungs- und Rechtsausschuss bezeichnete beide Klagen als unzulässig: Das 

Vorschaltgesetz wiese die genannten Mängel nicht auf, so dass die Klagen zudem nicht 
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einmal begründet seien. Und selbst wenn die Mängel wirklich vorlägen, würden sie die 

Kläger nicht in ihren Rechten als Fraktion oder Abgeordnete verletzen (SL: DS 1/96). 

 

Mit der Klage der Bündnis 90/Grünen zum Vorschaltgesetz waren die Diskussionen um 

diese Übergangsregelung nicht abgeschlossen. Im November 1991 brachte die SPD einen 

Ergänzungsantrag zum Vorschaltgesetz ein. Sie verlangte die Einführung eines Paragrafen, 

der die Selbstauflösung des Landtages regelt.  

Diese Forderung entstammte jedoch nicht ihrer bis dahin geäußerten Kritik an der 

Sächsischen Verfassung, sondern hatte ihren Ursprung vielmehr in einer aktuellen 

Situation: Der Bewertungsausschuss des Sächsischen Landtages hatte, nach der 

abgeschlossenen Überprüfung aller Abgeordneten auf ehemalige MfS-Mitarbeit, vier 

Abgeordneten der LL/PDS und einem fraktionslosen Abgeordneten die 

Mandatsniederlegung empfohlen. Die betroffenen Abgeordneten der LL/PDS hatten sich 

jedoch geweigert, dieser Empfehlung nachzukommen und wurden von ihrer Fraktion auch 

nicht dazu gezwungen. Aufgrund dieses Verhaltens sah die SPD die parlamentarische 

Arbeit des Landtages betroffen, da von jetzt an die anderen Mitglieder des Landtages alle 

Anträge, Gesetzentwürfe etc. der LL/PDS ablehnen müssten. Das wiederum würde die 

Arbeit des gesamten Parlamentes in Frage stellen, sie würde ab absurdum geführt: „Die 

Aufarbeitung der Vergangenheit in Sachsen, der Aufbau des öffentlichen Dienstes, der 

Aufbau einer effizienten Verwaltung, ja, die Ausbildung demokratischer, wirtschaftlicher 

Strukturen wird durch diese Abgeordneten in Frage gestellt. Die Auflösung des 

Sächsischen Landtages und Neuwahlen sind daher demokratisches Gebot, wenn die 

Abgeordneten, denen die Mandatsniederlegung vom Bewertungsausschuß nahegelegt 

wurde, weiterhin im Parlament verbleiben“. (Dr. Lersow, SPD: 1/32, 22.11.1991: 2029) 

Die anderen Fraktionen des Landtages stimmten zwar der Überweisung dieses 

Ergänzungsantrages in den zuständigen Ausschuss zu, um den Vorschlag dort diskutieren 

zu lassen. Mehrheitlich war man jedoch der Meinung, dass eine Aufnahme in das 

Vorschaltgesetz unnötig wäre, da ein entsprechender Paragraf in der Verfassung verankert 

sein würde. Zudem würde eine Selbstauflösung des Parlamentes das Problem der 

Staatssicherheit nicht lösen. Die Auflösung und Neuwahlen wären eher ein Sieg für die 

alten Kräfte (SL: 1/32, 22.11.1990: 2030). Dentsprechend wurde der Gesetzentwurf der 

Fraktion der SPD in der 2. Lesung am 23. Januar 1992 schließlich auch abgelehnt. 
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Arbeit des Verfassungs- und Rechtsausschusses 

 
Der Verfassungs- und Rechtsausschuss wurde in der konstituierenden Sitzung des 

Sächsischen Landtages eingesetzt und erhielt den Auftrag zur Ausarbeitung der 

Sächsischen Verfassung. Außer den Mitgliedern des Landtages begleiteten mehrere 

Berater den Ausschuss bei seiner Arbeit: Für das Justizministerium war Justizminister 

Steffen Heitmann anwesend, der Dr. Eckhardt als Beistand für das Ministerium bestellte. 

Im Ausschuss arbeiteten außerdem zwei Berater aus Niedersachsen und Baden-

Württemberg: Prof. von Mangold – wissenschaftlich arbeitender Verfassungsrechtler – und 

Prof. Schneider. Auch der Abteilungsleiter des Parlamentarischen Dienstes, Dr. Rühmann, 

begleitete oft unterstützend die Ausschusstagungen.57 

 

Bereits vor Einsetzung des Verfassungs- und Rechtsausschusses existierten verschiedene 

Verfassungsentwürfe. Der sogenannte „Gohrische Entwurf“ entstand im Kurort Gohrisch 

in der Sächsischen Schweiz unter dem Vorsitz Steffen Heitmanns innerhalb einer 

Arbeitsgruppe, die als Teil der Fachgruppe 11 der gemischten Kommission 

Sachsen/Baden-Württemberg arbeitete. Diese Gruppe traf sich zu drei Sitzungen, um 

schließlich am 5. August 1990 ihren Entwurf erstmals in der Öffentlichkeit vorzustellen. 

Der Bevölkerung sollte damit die Möglichkeit gegeben werden, bis zum Ende des Monats 

zu ihrer Konzeption Stellung zu nehmen und ihre Vorschläge an den 

Koordinierungsausschuss zu richten. Während ihrer Beratungen hielt die Arbeitsgruppe 

auch Verbindung zu Arnold Vaatz, dem Runden Tisch der drei Bezirke und den 

Koordinierungsausschuss (Drehwald/Jestaedt 1998: 74).  

Die Arbeitsgruppe selbst orientierte sich an drei Hauptgedanken: (1) Die Verfassung sollte 

passgerecht und maßstabsgerecht zum Grundgesetz der Bundesrepublik sein, wobei der 

weite Rahmen, den diesen Grundgesetz den Ländern gibt, zu nutzen ist. (2) Die Sächsische 

Verfassung sollte eine Vollverfassung mit klar definierten Staatszielen und einem eigenen 

Grundrechtkatalog sein, damit sich die Bürger besser mit ihrer Verfassung identifizieren 

können. (3) Die Forderungen und Tendenzen der Revolution 1989 sollten Eingang in die 

Verfassung finden (Ebd.: 75).  

                                                 
57 Diese Unterstützung war auch notwendig, wenn man bedenkt, dass nur drei Landtagsmitglieder des 
Ausschusses, nämlich Dr. Krone (Rechtsanwalt), Bartl (Jurist) und Dr. Kröber (Rechtsanwalt) aufgrund ihrer 
Ausbildung und ihres beruflichen Hintergrundes Erfahrung bzw. Wissen im Umgang mit der Materie 
aufgebracht haben dürften. 
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Nach der Veröffentlichung des Entwurfes wurden die eingegangenen Stellungnahmen 

ausgewertet und eine Reihe von Änderungen vorgenommen. Die überarbeitete Fassung des 

Gohrischen Entwurfs wurde schließlich am 15. November 1990 von den Fraktionen der 

CDU und FDP gemeinsam in den Sächsischen Landtag eingebracht. 

 

Der Verfassungsentwurf der Leipziger Hochschullehrer, der von der Fraktion der LL/PDS 

favorisiert wurde, fand im Verfassungs- und Rechtsausschuss aufgrund seines Konzeptes 

der Verbindung sozialer Staatsziele mit Grundrechten keine Fürsprache. 

Ein weiterer Entwurf von Arnold Vaatz und der Dresdner Gruppe 20 wurde schon am 

29./30. März 1990 in der Dresdner Tageszeitung „Die Union“ publiziert. Er entstand als 

Reaktion auf den Verfassungsentwurf des Dresdner Bezirkstages vom 19. März 1990, der 

am 18. April 1990 auf der Albrechtsburg zu Meißen feierlich übergeben werden sollte. Die 

Gruppe um Vaatz sah in diesem Akt die Gefahr der Etablierung alter Kräfte, der man 

zuvorkommen wollte. Als Vorbild diente dem Konzept von Vaatz die Verfassung von 

Baden-Württemberg – wie diese enthielt sie keinen eigenen Grundrechtskatalog, sondern 

übernahm die Grundrechte des Bundes. Der Schutz der Sorben, der Umweltschutz und die 

Garantie der Verwaltungsgerichtsbarkeit wurden gegenüber dem Dresdner 

Bezirkstagsvorschlag verstärkt. Das Menschenrecht auf Heimat, das man von Baden-

Württemberg übernommen hatte, war im Gohrischen Entwurf übrigens wegen seiner 

Unbestimmtheit fallengelassen worden, wurde aber im Verfassungs- und Rechtsausschuss 

wieder eingeführt. Allerdings fanden die Vorschläge eines autonomen sorbischen 

Landteiles und die Einrichtung einer Landesumweltbehörde als Verfassungsorgan keinen 

Zuspruch (Drehwald/Jestaedt 1998: 78). 

 

Vor Beginn der Klausurtagungen traf sich der Verfassungs- und Rechtsausschuss zu vier 

Sitzungen. Diese dienten vornehmlich der Vorbereitung der Tagungen, indem sich die 

Mitglieder des Ausschusses über das Arbeitsvolumen und die Verfahrensweise 

verständigten. 

Vor allem über das Verfahren zur Erarbeitung der Verfassung bestanden unterschiedliche 

Auffassungen. Während die Vertreter von CDU und SPD davon ausgingen, dass sich die 

Sachdiskussionen im Ausschuss am Entwurf der Gohrischen Verfassung orientieren 

sollten, vertrat der Abgeordnete vom Bündnis 90/Grüne die Meinung, dass ein 

Verfassungsentwurf im Ausschuss erst zu entwickeln sei. Schließlich einigte man sich 
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lediglich darauf, für die Fortsetzung der Beratungen eine schriftliche Vorlage zum weiteren 

Verfahrensweg festzulegen (Kurzprotokoll Verfassungs- und Rechtsausschuss, 1. Sitzung). 

In seiner nächsten Sitzung erarbeitete der Ausschuss schließlich einen Beschlussvorschlag 

über den Weg zur Erarbeitung der Sächsischen Verfassung. Man schlug darin die 

Einteilung der Arbeit in zwei Sacharbeitsphasen vor: In der ersten Phase sollte der 

Ausschuss unter Zuziehung von Beratern einen Diskussionsentwurf erstellen und die 

Gegenstände festlegen, zu denen Anhörungen von weiteren Sachverständigen stattfinden 

sollten. Nach der Veröffentlichung dieses Entwurfes wollte sich der Ausschuss in die 

Ergebnisse der Anhörungen und Äußerungen der Bevölkerung einarbeiten und einen 

Gesetzentwurf entwerfen, der dann im Landtag vorgelegt und gelesen werden sollte 

(Kurzprotokoll Verfassungs- und Rechtsausschuss, 2.Sitzung). 

Des Weiteren wurde die Frage der juristischen Berater erörtert. Auf Vorschlag von 

Justizminister Heitmann beschloss man, in der folgenden Sitzung zwei juristische Berater 

für die Klausurtagungen des Ausschusses zu benennen. Der Staatsminister schlug dafür 

Professor Mangold vor und übernahm ihn auch in die Gruppe der Regierungsvertreter. 

Einen Antrag der Vertreter der Oppositionsparteien auf Zulassung eines Fraktionsberaters 

für die Klausurtagungen wurde durch einen Gegenantrag des Abgeordneten Schimpff 

(CDU) mit 6:5:1 Stimmen abgewehrt (Kurzprotokoll Verfassungs- und Rechtsausschuss, 

4.Sitzung). In dieser letzten Sitzung vor dem Beginn der Klausurtagungen wurde 

außerdem, ebenfalls mit der CDU-Mehrheit im Ausschuss, das Begehren der 

Oppositionsvertreter auf Volksentscheid über die Verfassung abgelehnt. 

 

Anschließend traf sich der Verfassungs- und Rechtsausschuss zu neun Klausurtagungen, 

die jeweils in Dresden oder in Gohrisch stattfanden und sich in der Regel über zwei Tage 

erstreckten.58 Die Arbeit des Ausschusses lässt sich demnach in zwei Phasen einteilen: 

Vom Dezember 1990 bis zum Mai 1991 (1. – 5. Klausurtagung) und vom Januar bis April 

1992 (6. – 9. Klausurtagung). 

 

In der ersten Phase erarbeitete der Ausschuss anhand verschiedener Entwürfe und mit 

Hilfe der Berater einen Zwischenentwurf (Synopse), der schließlich auch der Bevölkerung 

zur Stellungnahme vorgelegt wurde. Beratungsgrundlage waren, der von der CDU und 

                                                 
58 1.Tagung: Gohrisch, 21./22.12.1990; 2.Tagung: Gohrisch, 31.01. – 2.02.1991; 3.Tagung: Dresden, 
23./24.02.1991; 4,Tagung: Dresden, 16./17.4.1991, 5.Tagung: Dresden, 2./3.05.1991; 6.Tagung: Dresden, 
10./11.01.1992; 7.Tagung: Gohrisch, 31.01.1992; 8.Tagung: Dresden, 17.02.1992 und 9.Tagung: Dresden, 
4./5.04.1992. 



Tätigkeit des Parlamentes in der ersten Wahlperiode  103 
 

FDP-Fraktion eingebrachte, überarbeitete Gohrische Entwurf sowie zwei Fassungen des 

Leipziger Hochschullehrerentwurfs, die von den Fraktionen der Bündnis 90/Grünen und 

der LL/PDS mit geringfügigen Änderungen eingebracht worden waren (SL: DS 1/1800). 

Die Fraktion der SPD akzeptierte den Gohrischen Entwurf und verzichtete auf einen 

eigenen Vorschlag.  

In der ersten Klausurtagung tauschte der Ausschuss lediglich Positionen bezüglich der zu 

diskutierenden Entwürfe aus. Die Mehrheit der Anwesenden vertrat die Meinung, dass der 

Gohrische Entwurf grundgesetzkonform und auch nicht als Beitrag zur 

Verfassungsdiskussion in Deutschland gedacht sei, wie etwa der Leipziger 

Hochschullehrerentwurf (Protokoll 1.Klausurtagung, Verfassungs- und Rechtsausschuss, 

21./22.12.1990: 2). 

Auch in den nächsten beiden Sitzungen standen Debatten über den Leipziger und den 

Gohrischen Entwurf im Mittelpunkt. Allerdings orientierte sich der Ausschuss mehr an der 

Gohrischen Fassung, die er schon abschnittsweise behandelte, während parallel dazu die 

Vorschläge der Vertreter von den Bündnis 90/Grünen und LL/PDS bearbeitet wurden. Ab 

der vierten Klausurtagung begann ein intensiver Austausch mit den anderen Ausschüssen 

des Sächsischen Landtages, die man vorher zu Stellungnahmen bezüglich des jeweils 

relevanten Verfassungsabschnittes gebeten hatte. Bedeutend für den endgültigen Aufbau 

und die Organisation des Sächsischen Landtages waren hierbei die Beratungen mit dem 

Geschäftsordnungsausschuss. So lehnte dieser die Installation eines Ältestenrates parallel 

zum Präsidium entsprechend den Vorschlägen der Entwürfe von der LL/PDS und Bündnis 

90/Grüne mit großer Mehrheit ab (Protokoll 4. Klausurtagung, Verfassungs- und 

Rechtsausschuss, 16./17.4.1991: Anhang). 

Ab der fünften Klausurtagung stand der Verfassungsentwurf im Groben schon fest. Die 

Beratungen und Debatten zum Entwurf selbst fanden schon nicht mehr abschnittsweise, 

sondern nach Artikeln statt. Innerhalb dieser Beratungen brachte die Fraktion Bündnis 

90/Grüne einen Antrag auf Ergänzung der Sächsischen Verfassung um eine 

Gemeindekammer ein. Dadurch sollten die Gemeinden bei der Gesetzgebung und der 

Verwaltung des Landes mitwirken. Mit dieser Regelung hätte man in Sachsen ein 

Zweikammersystem eingeführt, dass strukturell dem System Bundestag/Bundesrat 

entsprochen hätte. Allerdings wurde dieser Vorschlag von der Ausschussmehrheit mit 

1:11:1 abgelehnt (Ebd.: 257).59 

                                                 
59 Interessant in dieser Ausschusssitzung war auch eine Debatte über die Genitiv- oder Dativendung bei der 
Verwendung des Begriffes Freistaat. So beriet man, ob die Genitivendung in ihrer Kurzform (des Freistaats) 
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Nach der fünften Klausurtagung wurde der Zwischenstand der Verfassungserarbeitung 

veröffentlicht und der Bevölkerung zur Stellungnahme vorgelegt.60 Der Verfassungs- und 

Rechtsausschuss gab den Zwischenentwurf als dreispaltigen Text heraus: Links stand der 

Gohrische Verfassungsentwurf, in der Mitte der bisher erarbeitete Entwurf und in der 

rechten Spalte die abweichenden, noch nicht geklärten Ansichten. Gleichzeitig zu dieser 

Veröffentlichung fanden erneute Anhörungen von Sachverständigen und Verbänden zu 

insgesamt neun Themenkomplexen statt. 

 

In der zweiten Phase der Klausurtagungen von Januar bis April 1992 erfolgte die 

Auswertung der bisherigen Ergebnisse. Die mehrmonatige Auswertungspause hatten die 

Fraktionen zur gründlichen Besprechung des Entwurfes genutzt. In der sechsten Sitzung 

begann der Ausschuss wieder abschnittsweise – beginnend mit der Präambel – den 

Verfassungsentwurf zu überarbeiten. Zur Beschleunigung des Verfahrens einigte sich die 

Mitglieder des Ausschusses darauf, zunächst die bislang strittigen Passagen festzustellen, 

in denen eine Einigung erzielt werden könne und dann diejenigen auszumachen, bei denen 

wohl kein Konsens möglich sein wird (Protokoll 6.Klausurtagung, Verfassungs- und 

Rechtsausschuss, 10./11.1.1992: 2). Außerdem holte sich der Ausschuss Auskünfte von 

anderen Landtagen über dort bereits bestehende Regelungen, wie beispielsweise zur 

Informationspflicht der Landesregierung gegenüber dem Landtag, ein. 

In der achten und neunten Klausurtagung, die zum Erzielen der letzten Durchbrüche 

dienten, wurden die einzelnen Artikel in ihrer Reihenfolge besprochen, wobei man sich auf 

nicht geklärte Punkte konzentrierte. Am Ende der neunten Tagung stand schließlich das 

Votum über den Verfassungsentwurf an. Auch diese Abstimmung erfolgte Artikelweise. 

Als Anträge wurden nur Dissense abgestimmt, ansonsten erfolgten über die Artikel des 

betreffenden Abschnittes einschließlich der Überschriften en bloc Einzelabstimmungen.61 

                                                                                                                                                    
oder in ihrer Langform (des Freistaates) in die Verfassung aufgenommen werden sollte. Obwohl sich der 
Justizminister Heitmann und auch Dr. Rühmann für die Kurzform aussprachen, da diese von Germanisten 
empfohlen worden sei und auch zu einer größeren Akzeptanz unter der Bevölkerung führen würde, da sie 
eher dem modernen Sprachgebrauch entspräche, entschied sich der Ausschuss mit 8:4:0 Stimmen für die 
Langform. 
60 In der 2. Sitzung hatte man sich entschieden, den Zwischenstand „in allgemein zugänglicher Form“ zu 
veröffentlichen. Die ursprünglich geplante Zusendung an jeden Haushalt in Sachsen wurde wegen der zu 
hohen Kosten mit 3:7:1 Stimmen abgelehnt. 
61 Zum Beispiel: Überschrift des 1.Abschnittes und Artikel 1,2,3,4,5,6, und 6a: 10:0:2, Artikel 7: Dissens 
LL/PDS und Änderungsantrag: 1:11:0 abgelehnt, der Artikel selbst dann mit 10:2:0 angenommen. 
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Letztendlich wurde eine Gesamtabstimmung zum Verfassungsentwurf vorgenommen, nach 

der er mit 9:1:2 Stimmen im Ausschuss angenommen wurde (Protokoll 9.Klausurtagung, 

Verfassungs- und Rechtsausschuss, 4./5.4.1992: 79).  

In den abschließenden Danksagungen betonte Justizminister Heitmann, dass die 

verfassungsgebende Tätigkeit für die Mitglieder des Ausschusses nicht einfach gewesen 

sei und hob den Verdienst der Berater hervor. Trotzdem sei „ein sächsisches Werk 

herausgekommen, auch wenn man nicht selbst die Fachkenntnisse für eine solche 

Erarbeitung besessen habe“ (Ebd.: 80).  

Bevor der Verfassungs- und Rechtsausschuss den Verfassungsentwurf als 

Beschlussempfehlung an den Landtag übergeben konnte, erfolgte noch eine abschließende 

Diskussion in der 25. Sitzung des Ausschusses. Diese war aufgrund eines 

Änderungsantrages der CDU-Fraktion zu einer Formulierung in Artikel 10 (Umweltschutz) 

der Verfassung nötig geworden. 

Nach Annahme dieses Änderungsantrages musste eine nochmalige Abstimmung über den 

gesamten Verfassungsentwurf am 13. Mai 1992 erfolgen. In dieser Abstimmung wurde die 

Beschlussempfehlung mit 13:0:2 Stimmen angenommen.62  

 

Die Meinungsverschiedenheiten der Fraktionen im Laufe der Erarbeitung der Verfassung 

wirkten sich auch auf die Arbeit des Ausschusses aus. Während die Vertreter von CDU 

und FDP im Ausschuss zusammenarbeiteten, erhoben die Ausschussmitglieder der 

Bündnis 90/Grünen und LL/PDS immer wieder Vorbehalte gegen einige Regelungen im 

Verfassungsentwurf. Die Arbeit im Ausschuss verlief daher nicht immer für alle Seiten 

befriedigend, obwohl bei seiner Tätigkeit immer ein größtmöglicher Konsens angestrebt 

wurde. Besonders unzufrieden mit der Arbeit im Ausschuss war die LL/PDS: Die Fraktion 

machte darauf aufmerksam, dass sie, obwohl immerhin drittstärkste Fraktion des 

Sächsischen Landtages, vom Prozess der politischen Willens- und Entscheidungsbildung 

ausgeschlossen worden sei und sie sich auch nicht gleichberechtigt der Berater habe 

bedienen können (SL: 1/25, 13.5.1992: 3). 

Die Unzufriedenheit  dieser Fraktion mit dem Ergebnis der Ausschussarbeit zeigte sich 

schließlich auch in den Abstimmungen zu den einzelnen Artikeln des 

Verfassungsentwurfes – vom Vertreter der LL/PDS stammten alle 26 Dissensanträge. 

                                                 
62 In der Erklärung zu seinem Abstimmungsverhalten gab der Abg. Bartl (LL/PDS) an, er habe versehentlich 
dieser Verfassung zugestimmt. Er gab dies ausdrücklich zu Protokoll, da seine Stimme nun nicht mehr aus 
dem Abstimmungsverhalten ablesbar sei (SL: Verfassungs- und Rechtsausschuss: 1/25, 13.5.1992: 3). 
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Lesungen der Verfassungsentwürfe im Plenum des Landtages 

 
Mit der Beschlussempfehlung der Verfassung für das Plenum des Landtages sah der 

Verfassungs- und Rechtsausschuss seine ihm übertragene Aufgabe schließlich als erfüllt 

an. Zugleich hatte der Sächsische Landtag, die ihm nach Paragraf 23 des 

Ländereinführungsgesetzes obliegende Aufgabe als verfassungsgebende 

Landesversammlung tätig zu sein, erfüllt. 

 

Ungeachtet der Streitigkeiten um die Rechtmäßigkeit des Vorschaltgesetzes fand die erste 

Lesung des Entwurfes der Verfassung schon in der dritten Sitzung des Sächsischen 

Landtages statt. In dieser ersten Lesung wurden drei verschiedene Verfassungsentwürfe 

sowie zwei Beschlussvorlagen von SPD und LL/PDS über die Methodik der weiteren 

Bearbeitung vorgelegt. Beide Fraktionen forderten darin zusätzlich zur Abstimmung im 

Landtag die Annahme der Sächsischen Verfassung per Volksentscheid. Am Ende der 

Sitzung wurden alle besprochenen Entwürfe zur weiteren Bearbeitung in den Verfassungs- 

und Rechtsausschuss überwiesen.  

 

Der gemeinsame Verfassungsentwurf von CDU und FDP entsprach im Wesentlichen der 

überarbeiteten Fassung des Gohrischen Verfassungsentwurfes. In der Begründung für 

diesen Entwurf drang die Fraktion der CDU darauf, unverzüglich mit der 

Verfassungsgebung zu beginnen. Deshalb lehnte sie auch die vorhergehende Beratung von 

Gesetzen über die Verfassungsgebung selbst ab: Ein solches Gesetz sei nicht notwendig, 

da der Weg zur Verfassung im Parteikonsens besprochen worden sei und auch im 

Vorschaltgesetz beschrieben wird. Die Verfassung müsse ohne Verzug verabschiedet 

werden, ohne durch Halb- oder Vorverfassungen teilersetzt und folglich verzögert zu 

werden. Mit Blick auf die Oppositionsfraktionen mahnte man deshalb: „Nicht 

Profilierungssucht von Parteien, Bewegungen oder Fraktionen oder der Wunsch, den 

Landtag durch Formalia in seiner Tätigkeit zu hemmen oder herabzuwürdigen, sollte die 

Abgeordneten als gewählte Vertreter des ganzen Volkes bei der Verfassungsgebung 

beseelen, sondern das Gemeinwohl in unserem Freistaat Sachsen“(Schimpff, CDU: 1/3, 

15.11.1990: 106). 

Die Fraktion der LL/PDS sprach sich deutlich gegen das von der CDU gewünschte 

schnelle Verfahren zur Ausarbeitung der Sächsischen Verfassung aus. Jede voreilige 

Festlegung auf nur einen der Verfassungsentwürfe wäre von großem Schaden und würde 
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Intelligenz und Kreativität verschenken. Sie selbst brachte den Entwurf der Sächsischen 

Hochschullehrer in leicht modifizierter Form ein. Für den Prozess der Verfassungsgebung 

drängte die Fraktion vor allem auf die Mitbestimmungsmöglichkeiten des Volkes: “Das 

Volk darf nicht ‚Verfasst’ werden. Passiv! Politik darf nur noch mit den Menschen und 

nicht für die Menschen gemacht werden. Das ist unsere Auffassung als Fraktion LL/PDS.“ 

(Dr. Friedrich, LL/PDS: Ebd.) Diese Mitbestimmung sollte durch Mehrheits- und 

Minderheitenvoten zu allen wesentlichen Fragen, welche die Bevölkerung bewegen, 

erreicht werden. Deshalb sollten den Bürgern alle Dissense in einem ausreichendem 

Zeitraum und in geeigneter Form vorgestellt werden. Zur Annahme der Verfassung sei 

außerdem ein Volksentscheid unverzichtbar (SL: DS 1/26). 

Auch die Fraktion der Bündnis 90/Grünen sprach sich für mehr Beteiligung des Volkes bei 

der Ausarbeitung der Verfassung aus. Den gemeinsamen Entwurf von CDU und FDP 

bezeichneten sie als „Dunkelkammerentwurf“: Seine Ergebnisse wurden zwar bekannt 

gegeben und in der Öffentlichkeit verteidigt, aber eine Einbeziehung der Bürger in den 

Prozess der Erarbeitung der Verfassung sei nicht gegeben gewesen. Dieser Umstand und 

die Mängel in der Vorgehensweise bei der Erarbeitung, nämlich einseitige Beratung aus 

dem Bereich der bundesdeutschen Ministerialbürokratie und der Zeitmangel, hätten die 

Fraktion bewogen, einen eigenen Verfassungsentwurf einzubringen. Die Bündnis 

90/Grünen betonten, dass ihr Entwurf nicht wie der Gohrische Verfassungsentwurf von 

vornherein zielgerichtet auf politische Durchsetzbarkeit hin erarbeitet worden sei. 

Gegenüber diesem schöpfe ihr Vorschlag den Spielraum, den das Grundgesetz für die 

landespolitische Ausgestaltung vorsieht, voll aus. Dadurch würde auch die Chance des 

politischen Experimentes wahrgenommen (SL: 1/3, 15.11.1990: 108).  

Die SPD-Fraktion unterstützte zwar den von CDU und FDP eingebrachten Gohrischen 

Entwurf, sprach sich aber zusätzlich für einen gesetzlich vorgeschriebenen Weg zur 

Ausarbeitung der Verfassung aus. Diese Verfassung müsse schließlich tragfähig für die 

Zukunft sein: “Deshalb ist hektische Eile bei der Inkraftsetzung der Landessatzung 

unangemessen.“ (Lersow, SPD: Ebd.: 110) Der Verfassungsentwurf müsse die Beteiligung 

der breiten Öffentlichkeit enthalten. Veröffentlichungen im Amtsblatt des Freistaates 

Sachsen, Zustellungen an alle Haushalte und öffentliche Hearings seien der geeignete Weg 

dazu. Ferner müsse der vom Verfassungs- und Rechtsausschuss vorgelegte 

Verfassungsentwurf mit einer Zweidrittel-Mehrheit im Plenum des Landtages 

verabschiedet werden und anschließend durch Volksentscheid in Kraft gesetzt werden (SL: 

DS 1/31). 
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Der Verfassungs- und Rechtsausschuss gab zu den Beschlussvorlagen von SPD und 

LL/PDS in der 15. Sitzung eine Beschlussempfehlung heraus, in der er empfahl, beide 

Vorschläge abzulehnen. Statt dessen brachte er mit der Drucksache 1/253 einen eigenen 

Verfahrensvorschlag in das Plenum ein. In diesem wurde die Annahme der Sächsischen 

Verfassung durch Zweidrittel-Mehrheit des Landtages empfohlen. Dieser Vorschlag wurde 

dann auch von der Mehrheit des Plenums angenommen (SL: 1/15, 17.4.1991: 816). 

Einen Monat später, am 14. Mai 1992 brachten die Fraktionen von CDU, SPD, FDP und 

die Bündnis 90/Grünen einen Dringlichen Antrag ein. In diesem forderten sie die 

Verabschiedung der Verfassung in der zweiten Lesung durch Zweidrittel-Mehrheit des 

Landtages ohne Volksentscheid. Durch die Regelung im Vorschaltgesetz waren bisher 

beide Möglichkeiten offen gewesen.  

Die SPD, die bis dahin ebenfalls einen Volksentscheid gefordert hatte, begründete ihren 

Meinungswandel mit dem Willen der Fraktion zum Konsens. Man habe eingesehen, dass 

der Volksentscheid nicht mehr durchzusetzen sei. Dagegen wehrte die Fraktion Bündnis 

90/Grüne ab, dass ihre Zustimmung zu den Formalien der Annahme der Verfassung 

gleichzusetzen sei mit einer Absage an die Forderung nach einem Volksentscheid über die 

Verfassung (SL: 1/44, 14.5.1992: 2954). 

 

Nach dem Bemühen der Oppositionsfraktionen für einen Volksentscheid kam der 

gemeinsame Dringliche Antrag von CDU, FDP, SPD und Bündnis 90/Grünen für die 

Annahme der Verfassung durch eine Zweidrittel-Mehrheit des Landtages auf den ersten 

Blick überraschend. Die Stellungnahmen der Fraktionsführer zeigen jedoch deutlich, dass 

dieser Konsens lediglich der Einsicht entstammte, den Volksentscheid nicht mehr 

durchsetzen zu können: “Wir hätten uns gewünscht: zwei Drittel und auch den 

Volksentscheid. Dies war nicht durchsetzbar. Da muß man nach neuen Wegen suchen. 

Das, was ich eben gesagt habe, heißt nicht, daß wir damit unsere Überzeugung aufgegeben 

haben.“ (Adler, SPD: 1/44, 14.5.1992: 2954) 

Lediglich die LL/PDS stellte sich gegen diesen Dringlichen Antrag und versuchte über 

einen erneuten Gesetzentwurf zur Einführung des Volksentscheides eine Änderung dieser 

Regelung herbeizuführen. Ihr Gesetzesantrag wurde allerdings mehrheitlich abgelehnt 

(Ebd.: 2907). 
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Zwei Plenarsitzungen später wurde die Verfassung in einer zweiten Lesung abschließend 

behandelt und anschließend verabschiedet. Die Fraktionen konnten in einer Allgemeinen 

Aussprache zu der Beschlussempfehlung des Verfassungs- und Rechtsausschusses, zu den 

einzelnen Abschnitten des Entwurfes und in einer abschließenden Schlusserklärung ihre 

Positionen zur Verfassung erläutern. (Die Lesung und Verabschiedung der Verfassung 

selbst zog sich über zwei Sitzungstage hin.)  

 

Der Sprecher der CDU bezeichnete die erarbeitete Verfassung als Wendepunkt in der 

Landesgeschichte. Sie sei der endgültige Durchbruch zu einem freiheitlichen und 

demokratischem Rechtsstaat. Gerade, weil man eine andere Geschichte als die Mitbürger 

in den alten Bundesländern hat, sei der neue Verfassungsentwurf auch nicht einfach bei 

den Westländern abgeschrieben worden, sondern man habe vielmehr versucht, eine 

sächsische Identität deutlich werden zu lassen (SL, 1/46, 25.5.1992: 3032). 

In den anschließenden Erläuterungen verteidigte der Fraktionsvorsitzende den Weg der 

Verabschiedung der Verfassung ohne Volksentscheid: In allen Fraktionen sei längere Zeit 

offen gewesen, welcher Weg der Beschlussfassung beschritten werden sollte, da der 

Paragraf 10 des Vorschaltgesetzes beide Möglichkeiten, d.h. Zweidrittel-Mehrheit oder 

Volkentscheid zuließ. Der Verfassungsentwurf selbst sei in monatelangen Beratungen mit 

breiter Bürgerbeteiligung erarbeitet worden: “Niemand im Lande sollte sich von daran 

interessierten Kreisen einreden lassen, hier stimmten Volksvertreter ab, die den 

Volkswillen nicht vertreten. (...) Es ist zu kompliziert und langwierig, wenn die Bürger über 

alle strittigen Fragen grundsätzlich abstimmen müssen. (…) Ich halte es auch für richtig, 

daß durch die Festsetzung eines Stimmenquorums nur wirklich wichtige Themen, die eine 

große Anzahl von Bürgern bewegen, durch die Volksgesetzgebung erfaßt werden.“ 

(Goliasch, CDU: Ebd.: 3024). Als bedeutend bezeichnete er die in den 

Übergangsbestimmungen der Sächsischen Verfassung verankerten Regelungen zur 

vorbehaltlosen Aufarbeitung der Vergangenheit. So sei darin vorgesehen, 

Wiedergutmachungen für Rechtsverletzungen während der nationalsozialistischen und 

kommunistischen Gewaltherrschaft zu leisten. Außerdem enthalte sie Maßnahmen für die 

Mitglieder des Sächsischen Landtages oder der Sächsischen Staatsregierung, die gegen 

Grundsätze der Menschlichkeit oder Rechtsstaatlichkeit verstoßen haben oder für das 

Ministerium der Staatssicherheit tätig waren. Sie können vom Verfassungsgerichtshof 

angeklagt werden, wenn eine qualifizierte Mehrheit der Abgeordneten einem solchem 

Antrag zustimmt (SL, 1/46, 25.5.1992: 3027). 
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Der SPD-Fraktionsvorsitzende verdeutlichte, dass man bezüglich der 

Mitbestimmungsrechte der Bürger und auch der Rechte des Parlamentes gegenüber der 

Landesregierung und der Verwaltung eigentlich weitergehende Vorstellungen hatte. So 

hätte man sich auch eine Annahme der Verfassung durch Volksentscheid gewünscht. 

Trotzdem würde die Fraktion - im Sinne der Sicherung und Fortentwicklung der 

Demokratie - dem Verfassungsentwurf ohne Vorbehalte und mit Stolz auf das Erreichte 

zustimmen (Dr. Kunckel, SPD: Ebd.: 3028f). 

 

Diese Zustimmung verwehrte allerdings die LL/PDS dem vorliegenden Entwurf. Er sei im 

Grundansatz konservativ und von überkommenem Verfassungsrechtsdenken dominiert. 

Die Ursache dafür sah man in der dominanten Rolle der CDU im 

Verfassungsgebungsprozess. Man sei sich von vornherein bewusst gewesen, dass sich die 

bestehenden Mehrheitsverhältnisse auch in der Verfassungsdiskussion auswirken würden 

und kritisierte zudem die mangelnde Teilhabe des Volkes am Verfassungsgebungsprozess: 

“Der Freistaat Sachsen, spätestens am 27. Oktober 1990 mit der konstituierenden Sitzung 

seines verfassungsgebenden Landesparlamentes wiedergeboren, soll nach vorliegendem 

Szenario spätestens am Mittwoch eine neue Verfassung erhalten, nach dem Willen der 

übergroßen Mehrheit dieses Hauses, beschlossen durch 160 Abgeordnete für und anstelle 

des sächsischen Volkes. Und das, Herr Staatsminister Heitmann, Herr Goliasch, hat eben 

nichts mit 1989 zu tun, mit der Rolle des Volkes in der Wende!“ (Bartl, LL/PDS: Ebd.: 

3031) 

Das in dem Verfassungsentwurf vorgesehene dreistufige Modell zum 

Volksgesetzgebungsverfahren – Volksantrag, Volksbegehren, Volksentscheid – begrüße 

man zwar ausdrücklich, bei näherem Hinsehen entpuppe es sich jedoch als 

Verfassungsfarce: Denn für das Volksbegehren, der eigentlich entscheidenden Stufe nach 

Ablehnung eines Volkantrages, seien 450.000 Unterschriften nötig, d.h. von nahezu 15 

Prozent der sächsischen Wählerschaft. Selbst in Brandenburg und Bayern liege dieses 

Quorum bei 10 Prozent und auch der ursprüngliche Entwurf in der Gohrischen Fassung sei 

von 200.000 Stimmen ausgegangen. Für die Ablehnung des Verfassungsentwurfes nannte 

die Fraktion abschließend fünf prinzipielle Gründe: (1) weil er Geschichtsfälschung zur 

Verfassungsdoktrin erhebe, (2) weil er keine durchsetzbaren sozialen Rechte, wie das 

Recht auf Arbeit, menschenwürdiges Wohnen, Anspruch auf Bildung etc. beinhalte, (3) 

weil die ökologische Dimension dieser Verfassung nicht ausreiche, (4) weil diese 
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Verfassung in ihren Regelungen zur Volksgesetzgebung, zur direkten Teilhabe der Bürger 

an der politischen Gestaltung und Machtausübung spärlich und zudem demagogisch sei 

und (5) weil man es für einen Treppenwitz der Geschichte halte, dass dieses 

wendeerfahrene sächsische Volk sich nicht per Volksabstimmung selbst seine Verfassung 

geben dürfe (Bartl, LL/PDS: 1/46, 25.5.1992: 3031ff). 

 

Auch die Sprecherin der Fraktion Bündnis 90/Grüne schätzte den vorliegenden 

Verfassungsentwurf nicht sehr positiv ein: Er sei nicht wirklich modern, auch wenn zum 

Beispiel das Klagerecht der Naturschutzverbände Aufnahme fand. Die Verfassung sehe 

nur auf dem ersten Blick „gar nicht so schlecht aus.“ Die formulierten Staatsziele in 

Artikel 7 würden zwar das Recht eines Menschen auf ein menschenwürdiges Dasein, 

insbesondere auf Arbeit, auf angemessenen Wohnraum, Lebensunterhalt und soziale 

Sicherung und Bildung anerkennen. Diese Staatsziele stellten aber keine einklagbaren 

Rechte oder klaren Handlungsanweisungen dar, so dass sie für die Verfassungswirklichkeit 

eher bedeutungslos seien. Außerdem wandte sich die Fraktion gegen den Artikel 9, die in 

der Verfassung zum Gesetz erhobene Sitte: Sitten änderten sich jedoch ständig. Ihrer 

Meinung nach verstecke sich hinter dieser Formulierung die Vorverurteilung dessen, was 

anders, fremd und nicht mehrheitlich ist. Einer modernen, pluralistischen Gesellschaft 

widerspreche diese Bindung von Grundrechten oder Staatszielen an Sitten. Als typisch 

konservativ-widersprüchlich bezeichnete sie auch den Wegfall der sexuellen Identität in 

Artikel 17, der die Diskriminierung verbietet. Wie die Fraktion der LL/PDS waren die 

Bündnis 90/Grünen der Meinung, dass die Quoren für die Volksgesetzgebung viel zu hoch 

sind und mit der Annahme der Verfassung durch Volksentscheid ein wichtiges Element der 

direkten Demokratie fehlt. Allerdings war sich die Fraktion im Gegensatz zur LL/PDS 

bewusst, dass trotz aller Einwände gegen den vorliegenden Verfassungsentwurf, 

Änderungswünsche- oder Anträge nun keine Rolle mehr spielen: “Es ist wahr. Die Messen 

sind gelesen, die inhaltlichen Punkte, ob Konsens oder Dissens, klar. Der Entwurf ist in 

der Blackbox Ausschuß ausgehandelt worden und soll ganz ungeschoren die kleine 

Öffentlichkeit Landtag passieren. Jetzt Änderungsanträge einzubringen, hieße zu glauben, 

daß Parlament wolle noch ändern. Aber es wird geändert, später, da bin ich mir 

sicher.“(Matzke, B90/Grüne: 1/46, 25.5.1992: 3036) 

Die FDP-Fraktion hielt sich mit Wertungen und Kritikäußerungen zum vorliegenden 

Entwurf weitestgehend zurück. Aus ihrer Sicht habe die Verfassung nur einen großen 

Mangel, den sie in der Folgezeit versuchen werden, zu beheben: In die Staatsziele müsse 
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eine Aussage zur Ordnung des Wirtschaftslebens eingebunden werden. Wenn man schon 

verfassungsrechtliches Neuland beschreite, müsse man den Mut haben, dies auch auf allen 

Gebieten zu tun (Kröber, FDP: 1/46, 25.5.1992: 3039). 

 

Die Aussprachen zum Verfassungsentwurf zeigten deutlich die Positionen der einzelnen 

Fraktionen auf: Der vom Verfassungs- und Rechtsausschuss empfohlene 

Verfassungsentwurf von CDU und FDP wurde nur von der LL/PDS prinzipiell abgelehnt. 

Die Kritikpunkte der anderen nicht einbringenden Fraktionen waren so unterschiedlich wie 

ihre Parteiprogramme. Einigkeit bei allen Oppositionsfraktionen herrschte lediglich in der 

Frage der Bürgerbeteiligung.  

 

Alle Fraktionen nutzten die Schlusserklärungen, um ihre Positionen nochmals zu 

verdeutlichen. Die SPD kündigte an, für den Verfassungsentwurf zu stimmen. Allerdings 

betonte der Fraktionsvorsitzende auch, dass der vorliegende Entwurf einen hochsensiblen 

Kompromiss darstellt. Trotzdem wiederholte er die Ansicht der Fraktion, die schon für die 

Zustimmung zur Geschäftsordnung ausschlaggebend war: “Änderungsanträge zu stellen ist 

legitim. Wenn aber Änderungsanträge vom Plenum angenommen würden, so wäre das 

schwierig ausgehandelte Gesamtwerk in Gefahr. Wir können aus diesem Grund 

Änderungsanträgen nicht zustimmen und wollen deshalb zu ihnen auch nicht gesondert 

Stellung nehmen. [Beifall der SPD, CDU und Teilen der FDP] Das gilt auch für Anträge, 

die Positionen aufgreifen, die wir vertreten haben und gern in der Verfassung verankert 

sähen.“ (Dr. Kunckel, SPD: 1/46, 25.5.1992: 3080) 

Für die Abgeordneten der Bündnis 90/Grünen herrschte bei der Abstimmung dagegen kein 

Fraktionszwang. Ihre Sprecherin erklärte, dass ein Großteil ihrer Fraktion der Verfassung 

zustimmen wird, aber ein nicht unbedeutender Teil diese Zustimmung wegen des 

Nichterreichten verweigern wird. Den Bündnis 90/Grünen sei aber die Freiheit des 

politischen Willens der Abgeordneten lieber als ein nach außen geschlossenes 

Meinungsbild (Matzke, B90/Grüne: Ebd.: 3079).  

 

Nach den Aussprachen zum Entwurf der Verfassung fand die Abstimmung zur 

Beschlussempfehlung des Verfassungs- und Rechtsauschusses statt. Die einzelnen Artikel 

wurden mit einfacher Mehrheit abgestimmt, nur die Schlussabstimmung über die gesamte 

Verfassung bedurfte der Zweidrittel-Mehrheit. 
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Zur Annahme der Sächsischen Verfassung wären die Stimmen von 107 Abgeordneten 

notwendig gewesen. An der Abstimmung beteiligten sich 151 Abgeordnete, davon 

stimmten 132 für die Verfassung, 15 dagegen und 4 Abgeordnete enthielten sich der 

Stimme (Ebd.: 3110). 

Die Gegenstimmen stammten – wie von der Fraktion bereits angekündigt – von der 

LL/PDS. Die anderen Fraktionen des Landtages reagierten auf diese geschlossene 

Ablehnung unverständlich: “Ich kann es in keiner Weise verstehen, daß die Vertreter der 

LL/PDS eigentlich ihre Chance, die Sie in diesem Hohen Haus für Sachsen bekommen 

haben, nicht wahrgenommen haben. [Beifall der FDP, CDU und SPD] Wir haben uns im 

Ausschuß und in den Beratungen hier fair, klar und deutlich auseinandergesetzt, aber wir 

haben eine gemeinsame Zielrichtung gehabt, einen Kompaß für unseren Freistaat auf den 

Weg zu bringen. [Schiemann, CDU: Sehr richtig! –Beifall bei der FDP, CDU und SPD] 

Ich kann es wirklich nicht verstehen, aus welchen Gründen die Fraktion LL/PDS – und das 

ist letztlich Ihre Entscheidung, und die Sachsen werden es auch zu werten wissen –[Bartl, 

LL/PDS: Allerdings!] sich aus der Gemeinsamkeit der Ebene der demokratischen Kräfte 

für diese Verfassung entfernt hat.“(SL, 1/46, 26.5.1992: 3077) 

4.2 Aufarbeitung der Vergangenheit 
 
Die Aufarbeitung der Vergangenheit wurde von den Mitgliedern des Sächsischen 

Landtages zu Beginn der ersten Wahlperiode als eine ihrer bedeutendsten Aufgaben 

angesehen. Der Landtagspräsident Erich Iltgen drückte dies deutlich in seiner ersten 

Ansprache aus: “Große Belastungen werden auf uns zukommen. Der Ergebnisdruck und 

die Erwartungshaltungen der Bevölkerung sind groß. Die Vergangenheitsbewältigung 

wird die Demokratie, die junge Demokratie zusätzlich fordern. (...)Versöhnung schließt 

aber die Feststellung von Schuld nicht aus. Die Vergangenheit soll nicht zugedeckt, 

sondern aufgearbeitet werden.“ (SL: 1/1, 27.10.1990: 12) 

Der Sächsische Landtag setzte zur Vergangenheitsaufarbeitung noch in der 

konstituierenden Sitzung einen eigenen Ausschuss, den Sonderausschuss „zur 

Untersuchung von Amts- und Machtmißbrauch infolge der SED-Herrschaft“ ein. Dieser 

Ausschuss nahm nicht nur aufgrund seiner Aufgabenstellung, sondern auch wegen seiner 

Befugnisse eine Sonderposition innerhalb der parlamentarischen Untersuchungsausschüsse 

ein. Per Sonderausschussgesetz wurden ihm Sonderrechte, wie das 

Selbstbestimmungsrecht der Untersuchungsgegenstände sowie die Einrichtung als 
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ständiger Ausschuss verliehen. Sachsen stellte somit innerhalb der neuen Bundesländer das 

einzige Landesparlament, welches sich der Aufarbeitung von Unrecht im System der DDR 

und damit der Aufarbeitung eines historischen Sachverhaltes mit parlamentarischen 

Mitteln widmete. 

Wie die anderen neu konstituierten Landesparlamente auch, überprüfte der Landtag seine 

Abgeordneten und die Mitglieder der Staatsregierung auf ehemalige Zusammenarbeit mit 

dem MfS. Diese Kontrolle übernahm der Sonderausschuss, der eigens dafür eine 

Bewertungskommission gründete. 

Mit dem Paragrafen 118 der Sächsischen Verfassung schlug man ebenfalls einen 

Sonderweg der Vergangenheitsaufarbeitung ein. Dieser Paragraf besagte, dass u.a. bei 

einer ehemaligen Zugehörigkeit zum Ministerium für Staatssicherheit einem Abgeordneten 

auf Antrag von mindestens einem Drittel der Landtagsmitglieder das Mandat aberkannt 

werden kann.  

4.2.1 Sonderausschuss „zur Untersuchung von Amts- und 

Machtmißbrauch infolge der SED-Herrschaft“ 

Der Sonderausschuss wurde bereits in der konstituierenden Sitzung des Sächsischen 

Landtages nach interfraktioneller Absprache eingesetzt. Die Einrichtung noch in der ersten 

Sitzung zeigt die Bedeutung der Vergangenheitsaufarbeitung für die Abgeordneten des 

Sächsischen Landtages im Herbst 1990. 

Ein genauer Untersuchungsauftrag existierte bei Einsetzung des Sonderausschusses noch 

nicht. Ein Antrag der Bündnis 90/Grünen auf eine Ausweitung des Wirken des 

Ausschusses über die Untersuchung von SED-Machtmissbrauch hinaus, „auf weitere 

Persönlichkeiten oder Personen dieses ehemaligen DDR-Landes, die hier auch ohne SED-

Mitgliedschaft Amts- und Machtmißbrauch betrieben haben“, wurde allerdings mit 60 

Gegenstimmen und sieben Stimmenthaltungen abgelehnt (SL: 1/1, 27.10.1990: 29). Der 

soeben konstituierte Verfassungs- und Rechtsausschuss erhielt den Auftrag, bis zum 

Jahresende dem Landtag einen Beschluss im Plenum über den Auftrag und die Befugnisse 

des Sonderausschusses vorzulegen (SL: 1/1, 27.10.1990: 29). Die angeforderte 

Beschlussempfehlung wurde jedoch erst am 21. März 1991 vorgelegt. Der 

Ausschussvorsitzende, Abgeordneter Beyer, CDU, begründete diesen langen Zeitraum mit 

der Brisanz der Materie.  
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In seiner Beschlussempfehlung regte der Verfassungs- und Rechtsausschuss an, dem 

Sonderausschuss aufgrund seiner besonderen Bedeutung und Aufgaben Sonderrechte zu 

verleihen. 

Befugnisse und 1. Untersuchungsgegenstand 

 
Diese Befugnisse wurden ihm schließlich per Sonderausschussgesetz (SAG) erteilt. Der 

Ausschuss erhielt dadurch Rechte, durch die er sich von anderen parlamentarischen 

Untersuchungsausschüssen unterschied: Ihm wurden zwar die meisten Befugnisse eines 

Untersuchungsausschusses gemäß dem Untersuchungsausschussgesetz Sachsens 

übermittelt – einzelne Maßgaben dieses Gesetzes wurden jedoch eigens für den 

Sonderausschuss durch das SAG geändert. Die wichtigste Änderung betraf hierbei das 

„Bestimmtheitsgebot“, d.h. die Bindung eines Untersuchungsgegenstandes an einen 

bestimmten Untersuchungsauftrag, wie es im Untersuchungsausschussgesetz (§3 Absatz 3) 

und der Sächsischen Verfassung (Artikel 54 Untersuchungsausschüsse) festgelegt ist.63 

Durch die Aufhebung des Bestimmtheitsgebotes konnte sich der Sonderausschuss seine 

Aufgaben im Rahmen des Untersuchungsauftrages selbst zuweisen. Außerdem agierte er 

als ständiger Ausschuss, der nacheinander verschiedene Untersuchungsgegenstände 

untersuchen konnte. Zu bemerken ist, dass nach dem Prinzip der Gewaltenteilung ständige 

Untersuchungsausschüsse eigentlich unzulässig sind (Germis 1988: 42). Allerdings dienen 

Untersuchungsausschüsse auch normalerweise der Überwachung der regierenden 

Exekutive und nicht der Überprüfung eines vergangenen Systems. 

Das SAG selbst beruhte auf einem gemeinsamen Entwurf der Fraktionen von CDU, SPD 

und FDP und wurde am 23. Mai 1991 in namentlicher Abstimmung mit 120 Ja-, 17 

Neinstimmen und einer Stimmenthaltung verabschiedet.  

Die Neinstimmen stammten alle von der LL/PDS. Bereits zu den vom Verfassungs- und 

Rechtsausschuss empfohlenen Aufgaben und Befugnissen des Sonderausschusses hatte die 

Fraktion rechtliche Bedenken bezüglich einer nicht genügenden Eingrenzung der 

Aufgaben und besonders wegen der exemplarischen Untersuchung von Einzelfällen 

geäußert. Ihrer Meinung nach war die Aufarbeitung strukturellen Unrechts und von 

                                                 
63 Laut diesen Regelungen ist ein Untersuchungsgegenstand schon im Beschluss oder bereits mit Einsetzung 
eines Untersuchungsausschusses festzulegen. Eine nachträgliche Konkretisierung des Gegenstandes der 
Untersuchung ist in diesen Formulierungen nicht enthalten. Durch den §1 Absatz 2 des SAG wurde dem 
Sonderausschuss jedoch das Recht erteilt, sich die übertragenen Aufgaben selbst zu konkretisieren. Aufgrund 
dieses Sachverhaltes war es übrigens auch notwendig, das SAG zum Verfassungsgesetz zu erheben. 
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Vorgängen, die über das Gebiet des heutigen Landes Sachsen hinausgingen, ebenso 

rechtswidrig, wie das Selbstbefassungsrecht des Ausschusses. 

Nach der Verabschiedung des SAG sprach der Rechtsexperte der Fraktion daher von einer 

„politisch schlimmen, katastrophalen Drucksache“ mit der „Sachsen zu einem Rechtsstaat 

dritter Klasse“ verkommt. Durch dieses Gesetz veranstalte der Landtag „eine harte 

Gratwanderung entlang den Grenzen parlamentarischen Untersuchungsrechts.“(Dr. 

Friedrich, LL/PDS: 1/18, 23.5.1991: 1013) Die LL/PDS äußerte jedoch nicht nur gegen die 

Befugnisse des Ausschusses, sondern auch gegen seinen Untersuchungsgegenstand an sich 

Bedenken. Die Fraktion sah durch ihn von Anfang an die Gefahr gegeben, dass die 

Ausschussmitglieder nicht um Unvoreingenommenheit bemüht sein würden, sondern den 

Sonderausschuss zur politischen Instrumentierung nutzen werden. Deshalb unterstütze sie 

seine Bildung nur, insofern es darum ging, „den notwendigen, aber objektiven Prozess der 

Geschichtsaufarbeitung in Sachsen parlamentarisch zu unterstützen.“(Ebd.) 

 

Mittels des Paragrafen 1 Absatz 1 (SAG) wurde dem Sonderausschuss also ein 

Arbeitsauftrag erteilt, in dessen Rahmen er sich seine Untersuchungsgegenstände selbst 

zuweisen konnte. Der Ausschuss beschloss daraufhin am 12. April 1991 folgendes Thema 

als ersten Untersuchungsgegenstand zu bearbeiten: „Welche politischen Entscheidungen 

und welche personellen, sachlichen und organisatorischen Maßnahmen sind während der 

SED-Herrschaft (...) ergriffen worden, um in inneren oder äußeren Spannungsfällen (...) 

Personen mit anderer Staatsangehörigkeit als derjenigen der DDR oder politisch suspekt 

erscheinende Staatsangehörige der DDR (...) zu verhaften, zu internieren, zu isolieren oder 

zu überwachen. (...) Besonderes Augenmerk ist dabei auf die Vorbereitung, Einrichtung 

und Unterhaltung von Lagern zur Internierung oder Isolierung solcher Personen auf dem 

Gebiet des heutigen Freistaates Sachsen oder für solche Personen mit Wohnsitz im Gebiet 

des heutigen Freistaates zu richten.“ 

Ausschlaggebend für die Wahl dieses ersten Untersuchungsgegenstandes war ein 

Vorschlag des Ausschussvorsitzenden Klaus Dreikopf, nachdem dieser im Sommer des 

Jahres bei einem Aufenthalt in Brandenburg auf ein geplantes Isolierungslager aufmerksam 

gemacht worden war. Bis dahin herrschte im Sonderausschuss Unklarheit über die Wahl 

des ersten Untersuchungsgegenstandes. Ursprünglich plante man den Missbrauch von 

Privilegien durch die SED zu untersuchen, da seit der Einsetzung des Ausschusses eine 

Reihe diesbezüglicher Anfragen und Anzeigen durch Bürger an die Ausschussmitglieder 
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herangetragen worden waren (Interview mit Klaus Dreikopf: Sächsische Zeitung vom 

17.8.1993). 

Zwischenbericht 

 
Der Zwischenbericht des Sonderausschusses wurde am 14. Oktober 1993 in der 78. 

Plenarsitzung dem Plenum des Landtages vorgelegt. Mit seiner Präsentation nahmen die 

Kontroversen um die Arbeitsweise und Ergebnisse des Ausschusses zu.  

Die Fraktion der LL/PDS bezeichnete den Zwischenbericht als ein „Konglomerat von 

Wahrheiten, Banalitäten, Halbwahrheiten, unbewiesenen Vermutungen, ja Spekulationen 

und offensichtlichen Unwahrheiten“, mit denen der Versuch unternommen werden sollte, 

„den Eindruck zu erwecken, als habe die Führung der SED im Herbst 1989 allen Ernstes 

versucht, der sich abzeichnenden politischen Wende mit militärischen Mitteln, darunter 

der Auslösung des Vorbeugekomplexes, zu begegnen.“ (Dr. Friedrich, LL/PDS: 1/78, 

14.10.1993: 5466) Nach Meinung der Fraktion diente der Ausschuss lediglich dem Zweck, 

politische und psychologische Weichenstellung in Richtung einer verstärkten 

strafrechtlichen Verfolgung einer großen Gruppe ehemaliger Funktionsträger zu stellen. 

Zudem kritisierte man die unprofessionelle Arbeitsweise des Ausschusses: “Weder wurden 

Fachgutachten beigezogen, noch wurden Arbeitshypothesen aufgestellt, noch gab es 

konzeptionell gut vorbereitete zeugenschaftliche Vernehmungen, und gar nicht wurde die 

so wichtige, zentrale Führungsebene befragt, ein absolutes Unding für jeden, der sich nur 

einigermaßen in den stark zentralisierten Sicherheitsstrukturen auskennt. (...) Diese 

Hintergründe lassen ernsthafte Zweifel aufkommen, ob der sächsische Sonderausschuß 

überhaupt Willens und in der Lage ist, sein Mandat zu erfüllen, mit parlamentarischen 

Mitteln zur Geschichtsaufarbeitung beizutragen.“(Ebd.) 

Für die CDU-Fraktionsmitglieder im Ausschuss war allein die SED für die geplanten 

Lager verantwortlich: “Die Diskussionen aus Ihren Reihen, der LL/PDS, haben mir 

bestätigt, daß wir mit unserem Zwischenbericht genau in die Kerbe reingeschlagen haben, 

in die wir reinschlagen mussten, [Beifall bei CDU und SPD] nämlich die Verantwortung 

aufzuzeigen, die die SED die ganzen Jahre seit 1967, seit dieser Direktive, bei dieser 

Erfassung der feindlich – negativen Personen, nicht nur mit dem Planspiel selber, hatte.“ 

(Dr. Hahn, CDU: 1/78, 14.10.1993: 5470) 

Nach dem Ergebnis des Zwischenberichtes, der eben dieses Ergebnis formulierte, drängten 

deshalb die CDU-Mitglieder im Ausschuss auch auf einen baldigen Abschluss der 
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Untersuchungstätigkeit. Außerdem beantragte man, dass der Abschlussbericht zu 80 

Prozent aus dem Zwischenbericht bestehen sollte (SL: 1/22, 12.7.1993: 1025).  

Abschlussbericht 

 
Der Abschlussbericht des Sonderausschusses wurde am 23. Juni 1994 verabschiedet. Das 

Ergebnis der Untersuchungen selbst nahm von den 50 Seiten des Berichtes lediglich 28 

ein. Anhand der Untersuchungen und Zeugenaussagen kam der Ausschuss darin 

mehrheitlich zu dem Ergebnis, dass den Dienststellen des MfS die wesentliche 

Mitverantwortung für die geplanten Internierungen und Isolierungen sowie „insbesondere 

die nahezu ausschließliche Zuständigkeit für die Vorbereitung zur Isolierung und das 

Erstellen der Personenlisten“ zugeschrieben werden kann. Die SED-Einsatzleitungen und 

ihre Führer seien als Wissende und Eingeweihte in Sachen Isolierung betrachtet worden. 

Das MfS handelte nicht losgelöst vom Staatsapparat, es war vollständig in diesen integriert 

und agierte entsprechend den Vorgaben der SED. Die Funktionäre der SED seien demnach 

die Hauptverantwortlichen für die Unterdrückung der DDR-Opposition (SL: 

Abschlussbericht des Sonderausschusses DS 1/4773: 46-50).  

 

Dieses Untersuchungsergebnis der Ausschussmehrheit fand jedoch nicht die Zustimmung 

aller Fraktionen. Die unterschiedliche Bewertung der Arbeitsergebnisse äußerten sich in 

den Minderheitenvoten der Fraktionen Bündnis 90/Grüne und LL/PDS zum 

Abschlussbericht. 

Die LL/PDS betonte darin nach wie vor die Verfassungswidrigkeit des Sonderausschusses. 

Er habe zudem die Kompetenzen des Sächsischen Landtages eindeutig überschritten, 

indem er sich Rechte anmahnte, die nur dem Bundestag zustünden. Der Verfahrensablauf 

und die Zeugenaussagen seien politisch zielgerichtet gewesen. Außerdem zweifelte die 

Fraktion die Darstellung des Abschlussberichtes zur Verantwortlichkeit der SED für die 

geplanten Isolierungslager an. Nach ihrer Ansicht ergaben sich aus den vorliegenden 

Dokumenten keine Hinweise auf eine direkte Einsatzbeteiligung an den Planungen der 

Isolierungslager (Minderheitenvotum LL/PDS: 4ff). 

Die Fraktion Bündnis 90/Grüne begründete ihr umfangreiches Minderheitenvotum mit der 

Vielzahl ungeklärter Fragen im Abschlussbericht, da ein parlamentarischer 

Untersuchungsausschuss – insbesondere ohne eine dem Thema angemessene 

Unterstützung – der gestellten Aufgabe nicht gerecht werden konnte. Zudem wies man 
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darauf hin, dass die Mobilmachungsunterlagen der Bundeswehr, der Nachrichtendienste 

und der Zivilverteidigung in der Bundesrepublik ebenfalls einer historischen und 

vergleichenden Aufarbeitung zugänglich gemacht werden sollten (Minderheitenvotum 

B90/Grüne: 7ff). 

 

Der Sonderausschuss „zur Untersuchung von Amts- und Machtmissbrauch infolge der 

SED-Herrschaft“ stach durch seine Befugnisse und Aufgabenstellung aus der Reihe 

anderer parlamentarischer Untersuchungsausschüsse heraus. Der Umstand, dass er sich der 

parlamentarischen Aufarbeitung eines historischen Sachverhaltes widmete, wurde durch 

das enorme öffentliche Interesse an diesem Thema bedingt. Dieses starkes Interesse an der 

Aufklärung und Aufarbeitung der Vergangenheit teilten auch die Mitglieder des 

Sächsischen Landtages im Herbst 1990. Dies beweist die Einsetzung des 

Sonderausschusses noch in der konstituierenden Sitzung. Allerdings diente der Ausschuss 

auch den parteipolitischen Interessen der einzelnen Fraktionen, zumal er aufgrund seines 

Untersuchungsgegenstandes stärker als andere parlamentarische Ausschüsse einem hohem 

öffentlichem und auch medialem Interesse ausgesetzt war. 

Der CDU und der LL/PDS konnte die Ausschusstätigkeit dazu dienen, die Kontinuität zu 

ihrer DDR- Parteienvergangenheit abzubrechen. Die Ost-CDU wollte sich von Vorwürfen 

aufgrund ihrer Rolle als Blockpartei lösen, indem sie jegliche Schuld an Missständen in der 

DDR der SED zuwies. 

Auch für die LL/PDS war eine Aufarbeitung der SED-Vergangenheit von Interesse. Um 

sich als „neue“ demokratische Partei präsentieren zu können, musste sie sich mit ihrer 

eigenen Vergangenheit beschäftigen. Im Gegensatz zur CDU-Fraktion wünschte man sich 

allerdings ein Untersuchungsergebnis, das nicht die Alleinschuld der SED, sondern die 

führende Rolle des MfS bei den untersuchten Vorgängen feststellte. Das 

Untersuchungsergebnis der Ausschussmehrheit war für ihr Bestreben um Anerkennung 

und Etablierung innerhalb der neuen Parteienlandschaft schädigend. 

Deshalb drängte sie ebenso wie die Fraktion der Bündnis 90/Grünen auf eine Aufklärung 

der Ereignisse, die auch die Rolle der ehemaligen Blockparteien mit einbezog. Beide 

Fraktionen wollten die Alleinschuld der SED an den Vorgängen aus unterschiedlichen 

Gründen nicht anerkennen. Die Grünen, die vor allem durch das Engagement ihres 

Vertreters im Sonderausschuss Michael Arnold die aktivste Rolle innerhalb der 

Untersuchungen einnahmen, wollten die Vergangenheit komplex aufarbeiten und sich 

nicht nur auf die SED beschränken. Mit diesem Anliegen standen sie vor allem gegen die 
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CDU-Mehrheit im Landtag und im Ausschuss. Diese hatte von Beginn an die SED als 

Verantwortliche festgemacht. Sprach man in den ersten Debatten um das SAG noch 

pauschal von der „Aufarbeitung der Vergangenheit der letzten 40 Jahre“ und darüber „die 

Wahrheit über Leute mit dunkler Vergangenheit ans Licht zu bringen“, stand spätestens 

mit der Vorlage des Zwischenberichtes für die CDU-Mehrheit die alleinige Verantwortung 

der SED für die Internierungs- und Isolierungslager fest. 

Der Sonderausschuss zum SED-Machtmissbrauch diente also vornehmlich den politischen 

Interessen der einzelnen Landtagsfraktionen. Zur historischen Aufarbeitung der 

Vergangenheit war er nicht geeignet, da seinen Mitgliedern dafür neben dem Sachwissen 

vor allem die nötige Objektivität fehlte. Die Arbeit des Sonderausschusses wurde im 

Wesentlichen durch die Meinungsverschiedenheiten der Fraktionen, und hier vor allem 

zwischen LL/PDS, Bündnis 90/Grünen und der Ausschussmehrheit, beeinflusst. Diese 

kamen nicht nur in Anträgen, wie denen der LL/PDS zur Arbeitsweise, sondern letztlich 

auch in den Minderheitenvoten von LL/PDS und den Bündnis 90/Grünen zum Ausdruck.  

 

Der Sonderausschuss selbst sah sich im Verlauf seiner Untersuchungstätigkeit einer Reihe 

von Problemen ausgesetzt. So bereitete allein die Beschaffung von 

untersuchungsrelevanten Akten und Dokumenten Schwierigkeiten. Ein Problem hierbei 

stellte auch anfangs wider Erwarten die Zusammenarbeit mit dem Bundesangestellten für 

die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR (BstU) dar, der zunächst 

weder über den Status des Ausschusses als Untersuchungsausschuss, noch über den 

genauen Untersuchungsgegenstand informiert war (Information des Abgeordneten Arnold 

über ein Treffen mit Joachim Gauck zur Verbesserung der Zusammenarbeit beider 

Institutionen: Protokoll Sonderausschuss 1/10, 8.9.1992). 

Kompliziert gestalteten sich auch die zeugenschaftlichen Vernehmungen. So erschien ein 

Großteil der geladenen Zeugen nicht zum vereinbarten Termin. Außerdem beriefen sich 

viele während der Vernehmungen auf das Fortbestehen ihrer Schweigepflicht, die vom 

Amt für Nationale Sicherheit (Nachfolgeinstitution des MfS) noch nicht aufgehoben 

worden sei. Ansonsten konnten sich viele Geladene angeblich an nichts mehr erinnern oder 

keine Aussage zum Untersuchungsgegenstand machen. Bei diesen Problemen wurde 

immer wieder deutlich, dass es dem Ausschuss an einem angemessenem Rechtsbeistand 

mangelte. Ihm standen zwar neben einem Mitarbeiter des gehobenen Dienstes wechselnd 

Rechtsreferendare zur Verfügung - ein Volljurist, der dem Ausschuss ständig zugeordnet 

war, fehlte jedoch. Zudem hatte man beim Durchsetzen strafrechtlicher Mittel, wie 
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Ordnungsstrafen bei Nichterscheinen zu Vorladungen, während der gesamten 

Untersuchungstätigkeit Schwierigkeiten. So wies das Landgericht Dresden wiederholt 

strafrechtliche Anträge des Sonderausschusses ab oder hob laufende Verfahren auf 

Beschwerde der Betroffenen wieder auf. 

Als problematisch erwies sich ebenfalls der enorme zeitliche Aufwand für die Mitglieder 

des Ausschusses, der sich insgesamt 75mal versammelte. Hinzu kam die Zeit, welche 

einzelnen Mitglieder mit der Auswertung der umfangreichen Quellen verbrachten. 

Wahrscheinlich drängten auch hinsichtlich dieses Zeitaufwandes viele Mitglieder seit Ende 

1993 auf eine Einstellung der Untersuchungen (Rätsch 2000: 68-75). 

 

Bewertungskommission des Sonderausschusses 

 
Ein weiterer Untersuchungsauftrag des Sonderausschusses stellte die Überprüfung der 

Abgeordneten des Sächsischen Landtages und der Mitglieder der Staatsregierung auf 

ehemalige Zusammenarbeit mit dem MfS dar.  

Diese Aufgabe wurde ihm am 21. März 1991 durch die Drucksache 1/59 zugewiesen. Der 

Sonderausschuss bildete daraufhin eine Bewertungskommission, die sich aus je einem 

Mitglied einer Fraktion des Sonderausschusses zusammensetzte. Die Verfahrensweise für 

die Überprüfungen wurden in der Drucksache 1/215 festgelegt: Jedes Landtags- und 

Regierungsmitglied musste eine persönliche, eidesstattliche Erklärung abgeben, die auch 

die Einwilligung enthielt, sich vom BstU in Berlin überprüfen zu lassen. Das Ergebnis 

dieser Überprüfungen wurde über den Präsidenten des Sächsischen Landtages verschlossen 

an die Bewertungskommission übergeben, die dann dem Betroffenem das Resultat 

mitteilte und gegebenenfalls eine Empfehlung zur Mandatsniederlegung aussprach. Im Juli 

des Jahres wurde diesen Personen dann die Möglichkeit gegeben, sich vor dem 

Bewertungsausschuss in einer Anhörung zu äußern.  

 

Die Vorstellung des vorläufigen Abschlussberichtes durch die Kommission fand am 24. 

Oktober 1991 statt. Seine Vorläufigkeit ergab sich aus dem Umstand, dass für einige 

Abgeordneten aufgrund fehlender Unterlagen noch keine Bewertung vorgenommen 

werden konnte. Laut diesem Bericht erhielt der Sonderausschuss vom Sonderbeauftragten 

für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes zu 25 Abgeordneten Hinweise auf eine 



Tätigkeit des Parlamentes in der ersten Wahlperiode  122 
 

ehemalige Zusammenarbeit mit dem MfS. Für 14 Abgeordnete sprach die 

Bewertungskommission daraufhin eine Empfehlung zur Mandatsniederlegung aus.64 

Insgesamt leisteten jedoch nur neun der 14 Betroffenen dieser Empfehlung Folge. Die 

Abgeordneten Bartl, Dürrschmidt, Prof. Hegewald und Kosel, allesamt der Fraktion 

LL/PDS angehörig, und Dr.Viehweger, FDP hatten sich geweigert, ihr Mandat abzugeben. 

Entsprechend der Drucksache 1/59 erhielten sie daraufhin die Gelegenheit, vor dem 

Plenum eine Stellungnahme abzugeben. In dieser Erklärung bekundeten alle die 

Geringfügigkeit ihres Nutzens für die Staatssicherheit und forderten aufgrund des teilweise 

langjährigen Zurückliegens dieser Zusammenarbeit das Recht auf Verjährung (SL: 1/29, 

24.10.1991: 1859ff). 

 

Die Bestätigung des Abschlussberichtes (DS 1/4897) und die Entlastung der Mitglieder des 

Bewertungsausschusses fand schließlich kurz vor dem Ende der ersten Legislaturperiode, 

in der 99. Sitzung statt. Die LL/PDS drückte ihre Vorbehalte gegen die Empfehlungen zur 

Mandatsniederlegung gegenüber Angehörigen ihrer Fraktion lediglich durch ihre 

Stimmenthaltung aus. Zum Abschlussbericht legte außerdem der Vertreter der Bündnis 

90/Grünen in der Bewertungskommission, Michael Arnold, ein eigenes 

Minderheitenvotum vor. Der Abschlussbericht selbst wurde mit großer Mehrheit, ohne 

Gegenstimme und mit zehn Stimmenthaltungen angenommen (SL: 1/99, 23.6.1994: 

6969).65 

 

Die Überprüfung der Abgeordneten des Sächsischen Landtages auf Zusammenarbeit mit 

dem ehemaligen Ministerium für Staatssicherheit war angesichts der historischen Situation 

eine notwendige Aufgabe und reihte sich in die Überprüfung der Mitarbeiter und 

Angestellten anderer öffentlichen Institutionen ein. Den Überprüfungsmaßstab und die 

Methode bestimmte der Sächsische Landtag selbst. Allerdings besaß er keine Befugnis die 

betroffenen Abgeordneten, denen eine Empfehlung zur Mandatsniederlage ausgesprochen 

worden war, zum Austritt aus dem Landtag zu zwingen. Das Ergebnis der Überprüfungen 

sahen die anderen Fraktionen des Landtages als Bestätigung dafür, dass die LL/PDS nicht 

als „neue“ Partei anzusehen war, sondern weiterhin Kontinuitäten zur SED bestanden. Die 

                                                 
64 Die Namen der Abgeordneten, die der Empfehlung gefolgt waren, wurden aus Datenschutzgründen nicht 
genannt. 
65

Über die Abgeordneten, welche der Empfehlung zur Mandatsniederlegung nicht gefolgt waren, wurde in 
der Erklärung zum Abschlussbericht keine Aussage mehr getroffen.  
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Abgeordneten, welche der Empfehlung zum Austritt aus dem Sächsischen Landtag nicht 

nachkamen, konnte die Bewertungskommission nicht zur Mandatsaufgabe zwingen, da 

dies laut Drucksache 1/59 nur der jeweiligen Fraktion zustand. Die zweite 

Legislaturperiode sollte allerdings zeigen, dass die Mehrheit des Landtages diese 

Entscheidungen nicht akzeptierte. Mittels des Artikels 118 der Sächsischen Verfassung 

versuchte man abermals diese Abgeordneten zur Mandatsniederlegung zu zwingen. 

 

Im Februar 1992 beschäftigte sich der Sächsische Landtag erstmals mit der möglichen 

Aufhebung der Immunität eines seiner Abgeordneten, nachdem gegen Michael Arnold 

(B90/Gr.), von einigen ehemaligen, sog. „unbekannten Mitarbeitern der Staatssicherheit“ 

(UMA), deren Namen Arnold öffentlich genannt hatte, Verleumdungsklage eingereicht 

worden war. Nach Artikel 55 (2) der Sächsischen Verfassung dürfen Abgeordnete nur mit 

der Einwilligung des Landtages wegen einer mit Strafe bedrohten Handlung zur 

Untersuchung gezogen werden. Die Verfahren zur Immunitätsaufhebung sind in der 

Anlage 5 der Geschäftsordnung des Sächsischen Landtages geregelt: Demnach können 

neben Staatsanwaltschaften und obersten Dienstbehörden auch Privatkläger einen Antrag 

auf Aufhebung der Immunität eines Abgeordneten stellen. Die Anträge werden dann vom 

Landtagspräsidenten unmittelbar an den Geschäftsordnungs- und Immunitätsausschuss zur 

Vorberatung weitergeleitet. Der Ausschuss kann dem betroffenem Landtagsmitglied 

Gelegenheit geben, sich zu äußern, bevor er dem Landtag seine Beschlussempfehlung zur 

Entscheidung vorlegt. 

Der Ausschuss für Geschäftsordnung und Immunität des Sächsischen Landtages hatte nach 

der Anhörung Arnolds zunächst keine Aufhebung der Abgeordnetenimmunität empfohlen 

(DS 1/2835). Später ging zu dieser Beschlussempfehlung jedoch ein Änderungsantrag der 

CDU-Fraktion ein, der nun die Beendigung der Immunität forderte. (DS 1/2884). In der auf 

diesen Antrag folgenden namentlichen Abstimmung sprachen sich 80 Abgeordnete für die 

Aufhebung der Immunität Arnolds aus, 37 stimmten dagegen und 5 Abgeordnete 

enthielten sich der Stimme. Die Zustimmungen stammten fast ausnahmslos von der 

Fraktion der CDU. 

Die Opposition warf der CDU-Fraktion daraufhin vor, dass ihr Meinungswandel erst 

zustande gekommen sei, nachdem der Innenminister und CDU-Vizepräsident Heinz Eggert 

von Arnold in Zusammenhang mit der Überprüfung der Mitglieder der Staatsregierung auf 

ehemalige Zusammenarbeit mit dem MfS heftig angegriffen worden war: „Es bleibt Ihnen, 

verehrte Abgeordnete, selbst überlassen zu vermuten, welche Ereignisse der letzten beiden 
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Wochen den Sinneswandel innerhalb der CDU-Fraktion herbeigeführt haben, 

insbesondere dann, wenn man weiß, daß der größte Teil der klagenden, unbekannten 

Mitarbeiter der sächsischen Polizei angehört.“ (Dr. Donner, B90/Gr: 1/62, 18.2.1993: 

4420) 

Auch die Fraktion der LL/PDS warf der CDU in diesem Fall parteipolitisches Kalkül vor: 

“Es war weiterhin opportun, dass MdL Arnold und sein Referent das Forschungszentrum66 

einrichten durften. [Unruhe – Glocke des Präsidenten] Niemand fragte nach der Herkunft 

der Akten. Jetzt ist es nicht mehr opportun, nachdem für den CDU-Vize und Innenminister 

Eggert der Boden heiß wird und er Opfer seiner eigenen Politik wird.“(Ebd.) 

Die anderen Oppositionsfraktionen sprachen diesen Vorwurf gegen die CDU zwar nicht so 

offen aus, plädierten aber trotzdem gegen eine Aufhebung der Abgeordnetenimmunität. Sie 

befürchteten in diesem Fall vor allem eine Beeinträchtigung der Arbeitsfähigkeit des 

Sächsischen Landtages: “Jeder Abgeordnete, der hier in diesem Haus das Wort zu dieser 

Vergangenheitsproblematik aufwirft, setzt sich der Gefahr aus, daß er angezeigt wird, 

wegen übler Nachrede, Verleumdung etc., und muß dann damit rechnen, daß seine 

Immunität aufgehoben wird. Wenn das keine Beeinträchtigung der Arbeitsfähigkeit des 

Landtages ist, dann sagen Sie mir bitte, was ist es dann?“ (Richter, FDP: 1/62, 18.2.1993, 

4421) 

Die CDU-Fraktion blieb trotz dieser Proteste bei ihrem Änderungsantrag. Dabei wies man 

parteipolitische Gründe für den Meinungswandel ab: Ein Abgeordneter sei ein in vielem 

ausgezeichneter Bürger, aber doch ein Bürger unter anderen Bürgern. Die Immunität, die 

er genießt, sei zwar ein Instrument, um die Arbeitsfähigkeit des Sächsischen Landtages zu 

sichern, trotzdem müsse man in diesem Fall der Justiz die Möglichkeit geben, zu arbeiten, 

da der Landtag selbst weder das Recht zu einer Vorverurteilung, noch das Recht zu einem 

Vorabfreispruch habe. Dies sei die Angelegenheit der Staatsanwaltschaft (Dr. Krone, 

CDU: Ebd.) 

 

Der Änderungsantrag der CDU-Fraktion auf Aufhebung der Abgeordnetenimmunität 

Arnolds und die Vorwürfe der Opposition gegen diese Entscheidung sind vor dem 

Hintergrund der Aktivitäten Arnolds im und auch außerhalb des Parlamentes zu bewerten. 

Die Initiativen der Fraktion Bündnis 90/Grüne, sowohl im Sonderausschuss „zur 

Untersuchung von Amts- und Machtmißbrauch infolge der SED-Herrschaft“ als auch bei 
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der Überprüfung der Abgeordneten des Sächsischen Landtages auf ehemalige 

Zusammenarbeit mit dem MfS, waren zu einem großen Teil auf sein persönliches 

Engagement zurückzuführen 67: Im Dezember 1990 wurde auf einer Beratung der 

Bürgerkomitees zur Auflösung der Staatssicherheit vereinbart, Dokumentations- und 

Forschungszentren in den ehemaligen Bezirksstädten einzurichten. Am 21. Oktober 1991 

wurde daraufhin in Dresden das erste Forschungszentrum zu den „Verbrechen des 

Stalinismus“ eröffnet, dessen Ziel die Analyse der Grundstrukturen des MfS und dessen 

Beziehungen zur SED und den anderen Blockparteien war. Arnold zählte zu den privaten 

Förderern dieses Institutes, dessen Archivleiter sein Mitarbeiter und Berater im Landtag, 

Thomas Rudolph, war. Sowohl gegen das Forschungszentrum als auch gegen Arnold 

selbst, der rasch innerhalb des Landtages und den Medien den Ruf eines „Stasijägers“ 

innehatte, wurden wiederholt Vorwürfe erhoben, widerrechtlich in den Besitz von MfS-

Unterlagen gelangt zu sein und auch Kopien davon in Umlauf gebracht zu haben. Das 

Zentrum war Anfang 1993 nach Streichung von Stellen durch das Arbeitsamt geschlossen 

worden.68 

 

Natürlich sind diese Presseberichte mit der gebotenen Vorsicht zu bewerten. Fest steht, 

dass Michael Arnold sowohl im Sonderausschuss als auch außerhalb die aktivste Rolle bei 

der Vergangenheitsaufarbeitung einnahm. 

Inwieweit die Bemühungen Arnolds, und damit auch der Fraktion Bündnis 90/Grüne, an 

einer lückenlosen Vergangenheitsaufarbeitung durch persönliche Interessen mitbestimmt 

wurden, kann nur vermutet werden. Auch inwieweit die Vorwürfe des 

Profilierungsdranges und der Zweckentfremdung von Akten durch die Regierungsfraktion 

und die LL/PDS zutreffen, kann an dieser Stelle nicht überprüft werden. Fest steht 

dagegen, dass Arnold und somit auch die Bündnis 90/Grünen die aktivste Rolle innerhalb 
                                                 
67

Der Landesbeauftragte für Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes Dresden, Fritz Ahrendt, warf dem 
Forschungszentrum unkorrektes Arbeiten vor und auch ehemalige Mitarbeiter der Einrichtung sprachen von 
„Schlamperei“ und „Konzeptlosigkeit“. Der frühere Mitarbeiter Henning Rößler sagte sogar aus, dass das 
Zentrum nur gegründet worden wäre, damit sich Arnold und Rudolph im Landtag profilieren können – 
wissenschaftliche Forschung habe dort nicht stattgefunden. Unter Berufung auf die Forschungsstelle habe 
Arnold den Eindruck erweckt, eine wissenschaftliche Institution hinter sich zu haben – die dort archivierten 
Unterlagen seien zwar sehr umfangreich, aber nicht besonders brisant (Ebd.) 
 
68 Bereits vor der Auflösung des MfS war er bemüht, dessen Tätigkeiten aufzudecken. So fertigte er Berichte 
über MfS-Repressalien für die Untergrundzeitungen „Umweltblätter“ und „Grenzfall“ an und legte u.a. eine 
fotografische Dokumentation der hauptamtlichen Mitarbeiter zu deren Identifizierung an. Mit der Besetzung 
der ersten Gebäude des Staatssicherheitsdienstes begannen seine Bemühungen um den Erhalt der Akten. 
Arnold sah in diesen Akten sämtliche Ost-West-Beziehungen in Politik und Wirtschaft und das 
Zusammenspiel von SED und den Blockparteien dokumentiert (Interview mit Michael Arnold: 
Landtagskurier Nr. 9/1992: 5). 
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der Aufarbeitung der Vergangenheit einnahmen. Ihre Forderung nicht nur die 

Vergangenheit der SED, sondern auch die Rolle der ehemaligen Blockparteien in der DDR 

aufzuarbeiten, stand nicht im Interesse der Mehrheitsfraktion. Vor allem das Engagement 

von Arnold stieß bei den Christdemokraten auf Missbilligung. So äußerte zum Beispiel der 

Abgeordnete Hauck, dass die CDU-Fraktion wegen Arnolds Angriffe gegen ihre Partei 

missgestimmt seien (Focus, Nr.2, 10.1.1994). Der Vorsitzende der CDU-Fraktion, Herbert 

Goliasch, äußerte sich sogar sehr ungehalten über Arnolds Aktivitäten: “Ich habe einen 

regelrechten Hass auf den Nörgler.“ (SL: Protokoll Sonderausschuss zur Untersuchung 

von Amts- und Machtmissbrauch infolge der SED-Herrschaft: 1/14, 16.2.1992: 13) 

Vor diesem Hintergrund ist es sehr wahrscheinlich, dass die Aufhebung der 

Abgeordnetenimmunität von Michael Arnold und damit sein eventuelles Ausscheiden aus 

dem Landtag für die Mehrheit der CDU-Fraktion durchaus wünschenswert war, zudem 

auch der Justizminister und stellvertretende Vorsitzende der CDU in Sachsen, Heinz 

Eggert, nun durch die Aktivitäten Arnolds angegriffen wurde. 

Eine Vielzahl von Erklärungen zum Abstimmungsverhalten zeigte jedoch, dass die 

Aufhebung der Immunität eines Abgeordneten für die Mitglieder des Landtages eine 

schwerwiegende Entscheidung darstellte. Viele Abgeordnete brachten darin noch einmal 

die Befürchtung zum Ausdruck, dass hiermit ein Signal für andere, ehemalige Mitarbeiter 

des MfS gegeben wäre, nun ebenfalls Anklagen zu erheben. Mit Prof. Dr. Dierich schloss 

sich immerhin auch ein Mitglied der CDU-Fraktion der Meinung der Opposition an: “Ich 

befürchtete, daß diese Abstimmung ein Signal ist zu Verleumdungsklagen gegen 

Abgeordnete von solchen Stasi-Mitarbeitern, und ich glaube, das hätte man bei dieser 

Entscheidung bedenken müssen.“ (SL: 1/62, 18.2.1993: 4425) 

4.2.2 Artikel 118 der Sächsischen Verfassung 

Der Artikel 118 in den Übergangs- und Schlussbestimmungen der Sächsischen Verfassung 

stellte innerhalb der Verfassungen der neuen Bundesländer eine Sonderregelung dar. Er 

enthielt das Recht des Landtages bei Untragbarkeit einer fortdauernden Innehabung des 

Mandates gegen einen Abgeordneten beim Landesgerichtshof ein Verfahren mit dem Ziel 

der Aberkennung von Mandat oder Amt zu beantragen. Dieser Antrag auf Erhebung der 

Anklage muss von mindestens einem Drittel der Landtagsabgeordneten gestellt werden, 

zum Beschluss ist mindestens eine Zweidrittel-Mehrheit erforderlich.  

Als Gründe für die Untragbarkeit eines Abgeordneten oder Mitglieds der Staatsregierung 

gelten laut diesem Artikel: der dringende Verdacht, vor der Wahl oder der Berufung gegen 
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die Grundsätze der Menschlichkeit oder Rechtsstaatlichkeit verstoßen zu haben oder für 

das frühere Ministerium der Staatssicherheit tätig gewesen zu sein. 

 

Die Einführung des Artikels 118 in die Sächsische Verfassung war umstritten. So 

begründete die Fraktion der LL/PDS ihre Ablehnung des gesamten Verfassungsentwurfes 

u.a. mit der Existenz dieser Regelung. 

Der Vorschlag zur Einführung dieses Artikels kam im Mai 1992 vom Sonderausschuss 

„zur Untersuchung von Amts- und Machtmißbrauch infolge der SED-Herrschaft“: 

Überraschend an diesem Vorschlag war, dass auch MfS-Verstrickungen und damit 

Vergehen aus der vorparlamentarischen Zeit, mit einzubeziehen sind. Damit wurde die 

Zuständigkeit des Artikels auch auf Tätigkeiten, die vor der eines Abgeordneten 

Mandatsergreifung lagen, ausgedehnt.  

Mit Dr. Reinfried bezeichnete selbst ein CDU-Mitglied im Ausschuss das Papier als nicht 

beschlussfähig. Auch die Verfassungsrechtler im Ausschuss erhoben erhebliche Bedenken 

gegen die geplante Regelung. So erklärte zum Beispiel Prof. von Mangold, dass die 

vorgeschlagene Regelung mit dem Artikel 28 Absatz 1 und Artikel 18 des Grundgesetzes 

kollidiere. Eine Verankerung in der Sächsischen Verfassung sei deshalb ein politischer 

Fehler. Auch Prof. Schneider äußerte Zweifel: Er könne sich zwar nicht zur politischen 

Zweckmäßigkeit der Regelung äußern, habe jedoch Bedenken aus juristischer Sicht, da das 

Bestimmtheitsgebot in diesem Rahmen nur schwer erfüllbar sei. Selbst der Artikel 18 des 

Grundgesetzes, der die Verwirklichung von Rechten regelt, könne niemandem das passive 

Wahlrecht aberkennen, schon gar nicht auf Lebenszeit. Trotz weiterer Proteste von den 

Vertretern der SPD und Bündnis 90/Grünen, die zumindest Beratungsbedarf anmeldeten 

und gegen eine sofortige Beschlussfassung waren, wurde auf Antrag des CDU-Vertreters 

Schimpff mit 8:4:2 Stimmen eine grundsätzliche Aufnahme dieser Regelung noch am 

gleichen Tag zugestimmt (Protokoll des Verfassungs- und Rechtsausschusses: 5.Sitzung).  

Die Grundlage zum Artikel 118 der Sächsischen Verfassung wurde somit schnell, ohne 

Prüfung und trotz juristischer Bedenken geschaffen. Ausschlaggebend dafür war die CDU-

Mehrheit im Verfassungsausschuss. Sowohl SPD als auch Bündnis 90/Grüne hielten ihre 

Bedenken gegen diesen Artikel aufrecht, wollten ihn aber letztlich nicht zum Dissenspunkt 

erklären und stimmten ihm damit schließlich dennoch zu.  
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4.3 Parlamentarische Kontrolle 
 
Eine besondere Form der Durchsetzung des parlamentarischen Interpellations- und 

Kontrollrechtes stellt die Einsetzung eines parlamentarischen Untersuchungsausschusses 

dar. Diese schärfste Waffe bei der Offenlegung und Ausforschung des Regierungs- und 

Verwaltungshandelns dient vornehmlich der Opposition dazu, Missstände in der Tätigkeit 

der Exekutive aufzudecken (Greß/Huth 1998: 81). Innerhalb der ersten Wahlperiode stellte 

im Sächsischen Landtag die Praxis der Personalüberprüfung durch die Staatsregierung 

einen Schwerpunkt dar. Ein Antrag der Fraktion Bündnis 90/Grüne auf Einsetzung eines 

Untersuchungsausschusses zum Verkauf einer Forellenmastanlage an ein Mitglied der 

Staatsregierung wurde von der Mehrheit des Landtages abgelehnt.  

4.3.1 Untersuchungsausschuss zur „Personalüberprüfung durch die 

Staatsregierung“ 

Den Hintergrund für die Einsetzung dieses Untersuchungsausschusses bildete die 

Überprüfung der Angestellten der Staatsregierung auf ehemalige Mitgliedschaft im MfS 

oder AfNS. Die Staatsregierung selbst war bereits von der Bewertungskommission des 

Landtages auf frühere Zusammenarbeit mit dem MfS überprüft worden. 69 Die Kontrolle 

ihrer Angestellten im öffentlichen Dienst nahm sie dagegen selbst wahr. Als Richtlinien 

für diese Kontrollen galten die Regelungen im Einigungsvertrag, die für die Beschäftigten 

im öffentlichen Dienst Kriterien der Unzumutbarkeit und Unzulässigkeit für die 

Weiterbeschäftigung festlegten. Anders als der Landtag, der nach einem einheitlichem 

Überprüfungsmaßstab, Drucksache 1/59 vorging, arbeitete die Staatsregierung in den 

einzelnen Ministerien mit unterschiedlichen Instrumenten und Kriterien.  

Die Opposition kritisierte die unterschiedlichen Bewertungsmaßstäbe: So galt für die 

Überprüfung im Wissenschaftsministerium das Hochschulerneuerungsgesetz, im 

Ministerium des Inneren und im Kultusministerium überprüfte eine Kommission Angaben 

aus Fragebögen. Außerdem wurde in beiden Ministerien nach unterschiedlichen 

Bewertungsmaßstäben gearbeitet – so galt im Kultusministerium bereits das Innehaben 

einer bestimmten Position, wie zum Beispiel als Parteisekretär, als Entlassungsgrund. 

                                                 
69 Die Angehörigen der Staatsregierung selbst waren von der Bewertungskommission des Sonderausschusses 
„zur Untersuchung von Amts- und Machtmißbrauch infolge der SED-Herrschaft“ überprüft worden. Nach 
Einsicht der Unterlagen sprach er gegen kein Mitglied der Staatsregierung eine Empfehlung zur 
Mandatsniederlegung aus (SL: Abschlussbericht der Bewertungskommission des Sonderausschusses zur 
Untersuchung von Amts- und Machtmissbrauch infolge der SED-Herrschaft DS 1/4897). 
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Einsetzung des Untersuchungsausschusses 

 
Die Fraktion der SPD beantragte in der 65. Sitzung des Landtages die Einsetzung eines 

Untersuchungsausschusses, um diese Praxis der Personalüberprüfung durch die 

Staatsregierung zu untersuchen.  

Sie begründeten die Notwendigkeit der Einberufung eines Untersuchungsausschusses 

damit, dass, laut dem Gleichheitsprinzip der Verfassung, keine unterschiedlichen 

Überprüfungsmaßstäbe für die Entlassung bzw. Einstellung und Weiterbeschäftigung für 

Mitarbeiter im öffentlichen Dienst angesetzt werden dürften. Laut Einigungsvertrag waren 

folgende Richtlinien für die Kriterien der Unzumutbarkeit im öffentlichen Dienst gelten: 

Verstoß gegen die Grundsätze der Menschlichkeit und Rechtsstaatlichkeit, Tätigkeit für 

das frühere Ministerium für Staatssicherheit/Amt für Nationale Sicherheit und fehlende 

persönliche Eignung wegen politischer Belastung. Ungeklärt für die SPD-Fraktion war 

jedoch, wie die Staatsregierung anhand dieser Richtlinien arbeitete, insbesondere a) was 

den Umfang und Zeitpunkt der Weiterbeschäftigung, Einstellung und Kündigung betraf; b) 

welche Kriterien und Grundsätze, die zur Einstellung, Weiterbeschäftigung, Entlassung 

oder Veränderung der Eingruppierung oder Verbeamtung führten; c) die Art und Weise, 

wie die Zumutbarkeit oder Unzumutbarkeit durch Einzelfallprüfung festgestellt wurde und 

in welcher Weise mit den Betroffenen umgegangen wurde. Diese Vorgänge sollten 

exemplarisch im Bereich der Staatsministerium für Inneres und Kultus untersucht werden, 

weil man vermutet, dass die Überprüfungen für die Betroffenen zu ungleichen Ergebnissen 

geführt haben (SL: 1/65, 19.3.1993: 4555). 

 

In der Frage der Angemessenheit der Überprüfungspraxis durch die Staatsregierung und 

der Notwendigkeit eines Untersuchungsausschusses bezogen die Fraktionen des Landtages 

klare Positionen.  

Bereits mit dem Antrag auf Einsetzung des Ausschusses stellte sich die Mehrheitsfraktion 

der CDU vor die Staatsregierung und sagte das Ergebnis seiner Tätigkeit voraus: “Nichts 

anderes als die Feststellung, daß die Staatsregierung bei der Auswahl und der 

Überprüfung ihres Personals verantwortungsbewußt, rechtsstaatlich korrekt und in 

Einzelfallprüfungen vorgegangen ist.“ (Bandmann, CDU: 1/65, 19.3.1993: 4556). Die 

Christdemokraten beschuldigten die SPD außerdem, den Untersuchungsausschuss lediglich 

aus eigennützigen Gründen initiiert zu haben: “Man wird aber den Verdacht nicht los, daß 

es der SPD im Grunde gar nicht so sehr darum geht, sensationelle Entdeckungen zu Tage 
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zu fördern. War die konkrete Aufgabenstellung des Ausschusses schon lange verborgen, so 

muß es einem doch vorkommen, als habe man die eigentliche Intention schon lange 

geahnt. Es soll hier wohl eher der Versuch unternommen werden, mit den Mitteln des 

Untersuchungsausschusses ein Forum zu eröffnen und ein Forum, daß genutzt werden 

kann, um sich selbst zu präsentieren und eigene Positionen zu vermarkten. Die Gefahr, daß 

der Versuch gemacht wird, das Thema auf diese Weise zu politisieren und den Ausschuß 

für eigene populistische Zwecke zu mißbrauchen, ist nach meiner festen Überzeugung 

jedenfalls nicht von der Hand zu weisen.“ (SL: 1/65, 19.3.1993: 4557) 

Auch die FDP manifestierte ihre Position bereits bei der Einsetzung des Ausschusses: 

“Was diesen Untersuchungsausschuss betrifft, so ist daß der Wunsch und Wille einer 

Minderheit in diesem Parlament; den sollte man respektieren. Die Freien Demokraten 

aber werden sich an einem Waschen dreckiger Wäsche nicht beteiligen.“ (Rade, FDP: 

Ebd.) 

 

Der Einsetzung des Untersuchungsausschusses stimmte die Mehrheit des Plenums bei 

einer großen Zahl von Stimmenthaltungen - vornehmlich aus den Reihen der CDU-

Fraktion und zwei Gegenstimmen zu (Ebd.: 4557).  

Große Anfrage der SPD zum Untersuchungsgegenstand 

 
Auch während der Untersuchungstätigkeit des Ausschusses blieb die Frage der 

Personalpolitik der Staatsregierung im Landtag präsent. Die Ursache dafür war eine Große 

Anfrage der SPD zum aktuellen Stand der personellen Erneuerung im Ministerium des 

Inneren, dessen Antwort in der 95. Sitzung des Plenums behandelt wurde. 

Der Fraktionsvorsitzende der SPD begründete die Notwendigkeit der Anfrage mit der 

Weigerung der Regierung Biedenkopf, den Beweisanträgen der SPD-Mitglieder aus dem 

Untersuchungsausschuss nachzukommen (Dr. Förster, SPD: 1/95, 28.4.1994: 6620). 

Die Antwort der Staatsregierung auf die Anfrage der SPD-Fraktion besagte, dass bisher 63 

Prozent des Personalbestandes des Innenministeriums ausgewertet wurden.70 Kritik an der 

Praxis ihrer Personalüberprüfung wies die Staatsregierung zurück. Innenminister Eggert 

wehrte sich gegen die Anschuldigungen der Opposition und bezeichnete die Vorwürfe der 

                                                 
70 Diese Beurteilung habe ergeben, dass 161 hauptamtliche MfS-Mitarbeiter, 362 Informelle Mitarbeiter, 24 
Nomenklaturkader des Innenministeriums, 137 Nomenklaturkader der Bezirksbehörde der Deutschen 
Volkspolizei, 17 Mitglieder und Kandidaten von SED-Kreisleitungen, 4 Mitarbeiter für Sicherheitsfragen der 
SED, 31 Mitglieder und Beauftragte von Kreis- bzw. Stadtbezirkseinsatzleitungen weiterbeschäftigt und zum 
großem Teil auch verbeamtet worden sind (SL: 1/95, 28.4.1994: 6605). 
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SPD als ein Konglomerat von Verdächtigungen. Er gestand nur kleine, teils schon 

korrigierte Fehler bei der Personalüberprüfung ein.71 Eggert betonte, dass für ihn immer 

der Grundsatz gegolten habe: Belastetheit kann nicht gegen Brauchbarkeit aufgewogen 

werden. Maßgeblich sei aber der Grad der Belastung. Außerdem habe das Hohe Haus 

selbst die rasche Verbeamtung und damit die soziale Absicherung der Polizei gefordert. 

Auch der Artikel 20 des Einigungsvertrages gebiete, die Wahrnehmung hoheitsrechtlicher 

Befugnisse sobald wie möglich Beamten zu übertragen. Zu diesen Befugnissen zählten 

unbestreitbar in jedem Fall polizeiliche Befugnisse. Aus diesem Grund seien die 

Verbeamtungen bereits vor dem Eintreffen einer Gauck-Auskunft vorgenommen worden, 

da diese ja jahrelang dauern kann (SL: 1/95, 28.4.1994: 6608). 

Unterstützung erhielt der Innenminister durch seinen Ministerpräsidenten. Kurt 

Biedenkopf verteidigte ebenfalls die unterschiedlichen Maßstäbe, mit denen die einzelnen 

Ministerien die Personalüberprüfung durchführten. Die vielen Einzelfallentscheidungen im 

Innenministerium hätten im verfassungsrechtlich berechtigtem Ermessen des Ministers. 

Die Richtlinien im Einigungsvertrag seien lediglich Ermessungsanhaltspunkte, deshalb 

könnten trotzdem Abweichungen in den Personalentscheidungen auftreten: “Sie können 

nicht von der Verfassung her den Ministern einen eigenständigen Geschäftsbereich mit 

eigenständigem Ermessen zuweisen und sie auf der anderen Seite ihres wichtigsten 

Ermessens, nämlich der Personalhoheit dadurch berauben, daß Sie die 

Personalentscheidungen zentralisieren. (...) Wenn ich aber in verschiedenen Häusern 

unter verschiedenen Bedingungen mit verschiedener Dringlichkeit mit verschiedenen 

Entscheidungsprozessen, weil Sie Herrn Meyer angesprochen haben [Anm. amtierender 

Kultusminister], verschiedene Entscheidungsprozesse durchführe, dann werden Sie 

natürlich Abweichungen bekommen.“ (SL: 1/95, 28.4.1994: 6612) 
                                                 
71 So gab Eggert an, dass unter seinem Vorgänger Leute weiterbeschäftigt wurden, von denen man sich seiner 
Meinung nach 1990 im Rahmen der damaligen Einzelfallüberprüfung hätte trennen müssen. Außerdem hätte 
die Überprüfung sich damals auf die persönlichen Angaben in einem Erklärungsbogen gestützt. Im März 
1991 wurde dann eine Überprüfungskommission für die sächsischen Polizeiangehörigen eingesetzt. Diese 
Kommission habe immerhin 1100 Mitarbeiter für unzumutbar erklärt. Allerdings musste der Innenminister 
auch hier Fehlentscheidungen einräumen. Nach dem Ausscheiden des Kommissionsleiters Giglberger habe er 
dessen Entscheidungen nochmals überprüft und dabei festgestellt, dass 231 Informelle Mitarbeiter der 
Staatssicherheit für zumutbar erklärt worden sind, von denen 63 falsche Angaben gemacht hatten. Abgesehen 
von vier nachvollziehbaren Fällen, wurden alle anderen daraufhin entlassen. Das statistische Datenmaterial, 
dass nun aufgrund der Großen Anfrage der SPD vorliegt, bedürfe außerdem einer Interpretation, da Zahlen 
alleine keinen Aussagewert haben. So seien viele Personen aufgrund ihrer früheren Funktion doppelt bis 
dreifach genannt, da sie mehrere Positionen innehatten. Frühere Angehörige des höheren Dienstes habe man 
ausnahmslos in niedere Funktionen übernommen. Von den 161 ehemaligen hauptamtlichen Mitarbeitern des 
MfS waren 74 im Personenschutz, rund 60 im Technischen Bereich, im Versorgungsbereich oder nur in 
untergeordneten Tätigkeiten beschäftigt. Der überwiegende Teil dieser ehemaligen MfS-Mitarbeiter würde 
heute im mittleren Polizeivollzugsdienst oder als Angestellter oder Arbeiter in entsprechenden 
Aufgabenbereichen eingesetzt. 
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Auch der Fraktionsvorsitzende der Regierungsfraktion verteidigte die Vorgehensweise der 

Staatsministerien: Die unterschiedlichen Bewertungsmaßstäbe in den Ministerien seien 

nicht unrechtmäßig gewesen. Zudem führte er an, dass ein Lehrer oder Wissenschaftler 

nicht gezwungen gewesen sei, so mit der Staatssicherheit zusammenzuarbeiten wie etwa 

ein Polizist von Berufes wegen. Aus diesem Grund hätten sich dann auch unterschiedliche 

Grade der Belastetheit ergeben: “Der eine hat dienstliche Erkenntnisse über die Gefahr, 

die Menschen drohte weitergeleitet, der andere hat denunziert. Wer diesen moralischen 

Unterschied nicht begreift, sollte zu diesem Thema nicht mehr sprechen. (...) Wenn wir hier 

nicht lernen, Äpfel und Birnen auseinanderzuhalten, wenn wir hier versuchen, die 

Entlassungspraxis von Kultus und Wissenschaft mit dem Innenministerium gleichzustellen, 

dann gehen wir an diesem Thema fundamental vorbei. Dann pflegen Sie in dem einen Fall 

Rachegelüste, und in einem anderen Fall streicheln Sie eine Lobby. Das ist mit uns hier 

nicht machbar.“(Goliasch, CDU: 1/95, 28.4.1994: 6620f) 

 

Die SPD- Fraktion wehrte sich gegen diese Anschuldigungen. Ihrer Fraktion Vorhaltungen 

zu machen, sie würde mit dem Untersuchungsausschuss absichtlich in die Wahlkampfzeit 

kommen, sei unredlich. Sie wären mit dem Untersuchungsausschuss schon lange fertig, 

wenn sich die Staatsregierung kooperativer verhalten hätte. Die Antwort der 

Staatsregierung auf ihre Anfrage habe zudem die Untragbarkeit des Staatsministers Eggert 

erwiesen – deshalb forderte man auch seinen Rücktritt. Er habe seit seiner Ernennung im 

Mai 1992: „gestützt auf seine eigene Leidensgeschichte, den Eindruck für sich und die 

Staatsregierung hinterlassen, als würde der’ Pfarrer Gnadenlos’ mit eisernem Besen für 

die personelle Erneuerung stehen. Anspruch und Wirklichkeit, meine Damen und Herren 

klaffen weit auseinander. Deshalb haben wir den Rücktritt gefordert.“ (Dr. Kunckel, SPD: 

1/95, 28.4.1994: 6605)  

Die Fraktion Bündnis 90/Grüne unterstützte die SPD und forderten ebenfalls den Rücktritt 

von Heinz Eggert: “Meine Fraktion erwartet jetzt endlich eine rückhaltlose Aufklärung des 

Landtages zu diesen Fragen und die Bereinigung der gemachten Fehler. Angesichts der 

Vorgänge der Vergangenheit können wir nicht mehr die Erwartung hegen, daß Sie, Herr 

Eggert, dieser Aufgabe gewachsen sind.“ (Gaber, B90/Gr: Ebd.: 6617). Sie griff aber auch 

den Ministerpräsidenten an, der nichts unternommen habe, um diese Fehlentwicklung zu 

vermeiden. Im Gegensatz zu Eggert sei er die ganze Zeit verantwortlich gewesen: “Ihr 

Versuch mit staatsmännischer Geste gravierende Fehler und Versäumnisse Ihres 

Innenministers kleinzureden kann nicht darüber hinwegtäuschen, daß auch Sie Ihrer 
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Verantwortung nicht gerecht geworden sind. (...) [Beifall bei Bündnis 90/Grüne, SPD und 

LL/PDS – Zuruf von Ministerpräsidenten Prof. Dr. Biedenkopf] Sie lassen es 

unwidersprochen hingehen, daß Herr Eggert der Öffentlichkeit immer noch suggeriert, bei 

der Überprüfung hätten Bedarfsgesichtspunkte keine Rolle gespielt.“ (Ebd.) 

Die LL/PDS bezog in der Debatte eine andere Position als die anderen 

Oppositionsfraktionen. Im Gegensatz zu diesen hatte sie gegen die Praxis der 

Personalüberprüfung im Innenministerium nichts einzuwenden: “Was soll’s, ich glaube 

ganz einfach, man muß eines sagen; daß wir uns da völlig richtig verstehen: Wir neiden 

nicht einem einzigem Bediensteten, daß er seinen Platz in der freiheitlich – demokratischen 

Grundordnung gefunden hat bzw. für sie als tauglich befunden worden ist.“ (Bartl, 

LL/PDS: Ebd.: 6615) Allerdings warf die Fraktion der Staatsregierung vor, dass sie an 

anderer Stelle, nämlich im Kultusministerium umso massiver entlassen hat. Wie die 

Fraktionen von SPD und Bündnis 90/Grüne erhob sie den Vorwurf, dass die Ministerien 

nach unterschiedlichen Maßstäben gehandelt hätten: „Verfahren wird keineswegs nach 

dem edlen Motiv, für jeden im öffentlichen Dienst der DDR, der dort gewesen ist, im 

Einzelfall zu prüfen, wie integer er gewesen ist, und dann zu entscheiden: Ja oder Nein. 

Verfahren wurde vielmehr nach zwei Kriterien: nach einem fiskalischen und einem 

pragmatischem. Für die Bereiche im öffentlichem Dienst, wo man Menschen aus DDR - 

Zeiten brauchte oder braucht, z.B. für die Polizei, da war ein MfS-Mitarbeiter, ob haupt- 

oder ehrenamtlich oder Nomenklaturkader etc., tauglich und hinnehmbar.“ (Ebd.)  

Aber auch gegenüber der SPD und „den anderen Fraktionen, die mit ihr zur Koalition 

neigen“, erhob sie Vorwürfe. Sie selbst hätten nicht anders verfahren, wenn sie an der 

Macht gewesen wären. Sie würden nicht die unterschiedlichen Praktiken bei der 

Personalüberprüfung beseitigen wollen. Ihr Wille sei vielmehr, dass das Innenministerium 

genauso rigoros mit Menschen wegen gelebtem Leben in der DDR umgeht wie es im 

Kultusministerium geschehen ist (SL: 1/95, 28.4.1994: 6615). 

Abschlussbericht 

 
Seinen Abschlussbericht legte der Untersuchungsausschuss nur vier Plenarsitzungen später 

in der 99. Sitzung, am 23. Juni 1994 vor. Er kam darin zu dem Ergebnis, dass in beiden 

untersuchten Ministerien die Vorgaben des Einigungsvertrages sowie die hierzu 

ergangenen Kabinettsbeschlüsse korrekt umgesetzt wurden. Fehler innerhalb der 

Überprüfungen seien schon aufgrund der hohen Anzahl der Kontrollen nicht zu vermeiden 
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gewesen. Diese Fehler seien von den Ministerien eingeräumt und zum Teil auch korrigiert 

worden.  

In der abschließenden Debatte wiederholten alle beteiligten Parteien im Wesentlichen ihre 

Positionen aus den Aussprachen zur Großen Anfrage an die Staatsregierung. Sowohl die 

Staatsregierung als auch ihre Fraktion gestand nur kleine Fehler, die durch die Masse der 

Überprüfungen und den Zeitdruck bedingt gewesen seien, ein. Ansonsten sei die 

Personalüberprüfung korrekt verlaufen. Das ungleiche Verhältnis von Entlassungen in 

beiden Ministerien sei nicht auf den unterschiedlichen Bedarf zurückzuführen, sondern auf 

die ungleichen Stellungen der betroffenen Personen im alten System. Während Polizisten 

aufgrund ihres Berufes und ihrer Position zu Systemnähe gezwungen worden waren, seien 

Lehrer diese Verbindung freiwillig eingegangen.  

Zum Ergebnis der Untersuchungen zog der Sprecher der CDU-Fraktion im Ausschuss, Dr. 

Nowak folgendes Fazit: “Wir haben festgestellt, daß den beiden Ministerien in Einzelfällen 

auch Fehler unterlaufen sind, die korrigiert werden, aber die vorgegebene Linie nicht in 

Frage stellen. (...) Natürlich kommen die Minderheitenvoten zu einem anderen Ergebnis. 

(...) Unter dem Strich ist feststellbar. Mit diesem Ausschuß sollte ganz gezielt die Person 

des Staatsministers Heinz Eggert angegriffen werden – wahrscheinlich eine Lösung der 

Bonner SPD-Parteizentrale. Eggerts Popularität und Eggerts Ansehen bei den Sachsen 

war den Antragstellern ein Dorn im Auge und eigentliches Ziel war es diesem zu 

schaden.“ (SL: 1/99, 23.6.1994: 6971f) 

Die SPD-Fraktion sah den Untersuchungsauftrag – wenn auch nicht umfassend – als erfüllt 

an. Umfassend hätte er nicht erfüllt werden können, da die Staatsregierung und die sie 

tragende Mehrheitsfraktion der CDU alles Mögliche unternommen hätten, um die 

Ausschussarbeit zu behindern.72  

                                                 
72 Weil die SPD-Vertreter im Ausschuss einen Beweisantrag nicht fristgemäß beantwortet bekamen, mussten 

sie noch einmal eine Große Anfrage zur personellen Erneuerung im Kultusministerium stellen. Die Fraktion 

hatte am 11. Oktober 1993 einen Beweisantrag eingebracht und das Ministerium gebeten, ihn spätestens bis 

zum 15. Februar 1994 zu erfüllen. Erst am 17. Februar 1994 habe das Innenministerium – nicht das 

Kultusministerium, mitgeteilt, dass dieser Antrag nicht erfüllbar sei. Er sei unzulässig, da die gewünschten 

Unterlagen nicht vorlägen und die Erfüllung zu umfangreiche Ermittlungen und Auswertungen bedeuten 

würde. Allerdings hätte das Kultusministerium bereits seit dem 9. Februar 1994 die geforderte Beantwortung 

des Beweisantrages durch das Oberschulamt Dresden vorliegen gehabt, aber zurückgehalten. Versehentlich 

wurden diese Unterlagen dann in der vergangenen Woche dem Untersuchungsausschuss zugeleitet. Laut 

SPD-Fraktion beweise dies, dass die Staatsregierung Vergleichsmöglichkeiten zwischen den beiden 

Ministerien verhindern wollte. Der nun doch noch möglich gewordene Vergleich zwischen 11000 Polizisten 
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Laut Einschätzung der Sozialdemokraten zerstörte der Untersuchungsausschuss außerdem 

viele Legenden zur personellen Erneuerung der Lehrerschaft und der Polizei: Die Legende 

der verfassungsgemäßen Gleichbehandlung aller öffentlichen Bediensteten, die Legende, 

dass die Regierung ernst meint, was ihre Minister erklären und auch die Legende, dass der 

Herbst 1989 noch im Kabinett Biedenkopf und seiner CDU-Fraktion wirkt: „Die 

Staatsregierung und die sie tragende Fraktion haben mit ihrer Personalpolitik im SMI 

einen wesentlichen Beitrag zur Verharmlosung des Unterdrückungsapparates DDR 

geleistet und im Prinzip – ich sage das so ganz offen – die Opfer verhöhnt. Ich schäme 

mich dafür. [Beifall bei der SPD – Zurufe von der CDU: Leroff, CDU: Da schämen Sie 

sich nicht dafür, wie Sie mit der PDS heute umgehen? Goliasch, CDU: Aus 

Machtgeilheit!].“ (Dr. Förster, SPD: 1/99, 23.6.1994: 6972) 

 

Unter diesen Voraussetzungen konnte der Untersuchungsausschuss zu keinem 

einheitlichen Abschlussbericht gelangen. SPD und Bündnis 90/Grüne verzichteten 

allerdings auf das Einbringen von Änderungsanträgen, die sie gegen die CDU-Mehrheit im 

Ausschuss ohnehin nicht hätten durchsetzen können, und legten eigene Minderheitenvoten 

vor. Zusätzlich reichte der Abgeordnete Richter der SPD zum Teil 1 des 

Abschlussberichtes eine eigene Darstellung ein. 

 

Vergleicht man die Untersuchungstätigkeit und die Vorgänge im Plenum des Landtages 

von diesem Ausschuss mit denen des ersten Untersuchungsausschusses zur 

Arbeitsfähigkeit des Landtages, stellt man zwei grundsätzliche Unterschiede fest. 

Da die Kontrollkommission auf Antrag einer Oppositionsfraktion eingesetzt wurde und 

Missstände innerhalb der Staatsregierung untersuchte, standen sich im Parlament 

Regierungsfraktion und Opposition gegenüber. Die CDU-Fraktion unterstützte die 

betroffenen Staatsminister vorbehaltlos. Zusätzlich ist festzustellen, dass sich der 

Wahlkampf für den Zweiten Sächsischen Landtag auf die Untersuchungstätigkeit des 

Ausschusses und die Redebeiträge im Plenum auswirkte.  

Die Vorwürfe und Schuldzuweisungen in den Debatten um die Große Anfrage oder den 

Abschlußbericht wichen öfters vom Untersuchungsschwerpunkt ab. Die CDU erhob zudem 

                                                                                                                                                    
und 15000 Angestellten des Oberschulamtes Dresden zeige nochmals eindeutig die Ungleichbehandlung des 

Personals in beiden Ministerien (SL: 1/99, 23.6.1994: 6996).72 
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gegenüber der SPD den Vorwurf, Wahlkampf zu betreiben und sich dafür sogar mit der 

LL/PDS zu verbinden: “Goliasch, CDU: SPD und PDS Hand in Hand! – Frau Schneider, 

LL/PDS: Die große Koalition. Das machen wir wie früher! – Proteste der SPD – Interne 

Wortwechsel zwischen CDU und LL/PDS – Anhaltende Unruhe.“ (Zwischenrufe während 

der Debatte zur Großen Anfrage der SPD: 1/95, 28.4.1994: 4555).  

Außerdem warf die CDU-Fraktion dem Ausschussvorsitzenden Richter, SPD vor, sich 

illegal in den Besitz von Akten zum Untersuchungsthema gebracht zu haben. Dieser 

wehrte sich gegen diesen Vorwurf und warf der Mehrheitsfraktion seinerseits vor, dass es 

seit seiner Wahl zum Ausschussvorsitzenden eine Anzahl von Versuchen gegeben habe, 

ihn „politisch zu demontieren“. Die Äußerungen von Goliasch seien nur ein weiterer 

Versuch (SL: 1/95, 28.4.1994: 6031).  

Auffallend waren auch die scharfen Angriffe innerhalb der Debatten gegen die Fraktion 

der LL/PDS. Einige Beispiele: Zuruf von der CDU während des Redebeitrages von Bartl, 

LL/PDS: “Lügenmaul, Lügenmaul! – Aufhören! Bartl, LL/PDS: „Aber Sie hassen uns 

nicht für die falschen Methoden, Sie hassen uns auch nicht für die Fehler, die wir gemacht 

haben – und dafür wollen Sie uns auch nicht bestrafen. (Goliasch, CDU: Wir hassen Sie 

überhaupt nicht, bestenfalls verachten wir Sie!).“ (SL: 1/95, 28.4.1994: 6031) 

Dass die Mehrheitsfraktion der CDU von Anfang an deutlich hinter der Staatsregierung 

stand und diese wiederum den angegriffenen Innenminister stützte, erschwerte eine 

unvoreingenommene Untersuchungstätigkeit, zumal die CDU auch die Mehrheit im 

Ausschuss besaß. Inwieweit der Vorwurf der CDU, die SPD instrumentalisiere die 

Untersuchungstätigkeit für eigene Interessen und betreibe Wahlkampf zutreffend sind, lässt 

sich schwerlich nachweisen. Allerdings steht fest, dass eine Schädigung des Ansehens der 

Staatsregierung und der sie tragenden CDU-Fraktion vor allem den Oppositionsfraktionen 

von Nutzen war. Sie konnten diesen Untersuchungsausschuss auch zur politischen 

Etablierung nutzen, dies brauchte die CDU nach vierjähriger Führung im Landtag mit 

absoluter Mehrheit nicht mehr. 

4.3.2 Untersuchungsausschuss zum Verkauf der Forellenmastanlage 

in Rathmannsdorf an ein Mitglied der Staatsregierung 

Im Juli 1993 sollte auf Initiative der Bündnis 90/Grünen ein weiterer 

Untersuchungsausschuss installiert werden. Auslöser war eine Frage des Abgeordneten Dr. 

Gerstenberger (B90/Gr.) an den Staatsminister für Wirtschaft und Arbeit, Dr. Schommer 

im Dezember 1993. Die Anfrage bezog sich auf die Vorgänge um den Verkauf einer 
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Forellenmastanlage an einen Leihbeamten seines Ministeriums durch Zuschlag der 

Treuhand, obwohl sich auch einheimische Bewerber um die Anlage bemüht hatten (SL: 

1/59, 18.12.1993: 4070). 

Die Antwort des zuständigen Staatsministers besagte, dass beim Verkauf dieses Betriebes 

alles korrekt abgelaufen sei. (Ebd.)73 Mit der eindeutigen Antwort der Staatsregierung war 

dieser Vorgang im Parlament jedoch noch nicht abgeschlossen. Durch den Selbstmord 

eines potenziellen Mitbewerbes und dem daraus resultierendem Interesse in der 

Öffentlichkeit wurde das Thema auch für den Landtag wieder präsent. 

Die Fraktion Bündnis 90/Grüne stellte den Antrag auf Untersuchung der Vorgänge mit der 

Begründung, dass zum einen die genauen Umstände des Verkaufes zu klären seien und die 

politischen Konsequenzen durch den Untersuchungsausschuss aufgezeigt werden müssten. 

Zum anderen müsste der Fall Rathmannsdorf beispielhaft für viele ähnlich gelagerte Fälle 

untersucht werden, da sich in den letzten Jahren eine Vielzahl von alten und neuen 

Seilschaften in und um die Treuhand gebildet hätten, in die auch Ministerialbeamte 

verstrickt zu sein scheinen. Man forderte außerdem die Entlassung des Leihbeamten und 

seines Vorgesetzten, Staatssekretär Thiele, weil er von dessen Absichten wusste und ihn 

nicht davon abhielt. Ziel der Arbeit des Untersuchungsausschusses sollte außerdem sein, 

die Voraussetzungen für alle Existenzgründer in Sachsen zu verbessern (Müller, B90/Gr: 

1/71, 17.6.1993: 4947f). 

 

Die anderen Fraktionen des Sächsischen Landtages lehnten die Einsetzung eines 

Untersuchungsausschusses ab: SPD und CDU betonten zwar die Notwendigkeit der 

Aufklärung in diesem Fall, hielten aber das Mittel eines parlamentarischen Ausschusses 

dafür als ungeeignet. Sie wurden in dieser Ansicht von der FDP-Fraktion unterstützt. 

Die CDU-Fraktion drängte auf die Überweisung der Angelegenheit in einen zuständigen 

Fachausschuss. Man erklärte auch der Arbeitskreis „Landwirtschaft, Ernährung und 

Forsten“ der CDU-Fraktion sei an einer lückenlosen und schnellen Aufklärung interessiert, 

                                                 
73 Der Staatsminister antwortete, dass den Zuschlag die Ehefrau des Beamten und nicht er selbst erhalten 
habe. Nach Auskunft der Treuhand habe ihr Konzept die besseren Erfolgaussichten gehabt. Das Ministerium 
hätte auch schon vor den Veröffentlichungen in der Presse Kenntnis von den Kaufabsichten der Ehefrau 
gehabt und da diese die Betreiberin des Unternehmens sein sollte, war keine Nebenbetätigungsgenehmigung 
für den Beamten notwendig. Dennoch habe der Beamte nach Beurkundung des Kaufvertrages einen solchen 
Antrag gestellt, da er das Beschäftigungsverhältnis mit den fünf Angestellten durchführte. Die Erlaubnis 
wurde ihm am 28.10.1993 erteilt, außerdem habe er eine eidesstattliche Erklärung abgelegt, dass eine 
Bevorteilung seinerseits ausgeschlossenen war und es keinen Missbrauch gegeben hat (SL: 1/59,18.12.1993: 
4070). 
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da er den Vorgang Rathmannsdorf seit Dezember 1992 begleitet habe. Ein 

Untersuchungsausschuss wäre zu schwerfällig und dieser Aufgabe nicht gewachsen. Ein 

Fachausschuss dagegen könnte am besten eine umfangreiche Aufklärung vornehmen, da 

dessen Mitglieder Sach- und Fachverstand sowie Detailkenntnisse besäßen. Immerhin 

wurde mit der Forderung an das Staatsministerium den Leihbeamten zu ermutigen, 

„persönliche Konsequenzen“ zu ziehen, da sonst ein „politischer Schaden für das 

Leihbeamtentum“ entstehen würde, ein Zugeständnis an die Fraktion des Antragstellers 

gemacht (Ebd.: 4949). 

Die SPD-Fraktion bedauerte, den Antrag der Bündnis 90/Grünen nicht unterstützen zu 

können. Man sei zwar ebenfalls an der schnellen und schonungslosen Aufdeckung der 

Machenschaften der Treuhand interessiert, die bisherigen Erfahrungen mit 

Untersuchungsausschüssen hätten jedoch gezeigt, dass sie eine solche Arbeit nicht leisten 

können (Dr. Wirth, SPD: 1/71, 17.6.1993: 4950).  

Die überwiegende Mehrheit des Plenums lehnte schließlich den Antrag der Bündnis 

90/Grünen auf Einsetzung eines Untersuchungsausschusses ab (Ebd.). 

 

Die überwiegend ablehnende Haltung der Fraktionen des Sächsischen Landtages zur 

Einsetzung dieses Untersuchungsausschusses wurde durch die bisherigen Ergebnisse der 

beiden Untersuchungsausschüsse zur Arbeitsfähigkeit des Sächsischen Landtages und zur 

Untersuchung von Amts- und Machtmissbrauch infolge der SED-Herrschaft bedingt. Beide 

Ausschüsse untersuchten eine äußerst komplexe Materie und die Erfahrungen aus der 

Tätigkeit dieser beiden Kontrollkommissionen zeigten, dass der Untersuchungsaufwand in 

keinem Verhältnis zum Ergebnis stand. Eine Aufarbeitung der Tätigkeit der Treuhand 

durch einen parlamentarischen Ausschuss hielt man deswegen für nicht durchführbar. Die 

Aufarbeitung eines konkreten Falles durch einen Fachausschuss schien dagegen durchaus 

plausibel. Diese Lösung stand auch im Interesse der Regierungsfraktion. Mit der 

Überweisung an einen Fachausschuss und der empfohlenen Entlassung des Leihbeamten 

würde man eine Schadensbegrenzung für das Wirtschaftsministerium erreichen. Die Arbeit 

eines Untersuchungsausschusses, der weitere Fälle von Verstrickungen zwischen Treuhand 

und Staatsministerien an das Licht bringen könnte, wären für die CDU-Fraktion und die 

Staatsregierung, die bereits durch die Untersuchungen im Innen- und im 

Kultusministerium unter Druck standen, weitaus unangenehmer. 

So warf die Fraktion der LL/PDS der Mehrheitsfraktion auch vor, die Einsetzung eines 

Untersuchungsausschusses in diesem Fall nur abzulehnen, um unlautere Vorgänge in den 
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Staatsministerien zu verdecken. Deshalb schlug sie vor, den Untersuchungsausschuss zu 

SED-Machtmissbrauch in „Amtsmißbrauch- und Korruption unter CDU-Herrschaft“ 

umzubenennen. Damit wäre die Spitze des Eisberges erreicht und man bräuchte keinen 

neuen Ausschuss zu bilden (Wehnert, LL/PDS: 1/71, 17.6.1993: 4950). 

4.4 Fragerecht der Abgeordneten und 

Informationspflicht der Staatsregierung 
 
Das Verhältnis zwischen Parlament und Regierung wurde wesentlich durch das Fragerecht 

der Abgeordneten und die Informationspflicht der Staatsregierung bestimmt. Eine 

Untersuchung des Verhältnisses zwischen Exekutive und Legislative lässt sich anhand der 

Vorgänge vornehmen, in denen beide Institutionen miteinander agierten. Besonders 

geeignet waren hierbei die regelmäßigen Regierungserklärungen des Ministerpräsidenten 

vor dem Plenum des Landtages.  

Die Regierungserklärungen des Ministerpräsidenten sind das traditionelle Mittel der 

Staatsregierung zur Bekanntgabe ihrer Politik. Dem Landtag dienen sie zur politischen 

Richtungskontrolle (oder Richtlinienkontrolle). Die Kompetenz der Festlegung dieser 

Richtlinien liegt formal beim Ministerpräsidenten, sie ist jedoch auch das Ergebnis von 

Beratungen mit der Regierungsfraktion. 

4.4.1 Regierungserklärungen des Ministerpräsidenten 

Die erste Ansprache des Ministerpräsidenten erfolgte bereits drei Monate nach der 

Konstituierung des Sächsischen Landtages und diente im Wesentlichen dazu, das 

Regierungsprogramm dem Parlament und der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Im 

Anschluss an diese erste Regierungserklärung fand keine Aussprache mit den Fraktionen 

statt. 

In der Erklärung spielten die Ereignisse und Errungenschaften des Herbstes 1989 und die 

Folgen der SED-Herrschaft eine große Rolle. Die neue Landesregierung stand nun vor der 

großen Aufgabe das Land Sachsen aufzubauen. Die Bedingungen hierfür waren jedoch 

nach dem Zusammenbruch der DDR und dem schnellen Machtwechsel äußerst schwierig: 

Die alten Strukturen waren entweder vollkommen zusammengebrochen oder nur noch 

teilweise erhalten. Neue Strukturen in Verwaltung, Bildung und Wirtschaft etc. mussten 

aufgebaut werden. Dabei standen schon zu Beginn der Regierungstätigkeit die künftigen 

Problemfelder wie Arbeitsmarkt, Wirtschaft u.v.a.m. fest. Die Landesregierung wusste 
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bereits, dass mit der Umstrukturierung auch Einbußen und Verluste für die sächsische 

Bevölkerung entstehen würden. Dementsprechend betonte der Ministerpräsident in seiner 

Ansprache zunächst besonders deutlich die „erdrückende Erblast“ aus 40 Jahren SED-

Herrschaft, bevor er die Pläne der Staatsregierung für die Legislaturperiode darstellte: 

“Täglich neue Meldungen, die wie Einzelstücke ein Gesamtbild ergeben, haben uns 

praktisch vor Augen geführt, wie groß die Erblast ist, welcher Berg von Aufgaben von den 

Bürgern unseres Landes bewältigt werden muß.(...) Erst allmählich erschließt sich uns der 

ganze Umfang der unmenschlichen Umweltzerstörung. Kein politisches System hat 

Menschen und Natur so ausgebeutet wie das kommunistische Regime. (...) Die Verkürzung 

der Lebenserwartung und die Zerstörung der Entfaltungsmöglichkeiten ist das Ergebnis 

der letzten Jahrzehnte. (...) Erst allmählich erkennen wir deshalb das ganze Ausmaß dieser 

versteckten Arbeitslosigkeit.(...) Fehlende Wettbewerbsfähigkeit, verdeckte Arbeitslosigkeit 

und die Ausbeutung der Menschen, die hart gearbeitet haben – das ist das Erbe, was wir 

übernehmen müssen.“(SL: 1/11, 21.2.1991: 483ff) 

Die drastische Art und Weise der Ausführungen machten die Notwendigkeit der 

Umstrukturierungsmaßnahmen und ihre Folgen deutlich und verteidigten schon im Voraus 

den geplanten Stellenabbau und eine zu erwartende Erhöhung der Arbeitslosigkeit. 

Biedenkopf wies außerdem deutlich auf die hohen Kosten für den Aufbau hin und betonte 

dabei, dass in den alten Bundesländern der Umfang und das Ausmaß der notwendigen 

Mittel und Maßnahmen dafür oft überhaupt nicht gesehen würden. Er gab der Hoffnung 

Ausdruck, dass der Landtag mit seiner einstimmigen Resolution zur Finanzfrage 

wesentlich dazu beigetragen hat, auf das Bewusstsein der politisch Verantwortlichen im 

Bund und in den Altbundesländern einzuwirken.74 

 

Die zweite Regierungserklärung folgte bereits acht Monate später anlässlich des 

einjährigen Jubiläums der Konstituierung des Landtages. Biedenkopf betonte darin, dass 

dieses eine Jahr kein normales Jahr gewesen sei: “Für die Zeit, die hinter uns liegt, gelten 

andere Maßstäbe. Es war eine Zeit des Umbruchs und Wandels. In ihr wurde unser Leben 

von beispiellosen Veränderungen bestimmt. Alles zerbrach. Für die neue Ordnung mussten 

Fundamente geschaffen werden.“ (SL: 1/30, 25.10.1991: 1887f) 

                                                 
74 Auf einer Zusammenkunft der Ministerpräsidenten der neuen Bundesländer in Dresden am 13./14.2.1992 
verabschiedete man einstimmig eine Resolution, die sich mit der globalen Finanzausstattung der neuen 
Länder befasste. 
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Die Kosten der deutschen Einheit und die zahlreichen Umstrukturierungsmaßnahmen für 

Sachsen bildeten den Schwerpunkt in dieser Ansprache. Die Betonung der Altlasten durch 

die SED-Herrschaft trat gegenüber der Finanzierungsfrage für den Aufbau Sachsens 

zurück. Der Ministerpräsident rechtfertigte gegenüber den alten Bundesländern die 

Finanzforderungen des Freistaates und der anderen neuen Länder. Er betonte, dass die 

deutsche Einheit für Westdeutschland vor allem ein großes Konjunkturprogramm gewesen 

sei, von dem nicht nur die alten Bundesländer, sondern auch das westliche Ausland 

profitierten. Die Finanzausstattung der neuen Bundesländer müsste nun zur politischen 

Priorität in ganz Deutschland werden (SL: 1/30, 25.10.1991: 1890f). 

 

Die dritte Regierungserklärung erfolgte anlässlich des zweijährigen Bestehens des 

Landtages und der Staatsregierung.  

In dieser Bilanz sprach der Ministerpräsident vorrangig über die Schwierigkeiten des 

Einigungsprozesses. Dabei sah er nach wie vor drei komplexe Aufgaben: Abbau alter 

politischer Strukturen, Überwindung der materiellen Altlasten und Neuaufbau einer 

modernen staatlichen Ordnung. Erstmals gestand er nun eine Reihe von „Geburtsfehlern“ 

und Schwierigkeiten im Umstellungsprozess ein, zu denen auch der Einigungsvertrag 

beigetragen habe, da dieser davon ausging, dass sich die Defizite der SED-Vergangenheit 

in relativ kurzer Zeit überwinden lassen würden. Die unmittelbare Folge davon sei auch die 

unzureichende finanzielle Ausstattung der neuen Bundesländer. Dass Ost- und 

Westdeutschland sich nicht entschieden näher gekommen sind, läge auch am 

Unverständnis der Westdeutschen für die enormen finanziellen Forderungen aus dem 

Osten. Außerdem entstünden Probleme bei der Übertragung der westdeutschen 

Rechtsordnung auf den Osten, da diese in vielen Fällen ungeeignet sei, die besonderen 

Aufbausachverhalte zu regeln. Das Gefühl der Rechtsunsicherheit sei bei der 

Neugestaltung der Eigentumsordnung besonders stark. Vor allem das Prinzip „Rückgabe 

vor Entschädigung“ sorge immer wieder für Unruhe und Unmut bei der Bevölkerung (SL: 

1/54, 14.10.1992: 3754). Ebenfalls gestand die Staatsregierung nun erstmals Defizite im 

Bereich der Wirtschaft und des Arbeitsmarktes ein. Das Ergebnis der bisherigen 

Bemühungen sei zwiespältig, da die Umstrukturierung der Wirtschaft bisher nicht so 

erfolgreich verlaufen sei, „wie wir es uns wünschten.“ (Ebd.)  

 

Die vierte und letzte Regierungserklärung – der Bericht zur auslaufenden 

Legislaturperiode – wurde von der CDU-Fraktion beantragt. Die Staatsregierung und die 
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sie tragende CDU-Fraktion unterstrichen hier noch einmal ihre Stärke, aber auch die 

anderen Fraktionen nutzten diese Möglichkeit, um vor den Wahlen nochmals ihre 

Positionen zu verdeutlichen. 

Der Ministerpräsident ein, dass die Staatsregierung erst nach einiger Zeit eine wirkliche 

Vorstellung über das Ausmaß ihrer Arbeit hatte: “Niemand von uns hat wissen können, 

was uns in dieser ersten Legislaturperiode erwarten würde. Niemand von uns konnte im 

Sommer und im Herbst 1990 abschätzen, wie der Transformationsprozess von einem 

vormundschaftlichen Staat in eine Demokratie, von einer zentralen Planwirtschaft in eine 

offene Wirtschaft, aus dem Comecon-Gebiet, also dem Gebiet des Rates für gegenseitige 

Wirtschaftshilfe, in die Europäische Gemeinschaft verlaufen würde.“ (SL: 1/100, 

24.6.1994: 7038) 

Biedenkopf selbst datierte das normale Arbeiten der Staatsregierung auf das Frühjahr 1992, 

der Aufbau der Staatsregierung bis zur vollständigen Funktionsfähigkeit habe ein-

eineinhalb Jahre gedauert. Als eine der größten Leistungen der zurückliegenden 

Legislaturperiode bezeichnete er die neue Verfassung, die Wiederherstellung der 

Rechtsstaatlichkeit sowie die Herstellung der Funktionsfähigkeit der Polizei. In diesem 

Zusammenhang betonte er nochmals, dass er die pauschale Kritik an seinem Innenminister 

diesbezüglich nicht nachvollziehen kann. Abschließend dankte er seiner Fraktion für die 

gute Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren (Ebd.). 

Reaktion der Landtagsfraktionen  

 
Die Haltung und Rolle der CDU blieb in allen Regierungserklärungen konstant: Die 

Fraktion unterstützte die Staatsregierung, Kritik oder Hinweise zu deren 

Regierungstätigkeit blieben aus. 

Statt dessen hob der Fraktionsvorsitzende in der Aussprache zum einjährigen Bestehen des 

Landtages und der Staatsregierung stets das bisher Erreichte hervor, die Grundsteine für 

ein „blühendes Sachsen“ seien gelegt. Zudem dankte er dem Ministerpräsidenten: “Unser 

Dank gilt unserem Ministerpräsidenten Kurt Biedenkopf. Wir alle können uns keinen 

besseren Sachwalter für Sachsen vorstellen als ihn. (...) Seine Grundsatztreue, seine 

Nachdenklichkeit, sein Einfühlungsvermögen und seine langjährige politische Erfahrung 

tragen ganz wesentlich dazu bei, daß die sächsische Politik Ziel und Orientierung nicht 

verliert.“ (Goliasch, CDU: 1/30, 25.10.1991: 1911) Außerdem seien auch Ansätze für den 
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wirtschaftlichen Aufschwung in vielen Bereichen nicht zu übersehen und bei der 

regionalen Wirtschaftsförderung seien ermutigende Zwischenergebnisse zu verzeichnen.  

Der Opposition dagegen warf er vor, nur Fragen zu stellen, jedoch keine Antworten zu 

geben. Die Kritik an der bisherigen Wirtschaftspolitik der Staatsregierung sei 

gleichbedeutend mit dem Wunsch nach dem Fortführen der Methoden des alten Systems 

(Ebd.). In der Verteidigung der Regierungspolitik griff der CDU-Sprecher die einzelnen 

Oppositionsfraktionen auch direkt an: “Und wiederum müßte ich meinen Herrn Kollegen 

Kunckel [Anm.: Fraktionsvorsitzender der SPD] sagen. (...) Bitte sehen Sie sich doch 

einmal Leipzig an, wo Ihre Partei die kommunale Verantwortung trägt! Da haben Sie mit 

der LWBG [Anm.: Leipziger-Wohnungsbau-Genossenschaft] ein Musterbeispiel dafür wie 

es nicht funktioniert. [Beifall bei der CDU und FDP] (...) Herr Dr. Kunckel, ich hoffe sehr, 

daß sich Ihre Fraktion nicht nur über verfehlte Vorschläge zur Sicherung von 

Asylbewerberheimen schämt, sondern auch über den Betroffenheitstourismus führender 

Vertreter Ihrer Partei, die lieber nach Hoyerswerda zu Reden reisen, als in Ihrem eigenen, 

von den gleichen Problemen arg gebeutelten Land für Ordnung und soziale Akzeptanz zu 

sorgen.“ (Goliasch, CDU: 1/30, 25.10.1991, 1912f) 

Die Methode des Angriffs gegen die Opposition zur Verteidigung der eigenen Politik und 

jener der Staatsregierung nahm im Verlauf der Legislaturperiode noch zu: “Wer glaubt, die 

Sachsen mit einem dreijährigem Wahlkampf, vor allem vor den Mikrofonen hier im 

Landtag, für seine Ansichten zu überzeugen, der irrt. Die Wählerabrechnung wird dies 

1994 beweisen. (...)Und Tatsache ist für mich ferner, daß ich nicht ein Problem im Land 

sehe – nicht eins! – das eine andere Partei besser bearbeiten oder gar lösen könnte. Dafür 

sehe ich aber eine Menge an Problemen, um die es bedeutend schlechter stünde, hätten die 

Sachsen anders gewählt.“(Dr. Nowak, CDU: 1/54, 14.10.1992: 3788) 

 

Die Fraktion der FDP hielt sich mit allgemeiner Kritik an der Regierungsarbeit in Sachsen 

zurück. Sie nutzte ihren Redezeitraum vielmehr dazu, entsprechend ihrem Parteiprogramm, 

gezielte Kritik an der Wirtschaftspolitik zu üben ein Mittelstandsprogramm anzumahnen 

(Rade, FDP: 1/30, 25.10.1991: 1908). 

Zu den schärfsten Kritikern der Regierungstätigkeit zählte die Fraktion Bündnis 90/Grüne. 

Schon nach der ersten Regierungserklärung äußerten sie sich kritischer als jede andere 

Fraktion. So begann der Abgeordnete Weber seine Rede mit einem Zitat aus der Zeitschrift 

„Union“: “Der Stern des ehemals strahlenden Landesvaters Kurt Biedenkopf beginnt 

bereits nach einem Jahr Regentschaft zu verblassen. Der Querdenker hat sich in selbst 
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gelegten Fallstricken verheddert. [Ah- und Pfuirufe bei der CDU].“ (1/30, 25.10.1991: 

1903) Man habe Biedenkopf mit hohem Bonus empfangen, dem er nicht gerecht wurde. 

Zweifelsohne sei er ein talentierter Redner, bei kritischem Nachfragen ergebe sich jedoch 

ein anderes Bild. Die Bilanz seiner bisherigen Regierungstätigkeit zeige Ideenlosigkeit in 

Wirtschafts- und Finanzpolitik. Die Chancen für den Umbau von der Plan- zur 

Marktwirtschaft wurden zum Großteil vertan. Mahnende Stimmen von Fachleuten und 

Institutionen habe man „in bisher beispielloser Ignoranz und Besserwisserei“ beiseite 

geschoben. Statt dessen zeige die Politik der Staatsregierung eine Chronologie der 

Niederlagen ohne Kampf auf. Besonders hart kritisierte die Fraktion die Fachministerien 

für Umwelt- und Landesentwicklung sowie Wirtschaft und Landwirtschaft. Die 

Innenpolitik sei untragbar und die Hochschul- und Wissenschaftspolitik beschämend 

(Ebd.: 1904).  

In der Aussprache der Regierungserklärung zum zweijährigen Jubiläum, welche die 

Bündnis 90/Grünen selbst eindringlich angemahnt hatten, verschärfte die Fraktion ihre 

Tonart noch. Die Behauptung, dass Biedenkopf [möglicherweise] ein Lügner sei („Wenn 

Sie das im Ernst sagen, Herr Ministerpräsident, auch das will ich so deutlich sagen -, sind 

Sie ein Lügner.“) brachte dem Sprecher der Fraktion nicht nur einen Ordnungsruf durch 

den Landtagspräsidenten, sondern auch Zurufe von CDU-Mitgliedern und Biedenkopf 

persönlich ein (SL: 1/54, 14.10.1992: 3777). 

Auch wenn der Ordnungsruf wegen beleidigender Äußerungen verglichen mit anderen 

Aussagen innerhalb parlamentarischer Debatten m.E. überzogen war, zeigt er doch, dass 

sich die Bündnis 90/Grünen mit derartigen Aktionen innerhalb des Parlamentes in eine 

Außenseiterposition schoben – eine Stellung, welche die Fraktion der LL/PDS von Beginn 

an inne hatte. 

Dies zeigte sich u.a. daran, dass bei den Ansprachen des Fraktionsvorsitzenden der 

LL/PDS fast alle Fraktionen den Plenarsaal des Landtages verließen. So auch in der 

Aussprache zum einjährigen Jubiläum, obwohl der Beitrag der LL/PDS zu einem Jahr 

Regierungstätigkeit durchaus sachlich war. Sie teilten darin die Auffassung der 

Regierungserklärung zur Schwere des Neubeginns und zur Größe der Herausforderung und 

„sehen sich als letzte im Recht, das auf den Weg Gebrachte gering zu schätzen.“ (Bartl, 

LL/PDS: 1/30, 25.10.1991: 1903) Auch in den Äußerungen zu den politischen 

Säuberungen, d.h. die Kontrolle der Mitglieder des Sächsischen Landtages und der 

Staatsregierung auf Tätigkeit beim MfS, hielt man sich erstaunlich kurz und sprach 

lediglich von einer „besonders harten Gangart in Sachsen“ und einem „traurigem Ruhm“ 
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dadurch (Ebd.). Ansonsten blieb die Partei bei ihrer Kritik zur Konzeptlosigkeit in 

Wirtschafts-, Landwirtschafts- und Umweltpolitik, sprach sich vehement gegen die 

Bildungs- und Wissenschaftspolitik der Staatsregierung aus und bemängelte, wie andere 

Fraktionen auch, das Fehlen einer Umweltpolitik und Jugendförderung. 

Im Gegensatz zu den anderen Fraktionen nahm die SPD-Fraktion in den vier 

Regierungsansprachen keine eindeutige Position zur Staatsregierung ein. In der 

Aussprache zur zweiten Regierungserklärung äußerte die Fraktion, trotz des 

Verständnisses für die schwierige Situation, recht starke Kritik an allen Kernbereichen der 

Politik der Staatsregierung: Aus Sicht der Sozialdemokraten läge ein schwerwiegendes 

Versagen der Regierung im Bereich der Wirtschaftspolitik vor. Auch die Entwicklung am 

Arbeitsmarkt und in der Innenpolitik sei besorgniserregend, ebenso wie die massenhafte 

Entlassung von Lehrern und Wissenschaftlern und die Wohnungssituation in Sachsen. Die 

Redezeit sei aber zu knapp, um die endlose Kette von Versäumnissen in den anderen 

Ressorts aufzuzählen – wie die verkümmerte Kulturpolitik mit der bisherigen Nullnummer 

einer Kulturstiftung, die nicht vorhandene Jugendpolitik und das gänzliche Fehlen einer 

Frauenpolitik (Dr. Kunckel, SPD: 1/30, 25.10.1991: 1897). 

Ein Jahr später blieb die Kritik der SPD an der Regierung und der sie tragenden Fraktion 

zwar bestehen, sie fiel jedoch ungleich milder aus. Statt dessen betonte die Fraktion, eine 

Reihe von Initiativen im Konsens mit der CDU eingebracht zu haben - auch wenn dies 

teilweise die Kritik der anderen Oppositionsparteien hervorgerufen habe. “Ich bin dafür 

diffamiert worden als Kopie oder Juniorpartner. Dies hat mich verletzt. Dieser Mann 

Biedenkopf und dieser Mann Kunckel, wir sitzen - um das noch einmal ausdrücklich zu 

sagen – auf zwei verschiedenen Ästen. Aber diese beiden Äste, meine Damen und Herren, 

haben einen Stamm, und dieser eine Stamm, und dieser eine Stamm heißt Demokratie, 

heißt Rechtsstaat und heißt Sachsen. [Beifall bei der CDU und SPD] Wenn es um 

Probleme dieses Stammes geht, wenn es um Probleme geht, diesen Baum zu düngen, meine 

Damen und Herren, ist es aus meiner Sicht wenig hilfreich, dies aus dem Blickwinkel eines 

Astes zu tun.“ (Dr. Kunckel, SPD: 1/54, 14.10.1992: 3764) 

Die Ansprache des Fraktionsvorsitzenden am Ende der Wahlperiode zeigte dagegen eine 

deutliche Verschärfung der Tonart. So warf er der Staatsregierung die „propagandistische 

Lüge von den blühenden Landschaften“ vor: “Unsere Wissenschaft wurde evaluiert, wurde 

in einem Akt der Prostitution ausgekundschaftet und transferiert.“ (SL: 1/100, 24.6.1994: 

7045) Im Bereich der Wirtschaft sprach er von „Zerstörung“ und „Demontage“ der 

einheimischen Industrie. Deren Erhaltung sei nicht im Interesse der westdeutschen 
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Industrie und deren Vertreter in CDU und FDP gewesen. Auch der Ministerpräsident 

Biedenkopf sei an dieser gezielten und knallhart durchgehaltenen Ungerechtigkeitspolitik 

beteiligt gewesen (Ebd.). 

Diese Äußerungen riefen heftigen Widerstand und auch Widerrufe der CDU und der 

Staatsregierung hervor. (Prof.Dr. Mannsfeld, CDU: „Das ist Demagogie!“; 

Ministerpräsident Kurt Biedenkopf. „Jetzt langt`s“!) 

 

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass in den Aussprachen zu den 

Regierungserklärungen des Ministerpräsidenten das unterschiedliche Verhältnis von 

Mehrheits- und Oppositionsfraktionen zur Staatsregierung deutlich zum Ausdruck kam. 

Erwartungsgemäß unterstützte die CDU-Fraktion die Staatsregierung und bewertete deren 

Tätigkeit als erfolgreich.  

Die Oppositionsfraktionen dagegen nutzten diese Gelegenheiten, um deutliche Kritik an 

der Regierung - der sie Versagen in allen Bereichen konstatierte - zu üben. Immer 

dringlicher mahnten die Oppositionsfraktionen im Verlauf der ersten Wahlperiode die 

mangelnde Beteiligung an den Parlamentsinitiativen und damit auch der 

Regierungstätigkeit an.  

So erklärte die FDP, ihrer Meinung nach sei es Aufgabe der kritischen Opposition, durch 

Vorschläge aus eigener Sicht und Betrachtungsweise, einerseits Einfluss auf die 

Regierungspolitik zu nehmen und andererseits diese auch zu bewerten und zu kritisieren. 

Für die FDP wie auch die anderen Oppositionsparteien sei jedoch nur letzteres möglich 

gewesen. Eigene Versuche der Staatsregierung bei ihrer schwierigen Aufgabe zu helfen, 

seien immer abgelehnt worden (SL: 1/54, 14.10.1992:3782). Der Umstand, dass man 

gegen die absolute Mehrheit der CDU-Fraktion und ihrer Regierung eigene politische 

Ideen und Initiativen nicht durchzusetzen vermochte, wurde mit einem Verlust von 

demokratischen Verhältnissen im Sächsischen Landtag gleichgesetzt: „Ich sage Ihnen, für 

mich ist mit dieser Einparteienregierung und Ihrer Fraktion ein Stück Demokratie den 

Bach runtergeflossen, selbst Mitglieder Ihrer Fraktion bestätigen das!“ (Rade, FDP: 

1/100, 24.6.1994: 7070) 

4.4.2 Kritik der Abgeordneten an der Informationspraxis der 

Staatsregierung 

Das Verhältnis zwischen den Mitgliedern des Sächsischen Landtages und der 

Staatsregierung gestaltete sich vornehmlich über das Fragerecht der Abgeordneten bzw. 
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die Informationspflicht der Staatsregierung. Im Verlauf der Wahlperiode beklagten beide 

„Parteien“ Missverhältnisse in dieser Beziehung: Während die Abgeordneten Probleme 

beim Durchsetzen ihres Fragerechtes anmeldeten, beklagte sich die Staatsregierung über 

Umfang und Art der Anfragen aus dem Landtag. 

Dabei konzentrierten sich die Schwierigkeiten auf bestimmte Ministerien und Fraktionen. 

Die Ministerien mit den meisten Anfragen hatten auch den höchsten Arbeitsaufwand und 

dementsprechend auch Schwierigkeiten ihrer Antwortpflicht umfassend und sorgfältig 

nachzukommen. 

Zu Beginn der Wahlperiode war eine Vernachlässigung der Informationspflicht allerdings 

auch noch auf den Umstand zurückzuführen, dass sich die einzelnen Ministerien erst im 

Aufbau befanden. [Anm.: Wie bereits erwähnt, datierte der Ministerpräsident selbst die 

völlige Arbeitsfähigkeit der Staatsregierung auf das Frühjahr 1992.] 

Die Regierungsfraktion gab diesen Umstand auch als Begründung für anfängliche 

Schwierigkeiten an: “Darüber hinaus glaube ich, daß man feststellen muß, daß die 

Staatsregierung insbesondere zu Beginn ihrer Arbeit Schwierigkeiten hatte (...) die 

Vorbereitungen und organisatorischen Maßnahmen zu ergreifen, um dem Landtag 

entsprechend schnell und zuverlässig, insbesondere in der Komplexität der Antworten, 

Rede und Antwort zu stehen.“ (SL: 1/68, 15.5.1993: 4772) 

Durch diese Aufbauschwierigkeiten kam es vor, dass Anfragen der Abgeordneten nicht 

innerhalb der Frist behandelt werden konnten. So fragte beispielsweise der Abgeordnete 

Nowak, CDU in der zehnten Sitzung nach, wie Fragesteller mit Anfragen umgehen sollen, 

die weder aufgerufen noch beantwortet worden sind. Er selbst habe zwei Fragen 

eingereicht, die nicht in der Sitzung behandelt worden seien (SL: 1/10, 25.1.1991: 406). 

Später jedoch kritisierte nur noch die Opposition die Informationspraxis der 

Staatsregierung. Im Mai 1993 stellte die LL/PDS dazu einen Antrag (DS 1/2957). Darin 

forderte sie per Landtagsbeschluss abzusichern, „daß die verfassungsmäßig verbrieften 

Rechte der Abgeordneten durch die Exekutive nicht ausgehöhlt werden.“ Nach Artikel 51 

Absatz 1 der Sächsischen Verfassung75 müsse die Staatsregierung „parlamentarische 

Anfragen nach bestem Gewissen unverzüglich und vollständig“ beantworten. Die Fraktion 

gab an, dass die Mehrzahl der Anfragen zwar vor allem vom Sozial-, Justiz- und 

Innenministerium außerordentlich korrekt und ausführlich beantwortet werden, bei anderen 

                                                 
75 Artikel 51 (1) Fragen einzelner Abgeordneter oder parlamentarische Anfragen haben die Staatsregierung 
oder ihre Mitglieder im Landtag und in seinen Ausschüssen nach bestem Gewissen unverzüglich und 
vollständig zu beantworten. Die gleiche Verpflichtung trifft die Beauftragten der Staatsregierung in den 
Ausschüssen. 
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Staatsministerien - und dort vorrangig bei unbequemen Fragen - dies jedoch nicht 

geschehe. 

Unterstützung für ihren Antrag fand die LL/PDS bei den anderen Oppositionsfraktionen. 

Diese nutzten die Gelegenheit, um ebenfalls eine mangelnde Informationsbereitschaft 

bestimmter Staatsministerien einzuklagen: “Vor knapp einem Jahr beschloß der 

Sächsische Landtag die Sächsische Verfassung. In dieser befindet sich der schon zitierte 

Artikel 51. (...) Läßt dieser Text Zweifel zu? – Ich meine, er läßt Zweifel nicht zu. Läßt die 

politische Wirklichkeit Zweifel zu? – Mehr als das! Sie schert sich wenig um die 

Verfassung.“ (Dr. Kunzmann, SPD: 1/68, 13.5.1993: 4771) Wie die anderen Fraktionen 

auch, betonte die SPD, dass sich die Probleme auf bestimmte Ministerien, vor allem auf 

das Kultusministerium, konzentrierten. 76 

Die CDU-Fraktion verteidigte die Regierung: “Die Staatsregierung kann eben auch nicht 

jede Frage, die zum Teil nur aus Populismus gestellt wird – und ich verweise insbesondere 

auf die Flut von Anfragen, und Anträgen der Fraktion Linke Liste/PDS – so beantworten, 

daß die Antwort über ein formales Maß hinausgeht. Man muß hier auch feststellen, daß die 

Landesregierung, einfach um ihre Tagesarbeit zu bewältigen, teilweise wirklich nur noch 

pro forma antworten kann, weil ansonsten ganze Abteilungen in den Ministerien 

lahmgelegt würden, insbesondere mit Anträgen, die immer wieder – nur neu formuliert, 

denselben Inhalt von Fragen hervorbringen.“ (Leroff, CDU: Ebd.: 4772)  

 

Bewertet man die – vor allem von den Oppositionsfraktionen hervorgebrachten – 

Vorwürfe an die Staatsregierung, sie komme ihrer Informationspflicht nicht umfassend 

nach, muss man die hohe Anzahl, vor allem der Kleinen Anfragen aus dem Landtag an die 

einzelnen Ministerien beachten. Die CDU-Fraktion führte diesen Fakt als Hauptursache für 

die Mängel in der Informationspraxis der Staatsregierung an.  

Insgesamt wurden in der ersten Wahlperiode 1799 Kleine Anfragen gestellt: die SPD 

führte in der Anzahl der Fragestellungen mit 560 ausgelösten Vorgängen, die LL/PDS 

stellte 440, die CDU 396, die Bündnis 90/Grünen 258 und die FDP 149 Kleine Anfragen. 

Vergleicht man diese Zahlen mit denen der zweiten Legislaturperiode, in der 8895 Kleine 

                                                 
76 „Die Kultusministerin war mehr ab- als anwesend, und war Sie anwesend erhielt ich mehrmals die 
vielsagende Antwort: „Das kann ich nicht sagen.“ Es war nicht herauszubekommen, ob Sie die Antwort nicht 
geben konnte, weil Sie sie nicht wußte, oder ob Sie sie nicht sagen konnte, weil Sie sie nicht sagen durfte.“ 
(Kunzmann, SPD: 1/68, 13.5.1993: 4771) „Insbesondere der neue Schulminister erreicht eine neue Qualität 
der Nichtbeantwortung parlamentarischer Anfragen.“ (Dr. Donner, B90/Grüne: Ebd.: 4772) 
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Anfragen gestellt wurden, fällt das enorme Anwachsen dieser Anfragen an die 

Staatsministerien auf. 

Eine Überforderung der Staatsregierung durch das Ausmaß der Anfragen kann daher 

eigentlich erst für die zweite Wahlperiode des Sächsischen Landtages geltend gemacht 

werden. In der ersten Wahlperiode gestaltete sich das Verhältnis der Anfragen zwischen 

den Fraktionen des Landtages (auch gemessen an ihrer Größe) noch relativ ausgewogen. 

Der Umstand, dass sich die CDU-Fraktion über die Informationspraxis nicht in dem Maße 

beklagte wie die Opposition, ist sicherlich auf das besondere Verhältnis von 

Regierungsfraktion und Staatsregierung zurückzuführen, dass der CDU-Fraktion eine 

reibungslose Informationsvermittlung, wenn nicht sogar einen Informationsvorsprung 

durch die Regierung zusicherte. 

4.4.3 Einschränkung des Umgangs von Landtagsabgeordneten mit 

Mitgliedern der Staatsregierung 

Das Verhältnis von Staatsregierung und Abgeordneten wurde im Verlauf der ersten 

Wahlperiode durch eine Dienstordnung des Kultusministeriums, die später auf alle 

Ministerien ausgeweitet wurde (den sog. „Maulkorberlass“) belastet. Bis dahin war der 

Umgang zwischen Abgeordneten und den Mitarbeitern der einzelnen Staatsministerien 

nicht geregelt gewesen. 

 

Die Verordnung war schon Anfang des Jahres 1993 in Kraft getreten. Die SPD-Fraktion 

sah diesen Erlass das Fragerecht der Abgeordneten eingeschränkt, da er den Umgang 

zwischen den Landtagsabgeordneten und den Angestellten und Mitarbeitern des 

Ministeriums reglementierte.  

Der Protest der Sozialdemokraten richtete sich vor allem gegen den Absatz 12 der 

Dienstverordnung: „Verkehr mit dem Landtag und den Abgeordneten“. Dieser besagte 

u.a., dass der direkte Kontakt zwischen der Staatsregierung und dem Landtag grundsätzlich 

dem Ministerpräsidenten vorbehalten ist, und dass die einzelnen Behörden nicht befugt 

sind, sich unmittelbar an den Landtag sowie einzelne Abgeordnete zu wenden. Vorher 

muss der jeweils zuständige Minister oder der jeweilige Leiter der obersten Behörde 

unterrichtet werden.  

Man verwies in der Argumentation gegen diesen Abschnitt auf die besondere Sensibilität 

aufgrund der Erfahrungen aus dem DDR-Regime: “Die Demokratie lebt vom Widerspruch. 

Sie lebt diesen hier im Osten mit ganz besonderer Sensibilität für Erscheinungen, die sie 
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an frühere vormundschaftliche Zeiten erinnern.“ (Dr. Harbauer, SPD: 1/65, 19.3.1993: 

4558) Selbst Mitglieder der regierungstragenden Fraktion wandten sich deutlich gegen ein 

Beibehalten dieser Dienstanweisung: “Es mag üblich sein, daß die regierungstragende 

Fraktion auch exekutive Entscheidungen mitträgt. Ich kann dies im vorliegenden Fall nicht 

tun. [Beifall bei Abgeordneten aller Fraktionen – Zuruf von der SPD: Bravo!]“ (Colditz, 

CDU: Ebd.: 4560) Nach Aussage von Colditz, CDU, war auch der zuständige Arbeitskreis 

der Christdemokraten gegen diesen Vorgang. Der Grund für die Ablehnung sei, dass die 

einseitigen Darstellungen des Erlasses eindeutig mit dem Paragrafen 2 des 

Petitionsausschussgesetzes kollidierten. So lägen im Petitionsausschuss zur Zeit eine ganze 

Reihe von Eingaben auch zu dienstlichen Belangen von Lehrern vor. Nach den 

Ausführungen dieser Dienstordnung wären selbst diese Petitionen letztlich unzulässig. 

Wenn sich der Einwand einiger CDU-Abgeordneter also auch nicht eindeutig gegen den 

Erlass, sondern nur gegen Bestandteile seiner Formulierungen richtete, so waren derartige 

Aussagen gegen eine Entscheidung der Staatsregierung durch Mitglieder der CDU-

Fraktion während der ersten Wahlperiode die doch Ausnahme. Andere Mitglieder der 

Christdemokraten sprachen sich zumindest nicht eindeutig für die neue Regelung aus, 

sondern waren bemüht, die Debatte zu entschärfen. Es sei zwar richtig, dass dienstliche 

Belange nicht in die Öffentlichkeit gehören, allerdings sei negativ, dass dieser Anordnung 

kam, ohne dass die nachstehenden Behörden darüber informiert wurden, wie man damit 

umzugehen hat (Ebd.) 

 

Angesichts des Protestes, selbst von Mitgliedern der regierungstragenden Fraktion, lenkte 

der neue Staatsminister für Kultus ein: Dass Ministerium werde diesen Erlass noch einmal 

überdenken. Allerdings sollte dies im Rahmen einer Lösung für die gesamte 

Staatsregierung geschehen.  

Ein halbes Jahr später, am 1. September 1993, wurde die umstrittene Dienstordnung als 

Regelung für alle Ministerien eingeführt. 

Anders als noch beim Erlass des Kultusministeriums folgte die CDU-Fraktion nun 

geschlossen den Vorgaben der Staatsregierung: Die Verordnung sei legitim, da ein 

Minister, der schließlich politische Verantwortung trage, auch wissen müsste, was in 

seinem Haus passiert. Dies könne er aber nur, wenn seine Mitarbeiter verpflichtet sind, ihm 

Informationen, die von ihnen abgefordert wurden, weiterzugeben. Auch die Einschränkung 

des unmittelbaren Verkehrs zwischen Behörden und Abgeordneten sei rechtens, da ein 

Minister seine Beamten koordinieren und auch kontrollieren müsste: “Stellen Sie sich 
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einmal vor, von den 1000 oder 2000 Beamten, die ein Ministerium oder mehrere 

Ministerien einmal haben können, würde jeder Beamte tun oder lassen, was er will im 

Umgang mit dem Landtag.“ (Leroff, CDU: 1/79, 15.10.1993: 5556) 

 

Die Opposition reagierte auf diesen neuerlichen Erlass, nun für alle Ministerien der 

Staatsregierung, mit heftigem Protest. Die Fraktion Bündnis 90/Grüne bezeichnete diesen 

Vorgang als Brüskierung des Parlaments, da dieser bereits abgelehnte Anordnung nun in 

verstärkter Form wieder von der Staatsregierung hervorgebracht wurde. Außerdem 

kritisierte sie, dass durch diese Dienstordnung eine Ungleichbehandlung der Parlamentarier 

entstehe, da man in den Arbeitskreisen der CDU die Mitarbeiter aus den Ministerien ein- 

und ausgehen sehe und somit parlamentarische Initiativen der CDU in den Ministerien 

vorher abgestimmt würden (Gaber, B90/Grüne: Ebd.: 5558). 

Die SPD-Fraktion forderte, den Absatz 12 dieser Verordnung ersatzlos zu streichen. 

Zudem kritisierte man, dass in der Verordnung ein deutlicher Hinweis auf das 

Petitionsrecht fehle, das allen öffentlichen Bediensteten auch in dienstlichen 

Angelegenheiten das Recht gewährleistet, sich an den Petitionsausschuss zu wenden. 

Außerdem kehre der Ausschuss die Kontrollrechte der Sächsischen Verfassung um: Nach 

Artikel 39 sollte der Landtag die Regierung kontrollieren und nicht umgekehrt (Richter,J., 

SPD: 1/79, 15.10.1993: 5558). 

Auch die FDP forderte zumindest die Überarbeitung des Punktes 12 dieser Dienstordnung, 

obwohl sie deren Existenz an sich anerkannten: “Um es klarzustellen: Zum System einer 

Regierung gehört auch eine Ordnung, in der sie in Ihrer Befugnisstruktur Fragen der 

dienstlichen Verhaltensweisen regelt. Ich glaube, das zu bezweifeln, ginge in die falsche 

Richtung. Für uns muß es wichtig sein, ob die Dienstordnung die Prinzipien beachtet, die 

wir aus unserer parlamentarischen Betrachtungsweise verlangen können. Die Regierung 

ist berechtigt, für Ihre Beamten und Angestellten eine Informations- und 

Unterrichtungspflicht zu fordern. Das muß man anerkennen.“ (Rade, FDP: Ebd.: 5557)  

Wie schon in den Debatten um den Erlass des Kultusministeriums begründete die 

Opposition die Ablehnung der Verordnung mit den Erfahrungen aus der DDR-

Vergangenheit: “Daß vor vier Jahren die alten verkrusteten Strukturen der DDR 

zusammenbrachen, lag auch an der paranoiden Informationspolitik der damals 

Herrschenden. (...) Es war befreiend, endlich die Wahrheit zu erfahren und auch die 

Wahrheit sagen zu dürfen.“ (Gaber, B90/Grüne: 1/79, 15.10.1993: 5556) Auch der 

Sprecher der SPD-Fraktion begründete die Ablehnung der Verordnung mit einem Hinweis 
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auf die DDR-Vergangenheit: “Die ehemalige DDR-Führung versuchte, jedem Bürger 

einen Maulkorb anzulegen, weil sie Angst vor dem kritischen Wort hatte. [Goliasch, CDU: 

Wo bleibt die Sachlichkeit?] Mit der vorliegenden Dienstordnung, Herr Goliasch, versucht 

das Innenministerium, den Behörden und ihren Bediensteten im Verkehr mit dem Landtag 

und seinen Abgeordneten einen Maulkorb anzulegen. (...) Es ist unserer jungen 

Demokratie abträglich, statt Vertrauen das Mißtrauen im Verkehr zwischen Behörden und 

Landtag zu säen.“ (Richter, J., SPD: Ebd.: 5558) 

 

Der heftige Widerstand der Oppositionsfraktionen gegen das Vorhaben der 

Staatsregierung, den Umgang zwischen den Abgeordneten des Landtages und den eigenen 

Angestellten zu regeln, kam für die Staatsregierung überraschend. Wahrscheinlich wurde 

die einstweilige Rücknahme des Erlasses für das Kultusministerium durch diesen 

unerwartet heftigen Widerspruch, dem sich immerhin auch Teile der CDU-Fraktion 

anschlossen, bedingt. Die Mehrheitsfraktion stand damit erstmals nicht geschlossen hinter 

einer Initiative ihrer Regierung. Diese Umstände erschwerten die Durchsetzung einer 

dermaßen diskutierten Dienstanweisung. Es war also zu erwarten, dass ein neuer Erlass der 

Staatsregierung erst mit geschlossener Zustimmung der gesamten CDU-Fraktion erfolgen 

würde. Da die Regelungen, mit denen auch Angehörige der CDU-Fraktion ihre Ablehnung 

der ersten Dienstordnung begründet hatten, im neuen Erlass nicht geändert wurden – die 

Fraktion diesmal aber trotzdem geschlossen hinter dieser Vorgabe stand, ist anzunehmen, 

dass Staatsregierung und Fraktionsführung vorher die Fraktionsdisziplin „wiederhergestellt 

hatten“. 

Interessant ist die heftige Ablehnung der Opposition gegen diese, in fast allen anderen 

Bundesländern – so zum Beispiel auch Brandenburg, gängige Dienstordnung. Eine 

Ursache dafür war sicherlich der Umstand, dass eine derartige Verordnung nicht seit 

Anfang der Legislaturperiode bestanden hatte.  

4.5 Fazit 
 
Die Herstellung der Arbeitsfähigkeit stellte die vordringliche Aufgabe des Sächsischen 

Landtages während der ersten Legislaturperiode dar. Innerhalb dieser Periode nahmen die 

Erarbeitung und Verabschiedung der Sächsischen Verfassung und der Geschäftsordnung 

den größten Raum ein.  
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Bevor sich der Landtag diesen beiden Aufgaben widmen konnte, beschäftigten ihn die 

schlechten Arbeitsbedingungen unmittelbar nach seiner Konstituierung, durch welche die 

Abgeordneten die Arbeitsfähigkeit des Landtages in Frage gestellt sahen. Um zu klären, 

wer für diese Situation verantwortlich war, wurde eigens ein Untersuchungsausschuss 

einberufen. Die Entscheidung für die Einrichtung dieser Kontrollkommission war im 

Winter 1990 sicherlich durch die, für die parlamentarische Arbeit untragbare, Raumnot im 

Haus des Landtages an der Holländischen Straße bedingt. Innerhalb des Parlamentes wurde 

die Debatte um die Arbeitsfähigkeit des Sächsischen Landtages jedoch schnell zum 

Spielfeld für die Macht- und Positionskämpfe der Parteien. Vor allem die beiden 

ehemaligen Blockparteien CDU und FDP nutzten die Situation, um deutlich gegen die 

SED-Nachfolgepartei LL/PDS zu agieren.  

Die wichtigste Voraussetzung für die Herstellung der Arbeitsfähigkeit des Sächsischen 

Landtages war seine Geschäftsordnung. Deshalb wurde noch in der konstituierenden 

Sitzung eine vorläufige Regelung verabschiedet, die bis zum Mai 1992 Bestand haben 

sollte. Beherrschender Kritikpunkt der Oppositionsfraktionen blieb während ihrer 

Erarbeitung die Frage des Schutzes der Minoritäten im Parlament. Am stärksten 

engagierten sich die Fraktionen von Bündnis 90/Grüne und LL/PDS für mehr 

Einflussmöglichkeiten der parlamentarische Minderheit im Landtag, allerdings wurde 

keiner ihrer Änderungsanträge von der Mehrheit des Plenums im Verlauf der Beratungen 

angenommen.  

Die Debatten zur Geschäftsordnung wurden trotz der großen Differenzen sachlich geführt. 

Anders als bei dem Verfahren zur Herstellung der Arbeitsfähigkeit des Sächsischen 

Landtages, bei dem auch die Aufarbeitung der Vergangenheit eine Rolle spielte, eignete 

sich die Geschäftsordnung auch nicht dazu, sie zum politischen Kampf, vor allem 

gegenüber der LL/PDS zu instrumentalisieren. Statt dessen zeichnete sich zunehmend 

Kritik seitens der kleineren Oppositionsfraktionen gegen die absolute Mehrheit der CDU 

im Landtag ab, da eine Durchsetzung von Änderungswünschen nicht möglich war. 

Die Verabschiedung der Sächsischen Verfassung ist als die bedeutendste Aufgabe des 

Sächsischen Landtages in der ersten Wahlperiode anzusehen. Die fast zweijährige 

Erarbeitung der Verfassung wurde von den unterschiedlichen Auffassungen der einzelnen 

Landtagsfraktionen und ihrem Kampf um die Einführung oder Änderung verschiedener 

Passagen geprägt. 

Sowohl bei der Erarbeitung der Geschäftsordnung als auch der Sächsischen Verfassung 

drängte die Mehrheitsfraktion auf einen schnellen Weg. Bezeichnend dafür waren die 



Tätigkeit des Parlamentes in der ersten Wahlperiode  154 
 

Verabschiedung der Vorläufigen Geschäftsordnung und des Vorschaltgesetzes durch 

Ausnahmeregelungen noch in der konstituierenden Plenarsitzung. Raum für eine 

Verfassungsdiskussion oder Änderungsanträge der Oppositionsfraktionen blieb dabei 

nicht. Vor allem die kleineren Oppositionsfraktionen Bündnis 90/Grüne und LL/PDS 

forderten in der Geschäftsordnung und der Verfassung mehr Rechte für die Minderheiten 

im Parlament und klagten dafür sogar vor dem Verfassungsgerichtshof. Der Unmut dieser 

Fraktionen über die Vorgehensweise der CDU, derartige Forderungen „niederzustimmen“, 

nahm im Verlauf der Legislaturperiode zu.  

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass der Prozess der Herstellung der 

Arbeitsfähigkeit von den unterschiedlichen Positionen und Haltungen der Fraktionen 

geprägt wurde. Bei der Erarbeitung von Geschäftsordnung und Sächsischer Verfassung 

war die absolute Mehrheit der CDU im Landtag bestimmend: Der Unmut der 

Oppositionsfraktionen über die Erfolglosigkeit der eigenen politischen Zielsetzungen nahm 

im Verlauf der ersten Wahlperiode zu. Neben dieser Mehrheits-Minderheitenproblematik 

war auch der Umgang der anderen Landtagsfraktionen mit der SED-Nachfolgepartei 

LL/PDS auffallend. Die beiden ehemaligen Blockparteien CDU und FDP grenzten sich 

durch Angriffe gegen diese Fraktion von ihrer eigenen DDR- Vergangenheit ab, aber auch 

die SPD und die Bündnis 90/Grünen nutzten eine bewusste Abgrenzung von der PDS, um 

sich selbst im Parlament und somit auch in der Parteienlandschaft Sachsens zu 

positionieren. Besonders deutlich wurde dieses Verhalten immer dann, wenn Themen der 

Vergangenheit oder Vergangenheitsaufarbeitung eine Rolle spielten, wie dies beim 

Untersuchungsausschuss zur Arbeitsfähigkeit des Sächsischen Landtages der Fall war. 

Dieser Ausschuss selbst war für eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen unbedeutend, 

diente aber den Fraktionen ebenso wie die Verfassungs- und Geschäftsordnungsdiskussion 

zur Etablierung im Landtag und im Freistaat. 

In der Art und Weise seiner Vergangenheitsaufarbeitung nahm der Sächsische Landtag 

eine Sonderposition innerhalb der Landtage der neuen Bundesländer ein. Mit dem 

Sonderausschuss „zur Untersuchung von Amts- und Machtmißbrauch infolge der SED-

Herrschaft“ schuf er eigens dafür eine parlamentarische Institution, die mit einigen 

Sonderrechten ausgestattet war. Auch der Artikel 118 der Sächsischen Verfassung stellte 

eine Sonderegelung dar, da hiermit auch die Konsequenzen ehemaliger MfS-Tätigkeit für 

die Abgeordneten verfassungsmäßig verankert wurden. 

Ein Grund für diese vergleichsweise harte Gangart Sachsens in Fragen der 

Vergangenheitsbewältigung könnten die Interessen der Staatsregierung und ihrer Fraktion 
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im Landtag gewesen sein. Die Aufarbeitung der Vergangenheit diente einerseits der 

Abgrenzung zur Vergangenheit als Blockpartei, wozu auch die Entfernung alter 

Blockparteimitglieder aus führenden Positionen innerhalb der Parteiorganisation durch den 

reformerischen Flügel der sächsischen CDU gehörte. Andererseits wurde sie zur 

Abgrenzung und politischen Angriff gegen die LL/PDS genutzt, die sich in Sachsen als 

starke oppositionelle Kraft etabliert hatte. 

Die CDU-Fraktion war somit lediglich an einer Untersuchung der Rolle der SED in der 

DDR interessiert. Eine Ausweitung der Erforschung auf die Verantwortung der 

Blockparteien – die von LL/PDS und Bündnis 90/Grünen gefordert wurde – lehnte man ab.  

Fest steht außerdem, dass die Vergangenheitsaufarbeitung von allen Fraktionen des 

Landtages genutzt wurde, sich innerhalb des Parlamentes und in Sachsen zu etablieren 

bzw. zu profilieren – zumal die Thematik einem breiten medialen und öffentlichem 

Interesse ausgesetzt war. Allerdings ging das Interesse der einzelnen Fraktionen jeweils 

nur soweit, wie die Aufarbeitung der Vergangenheit der eigenen Partei nicht schadete.  

Die Ausübung des parlamentarischen Kontrollrechts durch die Abgeordneten des 

Sächsischen Landtages gestaltete sich während der ersten Wahlperiode bezüglich ihrer 

Zielsetzung und der Untersuchungsaufträge unterschiedlich. 

Zwei Untersuchungsausschüsse beschäftigten sich mit der Aufarbeitung der Vergangenheit 

(die Ausschüsse „zur Herstellung der Arbeitsfähigkeit“ und der Sonderausschuss „zur 

Untersuchung von Amts- und Machtmissbrauch infolge der SED-Herrschaft“). Der 

Ausschuss zur Personalüberprüfung durch die Staatsregierung stellte erstmals einen 

parlamentarischen Untersuchungsausschuss im klassischen Sinne dar, indem der Landtag 

aktuelle Missstände innerhalb der Staatsregierung untersuchte. Damit änderten sich auch 

die Bedingungen für die Untersuchungstätigkeit, da die CDU-Mehrheitsfraktion von 

Beginn an das Vorgehen der Staatsministerien verteidigte. Die SPD-Fraktion sowie die sie 

unterstützenden Fraktionen arbeiteten somit gegen eine Mehrheit im 

Untersuchungsausschuss und im Landtag. Dass die Untersuchungstätigkeit dadurch für 

diese Fraktionen erschwert wurde, zeigen die beiden Großen Anfragen der SPD an die 

Staatsregierung – die beide damit begründet wurden, dass die gewünschten Auskünfte 

mittels des Untersuchungsausschusses nicht eingeholt werden konnten. 

Das Verhältnis zwischen Staatsregierung und den Abgeordneten des Sächsischen 

Landtages wurde hauptsächlich durch das Fragerecht der Abgeordneten und die 

Informationspflicht der Staatsregierung bestimmt. 
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Die Regierungserklärungen des Ministerpräsidenten stellten dabei eine bestimmte Form 

der Informationspflicht dar. In den darauf folgenden Aussprachen durch die Fraktionen des 

Landtages erfuhr die Staatsregierung erwartungsgemäß Unterstützung durch „ihre“ 

Fraktion im Parlament. Die Oppositionsfraktionen übten dagegen nahezu ausnahmslos 

Kritik an der Regierung und ihrer Tätigkeit. Hierbei wurde der Umstand bemängelt, dass 

durch die absolute Mehrheit der CDU das Verhältnis von Exekutive und Legislative 

vermischt würde. 

Auch bezüglich der Informationspflicht durch die Staatsregierung kamen die Beschwerden 

nahezu ausnahmslos von den Minderheitenfraktionen. Die Probleme der Opposition 

konzentrierten sich dabei auf bestimmte Ministerien. Besonders schwierig schien hierbei 

das Verhältnis zum Kultusministerium zu sein. Dieses war aufgrund der Umstellung des 

Schulsystems und der dadurch notwendigen Massenentlassungen auch besonders von 

Anfragen durch Mitglieder des Sächsischen Landtages betroffen. Es ist anzunehmen, dass 

ein Großteil dieser Anfragen nach Kontakten mit betroffenen Angestellten zustande kam. 

Das Kultusministerium und die Staatsregierung reagierten auf diese Situation mit einer 

Dienstordnung zur Einschränkung dieses Umgangs. Nach heftiger Kritik aus dem Landtag 

-  auch aus den Reihen der CDU wurde dieser Erlass zwar zunächst zurückgezogen, 

allerdings folgte später eine derartige Dienstordnung für alle Ministerien der 

Staatsregierung. 

 

Die Feststellung, dass das Verhältnis der regierungstragenden Fraktion und der 

Oppositionsfraktionen zur Staatsregierung unterschiedlich war, ist nicht überraschend. Um 

auch in künftigen Wahlen bestätigt zu werden, mussten die politischen Ziele beider 

übereinstimmen. Die CDU-Fraktion war also zum einen bestrebt, dass die Regierung diese 

gemeinsam ausgehandelten Leitlinien einhält, da sie andernfalls Abweichungen und 

Defizite öffentlich verteidigen muss. Andererseits würde offene Kritik an der 

Staatsregierung für die Regierungsfraktion bedeuten, in ihrer informellen Kontrolle versagt 

zu haben. Diese politische Richtungskontrolle führt daher zu einem öffentlichem 

Solidarisierungseffekt mit der Regierung, da die Mehrheitsfraktion sonst eingestehen 

würde, eine falsche politische Richtung eingeschlagen zu haben. Ein solches Eingeständnis 

würde die Opposition in ihrer Kritik nach politischen Alternativen aufwerten.  

Zudem war ein ständiger Kontakt zwischen CDU-Fraktion und Staatsregierung 

unerlässlich. In der Regel ergibt sich aus diesem Umstand in der parlamentarischen Praxis 

ein Informationsvorsprung der Mehrheitsfraktion gegenüber der Opposition, da diese bei 
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der Beantwortung von schriftlichen oder mündlichen Anfragen gegenüber der eigenen 

Fraktion kooperativ sind. 



Tätigkeit des Parlamentes in der zweiten Wahlperiode  158 
  
 
 

5 Tätigkeit des Parlamentes in der 

zweiten Wahlperiode 
 
Zu Beginn der zweiten Wahlperiode standen die Abgeordneten des Sächsischen Landtages 

vor anderen Aufgaben als im Herbst 1990: Die Konstituierung des Landes Sachsen war 

abgeschlossen – 1992 wurde die Sächsische Verfassung verabschiedet – auch die 

grundlegende Gesetzgebung für den Freistaat war weitestgehend vollendet. Die 

Arbeitsfähigkeit des Landtages selbst war mit der endgültigen Geschäftsordnung und dem 

Umzug in das neue Landtagsgebäude 1992 hergestellt.  

Fünf Jahre nach der deutschen Einheit hatte sich damit die Tätigkeit der sächsischen 

Parlamentarier an die Arbeit ihrer westdeutschen Kollegen weitestgehend angeglichen. 

Gegenüber der ersten Legislaturperiode hatte sich das sächsische Parlament in zweifacher 

Hinsicht verkleinert: Nach dem Ausscheiden von FDP und den Bündnis 90/Grünen 

bestand die Opposition nur noch aus den Fraktionen von SPD und PDS, die sich abermals 

einer absoluten CDU-Mehrheit gegenübersahen, die Zahl der Mandatsträger sank von 160 

auf 120. 

Im folgenden Kapitel wird daher untersucht, wie sich diese neue Zusammensetzung auf die 

Tätigkeit der Fraktionen und hier besonders auf die der verbliebenen zwei 

Oppositionsfraktionen auswirkte. Des Weiteren wird die Arbeit der Abgeordneten in den 

einzelnen Sachgebieten mit der ersten Wahlperiode verglichen, um festzustellen, inwieweit 

sich die Schwerpunkte der parlamentarischen Arbeit nach der Konsolidierung des 

Sächsischen Landtages verschoben haben. 

5.1 Herstellung der Arbeitsfähigkeit 
 

Im Gegensatz zum Beginn der Tätigkeit des Sächsischen Landtages spielte die Herstellung 

der Arbeitsfähigkeit in der zweiten Wahlperiode keine große Rolle mehr. Die 

Unterbringung der Fraktionen und des Plenums des Landtages waren gesichert, die 

Geschäftsordnung des Parlamentes und die Sächsische Verfassung verabschiedet. 

Lediglich die Rechtsstellung und Finanzierung der Fraktionen des Landtages waren noch 

nicht durch ein eigenes Gesetz festgeschrieben.  
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Eine gesetzliche Regelung dieses Verhältnisses war allerdings dringend nötig, da die 

Stellung der Fraktionen im Landtag und ihre rechtliche Zuordnung jahrelang im Bund und 

auch in den Ländern auf keine klare gesetzliche Grundlage gestellt war. Besonders die 

Finanzierung der Fraktionen geriet seit einem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes zum 

Verbot der Parteienfinanzierung immer häufiger zum Thema der öffentlichen Debatte, 

angeführt vom Bund der Steuerzahler und dem Parteienkritiker von Arnim (Greß/Huth 

1998: 79).77 Die Landtage in Bayern, Sachsen-Anhalt und Niedersachsen hatten schon 

1992 mit entsprechenden Fraktionsgesetzen oder geänderten Abgeordnetengesetzen 

reagiert.  

Während die meisten Landtage also die Rechtsstellung und Finanzierung ihrer Fraktionen 

gesetzlich festgeschrieben hatten, fehlte in Sachsen zu Beginn der zweiten Wahlperiode 

eine entsprechende Regelung. In der Sächsischen Verfassung (Artikel 46) wird bezüglich 

der Rechtsstellung der Fraktionen lediglich auf die Geschäftsordnung des Landtages 

(Abschnitt 3) verwiesen. 

Wie in den anderen Landtagen Deutschlands auch, wurden die Fraktionen des Sächsischen 

Landtages fast völlig aus den staatlichen Mitteln der Fraktionshaushalte finanziert.78 Die 

Höhe richtete sich nach dem Vorschlag des Landtagspräsidenten und einer anschließenden 

Beschlussempfehlung des Ausschusses für Haushalt und Finanzen. Laut Auskunft der 

Landtagsverwaltung erhielten die fünf Fraktionen des Sächsischen Landtages 1990 

„Arbeitskostenzuschüsse“ in Höhe von 374.000 DM, für 1993 waren bereits 10.048.400 

DM vorgesehen. Diese immense Erhöhung wurde gegenüber der 

Parteienfinanzierungskommission mit „der notwendigen Anpassung der Personalkosten 

der Fraktionen an die tarifliche Entwicklung des öffentlichen Dienstes sowie zur Sicherung 

der Arbeitsfähigkeit der Fraktionen“ erklärt. (Fischer 1995: 171). Zur 

Fraktionsfinanzierung selbst finden sich im Abgeordnetengesetz keine Regelungen. Erst im 

Haushaltsplan findet sich ein Posten „Zuschüsse an die Fraktionen des Landtages“ 

(Haushaltsplan Sachsen 1991 und 1992). 

 

 

 

                                                 
77 Siehe dazu auch: Hans Herbert von Arnim: Staat ohne Diener 1993. 
78 Zu einem relativ geringem Teil finanzieren sich die Fraktionen auch aus Spenden und Mitgliedsbeiträgen, 
die gemäß der Fraktionssatzung zu zahlen sind. Die Höhe der Beiträge betrug bei der CDU-Fraktion (der 
einzigen Fraktion, die dazu eine Angabe machte) 75 DM pro Abgeordneter (Fischer 1995: 167). 
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5.1.1 Fraktionsrechtsstellungsgesetz 

An der Vorbereitung eines entsprechenden Gesetzentwurfes hatten bereits in der ersten 

Wahlperiode die LL/PDS unter Federführung des bündnisgrünen Abgeordneten Dr. 

Gerstenberger gearbeitet. Allerdings kam damals kein Konsens unter den Fraktionen 

zustande, so dass keine Gesetzesvorlage verabschiedet wurde.  

Zum Ende der zweiten Wahlperiode brachten nun die Fraktionen des Sächsischen 

Landtages einen gemeinsamen Gesetzentwurf für ein Gesetz zur Regelung ihrer 

Rechtsstellung und Finanzierung ein. An den Beratungen zum Entwurf waren im Vorfeld 

mehrere Ausschüsse, so der Finanzausschuss und der Verfassungs- und Rechtsausschuss, 

beteiligt. Der Gesetzentwurf selbst sah u.a. die Regelung der Rechtsstellung der 

Fraktionen, die Fraktionsfinanzierung, die Buchführungs- und Rechnungslegungspflicht 

der Fraktionen, Regelungen über das Ende der Rechtsstellung und die Liquidation einer 

Fraktion sowie Regelungen zum Personal, welches von den Fraktionen zur 

Aufgabenbewältigung beschäftigt oder bestellt wird, vor. 

Entgegen dem Vorschlag des Sächsischen Rechnungshofes, dessen Hinweise nach 

Überprüfung der Fraktionen des Sächsischen Landtages mit in die Beratungen eingeflossen 

waren, wünschten die Fraktionen keine Kontrolle durch diese Institution: “(...) daß eben 

eine gewisse Bevormundung, die der Rechnungshof gern gesehen hätte – so ist es 

zumindest mein Eindruck -, auch verhindert worden ist; denn ich denke, es kann nicht sein, 

daß wir, nämlich das Parlament, die die Exekutive zu überwachen haben, letztlich 

vorgeschrieben bekommen, wie und für welche Sachausgaben, wenn sie denn berechtigt 

sind, wir Gelder, die uns als Fraktionen zur Verfügung stehen, verwenden.“ (Leroff, CDU: 

1/79, 27.5.1998: 5773) 

 

Im Allgemeinen bestand während der Erarbeitung und der Verabschiedung des Gesetzes 

zwischen den Fraktionen des Sächsischen Landtages ein außergewöhnlicher Konsens - 

auch zwischen der PDS und der CDU-Fraktion. So wurde beispielsweise der Forderung 

der PDS, dass die Kontrolle der Jahresabschlüsse der Fraktionen nicht ausschließlich dem 

Rechnungshofpräsidenten vorbehalten werden darf, seitens der CDU-Fraktion entsprochen. 

(SL: 1/84, 23.6.1998: 6099).  

Die Fraktion der PDS, die sich bereits seit der ersten Wahlperiode für ein derartiges Gesetz 

eingesetzt hatte, hob diesen Vorgang zu ihrem eigenen Gunsten hervor und sah ihn als 

Beweis für ihre Anerkennung durch die CDU an: “Auch im Interesse Ihrer eigenen 
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Glaubwürdigkeit, meine Damen und Herren von der CDU, werden Sie sich entscheiden 

müssen. Mit einer vermeintlich undemokratischen Partei erarbeitet man keine 

gemeinsamen Gesetze. Wenn Sie dies jedoch tun – und wir halten dies für ein Stück 

parlamentarischer Normalität -, dann unterlassen Sie in Zukunft Ihre unverschämten 

Ausfälle gegenüber der PDS.“ (Dr. Hahn, PDS: 1/79, 27.5.1998: 5773) 

Der Parlamentarische Geschäftsführer der CDU reagierte auf diese Einschätzung, indem er 

die Einmaligkeit dieses Vorganges betonte: “Wenn Sie ableiten, daß mein 

Fraktionsvorsitzender diesen Gesetzentwurf gemeinsam auch mit der PDS-Fraktion hier 

unterzeichnet hat, so ist daß sicherlich keine Anerkenntnis oder keine Rücknahme der von 

ihm geäußerten Hinweise zu Ihrer Partei, sondern einfach Ausdruck dessen, daß nur unter 

gemeinsamer Handhabung dieses Gesetzentwurfes ein solcher Gesetzentwurf einbringbar 

war, wenn man in dieser Sache selbst zielgerichtet sein wollte.“ (Leroff, CDU: Ebd.) 

 

Das Fraktionsrechtsstellungsgesetz komplettierte die Herstellung der Arbeitsfähigkeit des 

Sächsischen Landtages, da nun auch die Rechtsstellung und die Finanzierung seiner 

Fraktionen gesetzlich geregelt waren. 

Der bei der Erarbeitung und Verabschiedung des Gesetzes außergewöhnliche 

fraktionsübergreifende Konsens, der auch durch die Verabschiedung mit lediglich drei 

Stimmenthaltungen zum Ausdruck kam (SL: 1/84, 23.6.1998: 6100), war zum einen durch 

die Dringlichkeit eines derartigen Gesetzes bedingt. Nachdem die meisten anderen 

Landesparlamente bereits entsprechende Gesetze verankert hatten, stand der Sächsische 

Landtag gegen Ende der zweiten Legislaturperiode vor der Aufgabe einen entsprechenden 

Gesetzentwurf zügig zu erarbeiten und zu verabschieden. Zum anderen zeigte er die 

gemeinsamen Interessen der Landtagsfraktionen bezüglich ihrer Finanzierung - vor allem 

im Hinblick auf die Festlegung der Mittel und die Kontrolle durch den 

Landesrechnungshof – auf. 

Der Einbezug der PDS-Fraktion in die Erarbeitung des Gesetzentwurfes war keinesfalls 

selbstverständlich und stellte innerhalb der zweiten Legislaturperiode eine Ausnahme dar. 

Dementsprechend äußerten sich auch die Vertreter der Fraktionen: “Da es sich um das 

erste und wohl auch letzte gemeinsame Gesetz aller drei Fraktionen dieses Hauses handelt 

und es alles in allem einen vertretbaren Kompromiß darstellt, wird die PDS-Fraktion 

mehrheitlich dieser Vorlage ihre Zustimmung geben.“ (Dr. Hahn, PDS: 1/84, 23.6.1998: 

6099)
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5.2 Aufarbeitung der Vergangenheit 
 
Vier Jahre nach der deutschen Einheit war für den Sächsischen Landtag der 

zweitenWahlperiode eigentlich zu erwarten, dass die Aufarbeitung der Vergangenheit für 

seine Mitglieder nicht mehr die vordringliche Aufgabe darstellte, wie sie der 

Landtagspräsident Erich Iltgen noch in der konstituierenden Sitzung am 27. Oktober 1990 

beschrieben hatte. In den letzten Jahren hatten sich zahlreiche Institutionen, u.a. auch eine 

Enquete-Kommission des Deutschen Bundestage sowie Medien und Wissenschaft intensiv 

mit der Aufarbeitung der Vergangenheit beschäftigt. Auch das Interesse der Bürger an 

einer Aufklärung der DDR-Vergangenheit war nicht mehr so immens wie noch 1989/90. 

Dennoch blieb der in der ersten Wahlperiode konstituierte Sonderausschuss zur 

„Untersuchung von Amts- und Machtmißbrauch infolge der SED-Herrschaft“ bestehen. 

Allerdings wies er sich mit der Kontrolle der Praxis der Staatsregierung bezüglich der 

Überprüfung der Angestellten des Kultusministeriums auf ehemalige MfS-Mitgliedschaft 

einen Untersuchungsauftrag aus der Gegenwart zu.  

Gegenüber der parlamentarischen Aufarbeitung der Vergangenheit spielte also nun die 

Überprüfung der Abgeordneten des Sächsischen Landtages bzw. der Angehörigen der 

Staatsregierung auf einstige MfS-Angehörigkeit eine größere Rolle. Diese Form der 

Vergangenheitsaufarbeitung war durch den Bewertungsausschusses des Sächsischen 

Landtages und den Artikel 118 der Sächsischen Verfassung bereits in der ersten 

Wahlperiode fest im sächsischen Parlament verankert worden. In der zweiten Wahlperiode 

wurde auf Grundlage dieser Regelung gegen drei Mitglieder der PDS-Fraktion und auch 

gegen den ehemaligen Fraktionsvorsitzenden der CDU, Herbert Goliasch, Antrag auf 

Erhebung der Abgeordnetenanklage gestellt. 

5.2.1 2. Bewertungsausschuss des Sächsischen Landtages 

Der zweite Bewertungsausschuss des Sächsischen Landtages wurde gemäß dem Gesetz 

über die Wahlen zum Sächsischen Landtag in Verbindung mit dem geänderten 

Abgeordnetengesetz vom 12. Januar 1994 konstituiert.79  

                                                 
79

 Laut Wahlgesetz bildet der Landtag zu Beginn jeder Wahlperiode einen Bewertungsausschuss, der sich 
aus je zwei Mitgliedern der Fraktionen des Sächsischen Landtages zusammensetzen sollte. Dieser Ausschuss 
bewertet die vom Bundesbeauftragten für die Unterlagen der Staatssicherheit übergebenen Unterlagen. Er 
erstellt anschließend einen Bericht mit einer Beschlussempfehlung, ob Antrag auf Erhebung von 
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In der ersten Wahlperiode gehörten der Kommission je ein Mitglied jeder Fraktion an – in 

der zweiten wurde diese Zahl verdoppelt. Im Ausschuss saßen dennoch lediglich je zwei 

Abgeordnete der CDU- und der SPD-Fraktion, da sich die PDS-Abgeordneten aus Protest 

über die Änderung des Abgeordnetengesetzes und die Neuwahl des 

Bewertungsausschusses nicht am Wahlverfahren beteiligten. 

Ihre Fraktionsführung erklärte schwere Bedenken gegen die rechtliche Grundlage für den 

Bewertungsausschusses. Die Vorbehalte richteten sich gegen den neuen Artikel 1(a) des 

Abgeordnetengesetzes, der vorschrieb, dass über Erwerb und Verlust der Mitgliedschaft im 

Landtag die Vorschriften der Landesverfassung und des Landtagswahlgesetzes – und damit 

die Regelungen des Artikels 118 der Sächsischen Verfassung - gelten. 

Die Fraktion vertrat nach wie vor die Meinung, dass dieser Artikel verfassungswidrig sei, 

da er „in eklatanter Weise den Gleichheitsgrundsatz des Grundgesetzes bei passiven 

Wahlrecht verletzt“. Da eine Klage der PDS vor dem Bundesverfassungsgericht in 

Karlsruhe noch laufe und man sich keinesfalls an der Umsetzung oder Institutionalisierung 

der Abgeordnetenanklage nach diesem Artikel beteiligen werde, verzichte die Fraktion auf 

eine Beteiligung am Wahlverfahren (Dr. Friedrich, PDS: 2/4, 15.12.1994: 195f). 

Die Änderung des Abgeordnetengesetzes bezeichnete man zudem als politisch motiviert: 

“Wenn aber hier ein Gesetz entstanden ist und ein Ausschuß auf dieser Grundlage gebildet 

wurde, um von diesem Prinzip der Differenzierung abzuweichen, dann muß zwangsläufig 

der Eindruck entstehen, daß die Staatssicherheit härter zu beurteilen ist als die Gestapo. 

Und dies muß Verwerfungen im politischen Denken heute hervorrufen. Ich bedaure das.“ 

(Prof. Dr. Bramke, PDS: 2/8, 16.2.1995: 389)  

Der Vertreter der CDU-Fraktion entgegnete, dass das neue Abgeordnetengesetz lediglich 

die Umsetzung des Artikels 118 der Sächsischen Verfassung bedeute, man also 

verfassungskonform gehandelt habe und somit keine politische Entscheidung getroffen 

worden ist. Das Problem der PDS sei dagegen, dass sie diese Verfassung von Grund auf 

ablehne und auch ihre Umsetzung verhindern wolle (Schiemann, CDU: 2/4, 15.12.1994: 

196). Auch der Sprecher der SPD-Fraktion wies darauf hin, dass die Änderung des 

Abgeordnetengesetzes nur die Umsetzung der Verfassung bedeute, also unstrittig sei. Eine 

Verfassungsdebatte, wie sie die PDS hier führen wolle, sei aber nicht mehr möglich, da die 

                                                                                                                                                    
Abgeordnetenanklage gemäß §118 der Sächsischen Verfassung gestellt werden soll. Darüber muss der 
Landtag schließlich in einer nichtöffentlichen Sitzung entscheiden.  
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Sächsische Verfassung schon mit großer Mehrheit verabschiedet worden ist (Adler, SPD: 

Ebd.). 

Mit der Neuwahl des Bewertungsausschusses des Sächsischen Landtages zu Beginn der 

zweiten Legislaturperiode setzten sich die Meinungsverschiedenheiten um den Artikel 118 

der Verfassung fort. Die PDS blieb bei ihrer Ansicht, dass eine derartige Regelung 

grundgesetzwidrig und somit auch nicht verfassungskonform sei. Die SPD-Fraktion 

unterstützte zwar die CDU in ihrer Verteidigung der Umsetzung des Artikels im 

Abgeordnetengesetz, wollte aber eine Diskussion über die Sächsische Verfassung an sich 

nicht ausschließen: „Wenn jemand etwas anderes haben will, dann müssen Sie eine 

Verfassungsdebatte beginnen, dann muß eine Novellierung oder sonst irgend etwas 

betrieben werden, aber das ist heute hier nicht das Thema.“ (Adler, SPD: 2/4, 15.12.1994: 

197)  

Mit der Weigerung der PDS-Fraktion sich an diesem zweiten Bewertungsausschuss des 

Sächsischen Landtages zu beteiligen, distanzierte sich die Fraktion auch von der weiteren 

Überprüfung der Abgeordneten auf ehemalige MfS-Mitarbeit und schloss sich somit selbst 

aus diesem Prozess der Vergangenheitsaufarbeitung aus.  

5.2.2 Erhebung von Abgeordnetenanklage gegen 3 Mitglieder der 

PDS-Fraktion 

In der 67. Sitzung des Sächsischen Landtages wurden vom zweiten Bewertungsausschuss 

nach Überprüfung der Abgeordneten auf ehemalige Zusammenarbeit mit dem MfS drei 

Anträge auf Erhebung der Abgeordnetenanklage gegen die Landtagsmitglieder Bartl (DS 

2/7380), Dürrschmidt (DS 2/7381) und Kosel (DS 2/7382) der PDS-Fraktion eingebracht.  

Die Empfehlung des Bewertungsausschusses erfolgte gemäß Paragraf 44, Absatz 3 über 

die Wahlen zum Sächsischen Landtag und Paragraf 1, Absatz 3 des Abgeordnetengesetzes 

unter Ausschluss der Öffentlichkeit. In dieser nicht öffentlichen Sitzung des Plenums 

hatten zuvor die CDU- und SPD-Fraktion erfolglos versucht, die betroffenen 

Abgeordneten zur Mandatsniederlegung zu bewegen (SL: 2/62, 11.9.1997: 4486). 

Daraufhin wurden die Anträge gemäß Paragraf 73 der Geschäftsordnung an den Ausschuss 

für Geschäftsordnung und Immunität überwiesen, der die Fälle ebenfalls überprüfen sollte. 

Dieser behandelte die Anklagen in insgesamt fünf Sitzungen im Zeitraum vom 1. 

Dezember 1997 bis zum 3. März 1998. Innerhalb dieser Beratungen erhielten alle 

betroffenen Landtagsmitglieder die Gelegenheit, sich zu den Vorwürfen zu äußern. 

Gegenüber der Arbeit des Bewertungsausschusses enthielt der Bericht des 
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Geschäftsordnungs- und Immunitätsausschusses weiteres Belastungsmaterial im Fall des 

Abgeordneten Bartl.80  

In seiner Beschlussempfehlung folgte der Geschäftsordnungsausschuss der Empfehlung 

des Bewertungsausschusses gegen die drei Abgeordneten wegen des Verstoßes gegen die 

Grundsätze der Menschlichkeit und Rechtsstaatlichkeit, Abgeordnetenanklage zu erheben. 

Die Mehrheit des Landtages folgte in der Abstimmung dieser Beschlussempfehlung.81 

 

Die PDS-Fraktionsführung und die drei betroffenen Abgeordneten wehrten sich gegen die 

Beschlussempfehlungen des Bewertungs- und des Geschäftsordnungsausschusses. Sie 

warfen dem Bewertungsausschuss und der Mehrheit des Landtages vor, dass diese 

Abgeordnetenanklagen einem rein politisch motiviertem Begehren entsprungen seien. Der 

Ausschuss habe aufgrund derselben BstU-Unterlagen wie schon bei den 

Abgeordnetenüberprüfungen 1991 geurteilt und somit keine neuen Erkenntnisse 

eingebracht, die eine Anklage nach den Bestimmungen des Artikel 118 der Sächsischen 

Verfassung gerechtfertigt hätten. Außerdem wiederholte man die schon in der ersten 

Wahlperiode geäußerte Ansicht, dass der Artikel 118 selbst verfassungswidrig sei. Es sei 

fragwürdig, dass man als stasibelasteter Abgeordneter laut Grundgesetz und Sächsischer 

Verfassung wählbar ist, man aber nachträglich, also gegen den Wählerwillen, das Mandat 

aberkannt bekommen kann (Bartl, PDS: 2/67, 14.11.1997: 4882). 

Neben den schon bekannten Argumenten, brachte vor allem Klaus Bartl neue 

Beanstandungen gegen die Beschlussempfehlungen und die Arbeit der Ausschüsse ein: So 

sei schon allein die Einbeziehung des Geschäftsordnungsausschusses rechtlich fraglich, da 

weder im Wahlgesetz noch im Abgeordnetengesetz Regelungen zu finden seien, die über 

den Bewertungsausschuss hinaus eine andere Institution mit der Überprüfung nach Artikel 

118 der Verfassung beauftragen dürften. Er warf der Mehrheit des Landtages und seiner 

Führung vor, diesen Ausschuss aus taktischen Gründen mit einbezogen zu haben. Zum 

einen sei er – entgegen dem Bewertungsausschuss nicht paritätisch, sondern nach d`Hondt 

                                                 
80 Dabei handelte es sich zum einen um Unterlagen der Bezirksverwaltung der SED und der 
Bezirksverwaltung des MfS in Karl-Marx-Stadt gegen einen Bürger aus Wilkau-Haßlau und ein Protokoll der 
Dienstberatung vom 31.8.1989 beim Minister für Staatssicherheit, Erich Mielke, abgedruckt in der 
Dokumentensammlung „Ich liebe euch doch alle“ – Befehle und Lageberichte des MfS – Januar-November 
1989“ sowie die zum Sachverhalt gegebenen Informationen und Erläuterungen durch Holger Horsch im Heft 
19 „BF informiert“ des Bundesbeauftragten für Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen 
Deutschen Demokratischen Republik (Sprecher des Geschäftsordnungsausschusses Dr. Nowak, CDU: 2/75, 
19.3.1998: 5471). 
81 DS 2/7380: 88 Ja, 20 Nein, 3 Enthaltungen; DS 2/7381: 88 Ja, 21 Nein, 2 Enthaltungen; DS 2/7382: 88 Ja, 
21 Nein, 3 Enthaltungen (SL: 2/75, 19.3.1998: 5499f). 
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besetzt, d.h. mit sieben Mitgliedern der CDU und je zwei Mitgliedern der SPD und PDS, 

also CDU-Mehrheit. Zum anderen habe er nach Belieben gänzlich neue Sachverhalte in die 

Erörterung und Bewertung eingebracht, als sie noch Gegenstand des 

Bewertungsausschusses und in der ersten Lesung im Landtag waren. Diese neu 

hinzugekommenen Beweisunterlagen seien nicht nur verfahrenstechnisch, sondern auch 

inhaltlich fragwürdig.82 Dieser Zeuge und seine Aussagen seien keineswegs geeignet, seine 

persönliche Integrität zu bewerten, um damit zu beweisen, dass er gegen die Grundsätze 

der Menschlichkeit und Rechtsstaatlichkeit verstoßen hat. Genauso untragbar sei der 

Vorwurf, dass er als 1. Sekretär der SED-Bezirksleitung Karl-Marx-Stadt und als Leiter 

der Arbeitsgruppe „Zurückdrängung von Übersiedlungsersuchen in die Bundesrepublik 

Deutschland“ mit der Staatssicherheit zusammengearbeitet habe und damit auch gegen die 

Bestimmungen des Artikels 118 verstieß. Abgesehen davon, dass die Tätigkeit dieser 

Arbeitsgruppe keine Menschenrechte verletzt habe, sei er als Person der einzige im 

Landtag, bei der dienstliche Kontakte zum MfS herangezogen und bewertet worden seien. 

Dieses Vorgehen verstoße gegen das Recht der Abgeordneten auf Gleichbehandlung 

(Bartl, PDS: 2/75, 19.3.1998: 5472ff).  

Die Fraktionsführung der PDS unterstützte ihre Mitglieder. So bezeichnete der 

Fraktionsvorsitzende Porsch die nachträgliche Korrektur des Wahlergebnisses durch eine 

Mehrheit des Landtages als einmaligen Vorgang in der Geschichte der Bundesrepublik: 

„Die Mehrheit eines Landtages will ein Wahlergebnis nachträglich korrigieren, weil die 

Wählerinnen und Wähler nach Auffassung dieser Mehrheit offensichtlich die falschen 

Abgeordneten gewählt haben. Sollte der Bezugspunkt dafür noch so moralisch, noch so 

lauter sein, er kann nicht rechtfertigen, daß das Fundament von Demokratie und 

Rechtsstaat beschädigt wird.“ (Porsch, PDS: 2/67, 14.11.1997: 4887) 

Der Parlamentarische Geschäftsführer warf zudem der SPD-Fraktion vor, sich aus eigenen 

politischen Interessen heraus, an diesen Vorgängen zu beteiligen. So hätten sich die SPD-

Mitglieder im Verfassungs- und Rechtsausschuss bei der Erarbeitung der Verfassung noch 

gegen den Artikel 118 ausgesprochen. Dr. Kunzmann, SPD, habe damals noch geäußert, 

dass es problematisch sei, im Nachhinein die Wählerentscheidung zu korrigieren. Deshalb 

                                                 
82 Die Aussagen des Bürgers Gerhard Meyer aus Wilkau-Haßlau, den er 1988 bezüglich seiner weiteren 
beruflichen Eignung als Teilzeitbediensteter der Volkssolidarität überprüfen ließ, seien untragbar. Die 
damalige Überprüfung habe keinen Schaden für den Zeugen gehabt, da er bis 1991, also bis zur Auflösung 
der Volksolidarität, dort arbeitete. Allerdings hätten die damaligen Untersuchungen aufgezeigt, dass der laut 
Bewertungsausschuss „unbescholtene Bürger“ allein 13 Prozesse gegen seine Betriebe geführt hatte, wobei 
der Prozessgegenstand in einem Fall die Klage auf Nachzahlung von 2,88 Mark Milchgeld, bei einem 
anderen 4,80 Mark Essensgeld und in einem dritten Fall 2,10 Mark Reisekosten waren. 
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sei es für die PDS jetzt: “ (...) schlichtweg nicht nachvollziehbar, weshalb vor allem die 

Sozialdemokraten heute offenbar mehrheitlich bereit sind, ein Verfahren anzuwenden, das 

sie über die Debatte in der Verfassung in den Jahren 1991/92 ursprünglich selbst 

abgelehnt und für rechtlich äußerst problematisch gehalten haben.“ (Dr. Hahn, PDS: 2/67, 

14.11.1997: 4888.) Der Landtag in Brandenburg, wo eine absolute SPD-Mehrheit mit dem 

Ministerpräsidenten Manfred Stolpe an der Spitze regiert, würde zeigen, dass man 

Vergangenheitsaufarbeitung auch anders angehen kann. Die Arbeit des PDS-Vorsitzenden 

Lothar Bisky als Leiter des dort angesetzten Untersuchungsausschusses wurde bundesweit 

als sachkundig und überparteilich gelobt. Dass Manfred Stolpe, der nun auch zum Leiter 

des Forums-Ost der Bundes-SPD avanciert, nach der geltenden Rechtslage in Sachsen 

nicht einmal einfacher Abgeordneter, geschweige denn Ministerpräsident sein dürfte, störe 

die sächsische SPD-Fraktion offenbar nicht: “Wer aber Stolpe nahezu bedingungslos 

unterstützt, die Abgeordneten Bartl, Kosel und Dürrschmidt jedoch mit einer 

Abgeordnetenanklage überziehen will, wie dies eine Mehrheit in der SPD-Fraktion 

offenkundig beabsichtigt, der zeigt eine doppelte Moral, eine Moral zur Auswahl, und 

offenbart, es tut mir leid – eine gespaltene Zunge.“ (Dr. Hahn, PDS: 2/75, 19.3.1998: 

5494) 

 

Neben Bartl und den anderen betroffenen Abgeordneten der PDS-Fraktion, äußerten auch 

weitere Mitglieder des Sächsischen Landtages Bedenken gegen die Erhebung der 

Abgeordnetenanklagen – sowohl hinsichtlich der Stichhaltigkeit der Beweise in der 

Beschlussempfehlung des Geschäftsordnungsausschusses und als auch bezüglich der 

rechtlichen Grundlage. 

So fragte der fraktionslose Abgeordnete Wehnert, welcher dringende Verdacht denn nun 

vorliege, der zu der Feststellung berechtigt, dass die drei Betroffenen entsprechend Artikel 

118 der Verfassung gegen die Grundsätze der Menschlichkeit und Rechtsstaatlichkeit 

verstoßen haben. Der Ausschuss behaupte in einheitlicher Wortwahl, dass dieser dringende 

Verdacht bestehe, er habe jedoch keine Beweisdokumente in den Unterlagen der 

Beschlussempfehlung finden können, die diese Behauptung stützen. Außerdem hätten sich 

seiner Meinung nach die Mitglieder beider Ausschüsse besser informieren müssen. 

Man in den Unterlagen des Untersuchungsausschusses des Bundestages nachlesen können, 

wer vom MfS geworben werden durfte und wer nicht, weil er bereits durch dienstliche 

Stellung oder Amtsinhabe zur Zusammenarbeit verpflichtet war, ohne je eine 
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Verpflichtungserklärung unterschrieben zu haben. Er gab zu bedenken, dass gemäß dem 

ersten Handbuch dieses Ausschusses dazu auch viele anwesende CDU-Mitglieder gehören 

dürften. Nach dem Gleichheitsgrundsatz hätten auch diese Abgeordnete dem gleichen 

Verfahren unterzogen werden müssen. Außerdem hätte man auf Urteile des 

Bundesgerichtshofes oder des Sächsischen Landgerichtes achten sollen, wo in ähnlichen 

Fällen ehemalige MfS-Offiziere oder ehemalige DDR-Richter und Staatsanwälte 

freigesprochen wurden oder bereits gefällte Urteile wieder aufgehoben worden sind. Mit 

seinem Vorgehen setze der Landtag nicht nur für Sachsen, sondern auch für die gesamte 

Bundesrepublik markante Zeichen: „Da die gesamte Bundesrepublik heute auf Sachsen 

schaut, denn es ist ein einmaliger Akt in der Bundesrepublik Deutschland, [Adler, SPD: 

Das wollen wir auch!] daß man in Sachsen zwar für den Landtag nicht kandidieren kann, 

daß man aber für das Europäische Parlament und für den Bundestag kandidieren kann.(...) 

Diese Blamage, die weit größer als beim Polizeigesetz in Sachsen sein wird, können Sie 

sich ersparen.“ (Wehnert, fraktionslos: 2/75, 19.3.1998: 5489) 

Auch einige Abgeordnete der SPD-Fraktion sprachen sich gegen die Beschlussempfehlung 

aus. Wie Wehnert, so zweifelte auch der Abgeordnete Mädler die Beweiskraft der 

vorgelegten Unterlagen an: “Ich denke, das, was hier der Ausschuss als Beweis vorlegt – 

darum geht es für mich; es geht nicht um eine Verurteilung eines Abteilungsleiters Staat 

und Recht, sondern was hier an individueller Schuld vorliegt -, das ist mehr als dürftig, 

und die Beweisunterlage Meyer ist sogar für mich als Abgeordneten eine Beleidigung.(...) 

Ich denke, so wie wir hier auf Grund dieser Beweislast mit diesen drei Kollegen – es sind 

für mich Kollegen – umgehen, beschädigen wir diese Freiheit des Mandates und 

beschädigen letztendlich diese Demokratie, für die, wie ich denke, eine große, große 

Mehrheit dieses Hauses damals auf die Straße gegangen ist.(...) Ich denke bloß, insgesamt 

wird dieses Verfahren vor dem Verfassungsgericht für viele ein böses Erwachen bringen.“ 

(Mädler, SPD: Ebd.: 4597f) 

Andere Abgeordnete sprachen sich gegen eine nachträgliche Korrektur des 

Wahlergebnisses aus. Für eine solche Regelung fehle jede Legitimität. Immerhin hätten die 

Wähler in Kenntnis der ehemaligen MfS-Mitarbeit der betroffenen Abgeordneten gewählt 

(Ludwig, SPD: 2/75, 19.3.1998: 4598). 

 

Dieses Argument erkannte die CDU-Fraktion nicht an. Es sei unzutreffend, da schließlich 

keine Direktwahl stattgefunden habe, sondern die Abgeordneten über die Landeslisten in 
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den Landtag gelangt seien. Der Sprecher der CDU-Fraktion betonte, dass spätestens mit 

dem Inkrafttreten der Sächsischen Verfassung im Jahr 1992 und dem Sächsischen 

Wahlgesetz im August 1993 die „stasibelasteten“ Abgeordneten der PDS hätten 

zurücktreten müssen, wie es zuvor auch Abgeordnete anderer Fraktionen getan hätten. Wer 

sich der Staatssicherheit angedient hätte, aus welchen Motiven auch immer, habe den 

moralischen Anspruch verwirkt, sich als Vertreter des Volkes und damit als ein 

vermeintlich in der freiheitlich demokratischen Grundordnung verwurzelter Abgeordneter 

zu betätigen. Der Artikel 118 sowie der gesamte Vorgang sei das Vermächtnis der 

friedlichen Revolution, die im Wesentlichen von Sachsen ausgegangen ist. Es sei Aufgabe 

des Landtages dieses Vermächtnis in besonderer Weise zu erfüllen (Dr. Hähle, CDU: 2/75, 

19.3.1998: 5491). 

5.2.3 Erhebung der Abgeordnetenanklage gegen den Abgeordneten 

Goliasch 

In der 88. Sitzung der zweiten Legislaturperiode wurde gegen einen weiteren 

Abgeordneten des Landtages, Herbert Goliasch, den ehemaligen Fraktionsvorsitzenden der 

CDU-Fraktion, Antrag auf Erhebung der Abgeordnetenanklage gestellt. Im Gegensatz zu 

den Vorgängen um die Mitglieder der PDS-Fraktion stimmten diesmal sowohl der 

Betroffene selbst als auch die Christdemokraten der Anklageerhebung zu, obwohl Goliasch 

die gegen ihn erhobenen Vorwürfe als im „Kern unzutreffend“ und „letztlich nicht 

nachweisbar“ bezeichnete. (SL: 2/88, 9.10.1998: 6370) 

 

Das Verhalten der CDU-Fraktion bei Erhebung der Abgeordnetenanklage gegen eines ihrer 

Mitglieder war von „Schadensbegrenzung“ geprägt: Herbert Goliasch selbst trat bei der 

ersten Beratung über den Antrag schon als fraktionsloser Abgeordneter auf und bat das 

Plenum dem Antrag zuzustimmen. Ein anderer Vertreter der Fraktion äußerte sich nicht zu 

den Vorwürfen. Eine Debatte im Plenum des Landtages über die Anschuldigungen wurde 

somit verhindert. Durch den Fraktionsaustritt von Herbert Goliasch trat er in den 

Beratungen über die Anklage auch nicht mehr als Mitglied der Christdemokraten auf. Es 

ist anzunehmen, dass dieses zwischenzeitliche Ausscheiden aus der Fraktion auf Beschluss 

der Fraktionsführung erfolgte.  

Die SPD-Fraktion äußerten sich vor der Überweisung der Abgeordnetenanklage in den 

Geschäftsordnungsausschuss ebenfalls nicht zu den Vorgängen, lediglich die PDS nutzte 

diese Möglichkeit, um wiederum gegen den Artikel 118 der Sächsischen Verfassung zu 
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protestieren. In diesem Punkt spielte die Fraktionszugehörigkeit des betroffenen 

Abgeordneten keine Rolle: „Ein Journalist hat mich dieser Tage gefragt, ob ich nicht ein 

wenig schadenfroh sei, dass es nun auch einen Abgeordneten der CDU erwischt habe, dem 

eine Abgeordnetenanklage droht. (...) Die PDS-Fraktion mißt nicht mit zweierlei Maßstab. 

Was wir im Zusammenhang mit den Vorwürfen gegen drei unserer Mitglieder gesagt 

haben, gilt ohne Wenn und Aber auch für Herbert Goliasch.“ (Dr. Hahn, PDS: 2/88, 

9.10.1998: 6370)  

5.3 Parlamentarische Kontrolle 
 
Im Rahmen ihrer parlamentarischen Kontrollfunktion setzten die Abgeordneten des 

Sächsischen Landtages innerhalb der zweiten Legislaturperiode drei 

Untersuchungsausschüsse ein. Die ersten beiden Ausschüsse beschäftigten sich dabei mit 

der Förderungspraxis der Regierung im wirtschaftlichem Bereich: der erste 

Untersuchungsausschuss prüfte die Förderung der Milchwirtschaft, der zweite die 

Vorgänge um einen Abwasserzweckverband in Beilrode/Arzberg. Ein drittes Gremium 

untersuchte Vorkommnisse im Rahmen der Kündigung einer Angestellten des 

Ministeriums für Wissenschaft und Kunst, bei denen der Datenschutz verletzt worden sein 

soll. Bei einem weiteren Vorgang kam es zwar nicht zur Beantragung eines 

Untersuchungsausschusses, allerdings forderte hier die Opposition eine Stellungnahme des 

Ministerpräsidenten zum Verhalten seines Kultusministers. 

5.3.1 Untersuchungsausschuss „Förderung der Milchwirtschaft durch 

die Staatsregierung“ 

Bereits im September 1993 hatte sich die Fraktion der LL/PDS für die Vergabe von 

Förderungsgeldern durch das Landwirtschaftsministerium interessiert, nachdem Gerüchte 

über einen bewusst in Kauf genommenen Konkurs der Firma „Sachsenmilch“ laut 

geworden waren.83 Ein von der Fraktion daraufhin beantragter Untersuchungsausschuss 

war jedoch von der Mehrheit des Landtages abgelehnt worden.  

Auch ein weiterer Versuch der PDS innerhalb der zweiten Legislaturperiode im November 

1994 einen Untersuchungsausschuss zu installieren, scheiterte – u.a. durch 

                                                 
83 Die „Sachsenmilch AG“ meldete am 27.6.1993 Konkurs an. Laut einem Bericht des 
Milchforschungsinstitutes Kiel war dieses Unternehmen seit dem Frühjahr 1992 nicht mehr zu halten 
gewesen, dem Staatsministerium für Landwirtschaft hätte spätestens im März 1993 bekannt gewesen sein 
müssen, dass das Ursprungskonzept für dieses Unternehmen keinen Bestand mehr hat. Trotz dieser 
Umstände wurden weiterhin staatliche Fördermittel an die Firma ausgezahlt. (SL: 2/4, 15.12.1994: 170f) 
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Stimmenthaltung der SPD-Fraktion. Diese brachte am 15. Dezember 1994 zusammen mit 

Abgeordneten der PDS durch ein Minderheitenvotum einen eigenen Untersuchungsantrag 

(DS 2/0183) ein.  

Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der SPD begründete die mangelnde 

Unterstützung beim Dringlichen Antrag der PDS einen Monat zuvor mit einem 

Verfahrensfehler der Postkommunisten: Ihr Antrag wäre selbst mit den Stimmen der SPD-

Fraktion nicht durchsetzbar gewesen, da er der Zustimmung einer einfachen Mehrheit 

bedurft hätte. Erst der Weg der SPD-Fraktion, mit einem Minderheitenvotum zum 

Untersuchungsausschuss zu kommen, habe dessen Installierung überhaupt möglich 

gemacht (Jurk, SPD: 2/4, 15.12.1994: 173). Zudem habe man im Vorfeld erst dem 

Landwirtschaftsminister Gelegenheit geben wollen, sich zu den Vorwürfen zu äußern. 

Durch die in dieser Befragung aufgetretenen Diskrepanzen habe man sich darin bestärkt 

gesehen, einen Untersuchungsausschuss zu fordern (Ebd.:172).  

Der Untersuchungsauftrag des Ausschusses lautete, zu klären, ob bei der Förderung der 

Sachsenmilch AG zweckwidrig bzw. rechtswidrig Finanzmittel ausgereicht worden sind. 

Dabei sollten vor allem die Motive und Kriterien der Fördermittelvergabe untersucht 

werden und hier insbesondere, ob sie sich im Einklang mit den Grundsätzen der 

Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit im Einklang befanden, wie sie in der Sächsischen 

Haushaltsordnung Paragraf 7 vorgeschrieben werden (DS 2/0183: 1f).  

 

Die CDU-Fraktion hielt das Mittel eines Untersuchungsausschusses für die geforderte 

Aufklärung der Förderungspraxis für unnötig: Ein Berichtantrag des Landtages an die 

Staatsregierung war ihrer Meinung nach ausreichend. Zudem seien durch die Unterlagen, 

die der Landwirtschaftsminister vorgelegt habe, die Fragen zum überwiegenden Teil 

beantwortet worden. Kleine Details hätte man nachfragen können: “Ich behaupte, Sie 

treiben hier mit unserer Zeit Scharlatanerie. Sie beschäftigen nicht nur sich, sondern auch 

andere und hindern uns daran, vernünftige politische Arbeit in diesem Hohem Haus zu 

leisten. [Vereinzelt Beifall bei der CDU] Insofern werden wir uns bei der Abstimmung zu 

diesem Tagesordnungspunkt enthalten.“ (Leroff, CDU: 2/4, 15.12.1994: 172)  

Der SPD-Fraktionsführung hielt man ihre schwankende Haltung in der Frage der 

Einsetzung des Ausschusses vor: „Ich muß sagen, es wird wirklich Zeit, daß wir 

versuchen, zumindest eine Art Medaille für sportliche Leistungen ausschreiben, 

insbesondere für die SPD-Fraktion; denn der Spagat, den Sie jetzt betreiben, wird ja fast 
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unmöglich. Sie lehnen auf der einen Seite bei der letzten Landtagssitzung einen Auftrag 

mehr oder weniger mit ab, kommen dann mit einem Minderheitenvotum zum 

Untersuchungsausschuß und sind nun als Fraktion in der Lage, diesen 

Untersuchungsausschuß mit der geschlossen Unterstützung der PDS-Fraktion in diesem 

Hohen Hause einzusetzen und durchzusetzen. Das gibt mir schon zu denken.“ (Ebd.) 

Die Sozialdemokraten wiesen diese Vorwürfe zurück. Ein Untersuchungsausschuss sei 

angemessen, da es bereits in der ersten Legislaturperiode eine Reihe von Berichtanträgen 

gegeben habe, bei denen von der Staatsregierung mit Verweis auf den Datenschutz 

bestimmte Informationen nicht gegeben wurden. Gegenüber der PDS-Fraktion äußerte sie 

den Wunsch nach sachlicher Zusammenarbeit im Untersuchungsausschuss: „Ich finde es 

insofern richtig, daß wir uns argumentativ mit der PDS auseinandersetzen. Polemik ist für 

mich fehl am Platze, und ich hoffe auf eine sachliche Beratung im 

Untersuchungsausschuß.“ [Beifall bei der SPD und teilweise bei der PDS]“ (Jurk, SPD: 

2/4, 15.12.1994: 173)  

Ein Abschlussbericht zu diesem Untersuchungsausschuss wurde im Verlauf der zweiten 

Wahlperiode nicht vorgestellt. 

 

Der erste Untersuchungsausschuss der zweiten Legislaturperiode wurde mit 

Stimmenthaltung der regierungstragenden Fraktion eingesetzt. Die CDU-Fraktion hielt das 

Mittel eines parlamentarischen Untersuchungsausschusses in diesem Fall für unnötig. Der 

PDS-Fraktion allein war es nicht gelungen, ohne Unterstützung der zweiten 

Oppositionsfraktion SPD, den Ausschuss zu installieren. Das Verhalten der 

Sozialdemokraten im Sächsischen Landtag lässt erkennen, dass man sich zu Beginn der 

zweiten Wahlperiode nicht sicher war, wie die Zusammenarbeit mit der PDS innerhalb der 

nun verkleinerten Opposition zu gestalten sei. Einerseits versuchte man sich links von der 

PDS abzugrenzen, andererseits benötigte man deren Unterstützung, um die 

Minderheitenrechte innerhalb des Parlamentes auszuschöpfen, die der Zustimmung von 

mindestens einem Fünftel der Abgeordneten benötigten. Das Verfahren um die Einsetzung 

dieses Untersuchungsausschuss zu Beginn der Wahlperiode zeigte deutlich, dass die SPD-

Fraktion innerhalb der beiden Oppositionsfraktionen die führende Rolle beanspruchte. 
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5.3.2 Untersuchungsausschuss „Genehmigungs- und Förderpraxis für 

Abwasseranlagen im Freistaat Sachsen“ 

Dieser Ausschuss wurde in der 28. Sitzung des Sächsischen Landtages auf einen Antrag 

der Fraktion der SPD gemeinsam mit Abgeordneten der PDS eingebracht. Wie schon beim 

ersten Untersuchungsausschuss der zweiten Legislaturperiode gab es bereits im Vorfeld 

einen Versuch der PDS-Fraktion, alleine einen derartigen Ausschuss zu installieren.  

Abermals lieferte die Praxis der Fördergeldervergabe durch die Staatsregierung den 

Hintergrund für die Beantragung des parlamentarischen Untersuchungsrechts. Im 

Mittelpunkt des Interesses standen hierbei, die seit 1991 in Sachsen gegründeten 

Trinkwasser- und Abwasserzweckverbände und hier speziell der Verband „Ostelbien, 

Beilrode-Arzberg“. Dieser Verband stand trotz hoher Fördermittel mehrmals kurz vor der 

Insolvenz und konnte schließlich erst durch ein Fondsbetreibermodell mit westlichen 

Eigentümern gerettet werden. Die Entwicklung der sächsischen Abwasserzweckverbände 

wurde von den Fraktionen des Sächsischen Landtages schon seit einigen Jahren verfolgt: 

So machte die SPD-Fraktion schon seit 1994 auf die Problematik der Auflösung von 

Solidargemeinschaften und die Gründung übergroßer Anlagen aufmerksam (SL: 2/25, 

14.12.1995:17). 

Einsetzung und Untersuchungsauftrag 

 

Die PDS-Fraktion hatte bereits seit Beginn des Jahres 1995 die Bildung eines 

Untersuchungsausschusses gefordert, um den Beitrag der Staatsregierung und der 

jeweiligen Regierungspräsidien bei der Entwicklung der Abwasser- und 

Trinkwasserprojekte zu prüfen und zu klären, inwieweit die Genehmigungen der neuen 

Anlagen nach den Grundsätzen von Rechtmäßigkeit und Zweckmäßigkeit erteilt wurden, 

ob unzulässige Auflagen die Verbände zu unnötiger Zentralisierung und 

Überdimensionierung der Kapazitäten führten und ob rechtswidrig oder zweckwidrig 

Fördermittel für Abwasseranlagen bewilligt und ausgereicht wurden (DS 2/2283 1ff).  

Die SPD-Fraktion hatte damals diesen Untersuchungsantrag der PDS nicht unterstützt. Der 

Sprecher der Fraktion erklärte, dass man zum einen nicht generell die Förderpraxis der 

Staatsregierung untersuchen wolle und man zum anderen im speziellen Fall Beilrode-

Arzberg zunächst eine Anhörung von Regierungsvertretern im Haushalts- und 

Finanzausschuss beantragen würde. Für den Fall, dass dieser Bericht nicht die gewünschte 

Aufklärung bringen sollte, kündigte man die Einberufung eines Untersuchungsausschusses 
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an. Dementsprechend wurde der Antrag der PDS mit 20 Ja- und 92 Neinstimmen abgelehnt 

(SL: 2/25, 14.12.1995: 1791).  

Erst der folgende Untersuchungsantrag der SPD-Fraktion, der gemeinsam mit der PDS drei 

Plenarsitzungen später eingebracht wurde und sich auf die Aufklärung der Vorgänge um 

Beilrode-Arzberg beschränkte, wurde ohne weiterführende Debatte und mit 

Stimmenthaltung der CDU-Fraktion verabschiedet (SL: 2/28, 26.1.1996: 1993).  

Die Mehrheitsfraktion, welche die Einsetzung eines Untersuchungsausschusses von 

Beginn an ablehnte, gestand zwar ein, dass sicherlich Fehler seitens der Staatsregierung 

gemacht wurden, die auch korrigiert werden müssten, eine parlamentarische 

Kontrollkommission sei dazu aber nicht nötig. Sie sprach der Opposition zwar das Recht 

zu, einen Ausschuss einzuberufen, kündigte allerdings an, sich der Abstimmung zu 

enthalten (SL: 2/25, 14.12.1995: 1788). 

Abschlussbericht 

 
Die Aussprache zum Abschlussbericht des Untersuchungsausschusses wurde drei Jahre 

später, am 20. Januar 1999 im Plenum des Landtages geführt. Zum Abschlussbericht des 

Gremiums reichte die Opposition abweichende Untersuchungsergebnisse ein. 

Laut dem Ausschussmitglied der SPD hatten die Kontrollbemühungen des Sächsischen 

Landtages zur Offenlegung eklatanter Fehler im Handeln der beteiligten Staatsministerien 

geführt. Unter Führung der Staatskanzlei habe man sich über einen Zeitraum von 26 

Monaten konsequent mit einer im Wesentlichen nur auf die Interessen der VIA Dortmund 

abgestimmten Modellentwicklung beschäftigt, anstatt bereits frühzeitig Probleme des 

Zweckverbandes selbst zu lösen: „Neben der Hilfeleistungen für die VIA (... )haben die 

Aktivitäten insbesondere von Seiten der Staatskanzlei zu keiner merklichen Verbesserung 

der finanziellen Lage des Zweckverbandes geführt. (...) Rückblickend ist nicht 

nachzuvollziehen, wieso die Staatsregierung sich für dieses Fondsmodell der VIA 

entschieden hat, da diese Fondsfinanzierung letztlich in jedem Fall teurer ist als ein 

Kommunalkredit. Dies lässt aus Sicht der SPD-Fraktion auch weiterhin den Schluß zu, 

dass guten Freunden ein gutes Geschäft verschafft werden sollte.“ (Schulmeyer, SPD: 

2/95, 20.1.1999: 6922)  

Auch die PDS-Fraktion stellte in ihrem Bericht fest, dass dem Pilotprojekt Beilrode-

Arzberg vor allem politische Interessen zugrunde lagen. Einerseits habe die 

Staatsregierung gehofft, die finanziellen Probleme vieler Zweckverbände ohne 
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Inanspruchnahme des eigenen Landeshaushaltes zu lösen, andererseits habe der 

Zweckverband VIA der Staatsregierung als Modellprojekt von bundesweiter Bedeutung 

zur Erprobung eines als pures Steuersparmodell konstruierten Fondsbetreibermodells 

gedient (Roth, PDS: Ebd.: 6925).  

 

Der Minister für Umwelt und Landwirtschaft, Dr. Jähnichen, gestand bei der Förderpraxis 

lediglich administrative Fehler ein: (...) die aber überall vorgekommen sind, wo Menschen 

in diesen Umbruchzeiten neue und sehr große Aufgaben angepackt haben.“ (Dr. 

Jähnichen: 2/95, 20.1.1999: 6926) Als die Verantwortlichen des Zweckverbandes mit der 

Refinanzierung der in diesem „Überschwang“ aufgenommen Kredite in Schwierigkeiten 

gerieten, sei die Idee geboren worden, die Aufgaben des Verbandes soweit wie möglich 

auf private Dienstleister zu übertragen. Die dabei vom Staatsministerium genehmigte 

Inanspruchnahme von steuerlichen Vorteilen und Subventionen aus dem Landeshaushalt 

sei heute aufgrund eines Erlasses der Staatsregierung nicht mehr möglich. Die: „nach 

heutigen Erkenntnissen aus finanzpolitischer Sicht nicht sinnvolle Vorgehensweise hat 

aber – dass muss auch einmal ausdrücklich festgehalten werden – den Bürgern im Gebiet 

des Zweckverbandes nicht geschadet; diese Doppelförderung ist ihnen zugute gekommen. 

(...) Zugunsten der Bürger geschädigt, wenn man so will, ist allein der Fiskus. Er hätte laut 

aufschreien müssen. Das hat er ja auch am Ende in Gestalt des Finanzministers getan.“ 

(Ebd.: 6927) 

Die CDU-Fraktion unterstützte die Staatsregierung: Der Untersuchungsausschuss habe 

zwar Missstände bei der Trinkwasserversorgung und Abwasserbeseitigung in Ostelbien 

aufgedeckt, jedoch nicht den von der Opposition erhofften Skandal: „Nur der Mißstand, 

den sich die Opposition erhofft hatte, nämlich eine Amigo-Affäre, war, ist und bleibt ein 

Phantom. Der zentrale, von der Opposition immer wieder in der Öffentlichkeit gegen die 

Staatsregierung erhobene Verdacht, sie habe zugunsten der Firma VIA Druck auf 

Kommunalverantwortliche ausgeübt, ist (...) zusammengebrochen.“ (Winkler, CDU: 2/95, 

20.1.1999: 6926) Der Handlungsdruck habe sich vielmehr durch die Sachlage, d.h. die 

katastrophale finanzielle Lage des Zweckverbandes ergeben, der bereits 1993 ohne 

Kenntnis der Staatsregierung beschlossen hatte, eine vertragliche Bindung mit der VIA 

einzugehen. Das Bemühen des Staatsministeriums sei es anschließend nur gewesen, den 

abgeschlossenen Fondsvertrag im Interesse des Zweckverbandes nachzubessern: „Es gab 

sie also nicht, die von der Opposition immer und immer wieder beschworene Westfalen-
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Connection.“ (Ebd.) Zudem warf man der Opposition vor, den Untersuchungsausschuss 

nur aus parteipolitischen Gründen installiert zu haben: „Was im Falle Arzberg-Beilrode 

jedenfalls von Ihnen, meine Damen und Herren von der Opposition beabsichtigt war, liegt 

auf der Hand. Sie, Frau Kollegin Roth, haben es eben gesagt: Sie wollten eine 

Skandalenquete durchführen. Sie wollten unerhörte Zustände und von der Staatsregierung 

zu verantwortende abscheuliche Vorgänge aufdecken.“ (Dr. Jähnichen, Staatsminister für 

Umwelt und Landwirtschaft: 2/95, 20.1.1999: 6926).  

Im Weiteren rechneten die Christdemokraten im Landtag gegenüber der Opposition Kosten 

und Nutzen des Untersuchungsausschusses auf: „Der auf Initiative der 

Oppositionsfraktionen installierte Ausschuss hat einen gewaltigen Aufwand betrieben. Er 

hörte zu Beginn vier Sachverständige und vernahm danach 49 Zeugen. Der Ausschuss 

behandelte 114 Beweisanträge, von denen allein 90 von der Opposition waren. (...) Allein 

für die Zeugenvernehmungen saß der Ausschuss gut 79 Stunden zusammen. (...) Bei allem 

Respekt vor dem parlamentarische Kontrollrecht des Sächsischen Landtages – der erzielte 

Kenntnisgewinn steht in keinem angemessenem Verhältnis zu dem betriebenen Aufwand.“ 

(Winkler, CDU: 2/95, 20.1.1999: 6923) 

 

Die Opposition dagegen wertete den Ausschuss als Erfolg. Sie wehrte sich gegen die – von 

der CDU auch im Abschlussbericht des Untersuchungsausschusses geäußerte - 

Feststellung eines unangemessenen Verhältnisses von Arbeitsaufwand und 

Erkenntnisgewinn. Der Mehrheitsfraktion warf man vor, mit ihren Anträgen in den ersten 

Monaten dafür gesorgt zu haben, dass die Ausschusstätigkeit: „geradezu für 

Weiterbildungsveranstaltungen zu Möglichkeiten der Privatisierung kommunaler Aufgaben 

mißbraucht wurde“. (Roth, PDS: 2/95, 20.1.1999: 6924) Durch ihr Agieren während der 

Ausschusstätigkeit habe die CDU-Fraktion versucht, das Ergebnis der Untersuchungen zu 

beeinflussen: „’Schärfstes Schwert des Parlamentes’ werden Untersuchungsausschüsse in 

der einschlägigen Literatur genannt. Lässt man die Tätigkeit des Ausschusses Revue 

passieren, so kann man fast chronologisch den ständigen Versuch der CDU-Vertreter 

konstatieren, für die Stumpfheit des Schwertes sorgen zu wollen.“ (Ebd.)  
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5.3.3 Untersuchungsausschuss zur „Amtsführung des Staatsministers 

für Wissenschaft und Kunst“ 

Hintergrund für die Einsetzung des dritten und letzten Untersuchungsausschusses der 

zweiten Legislaturperiode waren Vorgänge im Staatsministerium für Wissenschaft und 

Kunst, infolge der Kündigung einer Krankenschwester im öffentlichen Dienst. 

Aktuelle Debatte im Vorfeld der Einsetzung 

 
In der 84. Sitzung des Sächsischen Landtages hatte die SPD-Fraktion eine Aktuelle 

Debatte „Amtsführung des Staatsministers für Wissenschaft und Kunst“ beantragt. 

Auslöser dafür waren Medienberichte über die Kündigung einer Angestellten des 

Ministeriums, die dem Staatsminister u.a. ungerechtfertigten Umgang mit ihren 

persönlichen Daten - also Verstöße gegen den Datenschutz - vorwarfen. 

In der Debatte erklärte der Staatsminister Meyer das Vorgehen seines Ministeriums. Er gab 

an, dass der betroffenen Krankenschwester nach der Überprüfung durch die Gauck-

Behörde gekündigt wurde. Als sie daraufhin ihre Wiedereinstellung verlangte, habe das 

Staatsministerium selbst Antrag auf Akteneinsicht beim BstU gestellt, da man dies zur 

sachgerechten Führung eines Arbeitsrechtsstreites für notwendig gehalten habe. Nachdem 

aus dem Universitätsklinikum im Februar 1998 eine Unterschriftensammlung zugunsten 

der gekündigten Krankenschwester eingegangen war, habe das Ministerium reagiert und 

auf einer Versammlung den früheren Kollegen auf Grundlage der eingesehenen Unterlagen 

genaue Auskunft über die Dauer, das Ausmaß und die Intensität der Zusammenarbeit ihrer 

ehemaligen Kollegin mit dem MfS gegeben. Daraufhin hätten die Anwesenden 

übereinstimmend erklärt, dass diese ihre Kontakte zur Staatssicherheit anders dargestellt 

habe und sie den Kündigungsgrund nunmehr verstehen würden (Staatsminister Meyer, 

CDU: 2/84, 23.6.1998: 6079). 

Nach Meinung des Staatsministers verstieß diese Vorgehensweise nicht gegen den 

Datenschutz: Zum einen sei die Bekanntgabe des Akteninhaltes vor der Versammlung der 

Krankenschwestern nicht öffentlich gewesen. Öffentlichkeit sei durch eine unbestimmte 

Anzahl von Personen gekennzeichnet, in diesem Fall habe es sich aber um einen genau 

definierten Kreis von zehn Personen gehandelt. Sowohl er als auch das Staatsministerium 

teilten die Auffassung des Datenschutzbeauftragten nicht, dass sie durch ihr Vorgehen die 

Persönlichkeitsrechte der Krankenschwester verletzt hätten. Der Datenschutz sei 

zweifelsohne ein hohes Gut und gehöre deshalb auch zu den von Grundgesetz und 
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Verfassung geschützten Rechten des Einzelnen. Die Frage sei aber, welche Stellung diese 

Persönlichkeitsrechte in der Verfassungsordnung hätten: „Das Grundgesetz ist nämlich 

keineswegs – wie heute allzu viele glauben – eine Charta der exzessiven Individualrechte. 

(...) Der Datenschutz ist ein hohes Gut. Aber er ist keine bundesrepublikanische 

Ersatzreligion mit eigenen Hohenpriestern, die selbstherrlich das Leben definieren. 

[Beifall der CDU] Wie alle Individualrechte ist der Datenschutz Bestandteil dieser 

Verfassungsordnung. Man kann ihn daher auch nicht gegen den Schutz dieser 

Verfassungsordnung ausspielen. Denn dann würde er zum Täterschutz. Und wer könnte 

das wollen?“ (Ebd.:6081) 

 

Die CDU-Fraktion verteidigte den Staatsminister, indem sie zunächst die Einmaligkeit des 

beanstandeten Vorganges betonte. Das Thema der Aktuellen Debatte sei immerhin die 

Amtsführung des Staatsministers. Dieses Thema sei im Verlauf der Debatte jedoch auf ein 

bestimmtes Vorkommnis reduziert worden, obwohl über die Amtsführung des Ministers an 

sich nur Gutes zu berichten sei. Er sei für seinen sachlichen Umgang mit allen 

Parlamentariern und für seine ausgezeichnete Amtsführung bekannt.  

Außerdem machte man indirekt die PDS bzw. ihrer Vorgängerpartei SED für diesen 

Vorfall verantwortlich: “Darüber zeigt uns natürlich dieser Fall, in welch eine 

Konfliktsituation uns die Sozialistische Einheitspartei geführt hat. [Zuruf des Abg. Dr. 

Friedrich, PDS] Ja, Herr Friedrich, das haben Sie auch mit zu verantworten. [Zuruf von 

der PDS] Wir brauchten über solche Fälle hier nicht zu reden, wenn wir nicht die 

totalitäre Vergangenheit der DDR hätten und die Pervertierung des menschlichen 

Zusammenlebens im Spitzelsystem.“ (Dr. Grüning, CDU: 2/84, 23.6.1998: 6028) 

 

Sowohl der Sächsische Datenschutzbeauftragte als auch der Sächsische Landesbeauftragte 

für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR unterstützten die 

Opposition in ihrer Kritik an den Vorgängen und erhoben Vorwürfe gegen das 

Staatsministerium. Aus der Sicht und Rechtsauffassung des Datenschutzbeauftragten 

verstieß das Vorgehen des Ministeriums gegen den Datenschutz. Er warf dem Beauftragten 

des Ministers u.a. vor, auch Einsicht in die BstU-Unterlagen des früheren Ehemanns der 

Krankenschwester genommen zu haben, diese ungeschwärzt kopiert, bewertet und den 

Akten der Krankenschwester beigeheftet zu haben. Auch die Bekanntgabe des 

Akteninhaltes vor den anderen Mitarbeitern des Krankenhauses sei unzulässig gewesen. 
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Zudem beanstandete der Landesbeauftragte für die Unterlagen des 

Staatssicherheitsdienstes das Ergebnis der Überprüfungen durch das Staatsministerium. Er 

und seine Mitarbeiter seien aufgrund der Analyse der Akten zu einer anderen Bewertung 

gekommen – ihrer Meinung nach war die Krankenschwester eher Opfer als Täterin – die 

Kündigung wäre also nicht notwendig gewesen (SL: 2/84, 23.6.1998: 6080). 

Einsetzung des Untersuchungsausschusses 

 
In der 90. Sitzung des Sächsischen Landtages folgte die SPD schließlich ihrer 

Ankündigung aus der Aktuellen Debatte zur Aufklärung dieses Sachverhaltes und 

beantragte einen Untersuchungsausschuss. Bei ihrem Antrag wurde sie von der PDS-

Fraktion unterstützt. Beide Fraktionen äußerten, dass dieser Ausschuss nötig sei. Obwohl 

er bereits der dritte in dieser Wahlperiode wäre und neben einem erheblichem Maß an Zeit 

auch materielle und personelle Ressourcen binden würde, sei er unumgänglich. 

Auf Drängen der PDS war sogar der ursprüngliche Untersuchungsauftrag der SPD 

dahingehend erweitert worden, dass man bei Bedarf sämtliche Fragen des Umgangs mit 

Akten der Staatssicherheit im Ministerium zum Gegenstand der Untersuchungen machen 

könnte, um die bis dato gängige Praxis auf Gesetzes- und andere Rechtsverstöße hin zu 

überprüfen (SL: 2/90, 12.11.1998: 6496). 

 

Die Fraktion der CDU wies in ihrer Erklärung zum Einsetzungsantrag der SPD darauf hin, 

dass die Einsetzung eines Untersuchungsausschusses ein Instrument der Opposition sei und 

sie selbstverständlich dieses Minderheitenrecht respektiert. Allerdings erklärte man, dass 

die Mehrheitsfraktion mit der Einsetzung eines Untersuchungsausschusses nicht 

automatisch die Pflicht hätte, diesem Begehren beizutreten (Dr. Hähle, CDU: 2/90, 

12.11.1998: 6480). Deutlicher als bei den beiden Ausschüssen zuvor, betonte die 

Fraktionsführung, dass man von einem parlamentarischen Untersuchungsbedarf nicht 

überzeugt sei und kündigte der Opposition sogar Konsequenzen an, wenn sich dieser 

Umstand bestätigen würde: „Meine Fraktion geht von Folgendem aus: Wenn das, was der 

Datenschutzbeauftragte geschrieben hat – er ist ja zum Teil meines Erachtens über das 

hinausgegangen, was ihm zusteht -, dann hat das auch Konsequenzen, wenn etwas anderes 

herauskommt. Das will ich hier ganz deutlich zum Ausdruck bringen. Das gilt aber dann 

für beide Seiten. (Adler, SPD: Das ist eine Drohung!) Das ist keine Drohung, das ist für 

mich Logik, Kollege Adler. Wenn Sie fordern, dass der Ministerkopf rollen soll, wenn denn 
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an der Sache was dran ist, wovon wir nicht ausgehen und wovon wir auch nicht überzeugt 

sind, heißt das aber im Umkehrschluß auch, dass der, der diese Behauptungen aufstellt, 

Konsequenzen für seine Behauptungen zu tragen hat.“ (Leroff, CDU: Ebd.: 6497) 

Einforderung eines Zwischenberichtes durch die Opposition 

 
Ein halbes Jahr nach Einsetzung des Untersuchungsausschusses forderte die SPD per 

Antrag einen Zwischenbericht ein (DS 2/11612). Mit diesem Zwischenbericht sollte dem 

Landtag noch in der laufenden Legislaturperiode die Möglichkeit gegeben werden, sich mit 

dem Stand der Untersuchungen vertraut zu machen. Der CDU-Fraktion und deren 

Mitgliedern im Ausschuss warf  man vor, mit einer Verzögerungs- und Vertuschungstaktik 

verhindern zu wollen, dass die tatsächlichen Abläufe über die Vorgänge im 

Wissenschaftsministerium an die Öffentlichkeit gelangen. Dazu gehöre auch, dass man 

versuche, die Vernehmungen des Ministers und anderer Zeugen bis zum Ende der 

Legislatur hinauszuschieben und zu verhindern, indem man unter vorgetäuschtem 

Aufklärungsbedarf eigene Zeugen kraft Mehrheitsbeschluss präsentiere, die entweder zur 

Sache nichts sagen konnten oder aber bereits nach kurzer Zeit den Zeugenstand wieder 

verlassen mussten (Adler, SPD: 2/103, 19.5.1999: 7567). 

Auch die PDS-Fraktion beanstandete, dass die CDU-Mitglieder im Ausschuss die Arbeit 

blockierten. Sie hätten mit wichtigen Zeugen Vorabsprachen getroffen, um von vornherein 

die Verhandlungen des Ausschusses zu belasten. Außerdem hätten zwei Presseerklärungen 

der CDU-Fraktion unmittelbar vor Sitzungen des Untersuchungsausschusses, in denen die 

Fraktion auf die schnelle Beendigung der Ausschussarbeit drängte, nicht nur irritierend, 

sondern auch provokativ und provozierend gewirkt (Prof. Bramke, PDS: Ebd.: 7569). 

 

Der wissenschaftspolitische Sprecher der CDU-Fraktion wies diese Vorwürfe natürlich 

weit zurück, machte aber keinen Hehl daraus, dass die Fraktion auf eine schnelle 

Einstellung des Untersuchungsausschusses drängte. Zudem schob er die Schuld an der 

Behinderung der Untersuchungstätigkeit der SPD zu: “Herr Adler, das sind 

Krokodilstränen, die sie hier vergießen. Ihre Fraktion hat verhindert, dass wir einen 

Untersuchungsausschußbericht noch im Juni, noch in dieser Legislaturperiode 

bekommen.“ (Dr. Grüning, CDU: 2/103, 19.5.1999: 7567) 

Außerdem warf er der SPD vor, den Untersuchungsausschuss nur aus eigenen politischen 

Interessen eingesetzt zu haben: “Herr Kunckel, den Untersuchungsausschuss haben Sie 
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doch nur eingesetzt, um sich die Option einer Koalition mit der PDS offen zu halten. Einen 

anderen Sinn hat das doch nicht! Geben Sie es doch zu! [Beifall bei der CDU] Herr 

Kunckel, wenn Sie das zugeben, können wir doch den Untersuchungsausschuss beenden. 

[Dr. Kunckel, SPD: Herr Grüning, Sie sind ein Spinner!]“ (Ebd.) 

 

Nicht nur in diesen letzten Äußerungen zeichnete sich das Ende der Wahlperiode und der 

beginnende Wahlkampf für den Dritten Sächsischen Landtag ab, auch Einsetzung und 

Verlauf der Tätigkeit dieses Ausschusses waren vom Wahlkampf geprägt. 

Bereits vor der Einsetzung des Untersuchungsausschusses durch die Opposition war der 

Untersuchungsgegenstand durch die Medien aufgegriffen worden, das öffentliche Interesse 

an diesem Untersuchungsausschuss war dementsprechend hoch. Der Vorwurf der 

Mehrheitsfraktion, dass er lediglich aus parteipolitischem Kalkül und zu 

Wahlkampfzwecken beantragt wurde, ist in diesem Fall sicherlich nicht gänzlich 

unberechtigt gewesen. Dieser Umstand erklärt auch die deutliche Ablehnung der CDU-

Fraktion gegen die Einsetzung des Ausschusses, immerhin konnte sie die Vorstellung eines 

Abschlussberichtes vor Beendigung der Legislatur verhindern. 

5.3.4 Stellungnahme des Ministerpräsidenten zum Verhalten des 

Kultusministers 

In einem weiteren Vorgang forderte die Opposition zwar keinen Untersuchungsausschuss, 

jedoch die Stellungnahme des Ministerpräsidenten zum Verhalten des Kultusministers. 

Hintergrund dafür waren die Tarifverhandlungen zwischen der Gewerkschaft für 

Erziehung und Wissenschaft und dem Kultusministerium über die neue Eingruppierung 

und Besoldung der Lehrer. Im Zuge dieser Verhandlungen hatte sich u.a. der Vorsitzende 

der „Gewerkschaft für Erziehung und Kultus“ (GEW) am 11. April 1997 in einem Brief an 

die Fraktionen des Landtages gewandt, in dem er darum bat, dass diese den Kultusminister 

zur Rede stellen und seine Äußerungen unterbinden sollen (SL: 2/56, 14.5.1997: 4049). 

 

Den Antrag auf Stellungnahme (DS 2/5110) stellte die SPD-Fraktion in der 56. Sitzung des 

Sächsischen Landtages. In der Antragsbegründung warf sie dem Kultusminister Rößler 

vor, durch wiederholte Äußerungen in der Öffentlichkeit zu versuchen, den Eindruck zu 

erwecken, dass Lehrer über Spitzengehälter in Sachsen verfügen würden.84 Diese 

                                                 
84 In diesem Zusammenhang habe er sogar versucht, eine Umfrage in Auftrag zu geben, um die Bürger 
Sachsens dazu zu befragen. Zudem sei ein Teil der von ihm veröffentlichten Zahlen auch noch falsch, worauf 
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Äußerungen des Ministers sollten nur dazu dienen, die Richtlinien der 

Kultusministerkonferenz und die Vereinbarungen über die Anerkennung der 

Lehrerabschlüsse und die daraus folgenden Eingruppierungen möglichst billig umzusetzen. 

Zudem bezeichnete man den Kultusminister als einen ehrgeizigen Politiker, “der gern mit 

harter Hand regiert, sich schnell reizen läßt und seine Feindbilder mit sich herumträgt und 

pflegt, [Heiterkeit und Beifall bei SPD und PDS] der aber mit Schule und Bildung wenig 

am Hut hat.“ (Ebd.) 

Die PDS-Fraktion unterstützte den Antrag. Sie hatte bereits im Vorfeld der Tarifabschlüsse 

mit der GEW zusammengearbeitet. So hatte die Fraktion u.a. einen Brief Rößlers an den 

Landtag auf einer Kundgebung der Gewerkschaft verteilt, in dem er ein Drittel der Lehrer 

Demokratiefähigkeit und auch eine entsprechende Lernbereitschaft abgesprochen hatte. 

Der Kultusminister selbst wertete dieses Vorgehen der PDS übrigens vor der 

Landespressekonferenz als „kommunistische Propaganda“.  

 

Der Fraktionsvorsitzende der CDU reagierte auf den Antrag der SPD, indem er der 

Fraktion vorwarf, sich von der PDS instrumentalisieren zu lassen: “(...) und zweitens 

könnte ich mir vorstellen, daß sich diese Fraktion ganz einfach von anderen, von einigen 

wenigen benutzen läßt, von jenen, die unverblümt zu erkennen geben, daß sie den geistigen 

Sprung in die Demokratie noch nicht vollzogen haben.“ (Dr. Hähle, CDU: 2/56, 14.5.1997: 

4049) Er bezeichnete die Forderung auf Stellungnahme durch den Ministerpräsidenten als 

nahezu verfassungswidrig: Rößler habe sich schließlich nur erlaubt, seine Meinung frei 

und öffentlich zu äußern. In Artikel 20 der Sächsischen Verfassung würde schließlich jeder 

Person das Recht gegeben, ihre Meinung frei zu äußern und zu verbreiten. Laut Artikel 55 

dürften Abgeordnete zu keiner Zeit wegen ihrer Abstimmung oder Äußerungen im 

Landtag oder in Ausübung ihres Mandates verfolgt oder außerhalb des Landtages zur 

Verantwortung gezogen werden. Laut Verfassung würde jeder Staatsminister seinen 

Geschäftsbereich selbstständig und unter eigener Verantwortung leiten. Der Antrag auf 

Stellungnahme durch den Ministerpräsidenten sei also ungerechtfertigt (Ebd.). 

 

Auch der Ministerpräsident Kurt Biedenkopf verteidigte das Vorgehen seines 

Staatsministers. Er habe voll im Rahmen seiner Verantwortung und der Richtlinien 

gehandelt. Die Opposition habe die Vorgänge im Zuge der Tarifverhandlungen aufgebläht, 
                                                                                                                                                    
diese wieder zurückgezogen werden mussten. Außerdem habe Rößler geäußert, dass mindestens ein Drittel 
der Lehrer demokratisch unfähig und damit für die Gesellschaft verloren seien. 
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die unter normalen Umständen als eine politische Kontroverse zwischen Organisationen 

abgebucht worden wäre: „Herr Rößler hat etwas fertiggebracht, an dem sich die beiden 

sozialdemokratisch geführten Regierungen in Ostdeutschland die Zähne ausbeißen: 

nämlich die tarifvertragliche Bewältigung des sich in der Grundschule auswirkenden 

Geburtenrückgangs.“ (SL: 2/56, 14.5.1997: 4052) 

Den Ausführungen der Fraktionssprecher von SPD und PDS entgegnete er auf seine eigene 

Art und Weise: „Ich hatte bei Ihrem Vorgang, Herr Kollege Hatzsch [Anm.: 

bildungspolitischer Sprecher der SPD-Fraktion], zunächst den Eindruck, Sie wollten die 

Feuerzangenbowle fortsetzen. [Heiterkeit bei der CDU] Die Freude mit der Sie an ihren 

Platz zurückgekehrt sind, hat mich auch an diesen Film erinnert – der im Übrigen der 

erste war, den ich als Junge sah. (...) Vor allen Dingen bei Ihnen, Herr Porsch [Anm.: 

Fraktionsvorsitzender der PDS]. Sie sitzen ja fast immer da und grinsen, also müssen Sie 

dauernd Vorfreude haben. Der Unterhaltungswert, den Sie in diesem Hohen Hause tragen, 

ist beachtlich, [Beifall bei der PDS] aber das ist ungefähr auch schon alles.“ (Ebd.) 

Die Opposition stand ihm in dieser Form der politischen Debatte im Übrigen in nichts 

nach: “Ich komme zu Ihnen, Herr Ministerpräsident. Spielen wir doch die 

Feuerzangenbowle weiter: Thema verfehlt – setzen! [Beifall und Heiterkeit bei SPD und 

PDS] Denn Sie haben hier, wie das Ihre Art ist, wunderschöne Nebelbomben geworfen, 

professoral wieder alles mögliche erzählt, was überhaupt nicht Gegenstand der Debatte 

war (...) Ich komme zum Schluß, Herr Hähle, ich nehme alle meine Höflichkeit zusammen: 

Ich könnte Ihnen stundenlang zuhören. [Heiterkeit bei SPD und PDS] Aber haben Sie nicht 

einen Friseur, dem Sie das in Zukunft alles erzählen können?“ (Hatzsch, SPD: 2/56, 

14.5.1997: 4053) 

 

Dass sowohl der Ministerpräsident als auch die Regierungsfraktion das Verhalten des 

Kultusministers vor dem Plenum des Landtages verteidigten, war zu erwarten. 

Bemerkenswert in dieser Debatte war die Aussage der Opposition, der Ministerpräsident 

habe Rößler nur aus machtpolitischen Interessen in die Position des Kultusministers 

gebracht, um dessen Ernennung zum Fraktionsvorsitzenden der CDU zu verhindern, um 

ihn somit nicht als Gegenspieler in einer führenden Rolle im Landtag zu haben. 

Der Vorgang zeigt außerdem, dass das Verhältnis von Kultusministerium und der 

Opposition des Sächsischen Landtages nach den Auseinandersetzungen um die 

Überprüfung seiner Angestellten auf ehemalige MfS-Mitgliedschaft in der ersten 
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Wahlperiode und den nun anstehenden tariflichen Veränderungen nach wie vor 

problematisch blieb. Ursprünglich hatte sich die PDS-Fraktion innerhalb dieser 

Angelegenheiten stärker als die SPD engagiert. Dass nun auch deren Fraktion zu diesen 

Vorgängen eine Stellungnahme des Ministerpräsidenten forderte, stärkte die Position der 

PDS in diesem Fall. 

5.4 Fragerecht der Abgeordneten und 

Informationspflicht der Staatsregierung 
 
Im Wesentlichen wurde das Verhältnis zwischen dem Sächsischen Landtag und der 

Staatsregierung durch das Interpellationsrecht der Abgeordneten geprägt. Wie in der ersten 

Wahlperiode erhob hier die Opposition den Vorwurf gegenüber der Mehrheitsfraktion 

benachteiligt zu sein. 

Neben einer Regierungserklärung zur Europapolitik sprach der Ministerpräsident nur 

einmal vor dem Landtag. Die anderen Erklärungen der Staatsregierung erfolgten durch die 

einzelnen Fachressorts. In der ersten Wahlperiode hatte der Ministerpräsident weitaus 

häufiger vor dem Plenum des Landtages gesprochen.  

5.4.1 Regierungserklärung des Ministerpräsidenten 

Die erste Regierungserklärung des Ministerpräsidenten zu Beginn der zweiten 

Wahlperiode unterschied sich wesentlich von jener der ersten Legislaturperiode. Die 

Themen der friedlichen Revolution, ihr historische Aspekt und das Vermögen aus diesen 

Erfahrungen heraus eine neue politische Kultur geschaffen zu haben, spielten keine Rolle 

mehr. 

Gegenüber der ersten Wahlperiode bestimmten nun andere Schlagworte die Ausführungen 

des Regierungschefs. Er bezeichnete sie – anders als vier Jahre vorher – nun nicht mehr als 

Versuch eines Neubeginns. Sie sei vielmehr Ausdruck der politischen Stabilität Sachsens 

und des Vertrauens, welches die Bürger der Mehrheitsfraktion gewährt haben und er 

betonte die Bedeutung von „Kontinuität“, „Klarheit“ und „Wahrhaftigkeit“ für eine 

erfolgreiche Politik Dazu gehöre, dass man nur das verspricht, was möglich und vertretbar 

ist, und das, was man auch halten kann. 

In diesem Zusammenhang griff er die Oppositionsfraktionen an: “Wenngleich wohl immer 

wieder politische Versprechungen abgegeben, Wahlziele proklamiert, Hoffnungen und 

Illusionen erweckt werden, der Staat könne viel mehr tun als das, was er bereits tut, so 
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kann ich denjenigen, die solche Erwartungen erwecken, Illusionen begründen oder 

Versprechen abgeben, nicht mehr die bona fidas der Naivität zubilligen. Diejenigen, die 

dies tun, wollen den Staat überfordern – jedenfalls so, wie er sich heute darstellt. [Beifall 

bei der CDU sowie der Staatsregierung] Sie wollen durch Überforderung des Staates eine 

Begründung dafür schaffen, daß er grundsätzlich verändert werden muß. [Zurufe von der 

PDS: Das ist wahr!].“ (Ministerpräsident Kurt Biedenkopf, CDU: 2/2, 27.10.1994: 44) 

 

Wenn auch die Schlagwörter der Regierungserklärung andere waren, so blieben doch die 

Schwerpunkte der politischen Arbeit, die der Ministerpräsident ankündigte, dieselben: 

Wirtschaft und Arbeit, Fragen der Verwaltungsreform und das Bund – Länder Verhältnis. 

Er verdeutlichte, dass die Lösung dieser Probleme mit finanziellen Auswirkungen 

verbunden seien. Hierbei wies er daraufhin, dass die Mittel, welche den ostdeutschen 

Ländern im Rahmen des Solidarpaktes und im Umfeld des Ausbaus Ost ab 1995 im 

konsolidierten Rahmen zur Verfügung stehen sollen, das Maximum dessen sein werden, 

was Bund und westdeutsche Länder bereit sind, zur Verfügung zu stellen: “Deshalb 

werden wir – und ich sage das hier ganz klar – auch nicht gehört werden, wenn wir 

zusätzliche, weitergehende Forderungen an die innerdeutsche Umverteilung stellen, 

solange wir nicht, für jeden erkennbar, nachweisen können, daß wir das, was wir haben, 

so intelligent, so wirksam und so effizient wie möglich eingesetzt haben.“ (Ebd.) 

In den weiteren Ausführungen verteidigte er die erneute absolute Mehrheit der CDU und 

begegnete damit den Vorwürfen aus Opposition und Medien, dass nur die geringe 

Wahlbeteiligung zu diesem erneut deutlichem Wahlsieg der CDU geführt hat: Die Wahl 

habe ein klares Mandat ergeben. Die geringe Beteiligung sei kein Ausdruck der 

Verdrossenheit, es habe vielmehr keine Alternative gegeben. Weder eine 

Ungerechtigkeitskampagne noch andere Versuche, die Mehrheitsverhältnisse zu ändern, 

wären erfolgreich gewesen. Zudem hätten die Bundestagswahlen gezeigt, dass es sich nicht 

um Wählerverdrossenheit handelte, denn dort hätte man eine Wahlbeteiligung von über 70 

Prozent gehabt. Dabei habe die CDU mit 48 Prozent wieder die meisten Stimmen und 

Wahlkreise gewonnen: “Das war bei einer größeren Wahlbeteiligung. Deshalb sollten wir 

hier und jetzt die Fragen der Wahlbeteiligung auch nicht weiter verfolgen. (...) Es gibt 

deshalb keine Chance, die Legitimation der Mehrheit, die die Wähler mit der Führung der 

Politik im Freistaat Sachsen beauftragt haben, zu bezweifeln. (Ministerpräsident Kurt 

Biedenkopf, CDU: 2/2, 27.10.1994: 32) 



Tätigkeit des Parlamentes in der zweiten Wahlperiode  187 
  
 
Reaktion der Landtagsfraktionen 

 
Im Gegensatz zum Ministerpräsidenten erinnerte der Fraktionsvorsitzende der SPD an die 

Ereignisse des Herbstes 1989 als die Zeit, in der man sich daran machte, die eigenen 

Geschicke selbst in die Hand zu nehmen und sich aus der Bevormundung zu befreien. Er 

gestand ein, dass die Sozialdemokraten geschwächt aus den Wahlen hervorgegangen sind: 

Es sei ihnen nicht gelungen, ihre Programmatik überzeugend darzustellen. Außerdem sei 

die Neigung der Wähler zu gering gewesen, nach den Umbrüchen der vergangenen Jahre 

einen erneuten Wechsel herbeizuführen. 

Trotz der Stimmverluste betonte er die Stärke der sächsischen SPD. Sie sei die einzige neu 

entstandene Partei, die nach den Landtagswahlen vom 11. September 1994 noch im 

Landtag vertreten ist. In diesem Zusammenhang erinnerte er auch daran, dass die SPD-

Fraktion einen entscheidenden Anteil an der Verabschiedung der Sächsischen Verfassung 

hatte, weil die Regierungsfraktion wegen der notwendigen Zweidrittel-Mehrheit zum 

Konsens gezwungen war. 

An die CDU-Fraktion richteten sich auch die weiteren Ausführungen: “Sie, meine Damen 

und Herren von der CDU, sind erneut mit einer komfortablen absoluten Mehrheit 

ausgestattet. Das ist das demokratische Wahlergebnis, das wir akzeptieren. Gleichwohl 

möchte ich Ihnen zu Beginn der zweiten Wahlperiode einige Grundsätze ins Stammbuch 

schreiben.“ (Kunckel, SPD: 2/2, 27.10.1994: 44)  

Die genannten Grundsätze richteten sich auf die künftige parlamentarische 

Zusammenarbeit der Fraktionen und lauteten: Absolute Mehrheit heißt auch absolute 

Verantwortung; die Mehrheit entscheidet, nicht die Wahrheit; die Konfrontation der 

Positionen im Parlament ist notwendig und die Abgeordneten verfehlen ihre Aufgabe, 

wenn sie die Probleme ihrer Wähler nicht in das Parlament transportieren. 

Mit diesen Prinzipien wies der SPD-Fraktionsvorsitzende auch auf einige grundsätzliche 

Probleme und Situationen hin, die durch die Mehrheitsverhältnisse im Landtag bedingt 

waren: “Das ist insofern in Ordnung, weil jedenfalls immer klar ist, wer entscheidet. Aber 

natürlich hat die Mehrheit nicht immer Recht. Sie hat bloß mehr Sitze, was ein feiner 

Unterschied ist. Die Demokratie nimmt Schaden, wenn die Mehrheit sich auf ihrer 

Mehrheit ausruht – laßt die anderen reden, wir stimmen sie nachher ja doch nieder! – und 

sich um Argumente nicht viel kümmert.“ (Ebd.) 

Die Regierungserklärung des Ministerpräsidenten an sich kritisierte er übrigens als 

inhaltslos. Sie sei im Stil einer „akademischen Vorlesung“ über allgemeine Probleme der 
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Entwicklung der Gesellschaft referiert worden, ohne konkret zu sagen, wie man diese 

Probleme lösen will: “Wir sind nicht an allgemeingehaltenen Betrachtungen darüber 

interessiert, was des Staates ist und was nicht. Wir haben einen Anspruch darauf, von 

dieser Regierung zu erfahren, was sie will, wie sie es zu realisieren gedenkt und wie sie es 

zu finanzieren gedenkt.“ (Kunckel, SPD: 2/2, 27.10.1994: 44) 

 

Der Fraktionsvorsitzende der PDS machte zunächst die CDU-Regierung der letzten vier 

Jahre für die Missstände in Sachsen verantwortlich: “Aber wenn die Bedingungen, meine 

Damen und Herren auch schwierig waren, so haben das Fundament doch heute der 

Architekt [Anm. Kurt Biedenkopf] und das wohl eher desolate Bauunternehmen CDU zu 

verantworten.“ (Prof. Porsch, PDS: 2/2, 27.10.1994: 56) 

Wie die SPD-Fraktion kritisierte man die Planlosigkeit der Regierungserklärung und 

nannte selbst die Ziele der Fraktion in dieser Wahlperiode. Dazu gehörte, dass man auch in 

diesen Jahren die im Grundgesetz und der Sächsischen Verfassung festgelegte freiheitlich 

– demokratische Grundordnung voll und ganz ausschöpfen werde: “Diese beträchtlichen 

verfassungsrechtlichen Freiräume nicht anzuerkennen, daß hieße doch, ohne Not die 

Verfassung zu negieren. Es hieße eigentlich auch, einen Auftrag dieser Verfassung zu 

negieren und damit sich selbst als politische Kraft auszuschalten. Einen solchen Weg – das 

kann ich Ihnen garantieren – wird die sächsische PDS  niemals beschreiten.“ (Ebd.) 

Deutlicher als noch in der Wahlperiode zuvor bekannte sich die Fraktion zu ihren 

demokratisch – sozialistischen Wertvorstellungen: “So beharrlich, wie Sie ihre 

Überzeugungen vertreten: Ohne sozialistischen Verhaltensweisen wird die Zukunft nicht zu 

gewinnen sein. Wir werden das nur weniger demagogisch und nicht so simpel wie Sie 

machen.“ (Prof. Porsch, PDS: 2/2, 27.10.1990: 58) 

Die PDS-Fraktion trat also nach ihrem Wahlerfolg selbstbewusst auf. Allerdings äußerte 

sie sich– genau wie die SPD – nicht dazu, ob und wie man mit der jeweils anderen 

Oppositionsfraktion zusammenarbeiten wolle. 

Dagegen ging der Fraktionsvorsitzende der CDU durchaus auf das (zukünftige) Verhältnis 

von SPD- und PDS-Fraktion ein. Dabei wurde deutlich, dass ein Zusammenwirken beider 

Parteien nicht im Interesse der CDU stand. So forderte er von den Sozialdemokraten, sich 

stärker von der PDS abzugrenzen: “Ich vermisse eines, Herr Dr. Kunckel: Ich vermisse, 

daß Sie sich mit der anderen linken Partei auseinandersetzen, die Ihnen doch so dicht auf 

den Fersen ist“. (Dr. Hähle, CDU: 2/2, 27.10.1994: 51) 
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Der erstarkten PDS-Fraktion sprach er ihre Stimmgewinne nicht aufgrund einer 

erfolgreichen Oppositionspolitik in der ersten Wahlperiode zu, sondern führte dafür andere 

Ursachen an: Die Partei habe kein neues Wählerpotenzial gewonnen, sondern sie habe 

lediglich aus dem alten SED-Stamm geschöpft.85 Nur fünf Prozent ihrer Mitglieder hätten 

mit der SED von früher nichts zu tun. Die Partei sei keineswegs harmlos, in ihren 

Auswirkungen verglich der Fraktionsvorsitzende der CDU sie sogar mit der 

Nationalsozialistischen Partei und fand auch eine Erklärung dafür, warum die PDS in den 

alten Bundesländern nicht so kritisch beobachtet wird: “Die Erfahrungen mit den 

Nationalsozialisten sind gesamtdeutsche schlechte Erfahrungen. Schlechte Erfahrungen 

mit den Kommunisten haben indessen nur die Ostdeutschen gemacht. Vielleicht liegt hier 

der Grund, daß die Gysi-Truppe bei nicht wenigen im Westen eher als harmlos und 

amüsant denn gefährlich angesehen wird. [Prof. Dr. Porsch: Aber gewählt werden sie 

doch hier, Herr Hähle!] Was ist aber denn wirklich harmlos an dieser angeblich bunten, 

fröhlichen Truppe, die den größten Teil der alten Parolen, etwas anders verpackt, ständig 

im Munde führt, die mit der alten Ideologie nicht im geringsten gebrochen hat, sondern 

diese weiterhin für hilfreich ansieht?“ (Ebd.: 54) 

Die Einstellung der Mehrheitsfraktion zu den beiden verbliebenen Oppositionsfraktionen 

kam auch in der folgenden Erklärung deutlich zum Ausdruck: Es sei die Aufgabe der 

Opposition, die Regierungserklärung mit der Wirklichkeit zu vergleichen, damit würde 

man eine für die Demokratie unverzichtbare Aufgabe wahrnehmen. Um dies tun zu 

können, müsse man allerdings glaubwürdig sein: “Ich wünsche mir von den 

Sozialdemokraten – es muß heißen: der Sozialdemokratie -, daß sie diese demokratische 

Pflichtaufgabe glaubhaft und fair erfüllt. [Jurk, SPD: Da können Sie sicher sein!] Von der 

PDS erwarte ich das allerdings nicht. Ich werde das später noch begründen.“ (Dr. Hähle, 

CDU: 2/2, 27.10.1994: 51) 

 

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Aussprache zu dieser 

Regierungserklärung von der Standortfestlegung der drei im Landtag verbliebenen Parteien 

geprägt war. Die PDS gab sich nach dem Wahlerfolg betont selbstbewusst, die 

                                                 
85 Von 16 Millionen Einwohnern der ehemaligen DDR seien etwa 12 Millionen wahlberechtigt. Es gab 2,5 
Millionen SED-Genossen, das seien ca. 20% der Wahlberechtigten. Gehe man davon aus, das vielleicht nur 
ein Viertel davon mehr oder weniger überzeugte Mitglieder waren, so seien das in den neuen Bundesländern 
immerhin 625000, die der alten Ideologie anhängen oder der verloren gegangenen Macht anhängen würden. 
Mit einem Sympathisantenkreis im familiären Umfeld würden locker die 15 bis 20% potenzielle PDS-Wähler 
in den neuen Bundesländern zustande kommen (Dr. Hähle, CDU: 2/2, 27.10.1994: 53). 
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Sozialdemokraten mussten ihre Wahlniederlage eingestehen und kündigten eine neue, 

selbstsicherere Politik an. Die CDU-Fraktion wandte sich deutlich gegen die erstarkte PDS 

und warnte auch die SPD nachdrücklich vor einem Zusammenrücken mit dieser Partei 

bzw. Fraktion. 

5.4.2 Kritik der Abgeordneten an der Informationspraxis der 

Staatsregierung 

Wie schon in der ersten Wahlperiode wurde das Verhältnis von Staatsregierung und 

Landtag wesentlich von der Art und Weise der Erfüllung der Informationspflicht seitens 

der Staatsregierung bestimmt. 

Hierbei stellte die Beantwortung der Kleinen Anfragen ein Problem dar. Nach Meinung 

der Opposition kamen bestimmte Ministerien ihrer Antwortpflicht nur unzureichend nach. 

Dabei ist zu beachten, dass die Anzahl der Kleinen Anfragen gegenüber der 

vorhergehenden Legislaturperiode von 1799 auf 8895 anstieg. Die meisten dieser Anfragen 

stellte die Opposition, wobei die PDS mit 5781 Vorgängen deutlich am aktivsten war 

(siehe dazu Tabelle 6: Seite 198).  

Die PDS-Fraktion war dementsprechend auch die Fraktion im Sächsischen Landtag, 

welche die Antwortpraxis der Staatsregierung am häufigsten kritisierte. Die erste 

diesbezügliche Anfrage der Fraktion erfolgte schon in der achten Sitzung des Zweiten 

Sächsischen Landtages. Hintergrund war ein Urteil des Verfassungsgerichtshofes Sachsen 

vom 19. September 1994, in dem Grundsätze zur Informationspflicht der Staatsregierung 

benannt wurden. 

Einer dieser Grundsätze lautete, dass die Staatsregierung die „normierte Pflicht zu 

unverzüglicher und vollständiger Beantwortung von Anfragen“ habe. Außerdem 

beschränkte sie die Beantwortung der Anfragen auf den Ministerpräsidenten sowie die 

Staatsminister. 

Der Abgeordnete Wehnert, PDS, fragte daher nach, mit welcher Begründung die 

sächsische Staatsregierung gegen dieses Urteil verstoße. Nach seinen Recherchen seien 

von 420 Drucksachen, allein 56 Vorgänge von Parlamentarischen Staatssekretären oder 

sogar nur von deren Mitarbeitern beantwortet worden (SL: 2/8, 16.2.1995: 403). 

 

Die Staatsregierung, vertreten durch den Staatsminister Heitmann (Justiz), widersprach, 

einen Verstoß gegen dieses Urteil begangen zu haben. Zum einen habe sich das Urteil auf 

die mündliche Beantwortung von Kleinen Anfragen im Plenum des Landtages bezogen. 
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Dieser Vorschrift habe man seitens der Staatsregierung seither Rechnung getragen. Zum 

anderen bestünde dieses Problem seit Inkrafttreten des zweiten Gesetzes zur Änderung des 

Sächsischen Ministergesetzes ohnehin nicht mehr, da Parlamentarische Staatssekretäre 

seitdem nicht mehr existieren. 

Es sei zwar zutreffend, dass auch nach dem Ergehen des Urteils Kleine Anfragen bei 

Verhinderung des Staatsministers durch den Staatssekretär unterzeichnet wurden, das 

Urteil des Verfassungsgerichtshofes, dies habe die Staatsregierung genau geprüft, verbiete 

diese Praxis nicht: “Es äußert sich nicht in der Frage, ob bei solchen schriftlichen 

Antworten eine Vertretung durch den Staatssekretär zulässig ist. Es besteht also keine 

Veranlassung, von der bewährten Praxis abzuweichen.“ (Justizminister Steffen Heitmann, 

CDU: Ebd.)  

 

Wie schon in der ersten Wahlperiode konzentrierten sich die Probleme auf bestimmte 

Ministerien. Der Parlamentarische Geschäftsführer der PDS gab an, dass das Justiz-, 

Finanz- und das Wirtschafts- und Umweltressort positiv auffielen. Bestimmte Ministerien 

dagegen würden nur die Anfragen der CDU ausführlichst beantworten, unbequeme Fragen 

der Opposition dagegen mit Ausflüchten bzw. unverbindlichen Antworten abspeisen. 

Dieses Verhalten sei „verfassungswidrige, parteipolitisch motivierte Willkür“ (Dr. Hahn, 

PDS: 2/46, 15.11.1996: 3317) Dieser Vorwurf würde dadurch bestätigt, dass 

Referentenentwürfe für die Beantwortung von Kleinen Anfragen, welche die Opposition 

rein zufällig in die Hände bekam, ausführlich und korrekt bearbeitet waren. Die später dem 

Landtag zugeleiteten Antworten seien dann aber nur bruchstückhaft gewesen und 

ausführliche Stellungnahmen von Fachleuten wurden aufgrund politisch motivierter 

Entscheidungen radikal zusammengekürzt (Dr. Hahn, PDS: 2/46, 15.11.1996: 3319). 

 

Als besonders problematisch erwies sich das Verhältnis zum Ministerium für Kultus. Nach 

den Turbulenzen um die Eingruppierung und neuen Tarife der Lehrer war dies besonders 

stark von Anfragen seitens der Opposition betroffen. 

In der 46. Sitzung des Landtages forderte die SPD-Fraktion, das Kultusministerium solle 

seiner verfassungsgemäßen Informationspflicht nachkommen (DS 2/337). Der 

bildungspolitische Sprecher der Fraktion warf dem Kultusministerium konkret 

Auskunftsverweigerung bzw. unzureichende Beantwortung von Anfragen unter stereotyper 

Nutzung von Textbausteinen oder Belehrungen vor. Die Antworten würden zudem oft statt 
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Informationen Belehrungen enthalten. Durch Uminterpretation von Fragen würde das 

Ministerium zusätzlich Informationen verweigern. Durch dieses Verhalten der 

Staatsregierung würden die Rechte des Parlamentes eingeschränkt, da diese sich legislative 

Kompetenzen aneignet. Beamte und Minister würden eine Macht missbrauchen, die ihnen 

nicht zusteht. Das Vorenthalten von Informationen durch das Kultusministerium, das von 

der Mehrheitsfraktion zudem hingenommen wird, zerstöre auf Dauer die parlamentarische 

Demokratie: “Es geht hier schließlich um Demokratie. Es geht darum, ob der Sächsische 

Landtag als gewählter Gesetzgeber seine Kompetenz an eine eingesetzte Regierung abgibt 

oder nicht.“ (Hatzsch, SPD: 2/46, 15.11.1996: 3317) 

 

Die CDU-Fraktion konnte den Vorwürfen der Opposition nicht folgen. Wenn die 

Staatsregierung alle Anträge in „epischer Breite“ behandeln würde, käme man gar nicht 

mehr dazu, sie außerdem noch im Plenum zu diskutieren. Es sei normal, dass manche 

Antworten und Ausführungen belehrend seien: „Herr Hatzsch, [Anm. Hatzsch ist selbst 

Lehrer und bildungspolitischer Sprecher der SPD-Fraktion] das scheint bei Lehrern halt 

so zu sein. Manche verstehen es erst, wenn man sie belehrt. (...) Denn wenn ich die 

Ausführungen sehe, die Ihnen unser Minister immer wieder geben muß, damit auch Sie es 

verstehen, kann ich verstehen, wenn das am Ende belehrend ist.“ (Leroff, CDU: Ebd.: 

3318) 

 

Es ist anzunehmen, dass Schwierigkeiten bei der Beantwortung von Anfragen nicht nur 

gegenüber den Staatsministerien, sondern auch deren untergeordneten Behörden, wie den 

Stadt- und Gemeinderäten bestanden. So kritisierte der Abgeordnete Dürrschmidt, PDS, 

dass es schon wiederholt vorgekommen sei, dass Anfragen an Landräte, Oberbürgermeister 

oder deren Mitarbeiter, unbeantwortet geblieben seien (SL: 2/63, 12.9.1997: 4505). 

Hinzugefügt werden muss hierbei allerdings, dass es für diese kommunalen Institutionen 

keine gesetzliche Verpflichtung zur Beantwortung von Anfragen seitens der Abgeordneten 

des Sächsischen Landtages gab. Auch wenn die Staatsregierung, vertreten durch den 

Innenminister Hardraht meinte, dass es dem Gebot bürgerfreundlichen Verhaltens 

entspreche, Anfragen inhaltlich und zeitlich angemessen zu beantworten (Ebd.)  

 

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die Probleme aus der ersten Wahlperiode 

fortbestanden. Die Schwierigkeiten konzentrierten sich wiederum auf bestimmte 
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„Problemministerien“ und die Oppositionsfraktionen. Verstärkt wurde die Problematik 

durch die sog. „Drucksachenflut“, das massive Ansteigen der Kleinen Anfragen, das nicht 

nur eine sächsische Erscheinung war. Generell war dieses Phänomen in vielen 

Landesparlamenten und auch im Bundestag bekannt. Kritiker führen diesen Anstieg darauf 

zurück, dass die Abgeordneten diese Anfragen zur Legitimation ihrer Arbeit gegenüber 

dem eigenen Wahlkreis nutzen.  

5.5 Fazit 
Im Gegensatz zur ersten Wahlperiode spielte die Herstellung der Arbeitsfähigkeit für den 

Sächsischen Landtag in der zweiten Wahlperiode keine große Rolle mehr. Damit hatte sich 

die Tätigkeit des sächsischen Parlamentes in diesem Punkt an die bereits lange 

konstituierten westdeutschen Landesparlamente angeglichen. 

Durch die Erhebung der Abgeordnetenanklagen gegen vier seiner Landtagsmitglieder hielt 

Sachsen an seiner vergleichsweise harten Gangart bei der Aufarbeitung der Vergangenheit 

fest. Sie beschränkte sich in der in der zweiten Wahlperiode allerdings auf die Kontrolle 

der Landtagsmitglieder bezüglich einer ehemaligen Tätigkeit für die Staatssicherheit der 

DDR. Mit dem Artikel 118 der Sächsischen Verfassung wurde dazu schon in der ersten 

Wahlperiode eine Regelung installiert, die es erlaubte, einen Antrag auf nachträglichen 

Entzug des Mandates eines Abgeordneten zu stellen. Diese Möglichkeit nutzte nun die 

Mehrheit des Parlamentes in der zweiten Wahlperiode, um abermals den Rücktritt der 

PDS-Abgeordneten zu erreichen, die sich bereits in der ersten Wahlperiode geweigert 

hatten, der Empfehlung des Bewertungsausschusses zur Mandatsniederlegung 

nachzukommen. Zusätzlich wurde am Ende der Legislaturperiode Antrag auf Erhebung der 

Abgeordnetenanklage gegen den CDU-Fraktionsvorsitzenden der ersten Wahlperiode 

gestellt. 

Das Verhalten der betroffenen Fraktionen in diesen beiden Vorgängen unterschied sich 

erheblich. Während die PDS-Fraktion gegen die Antragserhebung vorging und ihre 

Mitglieder verteidigte, trat die CDU bei der Anklageerhebung gegen Herbert Goliasch als 

Fraktion gar nicht in Erscheinung und distanzierte sich somit von ihrem „belasteten“ 

Mitglied, das in der Debatte zur Beschlussempfehlung der Bewertungskommission bereits 

als fraktionsloser Abgeordneter auftrat.  

Diese Haltung der CDU-Fraktion entsprach der Zielstellung der Mehrheitsfraktion auch in 

der zweiten Legislaturperiode die Aufarbeitung der Vergangenheit auf die Vergehen der 
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SED zu beschränken. Nach wie vor war man an einem Einbezug der Rolle der 

Blockparteien in diese Aufarbeitung nicht interessiert. Eine Debatte über die Schuld oder 

Unschuld von Goliasch hätte aber eben diese Thematik in den Sächsischen Landtag 

gebracht. Dementsprechend fand durch die Fraktion keine Verteidigung oder Anklage 

gegenüber ihrem ehemaligen Vorsitzenden statt. Die PDS-Fraktionsführung und die drei 

betroffenen Fraktionsmitglieder sorgten durch ihre erneute Weigerung der Aufforderung 

zur Mandatsniederlage nachzukommen dafür, dass die „belastete“ Vergangenheit ihrer 

Partei im Landtag präsent blieb. 

 

Innerhalb seiner parlamentarischen Kontrollkommission setzte der Sächsische Landtag in 

der 2. Wahlperiode drei Untersuchungsausschüsse ein. In einem weiteren Vorgang kam es 

zwar nicht zur Einsetzung eines Ausschusses, allerdings wurde hier die Stellungnahme des 

Ministerpräsidenten zum Verhalten seines Kultusministers gefordert. 

Alle drei parlamentarischen Kontrollinitiativen gingen von der Opposition aus und 

richteten sich - im Gegensatz zur ersten Wahlperiode – ausschließlich auf Vorgänge 

innerhalb der Staatsregierung. 

Die Haltung der regierungstragenden Fraktion CDU im Vorfeld der Einsetzung aller 

Untersuchungsausschüsse blieb konstant: In jedem Fall verteidigte sie schon im Voraus die 

Regierung und enthielt sich den Abstimmungen zur Einsetzung. Bei Einberufung des 

Ausschusses zur Förderpraxis der Abwasseranlagen war sie sogar darauf bedacht, 

jeglichen Eindruck zu vermeiden, die Fraktion oder einige Mitglieder hätten sich an der 

Einbringung des Untersuchungsantrages beteiligt. So beantragte sie in das Protokoll der 

Plenarsitzung aufzunehmen, dass mit der Formulierung „sowie weiterer Abgeordneter 

anderer Fraktionen“ ausnahmslos Abgeordnete der PDS, der SPD und ein fraktionsloser 

Abgeordneter benannt werden (SL: 2/28, 26.1.1996). Außerdem bezeichnete man das 

Recht auf Einsetzung eines Untersuchungsausschusses konsequent als Minderheitenrecht 

der Opposition. Zudem warf die CDU-Fraktion der jeweils einbringenden SPD-Fraktion in 

Bezug auf die Zusammenarbeit mit der PDS parteipolitisches Kalkül vor. 

Die Untersuchungstätigkeit der Ausschüsse selbst wurde durch die Mehrheitsverhältnisse 

im Parlament bestimmt. Da die CDU-Fraktion in allen Ausschüssen die Mehrheit inne 

hatte, konnte sie die Untersuchungstätigkeit im Wesentlichen bestimmen und war dadurch 

auch den Vorwürfen der Opposition ausgesetzt, die Untersuchungen zugunsten der 

Staatsregierung zu beeinflussen. Folglich wurden zu allen Abschlussberichten von den 
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Oppositionsfraktionen eigene Minderheitenvoten eingebracht. Die Ausübung der 

parlamentarischen Kontrollfunktion war also wesentlich von der Haltung der CDU zum 

Untersuchungsausschuss abhängig. Stand sie diesem ablehnend gegenüber, konnte sie 

aufgrund der Mehrheitsverhältnisse Einfluss auf die Untersuchungstätigkeit nehmen. 

Auffallend gegenüber der ersten Legislaturperiode ist die alleinige Ausrichtung der 

Untersuchungsausschüsse auf die Staatsregierung. Die Aufarbeitung der Vergangenheit, 

die in der ersten Wahlperiode noch die Kontrollfunktion stark beeinflusste, spielte keine 

Rolle mehr.  

 
Wie in der ersten Wahlperiode auch wurde das Verhältnis von Staatsregierung und 

Sächsischem Landtag wesentlich durch die Antwortpraxis der einzelnen Staatsministerien 

auf Anfragen der Abgeordneten bestimmt. Die Opposition warf der Staatsregierung 

Mängel im Nachkommen ihrer Informationspflicht vor. Stärker als in der ersten Legislatur 

kam dabei der Vorwurf zum Ausdruck, dass die Oppositionsfraktionen hierbei gegenüber 

der Mehrheitsfraktion benachteiligt würden. 

Bewertet man die Kritik der Opposition im Landtag, muss man allerdings den massiven 

Anstieg der „Kleinen Anfragen“ beachten, der die Ministerien belastete. Die Problematik 

dieser sog. „Drucksachenflut“ beschränkte sich übrigens nicht nur auf den Sächsischen 

Landtag. Auch in den anderen Bundesländern wurde der wachsende Anstieg dieser 

schriftlichen Fragen an die Staatsregierung verzeichnet. Die Anzahl der „Kleinen 

Anfragen“ von allen Fraktionen – vor allem aber der SPD und PDS – stieg gegenüber der 

ersten Wahlperiode unverhältnismäßig an. Die Probleme konzentrierten sich 

dementsprechend auf die Oppositionsfraktionen und die von ihr am häufigsten befragten 

Ministerien. Dass die CDU-Fraktion keine Schwierigkeiten bezüglich der 

Informationspraxis der Staatsregierung äußerte, lag an dem besonderen Verhältnis der 

Regierungsfraktion zur eigenen Staatsregierung, dass der Mehrheitsfraktion eine 

reibungslose Informationsübermittlung – wenn nicht gar in manchen Fällen einen 

Informationsvorsprung garantierte. 



Professionalisierung der sächsischen Landtagsabgeordneten  196 
 
 
 

6 Fraktionen 
 
Die Tätigkeit der Abgeordneten des Sächsischen Landtages kann nicht losgelöst von der 

Arbeit seiner Fraktionen betrachtet werden. In der Regel bilden Abgeordnete einer Partei 

im Landtag eine Fraktion. In den Fraktionen formiert sich die politische Haltung der 

Landtagsmitglieder zu den im Plenum und in den Ausschüssen anstehenden 

Entscheidungen und Debatten; aus den Fraktionen geht ein großer Teil der politischen 

Initiativen hervor. Auch in organisatorischer Hinsicht sind die Fraktionen des Landtages 

wichtige Einheiten, ohne die das Parlament kaum arbeitsfähig wäre. 

Die Tätigkeit der Fraktionen wurde in beiden Wahlperioden durch die absolute Mehrheit 

der CDU-Fraktion bestimmt. Ihr gegenüber stand in der ersten Wahlperiode mit den 

Fraktionen von SPD, LL/PDS, Bündnis 90/ Die Grünen und FDP eine vielfältige und sehr 

heterogene Opposition. In der zweiten Wahlperiode reduzierte sich die Opposition auf die 

nahezu gleichstarken Fraktionen von SPD und PDS. 

Zunächst erfolgt im folgenden Kapitel eine Darstellung der parlamentarischen Initiativen 

des Sächsischen Landtages, bevor die parlamentarischen Initiativen auf die einzelnen 

Fraktionen aufgeschlüsselt werden. (Eine Darstellung der parlamentarischen Aktivitäten 

der einzelnen Fraktionsmitglieder findet sich im Anhang der Arbeit). Anschließend folgt 

ein Blick auf die Organisation der einzelnen Landtagsfraktionen mit der Fragestellung, ob 

und wenn, welche Veränderung in der Organisation von der ersten zur zweiten 

Wahlperiode zu beobachten sind. Abschließend wird mit den Fraktionsinteressen der 

Faktor untersucht, der die Tätigkeit der Abgeordneten und der Fraktionen des Landtages 

maßgeblich beeinflusste.  

6.1 Tätigkeit 
 
Wie in Tabelle 6 (Seite 197) ersichtlich ist, lässt sich eine starke Erhöhung der Anzahl der 

parlamentarischen Initiativen in der zweiten Wahlperiode feststellen, die nicht nur auf die 

Verlängerung dieser Legislatur um ein Jahr zurückzuführen ist, zumal sich die Anzahl der 

Sitze des Parlamentes verkleinerte. 

Eine Ursache für den Anstieg der Initiativen des Landtages ist der immense Zuwachs der 

Kleinen Anfragen. Damit erfolgte eine erste Angleichung an die Tätigkeit westdeutscher 
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Parlamente. Daneben stieg auch die Anzahl der Großen Anfragen und einfacher Anträge. 

Dem gegenüber sank die Zahl der Gesetzesentwürfe und der oft mit ihr verbundenen 

Änderungsanträge. Mit diesem Rückgang der Gesetzgebungsfunktion erfolgte ebenfalls 

eine Angleichung an die Tätigkeit der Landtage der alten Bundesländer, obwohl auch in 

der zweiten Wahlperiode immer noch mehr Gesetzentwürfe eingebracht wurden als im 

Baden-Württembergischen Landtag der neunten Wahlperiode (1988-1992). Auch der 

Rückgang der Dringlichen Anträge zeigt eine Normalisierung des parlamentarischen 

Betriebes – der Sächsische Landtag arbeitete nicht mehr unter dem Zeitdruck wie zu 

Beginn der ersten Wahlperiode, in der die grundlegende Gesetzgebung nach den 

Maßgaben des Einigungsvertrages zügig erfolgen musste. 

Tabelle 6: Parlamentarische Initiativen des Sächsischen Landtages 1. und 2. Wahlperiode 

 

Anzahl 1. WP Anzahl 2. WP
Änderungsanträge 1173 573
Anträge 777 1331
Dringliche Anträge 207 90
Gesetzesentwürfe 281 197
Große Anfragen 108 115
Kleine Anfragen 1799 8895
Total 4967 12092

Drucksachentyp

 
 
Auch hinsichtlich der Sachbereiche, die vornehmlich bearbeitet wurden, zeigten sich 

Veränderungen von der ersten zur zweiten Wahlperiode auf (siehe hierzu Tabelle 7: Seite 

198). Zwar blieb die „Top 3“ bestehen und auch die Erhöhung der Anzahl der ausgelösten 

Vorgänge zu diesem Thema entsprach der Steigerung der parlamentarischen Initiativen. 

Auf den folgenden Plätzen ergaben sich jedoch Verschiebungen, die eine andere 

Gewichtung der Arbeitsschwerpunkte des Landtages aufzeigen. Die Sachbereiche 

„Landtag Sachsen“ und „Lehrer/Schulleiter“, die in der ersten Wahlperiode noch bedingt 

durch die Erarbeitung der Geschäftsordnung bzw. durch die Vorgänge um die tarifliche 

Neueingruppierung und Kontrolle der Angestellten des Ministerium für Kultus auf 

ehemalige MfS-Mitgliedschaft den Sächsischen Landtag stark beschäftigten, wurden in der 

zweiten Wahlperiode u.a. durch die Problematik der Arbeitsmarkt- und 

Beschäftigungspolitik verdrängt. 
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Tabelle 7: Tätigkeit des Sächsischen Landtages 1. und 2. Wahlperiode nach Sachbereichen 

 
Sachbereiche 1. WP Vorgänge Sachbereiche 2. WP Vorgänge
Finanzen Land 301 Finanzen Land 865

Wirtschaftspolitik und - förderung,
Industrie und Unternehmen 276

Wirtschaftspolitik und - 
förderung,
Industrie und Unternehmen 774

Allgemeinbildende Schule 228 Allgemeinbildende Schule 473
Gesundheitswesen 222 Wohnungswirtschaft 469
Landtag Sachsen 179 Arbeitsmarkt 436
Lehrer / Schulleiter 154 Gesundheitswesen 404
Hochschulen / Fachhochschulen 148 Straßenbau 338
Theater / Musik / Kunst / Kultur 130 Finanzen Kommunen 333
Kommunale Angelegenheiten 127 Radikalismus / Extremismus 310  

6.2 Organisation 
 
Die Stärke der einzelnen Landtagsfraktionen wirkte sich auch auf deren Organisation und 

Arbeitsteiligkeit aus. Im Folgenden erfolgt daher nach der Vorstellung der 

Fraktionsführungen der Landtagsfraktionen eine Untersuchung ihrer Organisation unter der 

Fragestellung, inwieweit sich diese von der ersten zur zweiten Wahlperiode - bedingt 

durch Veränderungen in der Mitgliederzahl oder zunehmende Professionalisierung – 

veränderte. 

Eine Darstellung der parlamentarischen Aktivitäten der einzelnen Fraktionsmitglieder 

findet sich im Anhang (9.1 bis 9.5). Das soziale und politische Profil der 

Landtagsfraktionen wird später unter dem Aspekt der politischen Professionalisierung in 

Kapitel 7 dargestellt. Tabelle 8 zeigt zunächst die parlamentarischen Initiativen der 

Fraktionen des Sächsischen Landtages in der ersten und zweiten Wahlperiode. 

Tabelle 8: Parlamentarische Initiativen aller Landtagsfraktionen 1. und 2. Wahlperiode 

 
FDP B90/Gr.

1. WP 2. WP 1. WP 2. WP 1. WP 2. WP 1. WP 1. WP

 Änderungsanträge 195 89 290 209 350 266 129 248

 Anträge 225 478 169 646 183 404 113 129

 Dringlichkeitsanträge 29 8 49 29 65 56 32 48

 Entschließungsanträge 11 30 17 22 12 17 5 17

 Gesetzesentwürfe 32 20 41 22 22 25 15 32

 Große  Anfragen 21 33 35 46 31 36 4 19

 Kleine  Anfragen 396 1254 560 1721 440 5781 149 258

 Wahlvorschläge 30 35 22 7 17 15 12 12

 Total 939 1947 1183 2702 1120 6600 459 763

CDU SPD PDS
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6.2.1 Mehrheitsfraktion CDU 

Die Christdemokraten stellten in beiden Wahlperioden die absolute Mehrheit der 

Parlamentsmitglieder. In der ersten Wahlperiode besetzten sie 92 Landtagssitze, in der 

zweiten (bedingt durch die Reduzierung der Abgeordnetenanzahl von 160 auf 120) noch 

77 Sitze. 

1994 vergrößerte die Fraktion ihren Vorstand (siehe hierzu Tabelle 9). Neben mehreren 

stellvertretenden Vorsitzenden und Beisitzern führte man noch den Posten des 

Fraktionsgeschäftsführers ein. Insgesamt erweiterte sich damit die Fraktionsführung von 

acht auf 18 Personen. Bis auf den Parlamentarischen Geschäftsführer fand ein Austausch 

der obersten Führungspositionen statt.86 

Tabelle 9: Fraktionsführung CDU 1. und 2. Wahlperiode 

 

1. WP 2. WP
Vorsitzender Herbert Goliasch Dr. Fritz Hähle
1. Stellvertretender Vorsitzender Karl-Heinz Binus Dr. Helmut Münch
Stellvertretende Vorsitzende Volker Bandmann

Dr. Dieter Reinfried
Kurt Stempell
Eva-Maria Wünsche

Rita Henke
Heinz Lehmann

Schatzmeister Karin Keller Hermann Winkler
Parlamentarischer Geschäftsführer Klaus Leroff Klaus Leroff
Fraktionsgeschäftsführer  - Erhard Weimann

CDU

 
 
Dass die CDU 1990 bis 1999 die absolute Mehrheit im Sächsischen Landtag innehatte, 

bedeutete nicht automatisch das Einnehmen der aktivsten Rolle im Parlament (gemessen 

an der Anzahl parlamentarischer Initiativen wie das Stellen von Anträgen und Anfragen 

oder das Einbringen von Gesetzesentwürfen). In beiden Wahlperioden lag die Fraktion in 

der Anzahl der ausgelösten Vorgänge, die der Landtag bearbeitete, deutlich hinter den 

beiden Oppositionsfraktionen SPD und PDS. Auffallend ist der hohe Anstieg der 

Initiativen – und hier vor allem der Kleinen Anfragen in der zweiten Wahlperiode, selbst 

wenn man beachtet, dass der Sächsische Landtag nach dem neuen Wahlgesetz in dieser 

Legislatur ein Jahr länger arbeitete. Das Arbeitspensum für die CDU-Fraktion war also 

gestiegen, ihre Mitgliederzahl (nach der Verkleinerung des Parlamentes) jedoch gesunken. 

Wie wirkten sich diese Faktoren auf die Organisation und Arbeitsteiligkeit der CDU-

Abgeordneten aus? 

                                                 
86 Auffallend hierbei ist, dass vor allem „altgediente“ Blockparteimitglieder ihre Führungsposition innerhalb 
der Fraktion verloren, allen voran der ehemalige Fraktionsvorsitzende Herbert Goliasch, der seit der 
Erhebung der Abgeordnetenanklage wegen Geheimdiensttätigkeit für die sächsische CDU untragbar 
geworden war. 
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Vergleicht man die parlamentarischen Tätigkeiten der einzelnen Fraktionsmitglieder fällt 

in der zweiten Wahlperiode eine Konzentration entweder auf eine Führungsposition 

innerhalb des Landtages oder das Ausführen von parlamentarischen Aufgaben auf (Vgl. 

dazu Anhang 12.1). Übernahm in der ersten Wahlperiode die fraktionelle Elite neben ihrer 

Führungsposition noch andere Aufgaben, wie die Mitgliedschaft oder den Vorsitz in einem 

Ausschuss oder das Erarbeiten und Einbringen von Beschlussvorlagen, Anträgen und 

Anfragen, nahmen diese Tätigkeiten in der folgenden Legislatur stark ab. Dafür stieg die 

Anzahl der „einfachen“ Fraktionsmitglieder, die sich nur auf derartige Aufgaben 

spezialisierten. 

Das Ausmaß dieser innerparlamentarischen Arbeit war bei den einzelnen Abgeordneten 

unterschiedlich hoch. Vor allem in der zweiten Wahlperiode stieg mit der Anzahl der 

Kleinen Anfragen auch die Zahl der „Spezialisten“, die sich auf diese Fragen an die 

Staatsregierung konzentrierten. Neben diesen aktiven Fraktionsmitgliedern, die zusätzlich 

zu den parlamentarischen Initiativen noch in mehreren Ausschüssen tätig waren, gehörten 

der Fraktion auch Abgeordnete an, die bis auf die Mitgliedschaft in einem Ausschuss im 

Landtag nicht weiter in Erscheinung traten. Zu diesen Personen gehörte in der zweiten 

Wahlperiode u.a. der ehemalige sächsische Justizminister Heinz Eggert, der lediglich in 

einem Ausschuss eine stellvertretende Mitgliedschaft innehatte. In beiden Wahlperioden 

übernahmen die Fraktionsmitglieder, die zugleich Angehörige der Staatsregierung waren, 

keine Funktion oder Aufgabe innerhalb des Parlamentes. 

 

Als Redner vor dem Plenum des Landtages fungierten die Fraktionsführung und die 

Experten zu bestimmten Sachgebieten. Der Fraktionsvorsitzende und der Parlamentarische 

Geschäftsführer sprachen am häufigsten, vor allem die Stellungnahmen für die Fraktion zu 

den Regierungserklärungen des Ministerpräsidenten und die Debatten zum 

Untersuchungsausschuss „zur Praxis der Personalüberprüfung durch die Staatsregierung“ 

waren „Chefsache“. Bei Themen oder Problemen, welche nicht die Staatsregierung direkt 

betrafen, traten dagegen die „Spezialisten“ der Fraktion als Redner auf.87 Die vielfältigen 

Themengebiete, mit denen sich der Sächsische Landtag in der ersten Wahlperiode befassen 

musste (grundlegende Gesetzgebung, Verfassungsverabschiedung, Aufarbeitung der 

                                                 
87 So sprach der Vorsitzende des Arbeitskreises „Umwelt und Landwirtschaft“ Dr. Jahr in den Sitzungen, die 
sich mit dem Untersuchungsausschuss zum Verkauf der Forellenmastanlage Rathmannsdorf befassten, der 
Vorsitzende des Verfassungs- und Rechtsausschusses Dr. Schimpff fungierte in sämtlichen 
Verfassungsdebatten als Experte der Fraktion, für die Erarbeitung und Verabschiedung der Geschäftsordnung 
übernahm der Abgeordnete Dierich, Mitglied im Geschäftsordnungsausschuss, diese Rolle. 
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Vergangenheit), erforderten den Einsatz unterschiedlicher Sprecher und Experten, die für 

das jeweilige Thema kompetent erschienen. Daneben traten in der ersten Legislaturperiode 

auch Abgeordnete im Plenum des Landtages auf, bei denen kein spezielles Fachwissen 

zum behandelten Thema erkennbar war.  

Dieses Bild änderte sich mit der zweiten Wahlperiode. Hauptsächlich agierte nun der 

Parlamentarische Geschäftsführer Leroff als Sprecher für die Fraktion. Die Einsätze des 

Fraktionsvorsitzenden reduzierten sich auf die Kommunikation mit bzw. die Verteidigung 

der Staatsregierung wie beispielsweise in der Debatte zum Verhalten des Kultusministers. 

Andere Sprecher für die Fraktion kamen lediglich bei absoluten Expertenfragen zum 

Einsatz. Im Gegensatz zur ersten Wahlperiode war deren Rolle von Beginn an festgelegt. 

6.2.2 Oppositionsfraktionen  

In der ersten Wahlperiode stand der absoluten Mehrheitsfraktion CDU eine sehr 

heterogene Opposition, bestehend aus den Fraktionen von SPD, Bündnis 90/Grüne, FDP 

und Linke Liste/PDS gegenüber. In der zweiten Wahlperiode reduzierte sich die 

Opposition dagegen auf SPD und PDS. Im Gegensatz zur CDU standen diesen Fraktionen 

weitaus weniger Mitglieder für die Arbeit im Sächsischen Landtag zur Verfügung. 

 
Zwar veränderte die SPD-Fraktion wie die CDU-Fraktion auch den Aufbau der 

Fraktionsführung mit der Einführung eines Fraktionsgeschäftsführers und eines 

Schatzmeisters sowie der Abschaffung der Beisitzer, die Fraktionsspitze blieb mit dem 

Vorsitzenden Kunckel und dem Parlamentarischen Geschäftsführer Adler jedoch konstant 

(siehe hierzu Tabelle 10).  

Tabelle 10: Fraktionsführung SPD 1. und 2. Wahlperiode 

 

1. WP 2. WP
Vorsitzender Dr. Karl-Heinz Kunckel Dr. Karl-Heinz Kunckel
1. Stellvertretender Vorsitzender  - Dr. Gisela Schwarz
Stellvertretende Vorsitzende Dr. Michael Lersow

Gisela Schwarz
Thomas Jurk

Schatzmeister  - Hans Jürgen Richter
Parlamentarischer Geschäftsführer Peter Adler Peter Adler
Fraktionsgeschäftsführer  - Ulrich Hamann

SPD

 
 
Die SPD musste in der zweiten Wahlperiode mit zehn Mitgliedern weniger arbeiten als im 

Ersten Landtag. Trotzdem erhöhte sich ihre parlamentarische Aktivität beträchtlich, 
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obwohl man weitaus weniger Mitglieder als die CDU hatte, übertraf man diese in der 

Anzahl der parlamentarischen Initiativen (Siehe Anhang 12.2). 

Die Organisation innerhalb der Fraktion wurde durch die vergleichsweise niedrige 

Mitgliederzahl beeinflusst. Anders als bei der Mehrheitsfraktion CDU blieb die 

Aufgabenverteilung in beiden Wahlperioden gleich: Alle Abgeordneten, unabhängig 

davon, ob sie zur Landtagselite gehörten, übernahmen parlamentarische Aufgaben. 

Lediglich der Fraktionsvorsitzende und der Parlamentarische Geschäftsführer reduzierten 

diese Tätigkeiten weitestgehend – sie waren in beiden Legislaturperioden jeweils in nur 

einem Ausschuss tätig und stellten lediglich 3 bis 17 Kleine Anfragen. Dagegen gab es in 

beiden Wahlperioden Fraktionsmitglieder, die auf diesem Gebiet besonders aktiv waren 

und so vor allem für den Anstieg der Anträge und Kleinen Anfragen verantwortlich waren. 

Innerhalb der Fraktion fiel kein Mitglied durch geringe parlamentarische Aktivität auf, 

anders als bei der CDU waren keine „Hinterbänkler“ auszumachen. 

Innerhalb der ersten Wahlperiode war der Fraktionsvorsitzende der aktivste Redner im 

Landtag. Er sprach bei allen wichtigen Themen für die Fraktion, so etwa nach den 

Regierungserklärungen des Ministerpräsidenten, bei der Verabschiedung der Verfassung 

oder in den Debatten zum Untersuchungsausschuss gegen die Staatsregierung. Sein 

Stellvertreter Lersow vertrat ihn oft in den Verfassungsdebatten. Für spezielle 

Themengebiete zeichneten sich – wie bei der CDU – Experten ab, die in der Regel durch 

ihre berufliche Ausbildung oder durch die Mitgliedschaft in einem relevanten Ausschuss 

des Landtages als qualifiziert galten. Dennoch war diese Rollenverteilung nicht bei allen 

Redebeiträgen für die Fraktion erkennbar. Erst in der zweiten Wahlperiode wurden für 

bestimmte Sachgebiete Redner festgelegt, die sich wiederum durch ihren Beruf oder 

zumindest durch außerpolitisches Engagement für „ihren“ Fachbereich“ qualifizierten.88  

Im Gegensatz zur ersten Wahlperiode fungierte nun der Parlamentarische Geschäftsführer 

als Hauptredner für die Fraktion, der Fraktionsvorsitzende nahm sich zurück und vertrat 

die Fraktion hauptsächlich bei „Chefangelegenheiten“ wie den Stellungnahmen zu den 

Erklärungen des Ministerpräsidenten. 

 

Die PDS tauschte in der zweiten Wahlperiode als einzige Fraktion die komplette 

Fraktionsführung aus (siehe hierzu Tabelle 11: Seite 203). Wie bei der CDU auch war die 

„belastete“ Vergangenheit des ehemaligen Fraktionsvorsitzenden wahrscheinlich die 
                                                 
88 So war die Sprecherin für Kulturpolitik Bibliothekarin, der umwelt- und energiepolitische Sprecher 
Physiker oder der Sprecher für Medien und Sportpolitik Mitglied im Landessportbund Sachsen. 
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Ursache für dessen „Rückstufung“. Der Posten des stellvertretenden Parlamentarischen 

Geschäftsführers wich dem des Fraktionsgeschäftsführers. 

Tabelle 11: Fraktionsführung PDS 1. und 2. Wahlperiode 

 

1. WP 2. WP
Vorsitzender Klaus Bartel Prof. Dr. Peter Porsch
1. Stellvertretender Vorsitzender  - Dr. Michael Friedrich
Stellvertretende Vorsitzende Angela Schneider

Detlef Wehnert
Regina Schulz

Schatzmeister  - Maria Gangloff
Parlamentarischer Geschäftsführer Detlef Wehnert Dr. Andre Hahn
Fraktionsgeschäftsführer  - Andreas Graff

PDS

 
 

Die PDS war die einzige Fraktion des Sächsischen Landtages, deren Mitgliederzahl sich in 

der zweiten Legislaturperiode im Vergleich zur ersten erhöhte. Außerdem war sie die 

Fraktion, die ihre parlamentarische Aktivität gegenüber der ersten Wahlperiode am 

meisten steigerte – vorrangig durch die immense Anzahl Kleiner Anfragen (Siehe Anhang 

12.3). 

Wie die CDU-Fraktion reagierte man auf den erhöhten Arbeitsaufwand mit der verstärkten 

Trennung von Führungsaufgaben und dem Ausüben parlamentarischer Initiativen. 

Während sich in der ersten Wahlperiode die Fraktionsspitze und die Mitglieder der 

Fraktion im Präsidium des Landtages noch aktiv am Einbringen von Anträgen und 

Anfragen oder in den Ausschüssen des Landtages beteiligt hatten, konzentrierten sich in 

der zweiten Wahlperiode zumindest der Fraktionsvorsitzende und der Parlamentarische 

Geschäftsführer stärker auf ihre Ämter. Im Vergleich zum CDU-Fraktionsvorstand waren 

sie aber immer noch relativ stark in die Parlamentsarbeit eingebunden - durch die weitaus 

geringere Anzahl an Fraktionsmitgliedern konnte sich die Fraktionsspitze der PDS nicht 

nur auf ihre Führungsaufgaben beschränken.  

Generell waren alle Mitglieder der Fraktion relativ aktiv, da man sich bedingt durch die 

geringere Mitgliederzahl gegenüber der Mehrheitsfraktion keine wirklichen 

„Hinterbänkler“ leisten konnte. Vor allem in der zweiten Wahlperiode zeichneten sich 

nahezu alle PDS-Abgeordneten durch eine hohe Anzahl von gestellten Anträgen und 

Anfragen aus: Zwei Fraktionsmitglieder stellten nahezu die Hälfte der Kleinen Anfragen 

und dürften somit fast ausschließlich mit dieser Aufgabe beschäftigt gewesen sein. 

Wie bei den anderen Landtagsfraktionen auch übernahm in der zweiten Wahlperiode der 

Parlamentarische Geschäftsführer die führende Rolle als Sprecher für die Fraktion. In der 
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ersten Wahlperiode hatte diese Position noch der Fraktionsvorsitzende inne, der als Jurist –

neben dem Politologen Prof. Porsch – außerdem in den Verfassungsdebatten am 

Rednerpult auftrat. In der zweiten Wahlperiode vertraten beide die Fraktion als 

verfassungs- und rechtspolitischer bzw. als hochschulpolitischer Sprecher. Die anderen 

Sprechbeiträge übernahmen in der Regel die zuständigen Ausschussmitglieder. In beiden 

Wahlperioden blieben die Stellungnahmen zu den Regierungserklärungen des 

Ministerpräsidenten dem Fraktionsvorsitzenden vorbehalten. 

 

Die Bündnis 90/Grünen erreichten bei den Wahlen zum Zweiten Sächsischen Landtag 

nicht die erforderlichen fünf Prozent. Tabelle 12 zeigt die Fraktionsführung in der ersten 

Wahlperiode. Trotz ihrer geringen Fraktionsstärke engagierte sie sich stark im Parlament, 

so brachte sie genauso viele Gesetzesentwürfe wie die CDU ein und war, gemessen an der 

Mitgliederzahl, den drei größten Fraktionen in der Anzahl der anderen parlamentarischen 

Initiativen ebenbürtig.  

Tabelle 12: Fraktionsführung Bündnis 90 / Grüne 1. Wahlperiode 

 

1. WP 2. WP
Vorsitzender Dr. Martin Böttger  - 
1. Stellvertretender Vorsitzende Cornelia Matzke  - 
Stellvertretende Vositzende Kornelia Müller  - 
Schatzmeister Karl-Heinz Gerstenberg  - 
Parlamentarischer Geschäftsführer Cornelia Matzke  - 
Fraktionsgeschäftsführer  -  - 

Bündnis 90 / Grüne

 
 
Nahezu alle Fraktionsmitglieder waren gleich stark aktiv, auf Grund der geringen 

Fraktionsstärke war eine Aufgabenaufteilung kaum möglich, Besonders auffällig ist die 

Vielfalt der parlamentarischen Initiativen gegenüber den anderen Fraktionen, bei denen die 

Kleinen Anfragen den „Löwenanteil“ der Aktivitäten ausmachten (Siehe Anhang 12.4). 

Als Sprecher für die Fraktion agierten hauptsächlich der Vorsitzende bzw. sein 

Stellvertreter, die anderen Beiträge übernahmen die „Experten“ für das jeweilige Thema. 

Der Abgeordnete Arnold, sowohl in als auch außerhalb des Landtages in der 

Vergangenheitsaufarbeitung am aktivsten, sprach in allen Debatten zu dieser Thematik. Im 

Gegensatz zu den anderen Fraktionen waren die Stellungnahmen zu den 

Regierungserklärungen keine „Chefsache“, zweimal übernahm das Präsidiumsmitglied 

Weber diese Aufgabe, einmal die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Müller. 
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Auch die FDP zog nicht in den Zweiten Sächsischen Landtag ein. Tabelle 13 zeigt die 

Fraktionsführung der FDP im Sächsischen Landtag, die im Gegensatz zu den Bündnis 

90/Grünen über keinen Schatzmeister verfügte. Im Vergleich zur fast gleich starken 

Fraktion der Bündnis 90/Grünen waren die Liberalen im Sächsischen Landtag weitaus 

weniger aktiv. 

Tabelle 13: Fraktionsführung FDP 1. Wahlperiode 

 

1. WP 2. WP
Vorsitzender Dr. Günter Kröber  - 
1. Stellvertretender Vorsitzender Angelika von Fritsch  - 
Stellvertretende Vorsitzende Wolfgang Richter  - 
Schatzmeister  -  - 
Parlamentarischer Geschäftsführer Dr. Günter Hielscher  - 
Fraktionsgeschäftsführer  -  - 

FDP

 
 

Im Erarbeiten von parlamentarischen Initiativen (Siehe Anhang 12.5) hoben sich lediglich 

zwei Fraktionsmitglieder von den anderen ab. Ihnen gegenüber standen zwei Abgeordnete, 

die, obwohl sie keine Funktion im Parlament ausübten, auch ohne jegliche sichtbare 

parlamentarische Aktivität blieben. Ansonsten wies die FDP im Unterschied zu den 

Grünen eine starke Aufgabenteilung auf, die fraktionelle Führung konzentrierte sich fast 

ausschließlich auf ihre Ämter. Dementsprechend verzeichneten die Liberalen mit Abstand 

die wenigsten parlamentarischen Aktivitäten.  

Wie bei den Bündnis 90/Grünen auch übernahmen bis auf zwei Ausnahmen alle 

Fraktionsmitglieder einmal den Part des Sprechers im Plenum, wobei der 

Fraktionsvorsitzende und sein Stellvertreter die führende Position innehatten. 

 

6.3 Fraktionsinteressen 
 
In der vorhergehenden Auswertung der Tätigkeit des Sächsischen Landtages ist bereits 

deutlich geworden, dass seine Arbeit, außer durch seine Aufgaben und tagespolitischen 

Erfordernisse, durch verschiedenste Faktoren beeinflusst wurde. Die bestimmendste Größe 

stellten hierbei die Partei- bzw. Fraktionsinteressen dar. Die politischen Ziele der eigenen 

Partei in Deutschland und in Sachsen wirkten sich direkt auf das Agieren der jeweiligen 

Fraktion im Parlament aus. Die Auswirkung auf die Aktivität des Sächsischen Landtages 
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war in der Regel davon abhängig, ob sich die jeweilige Fraktion in der Mehrheits- oder 

Minderheitenposition befand. 

Auch das Verhältnis der Landtagsfraktionen untereinander und zur Sächsischen 

Staatsregierung wurde durch die Stärkeverhältnisse im Parlament bestimmt. Eine weitere 

wichtige Einflussgröße für das Verhalten der Fraktionen im Landtag war die Aufarbeitung 

und der Umgang mit der Vergangenheit. Sie beeinflusste das Agieren der Fraktionen auch 

noch fast zehn Jahre nach der Wiedervereinigung. 

6.3.1 Mehrheitsfraktion CDU 

Die CDU stellte in beiden untersuchten Wahlperioden des Sächsischen Landtages die 

deutliche Mehrheit der Parlamentsmitglieder und bildete aus ihrer Mitte die Regierung. 

Dieser Umstand beeinflusste sowohl ihre Stellung im Parlament als auch das Verhältnis zu 

den anderen Fraktionen und zur Staatsregierung. Einfache Anträge, Beschlüsse und 

Gesetzesvorlagen ohne Verfassungscharakter, deren Verabschiedung also keine 

Zweidrittel-Mehrheit erforderten, konnte sie nur mit den Stimmen der eigenen Fraktion 

annehmen oder ablehnen.  

Im Sächsischen Landtag übte sie alle Parlamentsfunktionen aus: die Wahlfunktion durch 

die Präsidentenwahl, die Artikulations-, Initiativ- und Gesetzgebungsfunktion im Einklang 

mit der von ihr gewählten Regierung sowie die Kontrollfunktion ihr gegenüber – wenn 

auch zumeist unter Ausschluss der Öffentlichkeit. 

In beiden Wahlperioden bestimmten die politischen Zielvorstellungen der CDU-Fraktion 

und der Sächsischen Staatsregierung die Politik in Sachsen. Der größte Teil der 

verabschiedeten Gesetze wuren von der CDU-Fraktion und der Regierung vorgelegt, die 

deutliche Mehrheit der oppositionellen Vorschläge und Anträge waren von der 

Mehrheitsfraktion abgelehnt worden.  

Die Alternativvorschläge oder Einwände der Opposition wurden häufig mit dem Argument 

abgelehnt, sie seien nur aus eigennützigen Motiven hervorgebracht worden: „Nicht 

Profilierungssucht von Parteien, Bewegungen oder Fraktionen oder der Wunsch, den 

Landtag durch Formalia in seiner Tätigkeit zu hemmen oder herabzuwürdigen, sollte die 

Abgeordneten als gewählte Vertreter des ganzen Volker (...) beseelen, sondern das 

Gemeinwohl in unserem Freistaat Sachsen.“ (Schimpff, CDU: 1/3, 15.11.1990) Vor allem 

gegen Ende der Wahlperioden wurde Kritik seitens der Oppositionsfraktionen als reiner 

Wahlkampf abgetan: „Wer glaubt, die Sachsen mit einem dreijährigen Wahlkampf, vor 
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allen vor den Mikrofonen hier im Landtag, für seine Ansichten und zu seinen Ansichten zu 

überzeugen, der irrt.“  (Dr. Nowak, CDU: 1/54, 14.10.1992: 3788) 

In konfliktfreien Situationen sprach man den anderen Fraktionen dagegen durchaus eine 

Thematisierungsfunktion zu: „Natürlich haben sie gearbeitet. Sie haben fleißig gearbeitet, 

haben konstruktiv in den Ausschüssen mitgewirkt. Wir haben uns aufeinander zubewegt. 

Viele ihrer Vorschläge sind mit eingeflossen. (...) Wenn von 100 Prozent ihrer Vorschläge 

ein Drittel angenommen worden ist, eingeflossen in Gesetzgebungen, dann haben sie doch 

eine hervorragende Arbeit geleistet.“ (Goliasch, CDU: 1/100, 24.6.1994: 7071) 

 

Die, besonders gegen Ende der ersten Wahlperiode immer deutlicher geäußerten, Vorwürfe 

der Oppositionsfraktionen, in der Ausführung ihrer parlamentarischen Arbeit 

eingeschränkt gewesen zu sein, da man gegen die absolute CDU-Mehrheit nicht genügend 

Minderheitenrechte hatte, blieben nicht ohne Folgen. So ermahnte der Alterspräsident in 

der konstituierenden Sitzung zur zweiten Wahlperiode die Regierungsfraktion mit der 

Opposition zusammenzuarbeiten: „Früher wie heute ist das Prinzip der Demokratie die 

Mehrheitsentscheidung. (...) Demokratie beruht aber auch auf der Chance zum Dissenz. 

(...) Für unseren Landtag bedeutet dies: Mehr denn je haben die Amtsträger und Organe 

des Sächsischen Landtages die Pflicht, die Rechte der Minderheitsfraktionen und ihrer 

Mitglieder nicht nur zu beachten, sondern auch nach den Möglichkeiten zu 

berücksichtigen. (...) Wichtig ist jedoch, daß eine Mehrheit auch die Argumente der 

Minderheit nicht deshalb vom Tisch fegt, weil sie von der ‚falschen Seite’ kommen. Das 

fordert Größe und die Kraft, sich mit den Forderungen einer parlamentarischen 

Opposition inhaltlich auseinanderzusetzen.“ (SL: 1/2, 6.10.1994: 1f) 

Ministerpräsident Kurt Biedenkopf verteidigte zu Beginn der zweiten Wahlperiode die 

erneute absolute Mehrheit der CDU: „Die Landtagswahl hat ein klares Mandat ergeben – 

noch klarer als vor vier Jahren. (...) Es gibt deshalb keine Chance die Legitimation der 

Mehrheit, die die Wähler mit der Führung der Politik im Freistaat Sachsen beauftragt 

haben, zu bezweifeln. (Ebd.: 32) 

6.3.1.1 Verhältnis zu den anderen Fraktionen 

 
Bedingt durch ihre Stärke war die CDU im Sächsischen Landtag nicht unbedingt auf 

interfraktionelle Zusammenarbeit angewiesen. Dennoch arbeitete sie mit den anderen 

Fraktionen im Landtag (außer mit der PDS-Fraktion) zusammen und brachte eine Reihe 
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von Anträgen und Gesetzesentwürfen gemeinsam mit den anderen Landtagsfraktionen ein. 

Am häufigsten agierte sie gemeinsam mit der FDP-Fraktion, so brachte man gemeinsam 

den Entwurf zur Sächsischen Verfassung ein. Die FDP war auch die Fraktion im Landtag, 

die am häufigsten im Konsens mit der CDU agierte. So unterstützten die Liberalen als 

einzige Oppositionsfraktion die Mehrheitsfraktion in der Verteidigung der Staatsregierung 

bei der Einsetzung des Untersuchungsausschusses zur Personalüberprüfung: „Was diesen 

Untersuchungsausschuß betriff, so ist daß der Wunsch und Wille einer Minderheit in 

diesem Parlament; den sollte man respektieren. Die freien Demokraten aber werden sich 

an einem Waschen dreckiger Wäsche nicht beteiligen.“ (Rade, FDP: 1/65, 19.3.1993: 

4556) Auch in der Frage der Aufarbeitung der DDR-Vergangenheit bezogen beide 

Fraktionen eine gemeinsame Haltung, indem sie die Rolle der Blockparteien im 

Parteiensystem der DDR von einer Aufarbeitung durch den Sächsischen Landtag 

ausschlossen. 

Aus eben diesem Grund gestaltete sich das Verhältnis der Christdemokraten zur Fraktion 

der Bündnis 90/Grünen problematisch. Deren Anliegen, nicht nur die Verantwortung der 

SED, sondern auch die Rolle der Blockparteien in der DDR zu untersuchen, stand nicht im 

Interesse der sächsischen CDU. Vor allem das Engagement von Michael Arnold, der durch 

seine außerparlamentarischen Nachforschungen sowohl Angehörige der CDU-Fraktion als 

auch Mitglieder der Sächsischen Staatsregierung belastete, war den Christdemokraten ein 

Dorn im Auge.  

Noch schwieriger als das Verhältnis zu den Bündnis 90/Grünen gestaltete sich die 

Beziehung zur PDS-Fraktion. Seit der Konstituierung des Sächsischen Landtages 

verweigerte die CDU der PDS die Anerkennung als „neue“ demokratische Partei: „Wir 

grenzen uns mit aller Klarheit, ohne Wenn und Aber, ab von der PDS (...), die den größten 

Teil der alten Parolen, etwas anders verpackt, ständig im Munde führt, die mit der alten 

Ideologie nicht im geringsten gebrochen hat, sondern diese weiterhin für hilfreich ansieht. 

(...) deren Programm, wenn man näher hinsieht, sich kaum von den Grundsätzen der SED 

unterscheidet, die diese Republik ablehnen und ein ganz anderes, den kommunistischen 

Zielen verpflichtetes Staatswesen anstrebt.“ (Dr. Hähle, CDU: 2/1, 27.10.1994: 54).  

Laut fraktionsinterner Aussagen gab es während der ersten beiden Wahlperioden keinerlei 

fraktionsübergreifende Zusammenarbeit mit der PDS-Fraktion. Dementsprechend betonte 

der Parlamentarische Geschäftsführer der Fraktion nach dem gemeinsamen Gesetzentwurf 

zum Fraktionsrechtsstellungsgesetz von CDU, SPD und PDS in der zweiten Wahlperiode 
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die Einmaligkeit dieses Vorganges, der nur durch die Notwendigkeit eines schnellen 

Gesetzgebungsverfahren für das dringend benötigte Gesetz zustande gekommen sei: 

„Wenn Sie ableiten, daß mein Fraktionsvorsitzender diesen Gesetzentwurf auch 

gemeinsam mit der PDS-Fraktion hier unterzeichnet hat, so ist das sicherlich keine 

Anerkenntnis oder keine Rücknahme der von ihm geäußerten Hinweise zu Ihrer Partei.“ 

(Leroff, CDU: 2/79, 23.7.1998: 5773) 

 

Nach der FDP stellte die SPD-Fraktion im Sächsischen Landtag den größten politischen 

„Partner“ für die CDU dar. Das Verhältnis zu den Sozialdemokraten im Landtag wurde 

hauptsächlich von der parteipolitischen Taktik der sächsischen SPD geprägt. Bis Mitte der 

ersten Wahlperiode agierte diese, in der Hoffnung einer möglichen Großen Koalition in der 

folgenden Legislatur, kooperativ. Beide Fraktionen betonten ein ums andere Mal ihre 

gemeinsamen demokratischen Grundwerte: „Aber diese beiden Äste [Anm.: SPD und 

CDU] haben einen Stamm und dieser eine Stamm heißt Demokratie. Wenn es um 

Probleme dieses Stammes geht (...) ist es aus meiner Sicht wenig hilfreich, dies aus dem 

Blickwinkel eines Astes zu tun.“ (Dr. Kunckel, SPD: 1/54, 14.10.1992: 3764)  

So konnte die CDU-Fraktion sich sowohl bei der Verabschiedung der Geschäftsordnung 

als auch der Verfassung letztendlich auf die Stimmen der SPD stützen und somit die 

erforderliche Zweidrittel-Mehrheit erreichen. 

Ende 1992 änderte sich dieses Verhältnis. Die SPD-Fraktion handelte wieder deutlicher in 

Opposition zur Mehrheitsfraktion. Die Kritik an ihrer Politik verschärfte sich wieder – ein 

Umstand, der auch der CDU nicht verborgen blieb. So wandte sich der 

Fraktionsvorsitzende Goliasch am Ende der ersten Wahlperiode an den Vorsitzenden der 

SPD-Fraktion: „Wenn von 100 Prozent ihrer Vorschläge ein Drittel angenommen worden 

ist, eingeflossen in Gesetzgebungen, dann haben Sie doch eine hervorragende Arbeit 

geleistet. Warum beschimpfen Sie ihre eigene Arbeit in diesem Haus, indem Sie so tun, als 

wenn Sie hier die unterdrückte Minderheit gewesen wären, die von der neuen Partei- und 

Staatsführung nur am Gängel geführt worden ist?“ (Goliasch, CDU: 1/100, 24.6.1994: 

7071) 

Dennoch blieb die SPD – vor allem nach dem Ausscheiden von FDP und Bündnis 90/Die 

Grünen der einzige ernsthafte politische „Partner“ für die CDU. Dies zeigte sich u.a. daran, 

dass die SPD in der zweiten Wahlperiode gemeinsame Anträge oder Anfragen vorrangig 
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mit der CDU einbrachte und nicht mit ihrem „Partner“ in der Opposition – der PDS-

Fraktion.  

Die Furcht der CDU vor einer geeinten „rot-roten Oppositionsfront“ in der zweiten 

Wahlperiode, die sich in den folgenden Äußerungen zeigt, war daher unbegründet: „Sie 

müssen sich einmal entscheiden, was Sie werden wollen – Sozialist oder Sozialdemokrat. 

Hören Sie doch auf mit links zu kungeln, nur um in das Bett der Macht zu kommen.“ 

(Goliasch, CDU: 1/100, 24.6.1994: 7070) „Ich vermisse eines, Herr Dr. Kunckel: Ich 

vermisse, daß Sie sich mit der anderen linken Partei auseinandersetzen, die Ihnen doch so 

dicht auf den Fersen ist.“ (Dr. Hähle, CDU: 2/1, 27.10.1994: 50) 

6.3.1.2 Verhältnis zur Sächsischen Staatsregierung 

 
Das Verhältnis der CDU-Fraktion im Landtag zur Sächsischen Staatsregierung war anders 

als das der Oppositionsfraktionen. Für einen wiederholten Wahlerfolg waren beide 

aufeinander angewiesen. Hierzu war ein ständiger Kontakt zwischen Fraktionsführung, den 

Arbeitskreisen- und Gruppen der Fraktion und den einzelnen Staatsministerien ebenso 

wichtig wie das Einhalten einer gemeinsamen politischen Leitlinie. Daher betonten sowohl 

der Ministerpräsident, als auch der Fraktionsführer wiederholt den Erfolg der 

gemeinsamen Regierungstätigkeit: „Die CDU-Fraktion ist eine sichere Stütze unserer 

erfolgreichen (...) Regierung unter Ministerpräsident Kurt Biedenkopf [Lebhafter Beifall 

bei der CDU] Wir stehen hinter der Politik unseres Ministerpräsidenten!“ (Goliasch, 

CDU: 1/54, 14.10.1992: 3788) 

In der Regel ergibt sich aus dem ständigen Kontakt zwischen der Staatsregierung und ihrer 

Fraktion in der parlamentarischen Praxis ein Informationsvorsprung der Mehrheitsfraktion 

gegenüber der Opposition, da bei der Beantwortung von schriftlichen oder mündlichen 

Anfragen die Minister gegenüber der eigenen Fraktion relativ offen sind. Oft wird dieser 

Umstand bei der Ausarbeitung von parlamentarischen Initiativen oder Gesetzesentwürfen 

genutzt. 

Eine offene Kritik der CDU an der Politik der Staatsregierung war ebenso wenig zu 

erwarten, wie das öffentliche Ausführen der parlamentarischen Kontrollfunktion 

gegenüber der Exekutive. In der Parlamentarismusforschung sehen daher einige Vertreter 

eine Kontrollfunktion durch die Mehrheitsfraktion gegenüber ihrer eigenen Regierung als 

gefährliche Illusion an: Es sei keine echte Kontrolle möglich, da die personellen und 

sachlichen Verflechtungen und Bindungen zwischen den Ministerien und der Fraktion zu 
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groß sind – vor allem wenn Abgeordnete der Regierungsfraktion zugleich Mitglieder der 

Regierung sind (Domes 1964: 168).  

Auch in der öffentlichen Meinung und von Seiten der Opposition wird daher die Frage 

nach der Legitimation der Mehrheit gestellt. So wird die Meinung vertreten, dass das 

traditionelle Gewaltenteilungsprinzip zwischen Regierung und Parlament korrigiert werden 

müsse, da die Spannungen zwischen Mehrheit und Opposition eine neue Definition 

erforderten. Die Funktion der Kontrolle und Kritik an der Regierung falle schon im Vorab 

der Opposition zu. Dies müsse zwar nicht bedeuten, dass die Mehrheit dies nicht tut – nur 

wird sie diese Funktion nicht als ihre vornehmlichste Aufgabe betrachten (Ebd.: 11ff.). 

In diesem Sinne konnte sich auch die Sächsische Staatsregierung in beiden untersuchten 

Wahlperioden der Unterstützung ihrer Fraktion im Parlament bei der Einsetzung jedes 

Untersuchungsausschusses gewiss sein, dessen Untersuchungsauftrag sich gegen eines 

ihrer Ministerien oder einen ihrer Minister richtete. In all diesen Fällen wandte sich die 

CDU-Fraktionsführung bereits mit der Einsetzung der Kontrollkommission gegen die sie 

beantragende Opposition und verteidigte die Staatsregierung schon im Vorfeld der 

Untersuchungsergebnisse, - so auch bei der Konstituierung des Untersuchungsausschusses 

zur Personalüberprüfung durch die Staatsregierung: „Persönlich habe ich jedenfalls keinen 

Zweifel daran, was das Ergebnis der Arbeit des Untersuchungsausschusses sein wird. 

Nichts anderes als die Feststellung, daß die Staatsregierung bei der Auswahl und 

Überprüfung ihres Personals verantwortungsbewußt, rechtsstaatlich korrekt und in 

Einzelfallprüfungen vorgegangen ist.“ (Bandmann, CDU: 1/65, 19.3.1993: 4556) Zudem 

enthielt sich die Mehrheitsfraktion bei der Einsetzung aller Untersuchungsausschüsse, 

welche die Regierung betrafen, der Stimme und bezeichnete das parlamentarische 

Untersuchungsrecht als Mittel der Opposition [Anm.: was es nicht ist], da alle Fraktionen 

eines Parlamentes die Kontrollfunktion gegenüber der Exekutive ausüben müssen: „Die 

Einsetzung eines Untersuchungsausschusses ist ein Instrument der Opposition. Wir 

respektieren ganz selbstverständlich dieses Minderheitenrecht, weisen aber den Vorwurf 

zurück, wir hätten nun die Pflicht diesem Begehren beizutreten.“ (Dr. Hähle, CDU: 2/90, 

12.11.1998: 6496) 

Den Oppositionsfraktionen warf man bei Einsetzung der Untersuchungsausschüsse 

parteipolitische, also eigennützige Motive vor: „Mit diesem Ausschuß sollte ganz gezielt 

die Person des Staatsministers Heinz Eggert angegriffen werden – wahrscheinlich eine 

Lösung der Bonner SPD-Parteizentrale.“ (Czok, CDU: 1/99, 23.6.1993: 6872) 
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Trotz dieser deutlichen Verteidigung der Regierungsmaßnahmen darf man nicht 

annehmen, die Regierungsfraktion habe während der beiden Wahlperioden keine Kritik an 

der Staatsregierung geübt bzw. keinen Einfluss auf ihr Handeln genommen. Als absolute 

Mehrheitsfraktion war sie durchaus in der Lage Druck auf die Exekutive auszuüben. Unter 

gewissen Bedingungen kann eine Mehrheitsfraktion durchaus Einfluss auf politische 

Initiativen der Staatsregierung nehmen. Besonders vor anstehenden Wahlen ist diese bereit, 

auf Wünsche der eigenen Fraktion einzugehen. So wird dann auch in der 

Parlamentarismusforschung, entgegen der o.g. kritischen Ansicht, die Meinung vertreten, 

in Deutschland sei die Regierungsfraktion die einzig wirksame Kontrollinstanz gegenüber 

der Regierung, da die Opposition durch ihre zahlenmäßige Unterlegenheit kaum 

Einwirkungsmöglichkeiten besitze (Schweitzer 1979: 80f). Wenn sie die absolute Mehrheit 

besitzt, kann sie zu einem beachtlichen Gegenwicht für die Regierung werden und etwa bei 

anstehenden Personalentscheidungen Einfluss ausüben. 

Allerdings fanden solche Vorgänge, ebenso wie Kritik an Regierungsinitiativen in der 

Regel unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Im Untersuchungszeitraum ließ sich nur in 

einem Fall offener Widerstand gegen das Agieren der Staatsregierung feststellen: In 

Reaktion auf einen Erlass des Kultusministeriums zur Reglementierung bzw. 

Einschränkung des Umgangs von Angehörigen der Staatsregierung mit den Abgeordneten 

des Sächsischen Landtages reagierten einige Mitglieder der CDU-Fraktion ablehnend und 

äußerten dies auch im Plenum des Parlamentes: „Es mag üblich sein, daß die 

regierungstragende Fraktion auch exekutive Entscheidungen mitträgt. (...) Ich bin gegen 

diesen Erlaß und habe dies bereits vor einem halben Jahr dem Herrn Staatssekretär, der 

diesen Erlaß unterzeichnet hat, in einem persönlichen Anschreiben mitgeteilt. [Beifall im 

ganzen Hause] In gleicher Weise hat sich der zuständige Arbeitskreis der Fraktion 

eindeutig positioniert.“ (Colditz, CDU: 1/65, 19.3.1993: 4560) Anzumerken ist allerdings, 

dass sich die Staatsregierung ein halbes Jahr später, bei der Einführung einer 

überarbeiteten Verordnung, der Unterstützung ihrer Fraktion wieder sicher sein konnte. 

Offenbar war im Vorfeld dieses Erlasses eine bessere Abstimmung zwischen CDU-

Fraktion und Regierung erfolgt. 

 

Die Mitglieder der CDU im Sächsischen Landtag waren sich ihrer besonderen Beziehung 

zur Staatsregierung bewusst: „Wir pflegen nur ein anderes Verhältnis zur Staatsregierung 

als sie; das will ich ja gern zugeben. Das fällt uns ja auch nicht so schwer wie ihnen. Auch 
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das will ich gerne zugeben.“ (Leroff, CDU: 2/4, 15.12.1994: 221) Auch das Verhältnis der 

Oppositionsfraktionen zur Staatsregierung schätzte man realistisch ein, stellte jedoch 

Forderungen: „Die Opposition soll die Regierung nicht lieben. Sie muß sie auch nicht 

loben. Aber sie darf bei aller notwendigen Kritik den Menschen im Lande nicht den Mut 

nehmen.“ (Dr. Hähle, CDU: 2/4, 27.10.1994: 51) 

 

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die CDU-Fraktion in den beiden ersten 

Wahlperioden die Tätigkeit des Sächsischen Landtages prägte. Durch ihre absolute 

Mehrheit war sie in der Lage die, in der Regel gemeinsam mit der Staatsregierung 

erarbeiteten Anträge und Gesetzesvorlagen im Parlament durchzusetzen. 

Zweifel oder gar Kritik an der Legitimation ihrer Mehrheit im Landtag, die vor allem 

seitens der Opposition immer stärker geäußert wurde, wehrten sowohl die Fraktion als 

auch der Ministerpräsident ab. 

Im Sächsischen Landtag arbeitete die CDU-Fraktion mit den Fraktionen von FDP und SPD 

zusammen – auch wenn diese Fraktionen keine gemeinsamen Entwürfe oder Anträge mit 

der CDU einbrachten, kann davon ausgegangen werden, dass sie im Rahmen der 

Thematisierungsfunktion und der interfraktionellen Zusammenarbeit einen gewissen 

Einfluss auf CDU-getragene Initiativen nehmen konnten. Für die Bündnis 90/Grünen und 

die Fraktion der PDS – mit der die CDU eine Zusammenarbeit offen ablehnte – traf dies 

nicht zu. 

6.3.2 Oppositionsfraktionen  

Ein bedeutendes Wesensmerkmal der Demokratie ist das Vorhandensein einer Opposition. 

Ihre Existenz beteiligt auch abweichende politische Interessen an der parlamentarischen 

Willensbildung.  

Auf der Ebene des Grundgesetzes ist eine spezifische Rechtsstellung der Opposition nicht 

ableitbar. In den Verfassungen der neuen Bundesländer aber wurden aus den Erfahrungen 

der Unterdrückung der Opposition während des SED-Regimes heraus, Artikel zur Rolle 

der politischen Opposition aufgenommen. So schreibt der Artikel 40 der Sächsischen 

Verfassung fest: „Das Recht auf Bildung und Ausübung parlamentarischer Opposition ist 

wesentlich für die freiheitliche Demokratie. Die Regierung nicht tragenden Teile des 

Landtages haben das Recht auf Chancengleichheit in Parlament und Öffentlichkeit.“ 

Vergleichbare Artikel finden sich in den Landesverfassungen von Brandenburg (Artikel 

55), Mecklenburg-Vorpommern (Artikel 26), Sachsen-Anhalt (Artikel 48) und Thüringen 
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(Artikel 59). Daneben finden sich entsprechende Formulierungen in den Verfassungen von 

Hamburg, Niedersachsen und Bremen. 

Allerdings lässt sich aus diesen verfassungsrechtlichen Vorschriften keine spezifische 

Rechtsstellung der Opposition ableiten, da das Ziel der politischen Minderheit, die 

Regierungsmehrheit abzulösen, keine exakte, rechtliche Definition ermöglicht. 

 
In der politischen Theorie werden der Opposition mindestens drei wesentliche Funktionen 

zugeschrieben: Kritik der Regierungspolitik, Kontrolle der Regierung und Verwaltung 

sowie die Formulierung von politischen Alternativen. Neben diesen Hauptfunktionen 

kommen ihr noch andere Bedeutungen wie das Stellen von personellen Alternativen, die 

stete Bereitschaft zur Regierungsübernahme, als kritischer Mahner zur Wahrung von 

Freiheit und Minderheitenrechten, der Integration von Minderheitengruppen in den 

politischen Prozess und schließlich die Mobilisierung der Öffentlichkeit zu (Vgl. dazu 

Kretschmer 1991: 141ff.). 

In der neueren Oppositionsforschung steht zusätzlich die Frage nach der Rolle der 

Opposition im politischen Entscheidungsprozess im Vordergrund: Ist sie Mitgestalterin 

oder nur Kritikerin und hat sie innovative Wirkung auf die Regierungspolitik – übt also 

eine Thematisierungsfunktion aus?  

Diese Funktion der Opposition wurde auch auf Länderebene untersucht. Erste empirische 

Ergebnisse für den Landtag von Schleswig-Holstein konstatieren den 

Minderheitsfraktionen mit Unterstützung der öffentlichen Meinung einen erheblichen 

Einfluss auf die Regierungstätigkeit (Sebaldt 1992: 30). Demnach ist das Ausmaß der 

Thematisierungsleistung um so höher, je weniger Mitglieder und Interessengruppen des 

sozialen Systems mit den normativen Leitvorstellungen der Regierung übereinstimmen 

bzw. je weniger die Programmatik der Regierung allen gesellschaftlichen Interessen 

gerecht wird (Ebd.). 

In der politischen Wirklichkeit, besonders bei einer absoluten Mehrheit einer Fraktion wie 

dies im Sächsischen Landtag über beide Wahlperioden gegeben war, können 

Oppositionsfraktionen ihre politischen Vorstellungen in der Regel nicht durchsetzen. 

Mehrheit und Regierung gehen auf deren Kritik und Initiativen höchsten im eigenen 

Interesse ein, etwa wenn deren Unterstützung durch außerparlamentarische Gruppen oder 

die Öffentlichkeit sehr groß ist oder deren Forderungen den eigenen politischen 

Zielvorstellungen entgegenkommen. 
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Dennoch besitzt die Opposition in Deutschland starke Mitwirkungs- und Vetorechte. Vor 

allem das Ausüben der Kontrollfunktion gegenüber der Regierung wird durch das Recht 

Untersuchungsausschüsse einzuberufen89, das Einfordern von Informationen durch 

Anfragen oder Einberufen einer Aktuellen Stunde unterstützt. Außerdem besitzt sie 

uneingeschränktes Gesetzinitiativrecht, wird bei der Vergabe von Vorsitzpositionen in den 

Ausschüssen berücksichtigt und besitzt bei verfassungsändernden Gesetzen durch die 

Erfordernis einer Zweidrittel-Mehrheit Vetopotenzial. 

6.3.2.1 Forderungen der Opposition im Sächsischen Landtag 

 
Von Beginn an forderten die Oppositionsfraktionen den Schutz ihrer Minderheitenrechte 

im Parlament. Ein Entschließungsantrag der SPD in der konstituierenden Sitzung, in dem 

man verlangte, dass die Minderheitenrechte im Sächsischen Landtag in keinem Punkt 

hinter den Regelungen eines anderen deutschen Bundeslandes zurückstehen dürften, wurde 

ohne Gegenstimme verabschiedet.  

Dieser fraktionsübergreifende Konsens in der „ersten Stunde“ des Sächsischen Landtages 

bedeutete allerdings nicht, dass im weiteren Verlauf seiner Tätigkeit über das Ausmaß der 

Minderheitenrechte Einigkeit zwischen der Mehrheitsfraktion und den 

Oppositionsfraktionen bestand. Beherrschend Kritikpunkt dieser blieb die Beteiligung der 

Fraktionen bei der Besetzung des Präsidiums, der Ausschüsse und sonstiger Gremien des 

Parlamentes, die laut vorläufiger und auch der endgültigen Geschäftsordnung des 

Sächsischen Landtages nach dem Höchstzahlverfahren nach d’Hondt90 vorgenommen 

wurde. Die Opposition forderte statt dessen das Auszählverfahren nach Hare-Niemeyer91, 

welches man für das demokratischere Verfahren hielt. 

                                                 
89 Das Einsetzen eines Untersuchungsausschusses stellt zwar kein reines Oppositionsrecht dar, dennoch wird 
es fast ausschließlich von ihr genutzt. So beantragte bei einer langjährigen Untersuchung des Bundestages im 
Durchschnitt 80% der Untersuchungsausschüsse die Opposition, 10% die Opposition gemeinsam mit der 
Regierung – lediglich die restlichen 10% wurden allein von der Regierung einberufen (Ismayer 2000: 371). 
90 Das d’Hondtsche Höchstzahlverfahren wird zur Errechnung der Abgeordnetensitze in 
Verhältniswahlsystemen angewandt. Danach werden die Stimmen der Parteien nacheinander durch die 
Ziffern1,2,3 u.s.w. (bis zur Anzahl der zu vergebenden Mandate) geteilt, und zwar beginnend mit der 
höchsten Stimme) in der Reihenfolge der jeweils verbleibenden höchsten Stimmenzahl. Die Verteilung der 
Sitze erfolgt nach der Anzahl der auf die einzelnen Parteien entfallenen Höchstzahlen (Schubert/Klein: 
2003). 
91 Beim Verfahren nach Hare-Niemeyer werden die jeweiligen Stimmenzahlen der Parteien, welche die 
Fünfprozentklausel überwunden haben, mit der Anzahl aller Parlamentssitze multipliziert. Das Ergebnis wird 
durch die Gesamtzahl der abgegebenen Stimmen geteilt, die resultierenden ganzen Zahlen ergeben die 
Anzahl der Sitze einer Partei, die restlichen Sitze für die Parteien ergeben sich aus der Reihenfolge der 
Bruchteile hinter dem Komma (Ebd.). 
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In der Tat begünstigt das System nach Hare-Niemeyer der mathematischen Proportion 

kleinere Fraktionen, wohingegen die Methode nach d’Hondt Fraktionen mit größerer 

Stimmzahl bevorteilt. So änderte der Bundesgesetzgeber 1985 das Wahlsystem hinsichtlich 

der Landeslisten von d’Hondt zu Hare-Niemeyer, da es dem egalitären Erfolgswert der an 

kleineren Parteien abgegebenen Stimmen besser gerecht wird. Das Verfahren nach 

d’Hondt hingegen begünstigt die großen Parteien geringfügig und benachteiligt kleinere 

Parteien (Schubert/Klein: 2003). 

Für die Wahl des Sächsischen Landtages war das Verfahren nach Hare-Niemeyer 

vorgeschrieben, über das Zählverfahren für die Beteiligung der Fraktionen an den Gremien 

und Ausschüssen konnte er aber frei entscheiden. 

 

Die LL/PDS warf der CDU-Mehrheit vor, sich bewusst für das Verfahren nach d’Hondt 

entschieden zu haben, um ihre eigene Mehrheit in den Ausschüssen noch zu verstärken. 

Dazu gehöre auch die Festlegung der Ausschussstärke auf 16 Mitglieder (SL: 1/50, 

10.6.1992: 3421). Eine Verfassungsklage der Fraktion blieb allerdings ebenso erfolglos 

wie Änderungsanträge von der LL/PDS und den Bündnis 90/Grünen zu diesem Paragrafen. 

Der Versuch das Auszählungsverfahren nach Hare-Niemeyer einzuführen, blieb nicht das 

einzige Minderheitenrecht, um das die Oppositionsfraktionen kämpften. So forderten die 

Bündnis 90/Grünen eine Stärkung der Rechte der Opposition bei der Einsetzung und 

Tätigkeit der Untersuchungsausschüsse des Sächsischen Landtages. Zur Begründung ihres 

Antrages führten sie an, dass eine wirksame Kontrolle im Parlament ohnehin nur durch die 

Oppositionsfraktionen wahrgenommen wird und dadurch die Kontrollfunktionen nicht 

mehr durch das gesamte Parlament ausgeübt werden. Besonders in Bundesländern mit 

einer absoluten Mehrheit sei damit: „Die idealtypisch und originär gedachte Aufgabe des 

Parlamentes als Kontrolle der Exekutive (...) obsolet geworden.“ (Dr. Donner, B90/Gr: 

1/7, 14.12.1990: 280) Angesichts der absoluten Mehrheitsverhältnisse müssten die 

Minderheitenrechte der Opposition in der Frage der Untersuchungsausschüsse erheblich 

gestärkt werden, denn: „(...) auch ein solches, aus gutem Grund als Minderheitenrecht 

verankertes Kontrollinstrument kann zur stumpfen Waffe werden, wenn die 

Mehrheitsfraktion faktisch im Hinblick auf die Einsetzung und Durchführung des 

Ausschusses mit ihrer Mehrheit den Gang des Verfahrens allein bestimmen kann.“ (Ebd.) 
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Die Kritik der Oppositionsfraktionen zur Auswirkung der absoluten CDU-Mehrheit in den 

Ausschüssen und bei den Abstimmungen im Plenum des Landtages wurde im Verlauf der 

Wahlperiode immer deutlicher.  

In den Aussprachen zu den Ergebnissen aller Untersuchungsausschüsse des Sächsischen 

Landtages wurden Vorwürfe der Landtagsminderheit laut, Staatsregierung und 

Mehrheitsfraktion hätten die Ausschussarbeit behindert und zu eigenen Gunsten gelenkt. 

Allerdings blieb der Opposition in diesen Fällen die Möglichkeit, Aussagen der 

Staatsregierung durch Große Anfragen zu erzwingen und öffentlich zu machen und zum 

mehrheitlichen Abschlussbericht eigene Minderheitenvoten einzureichen – von beiden 

Rechten machte sie Gebrauch. 

Machtlos war man jedoch gegen die Regierungsfraktion bei Abstimmungen zu einfachen 

Anträgen und Gesetzesvorschlägen oder beim Durchsetzen eigener parlamentarischer 

Initiativen: „Die wichtigste Übung dieses Landtages war bisher die Arithmetik. Man mußte 

nur dafür sorgen, daß stets ein CDUler mehr als die sechs Oppositionellen im Ausschuß 

und 50,1% der Anwesenden im Landtagssaal die eigenen Leute waren – schon war man 

sicher, daß der eigene Entscheidungsvorschlag von CDU-Fraktion und CDU-Regierung 

gefahrlos durchging, wie schlecht er für Sachsen auch immer war.“ (Bartl, LL/PDS: 1/54, 

14.10.1992: 3769) 

 

Abgesehen davon, dass in der zweiten Wahlperiode der CDU-Fraktion nur noch zwei 

Oppositionsfraktionen gegenüberstanden, änderte sich an den Machtverhältnissen im 

Parlament aufgrund der erneuten absoluten Mehrheit der Regierungsfraktion nichts. Im 

Unterschied zur ersten Wahlperiode war sich die Opposition der Auswirkung dieser 

Konstellation auf ihre parlamentarische Arbeit von Anfang an bewusst: „Die Mehrheit 

entscheidet, nicht die Wahrheit. (...) Aber natürlich hat die Mehrheit nicht immer Recht. 

Sie hat bloß mehr Sitze, was ein feiner Unterschied ist. Die Demokratie nimmt Schaden, 

wenn die Mehrheit sich auf ihrer Mehrheit ausruht – laßt die anderen reden, wir stimmen 

sie nachher ja doch nieder! – und sich um Argumente nicht viel kümmert.“ (Dr. Kunckel, 

SPD: 2/1, 27.10.1994: 44) 

Zu Beginn der Wahlperiode unternahmen die beiden verbliebenen Oppositionsfraktionen 

im Landtag, PDS und SPD, dennoch einen erneuten Versuch Regelungen in der 
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Geschäftsordnung zugunsten der Minderheiten im Parlament zu ändern.92 Sie reagierten 

damit auf eine Änderung in der Geschäftsordnung des Zweiten Landtages, die das 

bisherige Recht der Fraktionsvorsitzenden auf einen Redebeitrag des Ministerpräsidenten 

direkt zu antworten, aufhob. Nach Meinung der CDU-Fraktion würde dadurch der 

Ministerpräsident als gleichberechtigtes Mitglied der Staatsregierung behandelt. SPD und 

PDS sahen dagegen in der aus dieser Gleichsetzung herausgehenden Neuregelung der 

Erwiderungsrechte der Oppositionsfraktionen einen Verstoß gegen ihre 

Minderheitenrechte, die ihnen laut Artikel 40 der Sächsischen Verfassung zustehen: „Wir 

sollten dabei bleiben, dieses Minderheitenrecht, das den Fraktionsvorsitzenden das Recht 

gibt, auf die Ausführungen des Ministerpräsidenten zu antworten und ihre Positionen 

darzulegen, in keiner Weise auszuhöhlen.“ (Adler, SPD: 2/1, 6.10.1994: 7)93  

 

Letztendlich blieb die einhellige Kritik der Minderheitenfraktionen an den Auswirkungen 

der absoluten CDU-Mehrheit und der Tatsache, dass sie ihr in Opposition 

gegenüberstanden das einzige einigende Element. Ansonsten verfolgten die einzelnen 

Oppositionsfraktionen im Sächsischen Landtag unterschiedliche Ziele. Ihr Handeln war 

stark von dem Bemühen geprägt, sich von den anderen Fraktionen abzugrenzen. Wichtig 

war dabei, sich nicht nur im Parlament, sondern auch in Sachsen als „neue“ Partei 

darstellen und profilieren zu können. Dieses Bestreben bestimmte auch das Verhältnis der 

einzelnen Oppositionsfraktionen zueinander. 

6.3.2.2 Verhältnis der Oppositionsfraktionen zueinander und zur 

Mehrheitsfraktion 

 
Allen Oppositionsfraktionen war gemein, dass sie zur Regierungsfraktion in Opposition 

standen – wenn auch in unterschiedlichem Ausmaß.  

Die FDP hatte mit der CDU nicht nur die Blockparteienvergangenheit gemeinsam, sie 

konnte außerdem nach bundesdeutschem Vorbild darauf hoffen, bei den nächsten 

Landtagswahlen der Koalitionspartner Nummer eins für die Christdemokraten zu sein, 

                                                 
92 Die Geschäftsordnung der ersten Wahlperiode sah in Paragraf 12 vor, dass der neue Landtag in der 
konstituierenden Sitzung entscheidet, ob und in welchem Umfang die Geschäftsordnung der 
vorausgegangenen Wahlperiode übernommen wird. 
93 Artikel 40 der Sächsischen Verfassung bewahrt die Fraktionen des Landtages zwar nicht vor 
Mehrheitsentscheidungen in der Sache, sichert ihnen aber die gleichen Rechte und Pflichten bei der 
Wahrnehmung ihrer Aufgaben zu: „Das Recht auf Bildung und Ausübung parlamentarischer Opposition ist 
wesentlich für die freiheitliche Demokratie. Die Regierung nicht tragenden Teile des Landtages haben das 
Recht auf Chancengleichheit in Parlament und Öffentlichkeit.“ 
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sollten diese keine erneute absolute Mehrheit erreichen. Die Liberalen brachten im Landtag 

einige Gesetzesentwürfe und Anträge gemeinsam mit der CDU ein, mit deutlichen 

Angriffen oder scharfer Kritik an der Mehrheitsfraktion hielt man sich bis zum Ende der 

ersten Wahlperiode (und der absehbaren Niederlage bei der Wahl zum Zweiten 

Sächsischen Landtag) zurück. Von den anderen Oppositionsfraktionen musste sich die 

FDP-Fraktion deshalb den Vorwurf machen lassen, mit diesem Verhalten die 

Stimmverluste bei den Wahlen 1994 selbst verursacht zu haben: „Die FDP ist bei den 

Wahlen in Ostdeutschland nahezu atomisiert worden. Dies liegt einerseits daran, daß sie 

es nicht verstanden hat, liberales Gedankengut zu vertreten, und sich zu einem 

Wurmfortsatz der CDU entwickelt hat.“ (Dr. Kunckel, SPD: 2/1, 27.10.1994: 47) 

Die liberale Fraktion selbst sah sich während der ersten Wahlperiode allerdings nicht als 

„Zünglein an der Waage“, ihrer Meinung nach hatte sie im Landtag eine wichtige 

ausgleichende Rolle eingenommen: „Die Freien Demokraten sehen sich (...) als ein 

entscheidendes und wichtiges Gewicht auf der politischen Waagschale und damit als 

politisches Korrektiv. (...) Wir haben in der Anfangsphase versucht, eine Brückenfunktion 

zwischen den beiden großen Säulen in diesem Landtag, zwischen SPD und CDU 

herzustellen. In der Anfangsphase, als es noch sehr demokratisch zuging, war dies oft 

möglich.“ (Rade, FDP: 1/100, 24.6.1994: 7062) 

 

Nach der FDP stellten die Bündnis 90/Grünen die kleinste Fraktion im Sächsischen 

Landtag. Trotzdem nahm die aus der Bürgerbewegung entstandene Neugründung – neben 

ihrem scheinbar stärksten politischen Kontrahenten LL/PDS – die stärkste Oppositionsrolle 

ein.  

Die Fraktion engagierte sich besonders für die Durchsetzung von Minderheitenrechten, für 

die Aufarbeitung der Vergangenheit und die Untersuchung der Verantwortung aller 

Parteien der DDR. In beiden Anliegen wurde sie von der LL/PDS unterstützt, trotzdem sah 

man die SED-Nachfolgepartei nicht als politischen Partner an, wenn man sich an den 

allgemeinen Angriffen der anderen Fraktionen des Sächsischen Landtages gegen die PDS 

auch nicht beteiligte: „Herr Bartl, [Anm.: Fraktionsvorsitzender der LL/PDS] wir 

dämonisieren sie und ihre Partei nicht mehr, denn Ihre Wahlerfolge basieren nicht auf 

Ihren eigenen politischen Angeboten, sondern auf der Wahlschützenhilfe durch die Politik 

der CDU-Regierung.“ (Müller, B90/Gr: 1/100, 24.6.1994: 7059) 
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In der Tat stellte nicht die LL/PDS sondern die CDU den stärksten Widersacher für die 

Bündnis 90/Grünen im Landtag dar. Durch ihre Forderungen zur Aufarbeitung der 

Vergangenheit der Blockparteien und hier besonders durch das Engagement ihres 

Abgeordneten Michael Arnold, machte sich die Fraktion nicht nur bei der 

Regierungsfraktion und der FDP, sondern auch bei der Sächsischen Staatsregierung keine 

Freunde. 

Im Sächsischen Landtag standen die Grünen eigentlich der SPD am nächsten, doch obwohl 

beide Neugründungen in vielen politischen Inhalten übereinstimmten, kooperierten sie im 

Parlament nur selten. Sowohl die Sozialdemokraten als auch die Bündnis 90/Grünen 

versuchten, sich als neugegründete Partei in Sachsen zu etablieren. Während die Grünen 

allerdings danach strebten, ihren Anspruch als Organisation der Bürgerbewegung nicht zu 

verlieren, verfolgte die sächsische SPD vordergründig das Ziel, sich neben der CDU als 

zweite große Volkspartei zu etablieren. 

 

Die SPD stellte die stärkste Oppositionsfraktion im Sächsischen Landtag. Während der 

ersten Wahlperiode schwankte sie zwischen ihrer Rolle als stärkste Oppositionsfraktion 

des Parlamentes und dem Erhalt der Koalitionsfähigkeit mit der CDU. Im Sächsischen 

Landtag stand sie vor dem Problem, sich von den Bündnis 90/Grünen und der LL/PDS 

abgrenzen zu müssen, da deren politischen Inhalte und Ziele in vielen Punkten denen der 

eigenen Partei ähnelten. In den ersten beiden Jahren ihrer Landtagstätigkeit führten diese 

verschiedenen Bemühungen zu einem Agieren der SPD-Fraktion im Sächsischen Landtag, 

das keinen klaren politischen Kurs erkennen ließ. So forderte man noch in der 

konstituierenden Sitzung mit einem Entschließungsantrag den Schutz der 

Minderheitenrechte im Sächsischen Landtag, konnte sich aber zu einer offenen 

Unterstützung der Aktionen von PDS und Bündnis 90/Grünen (etwa zur Einführung des 

Auszählungsverfahrens nach Hare-Niemeyer) nicht durchringen. Einerseits kritisierte man 

die CDU und die Staatsregierung heftig, signalisierte andererseits aber wiederholt den 

Willen zum Konsens und zeigte sich bei der Verabschiedung der Verfassung und auch der 

Geschäftsordnung zum Kompromiss mit der Mehrheitsfraktion bereit.  

Bedingt wurde dieser „Schlingerkurs“ sicherlich auch durch den Bundes- und 

Landesvorstand der SPD, deren politische Vorgaben (wie zum Beispiel die anfängliche 

Ablehnung einer schnellen deutschen Wiedervereinigung vor der Volkskammerwahl) 

bereits Anteil an den Wahlniederlagen der Sozialdemokratie in Sachsen hatten. 1992 hatte 
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die Fraktionsführung im Sächsischen Landtag dieses Problem offenbar erkannt: „Als im 

Frühjahr 1990 vor der Volkskammerwahl die westliche Wahlkampfmaschine über unser 

Land stampfte, waren Neupolitiker jeglicher Couleur schnell bereit, gewissermaßen in 

einem Zustand unberechtigter Sicherheit, neue Feindbilder anzunehmen. Wir haben auf 

der Basis von Programmen argumentiert, die weder von uns noch mit uns geschrieben 

wurden, noch auf unsere Situation paßten. (...) Heute ist die unberechtigte Sicherheit oft 

einer berechtigten Unsicherheit gewichen. Wir schämen uns dessen nicht, weil es ein 

Zeichen dafür ist, daß wir wieder im Osten, in Sachsen, angekommen sind.“ (Dr. Kunckel, 

SPD: 1/54, 14.10.1992: 3764) 

In der zweiten Hälfte der ersten Wahlperiode war das Handeln der SPD-Fraktion von dem 

Bemühen geprägt, sich konsequenter als Oppositionsfraktion und damit politische 

Alternative zur CDU zu präsentieren. In diesem Bestreben stellte die LL/PDS den stärksten 

Gegner im Sächsischen Landtag dar – deren sozialpolitischen Ziele und viele andere 

Punkte in der Parteiprogrammatik unterschieden sich für den Wähler nicht wesentlich von 

denen der Sozialdemokraten. Dennoch musste es der SPD gelingen, sich politisch von der 

SED-Nachfolgepartei abzugrenzen. Einziger Angriffspunkt war hierbei die „belastete“ 

Vergangenheit der PDS. Hatte man anfänglich noch für einen differenzierten Umgang mit 

den Abgeordneten der LL/PDS-Fraktion plädiert, zum Beispiel in den Debatten zum 

Untersuchungsausschuss zur Arbeitsfähigkeit des Sächsischen Landtages: „Ich möchte 

allerdings auch eines sagen, die Funktionäre der SED/PDS, die sich dort beteiligt haben, 

will ich hier nicht als stellvertretend für die Mitglieder dieser Partei SED/PDS ansehen.“ 

(Jurk, SPD: 1/41, 13.3.1992: 2695), setzte man die SED-Vergangenheit der Partei bzw. 

Fraktion im Wahlkampf zum Zweiten Sächsischen Landtag bewusst ein: „Wir, die wir uns 

persönlich aktiv für die radikale Erneuerung der SED/PDS eingesetzt haben, sehen nicht 

die politische Kraft dieser Partei, sich grundsätzlich zu verändern und die tiefe Krise in 

unserem Land an der Seite der demokratischen Kräfte mit zu überwinden. (...) Die Art, 

meine Damen und Herren von der PDS, wie Sie in diesem Hause Oppositionspolitik 

formuliert haben, indem Sie vorgaben, für die Ostdeutschen zu sprechen, war für mich oft 

jenseits der Schmerzgrenze, weil Sie grundsätzlich vergessen haben hinzuzufügen, daß es 

die SED war, deren direkter Nachfolger Sie sind, die ursächlich die Menschen im Osten in 

diese Scheiße hineingeritten hat.“ (Dr. Kunckel, SPD: 1/100, 24.6.1994: 7050)  

Mit dem Wahlergebnis vom Oktober 1994 und der deutlichen Niederlage gegen CDU und 

PDS änderte sich die Position der Sozialdemokraten im Landtag erneut. In der Anzahl der 
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Sitze lagen sie nur noch knapp vor der PDS, beide Fraktionen bildeten nach dem 

Ausscheiden von FDP und Bündnis 90/Grünen allein die Opposition. Die SPD stand nun 

vor der Aufgabe, gemeinsam mit der PDS eine starke Opposition zu bilden, sich 

gleichzeitig jedoch politisch so von ihr abzugrenzen, dass unterschiedliche 

programmatische Inhalte erkennbar blieben und die Sozialdemokratie in Sachsen endlich 

ein eigenes Profil erhielt.  

Diese schwierige Situation für die SPD erkannte im Übrigen auch die Regierungsfraktion 

im Sächsischen Landtag, deren Erkenntnis wahrscheinlich auch die Angst vor einer „rot-

roten Oppositionsfront“ zu Grunde lag: „Die sächsische SPD wird es schwer haben, bei 

der hauchdünnen Mehrheit vor der PDS ihre eigene unverwechselbare Rolle zu finden. 

Wir Christdemokraten werden Verständnis dafür haben, wenn diese Suche nach 

Orientierung etwas Zeit braucht. Ich jedenfalls will mich nicht daran beteiligen, SPD und 

PDS in einen Topf zu werfen, solange dazu in Sachsen noch kein konkreter Anlaß besteht.“ 

(Dr. Hähle, CDU: 1/2, 27.10.1994: 51) 

Die SPD-Fraktion versuchte diese Trennung innerhalb des Parlamentes zu erreichen, 

indem sie zwar mit der PDS als Partner in der Opposition zusammenarbeitete, bei den 

gemeinsamen Anträgen und bei gleichen politischen Intentionen aber stets die Führung 

behielt. D.h. die PDS musste sich im Plenum des Landtages Anträgen der SPD-Fraktion 

anschließen – ihrerseits unterstützte die SPD (zumindest öffentlich) keine Anträge der 

PDS.  

Besonders deutlich kam dieses Verfahren der SPD-Fraktion bei der Einsetzung der 

Untersuchungsausschüsse der zweiten Wahlperiode zum Ausdruck. Dem Erstantrag der 

PDS zum Untersuchungsausschuss „Förderung der Milchwirtschaft durch die 

Staatsregierung“ hatte man wegen angeblicher Verfahrensfehler der PDS-Fraktion beim 

Stellen des Antrages nicht zugestimmt und brachte einen Monat später einen eigenen 

Einsetzungsantrag ein. Beim zweiten Untersuchungsausschuss wiederholte sich dieser 

Vorgang. Wiederum stimmte man gegen den Antrag der PDS auf Einsetzung und brachte 

nur drei Plenarsitzungen später (nun gemeinsam mit der PDS) einen eigenen Antrag auf 

Einsetzung einer parlamentarischen Kontrollkommission ein. 

Bedeutendster Unterschied zwischen beiden Oppositionsfraktionen bleib nach wie vor die 

Vergangenheit der PDS-Fraktionsmitglieder. Deswegen konnte die PDS bei Erhebung der 

Abgeordnetenanklage gegen drei ihrer Mitglieder nicht auf die Unterstützung der anderen 

Oppositionsfraktion hoffen. 
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Die LL/PDS war als Fraktion im Sächsischen Landtag weitestgehend isoliert. 

Symptomatisch für diese Position im Parlament war das Verhalten der anderen 

Landtagsfraktionen bei den Aussprachen der Fraktionsvorsitzenden zu den 

Regierungserklärungen des Ministerpräsidenten, bei denen ein Großteil der 

Fraktionsmitglieder den Plenarsaal vor Redebeginn des PDS-Fraktionsführers verließen94. 

Die politischen Initiativen der LL/PDS-Fraktion – so zum Beispiel die Ablehnung der 

Sächsischen Verfassung wurde von den anderen Fraktion mit einer Absage an den 

demokratischen Gemeinwillen gleichgesetzt: „Ich kann es wirklich nicht verstehen, aus 

welchen Gründen die Fraktion Linke Liste/PDS (...) sich aus der Gemeinsamkeit der Ebene 

der demokratischen Kräfte für diese Verfassung entfernt hat.“ (Dr. Kröber, FDP: 1/46, 

26.5.1992: 3077)  

Abgesehen von Verweisen auf die DDR-Vergangenheit von CDU und FDP im 

Sächsischen Landtag: „(...) sprechen sie jetzt über die PDS, oder sprechen Sie über die 

Vergangenheit der Parteien in der ehemaligen DDR? Dann würde ich bitten, daß sie ihre 

Verantwortung der CDU und der anderen Blockparteien einbeziehen.“ (Elsner, LL/PDS: 

1/41, 13.3.1992: 2698) ging die LL/PDS mit den Angriffen der anderen Fraktionen 

erstaunlich gelassen um und schätzte ihre Position im Parlament durchaus richtig ein: „Da 

der allseits beliebte Prügelknabe PDS eben nicht zur Verfügung stand (...)“ (Bartl, 

LL/PDS: 1/99, 23.6.1994: 6973) Den anderen Oppositionsfraktionen im Sächsischen 

Landtag warf sie lediglich vor, dass deren Abgrenzungs- und Profilierungsbemühungen 

immer stärker gewesen seien, als oppositionelle Zusammenarbeit: „Sich nach links 

abzugrenzen war Ihnen immer wichtiger, als die Mehrheitsfraktion zu zwingen, sich mit 

der gesamten Opposition (...) auseinanderzusetzen. Das ist doch das Problem dieses 

Hauses gewesen.“ (Bartl, LL/PDS: 1/100, 24.6.1994: 7056) Erhebliche Teile der 

Opposition, die „für jedes Bündnis mit den Schwarzen zur Verfügung“ standen, hätten ihre 

Glaubwürdigkeit gegenüber dem Wäher als „Sachverwalter der Ideale von 1989“ verloren 

(Ebd.: 7052). 

Die Wahlerfolge der PDS bei den Kommunalwahlen im Vorfeld der Landtagswahl 1994 

veranlasste die anderen Parteien Sachsens zu deutlichen Reaktionen. So forderte der CDU-

Landesvorstand alle „demokratischen Parteien in Sachsen“ auf, mit der PDS keine 

Wahlabsprachen zu treffen oder Koalitionen einzugehen. Die FDP verlangte sogar von der 

                                                 
94 SL: 1/30, 25.10.1991: Fast alle Abgeordneten der SPD, Bündnis 90/Grünen, FDP und CDU; SL: 1/54, 
14.10.1992: die überwiegende Mehrheit von CDU und SPD; 1/100, 24.6.1994: die geschlossene CDU-
Fraktion und zahlreiche SPD-Abgeordnete. 



Professionalisierung der sächsischen Landtagsabgeordneten  224 
 
 
sächsischen Sozialdemokratie „ihrer politischen Verantwortung für die PDS-Wählerschaft 

gerecht zu werden.“  

Im Wahlkampf zum Zweiten Sächsischen Landtag versuchten die anderen Parteien durch 

die Thematisierung der Vergangenheit potenzielle PDS-Wähler für sich zu gewinnen: „Die 

Lehre dieser Revolution heißt: SED und SED/PDS sind kein Synonym für Freiheit. Wir 

sollten deshalb immer deutlich sagen, daß die Nachfolger im Apparat unglaubwürdig sind, 

wenn sie jetzt vorgeben, Vertreter der Ostdeutschen zu sein, die sie 40 Jahre lang verraten 

und verkauft haben.“ (Dr. Kunckel, SPD: 1/100, 24.6.1994: 7045)  

6.3.2.3 Verhältnis zur Sächsischen Staatsregierung 

Die Minderheitsfraktionen hatten ein anderes Verhältnis zur Sächsischen Staatsregierung 

als die CDU, da sie ihr ebenso in Opposition gegenüberstanden wie der Mehrheitsfraktion. 

Eine Anerkennung oder gar Lob der Regierungstätigkeit durch die Oppositionsfraktionen 

war daher kaum zu erwarten. Dieser Annahme entsprechend überwog in den Erklärungen 

der oppositionellen Fraktionsvorsitzenden zur Regierungstätigkeit die Kritik. Regelmäßig 

wurde der Staatsregierung ihr Versagen in fast sämtlichen Bereichen ihrer Politik attestiert. 

Einfluss auf die politischen Initiativen der Staatsregierung konnte die Opposition aufgrund 

der Stärkeverhältnisse im Parlament kaum nehmen, dementsprechend beklagten sie, dass 

eigene Forderungen und Vorschläge von der Regierung nur sehr selten aufgegriffen 

wurden und man somit kaum politischen Einfluss auf die Entwicklung in Sachsen nehmen 

konnte, der über die Thematisierungsfunktion der Minderheiten im Landtag hinausging95.  

In der Tat fand die Mehrheit der oppositionellen Forderungen durch die Staatsregierung 

keine Zustimmung, das Regierungsoberhaupt Kurt Biedenkopf wehrte sich sogar gegen die 

zahlreichen Vorschläge und Eingaben der Oppositionsfraktionen und bezeichnete sie in 

ihrer Vielzahl sogar als staatsfeindlich: „Wenngleich wohl immer wieder (...) Hoffnungen 

und Illusionen erweckt werden, der Staat könne viel mehr tun als das, was er bereits tut, so 

kann ich denjenigen, die solche Erwartungen wecken (...) nicht mehr die bona fides der 

Naivität zubilligen. Diejenigen, die dies tun, wollen den Staat überfordern (...). Sie wollen 

durch die Überforderung des Staates eine Begründung dafür schaffen, daß er 

grundsätzlich verändert werden muß.“ (Ministerpräsident Kurt Biedenkopf, CDU: 2/1, 

27.10.1994: 34) 

                                                 
95 Wenn die Oppositionsfraktionen dies auch als „Ideenklau der Staatsregierung“ bezeichneten, kann 
dennoch davon ausgegangen werden, dass einige Vorschläge der Opposition des Sächsischen Landtages 
Eingang in die politischen Initiativen und die Gesetzgebung der Sächsischen Staatsregierung fanden. 
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Neben der mangelnden politischen Einflussnahme warfen die Oppositionsfraktionen der 

Staatsregierung eine Ungleichbehandlung im Vergleich zur Regierungsfraktion vor. Vor 

allem kritisierte man die Informationspraxis der einzelnen Staatsministerien auf die 

Anfragen der einzelnen Fraktionen.  

 

Ein weiterer deutlicher Unterschied zwischen den Oppositionsfraktionen und der 

Regierungsfraktion bestand im Ausüben der parlamentarischen Kontrollfunktion 

gegenüber der Staatsregierung. Die Oppositionsfraktionen übten diese, im Gegensatz zur 

CDU offen aus – zumal diese Tätigkeit angesichts der absoluten CDU-Mehrheit die 

einzige parlamentarische Aufgabe blieb, die sie tatsächlich voll ausfüllen konnten.  

Die Fraktion der Bündnis 90/Grünen schloss die Mehrheitsfraktion von der 

parlamentarischen Kontrollfunktion des Landtages sogar gänzlich aus: „Die Parlamente 

der Bundesländer machen gegenwärtig einen Funktionswandel durch, bei dem die 

legislativen Funktionen immer weiter zurückgehen. (...) Dieses Faktum erhöht das 

Bedürfnis nach politischer Kontrolle der Legislative enorm. Ein weiterer Punkt (...) ist die 

Tatsache, daß eine wirksame Kontrolle im Parlament ohnehin nur von den 

Oppositionsparteien beziehungsweise -fraktionen wahrgenommen wurde und wird. (...) 

Immerhin ist festzustellen, daß Kontrollfunktionen nicht mehr durch das gesamte 

Parlament wahrgenommen werden, sondern allenfalls von den Oppositionsparteien. (...) 

Die Regierungsfraktionen sind im wesentlichen im Hinblick auf die Parlamentsarbeit zu 

Akklamationsorganen der Regierung geworden.“ (Dr. Donner, B90/Gr: 1/7, 14.12.1990: 

280).  

Der Fraktionsvorsitzende der SPD hielt der Sächsischen Staatsregierung vor, sich in ihren 

Entscheidungen von der CDU-Fraktion im Sächsischen Landtag beeinflussen zu lassen und 

bestätigte damit, dass die Regierungsfraktion durchaus Einfluss auf Entscheidungen der 

Staatsregierung nahm: „Wir wollten eine Trennung von Partei und Regierung. Jetzt regiert 

die Fraktion. Nicht einmal mehr klammheimlich rühmt sich der Fraktionsvorsitzende, daß 

er den Ministern gesagt hat, was im Kabinett zu entscheiden ist.“ (Dr. Kunckel, SPD: 

1/100, 24.6.1994: 7047) 

 

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die Oppositionsfraktionen nur einen geringen 

politischen Einfluss auf die Tätigkeit des Sächsischen Landtages hatten. Unter den 
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gegebenen Stärkeverhältnissen im Parlament blieb ihr die Rolle als Kritikerin und 

Kontrolleurin des Regierungshandelns.  

Eine innovative Wirkung auf die Politik der Staatsregierung oder den Sächsischen Landtag 

blieb aus, oppositionelle Vorschläge zur Parlamentsreform, die zum Beispiel im Rahmen 

der Erarbeitung der Sächsischen Verfassung gestellt wurden, konnten gegen die Mehrheit 

im Landtag nicht durchgesetzt werden. Zudem bildete die Opposition keine einheitliche 

„Front“ gegen die Mehrheitsfraktion im Landtag. Zu unterschiedlich waren ihre politischen 

Intentionen und Inhalte, zu groß der Wille, sich von den anderen Minderheitsfraktionen 

abzugrenzen, um die eigene Fraktion und Partei innerhalb des Sächsischen Landtages und 

des Freistaates zu etablieren. 

6.3.3 Die Rolle der Vergangenheit 

Die Konstituierung des Sächsischen Landtages am 27. Oktober 1990 stellte einen 

Neuanfang für die parlamentarische Geschichte und die Demokratie in Sachsen dar. Bei 

diesem Neubeginn spielte die Vergangenheit für die weitere Historie des Landtages eine 

große Rolle. Die Erfahrungen aus der Vergangenheit, der Umgang mit ihr und ihre 

Aufarbeitung beeinflussten die Tätigkeit des sächsischen Parlamentes in den ersten beiden 

Wahlperioden. 

Die Erfahrungen der einzelnen Landtagsabgeordneten mit dem SED-Regime und die 

Erwartungshaltung der Bürger, die sie im Landtag vertraten, führten von Beginn an zu 

einem besonderen Interesse an der Aufarbeitung der DDR-Vergangenheit. So bezeichnete 

der so eben gewählte Landtagspräsident (nach einem Rückblick auf die jüngste Geschichte 

Sachsens) die Aufarbeitung der Vergangenheit als eine der größten Aufgaben des 

Landtages: „Große Belastungen werden auf uns zukommen. Der Ergebnisdruck und die 

Erwartungshaltung der Bevölkerung sind groß. Die Vergangenheitsbewältigung wird die 

Demokratie (...) zusätzlich fordern. (...) Die Vergangenheit soll nicht zugedeckt, sondern 

aufgearbeitet werden. (Iltgen, CDU: 1/1, 27.10.1990: 12) 

Zur Vergangenheitsaufarbeitung installierte der Sächsische Landtag noch in seiner 

konstituierenden Sitzung den Sonderausschuss „zur Aufarbeitung von Amts- und 

Machtmißbrauch infolge der SED-Herrschaft“, einen Untersuchungsausschuss, der mit 

einigen Sonderbefugnissen ausgestattet, die Vergangenheit mit parlamentarischen Mitteln 

aufarbeiten sollte.  

Die Bezeichnung des Ausschusses zeigt bereits auf, worauf sich die 

Vergangenheitsaufarbeitung des Sächsischen Landtages konzentrierte: Sie beschränkte 
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sich auf die Verantwortung der SED für Missstände in der DDR. Neben der gegebenen 

Notwendigkeit, die sich aus dem totalitären politischen System der DDR mit dem 

alleinigen Machtanspruch der Einheitspartei ergab, waren dafür auch Fraktions- bzw. 

Parteiinteressen verantwortlich. 

Für die CDU-Mehrheit im Landtag (und die FDP) war eine Ausdehnung der Untersuchung 

auf die Rolle und die Verantwortung der Blockparteien im Parteiensystem der DDR nicht 

von Interesse. So bezeichnete der CDU-Fraktionsführer die Aufarbeitung der 

Vergangenheit zwar auch als eine der wichtigsten Aufgaben – gegen den Willen der 

Fraktionen von LL/PDS und den Bündnis 90/Grünen grenzte man die Untersuchungen 

aber lediglich auf die Rolle der SED ein. Eine Mitverantwortung der Blockparteien an den 

Missständen in der DDR sollte ausgeschlossen werden. 

Die Bündnis 90/Grünen dagegen forderten für den Prozess der Vergangenheitsaufarbeitung 

eine komplexe Vorgehensweise. Unter Führung ihres in dieser Frage aktivsten Mitgliedes 

Michael Arnold vertrat man die Meinung: “daß es nicht nur, nicht ausschließlich und 

unmittelbar die SED-Herrschaft beim Amts- und Machtmißbrauch gegeben hat, (...) es gibt 

auch weitere Persönlichkeiten und Personen dieses ehemaligen DDR-Landes, die hier 

auch ohne SED-Mitgliedschaft Amts- und Machtmißbrauch betrieben haben.“ (Arnold, 

Bündnis 90/Grüne: 1/1, 27.10.1990: 29)  

Die SED-Nachfolgeorganisation LL/PDS unterstützte die Grünen im Sächsischen Landtag 

in diesem Bestreben. Eine Feststellung der Alleinschuld der SED für Vergehen in der DDR 

stand natürlich nicht im Interesse der Fraktion. Obwohl man sich durchaus für eine 

Aufarbeitung der eigenen Parteienvergangenheit einsetzte, um den Anspruch, eine neue 

und demokratische Partei zu sein, auch durchsetzen zu können. Neben der Forderung, alle 

Parteien und Verantwortlichen des politischen Systems in die Aufarbeitung einzubeziehen, 

bestand die Taktik der Fraktion darin, dem Staatssicherheitsdienst der DDR die alleinige 

Verantwortung (etwa für die geplanten Isolierungs- und Internierungslager) zuzusprechen 

und sich somit von allen Verbrechen, die im Zusammenhang mit dem AfNS oder dem MfS 

standen, zu distanzieren. Jegliche Ergebnisse der Vergangenheitsaufarbeitung des 

Landtages, die diesen Intentionen widersprachen, focht die LL/PDS an. 

 

Abgesehen von der Aufarbeitung der Folgen der SED-Herrschaft und der Suche nach den 

Verantwortlichen für Missstände in der DDR spielte die Vergangenheit auch in Bezug auf 

die politische Gegenwart eine Rolle.  
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Besonders in den Köpfen der Abgeordneten, die aufgrund ihrer Überzeugungen im 

politischen System der DDR benachteiligt wurden oder gar Repressalien erlitten hatten, 

war die Vergangenheit ständig präsent und wurde somit in den Sächsischen Landtag 

transportiert. Beispielsweise verwiesen Vertreter der Oppositionsfraktionen in der 

Begründung für ihre Ablehnung des Erlasses der Sächsischen Staatsregierung zur 

Regelung des Umgangs ihrer Angehörigen mit den Mitgliedern des Sächsischen Landtages 

auf die besonders Sensibilität zu dieser Thematik aufgrund der Erfahrungen in der SED-

Diktatur hin: „Die Demokratie lebt vom Widerspruch. Sie lebt dieses Leben hier im Osten 

mit ganz besonderer Sensibilität für Erscheinungen, die sie an frühere vormundschaftliche 

Zeiten erinnern. (...) Ich rufe Sie deshalb auf, Front zu machen gegen diese 

Dienstanweisung, die die ostdeutsche Befindlichkeit und unsere jüngste Geschichte 

mißachtet!“ (Dr. Harbauer, SPD: 1/65, 19.3.1993: 4558) 

Außerdem nutzte man den Verweis auf die SED-Diktatur, um die CDU-Fraktion in Bezug 

auf die Ausübung ihrer absoluten Mehrheit darauf zu verweisen „wie klein oder wie groß 

der Abstand zu den Vorgängern geworden ist, was die Bevormundung angeht.“ (Dr. 

Donner, Bündnis 90/Grüne: 1/15, 17.4.1991: 811)  

 

Auch die Existenz der SED-Nachfolgeorganisation LL/PDS trug wesentlich dazu bei, dass 

die Vergangenheit die Tätigkeit des Sächsischen Landtages beeinflusste. Die 

Vergangenheit der PDS wurde von den anderen Fraktionen genutzt, etwa zur Verteidigung 

der eigenen Fehler: „Darüber hinaus zeigt uns natürlich dieser Fall, in welch eine 

Konfliktsituation uns die Sozialistische Einheitspartei hineingeführt hat. Ja, Herr 

Friedrich, [Anm.: Stellvertretender Vorsitzender der PDS-Fraktion] das haben Sie auch 

mit zu verantworten! (...) Wir brauchten über solche Fälle nicht zu reden, wenn wir nicht 

die totalitäre Vergangenheit der DDR hätten (...). (Dr. Grüning, CDU: 2/84, 23.6.1998: 

6082)  

Das Festhalten der Fraktionsführung der LL/PDS an ihren, durch die 

Bewertungskommission wegen früherer MfS-Tätigkeit zur Mandatsniederlage 

aufgeforderten Abgeordneten, führte über beide Wahlperioden hinweg dazu, dass die 

belastete Vergangenheit der Partei im Sächsischen Landtag ständig präsent blieb. Über den 

gesamten Untersuchungszeitraum gab sie den anderen Fraktionen im Landtag die 

Möglichkeit, die Problematik der Vergangenheitsbewältigung zu Angriffen gegenüber 

ihrer Fraktion zu nutzen.  
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Die LL/PDS war darum bemüht, der Belastung durch die eigene parteipolitische 

Vergangenheit entgegenzuwirken, indem man sich offen zu der besonderen Verantwortung 

dadurch bekannte und sich zur eigenen Vergangenheit äußerte. So betonte der 

Fraktionsvorsitzende, dass sich die PDS als einzige reformierte Partei der ehemaligen DDR 

zu ihrer Vergangenheit bekenne: „Diese Partei PDS hat sich sehr wohl zu der 

Vergangenheit der SED bekannt. Sie hat sich als einzige Partei zu all den Fehlern der 

Vergangenheit bekannt.“ (Bartl, LL/PDS: 1/6, 13.12.1990: 236)  

Deshalb stimmte die Fraktion  beispielsweise auch der Einsetzung des Sonderausschusses 

zum „Amts- und Machtmißbrauch infolge der SED-Herrschaft“ zu, wenngleich sie auch 

die Untersuchung der Verantwortung aller Parteien der DDR forderte: „(...) sprechen Sie 

jetzt über die PDS, oder sprechen Sie über die Vergangenheit der Parteien in der 

ehemaligen DDR? Dann würde ich bitten, daß Sie ihre Verantwortung, die Verantwortung 

der CDU und der anderen Blockparteien einbeziehen.“ (Elsner, LL/PDS: 1/41, 13.3.1992: 

2698)  

 

Durch ihre Vergangenheit und ihr Agieren im Sächsischen Landtag nahm die LL/PDS 

innerhalb der Fraktionen eine weitgehend isolierte Position ein. Die Mehrheit der 

Abgeordneten schloss die Linksfrakton vom Prozess der gemeinsamen politischen 

Willensbildung aus und bezeichnete sie als „undemokratische Partei“ – eine Aussage, die 

man auch nach Forderungen der PDS-Fraktion anlässlich des gemeinsam verabschiedeten 

Fraktionsrechtstellungsgesetzes nicht zurücknehmen wollte: „(...) daß mein 

Fraktionsvorsitzender diesen Gesetzentwurf gemeinsam auch mit der PDS-Fraktion hier 

unterzeichnet hat (...) ist keine Anerkenntnis oder Rücknahme der von ihm geäußerten 

Hinweise zu ihrer Partei.“ (Leroff, CDU: 2/79, 27.5.1998: 5773)  

Andere Landtagsmitglieder gingen sogar noch weiter, indem sie forderten, die „Ruinpartei 

SED hätte sich auflösen sollen“ und der Hoffnung Ausdruck gaben, dass durch die 

Untersuchungen des Landtages zur Vergangenheit der SED „die Glaubwürdigkeit der PDS 

zumindest, ich möchte es höflich ausdrücken, angekratzt wurde“ (Richter, FDP: 1/41, 

13.3.1992: 2697). 

Von anderer Seite gab es sogar Forderungen, die Verfassungsmäßigkeit der Partei zu 

überprüfen: „Und ich denke, in Bayern ist man da schon ein Stück weiter, wenn man 

nämlich darüber nachdenkt, wie die Verfassungsmäßigkeit einiger Organisationen ist, und 
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ich denke wir werden im Freistaat Sachsen auch grundsätzlich über diese Fragen 

nachdenken müssen.“ (Bandmann, CDU: 1/6, 13.12.1990: 239) 

 

Vor allem zu Beginn der ersten Wahlperiode war die negative Einstellung gegenüber der 

SED-Nachfolgeorganisation verständlich und auch nachvollziehbar. Eine Reihe von 

Landtagsmitgliedern war von den Auswirkungen der SED-Politik persönlich betroffen 

gewesen. Auch die anderen Landesparlamentarier dürften von den Enthüllungen und 

neuesten Erkenntnissen über das Ausmaß und die Auswirkungen der SED-Diktatur, die 

seit Ende 1989 aufkamen, nicht unbeeindruckt geblieben sein.  

Abgesehen davon muss an dieser Stelle allerdings auch festgehalten werden, dass alle 

anderen Fraktionen – mehr oder weniger konsequent – die belastete Vergangenheit der 

PDS auch zur Profilierung der eigenen Partei bzw. Fraktion im Sächsischen Landtag 

nutzten.  

Die SED-Vergangenheit der LL/PDS kam dementsprechend nicht nur bei Debatten, die 

sich mit der Aufarbeitung der Vergangenheit beschäftigten zur Sprache, sondern diente 

auch bei anderen politischen Auseinandersetzungen den Interessen der jeweiligen Partei. 

So verwies der Justizminister nach Angriffen gegen seine Person und der durch die 

Opposition initiierten Untersuchung seiner Personalpolitik darauf: „Bei allem Tragischen 

der Vorgänge darf man doch nicht vergessen, daß diese Vorgänge Folge des 

Unrechtsregimes der SED sind, als deren Rechtsnachfolgerin sich die PDS versteht.“ 

(Heitmann, Staatsminister der Justiz: 1/41, 10.4.1992: 2894) Die SPD-Fraktion nutzte die 

Weigerung der LL/PDS sich von ihren, durch MfS-Vorwürfe belasteten Mitgliedern zu 

trennen, um die Auflösung und Neuwahl des Sächsischen Landtages zu fordern (SL: 1/32, 

22.11.1991: 2029). 

 

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die Stärkeverhältnisse im Parlament mit der 

absoluten Mehrheit der CDU letztendlich entscheidend für die Art der 

Vergangenheitsaufarbeitung durch den Sächsischen Landtag waren: „Was Sie aber ganz 

bestimmt in Sachsen finden, das will ich Ihnen aufzeigen: einen klaren 

Vergangenheitsbewältigungskurs auf allen Ebenen. Im Landtag haben wir eines der 

härtesten Verfahren in Sachen MfS-Belastung angewandt. Zur Vergangenheitsbewältigung 

wurde ein eigenes Institut eingerichtet. Wir haben im Landtag einen eigenen Ausschuß zum 
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Machtmißbrauch in der ehemaligen SED-Dikatur.“ (Goliasch, CDU: 1/95, 28.4.1994: 

6631) 

Der Sächsische Landtag ging mit seinem Sonderausschuss und dem Versuch, 

Vergangenheit mit parlamentarischen Instrumentarien aufzuarbeiten einen Sonderweg 

innerhalb der Parlamente der neuen Bundesländer. Auch der Artikel 118 der Sächsischen 

Verfassung stellte eine Ausnahme unter den Landesverfassungen dar.  

Dennoch lässt sich feststellen, dass die Thematik der Vergangenheitsaufarbeitung im 

Verlauf der Tätigkeit des Sächsischen Landtages an Bedeutung verlor. Der anfängliche 

unbedingte Wille zur Aufarbeitung der Vergangenheit, der 1990 noch zu spüren war, 

wurde zunehmend durch aktuelle Probleme in den Hintergrund gedrängt. So stellte der 

SPD-Vorsitzende im Frühjahr 1994 fest: „Die SPD-Fraktion des Sächsischen Landtages 

weiß (...), daß aufgrund der großen Probleme des Landes, wie Arbeitslosigkeit, soziale 

Gerechtigkeit (...) die Fragen der Vergangenheit zweitrangig geworden sind.“ (Dr. 

Kunckel, SPD: 1/95, 28.4.1994: 6611) Dementsprechend verwies der Landtagspräsident zu 

Beginn der zweiten Wahlperiode zwar noch auf die Aufarbeitung der Vergangenheit hin: 

„Es wird noch eines langen (...) Prozesses bedürfen, die Elemente und psychischen 

Verwerfungen der beiden Diktaturen von 1933 bis 1945 und 1949 bis 1989 aus dem Wesen 

vieler Menschen zu überwinden und die Geschichte aufzuarbeiten.“ (Iltgen, CDU: 2/1, 

6.10.1994) Konkrete Maßnahmen des Sächsischen Landtages blieben aber (sicherlich in 

der Erkenntnis, dass der Versuch die Vergangenheit mit parlamentarischen Mitteln 

aufzuarbeiten gescheitert war) aus. Zwar sprach dies keiner der Abgeordneten im 

Sächsischen Landtag so aus, der Verlauf und die Ergebnisse der Arbeit des 

Sonderausschusses zum SED-Machtmissbrauch hatten jedoch aufgezeigt, dass einer 

parlamentarischen Institution sowohl die Kapazität, als auch die Kompetenz und vor allem 

die Objektivität zur historischen Aufarbeitung fehlten. Der Sonderausschuss blieb zwar 

auch in der zweiten Wahlperiode bestehen, wählte als zweiten Untersuchungsgegenstand 

allerdings keine historische Problematik mehr. 

Die Vergangenheit spielte zunehmend nur noch in Rückblicken anlässlich bestimmter 

Jubiläen eine Rolle und diente dazu, die Leistung des Wiederaufbaus der demokratischen 

Strukturen und des Landes Sachsen zu würdigen. Außerdem wurde sie im Sächsischen 

Landtag (vor allem in Wahlkampfzeiten) vorrangig genutzt, um politische Gegner, in den 

meisten Fällen die PDS, anzugreifen. Die Existenz der SED-Nachfolgeorganisation und die 

Problematik der Geheimdiensttätigkeiten zu DDR-Zeiten von einigen Mitgliedern des 
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Landtages führten dazu, dass ein Stück DDR-Vergangenheit im Sächsischen Landtag 

ständig präsent blieb. 

6.4 Fazit 
 
Der Sächsische Landtag wies in seinen ersten beiden Wahlperioden eine unterschiedliche 

Zusammensetzung auf. Zwar blieb die absolute Mehrheit der CDU über die neun Jahre des 

Untersuchungszeitraumes konstant, von der vielfältigen Opposition, die ihr noch in der 

ersten Wahlperiode gegenüberstand, blieben in der zweiten Legislatur nur noch zwei 

Fraktionen übrig. 

Das Auftreten aller Fraktionen im Parlament wurde durch äußere und innere Faktoren 

beeinflusst. Außerhalb des Landtages bestimmten die Ziele des Bundes- und 

Landesvorstandes der Parteien das Agieren der Fraktionen. Zu den äußeren Einflüssen 

zählte ebenfalls – besonders für die reformierten Altparteien im Sächsischen Landtag – die 

Vergangenheit der eigenen Partei. 

Innerhalb des Landtages wurden die Politik und das Verhalten der Fraktionen wesentlich 

davon bestimmt, ob sie die Mehrheit bildeten oder zur parlamentarischen Minderheit 

gehörten. Alle Fraktionen im Sächsischen Landtag durchlebten einen mehr oder weniger 

starken Wandel. Zum einen, indem sie sich im Rahmen der politischen 

Professionalisierung in ihrer Organisation besser auf den parlamentarischen Betrieb 

einstellten. Zum anderen wurden die Ziele und Inhalte der Tätigkeit im Parlament an die 

jeweiligen politischen „Rahmenbedingungen“ in und außerhalb des Sächsischen Landtages 

angepasst. Hierbei spielten wiederum die Vorgaben des eigenen Parteivorstandes eine 

entscheidende Rolle. 

 

Die CDU in Sachsen konnte ihren Wahlerfolg von 1990 vier Jahre später wiederholen. 

Dementsprechend hielten die Fraktion im Landtag und ihre Staatsregierung an der 

bewährten Politik fest. Bestimmende Größe in der Politik der sächsischen CDU war 

Ministerpräsident Kurt Biedenkopf, seit 1991 auch Vorsitzender des Landesverbandes der 

Partei. Sein Ansehen in der Bevölkerung und die Erfolge, vor allem für den 

Wirtschaftsstandort Sachsen, hatten wesentlich zur erneuten absoluten Mehrheit der CDU 

beigetragen. 

Demonstrierten die Christdemokraten innerhalb des Landtages Konstanz und Stärke, 

schwelten (ähnlich wie bei der FDP) nach 1990 innerhalb des Landesverbandes die 
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Konflikte zwischen ehemaligen Blockparteimitgliedern, Parteiwechslern und 

Neueinsteigern aus dem Bereich der Bürgerbewegung. Begleitet von Massenaustritten 

ehemaliger Blockparteimitglieder konnten die Erneuerer in Sachsen den größten Einfluss 

entfalten, allerdings waren auch hier die Kämpfe innerhalb der Partei am heftigsten. Vor 

diesem Hintergrund ist auch der vergleichsweise „harte“ Kurs der 

Vergangenheitsaufarbeitung durch die Sächsische Staatsregierung und den Landtag zu 

sehen. So sehr man bemüht war, die Aufarbeitung der Vergangenheit auf die 

Verantwortung der SED zu beschränken, so konsequent versuchte man, eine Debatte oder 

gar Untersuchung der Rolle der Blockparteien zu vermeiden. Die Problematik der 

Eigenschuld, etwa durch Partei- bzw. Fraktionsmitglieder, die durch eine ehemalige 

Mitgliedschaft in einem Geheimdienst der DDR belastet waren, versuchte die Fraktion 

außerhalb des Parlamentes zu regeln.  

Im Rahmen ihrer parlamentarischen Tätigkeit schöpfte die CDU-Fraktion die 

Möglichkeiten, die ihr die absolute Mehrheit gaben, voll aus. Bei allen wichtigen 

Abstimmungen, die der einfachen Mehrheit bedurften, trat die Fraktion geschlossen auf. 

Über beide Legislaturperioden stimmte die Fraktionsdisziplin: in den untersuchten 

parlamentarischen Vorgängen kam es nur einmal – im Fall des Erlasses des 

Kultusministeriums zum Umgang mit den Landtagsabgeordneten zur „offenen 

Befehlsverweigerung“ von einigen Fraktionsmitgliedern gegenüber dem Fraktionsvorstand 

und der Staatsregierung. 

Gegenüber den Oppositionsfraktionen und ihrer wachsenden Kritik an den bestehenden 

Mehrheitsverhältnissen im Parlament und der daraus resultierenden mangelnden eigenen 

politischen Einflussnahme, zeigte man sich selbstbewusst. Oft reagierte die CDU auf die 

Initiativen der Opposition mit einem Appell an die gemeinsame demokratische 

Grundhaltung und politischen Werte. Blieb die Opposition bei ihrer konträren Meinung 

wurden deren Alternativen gerne mit dem Makel undemokratischer Gesinnung versehen.  

Auf die Wahlerfolge der PDS bei den Kommunalwahlen 1994 reagierte die Bonner 

Führung mit einer „Zukunft statt Linksfront“-Kampagne, der sich auch die CDU Sachsens 

anschloss. Der SPD warf man vor, dass es ihr nicht gelungen sei, Wählerpotenzial von der 

PDS zurück zu gewinnen und sich nicht deutlich genug von ihr abzugrenzen. 

Deutlicher als jede andere Fraktion schloss die CDU von vornherein jegliche 

Zusammenarbeit mit der (LL)PDS aus, wohingegen besonders mit der FDP, aber auch der 

SPD interfraktionell zusammengearbeitet wurde. Zu den Bündnis 90/Grünen ergaben sich 
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wegen deren Forderung zur Aufarbeitung der Vergangenheit aller Parteien der DDR zwar 

Kontroversen, da sie im Gegensatz zur PDS aber keine Stimmengewinne verzeichnen 

konnte und somit keinen ernsthaften politischen Gegner darstellte, hielt man sich mit 

Angriffen gegen die „Bürgerrechtler“ weitgehend zurück. 

Auch nach den Erfolgen der PDS im Superwahljahr 1994 und ihrer Etablierung im 

Parteiensystem blieb die totale Ablehnung der CDU gegenüber der Partei und Fraktion im 

Landtag bestehen.96 

 

Die sächsische SPD zählte schon im Vorfeld der ersten Landtagswahlen zu den 

Wahlverlierern, nachdem man bereits bei der Volkskammerwahl im März 1990 

überraschend deutlich der CDU unterlegen war. Die schlechtesten Ergebnisse 

verzeichneten die Sozialdemokraten dabei in Sachsen: im Bezirk Leipzig erreichte man 

21,5 Prozent, in Chemnitz 15,6 Prozent und im Bezirk Dresden sogar nur 9,7 Prozent. 

Diese Ergebnisse deuteten den Stimmenanteil für den Sächsischen Landtag – 19 Prozent – 

schon an. 

Warum aber konnte die SPD in ihrer alten Hochburg Sachsen nicht an frühere Erfolge 

anknüpfen? Zum einen gelang es ihr nicht, den „Traditionsbogen“ zum ureigenen Wähler- 

und Mitgliederpotenzial, den Arbeitern, zu schlagen. Statt der Arbeiterschaft, einst das 

Fundament der Partei, dominierte in der SPD der DDR die Intelligenz und die 

Selbstständigen. Zudem gelang es der neuen Partei nur unzureichend, neue Mitglieder zu 

gewinnen. Obwohl man im Unterschied zu den früheren Blockparteien nicht auf eine breite 

Mitgliederbasis zurückgreifen konnte, beging man zunächst den Fehler, nur parteilose 

DDR-Bürger aufzunehmen – ehemaligen SED-Genossen wurde der Zutritt verweigert 

(Walter/Dürr/Schmidtke 1993: 33). 

Zum anderen gelang es der neuen Partei nicht, ein eigenes zündendes politisches Konzept 

zu entwickeln. Der Wahlkampf in Sachsen lag in den Händen der westdeutschen 

Schwesterpartei, der es nicht so gut wie der CDU gelang, die ostdeutschen 

Befindlichkeiten anzusprechen. So verlor man durch die anfänglichen Bedenken gegen 

eine rasche Wiedervereinigung Stimmen in der Bevölkerung. Zudem fehlte der SPD in 

                                                 
96 Diese grundsätzliche Position behält die CDU auch im aktuellen 4.Sächsischen Landtag bei. So verglich 
Ministerpräsident Milbradt die Zielsetzung PDS mit der (inzwischen in den Landtag eingezogenen) NPD. 
Diese Äußerungen stießen auf den Widerstand der Fraktionsvorsitzenden von FDP und SPD, welche die PDS 
zu denjenigen Kräften zählten, die „in pragmatischen Fragen vernünftig seien“ und mit der man 
zusammenarbeiten könne (Freie Presse, 10.5.2005). 
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Sachsen  nach der Absage der westdeutschen Parteiprominenz - ein aussichtsreicher 

Spitzenkandidat für die Landtagswahl. 

Der Mangel an einer klaren politischen Linie setzte sich im Agieren der SPD-Fraktion im 

Landtag fort. Die Sozialdemokraten schwankten zwischen dem Erhalt der 

Koalitionsfähigkeit mit der CDU und ihrer Rolle als stärkste Oppositionsfraktion. Als 

stärkster Konkurrent erwies sich dabei die LL/PDS.  

Die Fraktion der SPD stand im Verhältnis zur PDS im Sächsischen Landtag vor zwei 

Problemen: Man stand vor der grundsätzlichen Frage, wie das Verhältnis zur SED-

Nachfolgeorganisation zu gestalten sei. Außerdem mussten man sich von der PDS 

inhaltlich abgrenzen, da die Wahlprogramme beider Parteien eine Vielzahl gleicher oder 

ähnlicher Vorstellungen, vor allem in sozialen Fragen aufwiesen.  

So erklärten die Sozialdemokraten 1990 in ihrem Wahlprogramm zur Sozialpolitik, das 

„Prinzip der Solidarität zur Richtschnur für das politische Handeln“. Auch die PDS, 

welche die soziale Sicherheit für alle hervorhob, sprach von einer „solidarischen 

Gesellschaft“ und der Notwendigkeit eines „solidarischen Ausgleichs für Schwächere“. 

Ähnliche, nahezu deckungsgleiche Formulierungen finden sich auch in den Erläuterungen 

zur Wirtschaftspolitik und zur Deutschlandspolitik (Vgl. dazu: Wuttke/Musiolek 1991: 

Kapitel 3, 65ff.)  

Noch problematischer als der Fakt, wie man dem Wähler gegenüber die Unterschiede 

beider Parteien und Wahlprogramme verdeutlichen kann, war die Frage, ob und wie der 

Umgang mit der PDS gestaltet werden sollte. Die Stimmenverhältnisse in Sachsen, 

besonders nach den Kommunalwahlen und der Landtagswahl 1994 erzwangen nahezu eine 

gegenseitige Zusammenarbeit oder Duldung, da die Möglichkeit einer Großen Koalition 

mit der CDU ausgeschlossen war. Die Vorgaben des Bundes- und Landesvorstandes der 

SPD für die Fraktion im Landtag zu einer möglichen Tolerierung oder gar Kooperation mit 

der PDS waren in den beiden ersten Wahlperioden sehr unterschiedlich und trugen dazu 

bei, dass die sächsischen Sozialdemokraten auch in dieser Frage keine konsequente 

politische Linie verfolgen konnten. 

Vor 1994 verfolgte die Führung der Sozialdemokraten die „Strategie der kategorischen 

Unvereinbarkeit“, was die PDS bedauerte und der SPD „Anbiederung an konservative 

Kräfte“ vorwarf (Backes/Jesse 1994: 180ff.).  
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Nach den Wahlerfolgen der PDS bei den Kommunalwahlen 1994 und den schlechten 

Ergebnissen der eigenen Partei gab es unterschiedlichen Meinungen innerhalb der SPD-

Führung über das künftige Verhältnis zur PDS. 

Während einige Führungsgrößen eine „Integrationsstrategie“ verfolgten, die auf die 

Eigenständigkeit im Umgang mit der PDS beharrten (Höppner, Ringstorff, Stolpe), 

unterstützt von denen, die auf eine „Normalisierung“ des Verhältnisses bedacht waren 

(Bahr, Eppler) und den im Sinne eines Linksbündnisses handelnden Kräften (Lafontaine, 

Westphal), drängten die Desintegrationsvertreter auf Abgrenzung (Rappe, Rau, Scharping). 

Insgesamt ergab sich daher in der „PDS-Politik“ der SPD kein einheitlicher Kurs. 

So gaben die SPD-Landes- und Fraktionsvorsitzenden der Vorgabe Thierses entsprechend 

im August 1994 die sog. „Dresdner Erklärung“ ab, in der eine Zusammenarbeit mit der 

PDS ausgeschlossen wurde. Diese Stellungnahme wurde jedoch durch Bekundungen und 

Kommentare prominenter Sozialdemokraten in Frage gestellt, denen die 

Positionsbestimmung entweder zu weit oder zu eng gefasst war (Krueger 1995: 159).97 

Nachdem trotz dieser Leitnote die PDS von der Mehrheit der SPD-Fraktionen auf 

kommunaler Ebene längst als politischer Partner akzeptiert worden war, sorgten die 

Ergebnisse der Bundestagswahl und der Landtagswahlen, welche die PDS endgültig als 

Linkskonkurrenz für die SPD etablierten, zu einer erneuten internen Debatte.98 Als 

Resultat erfolgte im Dezember der Beschluss des Parteivorstandes, sich künftig inhaltlich 

scharf von der PDS abzugrenzen sowie der Ausschluss jeglicher Möglichkeit einer 

Koalition auf Bundes- und Landesebene. Im parlamentarischen Alltag wollte man der PDS 

dagegen die Mitwirkungsmöglichkeiten nicht versagen (Krueger 1995: 180). 

Die sächsische SPD-Landtagsfraktion folgte dieser schwankenden Haltung des 

Parteivorstandes. Bis 1994 praktizierte man, vor allem im Wahlkampf für den Zweiten 

Sächsischen Landtag von Seiten der Fraktionsführung die Strategie der Differenzierung. 

Die Stimmenverhältnisse nach der zweiten Landtagswahl zwangen die Sozialdemokraten 

jedoch zur Normalisierung des Verhältnisses zu ihrem einzigen verbliebenem 

                                                 
97 So trat Thierse selbst auch mit widersprüchlichen Erklärungen auf, indem er einerseits die PDS als 
politischen Gegner bezeichnete, mit dem man nicht kooperiere, andererseits auf kommunaler Ebene dazu 
aufforderte, die PDS-Abgeordneten als politische Partner anzuerkennen. Diesen Widerspruch erklärte er 
selbst, indem er einräumte, dass in einer großen Partei auch wichtige Leute unterschiedliche Meinungen 
haben (Die Welt, 18.8.1994: 2) 
98 So führte die SPD in Mecklenburg-Vorpommern ohne Zustimmung des Bundesvorstandes Verhandlungen 
mit der PDS und stellte ihnen sogar einen Forderungskatalog für eine künftige Zusammenarbeit. Das von 
beiden Parteien angestrebte Resultat einer von der PDS tolerierten Minderheitenregierung von SPD und 
Bündnis 90/Grünen wurde erst durch massiven bundespolitischen Druck abgewendet (Krueger 1995: 179) 
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oppositionellen Partner im Landtag.99 In der parlamentarischen Praxis „gestattete“ man 

nun der PDS-Fraktion den eigenen politischen Initiativen zu folgen. Allerdings ging die 

Integration der PDS nicht so weit, dass man seinerseits offen Anträge der PDS-Fraktion 

unterstützte.100 

 

Zusammenfassend kann also festgestellt werden, dass es der SPD-Fraktion angesichts der 

Konzeptlosigkeit und oft auch schwankenden Haltung der Parteiführung auf Bundes- und 

Landesebene nicht gelang, im Sächsischen Landtag einen einheitlichen politischen Kurs zu 

verfolgen. Innerhalb der Fraktionen des Parlamentes war sie diejenige, die zu mehreren 

politischen Inhalten oft eine wechselnde Haltung einnahm: sei es in der Frage zum 

Umgang mit der PDS, der Stellung zur Mehrheitsfraktion oder in einigen Grundpositionen 

zu Regelungen in der Sächsischen Verfassung und der Geschäftsordnung des Landtages. 

Das Fehlen eines starken politischen Grundkonzeptes zeigte sich letztendlich nicht nur im 

Wahlergebnis 1994, sondern auch in den Mitgliederzahlen der sächsischen SPD. Im 

Gegensatz zu den anderen neuen Bundesländern, die Zuwächse von 10 Prozent 

(Mecklenburg-Vorpommern) und 20 Prozent (Sachsen-Anhalt) verzeichnen konnten, 

erreichte man lediglich einen Prozent mehr an neuen Mitgliedern. 

 

Zu keiner anderen Partei existierten nach 1989 mehr Debatten, unterschiedliche 

Meinungen und auch kontroverse Untersuchungsergebnisse als zur PDS. Die 

Einschätzungen reichten vom „Profil einer antidemokratischen Partei“ (Moreau 1998) bis 

zur Bewertung als junge, linksdemokratische Reformpartei. Eine eigene Wertung kann und 

soll an dieser Stelle nicht erfolgen, zumal eine Analyse der Inhalte und Absichten der PDS 

schwierig ist. Die Partei befindet sich immer noch in einem ständigem Wandlungsprozess, 

in ihr sind viele Möglichkeiten angelegt – wie das jüngste Linksbündnis vor der 

Bundestagswahl 2005 zeigt. 

Fest steht, dass die PDS-Fraktion im Sächsischen Landtag von der eigenen Geschichte, 

dem Reformprozess der Partei und vor allem von den kontroversen und zumeist 

ablehnenden Haltungen der anderen Parteien stark beeinflusst wurde. Innerhalb des 

                                                 
99 Gespräche mit beiden Parlamentarischen Geschäftsführern im Sächsischen Landtag bestätigen diese 
Normalität im Umgang und der Integration der PDS, die sich vor allem in einer guten interfraktionellen 
Zusammenarbeit ausdrückte. 
100 Einem Thesenpapier der Ost-SPD über die künftige Zusammenarbeit mit der PDS, das sogar die 
Möglichkeit einer Koalition offenhält, soll nur der SPD-Fraktionsvorsitzende und gleichzeitige 
Landesvorstand Kunckel abgelehnt haben. Aus den Kreisen der sächsischen SPD wurde er für diese 
abweisende Haltung kritisiert worden sein (FAZ, 6.2.1997). 
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Parlamentes hatte sie von Beginn an eine weitestgehend isolierte Position inne. Trotz der 

Reformbestrebungen einer sehr aktiven Gruppe innerhalb der Partei, die eine eher passive, 

den Traditionen der alten Einheit verpflichtete Mitgliedschaft dominierte, erkannten die 

anderen Fraktionen die LL/PDS nicht als neue, demokratische Kraft an. Eine wesentliche 

Ursache für diese Haltung war, neben parteitaktischen Gründen, das unkoordinierte 

Nebeneinander von vielen innerparteilichen Positionen und Plattformen, die eine 

Einschätzung der genauen Ziele und Interessen der Linkspartei erschwerten.  

Innerhalb der PDS kämpften die Vertreter drei unterschiedlicher Interessengruppen 

gegeneinander: die „modernen Sozialisten“ und intellektuellen SED-Reformer standen 

gegen die sozialen und linksliberal ausgerichteten Pragmatiker, welche die PDS im 

parlamentarischen Parteiensystem etablieren wollten. Gegen beide Gruppen agierten die 

Vertreter von ideologisch restaurativen Positionen (Keller 1995: 30). 

Das Problem der Vergangenheitsaufarbeitung wurde seit dem Dezember 1989 verschleppt. 

Es mangelte an offener, transparenter, objektiver und kollektiver Aufarbeitung der eigenen 

Geschichte in der gesamten Partei. Der Parteivorstand unterband eine breite und 

kontroverse Debatte und diskreditierte auf dem dritten Parteitag einen kritischen Beitrag 

zur „Geschichtsdiskussion in der PDS“, womit die historische Chance einer 

emanzipatorischen Geschichtsbetrachtung durch die Partei vertan wurde. Die nur 

widerstrebend aufgenommene Aufarbeitung der Vergangenheit wurde durch das 

mangelnde Rechtsbewusstsein vieler Mitglieder, individuelle Verdrängungsmechanismen 

und die Verteidigung der eigenen Biografie beeinflusst.  

Auch die LL/PDS-Fraktion im Sächsischen Landtag erhob zwar selbst den Anspruch, die 

Vergangenheit aufarbeiten zu wollen, sorgte aber vor allem mit ihren Festhalten an den 

eigenen belasteten Abgeordneten (auch hier mit der Argumentation des „gelebten Lebens“) 

dafür, dass die eigene belastete Vergangenheit im Landtag präsent blieb. Trotz des 

Umstandes, dass die anderen Fraktionen die LL/PDS vom Prozess der gemeinsamen 

politischen Arbeit weitestgehend ausschlossen und der abwehrenden Haltung ihr 

gegenüber, die in der schon beschriebenen „Linksfrontkampagne“ der CDU/FDP gipfelte, 

war die PDS im Sächsischen Landtag die Fraktion mit den meisten Stimmengewinnen von 

der ersten zur zweiten Wahlperiode.  

Ihre Stimmgewinne waren nahezu gleichbedeutend mit den Verlusten der SPD. Von 

Beginn an war die PDS darum bemüht gewesen, sich ihren Platz links von der 

Sozialdemokratie im Landtag zu erobern – ohne aber die grundsätzliche 
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Koalitionsfähigkeit mit ihr zu verlieren. Der PDS gelang es, der SPD die Kompetenz in der 

Bevölkerung für so populäre Themen wie die hohe Arbeitslosigkeit, den Mangel an 

Ausbildungsplätzen und die immer noch nicht ausgeglichenen Ost-West-Gehälter 

abzunehmen. Den Sozialdemokraten blieb unter den Wählern lediglich die 

Sachverständigkeit für Wirtschaftsfragen (Hirscher/Segall 2000: 8).  

In der zweiten Wahlperiode zwang die neue Stimmverteilung die SPD-Fraktion im 

Sächsischen Landtag dazu, die PDS als politischen Partner zu akzeptieren. Die totale 

Ablehnung durch die Mehrheitsfraktion blieb allerdings bestehen, im Gegensatz zu den 

anderen Parteien der neuen Bundesländer, die infolge der Reformbestrebungen innerhalb 

der PDS und ihres Zuspruchs in der Wählerschaft nach 1990 eine zögerliche Annäherung 

oder zumindest Auseinandersetzung mit der PDS betrieben, erkannte die CDU in Sachsen 

die Partei nicht als demokratische Kraft an und lehnte jegliche Akzeptanz oder gar 

Kooperation kategorisch ab. 

 

Die Bündnis 90/Grünen verpassten mit nur 4,1 Prozent der Wählerstimmen die 

Wiederwahl in den Zweiten Sächsischen Landtag. Ihr Dilemma bestand vor allem in der 

Problematik der Abgrenzung zu den beiden anderen linken Oppositionsfraktionen SPD und 

LL/PDS. 

Da die PDS ein Parteiprogramm verabschiedet hatte, dass sich in der maßgeblichen 

Orientierung mit denen der linken Sozialdemokratie, den Grünen und dem Bündnis 90 

deckte, gelang es ihr, eine Reihe von jüngeren, linksökologisch und demokratisch 

motivierten Anhängern zu binden, die in den alten Bundesländern zu den Grünen oder der 

SPD tendiert hätten. Die erkennbaren Parallelen der Programme erschwerten die 

Profilierung als eigenständige politische Kraft innerhalb des Sächsischen Landtages. 

Zudem verloren die ehemaligen Vertreter der Bürgerbewegung mit der parlamentarischen 

Mitarbeit einen Großteil ihrer Mobilisierungsfunktion aus der Zeit von 1989/90 

(Wiegohls/Schulz/Enbergs 1992: 59f). Der Spagat zwischen Abgeordnetendasein und 

Bürgerbewegung führte oft zu Spannungen. So sorgte das Fraktionsmitglied Michael 

Arnold mit seinem außerparlamentarischen Engagement im Zentrum zur Aufklärung der 

„Verbrechen des Stalinismus“ für erheblichen Aufruhr in und außerhalb des Sächsischen 

Landtages. Den Bündnis 90/Grünen brachte dies nicht nur den Groll der CDU, durch 

Vorwürfe des illegalen Umgangs mit Staatssicherheitsunterlagen geriet die gesamte 
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Fraktion in Verruf. Arnold selbst erhielt eine Verleumdungsklage, die im Landtag zu 

einem Antrag auf Aufhebung seiner Abgeordnetenimmunität führte. 

Im Sächsischen Landtag waren die Bündnis 90/Grünen dennoch bestrebt, öffentlich 

umstrittene Themen aufzugreifen und durch eine Vielzahl an parlamentarischen Initiativen 

an Resonanz zu gewinnen. Trotz der vielen programmatischen Gemeinsamkeiten verbot 

sich dabei die formale Zusammenarbeit mit der PDS, deren Anerkennung für die 

Bürgerrechtler aufgrund deren Vergangenheit moralisch kaum möglich war. Zudem blieb 

die Thematisierung der SED-Vergangenheit die einzige Möglichkeit, sich von der PDS 

abzugrenzen, allerdings verzichtete man dadurch ungewollt auf potenzielle Wähler und 

Mitglieder. Aus dieser Situation heraus entbrannten auch unter den Führungsmitgliedern 

der Bündnis 90/Grünen Diskussionen darüber, inwieweit man doch mit der PDS 

zusammenarbeiten sollte. Für die sächsischen Bündnis 90/Grünen spielte die Ende 1994 

signalisiert Bereitschaft zu „rosa-rot-grünen Reformprojekten“, um in einer Dreierkoalition 

mit SPD und PDS neue Mehrheiten gegenüber der CDU/FDP-Stärke zu erreichen (Krueger 

1995: 159), keine Rolle mehr. Innerhalb des Sächsischen Landtages hatte man zwar die 

SPD als einzige realistische Koalitionsoption ausgemacht – die Stimmverluste beider 

Parteien schlossen eine rot-grüne Koalition in Sachsen allerdings von vornherein aus. 

 

Ebenso wie die Bündnis 90/Grünen zog die sächsische FDP nicht in den Zweiten 

Sächsischen Landtag ein. Allerdings fiel ihre Niederlage mit nur 1,7 Prozent der 

Wählerstimmen weitaus deutlicher aus. Für diese „Abwahl“ waren das Überschätzen der 

eigenen Stärke, das Fehlen einer von der CDU-Fraktion unabhängigen Politik im Landtag 

und das Verfolgen einer verfehlten Wirtschafts- und Arbeitsmarktpolitik verantwortlich. 

Die FDP überwertete den Bonus, den ihr die Führungs- und Sympathiefigur Genscher bei 

den Wahlen im Jahr 1990 einbrachte. Zudem versäumte es die Bonner Parteiführung, sich 

auf die Mitgliederbasis der sächsischen Liberalen zu konzentrieren, die vornehmlich aus 

der LDPD und NDPD der DDR stammte und zumeist aus kleineren Handwerkern und 

Gewerbetreibenden, Lehrern, Akademikern und Künstlern bestand. Zwar duldete man 

deren sozial-liberale Strömungen, förderte sie jedoch nicht. Statt dessen machte man 

Politik für die Zielgruppe der Selbstständigen, Besserverdienenden und die gehobene 

Mittelschicht. Die Partei galt in Sachsen bald als Interessenvertreter von Westbürgern, da 

man sich neben der Präsentation als starke „Wirtschaftspartei“ vor allem der Problematik 

der Rückübertragung von Eigentum widmete (Lapp 1988: 178). 
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Das Verlangen der ostdeutschen Liberalen an den Bundesvorstand, diesem Eindruck 

entgegenzuwirken, blieb erfolglos. Obwohl rund 90 Prozent der vereinigten FDP in den 

neuen Bundesländern aus den eingeflossenen DDR-Parteien LDPD und NDPD stammten, 

strebte der Bundesvorstand eine Reduzierung der Ostliberalen in hauptamtlichen 

Positionen des Parteiapparates an. Zusätzlich erfolgte, wie in der CDU auch, eine 

zunehmende Mobilmachung gegen „Blockflöten“ und „Altlasten“. So geriet u.a. der 

Landesvorsitzende Sachsens, Joachim Günther, in die Kritik, da er in der DDR eine 

hauptamtliche Funktion als Kreissekretär der LDPD in Plauen innehatte. Auch infolge 

dieser Parteipolitik halbierte sich 1991 die Mitgliederbasis in den neuen Bundesländern 

durch die Abgänge enttäuschter Ostliberaler (Lapp 1998: 177). Dieser Trend setzte sich bis 

zur nächsten Landtagswahl unvermindert fort: 1994 verloren die Liberalen in Sachsen 74 

Prozent ihrer Mitglieder (Lock 1998: 46). 

 

Das Agieren der Fraktionen im Sächsischen Landtag wurde neben 

innerparlamentarischen Faktoren, stark von Einflüssen außerhalb des Landtages bestimmt. 

Die Entwicklung der eigenen Partei und die Vorgaben des Parteivorstandes auf Bundes- 

und Landesebene, selbst die Wahlerfolge oder Niederlagen und die Aktionen der eigenen 

Partei in den anderen Bundesländern beeinflussten die Politik der jeweiligen Fraktion im 

sächsischen Parlament. 

Die konstante Größe im Sächsischen Landtag stellte die CDU-Fraktion dar. Trotz 

innerparteilicher Flügelkämpfe blieben deren politischen Inhalte und Ziele in beiden 

Wahlperioden gleich. Gemeinsam mit der Sächsischen Staatsregierung bestimmte sie die 

Leitlinien der Politik in Sachsen.  

Ihre Zielvorstellungen konnte sie aufgrund ihrer absoluten Mehrheit in der Regel auch 

gegen die Vorschläge und Forderungen der Opposition durchsetzen. In der ersten 

Wahlperiode bestand diese aus vier Fraktionen – die sich nicht zu einer einheitlichen 

Opposition zusammenschlossen. Ihr Verhältnis zueinander, aber auch zur 

Mehrheitsfraktion und zur Staatsregierung, war stark von parteitaktischem Kalkül geprägt, 

mit dem Ziel sich als Fraktion und Partei innerhalb der neu formierten Parteienlandschaft 

Sachsens zu profilieren und zu etablieren. Innerhalb dieser Bemühungen spielte auch die 

Parteivergangenheit der Fraktionen eine große Rolle, sie beeinflusste vor allem den Stand 

der LL/PDS und das Verhältnis der anderen Fraktionen zu ihr wesentlich. 
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Während die FDP im Sächsischen Landtag gegenüber der CDU eine Anpassungsstrategie 

verfolgte, betrieb die SPD über die erste Legislatur eine Politik, die zwischen Anpassung 

und Konfrontation wechselte, bevor sie sich zum Ende der Wahlperiode gemeinsam mit 

den beiden anderen Fraktionen des Linksspektrums endgültig für die Konfliktstrategie 

entschied. Im Sächsischen Landtag der zweiten Wahlperiode bestand die parlamentarische 

Opposition nur noch aus SPD und PDS. Die erneute absolute Mehrheit der CDU zwang 

beide Fraktionen zur vorsichtigen Annäherung und Kooperation, wollte man oppositionelle 

Interessen durchsetzen. Die bedeutende Rolle der Vergangenheit als wichtigstes 

Unterscheidungsmerkmal zwischen der Partei des Demokratischen Sozialismus und den 

Sozialdemokraten blieb allerdings bestehen 



Professionalisierung der sächsischen Landtagsabgeordneten  243 
 
 
 

7 Professionalisierung der sächsischen 

Landtagsabgeordneten 
 
Mit der konstituierenden Sitzung des Sächsischen Landtages am 27. Oktober 1990 traten 

160 Abgeordnete ihr Mandat an, die Bestandteil einer neuen politischen Klasse im 

wiedervereinigten Deutschland waren. Die politische Klasse der DDR hatte nach dem 

Umsturz von 1989 und der Umstrukturierung des Parteiensystems und der Angleichung an 

das politische System der Bundesrepublik praktisch aufgehört zu existieren. In die neuen 

Volksvertretungen zogen überwiegend politische Quereinsteiger oder Politikneulinge ein. 

Diese Parlamentarier unterschieden sich hinsichtlich ihres sozialen und politischen 

Hintergrundes von ihren Kollegen in den alten Bundesländern.  

7.1 Fragestellung, theoretischer Zugang und 

Methode der Datenanalyse 
 
Die Untersuchung der Professionalisierung und des Selbstbildes der Abgeordneten des 

Sächsischen Landtages der ersten beiden Wahlperioden soll die Fragen beantworten, worin 

genau die Unterschiede im sozialen und politischen Profil der sächsischen Politiker zu 

denen der politischen Klasse der alten Bundesrepublik bestanden und ob innerhalb des 

kurzen Zeitraumes von einer Legislaturperiode bereits ein Angleichungsprozess an die 

westdeutsche politische Klasse beobachtet werden kann. In dieser Hinsicht ist besonders 

die Frage nach der politischen Professionalisierung interessant, da hier die größten 

Unterschiede zu erwarten sind.  

Die Dokumentenanalyse zu dieser Fragestellung soll Gemeinsamkeiten und Unterschiede 

zwischen beiden politischen Klassen aufzeigen und eine zunehmende politische 

Professionalisierung nachweisen. Durch Interviews mit Mitgliedern des Sächsischen 

Landtages soll zudem erschlossen werden, mit welchem Selbstverständnis die 

Abgeordneten ihr Mandat ausübten und welches Bild sie von sich als Politiker hatten.  

Die Frage nach der politischen Professionalisierung der sächsischen Landtagsabgeordneten 

nach 1990 muss generelle Erkenntnisse der Berufssoziologie ebenso berücksichtigen wie 

die Ergebnisse der Abgeordnetenforschung innerhalb der Politikwissenschaft. Die 
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sächsischen Abgeordneten werden dabei als Bestandteil der politischen Klasse der neuen 

Bundesländer angesehen. Allerdings liefert vor allem die Forschung zur politischen Elite 

die zentralen Ergebnisse und Ansätze zur Untersuchung der Karriereverläufe der 

ostdeutschen Parlamentarier. Gerade die Untersuchung zur Professionalisierung der 

Landtagsabgeordneten unter elitetheoretischen Fragestellungen ist jedoch problematisch, 

da einfache Mandatsträger im Allgemeinen nicht zur politischen Elite gezählt werden. 

Untersuchungen der westdeutschen Elite (u.a. Wildenmann 1968, 1981; Hoffmann-Lange 

1991; Bürklin/Rebenstorf 1997) rechnen allenfalls die Fraktionsführer und die 

Ausschussvorsitzenden wichtiger Ausschüsse sowie die Präsidiumsmitglieder zur 

politischen Elite. Im Gegensatz zu diesem Konzept der politischen Elite umfasst der 

Begriff der politischen Klasse auch die „parlamentarischen Hinterbänkler“, die nicht im 

Machtzentrum der Politik stehen, aber von ihren Karrierewegen und Privilegien her 

Ähnlichkeiten mit den Mitgliedern der politischen Elite aufweisen (von Beyme 1993: 31).  

 

Die Professionalisierung des Sächsischen Landtages wird demnach nach den 

Erkenntnissen der Elitetheorie untersucht, die Analyse wird dabei auf zwei Merkmale der 

politischen Professionalisierung beschränkt. (Da sich der Sächsische Landtag in der ersten 

Wahlperiode aus 160 Abgeordneten und in der folgenden Wahlperiode immerhin noch aus 

120 Mitgliedern zusammensetzte, ist eine umfassende Betrachtung des sozialen 

Hintergrundes und der Karrierewege aller Abgeordneten im Rahmen dieser Arbeit nicht 

möglich.) Eine genauere Untersuchung der Professionalisierung der sächsischen 

Abgeordneten findet anhand der politischen Elite des Landtages statt. Die empirische 

Analyse der politischen Karrieren dieser Abgeordneten wird schließlich durch Interviews 

vertieft und ergänzt. 

Ein exakter Vergleich der Karrierewege der sächsischen Abgeordneten mit denen der alten 

Bundesländer gestaltet sich allerdings schwierig, da eine zeitgemäße Untersuchung zu 

einem westdeutschen Landtag fehlt. Um die Ergebnisse dieser Arbeit vergleichend 

einordnen zu können, wurden daher die Untersuchungen von Stefan Holl (Holl: 

Landtagsabgeordnete in Baden-Württemberg: Sozialbild; Rekrutierung, Selbstbild: 1989) 

in der Annahme herangezogen, dass sich auch in den nächsten Legislaturperioden keine 

gravierenden Änderungen im sozialen und politischen Profil dieses Parlamentes ergaben, 

da die politische Wende in der DDR keine Einschnitte für das parlamentarische System der 

alten Bundesländer mit sich brachte. 
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Die Analyse der sozialen und politischen Merkmale der Abgeordneten erfolgte anhand der 

in den Parlamentshandbüchern veröffentlichten Biografien, die im Sinne eines nicht-

reaktiven Messverfahrens (Schnell/Hill/Esser 1989: 377) ausgewertet wurden. Dabei ist zu 

beachten, dass sich zu diesen Angaben in der Anlage der Geschäftsordnung des 

Sächsischen Landtages Anordnungen finden, die den Parlamentariern vorschreiben, den 

gegenwärtigen Beruf sowie vergütete und ehrenamtliche Tätigkeiten in Vorständen, 

Aufsichtsräten, Berufsverbänden, Wirtschaftsvereinigungen und sonstigen 

Interessenverbänden oder ähnlichen Organisationen anzugeben (GO des SL vom 

23.10.1990, Anlage 1). Darüber hinaus ist es den Abgeordneten allerdings freigestellt, 

welche biografischen Angaben sie machen. Während einige ihre persönlichen Angaben auf 

ein Minimum beschränkten, stellte der Großteil seinen beruflichen Werdegang und 

insbesondere das ehrenamtliche Engagement ausführlich dar. 

Die im Rahmen dieser Untersuchung durchgeführte Dokumentenanalyse zum sozialen und 

politischen Profil kann Informationen zwar weniger detailliert und gezielt abfragen als ein 

Interview oder eine schriftliche Befragung. Allerdings hätte auch bei einer direkten 

Befragung nicht verhindert werden können, dass zu bestimmten Angaben die Auskunft 

verweigert wird (Derlien/Lock 1994: 66f). Dahingegen haben Informationen aus einem frei 

zugänglichen und an eine breite Öffentlichkeit gerichteten Dokument den Vorteil, dass sie 

kaum verfälscht sind, da sich im Zuge der Parteienkonkurrenz und gegenseitigen Kontrolle 

kaum ein Abgeordneter Fehlangaben leisten kann. Das soziale und politische Profil der 

meisten sächsischen Mandatsträger konnte daher auf Basis der Parlamentshandbücher 

hinreichend erschlossen werden. Die statistische Datenanalyse erfolgte unter Verwendung 

des Computerprogramms „SPSS“, berücksichtigt wurden nur die Daten des Handbuches 

zur ersten Wahlperiode mit Stand vom Mai 1991 bzw. dem Handbuch zur zweiten 

Wahlperiode mit dem Stand vom März 1996. Später erfolgte Wechsel von Abgeordneten 

durch Nachnominierung infolge von Mandatsaufgaben oder Todesfällen wurden demnach 

nicht berücksichtigt.  

Die Interviews zur Professionalisierung und zum Selbstbild erfolgten unter Verwendung 

eines standardisierten Fragebogens. Es wurden sowohl geschlossene Fragestellungen mit 

festen Antwortvorgaben als auch offene Fragestellungen verwendet. 
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7.2 Die Professionalisierung der politischen Klasse 
 
Der Begriff der politischen Professionalisierung ist eng mit dem der „politischen Klasse“ 

verbunden – einer Personengruppe, die sich darauf eingerichtet hat, dauerhaft nicht nur 

„für“ die Politik, sondern auch „von“ ihr leben zu können. Zur politischen Klasse in 

diesem Sinne werden die Parlaments- und Regierungsmitglieder, daneben auch die 

hauptamtlichen Mitarbeiter der Parteien, der Fraktionen und der Abgeordneten gezählt. Als 

Kern der politischen Klasse gelten die hauptberuflichen Mandatsträger, deren 

Karrieremöglichkeiten sich um die Parlamente gruppieren (Borchert/Golsch 1995: 613). 

Innerhalb dieser hauptberuflichen Mandatsträger bilden die Inhaber politischer Ämter und 

Funktionen, also Mitglieder der Fraktionsführung und des Parlamentspräsidiums die 

politische Elite101.  

In der jüngeren Forschung werden dabei die Vorstellungen der klassischen Elitetheorie von 

einer dichotomen Unterscheidbarkeit von Herrschern und Beherrschten als den heutigen 

Machtverhältnissen in funktional differenzierten modernen Gesellschaften nicht mehr 

angemessen bezeichnet. Vielmehr lässt sich in entwickelten Demokratien eine 

differenzierte Machtstruktur mit unterschiedlichen und teilweise konkurrierenden Zentren 

nachzeichnen, in deren Mittelpunkt ein Aggregat hochspezialisierter Politikmanager steht. 

Deren Funktion liegt darin, politische Steuerungsfähigkeit durch die Integration 

heterogener gesellschaftlicher Interessen herzustellen (Klingemann/Stöß/Wessels 1991: 

33). 

7.2.1 Politische Professionalisierung aus historische Perspektive 

Der Beginn der politischen Professionalisierung, d.h. die Entstehung neuer oder die 

Umwandlung bereits bestehender Berufe in professionalisierte Berufe – hier die 

Herausbildung des Berufspolitikers (Siehe u.a.: Herzog 1975: 181) setzte in Deutschland 

später als in den Vereinigten Staaten, jedoch früher als in den meisten anderen 

europäischen Ländern ein. 

                                                 
101 Eliten werden in der Forschung im Allgemeinen nach Wert-, Macht- und Funktionseliten unterschieden. 
Funktionseliten konstituieren sich in allen gesellschaftlichen Sektoren – so auch in der Politik auf Grund 
einer eigenen, speziellen Qualifikation bzw. Professionalität (Handbuch Politisches System der BRD 1997: 
600). 
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Das größte Hindernis für die Professionalisierung des deutschen Reichstages stellte bis 

1906 das Fehlen von Diäten dar.102 Dieses Fehlen einer Entlohnung oder eines 

Lohnausgleiches begünstigte das Auftreten von Honoratioren, die für die deutschen 

Reichstage der 1890er Jahre so charakteristisch waren. Ohne diese Geldgeber blieb der 

Kreis der potenziellen Kandidaten in den Wahlkreisen dagegen verhältnismäßig klein, er 

bestand zumeist aus den lokalen Honoratioren selbst: Großgrundbesitzern, Pfarrern, 

leitenden Beamten und Freiberuflern sowie Geschäftsleuten. Zwischen 1871 und 1906 

stimmte der Reichstag zwar vierzehnmal über die Einführung von Diäten ab, jedoch 

scheiterten alle Anträge im Bundesrat.103 Erst 1906 wurden schließlich 400 Reichsmark 

Lohnausgleich pro Sitzungsmonat bewilligt – eine Summe, die für den Lebensunterhalt 

allein nicht genügte, so dass einige Abgeordnete sogar in mehreren Parlamenten 

gleichzeitig tätig waren. 

Die SPD reagierte 1876 als erste Partei auf diese Situation: Sie zahlte ihren 

Reichstagsabgeordneten Gehalt und stellte zusätzlich bezahlte Posten für Funktionäre und 

Journalisten.  

Dieses Modell der parteizentrierten Professionalisierung wurde bald zum Vorbild für alle 

bürgerlichen Parteien. Mangelnde Ressourcen und ein wenig durchorganisierter 

Parteiapparat begünstigten allerdings den Einfluss von Interessengruppen und Verbänden. 

Sie organisierten und finanzierten u.a. die Wahlkämpfe der Parteien und kontrollierten 

dafür in einem gewissen Maße Programm und Ziele der Partei. Auf diese Weise gründeten 

sich zahlreiche Allianzen: So zwischen den Konservativen und dem Bund der Landwirte, 

zwischen der SPD und den Gewerkschaften und zwischen der nationalliberalen Fraktion 

und den Industrieverbänden. Eine Interessengruppe der eigenen Art war die katholische 

Kirche, welche die Zentrumspartei als ihren politischen Arm nutzte (Nipperdey 1961: 

265ff). 

Erst mit der Verfassung der Weimarer Republik und der Ablösung des absoluten 

Mehrheitswahlrechts mit Stichwahl durch ein reines Verhältniswahlrecht vollzog sich ein 

grundlegender Wandel. Die Rolle der Parteiführung bei der Kandidatenaufstellung wurde 

                                                 
102 Diesen Umstand bezeichnete schon der konservative Abgeordnete und Reichstagspräsident von Levetzow 
als „das einzig Nichtdemokratische am Reichstag.“ Er meinte die Einführung von Diäten hätte „den 
Reichstag auf das niedrigste Niveau einer rein demokratischen Volksvertretung“ gebracht (Borchert 1999: 
114). 
103 Grund hierfür war der Artikel 32 der Reichsverfassung, der vorschrieb, dass „die Mitglieder des 
Reichstages als solche keine Besoldung oder Entschädigung beziehen dürfen.“ Diese Regelung entsprach 
wahrscheinlich dem Wunsch Bismarcks, die soziale Unausgewogenheit der politischen Repräsentation zu 
erhalten (Borchert 1999: 214). 
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gestärkt und die Autonomie der Wahlkreisorganisation bildete nun die historische 

Möglichkeit einer politischen Professionalisierung. Die zwölf Jahre der 

nationalsozialistischen Herrschaft unterbrachen diese langsame aber kontinuierliche 

Entwicklung in Richtung der Massendemokratie und politischen Professionalisierung. Erst 

der Wiederaufbau der demokratischen Institutionen durch die Alliierten und die 

Bemühungen der alten politischen Führung Weimars in Westdeutschland gaben der 

weiteren Entwicklung den entscheidenden Anstoß. Die kommunalen Ämter und die 

Landesparlamente wurden bevorzugt mit Vertretern aller relevanten demokratischen 

Parteien besetzt. Durch den Artikel 21 des Grundgesetzes erhielten die Parteien erstmals 

Verfassungsrang. Der Bundestag und später auch die Landesparlamente bildeten den 

Fluchtpunkt professioneller politischer Karrieren in Deutschland. Die politische 

Professionalisierung verlagerte sich von den Parteien in die Parlamente. Diese rekrutierten 

und kontrollierten nun das politische Personal. 

Der Föderalismus vervielfachte nicht nur die Zahl der Berufspolitiker sondern auch deren 

Karriereoptionen. Zahlreiche Stellen bei den Landesparteien und ihren Untergliederungen 

sowie die Mitarbeiterstäbe der Landtage und der dortigen Fraktionen boten neben den 

Mandaten zahlreiche Arbeitsstellen. So arbeiteten Mitte der siebziger Jahre nur noch 

fünfzig Prozent der Mitglieder der Landtage neben ihrer parlamentarischen Tätigkeit in 

ihrem ursprünglichem Beruf. Verstärkt wurde dieser Professionalisierungstrend durch ein 

Urteil des Bundesverfassungsgerichtes von 1977, welches die Abgeordnetentätigkeit im 

Bund und weitestgehend auch in den Ländern zur „Hauptbeschäftigung“ und als 

„besonders öffentliches Amt“ erklärte. Dieser Rechtsspruch führte zur Erhöhung der 

Diäten, Unkostenpauschalen und der Tagesgelder. Des Weiteren konnten die Mitglieder 

der Parlamente auf weitere ergänzende Einkünfte durch den Vorsitz in Ausschüssen, als 

Aufsichtsratsvorsitzende oder aus kommunalen Funktionen zurückgreifen. Im Allgemeinen 

ergibt sich durch diese Faktoren das Bild eines Berufspolitikers, der sich über eine längere 

politische Laufbahn hinweg auf das Leben von der Politik als Beruf eingerichtet hat 

(Rudzio 1991: 458). 

7.2.2 Merkmale der politischen Professionalisierung 

Neben der Professionalisierung im historischen Sinne, d.h. der Entwicklung immer mehr 

hauptberuflicher politischer Funktionen seit dem Entstehen der organisierten 

Massenparteien gegen Ende des 19. Jahrhunderts, ist die politische Professionalisierung 

auch unter dem Gesichtspunkt der zunehmenden „Verberuflichung“ im Verlauf der 
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individuellen Karriere eines Politikers zu verstehen. In diesem Fall stellt der 

Professionalisierungsprozess einen Entwicklungsverlauf dar, in dem „Individuen von 

Anlerntätigkeiten über Erprobungszeiten in bestimmte Berufspositionen gelangen, im 

Bereich der Politik beispielsweise vom politisch interessierten Jugendlichen zum 

Parteimitglied und dann von sukzessiven nebenamtlichen Parteipositionen in 

hauptberufliche politische Ämter“ (Herzog 1975: 181). 

Die Charakterisierung solcher politisch professioneller Berufspositionen ist schwierig, ein 

Vergleich mit anderen professionellen Berufen bringt die Merkmale der Spezialisierung, 

eine bestimmte intellektuelle Technik und das Vorhandensein einer speziellen Berufs- und 

Standesorganisation sowie einen typischen Karriereverlauf zum Vorschein. Allerdings 

muss ein Berufspolitiker im Vergleich zu einem Amateur oder Nebenberufler nicht 

spezialisierter sein. Fachlicher Universalismus oder Spezialistentum können beispielsweise 

auf einen Landtagsabgeordneten gleichermaßen zutreffen: So ist ein Mitglied im 

Parlamentsplenum ein Universalist; in den Ausschüssen oder Arbeitskreisen kann er 

dagegen Spezialist sein.  

Im Hinblick auf eine spezielle intellektuelle Technik dagegen unterscheidet sich ein 

professioneller Politiker, was die genaue Kenntnis der Organisationstechnik und der Praxis 

in Partei, Parlament oder Regierung betrifft, sicherlich von einem Amateurpolitiker (Ebd.: 

184). 

Der Beginn der Professionalisierung ist schwierig zu bestimmen. In der Regel beginnt eine 

politische Karriere jedoch mit dem Eintritt in eine Partei. Je höher eine Person in der 

politischen Rangordnung aufsteigt und je arbeitsintensiver ihre politischen Funktionen 

werden, desto geringer wird gewöhnlich die Arbeitsleistung im privaten Beruf – und zwar 

auch dann, wenn die private Berufstätigkeit noch neben der politischen aufrechterhalten 

wird. In jedem Fall erfolgt eine zunehmende Identifikation mit der politischen Aufgabe 

und entsprechend eine „Entfremdung“ vom privaten Beruf (Herzog 1982: 96). In der 

Forschung wird die erstmalige Übernahme einer (mehr oder weniger) hauptberuflichen 

politischen Position, also dem Überwechseln oder dem „cross-over“ von einem privaten in 

den politischen Beruf als Beginn der politischen Professionalisierung festgesetzt.104 Mit 

diesem Eintritt in einen politischen Beruf ist der Prozess der Professionalisierung nicht 

                                                 
104 Allerdings ist dieser Punkt im Karriereverlauf nicht isoliert zu sehen. Da sich eine politische Laufbahn in 
der Regel von Basispositionen aus kontinuierlich weiterentwickelt, findet bereits in den ersten Etappen der 
Karriere insofern eine Art von Professionalisierung statt, als Organisationstechniken erlernt, 
Spezialkenntnisse auf bestimmten Gebieten erworben werben und ein gewisses Selbstverständnis als 
„Politiker“ erworben wird. 
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abgeschlossen, die individuelle Entwicklung in Form einer Anpassung an bestimmte 

Verhaltensnormen und die Erweiterung der Kenntnisse und Fähigkeiten verläuft weiter 

(Herzog 1975: 181).105 

Als ein signifikantes Zeichen für eine erfolgte politische Professionalisierung gilt die 

vertikale Ämterkumulation, d.h. die Versäulung von Führungspositionen. Durch das 

Verbleiben in ihren Basispositionen auf lokaler bzw. regionaler Ebene – sei es in der Partei 

oder in der Kommunalpolitik – sichern Bundes- oder Landespolitiker ihre Karriere ab. Das 

Verweilen in diesen Positionen ermöglicht ihnen den unmittelbaren Einfluss dort, wo über 

ihre erneute Kandidatur entschieden wird. Vor allem die Karriereabsicherung über die 

Landeslisten der Parteien ist relativ sicher, so dass bereits arrivierte Politiker recht lange im 

Amt verweilen können (Borchert 1999: 130).  

Im Gegensatz zur vertikalen Ämterkumulation, die der Absicherung der weiteren Karriere 

dient, führt die horizontale Ämterkumulation – die Verknüpfung von Führungspositionen 

gleicher Ranghöhe in verschiedenen Organisationen und Bereichen (Fraktions- und 

Parteivorsitz, Mitglied des Partei- und eines Verbandsvorstandes) – zu zusätzlichem 

Machtgewinn und ist daher auch oft ein Merkmal für politische Professionalisierung 

(Herzog: 1982: 97). 

 

Typisch für die politische Professionalisierung ist also ein längerfristiger Karriereverlauf in 

Richtung des politischen Berufes, der zumeist mit dem Eintritt in eine Partei beginnt. Im 

Verlauf dieser zumeist nebenberuflichen politischen Laufbahn und in Positionen der 

unteren und mittleren Partei- oder kommunalpolitischen Ebene werden bereits wesentliche 

Fähigkeiten und Kenntnisse erworben, die für die Ausübung von Politik als Hauptberuf 

grundlegend sind. Dieser Lern- bzw. Professionalisierungsprozess ist mit dem cross-over, 

d.h. dem Wechsel vom privaten in den politischen Hauptberuf nicht abgeschlossen. 

Personen, die sich darauf einrichten, längerfristig von der Politik als Hauptberuf zu leben, 

                                                 
105 Bei einer Untersuchung der politischen Elite des Deutschen Bundestages durch Dietrich Herzog, in der 
sich (bis auf einen) alle Befragten als Berufspolitiker bezeichneten, nannten 65 Prozent die erste Wahl in den 
Bundestag als den Punkt innerhalb ihrer persönlichen Laufbahn, an dem sie das erste Mal hauptberuflich 
politisch tätig wurden. 23 Prozent sahen diesen Punkt mit ihrer Anstellung als Parteifunktionär erreicht, der 
Rest gab unterschiedliche Positionen wie zum Beispiel ein Bürgermeisteramt an. Nahezu die Hälfte aller 
Untersuchten gelangte im vierzigsten Lebensjahr in die hauptberufliche Politik, danach wechselten noch rund 
38 Prozent in eine politische Berufsposition über. Der Großteil der Bundestagsmitglieder bezeichnete das 
Wechseln in die hauptberufliche Politik als einen normalen Positionswechsel. Als Voraussetzung hierfür 
bezeichneten sie politische Qualifikation, Bekanntheit in der Partei, vor allem aber die Kenntnis der 
politischen Kräfteverhältnisse und Techniken (Herzog 1975: 186).  
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sichern ihre weitere Karriere in der Regel durch vertikale Ämterkumulation ab und 

zeichnen sich zudem oft durch das Innehaben mehrerer Machtpositionen aus.  

7.2.3 Die politische Klasse der Bundesrepublik Deutschland 

Die politische Klasse durchlief in der jüngeren Geschichte Veränderungen. In Folge der 

Entnazifizierung fand nach 1945 ein kompletter Wechsel der Mandatsinhaber statt. Die 

neuen Machtinhaber knüpften meist an Karrieren aus der Weimarer Zeit an oder waren 

gänzlich unbelastete Politikneulinge. Im Vergleich zu Weimar verstärkte sich der Anteil 

der Akademiker und derjenige der zuvor unterrepräsentierten Katholiken.106 Die soziale 

Basis innerhalb der politischen Klasse erweiterte sich. Dennoch entstammten Politiker 

immer noch mehrheitlich der oberen Mittelschicht, wenn auch der Anteil des Adels 

rückläufig war. 1966/69 erfolgten durch das Vordringen der Sozialdemokraten in das 

Zentrum der Regierungsmacht weitere Veränderungen innerhalb der politischen Klasse. In 

den Parlamenten stieg der Anteil der Hochschulabsolventen enorm an, unter denen die 

Juristen überdurchschnittlich hoch vertreten waren (Rudzio 1991: 447). 

Eine groß angelegte Untersuchung Anfang der achtziger Jahre, die „Mannheimer 

Elitestudie“, zeigte einige Veränderungen zu den bisherigen Forschungsergebnissen auf. 

Im Gegensatz zur vorherrschenden Mittelschicht der sechziger und siebziger Jahre, die 

vorwiegend aus Selbständigen bestand, dominierte in der politische Klasse nun der sog. 

„neue Mittelstand“, der sich aus einfachen und gehobenen Angestellten zusammensetzte. 

Auch die Altersstruktur änderte sich - mit einem Durchschnittsalter von 52,5 gegenüber 

58,5 Jahren fand eine deutliche Verjüngung statt (Handbuch Politisches System der BRD 

1997: 605). 

Die Verbreiterung der Rekrutierungsbasis setze sich fort – die politische Klasse öffnete 

sich einer breiteren und jüngeren Schicht (wenn auch der Frauenanteil mit nur 2,8 Prozent 

weiterhin gering blieb). 

7.2.4 Die politische Klasse der neuen Bundesländer 

Obwohl sich mit der politischen Umstrukturierung 1989/90 für die neuere Politik- und 

Geschichtswissenschaft eine Vielzahl von Forschungsmöglichkeiten boten, sind 

Untersuchungen zur politischen Klasse der neuen Bundesländer noch rar. Die „Potsdamer 

Elitestudie“ von Bürklin Anfang der neunziger Jahre bezog auch die ostdeutsche 

                                                 
106 Dagegen sank die Zahl der Unternehmer, des Adels und der Großgrundbesitzer, des Militärs und der 
Beamten (Rudzio 1991: 446). 
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Politikelite mit in die Untersuchungen ein. Sie zeigte die unterschiedlichen Politik- bzw. 

Demokratieauffassungen von ost- und westdeutschen Politikern auf. Demnach bestand 

zwar ein breiter Konsens bezüglich der demokratischen Verfasstheit des Gemeinwesens, 

bei der Ausgestaltung der demokratischen Grundform wurden jedoch unterschiedliche 

Akzente bevorzugt. Eine Erklärung für diese Meinungsunterschiede boten den Autoren 

nach die unterschiedlichen sozialen und politischen Profile: während drei Viertel der 

westdeutschen Politiker schon vor der Wende politisch tätig waren, wechselte der gleiche 

Prozentsatz der ostdeutschen Mandatsträger erst mit der Wende 1989/90 in eine politische 

Position. Sie entstammten vorwiegend dem Wissenschafts- und Bildungsbereich oder der 

Wirtschaft mit überwiegend technisch-naturwissenschaftlichem Hintergrund. Ostdeutsche 

Politiker sprachen sich eindeutig (ca. 80%) für eine mehr plebiszitäre Staatsform aus, 

während in den alten Bundesländern nur die Hälfte der Befragten eine höhere 

Bürgerbeteiligung wünschten. Dementsprechend lehnten 76 Prozent der befragten 

ostdeutschen Politiker ein repräsentatives Modell ab, welches die Partizipation der Bürger 

auf die Teilnahme an den Wahlen reduzierte, wohingegen die Ablehnung im Westen mit 

59 Prozent geringer ausfiel (Handbuch Politisches System der BRD 1997: 615). 

Die Ergebnisse dieser Studie wurden aus demokratie-soziologischer Sicht von Christian 

Welzel bestätigt. Dieser beschäftigte sich mit der Umwandlung der ostdeutschen Elite 

ausgehend von der sozialistischen Gesellschaft bis hin zur Politikelite des 

wiedervereinigten Deutschlands. Er ging bei seinen Untersuchungen von der Existenz 

einer bereits zu DDR-Zeiten bestehenden, aber blockierten demokratischen „Gegenelite“ 

aus. Als Hauptträgergruppe dieser Elite sieht er die „Intelligenz“ der DDR an, die zudem 

durch eine „Statusinkonsistenz“ gekennzeichnet war. D.h. aufgrund ihrer kognitiven und 

sozialen Fähigkeiten konnten ihre Angehörigen zwar hohe Statuserwartungen stellen, 

wegen ihrer Stellung im herrschenden politischen System (keine Kaderangehörigkeit, 

fehlende Parteizugehörigkeit) blieb ihnen diese Position jedoch verwehrt. Damit rückte die 

Institutionalisierung professioneller und politischer Handlungsfreiheit zunehmend in das 

Interesse der Intelligenz, die sich dann dementsprechend im Herbst 1989 stärker engagierte 

und an demokratischen Zielen orientiert war als der ostdeutsche Bevölkerungsdurchschnitt 

(Welzel 1997: 181-88).  

Die bislang umfassendsten Forschungsergebnisse zur politischen Klasse der neuen 

Bundesländer lieferte Stefan Lock, der neben der sozialen Zusammensetzung auch die 

politische Professionalisierung der ostdeutschen Landtagsabgeordneten untersuchte. Seine 
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Ergebnisse bestätigten Anfang der neunziger Jahre die Existenz von zwei 

unterschiedlichen politischen Klassen im wiedervereinigten Deutschland. Er belegte 

Unterschiede in Bezug auf Herkunft, Zusammensetzung und infolgedessen auch 

hinsichtlich der politischen Karrieren der ostdeutschen Mandatsträger zur ihren 

westdeutschen Kollegen. Mit dem politischen Umbruch in der DDR und den daraus 

folgenden Umwälzungen in den Jahren 1989/90 erfolgte ein Wechsel und Wandel der 

politischen Klasse auf dem Gebiet der neuen Bundesländer. Aufgrund der politischen 

Situation gelangte diese unter anderen Voraussetzungen als die politische Klasse der 

Bundesrepublik an ihre Position – sie weist also sowohl hinsichtlich einiger 

demografischer und sozialer Merkmale als auch hinsichtlich ihrer Rekrutierung und den 

Verlauf der politischen Karriere Besonderheiten auf. Nahezu alle der 1990 gewählten 

Volksvertreter der neuen Bundesländer können nach Lock als Quereinsteiger ohne 

längeren politischen Karriereverlauf bezeichnet werden. Durch die politische 

Entprofessionalisierung, die mit Systemwechsel von 1989/90 einherging, entstammte der 

überwiegende Teil von ihnen politikfernen Berufen. Zudem führte das starke 

Personalvakuum bei der Rekrutierung von Kandidaten dazu, dass auch Bewerber kurz nach 

Abschluss ihrer Berufsausbildung oder aus ihrem Ausbildungsverhältnis heraus in ein 

Parlament gewählt wurden (Lock 1998: 194). 

7.2.4.1 Die Abgeordneten des Sächsischen Landtages als Bestandteil der 

politischen Klasse Deutschlands 

 
Betrachtet man die bisherigen Forschungsergebnisse zur politischen Klasse und 

Professionalisierung in den neuen Bundesländern, so müssten sich im sozialen und 

politischen Profil des Sächsischen Landtages der ersten Legislaturperiode Unterschiede zu 

den westdeutschen Landesparlamenten ergeben. Im Folgenden erfolgt daher ein Vergleich 

des sozialen und politischen Profils der sächsischen Abgeordneten mit den Merkmalen der 

politischen Klasse der alten Bundesländer. Zugleich erfolgt eine Einordnung des Profils 

des Sächsischen Landtages innerhalb der Landtage der neuen Bundesländer. Der Vergleich 

findet sowohl für den Sächsischen Landtag der ersten als auch der zweiten Wahlperiode 

statt, um feststellen zu können, inwieweit sich dessen Profil veränderte und somit eine 

Angleichung an die politische Klasse der alten Bundesländer erfolgte. 
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Soziales Profil 1. Wahlperiode 

 
Zunächst werden die Merkmale „Frauenanteil“, „Familienstand“ und „Konfession“, 

„Alter“, „Schulabschluss“ und „Studienabschluss“ als von den politischen Bedingungen 

nicht unmittelbar beeinflussbare individuelle Merkmale der Abgeordneten dargestellt. 

 

Der Frauenanteil der ostdeutschen Landtage war denen der westdeutschen 

Landesparlamente insofern ähnlich, als auch hier die weiblichen Abgeordneten bisher 

unterrepräsentiert waren. Sie stellten 1990 lediglich 17 Prozent der ostdeutschen 

Landesparlamentarier. Der Anteil variierte hierbei parteienabhängig, wobei sich die 

wenigsten Frauen in den Reihen der CDU fanden (9%). Den größten Frauenanteil wies die 

PDS auf, die mit 38 Prozent deutlich über allen anderen Parteien lag. Die Bürgerbewegung 

kam diesem Wert noch am nächsten (33%), SPD (19%) und FDP (23%) lagen im 

Mittelfeld (Lock 1998: 87f).  

Der Frauenanteil des Sächsischen Landtages lag 1990 mit seinen 13,8 Prozent deutlich 

unter dem ostdeutschen Durchschnitt (vgl. hierzu Tabelle 14). Sowohl die CDU-Fraktion 

als auch die Fraktion der LL/PDS hatten einen vergleichsweise hohen Männeranteil, 

wohingegen die SPD-Fraktion und die Fraktion der Bündnis 90/Grünen einen höheren 

Frauenanteil aufwiesen. Der Frauenanteil des Sächsischen Landtages war denen der 

westdeutschen Parlamente damit insofern ähnlich, als auch hier die weiblichen 

Abgeordneten unterrepräsentiert waren. Mit 13,8 Prozent lag Sachsen deutlich unter dem 

Frauenanteil des ersten gesamtdeutschen Bundestages (20,6%), in dem durch die 

Einführung von Frauenquoten in den einzelnen Parteien eine Steigerung des Frauenanteils 

zu verzeichnen war (von Beyme: 1993: 110).  

Tabelle 14: Frauenanteil Sächsischer Landtag 1. Wahlperiode 

 

abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. %

 Männlich 7 78% 7 64% 13 76% 25 78% 86 95% 138 86%

 Weiblich 2 22% 4 36% 4 24% 7 22% 5 5% 22 14%

 Total 9 100% 11 100% 17 100% 32 100% 91 100% 160 100%

CDU TotalFDP B90/Gr. LL/PDS SPD

 
Inwieweit die konfessionelle Zusammensetzung der ostdeutschen Landtage unter dem 

Einfluss der Transition von 1990 stand, ist schwierig einzuschätzen. Einerseits ist bekannt, 

dass sich sowohl die SPD als auch die Bürgerbewegung aus dem Umfeld der 

evangelischen Kirche heraus entwickelt hatten, weshalb auch bei den Abgeordneten eine 

gewisse Affinität zur evangelischen Kirche fortbestehen könnte. Andererseits galt bereits 
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im alten System die CDU als Sammelbecken für konfessionell orientierte Wähler und 

Politiker. Bei den Abgeordneten der PDS und der Nachfolgepartei der in DDR-Zeiten 

vorwiegend ökonomisch, jedoch nicht religiös definierten LDPD ist dagegen ein niedriger 

Anteil konfessionell Gebundener zu erwarten. 

Weit über die Hälfte aller ostdeutscher Abgeordneten (65%) gab an, konfessionell 

gebunden zu sein, wobei der größte Teil hiervon der evangelischen Kirche angehörte 

(52%). Innerhalb der Fraktionen führte die CDU diese Gruppe mit 68 Prozent (gegenüber 

20% römisch-katholischen Abgeordneten) deutlich an. Diese Zahlen spiegeln den 

Personalzulauf von der christlich orientierten Blockpartei wie auch vom christlich-

konservativ orientierten Protest wider.  

Der geringere Anteil konfessionell gebundener Landtagsmitglieder innerhalb der 

Fraktionen der Bürgerbewegung (44 %) verdeutlicht, dass im Zuge der Parteipolitisierung 

nach 1989 der kirchlich orientierte Widerstand seinen Weg eher zur CDU als zu den 

basispolitischen Gruppierungen und Neugründungen fand. Vergleicht man den Anteil der 

Katholiken innerhalb der ostdeutschen Landtage (insgesamt 12%) mit den Angaben des 

Statistischen Jahrbuches der DDR (1990: 451), sind diese in den Parlamenten dennoch 

überrepräsentiert, da sie laut der offiziellen DDR-Statistik 1989 nur 6 Prozent der 

Bevölkerung ausmachten.  

Der mit 12 Prozent geringe Anteil an Katholiken im ostdeutschen Durchschnitt kann 

territorialgeschichtlich erklärt werden. Der Katholizismus war in der DDR nahezu 

unbedeutend und besaß, mit Ausnahme des Eichsfeldes, kein traditionell katholisches 

Regionalmilieu (Neubert 1993: 161). Außerdem entwickelten sich innerhalb der 

katholischen Kirche im Gegensatz zu protestantischen Kirchengemeinden keinerlei 

Protestinitiativen. 

 

Der Sächsische Landtag lag mit 69,4 Prozent konfessionell gebundener Abgeordneten 

leicht über dem ostdeutschen Durchschnitt, wobei vor allem die Fraktion der CDU mit 75 

Prozent Angehörigen der evangelischen und 16 Prozent Mitgliedern der katholischen 

Kirche deutlich über dem Durchschnitt (68% und 20%) lag (siehe hierzu Tabelle 15: Seite 

260).  

Diese Tatsache ist wohl durch das Zentrum des kirchlich organisierten Widerstandes in 

Sachsen (Leipziger Montagsgebete und Demonstrationen) zu erklären. Auch die SPD-

Fraktion besaß mit 62 Prozent einen überdurchschnittlichen Anteil Protestanten 
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(ostdeutscher Durchschnitt 55%), die katholischen Mitglieder lagen mit 6 Prozent jedoch 

fast deckungsgleich. Erwartungsgemäß stellten die FDP, LL/PDS und Bündnis 90/Grüne 

auch in Sachsen den geringsten Anteil konfessionell gebundener Abgeordneter. Mit seinen 

knapp 70 Prozent konfessionell gebundener Mitglieder lag der Sächsische Landtag etwas 

unter dem westdeutschem Durchschnitt, da trotz einer Verstärkung des katholischen 

Elements in den alten Bundesländern vor 1990 immer noch die Hälfte aller 

Eliteangehörigen protestantisch und 20 Prozent konfessionell ungebunden waren (Rudzio 

1991: 451). 

Tabelle 15: Konfession Sächsischer Landtag 1. Wahlperiode 

 

abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. %

Konfessionslos / o. A. 8 89% 8 73% 16 94% 10 31% 7 8% 49 31%

Evangelisch 1 11% 3 27% 1 6% 20 63% 69 76% 94 59%

Katholisch - - - - - - 2 6% 15 16% 17 11%

Total 9 100% 11 100% 17 100% 32 100% 91 100% 160 100%

CDU TotalFDP B90/Gr. LL/PDS SPD

 
 
Die ostdeutschen Landtage wiesen im Vergleich zur 9. Volkskammer (1990: 54 Jahre) mit 

44 Jahren ein deutlich niedrigeres Durchschnittsalter auf. Bereits das Durchschnittsalter 

der zehnten und letzten Volkskammer der DDR war mit 45 Jahren vergleichsweise „jung“ 

gewesen. Am „jüngsten“ zeigte sich die Bürgerbewegung mit 40 Jahren, am „ältesten“ 

überraschenderweise die neu gegründete SPD mit einem Durchschnittsalter von 45 Jahren 

und nicht die drei Altparteien mit ihren Mitgliederstämmen (Lock 1998: 114f).  

 

Tabelle 16 (Seite 261) zeigt, dass der Sächsische Landtag 1990 mit 43 Jahren sogar noch 

jünger als der ostdeutsche und der bundesdeutsche Durchschnitt war, der bei ca. 50 Jahren 

lag (Rudzio 1991: 451). Die CDU-Fraktion stellte die „älteste“ Fraktion, gefolgt von den 

Fraktionen FDP und SPD. Auch das Durchschnittsalter der Bündnis 90/Grünen hebt sich 

mit 36 Jahren vom Gesamtdurchschnitt der neuen Bundesländer (fast 40 Jahre) ab. 

 

 

 

 

 

 

 



Professionalisierung der sächsischen Landtagsabgeordneten  257 
 
 
Tabelle 16: Altersdurchschnitt Sächsischer Landtag 1. Wahlperiode 

 

 
Den Ausgangswert bildete das Alter der Abgeordneten 1990. 

 

Die Abgeordneten der fünf ostdeutschen Landtage erwarben zu über 90 Prozent einen 

Bildungsabschluss, der über das Abitur hinausführte. Am höchsten war ihr Anteil bei der 

FDP (92%), am niedrigsten bei der PDS (88%). Im Sächsischen Landtag der ersten 

Wahlperiode erlangten alle Mitglieder der Fraktionen von FDP und Bündnis 90/Grüne die 

Hochschulreife, aber auch bei den anderen Fraktionen erlangten die meisten Mitglieder 

einen höheren Schulabschluss – am niedrigsten war ihr Anteil bei der LL/PDS (siehe 

Tabelle 17). 

Tabelle 17: Schulabschluss Sächsischer Landtag 1. Wahlperiode 

 

abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. %

EOS / Abitur 9 100% 11 100% 13 76% 29 91% 75 82% 137 86%

10. Klasse - - - - 4 24% 3 9% 16 18% 23 14%

Total 9 100% 11 100% 17 100% 32 100% 91 100% 160 100%

CDU TotalFDP B90/Gr. LL/PDS SPD

 
 
Noch in der 9. Volkskammer der DDR war der Anteil der Hochschulabsolventen 

entsprechend den politisch erwünschten sozialstrukturellen Gesichtspunkten quotiert und 

mit 57 Prozent im Vergleich zu westdeutschen Parlamenten niedrig. Nach dem 

Zusammenbruch der DDR erfolgte eine Akademisierung der politischen Klasse der neuen 

Bundesländer. Der Anstieg nach dem Systemwechsel kann auf zwei Ursachen 

zurückgeführt werden: Akademische Bildungsabschlüsse besitzen ein hohes 

Sozialprestige, so dass deren Inhaber bei der Kandidatennominierung von 

Parteiauswahlgremien gerne aussichtsreich platziert wurden. Außerdem geht mit einer 

akademischen Ausbildung eine gewisse Schulung analytischer und rhetorischer 

Fähigkeiten einher, die nach Einschätzung der westlichen Karrieretheorie einem 

Min. Max. Durchschn.

FDP 23 62 45,6

B90 / Gr. 26 54 36,1

LL / PDS 23 60 43,4

SPD 26 63 44,4

CDU 18 65 46,2

Total - - 43,2
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politischen Mandat zugute kommen, so dass Inhaber akademischer Abschlüsse leichter das 

„cross over“ in die Politik vollziehen können. 

Unter den Hochschulabsolventen in den neuen Landtagen waren die ingenieurtechnischen 

und mathematisch – naturwissenschaftlichen Studienabschlüsse, also die Angehörigen der 

sog. „technisch-ökonomischen Intelligenz“ mit etwa 40 Prozent besonders stark vertreten. 

Am dritthäufigsten traten pädagogische Ausbildungen auf, Theologie war selbst innerhalb 

der Bürgerbewegung als Studienfach eher selten. Juristen, Gesellschafts- und 

Staatswissenschaftler, also Absolventen für die Rekrutierung in staatsnahen Positionen, 

waren ebenfalls nur mit geringen Anteilen vertreten.  

Die Dominanz der Ingenieure und Naturwissenschaftler trat bereits in der 10. 

Volkskammer der DDR auf, ebenso wie der hohe Anteil an Medizinern und Pädagogen. 

Andererseits waren dort auch Juristen und Theologen häufiger vertreten gewesen. Mit 

Blick auf die Karrierekontinuität lässt sich also eine Selektion auf bestimmte 

Berufsgruppen, die der technisch-ökonomischen Intelligenz angehören, feststellen. 

Innerhalb der ostdeutschen Landtagsfraktionen traten hinsichtlich der Häufigkeitsrangfolge 

unterschiedliche Akzente auf. Bei der CDU machten Ingenieure den größten Anteil aus, 

gefolgt von Landwirten und Naturwissenschaftlern. Auch innerhalb der SPD dominierten 

die Ingenieure, an zweiter Stelle folgten hier jedoch bereits die Pädagogen. Der LL/PDS-

Fraktion gehörten vorrangig Philosophen, Gesellschaftswissenschaftler und Pädagogen an, 

(Allerdings folgten auch hier die Ingenieure an nächster Stelle und waren damit ebenfalls 

häufig vertreten.) In der Bürgerbewegung überwogen Naturwissenschaftler, gefolgt von 

Ingenieuren und Pädagogen.  

Bezüglich der zwei häufigsten Studienfächer lässt sich somit keine eindeutige Zuordnung 

zu einem bestimmten politischen Lager feststellen, allenfalls kann man von einer Häufung 

der Pädagogen bei der SPD und der Mediziner bei CDU und SPD sprechen. 

Geisteswissenschaftler waren dagegen am häufigsten innerhalb der PDS auszumachen. Das 

Studienfach Jura war dagegen innerhalb der Landtagsfraktionen (mit Ausnahme der 

Bürgerbewegung) breit gestreut. 

 

Auch im Sächsischen Landtag waren die Hochschulabsolventen mit 90 Prozent 

dominierend. Der Anteil der Akademiker lag damit ähnlich hoch wie bei den 

westdeutschen Landesparlamenten der achtziger Jahre (Holl 1990: 27). Tabelle 18 (Seite 

264) zeigt die Verteilung der Studienabschlüsse: über die Hälfte (55%) der Abgeordneten 
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gehörten der technischen Intelligenz an. 33,1 Prozent der Landtagsmitglieder hatten im 

Bereich der Ingenieurwissenschaften abgeschlossen und 21,9 Prozent einen Abschluss im 

mathematisch-naturwissenschaftlichen Bereich erreicht. Pädagogik und Medizin folgten 

mit einigem Abstand. Damit waren die Absolventen der Ingenieurwissenschaften und der 

Natur- und Mathematikwissenschaften im Sächsischen Landtag im Vergleich zum 

ostdeutschen Durchschnitt überproportional vertreten. Dieser Umstand wurde 

wahrscheinlich durch die Häufung der Industrie im Süden der DDR beeinflusst. 

Innerhalb der Fraktionen stellte die CDU im Sächsischen Landtag den höchsten 

Ingenieuranteil, der - ebenso wie bei SPD (22,7%)- auch deutlich über dem ostdeutschen 

Durchschnitt von 31,2 Prozent lag.  

Der stärkeren Gewichtung der technischen Abschlüsse entsprechend ergab sich auch eine 

leichte Verschiebung innerhalb der anderen Studienfächer. Dieser deutliche Unterschied zu 

westlichen Parlamenten, in denen Pädagogen und Juristen dominieren107, lässt sich vor 

dem Hintergrund der eingeschränkten Studienwahl in der DDR erklären. Die Ausbildung 

von Ingenieuren und Naturwissenschaftlern wurde dort zur Erhöhung der „Produktivkraft 

Wissenschaft“, wie in anderen sozialistischen Ländern auch, von staatlicher Seite stets 

forciert. Gleichzeitig wiesen diese auch das höchste Berufsprestige in der DDR-

Gesellschaft auf (Steiner 1996: 455). Der Anteil der Akademiker insgesamt lag dagegen 

ähnlich hoch wie in den westdeutschen Landesparlamenten der achtziger Jahre (Holl 1990: 

27), in denen sich, ähnlich wie im Bundestag auch, die „Akademisierung“ durchgesetzt 

hatte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
107 Nach Hoffmann-Lange (1991: 141) stellt Jura immer noch das häufigste Studienfach innerhalb der 
westdeutschen Elite dar, auch wenn die Zahlen leicht rückläufig sind. 
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Tabelle 18: Studienabschlüsse Sächsischer Landtag 1. Wahlperiode 

 

abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. %

Kein Studium 1 11% - - 3 16% 2 6% 10 11% 16 10%

Ingenieurwissensch. 2 22% 3 27% 4 21% 10 31% 33 37% 52 33%

Mathe / Naturwissen. 3 33% 4 36% 2 11% 7 22% 19 21% 35 22%

Wirtschaftswissensch. - - - - - - - - 1 1% 1 1%

Pädagogik / Lehramt - - 1 9% 4 21% 2 6% 9 10% 16 10%

Medizin - - 2 18% 1 5% 7 22% 7 8% 17 11%

Jura 2 22% 1 9% 1 5% - - 2 2% 6 4%

Theologie - - - - 0% 2 6% 3 3% 5 3%

Sprachwissensch. 1 11% - - 1 5% - - 2 2% 4 3%

Geisteswissensch. - - - - 1 5% 2 6% 1 1% 4 3%

Staatswissenschaften - - - - 2 11% - - 2 2% 4 3%

Total 9 100% 11 100% 19 100% 32 100% 89 100% 160 100%

CDU TotalFDP B90/Gr. LL/PDS SPD

 
 

Politisches Profil 1. Wahlperiode 

 
Das politische Profil der sächsischen Landtagsabgeordneten ergibt sich aus der Darstellung 

der Parteimitgliedschaft vor und nach dem Regimewechsel und der politischen Aktivität 

der Abgeordneten in dieser Zeit. Im Mittelpunkt der Untersuchung steht hierbei die Frage, 

inwieweit die Mitglieder des Sächsischen Landtages vor ihrer Mandatsübernahme politisch 

und parteipolitisch aktiv waren, ob sich der Regimewechsel auf ihre politischen Karrieren 

auswirkte und inwieweit der Verlauf ihrer parteipolitischen Karriere im Vorfeld der 

Landtagswahlen auf die Übernahme eines Mandates hindeutet. 

 

Im Verlauf des Regimewechsels wurden die Parteimitgliedschaften der späteren 

Landtagsabgeordneten durch verschiedene Variablen beeinflusst: Zum einen übernahmen 

die neuen Parteien Mitgliederstämme aus reformierten Parteien des alten Systems oder 

Mitglieder aus dem Spektrum der Altparteien wechselten zu den neu gegründeten Parteien 

und Gruppierungen. Zum anderen erfolgten Erstbeitritte zu Neugründungen oder Übertritte 

zu den reformierten Altparteien als erstmaliges politisches Engagement. 

Der personelle Zustrom zu den Landtagsparteien in den neuen Bundesländern wies also 

klare Trennungslinien zwischen den Parteien mit Wurzeln im alten System, deren 

Rekrutierungsbasis in starkem Maße aus ihrer alten Mitgliederschaft bestand, und den neu 

gegründeten Parteien und der Bürgerbewegung, die nahezu ausschließlich aus 

parteipolitischen Neulingen bestanden, auf (Gergs et. al. 1997: 225). Abgeordnete, die eine 

Bindung zum politischen System der DDR in Form einer politischen oder administrativen 
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Leitungsposition innehatten, waren in der ersten Wahlperiode mit 22 Prozent vertreten. 

Allerdings war bei einem Großteil dieser „Altbindungen“ die Funktion auf ein reines 

Repräsentantenamt auf kommunaler, Bezirks- oder zentralen Ebene beschränkt und stellte 

daher wahrscheinlich kein Karrierehindernis dar. 

 

Vergleicht man die Parteizugehörigkeit der sächsischen Landtagsabgeordneten vor dem 

Regimewechsel 1989 mit ihrer derzeitigen Fraktionszugehörigkeit, fällt auf, dass bei den 

Fraktionen von CDU, FDP und LL/PDS ein deutlicher Zustrom aus dem Parteienspektrum 

des alten Systems festzustellen ist (siehe Tabelle 19). 

Die CDU-Fraktion bestand zumeist aus alten Mitgliedern der Blockpartei gleichen Namens 

sowie Übertritten aus der Deutschen Bauernpartei der DDR – daneben auch aus 

Parteiwechslern aus dem Bereich der Bürgerbewegung und vereinzelt Mitgliedern der 

DSU. Die FDP rekrutierte sich am stärksten aus der LDPD, jener Blockpartei, die den 

stärksten Mitgliederstamm in die neue Partei eingebracht hatte. Die LL/PDS wies 

erwartungsgemäß eine starke Verbindung zu ihrer Vorgängerpartei SED auf, Wechsler 

oder Neubeitritte spielten dagegen nur eine marginale Rolle.  

Die SPD-Fraktion rekrutierte sich dagegen fast ausschließlich aus Personen, für die der 

Parteibeitritt das erste parteipolitische Engagement darstellte. Daneben gab es aber auch 

vereinzelt Übertritte aus den Blockparteien und der Bürgerbewegung. Die 

Bürgerbewegung selbst bestand ebenfalls fast ausschließlich aus „Parteineulingen“, die 

dem eigenen politischen Spektrum angehörten. 

Tabelle 19: Parteizugehörigkeit vor 1989 Sächsischer Landtag 1. Wahlperiode 

 

abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. %

parteilos/o. A 1 11% 5 50% 13 76% 30 94% 28 30% 77 48%

LDPD 7 78% - - - - - - 1 1% 8 5%

Bürgerbewegung - - 4 40% - - - - - - 4 3%

FDJ - - 1 10% - - - - - - 1 1%

SED - - - - 4 24% - - - - 4 3%

SPD - - - - - - 1 3% - - 1 1%

CDU - - - - - - 1 3% 54 59% 55 34%

DBD - - - - - - - - 9 10% 9 6%

CSU 1 11% - - - - - - - - 1 1%

Total 9 100% 10 100% 17 100% 32 100% 92 100% 160 100%

CDU TotalFDP B90/Gr. LL/PDS SPD

 
 
Landtagsabgeordnete, die in der DDR bereits eine politische oder parteipolitische Funktion 

ausgeübt hatten, fanden sich fast ausschließlich bei den Fraktionen der „Altparteien“ CDU 
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und PDS. Anteilig wies die CDU-Fraktion dabei fast doppelt so viele ehemalige 

Funktionsträger auf wie die Nachfolgepartei der SED. Beiden gemein war allerdings, dass 

sich unter den Landtagsabgeordneten keine Funktionäre der zentralen oder höchsten 

Parteiebene des alten Systems befanden. 

Die Laufbahn der Abgeordneten, welche eine derartige Bindung an das alte Regime der 

DDR aufwiesen, kann man auch als „Altkarrieren“ bezeichnen, Landtagsmitglieder, die 

dagegen eine administrative Leitungstätigkeit oder ein politisches Repräsentationssamt 

nach 1989 oder gegebenenfalls erst mit Einzug in den Landtag übernommen hatten, 

verfolgten eine politische „Neukarriere“. Der nicht geringe Anteil der Altkarrieren bei 

jeweils mindestens einem Viertel der Abgeordneten von CDU, PDS und FDP legt den 

Schluss nahe, dass die genannten Funktionen im alten System kein Karrierehindernis 

darstellten.  

 

Im Sächsischen Landtag wiesen die „Altparteien“ erwartungsgemäß die meisten 

„Altbindungen“ auf, wogegen die Fraktionen der neu gegründeten Parteien Bündnis 

90/Grüne und SPD zu jeweils ca. 90 Prozent keine Abgeordneten mit politischer 

Vorerfahrung aus der Zeit vor 1989 stellten. Bei der Fraktion LL/PDS ist zu beachten, dass 

die Mitglieder zu ihren Aktivitäten vor dem Zusammenbruch der DDR auffallend oft keine 

Angaben zu ihren politischen Aktivitäten vor 1989 machten, so dass anzunehmen ist, dass 

ihre Anzahl an Altbindungen etwas höher einzustufen ist (siehe Tabelle 20).108 

Tabelle 20: Politische Aktivität vor 1989 Sächsischer Landtag 1. Wahlperiode 

 

abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. %

Keine / ohne Angabe 1 11% 10 91% 10 59% 29 91% 25 27% 75 47%

Parteimitglied 1 11% - - 2 12% 1 3% 12 13% 16 10%

Parteifunktion 3 33% - - - - - - 18 20% 21 13%
Politisches Amt /admi- 
nistrative Leitgstätigk. 3 33% 1 9% 5 29% 2 6% 19 21% 30 19%
Parteifunktion und
pol. Amt / adminis- 1 11% - - - - - - 17 19% 18 11%
trative Leitungstätigk. - - - - - -

Total 9 100% 11 100% 17 100% 32 100% 91 100% 160 100%

CDU TotalFDP B90/Gr. LL/PDS SPD

 
 
Der Anteil kommunaler Mandatsträger nach den Wahlen im Mai 1990, die dann 

schließlich ein Landtagsmandat erwarben, war nicht so hoch, wie aus der Perspektive der 

                                                 
108 So gaben von den 17 Abgeordneten nur 8 Informationen zu ihrer politischen Karriere vor 1989. In der 2. 
Wahlperiode änderte sich dieses Verhalten übrigens, hier blieben nur noch 2 Fraktionsangehörige ohne 
Angaben; außerdem gaben nun 2 Mandatsfortsetzer aus der 1. Wahlperiode doch eine „Altbindung“ an. 



Professionalisierung der sächsischen Landtagsabgeordneten  263 
 
 
westdeutschen Abgeordnetensoziologie zu erwarten gewesen wäre, nach der häufig ein 

Landtagsmandat zwecks Karriereabsicherung mit einem kommunalen Mandat 

sichergestellt wird. Differenziert man die kommunalen Nebenmandate nach Funktion und 

Ebene, so zeigt sich, dass einfache Mandate als Gemeinde- oder Kreisverordnete am 

häufigsten auftraten (Lock 1998: 133ff). 

Nur 16 Prozent der Abgeordneten in den Landtagen der neuen Bundesländer wechselten 

aus der letzten Volkskammer der DDR in die Landespolitik. Hierbei war der Anteil bei der 

SPD (20%) und der PDS (21%) noch höher als bei den anderen Fraktionen.  

 

Die Tabelle 21 zeigt, dass der Großteil der Abgeordneten des Sächsischen Landtages die 

ersten parlamentarischen Erfahrungen nach den Kommunalwahlen vom Mai 1990 auf 

Kreis- bzw. Gemeindeebene sammelte. Den höchsten Anteil dieser Vertreter wies die 

Fraktion der FDP auf – nahezu die Hälfte ihrer Abgeordneten sammelte vorher Kenntnisse 

auf dieser Ebene. Die meisten politischen Neulinge stellten die Bündnis 90/Grünen, von 

denen fast zwei Drittel als reine „Quereinsteiger“ bezeichnet werden können. Im 

Gegensatz dazu verfügte die Fraktion der SPD als ebenfalls neu gegründete Partei über den 

höchsten Anteil ehemaliger Volkskammerabgeordneter. 

Hervorzuheben sind die drei Abgeordneten der CDU-Fraktion, die ihre politischen 

Vorerfahrungen am Runden Tisch des Bezirkes Dresden sammelten. Betrachtet man diesen 

als eine Art vorparlamentarische Stufe zum Sächsischen Landtag, so lässt sich hier eine 

gewisse „Personalkontinuität“ feststellen: So agierte Erich Iltgen, Landtagspräsident, als 

Moderator des Runden Tisches, die beiden anderen ehemaligen Mitglieder, Matthias 

Rößler und Arnold Vaatz fanden entsprechende Einsatzgebiete in den späteren 

Staatsministerien. 

Tabelle 21: Politische Aktivität 1989-1990 Sächsischer Landtag 1. Wahlperiode 

 

abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. %

Nicht aktiv / o. Angabe 3 33% 8 73% 12 71% 18 56% 54 59% 95 59%

Volkskammer 1 11% - - 2 12% 7 22% 10 11% 20 13%

Kommunalmandat 1 11% 2 18% 1 6% - - 9 10% 13 8%

Kreis-/Gemeindever. 4 44% 1 9% - - 7 22% 14 15% 26 16%

Bezirksebene - - - - 1 6% - - 1 1% 2 1%

Bundestag - - - - 1 6% - - - - 1 1%

Runder Tisch - - - - - - - - 3 3% 3 2%

Total 9 100% 11 100% 17 100% 32 100% 91 100% 160 100%

CDU TotalFDP B90/Gr. LL/PDS SPD
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Die FDP und die Bündnis 90/Grünen verpassten den Sprung in den Zweiten Sächsischen 

Landtag. Für das soziale und politische Profil des Parlamentes ergibt sich nun die Frage, 

inwieweit dieser Faktor und die Neuzugänge der zweiten Wahlperiode das soziale und 

politische Profil veränderten. In Tabelle 22 wird zunächst das Verhältnis von 

Mandatsfortsetzern aus der ersten Wahlperiode und neu hinzugekommenen 

Abgeordnetendargestellt. 

Tabelle 22: Sächsischer Landtag 2. Wahlperiode: Neulinge und Mandatsfortsetzer 

 PDS SPD CDU Total 

 abs. % abs. % abs. % abs. % 

Neulinge 2. WP 12 55% 8 36% 25 32% 44 36% 

Mandatsfortsetzer 10 45% 14 64% 54 68% 79 64% 

Total 22 100% 22 100% 79 100% 123 100% 

 
In die empirische Analyse des Sächsischen Landtages der 2. Wahlperiode wurden auch 3 Abgeordnete mit 
einbezogen, die später aus dem Parlament ausschieden, daher ergibt trotz 120 Sitze im Folgenden die Zahl 
von 123 Abgeordneten. 

Soziales Profil 2. Wahlperiode 

 
Die ostdeutschen Landtage beider Wahlperioden waren den westdeutschen 

Landesparlamenten insofern ähnlich, als auch weibliche Abgeordnete nach wie vor 

unterrepräsentiert sind. Allerdings stieg der Anteil der Frauen 1994 von 13,8 Prozent auf 

28,8 Prozent (siehe Tabelle 23). Diese auffällige Steigerung ist vor allem auf die 

Anwendung einer neuen Quotenregelung innerhalb der Parteien, einhergehend mit einer 

häufigeren und aussichtsreicheren Platzierung der weiblichen Kandidaten, zurückzuführen 

(Lock 1998: 88). 

Die Frauenquote im Sächsischen Landtag variierte parteienspezifisch: Die 

Christdemokraten wiesen in beiden Wahlperioden den geringsten Anteil weiblicher 

Mandatsträger auf, die PDS dagegen steigerte ihren Frauenanteil sogar auf 50 Prozent 

(Siehe Tabelle 23). 

Tabelle 23: Frauenanteil Sächsischer Landtag 2. Wahlperiode 

 

abs. % abs. % abs. % abs. %

Männlich 11 50% 14 64% 63 80% 88 72%

Weiblich 11 50% 8 36% 16 20% 35 28%

Total 22 100% 22 100% 79 100% 123 100%

PDS SPD CDU Total
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Die Zahl der Abgeordneten, die keiner Konfession angehörten bzw. keine Angabe zu ihrer 

Konfessionszugehörigkeit machten, stieg gegenüber der ersten Wahlperiode leicht an. 

Dieser Umstand ist zum Teil durch die veränderte Zusammensetzung der Landtage 

erklärbar, da die Partei mit den deutlichsten Stimmgewinnen, die PDS, gleichzeitig auch 

die Organisation mit den meisten Bekenntnissen zur Konfessionslosigkeit war. Bei der 

CDU ergaben sich keine Veränderungen, die Sozialdemokraten verzeichneten einen 

leichten Anstieg konfessionell gebundener Abgeordneter (Lock 1998: 90). 

Im Sächsischen Landtag stieg der Anteil der Abgeordneten ohne Konfession dagegen nicht 

an (siehe hierzu Tabelle 24). Er sank sogar um 0,5 Prozent, obwohl die SPD einen Anstieg 

von 31 auf 50 Prozent verzeichnete. Allerdings glich das Ausscheiden der FDP und 

Bündnis 90/Grünen, die beide in der ersten Wahlperiode einen hohen Anteil 

Konfessionsloser zu verzeichnen hatten, diesen Anstieg wieder aus. 

Tabelle 24: Konfession Sächsischer Landtag 2. Wahlperiode 

 
Der Sächsische Landtag der zweiten Wahlperiode „alterte“ nur leicht (siehe Tabelle 25). 

Lag das Durchschnittsalter 1990 noch bei 43 Jahren, stieg es 1994 auf 45 Jahre. Der 

Altersdurchschnitt der Fraktionen von SPD und PDS stieg leicht an, die CDU dagegen 

verzeichnete eine Verjüngung. Beachtet man, dass weit über die Hälfte der Abgeordneten 

der zweiten Wahlperiode ihr Mandat fortsetzten – also vier Jahre älter wurden, so ist die 

Senkung des Altersdurchschnitts vor allem auf die Neuzugänge zurückzuführen. 

Tabelle 25: Altersdurchschnitt Sächsischer Landtag 2. Wahlperiode 

 

 
Den Ausgangswert bildete das Alter der Abgeordneten 1994. 
 

abs. % abs. % abs. % abs. %

Konfessionslos / o. A. 21 95% 11 50% 5 6% 37 30%

Evangelisch 1 5% 10 45% 59 75% 70 57%

Katholisch - - 1 5% 15 19% 16 13%

Total 22 100% 22 100% 79 100% 123 100%

PDS SPD CDU Total

Min. Max. Durchschn.

PDS 28 60 44

SPD 32 56 47

CDU 24 69 45

Total - - 45
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Tabelle 26 zeigt, dass die Akademiker auch im Sächsischen Landtagen der zweiten 

Wahlperiode dominant blieben. – 87 Prozent der Abgeordneten schlossen mit dem Abitur 

bzw. der 12. Klasse der DDR ihre Schulbildung ab.  

Tabelle 26: Schulabschluss Sächsischer Landtag 2. Wahlperiode 

 

In der zweiten Wahlperiode erreichten 85 Prozent der späteren Landtagsabgeordneten 

einen Studienabschluss. Die in Tabelle 27 (Seite 267) dargestellte Verteilung der 

Studienfächer zeigt, dass die Dominanz der ingenieurtechnischen und mathematisch-

naturwissenschaftlichen Abschlüsse bestehen blieb. Somit unterschied sich der Sächsische 

Landtag auch weiterhin von westdeutschen Landesparlamenten, in denen Pädagogen und 

Juristen dominierten. 

Den höchsten Anteil der sog. „technisch-ökonomischen Intelligenz“ stellte nach wie vor 

die CDU, wohingegen bei SPD und PDS ein leichter Rückgang festzustellen ist, der 

wahrscheinlich durch die Erhöhung der Frauenquoten in diesen Fraktionen zustande kam.  

Bei den am häufigsten genannten Studienfächern lässt sich keine Zuordnung zu einem 

politischen Lager vornehmen. Insgesamt ergaben sich also vom ersten zum zweiten 

Sächsischen Landtag keine einschneidenden Veränderungen in der Wahl der 

Studienfächer. Leichte Veränderungen ergaben sich nur durch die Neuzugänge und durch 

das Ausscheiden von den Bündnis 90/Grünen und der FDP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabelle 27: Studienabschlüsse Sächsischer Landtag 2. Wahlperiode 

abs. % abs. % abs. % abs. %

EOS/Abitur 20 91% 20 91% 67 85% 107 87%

10. Klasse 2 9% 2 9% 12 15% 16 13%

Total 22 100% 22 100% 79 100% 123 100%

PDS SPD CDU Total
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abs. % abs. % abs. % abs. %

Kein Studium 2 9% 2 9% 15 19% 19 15%

Ingenieurwissenschaften 4 18% 5 23% 27 34% 36 29%

Mathematik/Naturwissensch. 2 9% 4 18% 17 22% 23 19%

Wirtschaftswissenschaften - - - - 3 4% 3 2%

Pädagogik / Lehramt 6 27% 6 27% 6 8% 18 15%

Medizin - - 2 9% 1 1% 3 2%

Jura 1 5% - - 4 5% 5 4%

Theologie - - 1 5% 2 3% 3 2%

Sprachwissenschaften 1 5% - - 1 1% 2 2%

Geisteswissenschaften 5 23% 1 5% 1 1% 7 6%

Kunst / Musik / Theater 1 5% 1 5% 2 3% 4 3%

Total 22 100% 22 100% 79 100% 123 100%

PDS SPD CDU Total

 

Politisches Profil 2. Wahlperiode 

 
Für das politische Profil des Sächsischen Landtages der zweiten Wahlperiode werden die 

Fragen untersucht, inwieweit sich der Anteil der „Altbindungen“ an das politische und 

administrative System der DDR veränderte und welchen politischen Erfahrungshorizont 

die Neuzugänge mit in das Parlament einbrachten. 

Tabelle 28 (Seite 268) zeigt, dass die Anzahl der Abgeordneten, die vor 1989 keiner Partei 

angehörten oder die keine Parteiangehörigkeit angaben, im Vergleich zur ersten 

Wahlperiode (47,5%) konstant blieb. Dagegen stieg die Zahl der früheren SED-Mitglieder 

erstaunlicherweise an. Die Ursache für diesen Zuwachs ist zum einen in dem Umstand zu 

sehen, dass die PDS einen personellen Zugewinn verzeichnen konnte und zum anderen im 

Volkshandbuch der ersten Wahlperiode ein gewisser Anteil früherer SED-Mitglieder diese 

Angabe ausließ. 

Da die FDP nicht mehr im Sächsischen Landtag vertreten war, fehlten die Abgeordneten, 

die durch ihre frühere LDPD-Mitgliedschaft im politischen System der DDR verankert 

waren. Durch den Wegfall der Bündnis 90/Grünen sank gleichzeitig der Anteil der 

Landtagsmitglieder ohne Bindung an das politische System der DDR drastisch. 

 

 

 

 

 

Tabelle 28: Parteizugehörigkeit vor 1989 Sächsischer Landtag 2. Wahlperiode 
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abs. % abs. % abs. % abs. %

Parteilos / keine Angaben 2 9% 19 86% 37 47% 58 47%

Bürgerbewegung - - 1 5% - - 1 1%

SED 20 91% - - - - 20 16%

SPD - - 1 5% - - 1 1%

CDU - - - - 38 48% 38 31%

DBD - - 1 5% 4 5% 5 4%

Total 22 100% 22 100% 79 100% 123 100%

PDS SPD CDU Total

 
 
Landtagsabgeordnete, die bereits in der DDR einen Parteiposten oder eine administrative 

Leitungsfunktion innehatten, waren in der zweiten Wahlperiode ausschließlich in der 

CDU- und PDS-Fraktion vertreten. Ihr Anteil sank gegenüber der ersten Wahlperiode 

nahezu um die Hälfte. Wie in der ersten Wahlperiode fanden sich unter diesen keine 

Funktionäre der zentralen Partei- oder Verwaltungsebene  

 

Insgesamt ist also gegenüber der ersten Wahlperiode ein Rückgang der Abgeordneten mit 

Bindungen und Erfahrungen aus dem politischen System der DDR zu verzeichnen, der vor 

allem auf das Ausscheiden der FDP aus dem Landtag zurückzuführen ist. Bei den 

Fraktionen von CDU und PDS war sogar ein leichter Zugewinn solcher Mitglieder 

festzustellen, so dass anzunehmen ist, dass eine politische Bindung an das alte System bei 

der Nominierung und Kandidatur für den Sächsischen Landtag kein Karrierehindernis 

darstellte. 

 
Ein großer Unterschied zwischen den Abgeordneten der ersten und der zweiten 

Wahlperiode war hinsichtlich ihres politischen Erfahrungshorizontes aus der Zeit nach 

1989 zu erwarten. Während die Parlamentarier der „ersten Stunde“ lediglich in der kurzen 

Interimsphase zwischen 1989 und 1990 relevante vorparlamentarische Erfahrungen 

sammeln konnten, hatten die Neuzugänge weitaus mehr Zeit und Möglichkeiten. Mit der 

Wiedervereinigung und der Angleichung an das politische System der BRD konnten sie 

eine politische Karriere beginnen, die weitaus mehr der ihrer westdeutschen Kollegen 

glich: Für die Übernahme kommunaler Mandate und führender Posten innerhalb der Partei 

standen ihnen fast fünf Jahre mehr Zeit zu Verfügung. 

Im Gegensatz zur ersten Wahlperiode übernahmen dementsprechend nur noch 36 Prozent 

der Abgeordneten ihr Mandat, ohne vorher Erfahrungen auf politischer Ebene gesammelt 
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zu haben (siehe hierzu Tabelle 29). Der überwiegende Teil von ihnen war im Vorfeld auf 

kommunaler Ebene als Kreisverordneter, Stadt- oder Gemeindeverordneter tätig gewesen. 

Zwei Abgeordnete stiegen aus dem Bundestag in die Landespolitik ab, beide aus der PDS, 

die bei den Bundestagswahlen 1994 Verluste erlitten hatte. Die CDU rekrutierte außerdem 

vier Abgeordnete, die zuvor in der Sächsischen Staatsregierung als Minister oder 

Parlamentarischer Staatssekretär tätig waren.   

Tabelle 29: Politische Aktivität Neuzugänge Sächsischer Landtag 2. Wahlperiode 

 
PDS SPD CDU Total

abs. % abs. % abs. % abs. %

Keine / ohne Angabe 5 45% 4 50% 7 28% 16 36%

Stadt- / Gemeindeverordnete 4 36% 1 13% 1 4% 6 14%

Kreisverordnete - - 3 38% 12 48% 15 34%

Bundestag 2 18% - - - - 2 5%

Landtag - - - - 1 4% 1 2%

Staatsregierung - - - - 4 16% 4 9%

Total 11 100% 8 100% 25 100% 44 100%  
 
Neben dem Zuwachs der Abgeordneten, die schon im Vorfeld der Mandatsübernahme 

politische Erfahrungen sammeln konnten, stieg auch die Anzahl derjenigen, die neben 

ihrem politischen Posten noch ein Parteiamt bekleideten (siehe hierzu Tabelle 30). Die 

meisten Abgeordneten des Sächsischen Landtages der zweiten Wahlperiode übten eine 

Parteifunktion auf Landesebene, Orts- oder Gemeindeebene aus. Der hohe Anteil an 

Landtagsmitgliedern, die neben ihrem Mandat zugleich eine Parteifunktion ausübten, ist 

mit deren wichtiger karrierestabilisierenden Wirkung zu erklären. 

Tabelle 30: Parteiamt 1990-1994 Sächsischer Landtag 2. Wahlperiode 

 

abs. % abs. % abs. % abs. %

Keine / ohne Angabe 2 9% - - 2 3% 4 3%

Mitglied 7 32% 1 5% 12 15% 20 16%

Gemeindeebene 1 5% 5 23% 8 10% 14 11%

Region 2 9% 9 41% 23 29% 34 28%

Landesebene 8 36% 7 32% 30 38% 45 37%

Bundesebene 2 9% - - 4 5% 6 5%

Total 22 100% 22 100% 79 100% 123 100%

PDS SPD CDU Total
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Fazit 

 
Hinsichtlich des sozialen und politischen Profils ergaben sich erwartungsgemäß zwischen 

den Abgeordneten des Sächsischen Landtages und der politischen Klasse der alten 

Bundesländer Unterschiede. Dabei waren die Differenzen im sozialen Profil nicht so 

deutlich wie die Unterschiede im Antritt und Verlauf der politischen Karriere.  

Durch den Systemwechsel 1989/90 und dem damit verbundenen „Austausch“ der 

politischen Klasse der DDR erfolgte der Mandatsantritt für die Abgeordneten des ersten 

Sächsischen Landtages unter anderen Bedingungen und Umständen. Den sächsischen 

Abgeordneten der ersten Wahlperiode blieb nur die kurze Interimsphase 1989 bis 1990 um 

parlamentarische Erfahrungen zu sammeln. Die meisten agierten in dieser Zeit als Kreis- 

oder Gemeindevorsteher oder waren Mitglied in einem Kommunalparlament - immerhin 

12,5 Prozent saßen in der ersten frei gewählten Volkskammer der DDR. Nur knapp ein 

Drittel der Landtagsmitglieder sammelte längerfristige politische Erfahrungen in einem 

politischen Amt oder durch administrative Leitungstätigkeit in der DDR.  

Etwa die Hälfte aller späteren Landtagsabgeordneten begann ihre politische Karriere erst 

1989 oder 1990, mit dem Eintritt in eine Partei, der Großteil von ihnen war vor dem 

Systemwechsel nicht politisch aktiv gewesen. Im Gegensatz zur politischen Klasse der 

alten Bundesländer war eine innerparteiliche Laufbahn für eine erfolgreiche 

Landtagskandidatur nicht zwingend notwendig. Im Unterschied zu den alten 

Bundesländern, in denen eine politische Laufbahn einem festgelegten Muster folgte – 

beginnend mit dem Parteibeitritt, einer innerparteilichen Laufbahn und ersten politischen 

Erfolgen in der Kommunalpolitik – erfolgte der Aufstieg in die Landespolitik für die 

meisten sächsischen Abgeordneten nach schnellem innerparteilichem Aufstieg und nur 

kurzer parlamentarischer Erfahrung. 

Zusammenfassend kann somit festgestellt werden, dass sich die Abgeordneten des 

Sächsischen Landtages der ersten Legislaturperiode als Teil der ostdeutschen politischen 

Klasse von ihren Kollegen in den alten Bundesländern unterschieden. Der wesentliche 

Gegensatz bestand dabei im Beginn der politischen Karriere – etwa die Hälfte der 

sächsischen Mandatsträger begann diese, ohne vorher im Sinne der klassischen 

Karrieretheorie politische Erfahrungen gesammelt zu haben, als Politikneuling. Aber auch 

die „Altkarrieristen“ mit Wurzeln im politischen System der DDR wiesen keine typische 

politische Laufbahn auf, da sie in dieser Zeit keine führenden oder herausragenden 
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(partei)politische Positionen innehatten – auch für sie stellte der Einzug in den Sächsischen 

Landtag einen großen Karrieresprung dar.  

Differenzen im sozialen Profil waren zwar auch vorhanden, aber nicht so gravierend: Der 

Sächsische Landtag war etwas jünger als der westdeutsche Durchschnitt und ihm gehörten 

weniger Frauen und konfessionell gebundene Mitglieder an. Am bedeutendsten fällt 

hierbei noch der Unterschied bezüglich der Studienabschlüsse auf, mit der Dominanz der 

technischen und ökonomischen Abschlüsse hob man sich deutlich von der Vorherrschaft 

der Juristen und Pädagogen in den Parlamenten der alten Bundesländer ab.  

Innerhalb der politischen Klasse der neuen Bundesländer waren dagegen kaum 

Unterschiede zwischen den sächsischen Abgeordneten und ihren Kollegen auszumachen. 

Sie wiesen lediglich in ihrer sozialen Zusammensetzung leichte Differenzen auf. Die 

Abweichungen lassen sich durch die absolute Mehrheit und damit Größe der CDU-

Fraktion erklären. Sowohl der niedrigere Frauenanteil, der höhere Anteil konfessionell 

gebundener Abgeordneter als auch der leicht überdurchschnittliche Anteil der „technisch-

ökonomischen Intelligenz“ sind auf die hohen Werte innerhalb dieser Fraktion 

zurückzuführen. Allerdings ist hierbei auch zu beachten, dass sich die beiden letzteren 

Merkmale auch durch die Lage Sachsens erklären lassen: Zum einen lag das Zentrum des 

kirchlich organisierten Widerstandes in Leipzig und Dresden, so dass ein hoher Anteil 

konfessionell gebundener Abgeordneter zu erwarten war. Zum anderen ist die Häufung an 

Ingenieuren im Sächsischen Landtag auch durch die Konzentration der Industrie im Süden 

der Republik erklärbar. 

In der zweiten Wahlperiode ergaben sich vor allem im politischen Profil des Sächsischen 

Landtages Veränderungen, die zum einen auf seine veränderte Zusammensetzung und zum 

anderen auf die politischen Karrieren der Neuzugänge zurückzuführen sind. 

Vor allem auf dem Gebiet der vorparlamentarischen politischen Erfahrung ergab sich 

durch die neuen Abgeordneten der zweiten Wahlperiode eine leichte Angleichung an die 

politische Klasse der alten Bundesländer. Diese Annäherung wird im Folgenden unter der 

Fragestellung der politischen Professionalisierung des Sächsischen Landtages näher 

untersucht. 
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7.3 Politische Professionalisierung des Sächsischen 

Landtages 
 
Die vorhergehenden Ausführungen zum sozialen und politischen Profil der sächsischen 

Landtagsabgeordneten haben bereits Unterschiede zu den Mitgliedern westdeutscher 

Parlamente – besonders im Verlauf der politischen Karriere aufgezeigt. Während die 

politische Laufbahn in der Bundesrepublik durch spezifische Aufstiegskanäle und 

Selektionskriterien gekennzeichnet war, die ihren Ausdruck in längeren politischen 

Karrieren fanden, stellte für einen Großteil der sächsischen Landtagsmitglieder die 

Mandatsübernahme den Einstieg in die Politik dar, der nach nur kurzer politischer 

Laufbahn erfolgte. Eine politische Professionalisierung, d.h. das Einrichten auf ein Leben 

von der Politik im Sinne der klassischen Professionalisierungstheorie nach Herzog u.a. war 

in dieser Zeit kaum erfolgt. 

Die Untersuchung der politischen Karrieren der sächsischen Abgeordneten soll nun zeigen, 

inwieweit sich im Untersuchungszeitraum von 1990 bis 1999 die Karriereverläufe der 

sächsischen Abgeordneten denen ihrer Kollegen in den alten Bundesländern anglichen und 

ob damit eine zunehmende Professionalisierung des Parlamentes erfolgte.  

Für die Gesamtheit des Sächsischen Landtages wird diese Frage im Folgenden anhand der 

zwei Merkmale politischer Professionalisierung „Parteiposten vor der 

Mandatsübernahme“ und „Kommunale Nebenämter“ untersucht. Anhand der 

parlamentarischen Elite erfolgt anschließend eine vertiefende Untersuchung von politischer 

Professionalisierung im Sächsischen Landtag. Neben einer genauen Analyse der 

politischen Karrieren und Professionalisierungsmerkmale dieser Landtagsmitglieder 

schließt diese Untersuchung auch Interviews der Abgeordneten mit ein. 

7.3.1 Die politische Professionalisierung der Mitglieder des 

Sächsischen Landtages von der 1. zur 2. Wahlperiode 

Insgesamt ist für den Sächsischen Landtag der zweiten Legislaturperiode eine fortgesetzte 

Professionalisierung zu erwarten, da der Prozess der politischen Professionalisierung mit 

dem Eintritt in einen politischen Beruf nicht abgeschlossen ist, da „die individuelle 

Entwicklung in Form einer Anpassung an bestimmte Verhaltensnormen und der 

Erweiterung der Kenntnisse und Fähigkeiten weiter verläuft“ (Herzog 1975: 181). Neben 

dieser fortwährenden Professionalisierung in der Ausübung ihres neuen Berufes ist für die 

Mandatsfortsetzer außerdem anzunehmen, dass sie sich erfolgreich auf ein Leben von der 
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Politik einrichten konnten – zum einen durch ihre Leistung im Parlament und im 

Wahlkreis, zum anderen durch die Absicherung ihrer politischen Karriere mittels dem 

Innehaben bestimmter Parteiposten und kommunaler Nebenämter, welche ebenfalls 

wichtig für eine Wiedernominierung und aussichtsreiche Listenplatzierung durch die Partei 

und damit für die Wiederwahl sind. Ferner ist anzunehmen, dass zu den Ausscheidern aus 

dem Landtag der ersten Wahlperiode vor allem Abgeordnete gehörten, die sich nicht 

längerfristig auf ein Leben von der Politik einrichten wollten oder konnten.109 

7.3.1.1 Parteiposten vor Mandatsübernahme 

 
In den meisten etablierten Demokratien folgt die politische Karriere einem festgelegtem 

Muster - öffentliche Ämter und Parteifunktionen werden nicht willkürlich angestrebt, 

sondern unterliegen einer speziellen Hierarchie. In der Regel stellt der Eintritt in eine 

Partei und dort die sukzessive Bewährung, zunächst in der unteren, dann in der mittleren 

Organisationsebene, die prinzipielle Voraussetzung für das Erlangen einer Spitzenposition 

innerhalb dieser Partei und somit die Nominierung für ein öffentliches Mandat dar. 

Normalerweise ist also eine mehrjährige Karriereaktivität innerhalb einer Partei die 

Voraussetzung für eine erfolgreiche politische Laufbahn. Ein Parteiwechsel müsste 

demnach eher mit Nachteilen verbunden sein, da die Wechsler die politische Laufbahn im 

Allgemeinen wieder von unten beginnen müssen. Der direkte Sprung in ein Parlament 

ohne vorherige parteiinterne Karriere stellt dagegen „einen Sonderfall des politischen 

Aufstiegs“ dar (Herzog 1975: 64).  

Diese karrieretheoretischen Untersuchungen Herzogs wurden durch die Forschungen 

Stefan Holls zum Landtag Baden-Württemberg der neunten Legislaturperiode bestätigt. 

Wie in den anderen westdeutschen Bundesländern auch verhinderte der steigende 

Organisationsgrad und die wachsenden Mitgliederzahlen der großen Volksparteien sowie 

die vertikale Gliederung ihrer Organisationsstruktur einen raschen Aufstieg in 

Führungspositionen, womit sich der Prozess der politischen Führungsauslese in Form einer 

längeren Karriere strukturierte.110  

Politische Karrieren auf Landesebene werden in aller Regel in den Führungsgremien der 

Basisorganisationen gestartet. Klassische Ausgangspositionen sind dabei der Ortsvereins- 

                                                 
109 Hierbei ist allerdings zu beachten, dass durch die Wahlniederlagen von FDP und B90/Gr und die 
Stimmverluste der SPD sowie durch die Verkleinerung der Größe des Sächsischen Landtages eine bestimmte 
Anzahl von Abgeordneten auch ungewollt aus dem Parlament ausschied. 
110 Zwischen dem Innehaben des ersten Parteiamtes und der Übernahme des ersten Mandates lagen bis zu 25 
Jahre (Holl 1989: 122). 
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oder der Kreisvorsitz – also Wahlpositionen der Partei auf kommunaler Ebene. Höhere 

Organisationsebenen der Partei spielen vor der Wahl in den Landtag keine entscheidende 

Rolle (Holl 1989: 121). Dementsprechend begann der überwiegende Teil der baden-

württembergischen Parlamentarier die (partei)politische Karriere in den Basisfunktionen 

ihrer Partei. Die klassische Ausgangsposition stellte hierbei der Ortsvereins- oder 

Kreisvorsitz dar. Lediglich elf Prozent der Abgeordneten hatten vor der 

Mandatsübernahme kein Parteiamt auf lokaler Ebene inne (Holl 1989: 121).  

 

Von den Abgeordneten des Sächsischen Landtages war dagegen ca. die Hälfte (47,5%) ein 

Jahr vor Mandatsübernahme noch parteilos gewesen. Diese Abgeordneten gehörten in der 

Regel zu den „Neukarrieren“, die vor 1989 politisch nicht aktiv waren und sich erst nach 

bzw. mit dem Systemwechsel in der Bürgerbewegung oder in den neu gegründeten 

Parteien engagierten. Ihnen gegenüber standen die „Altkarrieren“, die ihre politische 

Laufbahn zwar klassisch mit dem Eintritt in eine Partei der DDR begonnen hatten, von 

denen allerdings nur ein kleiner Anteil (13,1%) eine Parteifunktion ausgeübt hatte, die 

zudem nicht auf der höchsten oder zentralen Parteiebene der DDR gelegen hatte. 

Tabelle 31 (Seite 275) zeigt, wie viele Abgeordnete der ersten Wahlperiode im Vergleich 

zu den Neueinsteigern der zweiten Wahlperiode einen Parteiposten vor Mandatsübernahme 

inne hatten: Über ein Drittel der Abgeordneten der ersten Wahlperiode des Sächsischen 

Landtages zogen in das Parlament ein, ohne im Vorfeld einen Parteiposten bekleidet zu 

haben. Dies ist, verglichen mit den 11,7 Prozent der Mitglieder des neunten baden-

württembergischen Landtages, die ebenfalls als reine Parteimitglieder gewählt wurden, ein 

hoher Anteil. Ungewöhnlich hoch war im sächsischen Parlament auch die Zahl der 

Mitglieder, welche vor der Mandatsübernahme eine Führungsposition auf Landesebene 

bekleidet hatten. Eher dem westdeutschen Karrieremuster entsprachen dagegen die 45,7 

Prozent der Abgeordneten, die vor der Landtagswahl einen Parteiposten auf Orts- oder 

Kreisebene innehatten.  

Wider Erwarten sank diese Quote im Landtag der zweiten Wahlperiode auf 39 Prozent und 

es erfolgte somit in diesem Punkt keine Angleichung an die Struktur der Parlamente der 

alten Bundesländer. Dagegen stieg die Anzahl der Politiker, welche vor den Wahlen zum 

zweiten Landtag eine Parteifunktion auf Landesebene ausgeübt hatten um circa 15 Prozent 

an (36,5). Offenbar hatten sich in Sachsen die Inhaber von Parteiposten auf Landesebene 

im Kampf um die Nominierung zur Landtagswahl 1994 erfolgreich gegenüber ihren 
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Mitbewerbern auf kommunaler Ebene durchgesetzt. Eine entscheidende Rolle bei diesem 

Vorgang könnte die Verkleinerung des Sächsischen Landtages von 160 auf 120 Sitze und 

die damit erhöhte Konkurrenz um aussichtsreiche Listenplätze gespielt haben. 

Tabelle 31: Parteiposten vor Mandatsübernahme 

 

abs. % abs. % abs. %

 Landtag 1. WP 1 1% 54 34% 18 11%

 Neulinge 1994 1 2% 5 11% 8 18%

Total 2 59 26

abs. % abs. % abs. % abs. %

 Landtag 1. WP 55 34% 31 19% 1 1% 160 100%

 Neulinge 1994 12 27% 14 32% 4 9% 44 100%

Total 67 45 5 204

Total

Mitglied Ortsverein

Kreisverein

Keiner / o.A.

Land Bund

 
 

7.3.1.2 Kommunale Nebenämter 

 
Gilt aus Sicht der Karriereperspektive die Verankerung in einer Partei und hier 

insbesondere in einer Wahlkreisorganisation als wichtige Voraussetzung für eine 

Parlamentskandidatur, so stellt die Kommunalpolitik traditionell die „Schule der Politik“ 

dar: Hier können Erfahrungen in der Bewältigung politischer Probleme im überschaubaren 

Bereich der Gemeinden gesammelt werden. Positionen in der kommunalen 

Selbstverwaltung dienen nicht nur der Weiterqualifizierung im „politischen Handwerk“, da 

man in ihnen die Landespolitik erkunden kann – mit der sie ja in vielfältiger Weise 

verflochten ist, sie dienen auch der Profilierung in Partei und Öffentlichkeit. Dies und die 

unmittelbare Auseinandersetzung mit den Bürgerinteressen führt schließlich auch zum 

Erlangen parlamentarischer Routine (Herzog 1975: 85).  

 

Im neunten Landtag Baden-Württembergs hatten 57,2 Prozent der Abgeordneten im 

Vorfeld ihrer Landtagstätigkeit ein Mandat auf Stadt, -Kreis- oder Gemeindeebene 

bekleidet und die 27,3 Prozent der Abgeordneten, welche lediglich aus einer Parteikarriere 

in das Parlament gewählt wurden, erschienen dem Autor gegenüber anderen Landtagen der 

alten Bundesländer erstaunlich hoch (Holl 1989: 190). Der Weg in die Landespolitik führte 

also vorrangig über öffentliche Wahlämter. 

Für die späteren Mitglieder des Ersten Sächsischen Landtages stand jedoch nur der kurze 

Zeitraum nach den Kommunalwahlen vom Mai 1990 bis zum Oktober 1990 zur 
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Verfügung, um sich in kommunalpolitischen Positionen bewähren zu können. Daher ist es 

nicht erstaunlich, dass weit über die Hälfte der Abgeordneten in den Landtag einzog, ohne 

vorher einen politischen Posten bekleidet zu haben (siehe Tabelle 32: Seite 277). Immerhin 

entsprachen die Mitglieder des Sächsischen Landtages der ersten Wahlperiode dem 

westdeutschen Karrieremuster insofern, als der Großteil derjenigen, welche vor ihrem 

Mandatsantritt in einem politischen Posten aktiv waren, auf Stadt-, Kreis- oder 

Gemeindeebene gearbeitet hatten. Neben ihnen fällt der relativ große Anteil von 

Abgeordneten auf, die aus der ersten (und letzten) frei gewählten Volkskammer der DDR 

heraus in das Parlament gewählt wurden. Offenbar besaßen sie gegenüber ihren 

Mitbewerbern neben einem gewissen Bekanntheitsgrad auch einen Vertrauensbonus 

hinsichtlich ihrer politischen Fähigkeiten. Auffällig ist dagegen, dass nur zwei 

Abgeordnete im Landtag vertreten waren, die noch bis Mai 1990 in der Bezirksebene der 

DDR tätig gewesen waren, ihnen fehlte wahrscheinlich eben dieses Vertrauen der 

Bevölkerung. Ihnen gegenüber standen immerhin drei Vertreter des Runden Tisches des 

Bezirkes Dresden, der zwar 1989/90 keine gesetzliche Volksvertretung war, dennoch 

offensichtlich eine wichtige politische Karrierestufe darstellte. 

Für den Sächsischen Landtag der zweiten Wahlperiode ist nun interessant, inwieweit sich 

die politischen Karrieren der Neuzugänge im Vorfeld ihres Landtagmandates von denen 

der Mandatsfortsetzer unterschieden. Immerhin standen ihnen vier Jahre mehr an Zeit zur 

Verfügung, sich politisch zu engagieren und eine politische Karriere aufzubauen.  

 

Erwartungsgemäß war die Anzahl der neu gewählten Abgeordneten ohne politischen 

Posten im Vorfeld der Wahl niedrig, wenn auch der Anteil an „Laien“ mit über einem 

Drittel immer noch erstaunlich hoch war. Allerdings erfolgte mit dem deutlichen 

Anwachsen der Stadt-, Gemeinde- oder Kreisverordneten eine vernehmliche Angleichung 

an das politische Profil der Landtage der alten Bundesländer. Dagegen spielte eine 

politische Karriere in dem letzten Jahr der DDR, sei es in der Volkskammer, im einem der 

Räte der Bezirke oder einem Runden Tisch, keine Rolle mehr. Statt dessen setzten 

immerhin vier Vertreter der sächsischen Staatsregierung ihre politische Karriere als 

Volksvertreter fort. 

 

 

 



Professionalisierung der sächsischen Landtagsabgeordneten  277 
 
 
Tabelle 32: Kommunale Nebenämter vor Mandatsübernahme 

 

abs. % abs. % abs. % abs. %

Erste Wahlperiode 95 59% 20 13% 2 1% 3 2%
Neulinge 2.Wahlperiode 16 36%  -  -  -  -  -  - 

Total 111 20 2 3

abs. % abs. % abs. % abs. % abs. %

Erste Wahlperiode 39 24%  -  - 1 1%  -  - 160 100%

Neulinge 2.Wahlperiode 21 48% 1 2% 2 5% 4 9% 44 100%

Total 60 1 3 4 204

Landtag Bundes- Staats-

Keiner / Volks- Bezirks- Runder

 o.A. kammer ebene Tisch

Total

Kreis

Gem. / tag regierung

Stadt / 

 
 

7.3.1.3 Fazit 

 
Nach vier Jahren der politischen „Normalisierung“ in Sachsen mit der Etablierung des 

neuen Parteiensystems war mit der Wahl zum Zweiten Sächsischen Landtag eine 

Angleichung der politischen Klasse des Sächsischen Landtages an die der alten 

Bundesländer und damit auch an deren Ausmaß der politischen Professionalisierung zu 

erwarten. Zum einen konnte man davon auszugehen, dass sich die Mandatsfortsetzer der 

ersten Wahlperiode in Ausübung ihres Berufes professionalisiert hatten. Daneben sollten 

vor allem die politischen Karrieren der Neuzugänge zu dieser Annäherung beigetragen 

haben. Dieser Erwartung entsprechend sank die Anzahl der neuen Abgeordneten, welche 

ohne vorherige Parteiposten oder politische Erfahrungen in den Landtag einzogen. 

Dennoch erscheint die Anzahl der Politikneulinge unter ihnen mit 36,3 Prozent immer 

noch ziemlich hoch. Davon abgesehen hatten sich die politischen Karrieren der 

Neueinsteiger schon deutlich dem westdeutschen Karrieremuster angeglichen.  

Auch hinsichtlich der parteipolitischen Laufbahnen war nach vierjähriger Etablierung des 

neuen Parteiensystems eine Annäherung an die Karrieren westdeutscher Parlamentarier zu 

erwarten gewesen – allerdings traten hier verstärkte Unterschiede, besonders bezüglich der 

Parteiposten vor dem erstmaligen Eintritt in ein Landesparlament, auf. Anstatt der 

klassischen Positionen auf Orts- oder Kreisvereinsebene stieg im Zweiten Sächsischen 

Landtag die Anzahl der Abgeordneten mit parteipolitischen Funktionen auf Landesebene 

an. Dabei ist die Quote dieser Landtagsmitglieder unter den Mandatsfortsetzern sogar noch 

höher als bei den Neulingen. 
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Eine Ursache für diese Entwicklung könnte die erhöhte Konkurrenz bei der 

Kandidatenaufstellung innerhalb der Parteien gewesen sein, nachdem sich der Sächsische 

Landtag in der zweiten Legislaturperiode von 160 auf 120 Sitze verkleinern musste. 

Offenbar nutzten hier die Politiker ihren Rückhalt auf landesparteilicher Ebene im Kampf 

um aussichtsreiche Listenplätze. Andererseits könnte dieser Umstand aber auch ein Indiz 

dafür sein, dass nach nur vier Jahren eigenständiger sächsischer Landespolitik diesen 

Personen von Bevölkerung und Parteigenossen mehr Erfolgsaussichten und Kompetenz 

zugesprochen wurden.  

Insgesamt wurden also verstärkt Personen in den Sächsischen Landtag der zweiten 

Wahlperiode gewählt, die mehr (partei)politische Erfahrung als ihre Mitbewerber 

aufwiesen. In diese Entwicklung fügt sich die Wahl zweier ehemaliger 

Bundestagsmitglieder und Angehöriger der Sächsischen Staatsregierung der ersten 

Legislatur ein, welche auch einen wesentlichen Bestand an politischer Erfahrung mit in 

den Landtag einbrachten.  

Damit verstärkt sich der Eindruck einer forcierten Professionalisierung des Sächsischen 

Landtages durch die verstärkte Wahl von Personen mit einem Grad an politischer 

Erfahrung, welche die immer noch hohe Anzahl von Landtagsmitgliedern ohne oder mit 

nur geringer politischer Erfahrung „auffingen“.  

Fest steht, dass mit dem Landtag der zweiten Legislaturperiode zwar in einigen Punkten 

eine Angleichung an das politische Profil westdeutscher Parlamente und damit an die 

Karrieremuster westdeutscher Parlamentarier erfolgte, sich daneben aber auch eine 

Entwicklung abzeichnet, die sich von diesem Modell unterscheidet. Erst eine 

Langzeitstudie über weitere Wahlperioden des Sächsischen Landtages könnte zeigen, ob 

diese Entwicklung nur ein Umweg zur gänzlichen Angleichung an die Landtage der alten 

Bundesländer ist, oder ob sich die politische Klasse der neuen Bundesländern auch 

weiterhin in einigen Punkten unterscheiden wird. 
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7.3.2 Die politische Professionalisierung der Elite des Sächsischen 

Landtags 

Die Untersuchung der politischen Elite111 des Sächsischen Landtages konzentriert sich auf 

zwei Schwerpunkte: den Verlauf der politischen Karrieren ihrer Mitglieder bis hin zur 

hauptamtlichen Mandatsübernahme im Landtag und der weiteren Entwicklung der 

Laufbahn über die ersten beiden Legislaturperioden. Die Analyse der einzelnen 

Karrierestationen mit besonderem Augenmerk auf den signifikanten Merkmalen der 

Professionalisierung soll u.a. folgende Fragen beantworten: Hob sich die Führungsschicht 

des Sächsischen Landtages im Grad ihrer Professionalisierung vom Durchschnitt, d.h. der 

Gesamtheit des Parlamentes ab? Wenn ja, glich damit der Verlauf ihrer Karrieren eher dem 

Muster der westdeutschen Karrieretypologie nach Herzog u.a. oder ist es gar nicht 

möglich, die Elite des Sächsischen Landtages bzw. Politiker der neuen Bundesländer nach 

diesen Maßstäben zu beurteilen?  

Neben der empirischen Auswertung der Daten aus den Landtagshandbüchern der ersten 

und zweiten Legislaturperiode wurde zur Beantwortung dieser Fragen auch 

Interviewaussagen der Führungsschicht des Sächsischen Landtages mit einbezogen.  

7.3.2.1 Verlauf der politischen Karrieren bis zum Eintritt in den Sächsischen 

Landtag 

 
Die Untersuchung der politischen Karrieren der Elite des Sächsischen Landtages bis zur 

Mandatsübernahme im Herbst 1990 zeigt zum einen den Beginn des politischen 

Werdegangs auf. Besonders interessant ist hierbei die Frage nach der Motivation – sowohl 

für das erste politische Engagement als auch für den Parteibeitritt. 

Zum anderen wird der weitere Verlauf der politischen Laufbahn unter der Fragestellung 

untersucht, ob sich für die untersuchten Abgeordneten verschiedene Typen von politischen 

Karrieren feststellen lassen. Diese Einordnung ist auch wichtig, um den Grad der 

politischen Professionalisierung zu Beginn der Landtagstätigkeit ermitteln zu können. 

 

 

                                                 
111 Zur Elite wurden die Mitglieder des Landtagspräsidiums und die Mitglieder der Fraktionsführungen 
gezählt. Hierbei ist zu beachten, dass nicht alle 22 untersuchten Mitglieder der Elite für ein Interview zu 
Verfügung standen. So verweigerten neben einem CDU- Abgeordneten ausnahmslos alle 6 Mitglieder der 
beiden ausgeschiedenen Fraktionen Bündnis 90/Grüne und FDP die Aussage bzw. konnten nicht ausfindig 
gemacht werden. Weitere 5, die noch in zweiter Wahlperiode im Landtag saßen (2xPDS, 2xSPD, 1xCDU), 
waren ebenfalls nicht zu einem Interview bereit. 
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Beginn der politischen Karriere 

 
Im Allgemeinen lässt sich der Beginn einer politischen Laufbahn nicht eindeutig festlegen, 

da das Interesse an Politik und das erste politische Engagement oftmals selbst von den 

befragten Politikern nicht mehr „in Zahlen gefasst“ werden kann. Deshalb wird in der 

Regel der erste Eintritt in eine politische Partei als Start in eine politische Karriere 

festgelegt. 

Für die Elite des Sächsischen Landtages ergibt sich eine Zweiteilung in Politiker, die ihre 

Laufbahn vor dem politischen Umbruch 1989 begannen und den Abgeordneten, die in den 

Jahren 1989 und 1990 erstmals in eine Partei eintraten.  

Die „Altkarrieristen“ entstammten bis auf eine Ausnahme (CDU-Mitglied aus Nordrhein-

Westfalen) den reformierten Parteien des alten Systems. Das Eintrittsalter in die Partei lag 

zwischen 18 und 38 Jahren, wobei der Großteil den Beitritt noch vor dem 25. Lebensjahr 

vollzogen hatte.  

 

Befragt nach den Motiven für den Parteibeitritt spielte für die Mitglieder der Elite des 

Sächsischen Landtages die Wahrnehmung von Mitwirkungs- und 

Gestaltungsmöglichkeiten eine große Rolle – die Partei wurde dabei als Basis zur Nutzung 

der politischen Handlungsspielräume gesehen. 

 

„Nennen Sie bitte Ihre Motive für den Parteibeitritt!“ 

„Ich wollte mich engagieren, nicht nur kritisieren.“ (Schneider, PDS) 

„Ich war Mitglied im ‚Demokratischen Aufbruch’ und habe auf Platz 2 der Landesliste für 

die Volkskammerwahl 1990 kandidiert. Nach dem Ergebnis von ca. 1% für den 

‚Demokratischen Aufbruch’ war ich überzeugt, dass eine Fusion mit der CDU richtig und 

notwendig ist, um unsere politischen Vorstellungen umsetzen zu können.“ (Münch, CDU) 

„Vielen Menschen, vor allem vielen Christen, war nach dem Zusammenbruch der 

politischen Führung der damaligen DDR klar, dass sie nun gefragt waren, den 

demokratischen Neuaufbau des Landes zu begleiten bzw. unmittelbar mitzugestalten. Das 

war meine Motivation in eine Partei einzutreten.“ (Iltgen, CDU) 

Bei der Nutzung dieser Möglichkeiten wurde die Übereinstimmung der eigenen 

Überzeugung mit den Parteiprogrammen ebenfalls als sehr wichtig angesehen. 

Interessanterweise schien diese Bindung bei den Mitgliedern der neu gegründeten SPD der 

DDR besonders deutlich. 
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„Traditionen der Partei, programmatische Arbeit, ‚Vereinleben’.“ (Schwarz, SPD) 

„Mitmachen in einer Partei, deren Programm mich viel früher begeisterte und von 

Personen geprägt wurde, die mich begeisterten [Brandt, Schmidt, Wehner].“ (Jurk, SPD) 

„Die SPD war in den neuen Bundesländern eine neue unverbrauchte Partei. In meiner 

Familie gibt es eine sozialdemokratische Tradition.“ (Lersow, SPD) 

Diese Aussagen beweisen, dass der Traditionsbogen in der ehemaligen Hochburg der 

Sozialdemokratie von „alter“ Partei zur SPD der DDR durchaus gegeben war. Bei der 

Motivation dieser Neugründung beizutreten, spielten die Tradition und Persönlichkeiten 

der westlichen Schwesterpartei offenbar eine bedeutende Rolle. 

Auch für die Mitglieder anderer Parteien hatten prominente Parteigrößen eine 

Vorbildfunktion inne: So lautete „Konrad Adenauer, Rainer Barzel“ die kurze Antwort 

von Leroff (CDU) auf die Frage nach seiner Motivation für den Parteibeitritt. 

 

Der Parteibeitritt erfolgte also zum Großteil zielorientiert, um die eigenen politischen Ziele 

und Vorstellungen umsetzen zu können. Allerdings wurde der Eintritt in eine politische 

Partei im Allgemeinen nicht als Beginn des politischen Werdegangs angesehen wie die 

Antworten auf die folgende Frage zeigen. 

Befragt nach dem Punkt, an dem sie rückblickend ihren politischen Werdegang begonnen 

hatten, nannten nur zwei Abgeordnete den Beitritt in die Jugendorganisation ihrer Partei 

als Startpunkt. Der Großteil der Befragten gab historische Ereignisse als den Zeitpunkt an, 

an dem ihr politisches Engagement begann. Entscheidend war hierbei offenbar die 

persönliche Betroffenheit. 

 

„Wenn Sie rückblickend Ihren politischen Werdegang schildern müssten, an welchem 

Punkt würden Sie beginnen?“ 

„1968 Einmarsch der sowjetischen Truppen in Prag (Orts- und Zeitzeugin).“ (Schwarz, 

SPD) 

„In der DDR-Zeit auf dem Gymnasium in Schwerin und meine politische Inhaftierung in 

der DDR.“ (Lersow, SPD) 

Neben den persönlichen Erfahrungen mit dem totalitären sozialistischem Regime spielten 

die Ereignisse der unmittelbaren Zeitgeschichte die bedeutendste Rolle. 

„Nach den Ereignissen an und um den 4. Oktober 1989 (an diesem Tag wurden in Dresden 

die Züge mit DDR-Flüchtlingen der Prager Botschaft in Dresden erwartet) erhielt ich von 
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meinem Bischof den Auftrag, mich um Schicksale von Betroffenen zu kümmern, die sich 

hilfesuchend in die Kathedrale (ehemalige Hofkirche) geflüchtet hatten. Gleichzeitig sollte 

ich mich um Kontakte zu den neuen politischen Kräften bemühen, um diese zu 

unterstützen.“ (Iltgen, CDU) 

„August 1989. Die immer schlechtere Situation in der DDR, Botschaftsbesetzungen in 

Budapest, Prag, Warschau. Massenflucht der Bevölkerung über die geöffnete Grenze 

zwischen Ungarn und Österreich beim Paneuropafest.“ (Jurk, SPD) 

Andere dagegen nannten ihren Einstieg in den politischen bzw. politiknahen Beruf als 

Beginn ihres politischen Werdegangs. 

„Wahl zum Bürgermeister 1983, Teilnahme an Veranstaltungen im Herbst 1989, Wahl zum 

Abgeordneten der Volkskammer am 18.3.1990.“ (Binus, CDU) 

„Ich halte meinen Eintritt ins Berufsleben (1966 begann meine Tätigkeit im Schuldienst) 

für entscheidend.“ (Schneider, PDS) 

 

Als Motive für ihr damaliges Engagement nannten alle befragten Abgeordneten den Willen 

nach Veränderung der bestehenden sozialen und politischen Umstände.  

 

„Welches Motiv war für Ihr damaliges Engagement entscheidend?“ 

„Widerstand gegen politische Willkür.“ (Sandig, CDU) 

„Ich will mich einmischen.“ (Porsch, PDS) 

„Etwas zu tun, ohne nur zu meckern.“ (Leroff, CDU) 

Dominant war hierbei der Wunsch, sich aktiv in den bereits stattfindenden 

gesellschaftlichen Wandel einbringen zu können. 

„Zu diesem Zeitpunkt war offensichtlich, dass das alte System den Zeitpunkt für 

grundlegende Reformen, wie sie von den Bürgerrechtlern, dem Neuen Forum und den 

Demonstranten gefordert wurde, verpasst bzw. nicht Willens war, zu erfüllen. Die Kirchen 

erkannten ihre Verantwortung und wollten vermeiden, das Gewalt eskalierte. Wie 

allgemein bekannt, übernahmen Kirchenvertreter dort, wo Runde Tische entstanden, die 

Moderation der Gespräche.“ (Iltgen, CDU) 

„Mein persönliches Motiv zur Wendezeit war die Wende, den politischen Wandel zu 

gestalten, zu bewirken.“ (Lersow, SPD) 
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„Mit dabei sein bei gesellschaftlichen Veränderungen, Demokratie in der DDR gestalten, 

materiell besseres Leben für die Menschen bewirken. Freiheit erkämpfen und bewahren.“ 

(Jurk,SPD) 

 

Die Lebensumstände in der DDR, sowie der Wille und letztendlich die Möglichkeit, diese 

zu ändern, spielten also sowohl bei den Motiven für das erste politische Engagement als 

auch für den Parteibeitritt eine wichtige Rolle. Die Mitgliedschaft in einer Partei wurde als 

Voraussetzung für die Möglichkeit zur politischen Mitbestimmung angesehen, nicht jedoch 

als Beginn des politischen Werdegangs. Eine bedeutende Rolle für den Zeitpunkt der 

ersten politischen Aktivitäten spielte der politische Umbruch 1989/90. Dieses Ergebnis 

verdeutlichen die Antworten der Abgeordneten auf die Frage, welche Rolle die Ereignisse 

des Herbstes 1989 für den eigenen politischen Werdegang spielten - alle maßen den 

Geschehnissen dieser Zeit eine entscheidende Bedeutung bei. 

 

„Welche Rolle spielten die Ereignisse des Herbstes 1989 für Ihren persönlichen politischen 

Werdegang?“ 

„Erst danach kam ich in die professionelle Politik.“ (Porsch, PDS) 

„Schlüsselrolle.“ (Schwarz, SPD) 

„Eine sehr große Rolle, sie waren der Anlass für meinen Eintritt in die Politik.“ (Sandig, 

CDU) 

„Sie prägten meine politische Karriere.“ (Schneider, PDS) 

„Sie waren Voraussetzung sich in der ehemaligen DDR zu engagieren – beruflich und 

politisch.“ (Leroff, CDU) 

„Sie haben meinem Lebensweg eine völlig neue Richtung gegeben.“ (Iltgen, CDU) 

„Die Ereignisse des Herbstes 1989 waren für meinen politischen Werdegang von 

entscheidender Bedeutung. Ich hätte vor 20 Jahren ausgeschlossen, einmal in die Politik 

zu gehen.“ (Münch, CDU) 

 

Bestätigt wurde dieses Ergebnis durch die Antworten auf die Frage, ob man auch ohne 

diese Ereignisse eine politische Karriere angestrebt hätte. Bis auf den Abgeordneten 

Leroff, dessen sozialer Hintergrund und politische Wurzeln in der Bundesrepublik lagen, 

verneinten alle Befragten.  
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Dem politischen Umbruch in der DDR verbunden mit der Transformation des 

Parteiensystems und dem Austausch der politischen Kräfte ist daher die maßgebliche Rolle 

für den Beginn der politischen Laufbahn der Elite des Sächsischen Landtages beizumessen. 

Der Wunsch nach politischer Einflussnahme und Gestaltungsmöglichkeiten wurde durch 

den Wandel des politischen Systems realisierbar, bei vielen Befragten erweckten die 

Vorgänge des Herbstes 1989 gar erst den Willen nach politischer Mitgestaltung. 

Karrierestationen bis zum Eintritt in den Landtag 

 
Die Untersuchung der politischen Karrierestationen der Elite des Sächsischen Landtages 

erfolgt anhand der Analyse der Abfolgen ihrer politischen und parteipolitischen Positionen 

– beginnend mit dem Eintritt in eine Partei oder die Jugendorganisation einer Partei bis zur 

Übernahme des Landtagsmandates. Die Positionsabfolgen werden hierbei als Abfolge der 

durchlaufenen politischer Positionen verstanden, die beim Erreichen einer neuen Position 

keinesfalls zwingend aufgegeben werden. Nach Holl (1989) ist das Positionsabfolgemodell 

in drei Ebenen gegliedert: die Aktivierungsebene, gefolgt von der Selektionsebene und 

schließlich dem Eintritt in das Parlament. 

In die Aktivierungsphase fallen der Beitritt in eine Partei oder deren Jugendorganisation, 

sowie erste Schritte einer innerparteilichen Karriere bis hin zum Kreis- oder 

Ortsvereinsvorsitz der Partei oder Jugendorganisation.  

Die Selektionsphase wird durch die Übernahme erster öffentlicher Wahlmandate auf 

kommunaler Ebene (Gemeinde- oder Kreisrat), kommunale Spitzenpositionen 

(Wahlbeamte) sowie Spitzenpositionen in der Partei auf Landesebene erreicht. In dieser 

Zeit erfolgt auch die erste Qualifizierung hin zum politischen Beruf. Der politische Erfolg 

wird damit erstmals über den lokalen innerparteilichen Kreis hinaus in die Öffentlichkeit 

getragen, erste Aufstiegserfolge werden sichtbar und können in einen höheren 

Bekanntheitsgrad umgewandelt werden.  

Nach der Bewährung in dieser Ebene und dem erfolgreichen Verlauf der Kandidatur um 

einen Parlamentssitz ist mit dem Eintritt in den Sächsischen Landtag die höchste Stufe des 

Modells erreicht. In dieser Position kann erstmals politische Arbeit in eine 

Vollerwerbstätigkeit umgewandelt werden. 

Bei der Analyse der Positionsabfolgen der Elite des Sächsischen Landtages kann schon im 

Vorfeld eine Unterscheidung zwischen den Karrieren der Mitglieder der reformierten 

Altparteien (CDU, FDP, PDS) und den neu gegründeten Parteien (SPD und Bündnis 



Professionalisierung der sächsischen Landtagsabgeordneten  285 
 
 
90/Grüne) vorgenommen werden. Da für die Mitglieder der Neugründungen zwischen 

Beitritt und Mandatsantritt in der Regel nur ein Jahr für den Karriereweg zur Verfügung 

stand, ist für sie eine sehr kurze Selektionsphase zu erwarten. 

 

Dieser Annahme entsprechend zogen vier von neun Abgeordneten der neuen Parteien ohne 

vorherige Qualifizierungs- und damit Professionalisierungsphase in den Landtag ein (siehe 

Abbildung 5).  

Abbildung 5: Positionsabfolgen neu gegründete Parteien (ohne Selektionsebene) 

 
Selektionsebene Landtag

 Parteibeitritt  ( 31 ) Landtag  ( 31 )

 Parteibeitritt ( 29 ) Landtag ( 29 )

 Parteibeitritt ( 41 ) Landtag ( 41 )
 Vorsitz Unterbezirk

 Parteibeitritt ( 27 )
 Mitglied Kreisvorstand ( 28 )
 Mitglied Bundesvorstand ( 28 ) Landtag ( 28 )

Aktivierungsphase 1989/90

 
 
In Klammern das Alter bei Erreichen der jeweiligen Position, dies gilt auch für die Abbildungen 6 bis 10. 
 

In Abbildung 6 (Seite 286), welche die Abgeordneten zeigt, die eine Selektionsebene 

durchlaufen hatten, fallen die Mitglieder der SPD auf, die alle aus führenden Positionen 

des Landesverbandes der Partei in den Landtag gewählt wurden. Offenbar war bei den neu 

gegründeten Parteien der schnelle Ein- und Aufstieg in die Parteiführung ausschlaggebend 

für den politischen Erfolg. Gleichzeitig kann auch angenommen werden, dass aufgrund der 

kurzen „Karrieren“, welche die beiden Parteien selbst durchlaufen hatten, keine Zeit für die 

konventionellen Rekrutierungs- und Aufstiegskanäle vorhanden war. Das Personalvakuum 

nach dem Austausch der politischen Elite 1989/90 erhöhte zudem sowohl bei den 

Parteineugründungen wie bei den reformierten Altparteien der DDR die Chance für 

Bewerber ohne größere politische Qualifikationen oder Erfahrungen. 
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Abbildung 6: Positionsabfolgen neu gegründete Parteien (alle Ebenen) 

 
Landtag

 Parteibeitritt ( 42 )  Republikssprecherrat ( 42 )
 Neues Forum Landtag ( 42 )

 Parteibeitritt ( 45 )  stellvertr. Landesvorsitz Landtag (46)

 Parteibeitritt ( 49 )  Mitglied Landesverband ( 50 ) Landtag ( 50 )
 Mitglied Präsidium Landesverband
 Gemeinderat

 Parteibeitritt ( 43 )  Vorsitz Landesverband ( 44 ) Landtag ( 44 )

 Parteibeitritt ( 52 )  Vorstand Sachsen Süd ( 52 ) Landtag ( 52 )
MdV

Aktivierungsphase 1989/90 Selektionsebene

 
 
Von den untersuchten Landtagsmitgliedern, die einer der reformierten Parteien des alten 

Systems angehörten, startete nur einer seine politische Laufbahn erst nach 1989 und 

durchlief auch keine Selektionsebene (Abbildung 7). 

Abbildung 7: Positionsabfolgen Altparteien nach 1989 (ohne Selektionsebene) 

 
Auch für drei Mitglieder in einer der Altparteien der DDR begann die politische Karriere 

erst nach dem Zusammenbruch der DDR (1xFDP, 3xCDU) (siehe Abbildung 8). Anders 

als die neu gegründeten Parteien von 1989/90 litten diese Parteien kaum unter dem 

Personalvakuum nach der politischen Wende und waren nicht unbedingt auf politisch 

„unprofessionelle“ Bewerber angewiesen. Die Neueinsteiger bei den Altparteien mussten 

daher als potenzielle Landtagskandidaten eine andere Qualifikation geboten haben.  

Abbildung 8: Positionsabfolgen Altparteien nach 1989 (alle Ebenen 

 
Landtag

 Parteibeitritt ( 45 )  Kreistagsabgeordneter Mai 90 (46) Landtag (45)
 Kreisvorsitzender April 1990

 Parteibeitritt ( 50 )  Mitglied Präsidium (51) Landtag (50)
 Landesverband

 Parteibeitritt  ( 43 )  Mitglied Landesvorstand ( 44 ) Landtag ( 44 )

Aktivierungsphase 1989/90 Selektionsebene

 
 
Obwohl sich für die drei Quereinsteiger unterschiedliche Erklärungen für ihre 

„Blitzkarrieren“ anbieten, ist allen gemein, dass sie im Jahr 1989/90 eine Position oder 

Selektionsebene Landtag

 Parteibeitritt ( 44 ) Landtag ( 45 )
 Kreisvorsitzender April 1990

Aktivierungsphase 1989/90
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Profession ausübten, die ihnen ein hohes Maß an Kompetenz bzw. Glaubwürdigkeit für 

ihre zukünftige Tätigkeit im Sächsischen Landtag sicherte.  

So erlangte der spätere Landtagspräsident Erich Iltgen große Popularität durch seine 

Funktion als Moderator des Runden Tisches des Bezirkes Dresden, deren Ausübung ihm 

gleichzeitig die Anerkennung der Kompetenz zum „Moderator“ sprich Präsidenten des 

Landtages einbrachte. Zudem stand er als Vertreter der Kirche in der Wendezeit für 

Glaubwürdigkeit und Objektivität – ebenso wie der spätere Vizepräsidenten Heiner 

Sandig, ein Pfarrer aus Nauwalde, der ohne Selektionsphase in den Landtag gelangte. Mit 

Helmut Münch zog ein Neueinsteiger der CDU in den Landtag ein, der seit 1989 eine steile 

politische Karriere durchlaufen hatte. Durch Positionen in den Landesvorständen des 

„Demokratischen Aufbruchs“ und später der CDU sowie dem Posten des 

Landesstrukturbeauftragten hatte er bereits im Herbst 1990 einen hohen Bekanntheitsgrad. 

Neben Erich Iltgen und Matthias Rößler ist er im Übrigen der dritte Landespolitiker, der 

aus dem Runden Tisch des Bezirkes Dresden heraus den Sprung in die erste „legitime“ 

Volksvertretung Sachsens schaffte.  

Außerdem zogen noch weitere drei Abgeordnete der reformierten Altparteien ohne das 

Durchlaufen einer Selektionsebene in den Landtag ein, die ihre parteipolitische Karriere 

bereits vor der Wende begannen (siehe Abbildung 9). Alle erlangten ihren ersten 

Parteiposten auf Stadt- und Kreisebene jedoch erst nach 1989. Für sie stellte der Einstieg in 

den Sächsischen Landtag ebenfalls einen großen Karrieresprung dar. 

Abbildung 9: Positionsabfolgen vor 1989 (ohne Selektionsebene) 

 
 Selektionsebene Landtag

 Parteibeitritt FDJ ( 28 ) Landtag  (47)
 Parteibeitritt SED ( 33 )

 Parteibeitritt ( 25 )
 Vorsitz Stadtverband ( 46 ) Landtag ( 46)

 Parteibeitritt ( 23 ) Mitgl. d. Volkskammer (43)
 Kreisvorstand ( 43 ) Landtag (43)

Aktivierungsphase vor 1989

 
 

Die Mehrheit der politischen Karrieren der Angehörigen der Elite des Sächsischen 

Landtages erfolgte jedoch normal mit Selektionsphase und die Parlamentarier durchliefen 

damit die viel zitierte „Ochsentour“ durch diverse Parteipositionen und öffentliche 

Wahlmandate bis zum Mandat im Landtag (siehe Abbildung 10: Seite 288). Im 

Unterschied zu den Landtagsabgeordneten in Baden-Württemberg, bei denen zwischen 

dem Parteibeitritt und dem ersten öffentlichem Wahlmandat oft ca. 15 Jahre und bis zum 
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erstmaligen Eintritt in einen Landtag 20 Jahre vergingen (Holl 1989: 126), finden sich bei 

den sächsischen Abgeordneten etwas kürzere Karriereverläufe. 

Abbildung 10: Positionsabfolgen vor 1989 (alle Ebenen) 

 

Landtag

 Parteibeitritt      ( 38 )  Vorsitz LV ( 46 ) Landtag (46)

 Parteibeitritt     ( 23 )
 Abteilungsleiter SED Bezirksleitung  Bezirkstag Karl-Marx-Stadt
 Karl-Marx-Stadt   ( 29 ) ( 36 )
 Stellvertretender Vorsitzender BV  Berater PDS in
 Karl-Marx-Stadt bis November 1990 ( 39 )  Volkskammer ( 40 ) Landtag (40)

 Parteibeitritt JU ( 19 )  Gemeinderat  
 Parteibeitritt CDU ( 21 ) Landtag (37)

 Parteibeitritt ( 22 )  Bürgermeister ( 29 )
 Abgeordneter Stadtverord-
 netenversammlung ( 30 ) Landtag (36)

 Parteibeitritt ( 18 )  Landesvorstand ( 32 )
 Kreisvorstand ( 33 )  Landtag der DDR ( 32 )

 Kreisvorstand ( 61 )
 Landesvorstand ( 61 ) Landtag (61)

 Parteibeitritt ( 32 )  Kreistagsabgeordneter ( 32 )
 Mitglied Kreisvorstand ( 37 )  Gemeindeabgeordneter ( 37 ) Landtag (37)

 Ortsgruppenvorstand ( 47 )  Mitglied Landesverband ( 52 )
 Stellvertretender Vorsitzender 
 Leipzig Stadt  ( 52 ) Landtag (52)

Aktivierungsphase vor 1989 Selektionsebene

 

 

Selbst Abgeordnete, die ihre politische Laufbahn bereits in der DDR begonnen hatten, 

erreichten ihr erstes kommunales Mandat nach fünf bis sieben Jahren, die 

Landtagsmitglieder, die erst nach 1989 aktiv in die Politik einstiegen, durchliefen ihre 

gesamte politische Karriere bis zum Landtagsmandat in einem reichlichen Jahr.  

Immerhin lag der Zeitraum vom Parteibeitritt bis zum Einstieg in den Landtag bei vier 

Abgeordneten zwischen 18 und 21 Jahren und damit durchaus im normalen Rahmen 

westdeutscher Karrieremuster, allerdings fehlte bei diesen Personen die eigentlich typische 

Bewährungsphase in einer Parteiposition oder einem kommunalen Posten völlig. 

Paradoxerweise wies gerade ein Mitglied der SED/PDS den einzigen durchschnittlichen 

„klassischen“ westlichen Karriereverlauf mit 13 Jahren bis zum ersten öffentlichem 

Wahlamt und 19 Jahren vom Parteibeitritt bis zum Einzug in den Landtag auf. 

Unter allen Positionsabfolgen bzw. politischen Karrieren bis zum Einzug in den 

Sächsischen Landtag ist die Laufbahn des Vorsitzenden der FDP-Fraktion Dr. Kröber 

hervorzuheben. 1928 geboren trat er mit 18 Jahren der LDP bei, war bereits mit Anfang 30 
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im Kreis- und im Landesvorstand der Partei vertreten und zog mit 32 Jahren als 

Nachfolgekandidat in den Sächsischen Landtag ein. Nachdem seine politische Karriere 

durch die Aufhebung der Länderstruktur der DDR und den Ausschluss aus der Partei 

wegen „staatsfeindlichen Verhaltens“ unterbrochen wurde, erfolgte nach dem Herbst 1989 

seine berufliche und politische Rehabilitierung. Er gehörte zum Gründerkreis der Ost-FDP 

in Sachsen und wurde 1990 Mitglied des Kreis- und des Landesvorstandes und zog nach 

knapp 30 Jahren zum zweiten Mal in ein sächsisches Landesparlament ein. Hinzuweisen 

ist an dieser Stelle auch auf die Karriere von Klaus Leroff, dem Parlamentarischen 

Geschäftsführer der CDU, der seine politische Laufbahn als Mitglied der „Jungen Union“ 

in der Bundesrepublik begann und für den das Landtagsmandat nach seinem 

berufsbedingten Wechsel nach Sachsen ebenfalls einen großen Karriereschritt darstellte. 

 

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Karrieren der Mitglieder der Elite des 

Sächsischen Landtages im Wesentlichen in drei verschiedene Positionsabfolgemodelle 

unterschieden werden können:  

(1) Karrieren, deren Aktivierungsphase erst nach dem Herbst 1989 erfolgte, so dass die 

(partei)politische Laufbahn innerhalb eines Jahres verlief. Innerhalb dieses Werdegangs 

schien die innerparteiliche Karriere besonders wichtig, Aufstiege in die Landesführung der 

Partei erfolgten in der Regel relativ rasch.  

(2) Dieses Karrieremodell ist besonders häufig bei Mitgliedern der neu gegründeten 

Parteien zu finden, in deren Positionsabfolge oft die Selektionsphase fehlt.  

(3) In der Mehrzahl verfolgten die Mitglieder der reformierten Altparteien politische 

Karrieren, die denen ihrer westdeutschen Kollegen ähnelten, wenn auch die Zeitspannen 

zwischen dem Beginn der Karriere und dem Einzug in den Landtag durchschnittlich etwas 

kürzer waren. 

7.3.2.2 Grad der politischen Professionalisierung zu Beginn der 1. Wahlperiode 

 
Das Ausmaß der politischen Professionalisierung der Elite des Sächsischen Landtages zum 

Zeitpunkt des Mandatsantrittes lässt sich nur schwer bestimmen. Zwar haben die 

empirischen Untersuchungen zur politischen Klasse der neuen Bundesländer und den 

Mitgliedern des Sächsischen Landtages bereits im Vergleich zu den Abgeordneten der 

alten Bundesländer eine geringere politische Professionalisierung aufgezeigt, wichtig zur 
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Einschätzung des Grades der Professionalisierung ist jedoch auch die subjektive 

Wahrnehmung jedes einzelnen Abgeordneten.  

Im Folgenden wird daher die Meinung der Angehörigen der Landtagselite zum Ausmaß 

ihrer politischen Professionalisierung vor Mandatsantritt und zu der Zeit dargestellt, die sie 

nach eigener Einschätzung benötigten, um parlamentarische Routine zu erlangen. 

Anschließend erfolgt ein Vergleich der Merkmale politischer Professionalisierung 

zwischen der Elite und den „einfachen Abgeordneten“ des Sächsischen Landtages unter 

der Fragestellung, ob sich die spätere Eliteposition bereits anhand einer bewusst oder 

konsequent verfolgten politischen Karriere erkennen ließ und damit auch der Grad der 

Professionalisierung bei diesen Abgeordneten 1990 höher einzuschätzen war. 

Abschließend erfolgt der Versuch, die politischen Laufbahnen der untersuchten 

Landtagselite entsprechend der Typologie politischer Karrieren einzuordnen. 

Selbsteinschätzung der Abgeordneten 

 
Den Erwartungen entsprechend fühlte sich nur ein geringer Teil der Elite des Sächsischen 

Landtages gut auf die Ausübung des Landtagsmandates vorbereitet. Nur drei der Befragten 

gaben an, richtig vorbereitet gewesen zu sein – jeder von ihnen hatte im Vorfeld 

Erfahrungen auf höherer politischer Ebene sammeln können. Zwei von ihnen saßen von 

März bis Oktober 1990 in der Volkskammer, der dritte war als Assistent im Bundestag 

tätig gewesen. Einige andere befragte Abgeordnete verwiesen auf politische Erfahrungen, 

räumte jedoch ein, dass diese nicht ausreichend für die Arbeit im Sächsischen Landtag 

waren. 

 
„In welchem Maße fühlten Sie sich bei Eintritt in den Sächsischen Landtag auf die 

Ausübung des Mandates vorbereitet? Welchen Problemen sahen Sie sich bei 

Mandatsantritt gegenüber?“ 

„Das halbe Jahr Volkskammer hat mit wesentlich geholfen. Ansonsten war ich nicht 

vorbereitet. Die größten Probleme hatte ich mit meiner Gesetzesunkenntnis.“ (Schneider, 

PDS) 

„Bis auf die Erfahrungen als Moderator des Runden Tisches und Nischenerfahrungen im 

politischen System der DDR war ich nicht vorbereitet.“ (Iltgen, CDU) 

Vier der Befragten gestanden sogar ein, überhaupt nicht auf ihre zukünftigen Aufgaben 

vorbereitet gewesen zu ein. 
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„Ich war nicht vorbereitet und hatte so ziemlich alle denkbaren Probleme.“ (Porsch, PDS) 

„Ich wusste, bezogen auf den eigentlichen parlamentarischen Betrieb von allen nichts, die 

Arbeitsbedingungen waren anfangs katastrophal.“ (Jurk, SPD) 

In den Antworten auf die Frage, welchen Schwierigkeiten sich die Abgeordneten zu 

Beginn ihrer Landtagstätigkeit gegenüber sahen, spielten neben Problemen persönlicher 

Natur, besonders die Arbeitsumstände und hier vor allem die fehlende Infrastruktur direkt 

nach der Konstituierung des Sächsischen Landtages eine große Rolle. 

„Der Landtag selbst (Verwaltung) war ja noch im Aufbau begriffen, das brachte viele 

Schwierigkeiten mit sich. Wir hatten zum Beispiel anfangs keine Büros zur Verfügung und 

tagten in der Dreikönigskirche.“ (Schneider, PDS) 

„Technische Ausstattung des Büros, ungünstige Verkehrsbedingungen, die räumliche 

Unterbringung in Dresden.“ (Binus, CDU) 

Neben diesen erschwerten Arbeitsbedingungen wurde vor allem die Neuheit der zu 

bewältigenden Aufgaben als problematisch angesehen. 

„Es war alles neu und es gab keine oder nur ungenügende Arbeitsmöglichkeiten. 

Strukturen waren nicht vorhanden.“ (Lersow, SPD) 

„Ich konnte auf keine Erfahrungen zurückgreifen, weder als Abgeordneter noch als 

Landtagspräsident.“ (Iltgen, CDU) 

Als besonders schwierig wurde hierbei offenbar das Erlernen des politischen „Geschäfts“ 

bzw. der parlamentarischen „Spielregeln“ empfunden. 

„Einsicht in die Regeln des Parlamentarismus (Geschäftsordnung), Akzeptanz der Arbeit 

für den Papierkorb.“ (Schwarz, SPD) 

„Wichtiges von nicht so Wichtigem zu trennen.“ (Sandig, CDU) 

„Koordinierung und Differenzierung persönlicher und politischer Beziehungen, fehlende 

Sachkenntnis auf vielen Gebieten.“ (Porsch, PDS) 

 

Die befragten Abgeordneten gaben also mehrheitlich an, kaum oder nur unzureichend auf 

ihre bevorstehende Tätigkeit als Mitglied des Sächsischen Landtages vorbereitet gewesen 

zu sein. Dementsprechend sahen sie auch – neben der fehlenden Infrastruktur des 

Landtages – vor allem die Neuheit bzw. Andersartigkeit der Aufgaben zu ihrem bisherigen 

Berufskenntnissen- und Erfahrungen als problematisch an. Neben der Frage, wie viel Zeit 

sie benötigten, um parlamentarische Routine zu erlangen, ist daher auch interessant, auf 
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welche Kenntnisse oder Fähigkeiten aus ihrem eigentlichen Beruf sie dabei zurückgreifen 

konnten. 

Die Antworten auf diese Frage zeigten, dass es durchaus einen Zusammenhang zwischen 

beruflichen Voraussetzungen und funktionalen Anforderungen an die Abgeordneten gab. 

Wichtig war hierbei besonders der Erfahrungshintergrund aus dem Berufsalltag. 

 

„Welche in Ihrem Berufsleben oder in Ihrer Ausbildung erworbenen Fähigkeiten konnten 

Sie nach der Übernahme des Mandates nutzbringend umsetzen?“ 

„Meine großen Berufserfahrungen haben auch meine Landtagstätigkeit geprägt.“ 

(Lersow, SPD; Dipl.Ing.) 

„Die Arbeit mit Menschen, besonders Jugendlichen. Das Reden fällt mir nicht schwer. 

Konfliktlösung.“ (Schneider, PDS; Lehrerin) 

„Umgang mit Texten, rednerische Begabung, Gesprächsführung, historisches und 

kulturelles Wissen.“ (Sandig, CDU; Pfarrer) 

Da bis auf eine Ausnahme alle Befragten eine akademische Ausbildung abgeschlossen 

hatten, nahm die Nennung akademischer Fertigkeiten, neben Kenntnissen zu 

Menschenführung, Problemlösung und Präsentationseigenschaften einen großen Raum ein. 

„Geschichtliche Zusammenhänge wissen und erfassen, Forschungstätigkeit, 

Kommunikationsfähigkeit.“ (Schwarz, SPD; Germanistin) 

„Öffentliche Rede.“ (Porsch, PDS, Hochschullehrer) 

 

Diese Nennungen der sächsischen Abgeordneten decken sich mit Stefan Holls 

Untersuchung der baden-württembergischen Landtagsabgeordneten, welche ebenfalls die 

akademische Ausbildung als besonders nützlich für ihre spätere Mandatsausübung 

ansahen.  

Ein Unterschied zu den Antworten der Mitglieder des Landtages Baden-Württemberg stellt 

allerdings die besonders häufige Angabe von technisch-analytischen Fähigkeiten durch die 

Angehörigen der Elite des Sächsischen Landtages dar (entsprechend der Dominanz der 

technisch-ökonomischen Abschlüsse innerhalb der Mitglieder des Sächsischen Landtages). 

„Logisches Denken, kommunikative Fähigkeiten, soziales Verständnis.“ (Binus, CDU, 

Dipl.Ing.) 

„Analysefähigkeit, technische Kenntnisse, die Verwaltung oft nicht haben kann, Umgang 

mit Menschen.“ (Jurk, SPD; Funkmechaniker) 
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„Probleme lösen durch Erkennen und Verstehen. Geradlinigkeit, Geduld, Hartnäckigkeit.“ 

(Leroff, CDU; Dipl.Ing.) 

„Das logische Denken, die Fähigkeit zu analysieren und konkrete Schlussfolgerungen 

abzuleiten. Durchsetzungsvermögen und die Fähigkeit, die Meinung anderer zu 

respektieren und nach Kompromissen zu suchen. Das Verstehen von Zusammenhängen in 

Wirtschaft und Gesellschaft.“ (Münch, CDU; Dipl. Ing.) 

 

Die befragten Mitglieder der Landtagselite benötigten recht unterschiedliche Zeit, um 

parlamentarische Routine zu erlangen. Ein großer Teil gab einen relativ kurzen Zeitraum 

von einem halben bis einem ganzen Jahr an, ebenso viele Abgeordnete benötigten ihrer 

Einschätzung nach drei bis vier Jahre, also im Prinzip die gesamte erste Wahlperiode. 

Einige waren sogar der Meinung, diese Routine immer noch nicht erlangt zu haben. 

 

„Wie viel Zeit brauchten Sie Ihrer Meinung nach, um parlamentarische Routine zu 

erlangen?“ 

„Teilweise brauche ich heute noch Zeit.“ (Iltgen, CDU) 

„Man lernt nie aus.“ (Münch, CDU) 

 

Diese Einschätzungen der Abgeordneten standen wider Erwarten nicht immer im 

Zusammenhang mit der Selbsteinschätzung zum Maß der Vorbereitung auf die 

Mandatsausübung. So nannten zwar die drei Abgeordneten, welche angaben, sich gut auf 

ihre Mandatsausübung vorbereitet gefühlt zu haben, mit jeweils einem Jahr einen kurzen 

Eingewöhnungszeitraum. Andererseits gab mit dem PDS-Mitglied Porsch gerade der 

Abgeordnete die geringste Zeitspanne von einem halben Jahr an, der eingestanden hatte, 

nicht vorbereitet gewesen zu sein und demnach „alle denkbaren Probleme“ gehabt zu 

haben.  

Vergleich mit den „einfachen“ Mitgliedern des Sächsischen Landtages 

 
Vergleicht man die Professionalisierungsmerkmale des Parteipostens und des politischen 

Postens vor Mandatsantritt (siehe Tabelle 33: Seite 294), so scheinen zumindest keine 

gravierenden Unterschiede im Grad der Professionalisierung zwischen der Elite und der 

„politischen Klasse“ des Sächsischen Landtages zu bestehen.  
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Auffallend ist lediglich der deutlich geringere Anteil an Abgeordneten innerhalb der 

parlamentarischen Elite, die vor Mandatsantritt keine Parteiposition innehatten – von den 

55 Abgeordneten, die lediglich als Parteimitglied in den Landtag der ersten 

Legislaturperiode einzogen, erlangten nur fünf eine Führungsposition. Unter den 

Landtagsmitgliedern mit einem Parteiposten im Vorfeld der Mandatsausübung waren bei 

den Vertretern der späteren Landtagselite etwas mehr auf Landes- und Kreisebene tätig 

gewesen, als der Durchschnitt des Parlamentes.  

Insgesamt zeichnet sich also ab, dass für die Angehörigen der politischen Elite des 

Sächsischen Landtages eine gewisse Parteikarriere im Vorfeld signifikant war – im 

Durchschnitt durchliefen mehr Mitglieder der Landtagselite eine Parteikarriere und 

nahmen in ihr höhere Positionen ein, als der Durchschnitt des Landtages.  

 

Tabelle 33: Vergleich der Parteiposten vor Mandatsübernahme zwischen Elite und Klasse des Sächsischen  
Landtages 

 

Mitglied Ortsebene Kreisebene Landesebene Bundesebene

 Abgeordnete 55 18 55 31 1

 Elite 5 2 7 9 0  

 

Tabelle 34 zeigt, dass bei den politischen Laufbahnen die Unterschiede zwar geringer 

ausfallen, dennoch deutet sich auch hier ein gewisser Trend zu steiler verlaufenden 

Karrieren an. So ist der Anteil an Abgeordneten ohne politische Karriere im Vorfeld des 

Landtagsmandates etwas niedriger, dafür kamen allein ein Viertel der ehemaligen 

Volkskammerabgeordneten auf eine Eliteposition im Landtag. 

Tabelle 34: Vergleich der politischen Posten vor Mandatsübernahme zwischen Elite und Klasse des  
Sächsischen Landtages 

 
Keiner / Volks- Bezirks- Runder Stadt / Land- Bundes- Staats

o.A. Kammer Ebene Tisch Gemeinde Tag Tag Regierung

Amt Kreis

Abgeordnete 95 20 2 3 39 - 1 -

Elite 13 5 1 1 4 - - -  

 

7.3.2.3 Fazit 

 

Der Professionalisierungsgrad der Angehörigen der Landtagselite ist etwas höher 

einzuschätzen, als das Ausmaß der Professionalisierung der übrigen Abgeordneten.  
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Eine Zuordnung ihres Professionalisierungsgrades zu Beginn ihrer Abgeordnetentätigkeit 

im Sächsischen Landtag anhand der gängigen Typologie politischer Karrieren nach Golsch 

(1998: 182) oder Herzog (1975: 222f) wie sie in Abbildung 11 dargestellt wird, fällt jedoch 

schwer, da deren Methoden nicht die besonderen Umstände des politischen Umbruchs und 

den damit verbundenem Wechsel der politischen Klasse bzw. Elite in der DDR 

berücksichtigen. So würden zum Beispiel drei von vier Merkmalen der sächsischen Elite 

dem des „Berufsabgeordneten“ oder „Berufspolitikers“ und damit einem sehr hohem Grad 

der Professionalisierung entsprechen – vor allem bei den Abgeordneten, die ihre politische 

Laufbahn nach 1989 begannen. Allerdings übten alle Betroffenen ihren Beruf länger als 

vier Jahre aus und lassen sich damit nicht wirklich einem dieser Typen zuordnen.  

Die Abgeordneten, welche ihre politische Laufbahn vor 1989 starteten, lassen sich dagegen 

mehrheitlich dem „Parteipolitiker“ mit geringem Professionalisierungsgrad zuordnen. 

 

Abbildung 11: Typologie des Grades der politischen Professionalisierung 

 

Typus I II III IV V

Berufs- Berufs- Politikprofi Kommunal- Partei-

abgeordnete politiker In 2. Karriere politiker politiker

Berufs-

tätigkeit < 4 Jahre < 4 Jahre > 4 Jahre > 4 Jahre > 4 Jahre

Kommunal- Ja / Nein, Ja / Nein, Ja / Nein, Ja, Nein

politik kurz kurz lang lang

Politischer

Beruf vor Nein Ja Ja Nein Nein

Landtag

Partei-

laufbahn Kurz Kurz Lang Lang Lang

Professio-

nalisierungs- Sehr hoch Sehr hoch Hoch Mäßig Gering

grad
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Da politische Karrieren, die vor allem auf Parteiebene stattfanden, dominierten, ist der 

Sächsischen Landtagselite insgesamt ein geringer Professionalisierungsgrad zuzuordnen. 

Von einigen Ausnahmen abgesehen, sammelten die meisten ihre ersten politischen 

Erfahrungen vorwiegend innerhalb parteiinterner Karrieren. Ausgeprägte und längerfristige 

Erfahrungen aus einer kommunalpolitischen Laufbahn waren dagegen selten. Lediglich die 

ehemaligen Volkskammerabgeordneten bzw. ein ehemaliger Mitarbeiter des Deutschen 

Bundestages verfügten im Vorfeld der Mandatsübernahme bereits über Erfahrungen aus 

einem politischen Hauptberuf. 

 

Die Mehrheit der sächsischen Abgeordneten, ob „Hinterbänkler“ oder Mitglied der 

parlamentarischen Elite traten ihr Mandat also ohne bedeutende politische Erfahrungen an. 

Die Selbsteinschätzungen der Abgeordneten bestätigten diese Ergebnisse. Nur die wenigen 

Politiker mit politischen Erfahrungen aus „höheren Ebenen“ fühlten sich gut auf die 

Aufgaben im Landtag vorbereitet, alle anderen sahen sich bei Mandatsantritt Problemen 

vielfältiger Natur gegenüber. Die politische Professionalisierung erfolgte für diese 

Abgeordneten mit der Bewältigung dieser Schwierigkeiten in Ausübung ihrer Arbeit. Für 

alle Abgeordneten, ob politischer Neuling und Quereinsteiger oder „Politikprofi“ war die 

politische Professionalisierung mit der Mandatsübernahme noch lange nicht abgeschlossen 

und verlief mit der Anpassung an bestimmte Verhaltensnormen im Parlament und der 

Erweiterung der eigenen Fähigkeiten und Kenntnisse weiter.  

7.3.2.4 Verlauf der politischen Karrieren während der 1. und 2. Wahlperiode 

 
Die Untersuchung der politischen Karrieren der Elite des Sächsischen Landtages von 1990 

bis 1999 liefert Antworten über ihre weitere politische Professionalisierung. Neben einem 

Vergleich ihre Elitepositionen der ersten und der zweiten Wahlperiode, gibt die Analyse 

der Ämterkumulation, die als ein signifikantes Zeichen für eine erfolgte politische 

Professionalisierung gilt, Auskunft über das Ausmaß der Professionalisierung. 

Durch das Verbleiben in den Basispositionen in Partei oder Kommunalpolitik, der 

vertikalen Ämterkumulation wird die weitere Laufbahn abgesichert, da das Verweilen in 

diesen Positionen den unmittelbaren Einfluss dort ermöglicht, wo über eine erneute 

Kandidatur entschieden wird. Das Verknüpfen von Führungspositionen gleicher Ranghöhe 

in verschiedenen Organisationen und Bereichen – die horizontale Ämterkumulation – dient 

dagegen dem zusätzlichen Machtgewinn und ist daher auch ein Merkmal der politischen 
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Professionalisierung. Neben diesen beiden Merkmalen wird zusätzlich die Kumulation von 

Posten innerhalb des Sächsischen Landtages untersucht.  

Von den 23 untersuchten Mitglieder in den Führungspositionen des Landtages konnten 

fünf ihre Position aus der ersten Legislaturperiode halten, vier verbesserten ihren Posten, 

vier „stiegen ab“ und zehn Abgeordnete schieden aus dem Parlament aus – ihre politische 

Karriere konnte daher für den Zweiten Sächsischen Landtag nicht weiter verfolgt werden 

Ausscheider aus dem Sächsischen Landtag 

 
Sieben der zehn ausgeschiedenen Abgeordneten gehörten den Fraktionen von FDP und 

Bündnis 90/Grüne an, die den Einzug in den Landtag der zweiten Wahlperiode verpassten.  

Bei den Vertretern der Grünen fällt auf, dass zwei von ihnen keinerlei karrieresichernden 

Maßnahmen ausgeübt hatten und auch das dritte Mitglied dieser Fraktion zeichnete sich 

lediglich durch die Anhäufung von Positionen innerhalb des Landtages aus, was bei einer 

so kleinen Fraktion (9 Mitglieder) nicht denselben Stellenwert für politische 

Professionalisierung hat wie bei den drei größten Landtagsfraktionen, in denen das 

Erreichen eines Postens in der Fraktions- oder Landtagsführung weitaus schwieriger sein 

dürfte.  

Im Gegensatz dazu existieren bei den ausgeschiedenen Liberalen durchaus Anzeichen für 

eine Karriereabsicherung. Alle Mitglieder waren durch vertikale bzw. horizontale 

Ämterkumulation in der Partei fest verankert, zwei von ihnen zeigten durch politisches 

Engagement im Landtag bzw. als Gemeindeabgeordnete, dass sie sich durchaus auf ein 

Leben von der Politik eingestellt hatten. 

Das Ausscheiden der beiden SPD-Abgeordneten könnte sicherlich mit der Verkleinerung 

der Fraktion nach den Wahlverlusten von 32 auf 22 Mitglieder erklärt werden. Zudem 

hatten beide nach einer akademischen Karriere beruflichen Rückhalt, mussten also nicht 

zwingend weiter von der Politik leben. Überraschend ist dagegen das Ausscheiden des 

CDU-Vertreters, der sich im Landtag der ersten Legislaturperiode durch das Verknüpfen 

von gleich drei Führungspositionen ausgezeichnet hatte und trotzdem seine politische 

Laufbahn nicht fortsetzte. Als Erklärung mag seine Angabe im Interview dienen, sich „aus 

heutiger Sicht nicht als Berufspolitiker zu sehen“ – eine reine politische Karriere war in 

seinem persönlichen Werdegang also offenbar nicht angestrebt worden. 
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Absteiger 

 
Die Abgeordneten, welche im Landtag der zweiten Wahlperiode ihre Führungsposition 

verloren, stammten ausnahmslos aus den reformierten Altparteien. Dort versuchten sowohl 

bei der PDS als auch bei der CDU die Vertreter eines „neuen“ reformerischen Flügels die 

„alten“ Blockparteiangehörigen zu verdrängen. Die PDS tauschte die komplette 

Fraktionsführung aus, der Abgeordnete Porsch stieg vom einfachen Landtagsmitglied zum 

Fraktionsführer auf, die Posten des Stellvertreters und des Parlamentarischen 

Geschäftsführers wurden mit neuen Landtagsmitgliedern besetzt.  

Dies legt die Vermutung nah, dass diese Positionswechsel im Zuge der Erneuerung der 

Partei durchgeführt wurden. Mit Sicherheit trifft diese Annahme für den ehemaligen 

Fraktionsvorsitzenden der CDU zu, der nach Erhebung der Abgeordnetenanklage gegen 

seine Person bereits während der ersten Wahlperiode seine Posten im Landtag verlor. 

Durch die Mitgliedschaft im Landtagspräsidium und im Landesvorstand der CDU war 

seine politische Laufbahn eigentlich abgesichert, doch nach dem Abstieg in der zweiten 

Wahlperiode folgte das Ende seiner politischen Laufbahn 1999.  

Fraktions- bzw. parteiinternes Gerangel dürfte auch der Grund für den Verlust der 

Positionen des PDS-Geschäftsführers und stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden Wehnert 

gewesen sein, der in der zweiten Wahlperiode nicht nur seine Führungspositionen verlor, 

sondern 1995 auch aus der Fraktion ausschied und im weiteren Verlauf als fraktionsloser 

Abgeordneter auftrat. 

Aufsteiger 

 
Neben dem PDS-Abgeordneten Porsch verbesserten der SPD-Abgeordnete Jurk und das 

CDU-Mitglied Münch ihre Position vom einfachen Landtagsmitglied bzw. Neueinsteiger 

zum stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden. Heiner Sandig nahm nach dem Ausscheiden 

des bisherigen ersten Vizepräsidenten dessen Posten ein. Zu denjenigen, die ihre 

Führungsposition behielten, gehörte neben dem Landtagspräsidenten und dem 

Parlamentarischen Geschäftsführer der CDU-Fraktion die gesamte Fraktionsführung der 

SPD - ein Umstand der nach der gravierenden Wahlniederlage eigentlich erstaunt. 
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Beibehalter 

 
Auch bei den Abgeordneten, die ihre Führungsposition beibehalten konnten, war das 

Verhältnis von vertikaler und horizontaler Ämterkumulation ausgewogen. Mit einer 

Ausnahme behielten jedoch alle diese einmal eingenommenen Positionen bei, weitere 

Posten oder Aufstiege innerhalb der Partei oder der Politik blieben aus. 

Abbildung 12 stellt die Karriereverläufe der Landtagselite über die erste und zweite 

Wahlperiode dar. 

Abbildung 12: Politische Karrieren der Elite im Sächsischen Landtag 1990-1999 

 

Frakt. 1. WP 2. WP 1. WP 2. WP 1. WP 2. WP 1. WP 2. WP

PDS FV Mg - - - - - -

PDS PGF Mg - - - - x -

CDU FV Mg - - x - x -

PDS stellv. FV Mg x x - - - -

PDS Mg PGF - - x x - -

SPD Mg stellv. FV x x - - - x

CDU 2. Vizeprä. Vizeprä. x x - - - -

CDU kein Mg stellv. FV - - - x - -

CDU Präs. Präs. - - x x - -

CDU PGF PGF x x - - - -

SPD PGF PGF x x x x x x

SPD FV FV - - x x - x

SPD stellv. FV stellv. FV x x - - - -

vertikale ÄK horizontale ÄK ÄK im SL

 
 
Im Folgenden stellt sich die Frage, wodurch die erfolgreichen Politiker der Elite des 

Sächsischen Landtages ihre politischen Karrieren absichern konnten bzw. ob es einen 

Zusammenhang zwischen den politischen Aktivitäten in und außerhalb des Landtages und 

dem weiteren Verlauf der politischen Karrieren gab. 

 

Die politischen „Gewinner“ der zweiten Wahlperiode benutzten unterschiedliche 

Aufstiegskanäle: Porsch war als Landesvorstand der PDS seit 1990 politisch innerhalb der 

Partei fest etabliert und übte diese führende Position seit 1994 auch für die PDS-Fraktion 

im Landtag aus.  

Das neue Mitglied in der Fraktionsführung der Sozialdemokraten, Jurk, stieg im Vorfeld 

innerhalb der Partei auf und festigte seine politische Laufbahn zudem als Gemeinderat. 
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Das CDU-Mitglied Münch benutzte einen anderen Aufstiegskanal – die Staatsregierung. 

Als Parlamentarischer Staatssekretär hatte er von 1990 bis 1994 schon eine führende 

Position inne gehabt, die er nach der Abschaffung dieser Funktion in der Sächsischen 

Regierung nicht mehr halten konnte. Dafür stieg er innerhalb des Landtages in die 

Fraktionsführung auf und ersetzte den Abgeordneten Binus, der im Landtag der zweiten 

Wahlperiode nicht mehr vertreten war.  

Die Wahl von Heiner Sandig zum ersten Vizepräsidenten erfolgte dagegen nach dem 

Ausscheiden Rudorfs fast automatisch. 

Allen Aufsteigern gemein ist, dass sie innerhalb der zweiten Legislaturperiode ihre 

Ämterkumulation verstärkten, sei es durch Aufstiege in der Parteiführung, das Innehaben 

kommunaler Nebenämter oder durch die Übernahme weiterer führender Positionen im 

Landtag selbst. Das Verhältnis von vertikaler und horizontaler Ämterkumulation war dabei 

ausgewogen, so dass hier keiner der beiden eine besonders karrierefördernde Wirkung 

zugeschrieben werden kann. 

7.3.2.5 Fazit 

 
Einerseits ist ein Zusammenhang zwischen Ämterkumulation und der weiteren Karriere im 

Sächsischen Landtag ersichtlich, andererseits gab es daneben noch andere, von den 

Abgeordneten nicht beeinflussbare Faktoren, die sich auf ihre politische Laufbahn 

auswirkten. 

(1) Der Wahlsieg- oder die Niederlage der eigenen Partei war ausschlaggebend dafür, ob 

der geplante politische und damit berufliche Werdegang fortgesetzt werden konnte. 

(2) Bei den reformierten Altparteien, insbesondere bei der CDU und der PDS, 

beeinflussten Flügelkämpfe innerhalb der Parteien die Karrieren ihrer Mitglieder. In 

den Fraktionsführungen beider Parteien wurden Abgeordnete mit politischen 

„Belastungen“ aus ihrer DDR-Vergangenheit ausgetauscht. 

(3) Einmal eingenommene Führungspositionen innerhalb der neu gegründeten SPD, sei es 

im Landes- oder im Fraktionsvorstand, erwiesen sich als sicher. Trotz der deutlichen 

Wahlniederlage 1994 behielten alle Mitglieder ihre Führungsposition bei. Dies spricht 

dafür, dass die Gründungsmitglieder und Aktivisten der „1.Stunde“ innerhalb der 

sächsischen Sozialdemokratie ihre 1989/90 eingenommenen Spitzenpositionen nicht in 

Frage stellen ließen. 
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(4) Die Aufsteiger nutzten zwar unterschiedliche Aufstiegskanäle, zeichneten sich jedoch 

alle durch einen Ausbau ihrer Positionen in Partei und Politik aus, wohingegen 

diejenigen Mitglieder der Landtagselite, die ihre Position aus der ersten Wahlperiode 

beibehielten, sich nicht durch verstärkte Ämterkumulation hervortaten– hier zeichnet 

sich ein Unterschied zwischen „karriereforcierenden“ und „karrierestabilisierenden“ 

Maßnahmen ab. 

(5) Den höchsten Aufstieg innerhalb des Sächsischen Landtages (vom einfachen Mitglied 

in die Fraktionsführung) verzeichneten die Abgeordneten mit der stärksten Kumulation 

von Ämtern, sowohl in der ersten als auch in der zweiten Legislaturperiode 

7.4 Politische Professionalisierung im Sächsischen 

Landtag: ein Fazit 
 
„Wir sind eine große Anzahl von Laienspielern gewesen, in allen Fraktionen.“ (Dr. 

Nowak, CDU: 1/54, 14.10.1992: 3789) 

 

Die 160 Abgeordneten des Ersten Sächsischen Landtages unterschieden sich in ihrem 

sozialen und vor allem politischen Profil von der politischen Klasse der alten 

Bundesländer. Etwa die Hälfte aller Landtagsmitglieder begann ihre politische Laufbahn 

erst nach dem politischen Umbruch, nur knapp ein Drittel konnte im Vorfeld der 

Mandatsübernahme längerfristige politische Erfahrungen sammeln. Der Landtag der ersten 

Wahlperiode setzte sich also größtenteils aus politischen Quereinsteigern ohne längeren 

politischen Karriereverlauf zusammen. 

Daher stellte sich die Frage, wie die politische Professionalisierung der sächsischen 

Abgeordneten verlief und ob sie in Form der Anpassung an die Karriereverläufe der 

Politiker der alten Bundesländer erfolgte. 

Der Vergleich von zwei Merkmalen politischer Professionalisierung für alle 

Landtagsmitglieder der ersten und zweiten Wahlperiode zeigte mit der Angleichung an 

westdeutsche Karrieremuster eine fortwährende politische Professionalisierung auf. Vor 

allem die Neueinsteiger in den Zweiten Sächsischen Landtag durchliefen mit dem 

Innehaben von kommunalen Wahlämtern verstärkt typische Karrierestationen. Dennoch 

saßen in der zweiten Wahlperiode immer noch ein Drittel Politikneulinge im Parlament. 

Dieser immer noch erstaunlich hohen Anzahl von Laien standen eine Vielzahl von 

hochrangigen Parteifunktionären gegenüber: Im Unterschied zu den Landtagen der alten 
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Bundesländer dominierten im sächsischen Parlament die Inhaber von Parteiposten auf 

Landesebene anstatt der klassischen Positionen auf Orts- oder Kreisebene. 

Die Untersuchung der Karrieren der politischen Elite des Sächsischen Landtages zeigte 

den Prozess der Professionalisierung schließlich genauer auf. Die Analyse der einzelnen 

Karrierestufen ergab Unterschiede zwischen den Mitgliedern der reformierten Altparteien 

und denen der Neugründungen, die nur eine einjährige politische Laufbahn bis zum Eintritt 

in den Landtag hinter sich hatten und in denen die innerparteiliche Karriere besonders 

wichtig war. Die Selektionsphase, d.h. die Übernahme öffentlicher Wahlmandate auf 

kommunaler Ebene fehlte häufig. Aber auch die Angehörigen der Altparteien wiesen im 

Vergleich zu den alten Bundesländern weitaus kürzere politische Karrieren auf.  

Durch diese Andersartigkeit der politischen Laufbahnen war ein insgesamt geringerer 

Professionalisierungsgrad bei der erstmaligen Landtagsmandatübernahme als bei 

westdeutschen Landespolitikern zu erwarten. Eine Zuordnung anhand der gängigen 

Typologie politischer Karrieren gestaltete sich allerdings schwierig, da diese die 

besonderen Bedingungen durch den politischen Umbruch 1989/90 nicht berücksichtigte. 

Unter Beachtung dieser speziellen Umstände ergab sich für die politische Elite des 

Sächsischen Landtages mehrheitlich die Einordnung als Parteipolitiker mit geringem 

Professionalisierungsgrad. 

Diese Einstufung entsprach auch der Selbsteinschätzung der befragten Abgeordneten, nur 

ein geringer Teil von ihnen fühlte sich gut auf die Mandatsausübung vorbereitet: d.h. auch 

für die politische Elite des Sächsischen Landtages erfolgte die politische 

Professionalisierung vornehmlich in Ausübung ihres „neuen Berufes“. Die Zeiträume bis 

zum Erlangen von parlamentarischer Routine waren recht unterschiedlich, bewegten sich 

aber nahezu ausschließlich innerhalb der ersten Wahlperiode. 

Die Untersuchung von Professionalisierungsmerkmalen während der ersten beiden 

Wahlperioden ergab, dass sich die politischen Aufsteiger, d.h. Eliteangehörige, die ihre 

Position im Landtag verbessern konnten, durch eine Anhäufung von karriereabsichernden 

Maßnahmen (die Kumulation von Ämtern oder Posten in und außerhalb des Sächsischen 

Landtages) auszeichneten, sie sich also deutlich auf ein längerfristiges Leben von der 

Politik als Hauptberuf eingerichtet hatten. 

 

Insgesamt ergab die Untersuchung der politischen Professionalisierung der Mitglieder des 

Sächsischen Landtages, dass die Professionalisierung vorrangig erst in Ausübung des 
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Mandates erfolgte. Die sächsischen Abgeordneten wiesen bei Mandatsantritt einen deutlich 

geringen Grad an politischer Professionalisierung auf als ihre westdeutschen Kollegen. Für 

sie erfolgte die politische Professionalisierung vor allem in Ausübung ihres Mandates.Die 

politischen Karrieren mit ihren Professionalisierungsmerkmalen konnten diesem 

Lernprozess in Ausübung des neuen politischen Berufes nicht so schnell folgen. Hier 

ergaben sich – auch für die Neueinsteiger in den Zweiten Sächsischen Landtag weiterhin 

Unterschiede zu den klassischen westdeutschen Karriereverläufen. Bis zur vollständigen 

Angleichung an diese Karrieremuster sind nach meiner Einschätzung mindestens 15 bis 20 

Jahre erforderlich (ab 1990), so lange verläuft in den alten Bundesländer eine typische 

politische Karriere bis zum erstmaligen Eintritt in ein Landesparlament. Bis zu dieser 

Angleichung dürfte die Existenz von zwei politischen Klassen in Deutschland mit ihren 

Differenzen im sozialen und politischen Profil bestehen bleiben. 
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8 Selbstbild der sächsischen 

Landtagsabgeordneten 
 
Die sächsischen Landtagsabgeordneten unterschieden sich hinsichtlich ihres sozialen und 

politischen Profils von ihren westdeutschen Kollegen. Das vorige Kapitel zur politischen 

Professionalisierung hat bereits aufgezeigt, dass sich diese Unterschiede im Vergleich zu 

den Abgeordneten der alten Bundesländer auf den Grad und die Art der politischen 

Professionalisierung auswirkten. Das folgende Kapitel soll Einblick in das Selbstbild der 

sächsischen Parlamentarier geben, auch um der Fragestellung nachzugehen, ob sich aus 

den unterschiedlichen sozialen Hintergründen und Karrierewegen auch Differenzen im 

Selbstbild zu den westdeutschen Abgeordneten ergaben. 

8.1 Forschungsstand 
 
Untersuchungen zum Selbstbild bzw. Selbstverständnis von Parlamentariern fanden in der 

Regel anhand der politischen Elite auf Bundesebene statt, so zum Beispiel die Studie von 

Wildenmann und Rudolf (1968). Das übereinstimmende Ergebnis dieser Untersuchung und 

anderer, wie die Arbeit von Klaus von Beyme zur politischen Elite in der Bundesrepublik 

Deutschland (1971), ist, dass sich diese Politiker klar zur Führung zählen und ihrer 

Einschätzung eine stark wertende Elitekonzeption zugrunde liegt.112  

Umfangreiche Forschungsergebnisse zum Amtsverständnis von Landtagsabgeordneten 

liefern die Arbeiten von Werner J. Patzelt, der sich vor allem mit den bayerischen 

Parlamentariern befasste.113 Stefan Holl untersuchte Sozialprofil, Rekrutierung und 

Selbstbild der baden-württembergischen Landtagsabgeordneten, außerdem gibt es eine 

Studie zum Alltag der niedersächsischen Landtagsabgeordneten.114 Die genannten 

                                                 
112 Allen Elitestudien gemein ist übrigens auch die Problematik der Selbsteinschätzung durch die Befragten: 
vor allem die Auskünfte von amtierenden Politikern sind oft durch Partei- oder Fraktionsdisziplin, 
Ministersolidarität, Kabinettsgeheimnisse oder durch die Idealisierung des politischen Berufes beeinflusst. 
113 Vgl. Patzelt, Werner, J. (1993). Abgeordnete und Repräsentation. Amtsverständnis und Wahlkreisarbeit; 
Patzelt, Werner, J. (1995). Abgeordnete und ihr Beruf. Interviews. Umfragen. Analysen; vgl. Patzelt, Werner, 
J. (1991). Der ideale Abgeordnete: Parlamentarier beschreiben ihren Beruf; Patzelt, Werner, J. (1991) Wie 
fassen Abgeordnete ihr Amt auf? 
114 Vgl. Holl, Stefan (1989). Landtagsabgeordnete in Baden-Württemberg. Sozialprofil, Rekrutierung, 
Selbstbild; vgl. Paprotny, Rolf (1995). Der Alltag der niedersächsischen Landtagsabgeordneten. Ergebnisse 
einer quantitativen und qualitativen Befragung der Mitglieder der 12. Wahlperiode. 
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Arbeiten zeigten weitgehend homogene Aussagen, besonders zum Reiz der 

Mandatsausübung und zum Rollen –bzw. Amtsverständnis auf. 

Gibt es bislang zwar spezielle Untersuchungen zum Selbstbild der Frauen in der Politik 

(Meyer: Frauen im Männerbund 1997; Fleschhuth: Ich als Frau und Abgeordnete...!“ 1997) 

existieren jedoch kaum Arbeiten zum Selbstbild der ostdeutschen Abgeordneten. .115  

Immerhin stellen Waschkuhn und Thumfart in ihrem Lehr- und Handbuch der 

Politikwissenschaft Unterschiede zwischen ostdeutscher und westdeutscher 

Landtagspolitik fest. Demnach sind ostdeutsche Abgeordnete weniger erfahren aber 

motivierter als ihre Kollegen in den alten Bundesländern. Auch die Funktionslogik des 

Parlamentarismus gleiche sich mehr und mehr den westdeutschen Parlamenten an, wobei 

die neuen Parlamentarier durchgängig erfolgsorientierter seien. Bis heute sei ihnen 

Responsivität gegenüber als persönliche Bringeschuld wichtig, damit sich ein 

„Vertretenheitsgefühl“ einstellt. Die Öffentlichkeitsarbeit würde zugunsten der Arbeit im 

Parlament vernachlässigt, die Fraktion ist als Netzwerk wichtiger als die Partei. Die 

Parlamentarier würden sich zudem eher als Wählervertreter sehen und überschätzten das 

Plenum (Waschkuhn/Thumfart: 1999: 68f.). Der Großteil der Landtagsabgeordneten 

erlebte erst in der Zeit der Wende eine starke Politisierung. Die endgültige Entscheidung 

für die Politik fiel häufig erst mit der Kandidatur zum Landtag. Da der Lebensweg vorher 

oft nicht auf Politik als Beruf ausgerichtet war, erfolgte in der Regel eine tiefgreifende 

Umstellung des beruflichen und privaten Lebens (Ebd.: 71). 

Patzelt und Schirmer bestätigten die Unterschiede zwischen west- und ostdeutschen 

Parlamentariern: Sie konstatierten, dass in der praktischen Arbeit der neu 

zusammengesetzten politischen Elite zunächst die fachberufliche Sozialisation 

(entsprechend der sozialen Zusammensetzung als Ingenieur und Techniker, als 

Wissenschaftler und Mediziner) durchschlug und kaum wiederholbare Voraussetzungen 

für eine sehr stark auf Sachpolitik ausgerichtete parlamentarische Arbeit schuf. Die 

Defizite auf juristischem Gebiet und beim Wissen um die praktischen Funktionsweise der 

neuen Institutionen waren offensichtlich. „Learning by doing“ prägte die parlamentarische 

Sozialisation, wobei die Anpassung im Bundestag schneller erfolgte als in den Landtagen, 

wo es weniger Hinwirken auf Anpassung und nicht so viele erfahrene Abgeordnete als 

Vorbilder gab (Patzelt/Schirmer 1996: 20f.). 
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Als für die weitere Abgeordnetenforschung und Parlamentarismusforschung grundlegend 

ist die Studie der Friedrich Schiller Universität in Jena zu nennen. Im Rahmen dieser (als 

Dauerbeobachtung ausgelegten) Untersuchungen wurden von September 2003 bis Januar 

2004 computerunterstützte Telefoninterviews mit 603 Mitgliedern des Bundestages, 99 

Abgeordneten des Europäischen Parlamentes, 1001 Mitgliedern der Landtage (482 

ostdeutsche, 378 westdeutsche Mitglieder) und 141 Mitgliedern des Berliner 

Abgeordnetenhauses durchgeführt. Die Ergebnisse zum Rollenverständnis, der 

Mandatsausübung, zur politischen Erfahrung vor und während des Mandates und zum 

Politikverständnis und der politischen Einstellung (Stand 2004) sind im Rahmen eines 

Wissensportals über die gesellschaftliche Entwicklung nach dem Systemumbruch 1989 im 

Internet ersichtlich.116 

Die Daten und Darstellungen zur Sozialstruktur und zur Einstellung weisen immer noch 

einige Unterschiede zwischen ost- und westdeutschen Landtagsabgeordneten auf. Ein 

höherer Prozentsatz der ostdeutschen Landtagsabgeordneten stimmte den Aussagen zu, als 

Politiker ein höheres Ansehen als im früheren Beruf zu genießen und im Vergleich zum 

vorpolitischen Beruf einen höheren Verdienst aber auch höhere Arbeitszeiten zu haben. 

Auch in der Problemwahrnehmung in der Abgeordnetentätigkeit gab es Differenzen: Der 

Anteil der Abgeordneten, die eine mangelnde Problemlösung beklagten und eine deutliche 

Kluft zwischen den Vorstellungen zum Mandat und der Realität sahen, war bei den 

ostdeutschen Parlamentariern mit ca. elf und acht Prozent deutlich höher. Einen 

bemerkenswerten Unterschied zeigte auch die Frage zur Fraktionsdisziplin auf. Während 

63 Prozent der Abgeordneten der alten Bundesländer verneinten, bei einer wichtigen 

Abstimmung jemals gegen das geforderte einheitliche Abstimmungsverhalten gestimmt zu 

haben, bejahte der gleiche Prozentsatz ostdeutscher Abgeordneter diese Frage. Außerdem 

nahmen die ostdeutschen Abgeordneten die unzureichende Akzeptanz in der Öffentlichkeit 

als ein großes Problem wahr und gaben an, dass ihre tatsächlichen 

Gestaltungsmöglichkeiten geringer sind, als erwartet. Die Landtagsmitglieder der alten 

Bundesländer schätzten ihren politischen Einfluss aufgrund der längeren politischen und 

parteilichen Sozialisation realistischer ein. 

Auf die Aussage „Abgeordnetensein ist ein richtiger Beruf“ gab es mit 66,4 Prozent 

Zustimmung und 33,6 Prozent Ablehnung dagegen eine hundertprozentige 

                                                 
116 www.uni-jena.de/PM061219-Wissensportal-SFB580 oder www.sfb.580.bonn.iz-soz.de. 
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Übereinstimmung zwischen ost- und westdeutschen Abgeordneten (Jenaer 

Abgeordnetenstudie, www.uni-jena.de. 30.03.07). 

8.2 Fragestellung und Methode 
 
Ziel dieses Kapitels ist es, durch Interviews mit den Mitgliedern der politischen Elite des 

Sächsischen Landtages einen Einblick in deren Selbstbild als Teil der politischen Klasse 

der neuen Bundesländer zu erhalten und die Ergebnisse mit den bisherigen Erkenntnissen 

zu vergleichen. Es soll erfasst werden, wie die Abgeordneten die Aufteilung ihrer 

Tätigkeiten im Rahmen des Landtagsmandates beurteilten, wofür sie sich mehr Zeit 

wünschten und welche Arbeiten ihrer Meinung nach unnötig Zeit in Anspruch nehmen. 

Die Antwort auf diese Fragen soll Aufschluss darüber geben, welche Aspekte ihrer 

politischen Arbeit ihrem Selbstverständnis nach wichtig waren und erste Hinweise auf das 

Rollenverständnis der Befragten geben. Des weiteren wird nach wichtigen Faktoren für die 

eigene politische Karriere und nach dem Rollenverständnis der sächsischen Abgeordneten 

gefragt, um zu erkennen, ob sich die Befragten dem Selbstverständnis nach überhaupt als 

Berufspolitiker sahen und ob ihrer Meinung nach Unterschiede zu ihren westdeutschen 

Kollegen bestanden. 

 

Um Unterschiede im Selbstbild zu den Landesparlamentariern der alten Bundesländern 

nachweisen zu können, wurden (wie bei den Untersuchungen zur politischen 

Professionalisierung) die Angaben der sächsischen Landtagsmitglieder mit denen der 

Abgeordneten des baden-württembergischen Landtages verglichen. 

Für die Interviews mit den sächsischen Abgeordneten wurde ein standardisierter 

Fragebogen verwendet (siehe Anhang 12.6). Da nur zehn Mitglieder der Landtagselite 

umfassend Auskunft gaben, können die Ergebnisse nicht repräsentativ für die gesamte 

Elite des Sächsischen Landtages gelten (die mehr als 20 Mitglieder umfasste). Da die 

Befragten aber einen unterschiedlichen sozialen und politischen Hintergrund aufweisen 

und sowohl den reformierten Altparteien als auch der Neugründung SPD entstammen, ist 

anzunehmen, dass die Ergebnisse ihrer Untersuchung eine gewisse Allgemeingültigkeit 

besitzen und einen guten Einblick in das Selbstbild der sächsischen Landtagselite geben. 
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8.3 Beurteilung der Tätigkeit im Sächsischen 

Landtag 
 
Das Selbstbild eines Menschen setzt sich aus verschiedenen Komponenten zusammen. 

Dazu gehört die Wahrnehmung und Beurteilung der eigenen Arbeit. Im Vordergrund des 

folgenden Abschnittes stehen daher die Fragen, welchen Tätigkeiten gehen die 

Abgeordneten in welchem Umfang nach und wie wird diese Arbeit von ihnen bewertet? 

Ein erster Anhaltspunkt soll zunächst durch die Arbeitszeiten erreicht werden. Die 

Darstellung des Arbeitsaufwandes im Rahmen des Landtagsmandates zeigt, wie viel Zeit 

die Mitglieder der Landtagselite pro Woche für ihren politischen Beruf aufwendeten und 

ob überhaupt noch Raum für ihre ursprünglichen Profession blieb. Die Frage nach der 

durchschnittlichen monatlichen Aufenthaltsdauer im Landtag gibt Aufschluss darüber, ob 

die Befragten eher dem Typ des Parlaments- oder des Wahlkreisarbeiters entsprachen. 

Die Aussagen der befragten Landtagsmitglieder, für welche Tätigkeiten sie sich mehr oder 

weniger Zeit wünschten, liefern schließlich erste Anhaltspunkte über ihr Selbstverständnis 

als Abgeordnete des Sächsischen Landtages. 

8.3.1 Arbeitsaufwand- und Aufteilung 

Seiner Funktion nach stellt ein Abgeordneter eine Kombination aus Parteiarbeiter, 

Vertreter von Wahlkreisinteressen, Anwalt des „common sense“ und 

Gesetzgebungstechniker dar. Die Schwerpunkte seiner Arbeit liegen im Wahlkreis, den 

Arbeitskreisen der Fraktionen und den Fachausschüssen des Landtages.117.  

Die Arbeit eines Abgeordneten ist durch die Doppelbelastung von Parlaments- und 

Wahlkreistätigkeit gekennzeichnet, wobei bei Mitgliedern der parlamentarischen Elite 

noch die Belastung durch parlamentarische Ämter und Verbandsposten etc. hinzukommt.  

 

Um den Arbeitsaufwand der Abgeordneten zu ermitteln, wurde zunächst die Frage nach 

der wöchentlichen Arbeitszeit im Rahmen der Mandatsausübung gestellt.  

                                                 
117 In den Sitzungswochen nimmt der Parlamentarier an Treffen des Fraktionsvorstandes, der Arbeitskreise- 
und Gruppen der Fraktionen, ganztägigen Ausschusssitzungen und – sofern sie sein Aufgabengebiet 
betreffen – an den Plenarversammlungen teil. Daneben laufen Besprechungen mit Fraktionsmitgliedern, 
anderen Abgeordneten, Regierungsmitgliedern, Ministerialbeamten sowie Verbands- und Pressevertretern. 
Zusätzlich fallen Informations- und Kontaktgespräche, Referate und Diskussionen, das Erarbeiten von Reden 
und Stellungnahmen und Besprechungen an. Außerdem ist die Anwesenheit eines Politikers bei möglichst 
vielen öffentlichen Veranstaltungen erforderlich, um seiner Repräsentationspflichten nachzukommen und 
seinen Informationsbedarf zu decken. In der sitzungsfreien Zeit muss er an Wahlkreisveranstaltungen 
teilnehmen, öffentliche Veranstaltungen besuchen und Sprechstunden halten. 
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„Wie hoch ist (war) Ihr durchschnittlicher wöchentlicher Zeitaufwand für das 

Landtagsmandat?“ 

Die meisten Befragten arbeiteten  zwischen 50 und 70 Stunden an pro Woche, ein 

Abgeordneter lag mit 40 bis 50 Stunden unter dem Wochenmittel der anderen, zwei mit 70 

bis 80 bzw. 80 bis 90 Stunden deutlich darüber.  

Damit lagen alle interviewten Mitglieder der Landtagselite erwartungsgemäß deutlich über 

der mit 40 Wochenstunden bemessenen durchschnittlichen Wochenarbeitszeit. Dieser hohe 

Zeitaufwand mag manche verwundern, bei der Beurteilung ist jedoch zu beachten, dass 

gerade im politischen Beruf die Abgrenzung zwischen Mandatsausübung und „Freizeit“ 

schwierig ist. Zählt man Arbeitsessen, Vereinsversammlungen und andere 

Repräsentationspflichten dazu, so sind Tagesarbeitszeiten von bis zu 15 Stunden durchaus 

reell. Zudem wurden durch die Befragten wohl oft auch Tätigkeiten am Wochenende mit 

in den wöchentlichen Arbeitsaufwand mit einbezogen. 

 

„Wie viele Stunden verwend(et)en Sie auf Ihre berufliche Tätigkeit neben dem Mandat?“ 

Bei dem hohen zeitlichen Aufwand für die Tätigkeit im Sächsischen Landtag verwundert 

es nicht, dass nur drei der Abgeordneten neben ihrem politischen Beruf noch Arbeitszeit 

für einen Nebenberuf aufwenden konnten. Eine Befragte gab an, zunächst versucht zu 

haben, ihren Beruf beizubehalten. 

 „1990 arbeitete ich noch an der Blindenschule Chemnitz (ca. 10 Stunden), musste das 

aber wegen Unvereinbarkeit mit dem Mandat (zeitlich) aufgeben.“ (Schneider, PDS) 

„Die Zeit, welche pro Woche noch in eine andere Profession investiert werden konnte, war 

dann auch gering und variierte zwischen 4 Stunden für Lektüretätigkeiten“ (Schwarz, 

SPD; Germanistin). Die beiden anderen gaben neben der parlamentarischen Tätigkeit noch 

10 bis 12 Stunden (Porsch, PDS; Hochschullehrer) und 20 Stunden (Iltgen, CDU; diverse 

Vorsitze). 

 

Die Aufteilung der Arbeitszeit zwischen der Tätigkeit am Sitz des Landtages und im 

Wahlkreis lässt erkennen, ob die Befragten eher dem Typus des Parlamentarbeiters oder 

dem des Wahlkreisarbeiters angehören. Außerdem kann man erste Rückschlüsse auf das 

Rollenverständnis der Abgeordneten ziehen. 

In der Forschung wird zum einen der Typ der Nur-Abgeordneten beschrieben, die nach 

dem Grad ihrer Abhängigkeit von der Partei und ihren Wirkungsmöglichkeiten noch 
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einmal in Gruppen unterteilt werden. Rausch und Oberreuter unterscheiden dabei die 

Abgeordneten, deren Arbeitsschwerpunkt eindeutig in der politischen und sachlichen 

Arbeit im Parlament liegt, von den vornehmlichen Interessenvertretern, die jedoch darüber 

hinausgehende Arbeit nicht vernachlässigen sowie die Parlamentarier, bei denen sich die 

Parlamentstätigkeit und Wahlkreisaktivität gleich aufteilen (Rausch/Oberreuter:1971: 154). 

Die Nur-Abgeordneten machen in einem Parlament eine Gruppe von 30 bis 50 Personen 

aus. Sie bestimmen und managen als Berufsparlamentarier die parlamentarische Arbeit 

(Sontheimer 1985: 217). Diesem Abgeordnetentypus gegenüber steht der 

Wahlkreisarbeiter, der sich als Anwalt und Mittler seiner Klientel vor Ort versteht (Holl: 

1989: 141). 

 

„Wie viel Zeit verbringen (verbrachten) Sie im Durchschnitt monatlich im Landtag?“ 

Der Großteil der Befragten arbeitete zwischen 12 und 15 Tage pro Monat im Landtag, bei 

den anderen variierte die Aufenthaltsdauer zwischen 7 und 8 bzw. 20 bis 24 Tagen. 

Hauptarbeitsplatz außerhalb der Sitzungsperioden war für alle Befragten demnach der 

eigene Wahlkreis. Damit hielten sich die befragten sächsischen Parlamentarier 

durchschnittlich etwas häufiger im eigenen Wahlkreis auf als die baden-württembergischen 

Landtagsabgeordneten, die durchschnittlich 8 bis 15 Tage am Sitz des Landtages 

verbrachten (Holl 1989: 141). 

Den Arbeitsschwerpunkt am Sitz des Landtages hatten der Landtagspräsident (der durch 

die Leitung der Plenarsitzungen und zahlreiche Verwaltungsaufgaben stärker an den Sitz 

des Parlamentes gebunden war) und der Vizepräsident, der „fast jeden Werktag“ im 

Parlament verbrachte. 

 

Der durchschnittliche wöchentlichen Zeitaufwand für die Tätigkeiten im Rahmen des 

Landtagsmandates zeigt Einteilung des persönlichen Zeitbudgets der Abgeordneten auf. Da 

die Zusammensetzung dieses Zeitbudgets als Kompromiss zwischen den Prioritäten der 

Befragten und den Interessen des Wahlkreises und der Partei verstanden werden kann, 

ergibt sich aus der Beantwortung dieser Frage ein vergleichsweise genaues 

Tätigkeitsprofil. Die Zuordnung wurde von den Abgeordneten anhand von acht 

vorgegebenen Einzeltätigkeiten vorgenommen. 
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„Wie hoch ist der durchschnittliche wöchentliche Zeitaufwand für die Tätigkeit im Rahmen 

Ihres Landtagsmandates?“ 

Tabelle 35 zeigt, dass - entsprechend der vorhergehenden Angaben zur Aufteilung des 

Arbeitsortes der Zeitaufwand für die Wahlkreisarbeit mit durchschnittlich 13 Stunden 

nahezu bei allen Abgeordneten am höchsten war. Detailliert betrachtet lässt sich deutlich 

der Typ des „Wahlkreisarbeiters“ mit 10 bis 25 Wochenstunden und der des 

„Parlamentsarbeiters“, der weitaus weniger Zeit im eigenen Wahlkreis verbringt, 

unterscheiden (siehe hierzu Tabelle 35). 

Tabelle 35: Wöchentlicher Arbeitsaufwand für Tätigkeiten im Landtag 

 
 Mandatsträger 1 2 3 4 5* 6 7 8** 9 10 Total in %

 Fraktionssitzungen 6 5 8 6 2 8 8 5 5 6 59 10%
 Ausschusssitzungen 6 1 6 4 1 4 4 0 6 4 36 6%
 Sitzungen der Arbeitsgruppen 8 5 6 6 1 8 10 0 8 4 56 10%
 Vorbesprechung von Sitzungen 7 2 8 8 0 3 20 4 6 4 62 11%
 Pressearbeit 1 1 3 3 1 1 0,5 20 2 5 37,5 7%
 Büroarbeit 5 8 12 8 50 6 0,5 20 14 2 125,5 22%
 Wahlkreisarbeit 25 10 10 12 3 8 15 8 20 4 115 20%
 Repräsentation 5 10 10 15 0 4 3 20 6 11 84 15%
 Total 63 42 63 62 58 42 61 77 67 40 575 100%

* Vizepräsident des Landtages
** Präsident des Landtages  
 
Dass bereits an zweiter Stelle die Repräsentationspflichten außerhalb des Wahlkreises 

rangierten, zeigt, wie viel Raum die Öffentlichkeitsarbeit zum Teil beanspruchte.  

Dagegen findet sich im Durchschnitt eine relativ gleiche Zeitaufteilung für die vier 

Hauptbestandteile der parlamentarischen Arbeit: Vorbesprechungen von Sitzungen, die 

Sitzungen der Arbeitsgruppen selbst, Fraktionssitzungen und Büroarbeit. Hierbei ist 

allerdings zu beachten, dass in der Einzelauswertung der einzelnen Abgeordneten recht 

unterschiedliche Angaben zur Büroarbeit existierten, hier variierten die Zeiten von 0,5 bis 

zwölf Stunden. 118 

                                                 
118 Der Zeitaufwand für die Büro- und Pressearbeit fiel beim Parlamentarischen Geschäftsführer der CDU 
mit je einer halben Stunde pro Woche äußerst gering aus, was die Vermutung nahe bringt, dass die größte 
Landtagsfraktion auch über den größten Mitarbeiterstab verfügte. Im Gegensatz zu ihren Kollegen war der 
Zeitaufwand für die Büro- und Pressearbeit beim Präsidenten und beim Vizepräsidenten des Sächsischen 
Landtages ungleich höher. Da beide Abgeordnete durch die Geschäftsführung des Landtages besondere 
Aufgaben hatten, unterschied sich ihre Arbeitsaufteilung stark von der ihrer Kollegen und muss deshalb auch 
gesondert betrachtet werden. Neben dem hohen Zeitbudget für die Verwaltungsaufgaben war der 
Landtagspräsident zudem mit seinen repräsentativen Pflichten so beansprucht, dass für die „normale“ 
Abgeordnetentätigkeit kaum noch Raum blieb. 
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Die Ausschusssitzungen nahmen bei allen Abgeordneten vor der Pressearbeit am 

wenigsten Zeit in Anspruch: Bis auf eine Ausnahme investierten die Befragten (welche bis 

auf den Landtagspräsidenten mindestens in einem Ausschuss Mitglied waren) vier bis 

sechs Stunden in diese Tätigkeit. 119 

8.3.2 Bewertung der Arbeitsaufteilung 

Die Zusammensetzung des Zeitbudgets ist nicht nur von den Interessen der Abgeordneten 

abhängig, sondern richtet sich auch nach denen der Partei, des Wahlkreises und dem 

parlamentarischen Betrieb im Sächsischen Landtag. Es stellt sich daher die Frage, wie die 

Abgeordneten den Zeitaufwand für einzelne Tätigkeiten beurteilten.  

 

„Für welche Tätigkeiten im Rahmen des Landtagsmandates war der Zeitaufwand Ihrer 

Meinung nach zu hoch?“  

Diese Frage sollte eigentlich zeitraubende Tätigkeiten aufzeigen und dadurch 

Rückschlüsse auf die persönliche Freiheit der Abgeordneten im Umgang mit ihrem 

begrenzten Zeitbudget zulassen. Die Mehrzahl der Befragten empfand den Zeitaufwand für 

die verschiedenen Aufgaben im Rahmen des Landtagsmandates jedoch als angemessen. 

 „Der Zeitaufwand ist den Aufgaben entsprechend angemessen.“ (Münch, CDU) 

„Aufgrund der Notwendigkeiten, die sich aus dem ersten Sächsischen Landtag nach der 

Wende ergaben, war jede Stunde gut angelegt.“ (Lersow, SPD)  

Einer beklagte sich sogar, dass ihm eher zu wenig Zeit zu Verfügung stände. 

„Für keine, da zu wenig Zeit.“ (Jurk, SPD) 

Bei den Abgeordneten, die den Zeitaufwand für bestimmte Aufgaben kritisierten, bezogen 

sich zwei Angaben auf die allgemeine Parlamentsarbeit und hier insbesondere auf die 

Fraktionssitzungen, die effizienter gestaltet werden könnten. 

„Alle Papiere zu lesen.“ (Schwarz, SPD)  

„Sitzungen, zu viel Gequassel!“ (Leroff, CDU) 

Der Präsident des Sächsischen Landtages empfand die „Verwaltungstätigkeit als Chef 

einer obersten Verwaltungsbehörde“ besonders zeitraubend.  

 

                                                 
119 Die Plenarsitzungen des Sächsischen Landtages waren in der Antwortvorgabe zu dieser Frage nicht mit 
aufgeführt, da sie mit durchschnittlich 4 bis 6 Wochenstunden einen vergleichsweise geringen Posten 
darstellen, der für alle Abgeordneten gleich anzusetzen ist.  
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„Für welche Tätigkeiten im Rahmen des Landtagsmandates wünschten Sie sich etwas 

mehr Zeit?“  

Die überwiegende Mehrheit der Befragten wünschte sich mehr Zeit für Wahlkreisarbeit 

und Kontakte mit den Bürgern. Daneben beklagten einige einen Mangel an Zeit für 

konzeptionelle Arbeiten wie Weiterbildung, Recherchen und Fachgespräche.  

Dass für entscheidungsvorbereitende Aufgaben mehr Zeit gefordert wurde, deckt sich mit 

den Wünschen der baden-württembergischen Landtagsmitglieder. Im Gegensatz zum 

Sächsischen Landtag verlangte dort aber nur ein geringer Teil der Abgeordneten mehr Zeit 

für den eigenen Wahlkreis bzw. für Kontakte mit den Bürgern. Der vorherrschende 

Wunsch der sächsischen Elite nach mehr Zeit im Wahlkreis erstaunt um so mehr, als die 

vorhergehenden Untersuchungen aufgezeigt haben, dass sie bereits einen Großteil ihrer 

Arbeitszeit im eigenen Wahlkreis verbrachten – obwohl sie als Angehörige der 

Landtagselite eigentlich nicht dem Bild des reinen „Wahlkreisarbeiters“ entsprechen 

sollten.  

 

„Wie könnte man Ihrer Meinung nach die Arbeitsmöglichkeiten der Landtagsabgeordneten 

verbessern?“  

Die Hälfte der befragten Abgeordneten war mit den allgemeinen Arbeitsbedingungen im 

Sächsischen Landtag zufrieden. Die Mehrheit der anderen sprach sich für Innovationen 

innerhalb des Parlamentes aus. So forderte man mehr Mitarbeiter, wie etwa im politischen 

System der Vereinigten Staaten üblich, weniger Parteieneinfluss (!), Bundesgesetze, die 

den einzelnen Bundesländern mehr Gestaltungsmöglichkeiten einräumen sowie den 

stärkeren Einbezug von externen Fachleuten. Daneben bezogen sich zwei Forderungen auf 

den Ablauf der Plenarsitzungen bzw. die Handhabung der Geschäftsordnung. 

„Bei der Festlegung der Tagesordnung Konzentration auf das Wesentliche (gilt u.a. für 

Plenarsitzungen) - Phrasendreschen mit Geschäftsordnung verbieten.“ (Jurk, SPD) 

„Geschäftsordnung flexibler handhaben.“ (Schwarz, SPD) 

 

Trotz der hohen Arbeitsbelastung und einiger Kritik bezüglich der Arbeitsaufteilung im 

Rahmen des Landtagsmandates schätzten die befragten Abgeordneten ihre Tätigkeit im 

Sächsischen Landtag positiv ein. Bemerkenswert ist die hohe Anzahl an 

Neuerungsvorschlägen für das parlamentarische System in Sachsen – derartige 
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Anregungen waren aus dem Landtag in Baden-Württemberg trotz einer viel höheren 

Anzahl von Interviewten nicht gekommen.120  

Interessant bei der Bewertung der Arbeitsgewichtung durch die sächsischen Abgeordneten 

ist der Wunsch nach mehr Zeit für Wahlkreisarbeit und Bürgerkontakten. Als Mitglieder 

der Landtagselite müsste ihr Arbeitsschwerpunkt durch ihre Funktionen im Landtag 

eindeutig im Parlament liegen. Der Wunsch, dennoch mehr Zeit für den eigenen Wahlkreis 

aufwenden zu können, zeigt, dass der Anspruch ein Vertreter des [eigenen] Volkes zu sein 

bei den „Parlamentariern der ersten Stunde“ immer noch sehr hoch ist. Bürgernähe und 

Kontakt zum Wähler sind auch für die Mitglieder der Elite des Sächsischen Landtages 

offenbar bedeutende Elemente ihrer parlamentarischen Arbeit. 

 

 
Die bisherigen Ausführungen haben aufgezeigt, dass die Abgeordneten durch die 

Ausübung des Landtagsmandates unter einer enormen zeitlichen Belastung standen. Die 

berufliche Entfaltung und Weiterbildung und nicht zuletzt das Privatleben wurde dadurch 

in den Hintergrund gedrängt. Worauf mussten die Abgeordneten verzichten und wie stark 

belastete sie ihr politischer Beruf? 

 

„Auf welche Dinge mussten Sie wegen Ihrer politischen Aufgaben verzichten, was mussten 

Sie vernachlässigen?“ 

Nahezu alle der Befragten gaben an, aufgrund ihres politischen Lebensweges auf 

bestimmte Dinge verzichten zu müssen. Der Verlust des Privatlebens und hier 

insbesondere der Verzicht auf die Familie wurde von den Abgeordneten besonders häufig 

angeführt 

„Die politische Arbeit wäre ohne die Akzeptanz und tatkräftige Unterstützung durch meine 

Familie nicht möglich gewesen!“ (Münch, CDU) 

Neben dem Familienleben litt besonders die berufliche Karriere außerhalb der Politik unter 

der Ausübung des Mandates.  

„Haben Sie diesen Verzicht schon einmal bereut?“ 

Mehr als die Hälfte der Befragten hatte diese Einschränkungen im familiären und 

beruflichen Bereich schon einmal bereut – wenn auch nicht uneingeschränkt. 

                                                 
120 Dies spricht für das Neuerungspotenzial durch die Landtage der neuen Bundesländer, in denen die 
Debatten um eine Parlamentsreform neu entfacht hatten. So setzt sich ein Teil der Abgeordneten des 
Sächsischen Landtages zur Zeit stark für die Einführung eines „Halbzeitparlamentes“ ein. 
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 „Manchmal schon und mit längerer Mandatsdauer zunehmend.“ (Münch, CDU) 

„Ja, aber selten.“ (Sandig, CDU) 

„Hin und wieder.“ (Porsch, CDU) 

Für die anderen dagegen wog der Erfolg ihres politischen Engagements private Defizite 

auf. 

„Nein, die erzielten Ergebnisse in Sachsen und die Zustimmung durch die Familie und die 

Wähler haben mir den Verzicht leicht gemacht.“ (Iltgen, CDU) 

 

„Wie stark schätzen Sie die Belastung durch das Mandat ein?“ 

Bis auf einen Abgeordneten, der die Belastung als stark schwankend wahrnahm, fühlten 

sich alle Befragten durch die Ausübung des Landtagsmandates sehr stark bzw. stark 

belastet.  

 

8.4 Beurteilung der persönlichen Karriere und 

Rollenverständnis 
 
Im Vordergrund des folgenden Kapitels nach der Beurteilung des politischen Lebensweges 

und dem Rollenverständnis der Abgeordneten. Was machte für die Befragten den Reiz 

ihrer Arbeit aus und wie zufrieden waren sie mit ihrer Rolle als Parlamentarier? 

8.4.1 Reiz der Mandatsausübung 

In der Parlamentarismusforschung werden rollenspezifische und positionsspezifische 

Anreize unterschieden. Zu den rollenmäßigen Anreizen zählt die Befriedigung durch die 

Nutzung politischer Gestaltungschancen und die Möglichkeit, den Bürgern zu helfen. 

Ebenso gehört ein integrationsstiftenden Aspekt, das Sich-Einlassen auf Debatten und 

Streit und die öffentliche Resonanz dazu (Patzelt: 1993: 398-400). Weitere Anreize erhält 

ein Parlamentarier zudem auch ohne eigenes Zutun – einfach aus seiner Position. Zu diesen 

Reizen gehört die Vielfalt des politischen Berufes und die Selbstständigkeit der 

Entscheidungen darüber, wie man die verfügbare Zeit und Arbeitskraft einteilt. Eine 

weitere Quelle der Befriedigung ist für einen Abgeordneten der privilegierte 

Informationsstand, der ihnen – vor allem auf den bearbeiteten Politikfeldern – zuwächst. 

Und nicht zuletzt zählen auch die – von einigen Medien und der Öffentlichkeit oft 



Selbstbild der sächsischen Landtagsabgeordneten  317 
 
 
kritisierten – Annehmlichkeiten des Politikerberufes zu den positiven Anreizen. Dazu 

gehören ein relativ hoher Lebensstandard, Auslandsreisen etc. (Patzelt: 1993: 401f.) 

 

Trotz der starken Belastung durch das Landtagsmandat bereuten nur wenige der Befragten 

ihren Schritt in die professionelle Politik – der Reiz der Mandatsausübung musste also 

gegenüber den negativen Seiten des politischen Berufes überwiegen. Daher ist die Frage 

„Was reizt Sie auch heute noch an der Mandatsausübung?“ wichtig für um einen Einblick 

in das Rollenverständnis der Abgeordneten zu erhalten. 

Die Antworten ergaben, dass neben der Möglichkeit zur politischen Einflussnahme und 

den daraus resultierenden Gestaltungsmöglichkeit, der Kontakt mit den Bürgern bzw. die 

Wahlkreisarbeit wichtige Größen für den Reiz an der Abgeordnetentätigkeit waren: 

 „Die Möglichkeit, den Aufbau des Landes aktiv mitzugestalten, eigene Ideen umzusetzen 

und im Vergleich mit anderen Bundesländern die Wirksamkeit nachweisen zu können.“ 

(Münch, CDU) 

„Die persönliche Unabhängigkeit und die Chance des kontinuierlichen Pfades. 

Grundsätzliche Lebensfragen beraten und beschließen zu können.“ (Jurk, SPD) 

Der persönliche Kontakt zum Wähler und die Möglichkeit „Menschen helfen zu können“ 

(Lersow, SPD) als hauptsächliche Anreize für die Mandatsausübung entsprechen dem 

Idealbild eines Volksvertreters und rangierten auch bei der Befragung der baden-

württembergischen Landtagsabgeordneten durch Stefan Holl nach den Möglichkeiten der 

Einflussnahme auf Platz zwei der Rangliste (Holl 1989: 164).  

Außerdem wurde noch die Vielfalt der Tätigkeitsfelder, die Erweiterung des eigenen 

Horizontes und das Erfahren von Erfolgserlebnissen genannt.  

 

Die Aussagen der sächsischen Abgeordneten fügten sich damit nicht nur in das Ergebnis 

der Studie zum Landtag Baden-Württembergs ein, sondern passen auch zu den 

Untersuchungen Herzogs (Politische Karrieren. Selektion und Professionalisierung 

politischer Führungsgruppen, Opladen 1975). Diese homogenen Angaben zeigen ein 

weitgehend einheitliches Rollenverständnis der Abgeordneten auf, dass sich bis zu 

deckungsgleichen sprachlichen Formulierungen verfolgen lässt.  

 

Den Reiz der Mandatsausübung macht nicht zuletzt auch den Erfolg im politischen Beruf 

aus. Daher stellt sich abschleißend die Frage nach dem größten politischen Erfolg. 
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Auf diese Frage antworteten alle Befragten mit mehr oder weniger großem 

Selbstbewusstsein.  

„Was würden Sie als Ihren größten politischen Erfolg bezeichnen?“ 

So wurde von einigen die persönliche Verantwortung für landespolitische Vorgänge oder 

Erfolge hervorgehoben. 

 „Die Mitwirkung bei der Umgestaltung der sächsischen Wirtschaft von einer zentralen 

Planwirtschaft in die soziale Marktwirtschaft.“ (Münch, CDU) 

„Die politische Wende mit bewirkt und gestaltet zu haben. Dazu gehört mit der Aufbau und 

die Strukturierung der Sächsischen SPD bis 1993.“ (Lersow, SPD) 

„Wirkung im Rahmen der Kreisgebietsreform.“ (Binus, CDU) 

„’Mutter’ der Sächsischen Verfassung.“ (Schwarz (SPD) 

Neben diesen Leistungen wurde besonders das Wirken im Sächsischen Landtag selbst 

betont. 

„Fraktionsfunktionen [stellvertretende Fraktionsvorsitzende, Parlamentarische 

Geschäftsführerin]. Wahrnehmung des Engagements für Gleichstellung und 

Kindertagesstättenbetreuung.“ (Schwarz, SPD) 

„Dass das Amt des Sächsischen Ausländerbeauftragten geschaffen wurde und weiter 

existieren wird.“ (Sandig, CDU) 

Daneben wurde die Bewährung im politischen Beruf, d.h. die Fortführung der eigenen 

politischen Karriere als größter politischer Erfolg angesehen. 

„Drei mal das Vertrauen meiner Wähler erhalten zu haben.“ (Leroff, CDU) 

„Noch bin ich aktiv.“ (Iltgen, CDU) 

Bei der Beantwortung dieser Frage war bei einigen Abgeordneten abermals auch ein 

starker Drang zur Idealisierung erkennbar. 

„Die PDS ist trotz aller Unkenrufe noch immer – und zwar gestärkt im Landtag vertreten. 

Wir haben unsere Oppositionsrolle genutzt, um die CDU und die Staatsregierung zu 

kontrollieren und auch zu manchen Schritt zu drängen, im Interesse der Bürger und 

Bürgerinnen Sachsens. Als Vorsitzende des Petitionsausschusses ist es mir möglich, vielen 

Menschen zu helfen.“ (Schneider, PDS) 

„Das Vertrauen der Wiederwahl bekommen zu haben, weil die Menschen den Einsatz 

honoriert haben. Mich selber weiterentwickelt zu haben, um mehr für die Menschen 

erreichen zu können.“ (Jurk, SPD) 
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Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Antworten auf die Frage zum Reiz 

der Mandatsausübung auf ein relativ homogenes Rollenverständnis der 

Landtagsabgeordneten hindeuten, das auch durch eine gewisse Idealisierung des 

politischen Berufes gekennzeichnet war. Trotz der vorher aufgezeigten hohen Belastungen 

durch das Mandat zeigten sie eine starke positive Rollenidentifikation – wobei auch eine 

gewisse Idealisierung ihres politischen Berufes zu erkennen ist. 

8.4.2 Qualitätsanforderungen und Persönlichkeitsmerkmale 

Um einen Einblick in das Rollenverständnis der Abgeordneten zu erlangen, ist es auch 

notwendig, zu erfragen, welche Qualifikationen und Persönlichkeitsmerkmale ihrer 

Meinung nach wichtig für einen Berufspolitiker sind. 

„Sind Ihrer Meinung nach für die Übernahme eines politischen Amtes eine gewisse 

Vorbildung oder Ausbildung nötig?“ 

In den Antworten neigten die befragten Abgeordneten teilweise zur Idealisierung, d.h. sie 

vertraten die Auffassung, „dass es jeder schaffen kann“. Statt einer, wie auch immer 

gearteten Vorbildung oder Ausbildung, wurden bestimmte Persönlichkeitsmerkmale als 

wichtig erachtet. 

 „Nein; was es braucht ist Intelligenz, Einfühlungsvermögen und Darstellungsfähigkeit 

sowie der Wille ununterbrochen zu lernen [learning by doing].“ (Porsch, PDS) 

„Nur bedingt, Voraussetzung sollte sein, dass man die Menschen bejaht für die man 

stellvertretend Politik macht.“ (Iltgen, CDU)) 

Der größere Teil hielt, wenn schon nicht eine spezielle Ausbildung, dann doch eine 

gewisse Vorbildung und Erfahrung für notwendig.  

„Vorbildung ja, Ausbildung nicht.“ (Sandig, CDU) 

„Hilfreich ist eine solide Schulbildung und die Bereitschaft, sich durch harte Arbeit 

Detailkenntnisse zu erarbeiten.“ (Münch, CDU) 

Als besonders wichtig wurde hierbei eine gewisse Lebenserfahrung durch die eigene 

Berufspraxis angesehen. 

„Eine abgeschlossene Berufsausbildung halte ich für nötig.“ (Schneider, PDS) 

„Absolut. Mindestens 10 Jahre Beruf. Kandidatur ab 25 Jahre.“ (Leroff, CDU) 

Eine politische Vor- bzw. Ausbildung hielt nur einer der Befragten für unabdingbar. 

„Ja, vor allen Dingen Sachkenntnisse. Profunde.“ (Lersow, SPD) 

Insgesamt wurde also eine gewisse Lebenserfahrung durch eine abgeschlossene 

Berufsausbildung- und Ausübung oder eine darüber hinausgehende Ausbildung als 
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Qualifikation für ein politisches Amt als ausreichend erachtet. Die Wichtigkeit von 

bestimmten Persönlichkeitsmerkmalen, die das „learning by donig“, also die 

Professionalisierung während der Mandatsausübung ermöglichen, wurde betont. 

 

„Welche Persönlichkeitsmerkmale sind Ihrer Meinung nach für die Ausübung eines 

politischen Amtes besonders wichtig?“ 

Für die Nennungen wurden den befragten Abgeordneten insgesamt neun Kategorien 

vorgegeben, die sie als weniger oder besonders wichtig für eine politische Laufbahn 

einordnen sollten. Abbildung 14 (Seite 320) zeigt, dass die sozialen und kommunikativen 

Fähigkeiten hierbei ebenso als besonders wichtig eingeschätzt wurden wie Beständigkeit 

bzw. innere Widerstandskraft, moralische Eigenschaften und persönliche Wertsysteme 

sowie der persönliche Verhaltensstil. 

Damit bestand in der Einstufung der sozialen und kommunikativen Fähigkeiten als 

besonders wichtige Eigenschaft für einen Politiker Übereinstimmung mit der Meinung der 

Landtagsabgeordneten Baden-Württembergs: In der Gewichtung anderer 

Persönlichkeitsmerkmale ergaben sich jedoch erhebliche Unterschiede: 

So sahen die befragten sächsischen Parlamentarier den persönlichen Verhaltensstil als 

besonders wichtig an, in Baden-Württemberg wurde dieses Merkmal als weniger wichtig 

eingestuft. Ein zweiter Unterschied existierte in der Einschätzung der macht- und 

zielorientierten Antriebskräfte – laut Holl die „klassischen Attribute eines erfolgreichen 

Politikers“ (Holl 1989: 169). Die politische Elite des Sächsischen Landtages erachtete 

dagegen moralische Eigenschaften für wichtiger als karriereorientierte Antriebskräfte und 

damit die Fähigkeit sich im harten politischen Geschäft durchzusetzen. Eine Ursache dafür 

könnte sein, dass die sächsischen Abgeordneten größtenteils als Quereinsteiger oder 

Neueinsteiger an ihre politische Eliteposition gelangten – also eher zufällig und nicht nach 

langer Karriereplanung. Zum anderen könnten die sächsischen Politiker auch bei der 

Beantwortung dieser Frage zu einer gewissen Idealisierung geneigt haben, indem sie 

moralische Charaktereigenschaften als wichtiger einstuften als macht- und zielorientierte 

Antriebskräfte. 
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Abbildung 13: Wichtige Persönlichkeitsmerkmale für die Ausübung eines politischen Amtes 
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Weitere Fragen zur Beurteilung der eigenen politischen Karriere und den Anforderungen, 

die ein Berufspolitiker nach Meinung der Befragten erfüllen muss, lassen weitere 

Rückschlüsse auf das Selbstbild der sächsischen Landtagsabgeordneten zu. 

Zunächst sollte erfragt werden, welche Umstände oder persönliche Eigenschaften sich 

nach Meinung der Abgeordneten karrierefördernd auf die politische Laufbahn auswirken. 

 

 „Welche Gründe sehen Sie für den persönlichen Erfolg bei der Kandidatenaufstellung 

zum Landtagsmandat?“ 

Nur in einem Fall wurde die erfolgreiche Kandidatur auf einen vorangegangenen 

politischen Erfolg zurückgeführt.121 

„Als Mitglied der ersten frei gewählten Volkskammer erlangte ich einen gewissen Grad an 

Bekanntheit.“ (Schneider, PDS) 

Für die anderen Befragten waren dagegen die eigene politische Erfahrung und Kompetenz 

sowie die persönliche Ausstrahlung bzw. das Auftreten wichtige Faktoren für den 

politischen Erfolg. 

„Es wurden Leute gesucht, die programmatisch und rhetorisch die SPD im Osten als 

gesellschaftliche Kraft der menschlichen Veränderung etablieren konnten. Anerkennung 

von Leistungsbereitschaft. Ein klein wenig Talent.“ (Jurk, SPD) 

                                                 
121 Ein Ergebnis, dass durch die Kürze der politischen Laufbahnen der Mitglieder des Sächsischen Landtages 
zu erwarten war. 
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Ich war Landesvorsitzender der SPD in Sachsen und habe mich sehr engagiert. Dies 

wurde anerkannt.“ (Lersow, SPD) 

„Als einer der beiden Moderatoren des Runden Tisches des Bezirkes Dresden erhielt ich 

von der Basis der CDU in Dresden das Vertrauen, für den neuen Sächsischen Landtag zu 

kandidieren. Ich denke, dass die erfolgreiche Arbeit des Runden Tisches bei der 

Kandidatenwahl eine große Rolle gespielt hat.“ (Iltgen, CDU)  

„Bei der Landtagswahl 1990 konnte der Demokratische Aufbruch eigene Kandidaten für 

die CDU-Landtagsliste vorschlagen. Bei den Nominierungen 1994 und 1999 gab es einen 

solchen Bonus nicht mehr. Jetzt zählten vor allem Erfolge in der Arbeit, um sich bei der 

Nominierung im Wettstreit mit anderen CDU-Kandidaten durchzusetzen.“ (Münch, CDU) 

Eigene politische Ansichten oder Inhalte wurden dagegen weniger genannt. 

„Als Bildungspolitikerin war ich daran interessiert, ein neues Schulsystem zu installieren, 

auch das wollten viele Menschen.“ (Schneider, PDS) 

Ein Abgeordneter bekannte, dass es aufgrund der Erneuerung der eigenen Partei „kaum 

personelle Alternativen“ gegeben habe (Sandig, CDU). 

 

Die folgende geschlossene Fragstellung (Abb.13, Seite 322)) sollten nun zeigen, welche 

Persönlichkeitsmerkmale dem Selbstverständnis der Befragten nach besonders wichtig für 

einen Politiker sind. 

 „Welche der folgenden Faktoren würden Sie als sehr wichtig, wichtig, weniger wichtig, 

unwichtig oder völlig bedeutungslos für Ihren persönlichen politischen Werdegang 

betrachten?“ 
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Abbildung 14: Wichtige Persönlichkeitsmerkmale für politischen Werdegang 
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Den Erwartungen nach den bisherigen Antworten entsprechend wurden Bürgernähe und 

Wahlkreisarbeit, die eigene politische Konzeption sowie der Rückhalt im eigenen 

familiären und sozialen Umfeld als wichtig bezeichnet. Erst danach folgten das Sachwissen 

zu Fachfragen, die Zähigkeit gegenüber Widerständen, der eigene Bekanntheitsgrad und 

die Mitgliedschaft in Vereinen und Verbänden (wobei sechs von sieben Abgeordneten, die 

dies als wichtig erachteten, auch dahingehend aktiv waren). 

Überraschenderweise wurde von der Mehrheit die Unterstützung durch eine 

innerparteiliche Gruppe als eher weniger wichtig angesehen, ebenso wie Erfahrung in der 

Parteiarbeit, obwohl die Untersuchungen zur politischen Professionalisierung ergeben 

hatten, dass die politischen Karrieren der Mitglieder der Landtagselite größtenteils über die 

Parteiebene erfolgten. 

Sehr unterschiedliche Meinungen existierten zu den Faktoren der finanziellen 

Unabhängigkeit, Verwaltungserfahrung und Orientierung an der Parteilinie sowie dem 

schnellen Einschätzen von persönlichen Chancen. Die Einflüsse durch Zufall oder Glück 

und die Unterstützung durch politische Förderer waren nach Einschätzung der Befragten 

dagegen nur von marginaler Bedeutung. 
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Da es sich bei der vorhergehenden Frage um eine geschlossene Fragestellung handelte, ist 

auch der Blick auf die Ergebnisse der nachgeschalteten offenen Frage interessant. 

„Fehlt in dieser Aufzählung ein wichtiger Faktor für Ihren persönlichen Erfolg?“ 

Bis auf zwei der Befragten fügten alle Abgeordnete weitere Nennungen zu, die alle dem 

Bereich „Persönlichkeit“ zugeordnet werden können. 

 „Persönliche Glaubwürdigkeit und Transparenz.“ (Sandig, CDU) 

„Freundlichkeit und Zuhören können.“ (Porsch, PDS) 

„Die Nähe (hier gelebt zu haben) und politische Distanz zur DDR.“ (Schwarz, SPD) 

„Die Motive für den Beginn des politischen Werdegangs.“ (Lersow, SPD) 

Dabei schien die eigene Leistungsfähigkeit ebenfalls wichtig zu sein. 

„Ständiges Hinzulernen.“ (Jurk, SPD) 

„Kompetenz.“ (Leroff, CDU) 

„Der Wille zur Veränderung.“ (Iltgen, CDU)  

8.4.3 Ansehen in der Bevölkerung 

Auch durch die geringe Transparenz des politischen Berufes besteht eine Diskrepanz 

zwischen den Rollenerwartungen der Bevölkerung und dem Rollenverhalten der Mehrzahl 

der Abgeordneten. Laut Umfrageergebnissen sieht ein Großteil der Bevölkerung den 

Politiker als einen Menschen, der keine richtige Ausbildung durchlaufen hat, von 

Steuergeldern lebt, nur nach den Weisungen der Partei abstimmt und lediglich eine 

Interessengruppe repräsentiert, nicht aber die Anliegen der Bevölkerung. Auch von Teilen 

der Medien und in der wissenschaftlichen Literatur wird die Meinung vertreten, dass die 

Politik nicht zum Beruf werden sollte, der seinen Mann ernährt. Die Politik wird nicht als 

Berufsfeld gesehen. Neben fehlender Berufserfahrung wird bemängelt, dass der einzige 

Leistungsnachweis „Durchsetzungsvermögen“ sei. Daher gibt es auch Bemühungen, die 

stattgefundene Professionalisierung rückgängig zu machen (Burmeister 1993: 120-121).  

Die Untersuchung des Amtsverständnisses durch Patzelt hat ergeben, dass sich die 

Abgeordneten darüber im Klaren waren, dass ihr Ansehen in der Bevölkerung in den 

letzten Jahren abgenommen hat (was sie im Übrigen besonders den Medien zuschrieben). 

Trotz einer vorhandenen öffentlichen Herabsetzung überwogen in ihrer Wahrnehmung 

dennoch die positiven Seiten und sie waren überwiegend der Meinung, dass „ein 

Abgeordneter wer ist“ (Patzelt 1993: 402). Wie sahen aber die befragten sächsischen 

Abgeordneten ihr Ansehen in der Bevölkerung? 
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„Genießen (Genossen) Sie in der Bevölkerung das Ihnen zustehende Ansehen?“ 

Offenbar war den befragten Abgeordneten das eher schlechte Image der Politiker in der 

Öffentlichkeit durchaus bewusst, denn bei der Beantwortung dieser Frage trafen sie sehr 

differenzierte Aussagen, nur einer der Befragten antwortete mit einem klaren „Ja“. 

Ansonsten wurden die bejahenden Antworten mit einem relativierenden Zusatz versehen. 

 „Entsprechend der Zustimmung der Wahl vermutlich ja.“ (Binus, CDU) 

„Es war messbar.“ (Lersow, SPD) 

„Hin und wieder und oft auch nicht.“ (Porsch, PDS) 

„Meist im Wahlkreis, weniger bei der Berichterstattung der Medien.“ (Jurk, SPD) 

„Das Ansehen der Politiker ist allgemein schlechter als ihre Arbeit. Ich kann mich 

persönlich nicht beklagen.“ (Münch, CDU) 

Eine eindeutige Verneinung auf diese Frage gab es von keinem der Interviewten, ebenso 

wie die Zustimmungen zu dieser Vorgabe wurden auch die negativen Antworten 

relativiert. 

„Nein, da Ansehen nicht vom Mandat abhängt.“ (Leroff, CDU) 

„Darüber denke ich nicht nach.“ (Iltgen, CDU) 

„Kaum.“ (Sandig, CDU) 

 

Bei den Abgeordneten, welche eine negative Antwort auf diese Frage gaben (bzw. eine 

Angabe verweigerten) kann man vermuten, dass diese ihre Arbeit von der Bevölkerung 

tatsächlich nicht genügend gewürdigt sahen. Andererseits lässt sich möglicherweise aus 

ihren Antworten schließen, dass die Politiker sehr um ihr Ansehen und ihren Status besorgt 

waren. Zu dieser Vermutung passen die Relativierungen selbst bei den Abgeordneten, die 

diese Frage positiv beantwortet hatten.  

Insgesamt lässt sich also festhalten, dass die Befragten sich durchaus um ihr Ansehen in 

der Öffentlichkeit sorgten und der Großteil der befragten Landtagsmitglieder seine Arbeit 

zumindest von einem Teil der Bevölkerung honoriert sah. 

8.4.4 Selbstbild als Berufspolitiker? 

Nach den Theorien zur politischen Professionalisierung ist eines der Kennzeichen eines 

Berufspolitikers, dass dieser nicht mehr nur „für die Politik“, sondern auch „von der 

Politik“ lebt – also materiell abgesichert ist.  

Auch die sächsischen Landtagsabgeordneten waren durch die Diäten, Übergangsgelder und 

Renten wirtschaftlich versorgt. Das Landtagsmandat war damit eine auf Erwerb 
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ausgerichtete Tätigkeit, die zudem von relativer Dauerhaftigkeit war, da man in aller Regel 

frühestens nach Ende der vierjährigen Legislaturperiode wieder aus dem Parlament 

ausscheiden konnte.122 Berücksichtigt man außerdem die vorherigen Angaben zur 

Berufstätigkeit neben dem Mandat und zum zeitlichen Aufwand für die Parlamentstätigkeit 

war eigentlich eine hohe Akzeptanz der Bezeichnung „Berufspolitiker“ durch die 

Abgeordneten zu erwarten.  

 

„Würden Sie sich als Berufspolitiker bezeichnen?“ 

Dennoch wollte sich die Mehrzahl der Befragten selbst nicht als Berufspolitiker 

bezeichnen. Einige bejahten diese Frage zwar, bezogen diese Einschätzung aber eindeutig 

auf die Zeit als Mandatsträger – sie sahen sich also „eher als Politiker auf Zeit“ (Münch, 

CDU). Dafür spricht auch die Aussage eines zum Zeitpunkt des Interviews bereits aus dem 

Landtag ausgeschiedenen Abgeordneten: „Aus heutiger Sicht nein.“ (Binus, CDU) 

Die sächsischen Landtagsabgeordneten stellten mit dieser Einschätzung jedoch keinen 

Sonderfall dar. Auch Stefan Holl hatte bei der Untersuchung der baden-württembergischen 

Abgeordneten eine hohe Akzeptanz der Bezeichnung des Berufspolitikers erwartet – 

ähnlich wie in Sachsen sah sich dennoch nur etwa die Hälfte der Befragten als 

Berufspolitiker (Holl 1989: 171).  

Holl selbst erklärte diesen Umstand mit dem Lebensalter der Parlamentarier: Je älter die 

Abgeordneten, desto geringer sei die Akzeptanz des Begriffes „Berufspolitiker“, 

wohingegen die jüngeren Abgeordneten, die meist noch nicht lange im Landtag saßen, sich 

besser mit der derzeitigen Situation identifizieren würden (Ebd.: 172). 

Ich selbst halte diese Erklärung für wenig plausibel. M.E. nach entspricht die 

Selbsteinschätzung „kein Berufspolitiker zu sein“ eher dem Idealbild des Politikers als 

„Volksvertreter“, der als Interessenvertreters des Bürgers im Landtag sitzt und nicht zum 

Zweck des Lebensunterhaltes.  

8.4.5 Unterschiede zu den Landtagabgeordneten der alten 

Bundesländer 

Die Ausführungen zur politischen Klasse der neuen Bundesländer und zu den 

Abgeordneten des Sächsischen Landtages haben bereits die Unterschiede im sozialen und 

                                                 
122 Angesicht der aktuellen Situation auf dem Arbeitsmarkt, in der eine absehbar längerfristige Ausübung 
einer beruflichen Position kaum noch gesichert ist und die durch eine ständig wachsende Anzahl von 
Berufswechslern gekennzeichnet ist, erscheint die Meinung einiger, dass man erst nach der Ausübung des 
Mandates über mehrere Legislaturperioden von einem Berufspolitiker sprechen kann, nicht nachvollziehbar. 
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politischen Profil zu den Landtagsabgeordneten der alten Bundesländer aufgezeigt. Zudem 

bewältigten die sächsischen Parlamentarier in den ersten beiden Wahlperioden ein anderes 

Arbeitspensum als diese (Erarbeitung und Verabschiedung der Verfassung und anderer 

grundlegender Landesgesetze, Aufarbeitung der Vergangenheit etc.). Sahen sie selbst auch 

Unterschiede zu ihren Kollegen in den etablierten Landtagen der alten Bundesländer? 

 

„Inwieweit unterschied sich Ihrer Meinung nach der Arbeitsalltag- oder Aufwand in der 

ersten Legislaturperiode gegenüber Ihren Kollegen in den alten Bundesländern?“ 

Bis auf einen Abgeordneten („weiß ich nicht“) sahen alle der Befragten Gegensätze im 

Arbeitsalltag- bzw. Aufwand zu ihren westdeutschen Kollegen. Bei der Art dieser 

Differenzen ist eine Zweiteilung auffällig. So wurden einerseits erwartungsgemäß der 

größere Arbeitsaufwand durch die Schaffung der Verfassung und zahlreicher Gesetze unter 

den schwierigen Bedingungen des Neuanfangs hervorgehoben. 

 „In den ersten Jahren waren die Abgeordneten ausschließlich damit beschäftigt Gesetze 

zu beschließen. Ich gehe davon aus, dass der Aufwand dadurch ungleich höher war.“ 

(Iltgen, CDU) 

„Der neue Landtag musste alle Landesgesetze, insbesondere die Verfassung beschließen, 

daher bestand höchste Beanspruchung.“ (Jurk, SPD) 

„Gravierend, Verwaltung und Gesetze, alles musste neu ausgearbeitet und verzahnt 

werden.“ (Lersow, SPD) 

„Wir hatten viel mehr zu tun.“ (Sandig, CDU) 

Außerdem betonten die Befragten, dass sie diese Aufgaben bewältigen mussten, obwohl 

die parlamentarische Tätigkeit für die meisten von ihnen noch Neuland war und zudem zu 

Beginn der Legislaturperiode die Arbeitsbedingungen schlecht waren. 

„Mehraufwand, keine Routine, „Spielregeln erlernen.“ (Schwarz, SPD) 

„Die Aufgabenstellung war umfangreich und dringend, die Arbeitsvoraussetzungen waren 

erst noch zu schaffen.“ (Münch, CDU) 

Abgesehen von diesen Umständen sahen die sächsischen Landtagsmitglieder noch andere 

Unterschiede. 

„Offener, weniger von parteitaktischen Überlegungen geprägt.“ (Binus, CDU) 

„Wir haben die Sache ernster, nicht nach westdeutschen Politikschablonen genommen.“ 

(Jurk, SPD) 
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„Auch heute noch ist der Aufwand und die Erwartungshaltung der Bürger höher. Wir 

haben mehr Bürgeransprache als im Westen.“ (Leroff, CDU) 

8.5 Fazit 
 
Das Selbstbild der befragten sächsischen Abgeordneten entsprach dem des bürgernahen 

Volksvertreters, der trotz der hohen Belastungen durch das Mandat ein positives 

Rollenverständnis bis hin zur Idealisierung seines politischen Berufes (und damit auch des 

eigenen Selbstbildes) hatte. Die Parlamentarier waren sich dabei bewusst, Teil einer 

„neuen“ politischen Klasse in den neuen Bundesländern zu sein und man sah sich selbst 

dabei im Vergleich durchaus mit Vorteilen gegenüber den Kollegen in den alten 

Bundesländern. Trotz dieses positiven Selbstbildes und der Neigung zur Idealisierung 

waren sich die befragten Politiker auch bewusst, dass ihr Bild vom Großteil der 

Öffentlichkeit weitaus negativer gesehen wurde. 

 

Bereits das Tätigkeitsprofil der Abgeordneten zeigte, dass für die Arbeit im eigenen 

Wahlkreis mehr Zeit aufgewendet wurde als für Tätigkeiten im Parlament. Dennoch 

wünschten sich die Befragten mehr Zeit für Bürgerkontakte und Wahlkreisarbeit. Dieses 

idealtypische Verantwortungsgefühl gegenüber den Wählern und dem Wahlkreis wird 

auch als „Kollektivitätsorientierung“ bezeichnet und betont sowohl ein besonderes 

Verantwortungsgefühl gegenüber den „Klienten“ als auch den Ausschluss der 

Profitorientierung bei der Dienstleistung (Daheim 1970: 41). Bei den sächsischen 

Mandatsträgern schien dieses Rollenverständnis als „Anwalt und Mittler der Klientel vor 

Ort“ besonders ausgeprägt. Obwohl sie bereits mehr als die Hälfte ihrer Arbeitszeit für den 

eigenen Wahlkreis aufwendeten, wünschte sich die überwiegende Mehrheit mehr Zeit für 

die Wahlkreisarbeit. Hier zeigt sich ein deutlicher Unterschied zu den baden-

württembergischen Abgeordneten. 

 

Was den Reiz der Mandatsausübung bzw. die Motivation zur Politik als Beruf ausmacht, 

wiesen jedoch alle befragten Parlamentarier ein positives, nahezu homogenes 

Rollenverständnis zu den Abgeordneten der alten Bundesländer auf, das sich bis hin zu 

einheitlichen sprachlichen Formulierungen zeigte. Obwohl die Motivation zum Beruf sehr 

komplex und vielschichtig ist und zudem noch individuell verschieden und daher eine 

große Bandbreite einnimmt, ergaben bereits die Untersuchungen von Dietrich Herzog eine 
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positive Identifikation mit dem politischen Beruf, die sich auch in relativ einheitlichen 

Antworten zeigte. Zwar liegen seine Untersuchungen länger zurück, die damaligen 

Aussagen zur Motivation wie „Einflußnehmen“, „an Grundentscheidungen teilnehmen“, 

„Gestalten“ und „dem Allgemeinwohl dienen“ decken sich trotzdem sowohl mit den 

Antworten der hier befragten Landtagsabgeordneten als auch der Untersuchung der baden-

württembergischen Abgeordneten. Herzog bezeichnete das Rollenverständnis daher als 

„insofern technokratisch, als das Dabeisein, das Mitwirken als eigentlicher Reiz des 

Spitzenpolitikers besonders hervorgehoben wird“ (Herzog 1975: 193). 

 

Diese durchweg positive Identifikation mit dem politischen Beruf erscheint vielen 

Parlamentarismusforschern besonders für Politiker auf Landesebene angesichts des 

Bedeutungsverlustes der Landtage erstaunlich. Die Politik sei zwar „ein Beruf, welcher 

dem Parlamentarier das Gefühl vermittelt, Zeitgenosse, unmittelbarer Zeuge wichtiger 

Ereignisse zu sein“ (Schmidhuber 1974: 525), seine tatsächlichen 

Gestaltungsmöglichkeiten seien jedoch gering. Herzog wirft sogar die Frage auf, ob die 

geringe persönliche Einflussmöglichkeit des Politikers durch „eine symbolische 

Rollendefinition überlagert“ wird um das eigene Selbstwertgefühl zu steigern (Herzog 

1975: 152). 

 

Auch für die hier interviewten Landtagsabgeordneten stellten die Möglichkeiten der 

politischen Einflussnahme und Gestaltungsmöglichkeiten den hauptsächlichen Reiz der 

Mandatsausübung dar. Bewertet man die positive Einschätzung ihrer politischen 

Einflussmöglichkeiten, muss man beachten, dass diese nach der Konstituierung des 

Sächsischen Landtages im Herbst 1990 tatsächlich größer waren als die ihrer Kollegen in 

den etablierten Landesparlamenten der alten Bundesländern. Durch die Aufgaben der 

grundlegenden Gesetzgebung für den Freistaat, die auch die Erarbeitung der Sächsischen 

Verfassung beinhaltete, und die Aufarbeitung der eigenen Vergangenheit wurde die 

Kompetenz des Sächsischen Landtages innerhalb seiner Gesetzgebungs- und 

Kontrollfunktion erheblich aufgewertet. Hinzu kam, dass die meisten der 

Landtagsmitglieder vor ihrer Mandatsübernahme aktiv an der „Wende“, dem Wandel des 

politischen Systems beteiligt waren und so die Voraussetzung für die Konstituierung des 

Landes Sachsen und den Sächsischen Landtag geschaffen hatten.  
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Das positive Rollenverständnis der sächsischen Abgeordneten begründete sich auch auf 

diese Erfahrungen und dem Wissen nicht nur Zeitzeuge, sondern auch Mitgestalter 

historischer Ereignisse gewesen zu sein.  

Die Mitglieder des Sächsischen Landtages sahen sich dabei durchaus als Bestandteil einer 

„neuen“ politischen Klasse. Dies beweisen die Antworten auf die Frage nach dem 

unterschiedlichen Arbeitsalltag bzw.- aufwand gegenüber den Kollegen in den alten 

Bundesländern, in deren Beantwortung die Parlamentarier nicht nur auf einen 

Mehraufwand an Arbeit hinwiesen, sondern auch besondere (positive) Eigenschaften 

„ihrer“ politischen Klasse betonten. 

Man neigte auch hier zur Idealisierung, zwar ist zutreffend, dass westdeutsche 

„Politikschablonen“ nicht auf die Tätigkeit der sächsischen Abgeordneten übertragen 

wurden, aber die Auswertung der Tätigkeit des Sächsischen Landtages hatte gezeigt, dass 

die Einschätzung, in ihrer Arbeit weniger von parteitaktischen Überlegungen beeinflusst zu 

sein, allenfalls der anfänglichen Euphorie nach der Konstituierung des Landtages 

entstammen dürfte. In der Realität wurde dieses Wunschbild schnell von den 

Fraktionsauseinandersetzungen im Zuge der Etablierungsbemühungen der neu gegründeten 

bzw. reformierten Parteien überlagert. Im Kampf um die Interessen der eigenen Partei und 

die Stimmen der Wähler hoben sich die Fraktionen des Sächsischen Landtages nicht 

wesentlich von denen westdeutscher Parlamente ab.  

Allerdings existierten dennoch Unterschiede zur politischen Klasse der alten 

Bundesrepublik, besonders hinsichtlich der Anforderungen, welche die Befragten an einen 

Berufspolitiker stellten. Die befragten sächsischen Abgeordneten bevorzugten 

Qualitätsmerkmale wie soziale und kommunikative Fähigkeiten und andere moralische 

Eigenschaften und persönliche Wertsysteme: Die nach der gängigen 

Professionalisierungstheorie klassischen Eigenschaften eines Berufspolitikers – macht- und 

zielorientierte Antriebskräfte – wurden dagegen im Unterschied zur Meinung der 

Abgeordneten Baden-Württembergs als weitaus weniger wichtig eingestuft. 

Diesem Idealbild entsprechend führten die Befragten den eigenen politischen Erfolg vor 

allem auch auf ihre persönlichen Eigenschaften zurück. Wie stark das Selbstbild der 

befragten Mitglieder des Sächsischen Landtages von einem Idealbild des ostdeutschen 

Politikers beeinflusst wurde, lässt sich nicht belegen.  
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Nachweisbar ist allerdings, dass sich auch die Politiker der neuen Bundesländer bewusst 

waren, dass ihr positives Selbstbild nicht mit dem Bild eines großen Teils der 

Öffentlichkeit von einem Berufspolitiker übereinstimmte. 

Das Selbstbild der sächsischen Landtagsabgeordneten wurde sicherlich auch durch dieses 

Image beeinflusst, inwieweit dies bewusst oder unbewusst geschah, lässt sich nur 

schwerlich nachweisen. Die Schwierigkeit, sich selbst als „Berufspolitiker“ zu bezeichnen, 

entsprach auch dem Anliegen, sich gegen das Bild eines Berufspolitikers zu wehren, der 

nur durch Macht- und Prestigestreben zu seiner Tätigkeit motiviert ist, für den die Politik 

jedoch nicht „innere Berufung“ sondern nur ein „Beruf“ ist.  

Zeichnete man in den Interviews ein ideales, bürgernahes Selbstbild um dem Wunsch der 

Bevölkerung entgegenzukommen oder entspricht die Idealisierung dem eigenen Anspruch 

ein volksnaher Interessenvertreter der Bürger des eigenen Wahlkreises zu sein? Zumindest 

liegt die Vermutung nah, dass bei den sächsischen Abgeordneten durch die Umstände und 

aus den Intentionen heraus, die sie in ihre neue berufliche Position brachten, dieser 

Anspruch stark ausgeprägt war. Fest steht, dass ihr Selbstbild auch durch ihr Bild und die 

Erwartungshaltung in der Bevölkerung beeinflusst wurde. 
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9 Zusammenfassung 
 
Zur Geschichte des Sächsischen Landtages gehört bereits seine Entstehungsgeschichte im 

vorparlamentarischen Raum. In einer kurzen Interimsphase vom Herbst 1989 bis zur 

Landtagswahl im Oktober 1990 vollzog sich die Transformation der Parteienlandschaft der 

DDR, deren Ergebnis sich schließlich im Parteienspektrum vor den Landtagswahlen zeigte. 

Zur Wahl stellten sich die reformierten Altparteien der DDR und die neu gegründeten 

Parteien und Organisationen der Bürgerbewegung. 

Neben der Wandlung des Parteiensystems wurden die gesetzlichen und politischen 

Grundlagen für die Landesneubildung und Konstituierung des Landtages geschaffen. Die 

Vorgänge zur Gründung des Freistaates Sachsen wurden von zwei parallelen 

Entwicklungen beeinflusst: Innenpolitisch kämpften die Gruppierungen der 

Bürgerbewegung und der neuen Parteien um eine Beteiligung an der Macht und gegen die 

Bemühungen der Kräfte der Bezirkstage und der staatlichen Ebene der DDR, ebenfalls 

Einfluss auf die Landesbildung zu nehmen. Der Runde Tisch des Bezirkes Dresden nahm 

in dieser Zeit eine wichtige Funktion wahr, da er alle relevanten politischen und 

gesellschaftlichen Kräfte zusammenführte. Zudem gelang es ihm, durch seinen 

Koordinierungsausschuss entscheidenden Einfluss auf die Bildung des Landes Sachsen 

auszuüben. Gleichzeitig verstärkte die Bundesregierung ihre Bemühungen, Einfluss auf 

den Reformprozess in der DDR zu nehmen.  

 

Bei der Wahl zum Ersten Sächsischen Landtag gewann die CDU die absolute Mehrheit der 

Mandate. Ihr gegenüber stand mit der FDP, der LL/PDS, SPD und Bündnis 90/Grünen eine 

sehr heterogene Opposition. Auch in der folgenden Wahlperiode konnte die CDU erneut 

eine absolute Mehrheit erreichen, die Opposition bestand dagegen nur noch aus PDS und 

SPD. 

Der Aufbau und die Organisation der Landtagsfraktionen änderten sich von der ersten zur 

zweiten Wahlperiode. Nach der Verkleinerung des Parlamentes um 40 Sitze und den 

Wahlniederlagen von FDP und Bündnis 90/Grünen und den Stimmverlusten für die SPD 

konnte lediglich die Fraktion der PDS die Anzahl ihrer Sitze erhöhen. Trotzdem erhöhte 

sich die parlamentarische Aktivität für die im Landtag verbliebenen Fraktionen 
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beträchtlich. Alle Fraktionen reagierten auf diesen verstärkten Arbeitsaufwand mit einer 

Neuorganisation der Aufgaben innerhalb der Fraktion: Parlamentarische Aufgaben wurden 

im Vergleich zur ersten Wahlperiode größtenteils nur noch von „einfachen“ 

Fraktionsmitgliedern durchgeführt. Die Mitglieder der politischen Elite des Landtages 

konzentrierten sich dagegen vorrangig auf Führungsaufgaben. 

 

Die Tätigkeit des Sächsischen Landtages der ersten beiden Wahlperioden von 1990 bis 

1999 unterschied sich von den zeitgleich arbeitenden Landesparlamenten der alten 

Bundesländer. Durch seine grundlegende Gesetzgebungsarbeit mit der Erarbeitung und der 

Verabschiedung der Landesverfassung und der damit verbundenen Aufwertung der 

legislativen Funktion, stemmte sich der Sächsische Landtag gegen den allgemein 

festgestellten Bedeutungsverlust der Landesparlamente. Das sächsische Parlament stand 

vor allem in der ersten Wahlperiode im Blickpunkt der Medien und der Bevölkerung. In 

diesem Zusammenhang spielte insbesondere der sächsische Sonderweg der 

Vergangenheitsaufarbeitung mittels eines parlamentarischen Ausschusses eine 

herausragende Rolle und sorgte für überregionale Aufmerksamkeit. 

Die vordringliche Aufgabe in der ersten Wahlperiode stellte die Herstellung der 

Arbeitsfähigkeit dar. Neben der Suche nach den Verantwortlichen für die schlechten 

Arbeitsbedingungen zu Beginn der Tätigkeit des Parlamentes beschäftigten die 

Abgeordneten vor allem die Erarbeitung der Geschäftsordnung und der Sächsischen 

Verfassung. Innerhalb dieses Prozesses kämpften die Oppositionsfraktionen um die 

Einarbeitung von mehr Rechten für die parlamentarische Minderheit in den Regelwerken. 

Allerdings konnten sie keine dieser Forderungen – wie etwa die Einführung des 

Auszählverfahrens nach Hare-Niemeyer bei der Besetzung der Ausschüsse und der 

Gremien des Landtages - durchsetzen. Infolgedessen wuchs die Kritik der 

Oppositionsfraktionen an den Auswirkungen der absoluten Mehrheit der CDU-Fraktion. 

Die Interessen der CDU-Mehrheit im Sächsischen Landtag bestimmte auch die Art und 

Weise seiner Aufarbeitung der Vergangenheit. Das sächsische Parlament nahm in der Art 

und Weise seiner Vergangenheitsaufarbeitung eine Sonderposition innerhalb der Landtage 

der neuen Bundesländer ein. Der Artikel 118 der Sächsischen Verfassung ermöglichte es 

dem Landtag, mittels Antrag durch ein Drittel seiner Mitglieder, Abgeordnetenanklage mit 

dem Ziel der Mandatsaberkennung gegen ein Landtagsmitglied zu erheben, sollte dieses 

wegen früherer MfS-Mitgliedschaft gegen die Grundsätze der Menschlichkeit und 
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Rechtsstaatlichkeit verstoßen haben. Mit dem Sonderausschuss „zur Untersuchung von 

Amts- und Machtmißbrauch infolge der SED-Herrschaft“ installierte man zudem einen 

parlamentarischen Untersuchungsausschuss, der die Verantwortung der SED und des MfS 

für Missstände in der DDR untersuchen sollte. 

Auch die parlamentarische Kontrollfunktion des Landtages wurde durch die Vergangenheit 

beeinflusst. Neben dem schon eben erwähnten Sonderausschuss lagen die ursächlichen 

Probleme sowohl beim Untersuchungsausschuss zur Arbeitsfähigkeit des Landtages als 

auch des Ausschusses zur Untersuchung der Praxis der Personalüberprüfung durch die 

Staatsregierung in der DDR-Vergangenheit. 

Einen wesentlichen Bestandteil der Tätigkeit der Abgeordneten ergab sich aus ihrem Recht 

zur Interpellation der Regierung. Im Verlauf der ersten Wahlperiode verstärkte sich jedoch 

die Kritik an der Informationspraxis der Staatsregierung. Vor allem die 

Oppositionsfraktionen bemängelten die Art und Weise der Beantwortung der Kleinen 

Anfragen durch einzelne Staatsministerien. Besonders problematisch gestaltete sich das 

Verhältnis zum Kultusministerium, dass durch die Überprüfung seiner Angestellten auf 

ehemalige MfS-Mitgliedschaft und der Umstellung des Schulsystems besonders durch 

Anfragen (und auch Anschuldigungen) seitens der Opposition betroffen war. 

 

Mit der zweiten Wahlperiode glich sich die Tätigkeit des Landtages zunehmend an die der 

westdeutschen Landesparlamente an, da die grundlegende Gesetzgebung weitestgehend 

abgeschlossen war und auch die Aufarbeitung der Vergangenheit nicht mehr die 

bedeutende Rolle wie noch in der ersten Wahlperiode spielte. Dennoch spielte der Faktor 

„Vergangenheit“ immer noch eine große Rolle für die Tätigkeit des Sächsischen 

Landtages. Die Überprüfung seiner Mitglieder auf ehemalige Zusammenarbeit mit dem 

MfS und das Festhalten der PDS an ihren belasteten Fraktionsmitgliedern sorgten dafür, 

dass die DDR-Vergangenheit im Sächsischen Landtag immer präsent blieb. Mit der 

Erhebung der Abgeordnetenanklage gegen drei PDS Mitglieder und ein CDU- Mitglied 

hielt der Landtag an seiner vergleichsweise harten Gangart bei der 

Vergangenheitsaufarbeitung fest. Das Verhalten der zwei betroffenen Fraktionen im 

Verfahren um die Erhebung der Anträge unterschied sich allerdings beträchtlich. Während 

die Fraktionsführung der PDS gegen die Antragsstellung vorging und ihre betroffenen 

Mitglieder verteidigte, distanzierte sich die CDU-Fraktion von ihrem ehemaligen 

Fraktionsvorsitzenden. 
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Innerhalb seiner parlamentarischen Kontrollfunktion setzte der Sächsische Landtag in der 

zweiten Wahlperiode drei Untersuchungsausschüsse ein, die alle von den beiden 

verbliebenen Oppositionsfraktionen SPD und PDS beantragt wurden. Im Gegensatz zur 

ersten Wahlperiode richteten sich die Kontrollkommissionen nur gegen Vorgänge 

innerhalb der Staatsregierung. Die Untersuchungstätigkeit aller Ausschüsse bestimmte die 

CDU-Mehrheit. Dadurch sah sie sich wiederholt den Vorwürfen ausgesetzt, die 

Untersuchungen zu Gunsten der Staatsregierung zu beeinflussen, deren Unschuld sie in 

allen Fällen bereits im Vorfeld festgestellt hatte. 

Wie in der ersten Wahlperiode auch wurde das Verhältnis zwischen den einzelnen 

Staatsministerien und den Fraktionen des Sächsischen Landtages wesentlich durch die 

Antwortpraxis der einzelnen Staatsministerien auf die Anfragen der Abgeordneten 

bestimmt. Die beiden Oppositionsfraktionen warfen der Staatsregierung Mängel im 

Nachkommen ihrer Informationspflicht vor. Generell bestanden hierbei die Probleme aus 

der ersten Wahlperiode fort. Die Schwierigkeiten beschränkten sich wiederum auf 

bestimmte „Problemministerien“, die durch die „Drucksachenflut“, vor allem aus der PDS-

Fraktion, stark belastet waren. Verstärkt kam der Vorwurf zum Ausdruck, dass die 

Minderheitsfraktionen in der Antwortpraxis der Staatsregierung  gegenüber der 

Mehrheitsfraktion benachteiligt würden. 

Mit dem Rückgang der Gesetzgebungsfunktion, dem Nachlassen der Rolle der 

Vergangenheit und der Konzentration der parlamentarischen Untersuchungsausschüsse auf 

aktuelle Vorgänge innerhalb der Staatsregierung glich sich die Tätigkeit des Sächsischen 

Landtages an die Arbeit westdeutscher Parlamente an. Auch mit dem immensen Anstieg 

der Kleinen Anfragen erfolgte eine Annäherung an die Parlamente der alten Bundesländer, 

in denen diese „Drucksachenflut“ schon länger als Problem angesehen wird. Dennoch 

bestand mit dem Verbleib der PDS im Parlament der Faktor“ Vergangenheit“ im 

Sächsischen Landtag fort und nahm auch weiterhin Einfluss auf die Tätigkeit des 

Parlamentes. Besonders das Festhalten der Fraktion an ihren durch ehemalige Mitarbeit 

beim MfS belasteten Mitgliedern, sorgte dafür, dass die DDR-Vergangenheit im Parlament 

präsent blieb. 

Dieser Umstand diente den anderen Fraktionen des Landtages, die alle die Aufarbeitung 

der Vergangenheit nutzten, um sich deutlich von der SED-Nachfolgeorganisation 

abzugrenzen und sich auch durch Angriffe auf die PDS-Fraktion innerhalb des neuen 

Parlamentes etablieren zu können. 
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Generell spielten Etablierungs- bzw. Profilierungsbemühungen für alle im Landtag 

vertretenen Parteien eine große Rolle. Alle waren, vor allem in der ersten Wahlperiode, 

darum bemüht, sich innerhalb des neuen Parteiensystems als beständige Kraft zu 

positionieren: die reformierten Altparteien der DDR mussten sich dabei ebenso als „neue“ 

Partei etablieren wie die Neugründungen. Die CDU und die FDP waren in diesem 

Bestreben erfolgreich darum bemüht, die Aufarbeitung der DDR-Vergangenheit auf die 

Rolle der SED zu beschränken. Dieses Anliegen stand gegen die Interessen von PDS und 

Bürgerbewegungsorganisation Bündnis 90/Grüne, die beide – wenn auch aus 

unterschiedlichen Intentionen heraus, eine Untersuchung der Verantwortung aller Parteien 

für Missstände in der DDR forderten. 

Das Agieren der Fraktionen im Sächsischen Landtag war auch davon abhängig, ob sie sich 

in der Mehrheit befanden oder der parlamentarischen Minderheit angehörten. Die 

zweimalige absolute Mehrheit der CDU prägte die Tätigkeit des Sächsischen Landtages. 

Die Kritik der Oppositionsfraktionen an den Auswirkungen dieser „Alleinherrschaft“ von 

Mehrheitsregierung und Staatsregierung wurde im Verlauf des Untersuchungszeitraumes 

immer deutlicher. Dennoch stand der CDU weder in der ersten noch in der zweiten 

Wahlperiode eine geeinte Opposition gegenüber. Zu stark waren die Bemühungen der 

einzelnen Fraktionen, ein eigenständiges Profil zu gewinnen und sich voneinander 

abzugrenzen. Zwischen den drei Fraktionen des linken Spektrums – PDS, SPD und 

Bündnis 90/Grüne – , deren Parteiprogramme sich für den Wähler nicht wesentlich 

unterschieden, spielte abermals die Vergangenheit eine Rolle. Vor allem der SPD-Fraktion, 

die in der zweiten Wahlperiode einer nahezu gleichstarken PDS-Fraktion gegenüberstand, 

diente die „belastete“ Vergangenheit der SED-Nachfolgeorganisation als wichtigstes 

Unterscheidungsmerkmal. 

Nicht unerheblich wurde das Verhältnis der Landtagsfraktionen untereinander auch von 

Vorgaben der jeweiligen Parteivorstände bestimmt. Während die CDU über beide 

Wahlperioden hinweg eine konstante Politik verfolgte, führten die wechselnden Vorgaben 

der SPD-Führung zum Umgang mit der PDS oder der Frage des Erhaltes der 

Koalitionsfähigkeit mit der CDU zu einem unsteten Agieren der Sozialdemokraten im 

Sächsischen Landtag, das auch zu den Stimmverlusten der Partei in der zweiten 

Wahlperiode beigetragen haben dürfte. Auch für die deutliche Wahlniederlage der FDP 

dürfte die Order des Bundesvorstandes, sich im Landtag als Partei des gehobenen 
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Mittelstandes zu präsentieren, obwohl deren Mitgliederbasis in Sachsen vornehmlich aus 

kleineren Handwerkern und Gewerbetreibenden bestand, mitverantwortlich gewesen sein. 

 

Die Untersuchung der politischen Professionalisierung des Sächsischen Landtages 

bestätigte zunächst Unterschiede im sozialen und vor allem im politischen Profil der 

Abgeordneten zur politischen Klasse der BRD und damit die Existenz zweier politischer 

Klassen in den neunziger Jahren. Die Differenzen bestanden hauptsächlich im Beginn und 

Verlauf der politischen Karrieren. Durch den Systemwechsel 1989/90 und den damit 

verbundenem Wechsel der politischen Klasse der DDR erfolgte der Mandatsantritt für die 

Abgeordneten des Ersten Sächsischen Landtages unter besonderen Bedingungen. 

Nur ein Drittel der Abgeordneten der ersten Wahlperiode konnten vor ihrer 

Mandatsübernahme längerfristige politische Erfahrungen sammeln. Etwa die Hälfte aller 

späteren Landtagsabgeordneten begann ihre politische Laufbahn erst 1989 mit dem Eintritt 

in eine der neu gegründeten Parteien oder in eine der reformierten Parteien des alten 

Systems.  

Mit dem Landtag der zweiten Wahlperiode erfolgte zwar eine zunehmende 

Professionalisierung, vor allem durch die Angleichung der politischen Karrieren der 

Neueinsteiger und die Professionalisierung in „Ausübung des Berufes“ der 

Mandatsfortsetzer, dennoch wies der Sächsische Landtag hinsichtlich seines politischen 

Profils einige Besonderheiten auf. So war zum einen der Anteil der Politikneulinge unter 

den Neuzugängen der zweiten Wahlperiode mit über einem Drittel immer noch erstaunlich 

hoch. Ihnen gegenüber saßen Abgeordnete im Parlament, die hinsichtlich ihrer 

Parteiposition oder ihrer politischen Erfahrung nach den gängigen Karrieremaßstäben 

eigentlich für die Landespolitik „überqualifiziert“ waren. Daraus ergab sich der Eindruck, 

dass durch die verstärkte (Wieder)wahl von Personen mit einem gewissen Grad an 

politischer Professionalisierung der immer noch hohe Anteil an „Laien“ ausgeglichen 

wurde. Die hohe Anzahl an Politikneulingen unter den Neuzugängen der zweiten 

Wahlperiode zeigt, dass auch vier Jahre nach dem Wandel des politischen Systems in den 

sächsischen Parteien nach wie vor ein Mangel an politisch professionalisierten 

„Nachwuchs“ herrschte und mit einer schnellen Angleichung an das politische Profil der 

alten Bundesländer nicht zu rechnen ist. 

Auch die Untersuchung der politischen Elite des Sächsischen Landtages bestätigte die 

Unterschiede der Karriereverläufe und des Professionalisierungsgrades zu den 
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Abgeordneten der alten Bundesländer. Die Selbsteinschätzung der befragten 

Landtagsmitglieder, sich auf die erstmalige Ausübung des Mandates größtenteils nicht 

genügend vorbereitet gefühlt zu haben, entsprach der Einordnung der untersuchten 

Abgeordneten als Parteipolitiker mit geringem Professionalisierungsgrad. Wie für die 

anderen Mitglieder des Sächsischen Landtages auch erfolgte die politische 

Professionalisierung vorwiegend in Ausübung des Mandates. Die Analyse der politischen 

Karriere der Landtagselite von 1990 bis 1999 ergab, dass die Abgeordneten politisch 

aufstiegen, deren politische Arbeit sich durch ein erhöhtes Maß an karriereforcierenden 

Maßnahmen, d.h. der verstärkten Kumulation verschiedener Ämter und Posten 

gekennzeichnet war.  

Dennoch ergab die Untersuchung des Selbstbildes der Abgeordneten, dass sie sich nicht als 

karriereorientierten Berufspolitiker sahen, der nach macht- und zielorientierten Maßstäben 

handelt. Das Selbstbild der befragten sächsischen Abgeordneten entsprach vielmehr dem 

des bürgernahen Volksvertreters, der trotz der hohen Belastungen durch das Mandat ein 

positives Rollenverständnis bis hin zur Idealisierung seines politischen Berufes hatte. 
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11 Abkürzungsverzeichnis 
 

AfNS   Amt für Nationale Sicherheit 

Antr   Antrag 

ÄAntr   Änderungsantrag 

ÄK   Ämterkumulation 

B90   Bündnis 90 

BFD   Bündnis für Deutschland 

CDU   Christlich-Demokratische Union 

DA   Demokratischer Aufbruch 

DBD   Demokratische Bauernpartei Deutschlands 

DBU   Deutsche Biertrinker Union 

DDR   Deutsche Demokratische Republik 

DFP   Deutsche Forum Partei 

DJ   Demokratie Jetzt 

DringlAnt  Dringlicher Antrag 

DSU   Deutsche Soziale Union 

EntschlAntr  Entschließungsantrag 

FDJ   Freie Demokratische Jugend 

FDP   Freie Demokratische Partei 

FV   Fraktionsvorsitzender 

Gem.   Gemeinde 

GO   Geschäftsordnung 

GR   Die Grünen 

IFM   Initiative für Frieden und Menschenrechte 

JU   Junge Union 

KlAnfr   Kleine Anfrage 

LDPD   Liberal-Demokratische Partei Deutschlands 

LWG   Ländereinführungsgesetz 

MdV   Mitglied der Volkskammer 

MfS   Ministerium für Staatssicherheit 



Abkürzungsverzeichnis  352 
 
 
Mg   Mitglied 

NDP   Nationaldemokratische Partei Deutschlands 

NDPD   National-Demokratische Partei Deutschlands 

NF   Neues Forum 

o.A.   ohne Angabe 

PDS   Partei des Demokratischen Sozialismus 

PGF   Parlamentarischer Geschäftsführer 

Präs.   Präsident des Landtages 

RAP   Reine Arbeiter Partei 

REP   Die Republikaner 

SDP   Sozialdemokratische Partei der DDR 

SHB   Sächsische Humanistische Bewegung 

SL   Sächsischer Landtag 

SP   Soziale Politik Sachsens 

SPD   Sozialdemokratische Partei Deutschlands 

Sv   Stellvertreter 

SV   Sächsische Verfassung 

UFV   Unabhängiger Frauenverband 

Vizeprä.  Vizepräsident des Landtages 

WP   Wahlperiode
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12 Anhang 

12.1 Parlamentarische Initiativen CDU Fraktion 1. 

und 2. Wahlperiode 
 

 CDU 1. Wahlperiode 

Name Ausschusstätigkeit parlamentarische Initiativen Sprecher 

Albrecht 2 Mg, 3 Sv 5 KlAnfr 33 

Bandmann* 2 Mg, 4 Sv 6 KlAnfr 78 

Beyer 3 Mg, 4 Sv 7 1 Antr, 6 KlAnfr 39 

Dr. Biedenkopf**   56 

Binus* 1 Mg, 5 Sv 12 1 Antr, 11 KlAnfr 18 

Börner 2 Mg, 4 Sv  1 GrAnfr 15 

Dr. Böttrich* 1 Mg, 1 Sv 1 KlAnfr 7 

Bolick 2 Mg, 2 Sv  9 

Brückner 2 Mg, 4 Sv 9 1 ÄAntr, 1 GrAnfr, 7 KlAnfr 31 

Dr. Buttolo** 1 Sv  93 

Clemens 2Mg, 4 Sv 4 2 ÄAntr, 2 KlAnfr 53 

Colditz 3 Mg, 2 Sv 8 KlAnfr 19 

Czok 3 Mg, 4 Sv 10 KlAnfr 12 

Dr. Dierich* 3 Mg, 2 Sv+C51 4 1 ÄAntr, 1 DringlAntr, 2 KlAnfr 28 

Enders 2 Mg, 4 Sv  1 

Franke* 2Mg, 4 Sv 3 KlAnfr 62 

Gallert 3 Mg, 4 Sv  4 

Goliasch* 1 Mg, 6 Sv 4 1 GrAnfr, 3 KlAnfr 99 

Gregari 2 Mg, 5 Sv  0 

Groß 2 Mg, 4 Sv 2 KlAnfr  

Dr. Grüning 2 Mg, 4 Sv 7 KlAnfr 78 

Günther 1 Mg, 1 Sv 1 KlAnfr 12 

de Haas**   17 

Dr.-Ing. Hähle 2Mg, 3 Sv 2 KlAnfr 48 

Hähnel 3 Mg, 3 Sv  2 

Hahn 4 Mg, 4 Sv 12 KlAnfr 16 

Hauck* 1 Mg, 4 Sv 13 1 ÄAntr, 12 KlAnfr 23 

Heinrich 2 Mg, 4 Sv  17 

Henke 2 Mg, 5 Sv 9 KlAnfr 11 

Hubrig 2 Mg, 4 Sv 12 1 ÄAntr, 11 KlAnfr 17 

Dr. Husemann**   82 

Iltgen*   21 
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Dr. Jahr 2 Mg, 4 Sv 12 1 ÄAntr, 11 KlAnfr 52 

Kannegießer* 4 Mg, 3 Sv 30 KlAnfr 47 

Keller* 2 Mg, 3 Sv 5 KlAnfr 22 

Dr. Klaußner 2 Mg, 4 Sv 2 KlAnfr 19 

Klinnert 3 Mg, 2 Sv 11 KlAnfr 15 

Kockert 1 Mg, 4 Sv 3 1 ÄAntr, 2 KlAnfr 26 

Dr. Krause**   32 

Dr. Krone 2 Mg, 2 Sv 3 KlAnfr 43 

Kühnel 2 Mg, 4 Sv 1 KlAnfr 4 

Kühnrich 3 Mg, 4 Sv  15 

Kulscher* 1 Mg, 4 Sv 6 KlAnfr 5 

Dr. Laue 2 Mg, 4 Sv 2 KlAnfr 22 

Lehmann 2 Mg, 1 Sv 6 1 ÄA+D82ntr, 6 KlAnfr 38 

Lehner 2 Mg, 2 Sv 16 1 ÄAntr, 1 Antr, 14 KlAnfr 43 

Leroff* 2 Mg, 5 Sv 14 KlAnfr 301 

Dr. Lippmann 2 Mg, 3 Sv 12 KlAnfr 40 

Madai 3 Mg, 3 Sv 7 KlAnfr 3 

Dr. Mannsfeld 1 Mg, 4 Sv 8 1 ÄAntr, 7 KlAnfr 51 

Matko 2 Mg, 5 Sv 4 1 ÄAntr, 3 KlAnfr 15 

Mende 2 Mg, 5 Sv  12 

Dr. Metz**   21 

Müller 2 Mg, 2 Sv 7 KlAnfr 0 

Dr. Münch**   86 

Noack* 2 Mg, 4Sv 4 KlAnfr 26 

Dr. Nollau**   11 

Dr.-Ing. Nowak* 1 Mg, 3 Sv 1 KlAnfr 36 

Pausch 2 Mg, 3 Sv  0 

Pfordte 2 Mg, 4 Sv  6 

Pietzsch 2 Mg, 4 Sv 5 KlAnfr 29 

Rasch 3 Mg, 3 Sv 4 1 ÄAntr, 3 KlAnfr 60 

Reber* 1 Mg, 3 Sv 3 KlAnfr 40 

Dr. Reinfried* 3 Mg, 6 Sv  44 

Dr. Richter 3 Mg, 1 Sv 1 KlAnfr 2 

Dr. Rößler 3 Mg, 4 Sv 6 1 ÄAntr, 5 KlAnfr 40 

Rohwer 2 Mg, 5 Sv 9 1 EntschlAntr, 1 GrAnfr, 7 KlAnfr 21 

Sachse 1 Mg, 4 Sv  0 

Sandig* 1 Mg, 6 Sv  46 

Schicke 1 Mg, 4 Sv  1 

Schiemann 4 Mg, 3 Sv 7 KlAnfr 69 

Schmidt 2 Mg, 4 Sv  0 

Schimpff* 2 Mg, 4 Sv 2 1 ÄAntr, 1 KlAnfr 89 

Dr. Schramm 1 Mg, 3 Sv  10 

Schubert 3 Mg, 4 Sv  0 
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Spantig 2 Mg, 3 Sv 6 KlAnfr 7 

Sprotte 2 Mg, 5 Sv 11 1 DringlAntr, 10 KlAnfr 8 

Stempell* 2 Mg, 5 Sv 16 2 ÄAntr, 14 KlAnfr 43 

Dr. Süß* 2 Mg, 3 Sv 2 1 ÄAntr, 1 KlAnfr 28 

Teubner 2 Mg, 4 Sv 26 KlAnfr 11 

Zhomaschk 2 Mg, 4 Sv 2 1 ÄAntr, 1 KlAnfr 3 

Tröger 1 Mg, 4 Sv  7 

Ulbricht 2 Mg, 5 Sv 1 KlAnfr 46 

Vaatz**  1 Äantr 103 

Dr. Weber 3 Mg, 3 Sv 2 KlAnfr 14 

Dr. Weigel 2 MG, 5 Sv  1 

Dr. Weise**   1 

Dr. Wildführ 1 Mg, 5 Sv  17 

Winkler 3 Mg, 4 Sv 10 KlAnfr 10 

Witzschel 1 Mg, 4 Sv  27 

Wünsche* 3 Mg, 5 Sv 2 KlAnfr 1 

Dr. Zimmermann* 1 Mg, 3 Sv 3 KlA+D171nfr 14 

 CDU 2. Wahlperiode 

Albrecht 1 Mg, 2 Sv 6 KlAnfr 82 

Bandmann 2 Mg, 2 Sv 19 KlAnfr 95 

Bellmann 2 Mg, 3 Sv 91 KlAnfr 27 

Beyer 2 Mg, 2 Sv 10 KlAnfr 87 

Dr. Biedenkopf**   56 

Dr. Böttrich 1 Mg, 1 Sv 2 KlAnfr 0 

Bolick 2 Mg, 2 Sv 4 KlAnfr 32 

Colditz 2 Mg, 2 Sv 11 KlAnfr 56 

Clauß 2 Mg, 3 Sv 4 KlAnfr 5 

Eggert 1Sv  49 

Einsel 2 Mg, 2 Sv 4 KlAnfr 27 

Enders 2 Mg, 3 Sv  0 

Flath 1 Mg, 7 Sv 11 KlAnfr 29 

Franke 3 Mg, 2 Sv 18 KlAnfr 82 

Dr, Geißler**   0 

Götzel 2 Mg, 4 Sv 64 KlAnfr 16 

Goliasch 1 Mg, 2 Sv 1 KlAnfr 9 

Groß 1 Mg, 2 Sv 3 KlAnfr 33 

Dr. Grüning 1 Mg, 3 Sv 4 KlAnfr 92 

de Haas**   66 

Dr.-Ing. Hähle* 13 Sv 3 2 Antr, 1 KlAnfr 72 

Hahn 3 Mg, 2 Sv 123 KlAnfr 20 

Hauck 1 Mg, 2 Sv  55 

Heinz 1 Mg, 5 Sv 65 KlAnfr 22 



Anhang 
 

Heitmann**   128 

Henke* 1 Mg, 3 Sv 1 KlAnfr 47 

Hermsdorfer 1 Mg, 3 Sv 33 KlAnfr 29 

Hubrich 1 Mg, 3 Sv 19 KlAnfr 5 

Hubrig* 8 Sv 13 KlAnfr 2 

Iltgen*   11 

Dr. Jähnichen**   178 

Dr. Jahr 4 Mg, 2 Sv 14 KlAnfr 47 

Kannegießer 3 Mg, 2 Sv 44 KlAnfr 64 

Keller-Srempel 1 Mg, 3 Sv 7 1 ÄAntr, 6 KlAnfr 12 

Klinnert 2 Mg, 3 Sv 24 KlAnfr 22 

Kühnrich 2 Mg, 2 Sv  11 

Kulscher 2 Mg, 3 Sv 8 KlAnfr 0 

Kupfer 2 Mg, 6 Sv 14 KlAnfr 28 

Lämmel 1 Mg, 5 Sv 7 KlAnfr 44 

Lehmann* 1 Mg, 3 Sv 15KlAnfr 97 

Lehner 1 Mg, 5 Sv 21 KlAnfr 23 

Leroff* 2 Mg, 13 Sv 16 KlAnfr 179 

Dr. Lippmann 3 Mg, 2 Sv 10 KlAnfr 48 

Dr. Mannsfeld 2 Mg, 13 Sv 7 KlAnfr 51 

Dr. Metz 2 Mg, 4 Sv 7 KlAnfr 36 

Meyer   0 

Dr. Milbradt**   140 

Möckel 1 Mg, 3 Sv 2 KlAnfr 9 

Dr.-Ing. Münch* 2 Mg, 3 Sv 2 KlAnfr 94 

Nicolaus 2 Mg, 2 Sv 36 KlAnfr 31 

Nitzsche 4 Mg, 2 Sv 9 KlAnfr 47 

Dr. Nowak 2 Mg, 2 Sv 7 KlAnfr 93 

Petzold 3 Mg,4 Sv 24 1 ÄAntr, 23 KlAnfr 74 

Pfeifer 2 Mg, 4 Sv 32 KlAnfr 12 

Pietsch 2 Mg, 3 Sv  53 

Rasch 1 Mg, 4 Sv 25 KlAnfr 50 

Reber 3 Mg, 4 Sv 2 KlAnfr 13 

Reichardt 1 Mg, 5 Sv  3 

Dr. Rößler**   158 

Sandig* 6 Sv 1 Äantr 47 

Schiemann 3 Mg, 4 Sv 20 KlAnfr 63 

Schimpff 4 Mg, 2 Sv 6 1 DringlAnfr, 5 KlAnfr 60 

Schönfeld 2 Mg, 5 Sv 35 KlAnfr 22 

Schowtka 1 Mg, 2 Sv 6 KlAnfr 27 

Seidel 3 Mg, 3 Sv 11 KlAnfr 76 

Steinert 1 Mg, 5 Sv 57 KlAnfr 21 
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Stempell 2 Mg, 3 Sv 33 KlAnfr 35 

Teubner 1 Mg, 4 Sv 53 KlAnfr 7 

Thomaschk 2 Mg, 3 Sv 7 KlAnfr 2 

Ulbricht 2 Mg, 2 Sv  2 

Vaatz**   93 

Wappler 3 Mg, 2 Sv 11 KlAnfr 42 

Weber 1 Mg, 4 Sv 116 KlAnfr 97 

Windisch 3 Mg, 4 Sv 6 KlAnfr 25 

Winkler* 3 Mg, 1 Sv 31 KlAnfr 30 

Witzschel 1 Mg, 3 Sv 2 KlAnfr 53 

Wünsche 1 Mg, 3 Sv 2 KlAnfr 25 

 
Abgeordnete*, die eine Eliteposition im Landtag einnahmen. 
Abgeordnete**, die gleichzeitig Mitglied der Sächsischen Staatsregierung waren. 
Fettgedruckt ist die Gesamtzahl der parlamentarischen Initiativen. 
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12.2 Parlamentarische Initiativen SPD Fraktion 1. 

und 2. Wahlperiode 
 
 SPD 1. Wahlperiode 

Name Ausschusstätigkeit parlamentarische Initiativen Sprecher 

Adler* 1 Mg 3 KlAnfr 50 

Dr. Donaubauer 2 Mg, 1 Sv 1 KlAnfr 8 

Dreikopf 1 Mg, 1 Sv 4 KlAnf 44 

Dyrlich* 2 Mg, 3 26 1 ÄAntr, 25 KlAnfr 63 

Dr. Förster* 2 Mg 23 1 ÄAntr, 1 Antr, 21 KlAnfr 121 

Gerlach 2 Mg 62 KlAnfr 60 

Dr. Harbauer 1 Mg, 1 Sv 5 KlAnfr 16 

Hatzsch 1 Mg, 2 Sv 29 KlAnfr 73 

Jurk 2 Mg, 2 Sv 17 2 ÄAntr, 15 KlAnfr 54 

Kehl 2 Mg,2 Sv 6 KlAnfr 34 

Dr. Kunckel* 1 MG 
7 1 DringlAntr, 1 EntschlAntr, 5 
KlAnfr 89 

Dr. Kunzmann 2 Mg 23 KlAnfr 79 

Dr. Lersow* 1 Mg, 2 Sv 8 3 ÄAntr, 1 Antr, 4 KlAnfr 126 

Lochbaum 1 Mg, 2 Sv 8 KlAnfr 37 

Lochmann 1 Mg, 1 Sv 17 2 ÄAntr, 1 Entschlantr, 14 KlAnfr 14 

Mädler 2 Mg, 1 Sv 5 KlAnfr 18 

Dr. Marcus 2 Mg, 2 Sv 17 2 ÄAntr, 15 KlAnfr 54 

Plobner 2 Mg, 1 Sv 1 KlAnfr 28 

Dr. Preißler* 1 Sv 21 KlAnfr 62 

Richter 1 Mg, 1 Sv 31 1 Antr, 30 KlAnfr 21 

Richter,J. 1 Mg, 1 Sv 55 1 ÄAntr, 44 KlAnfr 30 

Dr. Rudorf* 1 Sv 47 1 DringlAntr, 46 KlAnfr 52 

Dr. Schindler 2 Mg, 3 Sv 1 ÄAntr 21 

Schwarz* 2 Mg, 1 Sv 29 1 Antr, 28 KlAnfr 58 

Dr. Starke 1 Sv 6 KlAnfr 21 

Stetter 1 Mg 23 4 ÄA+D64ntr, 19 KlAnfr 85 

Tempel 1 MG, 2 Sv 12 KlAnfr 69 

Dr. Tiedt 1 Sv 1 ÄAntr 28 

Voigt 1 Mg, 1 Sv 14 KlAnfr 28 

Dr. Volkmer* 1 Mg, 2 Sv 42 1 Äantr, 41 KlAnfr 87 

Dr. Wirth* 2 Mg, 1 Sv 16 1 Äantr, 15 KlAnfr 51 

Wittig 1 MG, 3 Sv 15 KlAnfr 63 

 SPD 2. Wahlperiode 

Name Ausschusstätigkeit parlamentarische Initiativen Sprecher 
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Adler* 2 Mg, 2 Sv 17 KlAnfr 72 

Ernst 2 Mg, 1 Sv 12 KlAnfr 23 

Gerlach 2 Mg, 2 Sv 99 KlAnfr 144 

Hatzsch 1 Mg, 2 Sv 179 KlAnfr 148 

Jurk* 2 Mg, 2 Sv 60 2 Äantr, 58 KlAnfr 179 

Kehl 2 Mg, 3 Sv 37 KlAnfr 61 

Klein* 2 Mg, 1 Sv 220 KlAnfr 88 

Dr. Kunckel* 1 Sv 4 2 Antr, 2 KlAnfr 64 

Lochbaum 2 Mg, 2 Sv 32 KlAnfr 64 

Ludwig 1 Mg, 1 Sv 99 KlAnfr 107 

Mädler 1 Mg, 2 Sv 30 KlAnfr 56 

Plobner* 2 Mg, 1 Sv 8 KlAnfr 50 

Richter* 1 MG, 1 Sv 20 KlAnfr 90 

Richter, J. 2 Mg 68 KlAnfr 147 

Schulmeyer* 2 Mg, 1 Sv 188 KlAnfr 31 

Dr. Schwarz* 1 Mg, 1 Sv 152 1 ÄAntr, 151 KlAnfr 168 

Seidel 2 Mg, 2 Sv 43 KlAnfr 44 

Stachorra* 1 Mg, 1 Sv 68 KlAnfr 92 

Dr. Thürmer 1 Mg, 3 Sv 25 KlAnfr 21 

Dr. Tiedt 2 Mg, 2 Sv  9 

Dr. Volkmer 1 Mg, 1 Sv 128 1 ÄAntr, 127 KlAnfr 158 

Weihnert 2 Mg, 1 Sv 220 KlAnfr 150 

 
Abgeordnete*, die eine Eliteposition im Landtag einnahmen (Posten im Präsidium oder Fraktionsführung) 
Abgeordnete**, die gleichzeitig Mitglied der Sächsischen Staatsregierung waren. 
Fettgedruckt ist die Gesamtzahl der parlamentarischen Initiativen. 

12.3 Parlamentarische Initiativen PDS Fraktion 1. 

und 2. Wahlperiode 
 
 PDS 1. Wahlperiode 

Name Ausschusstätigkeit parlamentarische Initiativen Sprecher 

    

Bartl* 1 Mg, 1 Sv 34 1 ÄAntr, 33 KlAnfr 175 

Dürrschmidt 1 Mg, 2 Sv 29 6 ÄAntr, 23 KlAnfr 93 

Elsner* 1 Mg, 2 Sv 1 KlAnfr 83 

Dr. Friedrich* 1 Mg, 2 Sv 32 2 ÄAntr, 1 A, 29 KlAnfr 128 

Gangloff 1 Mg, 1 Sv 9 3 ÄAntr, 6 KlAnfr 70 

Dr. Hegewald 1 Mg, 1 Sv 30 15 ÄAntr, 15 KlAnfr 103 

Kampling 1 Mg 1 Sv  2 

Kosel 1 Mg, 2 Sv 26 1 ÄAntr, 25 KlAnfr 96 

Kubicek 1 Mg, 2 Sv 76 20 ÄAntr, 56 KlAnfr 89 
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Dr. Langer 1 Mg, 2 Sv 5 KlAnfr 86 

Dr. Porsch 1 Mg, 2 Sv 10 2 ÄAntr, 8 KlAnfr 156 

Schneider* 1 Mg, 1 Sv 42 2 ÄAntr, 40 KlAnfr 104 

Schreier 1 Mg, 3 Sv 6 KlAnfr 63 

Tippach 2 Sv 7 KlAnfr 81 

Uhlmann 1 Mg, 2 Sv 2 KlAnfr 19 

Wehnert* 2 Sv 58 2 ÄAntr, 56 KlAnfr 140 

Zschoche* 1 Mg, 2 Sv 158 1 ÄAntr, 157 KlAnfr 161 

 PDS 2.Wahlperiode 

Name Ausschusstätigkeit parlamentarische Initiativen Sprecher 

Adamczyk 1 Mg, 2 Sv 315 6 ÄAntr, 309 KlAnfr 96 

Bartl 1 Mg, 3 Sv 50 1 ÄAntr, 49 KlAnfr 119 

Prof. Dr. Bramke 1 Mg, 3 Sv 101 KlAnfr 100 

Dr. Bretschneider 2 Mg, 2 Sv 39 1 ÄAntr, 38 KlAnfr x 

Dürrschmidt 2 Mg, 3 Sv 324 4 ÄAntr, 320 KlAnfr 163 

Dr. Friedrich* 3 Mg, 2 Sv 135 3 ÄAntr, 1 Antr+D63, 131 KlAnfr 147 

Gangloff 2 MG, 3 Sv 6 1 ÄAntr, 5 KlAnfr 74 

Dr. Hahn* 1 MG, 4 Sv 90 3 ÄAntr, 87 KlAnfr 215 

Hilker 2 MG, 4 Sv 1733 2 ÄAntr, 1 Antr, 1729 KlAnfr 144 

Kosel 2 MG, 5 Sv 83 2 ÄAntr, 81 KlAnf 129 

Dr.-Ing. Langer 3 Mg, 2 Sv 11 KlAnfr 83 

Lattmann-Kretschmer 1 Mg, 3 Sv 91 1 ÄAntr, 90 KlAnfr 67 

Mattern 1 Mg, 2 Sv 475 1 ÄAntr, 474 KlAnfr 144 

Ostrowski 1 MG, 2 Sv 1472 3 ÄAntr, 1469 KlAnfr 127 

Prof. Dr. Porsch* 1 MG, 4 Sv 14 KlAnfr 213 

Roth 2 MG, 6 Sv 331 3 ÄAntr, 1 A, 327 KlAnf 109 

Dr. Runge 2 MG, 4 Sv 8 KlAnfr 76 

Schneider 2 Mg, 2 Sv 108 1 ÄAntr, 107 KlAnfr 92 

Schulz* 2 Mg, 2 Sv 61 1 ÄAntr, 60 KlAnfr 117 

Zschoche 1 Mg, 4 Sv 495 5 ÄAntr, 450 KlAnfr 199 

 
Abgeordnete*, die eine Eliteposition im Landtag einnahmen (Posten im Präsidium oder Fraktionsführung) 
Abgeordnete**, die gleichzeitig Mitglied der Sächsischen Staatsregierung waren. 
Fettgedruckt ist die Gesamtzahl der parlamentarischen Initiativen. 

 



Anhang 
 

12.4 Parlamentarische Initiativen Fraktion Bündnis 

90/Grüne 1. Wahlperiode 
 
 Grüne 1. WP 

Name Ausschusstätigkeit parlamentarische Initiativen Sprecher 

Ackermann 2 Mg, 3 Sv 29 1 ÄAntr, 4 Antr, 1 DringlAntr, 23 KlAnfr 93 

Arnold 2 Mg, 6 Sv 47 1 ÄAntr, 1 DringlAntr, 45 KlAnfr 54 

Dr. Böttger* 2 Mg, 5 Sv 37 11 ÄAntr, 1 Antr, 1 DringlAntr, 23 KlAnfr 229 

Dr. Donner* 3 Sv 69 12 ÄAntr, 2 Antr, 1 DringlAntr, 54 KlAnfr 141 

Dr. Gaber 2 Mg, 3 Sv 34 1 ÄAntr, 33 KlAnfr 195 

Dr. Gerstenberg* 1 Mg, 5 Sv 23 1 ÄAntr, 1 Antr, 21 KlAnfr 91 

Matzke* 1 Mg, 1 Sv 
18 12 ÄAntr, 1 Antr, 1 DringlAntr, 1 
EntschlAntr, 2 KlAnfr 5 

Müller* 1 Mg, 3 Sv 23 6 ÄAntr, 3 Antr, 14 KlAnfr 135 

Rush 2 Mg, 2 Sv 40 1 EntschlAntr, 39 KlAnfr 102 

Weber* 3 Mg, 1 Sv 7 2 ÄAntr, 5 KlAnfr 77 

 
Abgeordnete*, die eine Eliteposition im Landtag einnahmen (Posten im Präsidium oder Fraktionsführung) 
Abgeordnete**, die gleichzeitig Mitglied der Sächsischen Staatsregierung waren. 
Fettgedruckt ist die Gesamtzahl der parlamentarischen Initiativen. 

12.5 Parlamentarische Initiativen FDP Fraktion 1. 

Wahlperiode 
 
 FDP 1. Wahlperiode 

Name Ausschusstätigkeit parlamentarische Initiativen Sprecher 

    

von Fritsch* 2 Mg, 1 Sv 39 KlAnfr 145 

Dr. Fröhlich 2 Mg, 1 Sv  64 

Georgi 2 Mg, 2 Sv 92 1 ÄAntr, 1 Antr, 90 KlAnfr 245 

Dr. Hielscher* 2 Sv 1 KlAnfr 93 

Dr. Kröber* 1 Mg, 1 Sv 2 KlAnfr 162 

Ott* 2 Mg, 2 Sv 14 1 EntschlAntr, 13 KlAnfr 85 

Rade 3 Mg, 2 Sv 5 1 ÄAntr, 4 KlAnfr 178 

Richter* 1 Mg, 3 Sv 1 Antr 91 

Dr. Viehweger 1 Mg, 3 Sv  18 

 
 
Abgeordnete*, die eine Eliteposition im Landtag einnahmen (Posten im Präsidium oder Fraktionsführung) 
Abgeordnete**, die gleichzeitig Mitglied der Sächsischen Staatsregierung waren. 
Fettgedruckt ist die Gesamtzahl der parlamentarischen Initiativen. 
Fragebogen 
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12.6 Standardisierter Fragebogen 
1. Wenn Sie rückblickend Ihren politischen Werdegang schildern müssten, an welchem 
Punkt würden Sie beginnen ? 
2. Welches Motiv war für Ihr damaliges Engagement entscheidend? 
3. Nennen Sie bitte Ihre Motive für den Parteibeitritt! 
4. Welche Gründe sehen Sie für den persönlichen Erfolg bei der Kandidatenaufstellung 
zum Landtagsmandat? 
5. Welche der folgenden Faktoren würden Sie als sehr wichtig, wichtig, weniger wichtig, 
unwichtig oder völlig bedeutungslos für Ihren persönlichen politischen Werdegang 
betrachten?  

 sehr 
wichtig 

wichtig weniger 
wichtig 

unwich
tig 

bedeutu
ngslos 

Bürgernähe, Wahlkreisarbeit      

Rückhalt im familiären sozialen 
Umfeld  

     

eigene politische Konzeption      

Zähigkeit gegenüber Widerständen      

Erfahrung in der Parteiarbeit      

finanzielle Unabhängigkeit      

Fachwissen zu Sachfragen      

hoher Bekanntheitsgrad vor dem 
ersten öffentlichem Wahlamt 

     

Mitgliedschaft/Mitarbeit in 
Vereinen/Verbänden 

     

schnelles Einschätzen persönlicher 
Chancen 

     

Unterstützung durch eine 
innerparteiliche Gruppe 

     

Zufall/Glück      

Unterstützung durch politische 
Förderer 

     

Verwaltungserfahrung      

Orientierung an der Parteilinie      

6. Fehlt in dieser Aufzählung ein wichtiger Faktor für Ihren persönlichen politischen 
Werdegang? 
7. Wie viele Stunden verwend(et)en Sie durchschnittlich auf Ihre berufliche Tätigkeit 
neben dem Landtagsmandat? 
8. Wie hoch ist (war) Ihr durchschnittlicher wöchentlicher Zeitaufwand für das 
Landtagsmandat? 
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9. Wie stark schätzen Sie die Belastungen durch das Mandat ein? 

 sehr 
stark 

stark normal/wie in 
anderen Berufen 

stark 
schwankend 

fühl(t)e 
mich 
unterfordert 

Belastungen durch 
das Mandat 

     

10. Wie viel Zeit verbringen (verbrachten) Sie im Durchschnitt monatlich im Landtag? 
11.Wie hoch ist (war) der wöchentliche Aufwand für Ihre Tätigkeiten im Rahmen des 
Landtagsmandats? 

 Stunden 

Fraktionssitzungen  

Ausschusssitzungen  

Sitzungen der Arbeitsgruppen der 
Fraktionen 

 

Vorbesprechung von Sitzungen  

Pressearbeit  

Büroarbeit  

Wahlkreisarbeit  

Repräsentationspflichten außerhalb des 
Wahlkreises 

 

12. Für welche Tätigkeiten im Rahmen Ihres Landtagsmandates ist (war) der Zeitaufwand 
Ihrer Meinung nach zu hoch? 
13. Für welche Tätigkeiten im Rahmen Ihres Landtagsmandates wünsch(t)en Sie sich 
etwas mehr Zeit? 
14. Wie könnte man Ihrer Meinung nach die Arbeitsmöglichkeiten der 
Landtagsabgeordneten verbessern? 
15.Was reizt(e) Sie auch( heute) noch an der Mandatsausübung? 
16. Auf welche Dinge mussten Sie wegen Ihrer politischen Aufgaben verzichten, was 
mussten Sie vernachlässigen? 
17. Haben Sie diesen Verzicht schon einmal bereut? 
18. Sind Ihrer Meinung nach für die Übernahme eines politischen Amtes eine gewisse 
Vorbildung oder Ausbildung nötig? 
19. Welche in Ihrem Berufsleben oder in Ihrer Ausbildung erworbenen Fähigkeiten 
konnten Sie nach der Übernahme des Mandates besonders nutzbringend umsetzen? 
 
 
 
 
20. Welche Persönlichkeitsmerkmale sind Ihrer Meinung nach für die Ausübung eines 
politischen Mandates besonders wichtig? 

 weniger 
wichtig 

besonders 
wichtig 
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Soziale/Kommunikative Fähigkeiten   

Macht und zielorientierte Antriebskräfte   

Beständigkeit/innere Widerstandsfähigkeit   

Moralische Eigenschaften/persönliche 
Wertsysteme 

  

Intellektuelle Fähigkeiten   

persönlicher Verhaltensstil   

Präsentationseigenschaften   

21. Würden Sie sich als Berufspolitiker bezeichnen? 
22. Genießen (genossen) Sie in der Bevölkerung das Ihnen zustehende Ansehen? 
23. Welche Rolle spielten die Ereignisse des Herbstes 1989 für Ihren politischen 
Werdegang? 
24. Hätten Sie auch ohne diese Ereignisse eine politische Karriere angestrebt? 
25. In welchem Maße fühlten Sie sich bei Eintritt in den Sächsischen Landtag auf die 
Ausübung des Mandates vorbereitet? Welchen Problemen sahen Sie sich bei 
Mandatsantritt gegenüber? 
26. Wie viel Zeit brauchten Sie Ihrer Meinung nach, um parlamentarische Routine zu 
erlangen? 
27. Welchen Schwierigkeiten sahen Sie sich zu Beginn Ihrer Abgeordnetentätigkeit 
gegenüber? 
28. Inwieweit unterschied sich Ihrer Meinung nach der Arbeitsalltag oder -aufwand in der 
ersten Legislaturperiode gegenüber Ihren Kollegen in den alten Bundesländern? 
29. Welchen Schwierigkeiten war der Sächsische Landtag zu Beginn seiner Tätigkeit 
ausgesetzt? 
30. Ab welchem Zeitpunkt glich sich Ihrer Meinung nach die Tätigkeit des Sächsischen 
Landtages an die der Landtage der alten Bundesländer an? 
31. Was waren Ihrer Meinung nach die größten Leistungen des Sächsischen Landtages in 
der ersten beiden Legislaturperioden? 
32. Was würden Sie als Ihren größten politischen Erfolg bezeichnen? 
 


